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Das Bedürfniß eines, das ganze practische Privatrecht

Württembergs umfassenden, Handbuchs ist lange vorher schon

gefühlt worden, ehe der Verfasser auf die Nothwendigkeit

einer solchen Gesamtbearbeitung, als Grundlage einer künf

tigen Gesetzgebung, in der Vorrede zur Gefetzsammlung (Th. I.

S. XXXII—I.) aufmerksam machte. Indessen setzt ein sol

ches Unternehmen vor Allem vollständige Kenntniß der ein

heimischen Rechtsquellen voraus, da ausserdem eine genaue

Berücksichtigung des partikulären Rechts, worauf es doch

immer zunächst ankommt, und eine geschichtliche Begründung

der einheimischen Institute nicht möglich ist. Nachdem der

Verfasser seit I « Jahren vielfach für Kiefen Zweck thätig ge

wesen, glaubt er sich ein Recht erworben zu haben, nun auch

in einem dogmatischen Versuche zu zeigen, wie nach seiner

Ansicht der in so vielen Beziehungen noch, unerforschte Reich

thum vaterländischer Rechtszeugnisse für eine zusammenhän

gende Darstellung des württembergischen Rechts könne aus

gebeutet werden.

Die Absicht des Verfassers geht auf eine fysiematifche

Darstellung des ganzen württembergischen PrivatrechtS (f.

§. 5—8. 54—58.), alfo auch des Lehenrechts und des Han

delsrechts, welche bisher vom württembergischen Standpunkte

aus noch gar nicht bearbeitet sind, und wenn fchon hiebet

auch das römische und kanonische Recht, soweit sie eingrei
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fen, in Betracht komme«/ so ist doch sein Hauptbestreben

dahin gerichtet, die einheimischen Verhältnisse, deren Er-

kenntniß durch die Fortschritte der deutschen Rechtswissen

schaft und die neu aufgefundenen württembergischen Quellen

bedeutend gefördert worden, in ihr wahres Licht zu stellen.

Neberall aber hat er nicht unrerlassen, auf die neuere Lite

ratur sowohl des gemeinen als württembergifchen Rechts auf

merksam zu machen, und entgegengesetzte Ansichten zu be

rücksichtigen.

Ein Punkt scheint hier noch einer besonderen Rechtfer

tigung zu bedürfen, nämlich der cigenthümliche Begriff, wel

cher mit dem Worte: „Sachenrecht" im III. Buche verbun

den ist. Vor allen Abweichungen seines Systems, fürch

tet der Verfasser, wird die Stellung, welche dieses fog. Sa

chenrecht im Gegensatz zu den dinglichen Rechten (IV. Buch)

einnimmt, so begründet sie nach seiner Ueberzeugung ist,

einer Anfechtung ausgefetzt seyn. Es ist nicht blos ei

ne neue Terminologie, welche hier vorgeschlagen, sondern ei

ne ganze Lehre, welche unter jenem Namen eingeführt wird,

gestützt auf ein Princip, das gleichfalls noch einer wissen

schaftlichen Begründung bedurfte und das , so praktisch wich

tig es ist, in diesem Zusammenhange bisher nicht durchge

führt worden. Nach der Ansicht des Verfassers, worüber

sich diefer an mehreren Orten (S. 8. 100. 2Z0. 245. 254.)

ausgesprochen hat, sind nämlich die Realrechte (Rechte

der Sachen) wohl zu unterscheiden von den dinglichen Rechten

(zur» in re): beide beziehen sich unmittelbar auf eine Sache;

allein jene als auf ihr S u b j e c t, diefe als O b j e c t. Auch

die Reallasten (Verbindlichkeiten der Sachen) sind keine

Rechte auf Sachen, wie z.B. die Dienstbarkeiten, womit

sie oft verwecyfelt worden, sondern Rechte an Sachen; gleich

wie man von Rechten auf eine Person (leibherrliche Rechte)
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die Rechte an eine Person (Forderungsrechte) nochwendig

zu sondern hat. Sofern bei den Reallasten nach der Ansicht

des Verfassers eine Sache auf gleiche Weist verpflichtet er

scheint (res obligat»), wie bei gewöhnlichen Forderungen

eine einzelne bestimmte Person, so könnte allenfalls, wie frü

her Mittermai er versucht hat, im Obligationen-Recht

oder Recht der Forderungen (V^Buch) davon die Rede seyn;

allein da dieser letzteren Lehre überall der Begriff einer per

sönlichen Verpflichtung s/?ers«««e obligatio) zu Grunde

liegt und da gerade der Gegensatz der Real rechte dazu bei

trägt, die Real- Lasten in ihr wahres Licht zu stellen, so

glaubte der Verfasser durch den bisherigen Sprachgebrauch sich

nicht abhalten lassen zu dürfen, unter dem offenbar ganz zusagen

den Namen „Sachenrecht" jene beiden speciellen Lehren zusam

menzustellen, und damit zugleich eine Erörterung der rechtli

chen Verschiedenheit der Güter zu verbinden, welche gleich,

falls nur hier an ihrem Platze steht. Wie dieses Sachen

recht dem Personenrecht zur Seite steht, so werden in dem

zweiten Bande den dinglichen Rechten die persönlichen oder

Forderungs-Rechte gegenübertreten. Für den dritten Band

bleibt dann noch übrig : das Familienrechr, das Erbrecht und

die Lehre von den Gesellschaften und Gemeinheiten.

Was mit dieser neuen Bearbeitung für das württem-

bergische Recht gewonnen ist, wird am besten eine Vergleit

chung mit den Vorgängen, namentlich mit Weishaar 's

in mancher Beziehung recht schatzbarem Handbuch zeigen,

welches vielfach, zumal was die in dem gegenwärtigen er

sten Bande enthaltenen Lehren betrifft, nicht als Vorarbeit

benützt werden konnte. Zugleich erlaubt sich der Verfasser, die

jenigen, welche sich für die neuen Ablösungsgesetze theoretisch

oder praktisch betheiligen, auf die Abschnitte von der Leibeigen

schaft (g. 218-229), von den Frohnen (§. 258-265) und Gülten
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(§. 266—274) aufmerksam zu machen, worin jene Ge

setze im Zusammenhange mit den allgemeinen Rechtsgrund-

sätzen erläutert sind. Dem Wunsche, hiebei alles zu berück?

sichtigen, was nur irgend zum Verstandnisse der gegebenen

Bestimmungen und zur Lösung mancher obschwebenden Zwei,

fel beitragen könnte, ist es zuzuschreiben, warum der bereits

im Herbst 1836 versendeten ersten Hälfte dieses Bandes jetzt

erst, nachdem die Vollziehungs-Jnstructionen zu den gedach

ten Gesetzen erschienen sind, die andere nachfolgt.

isö ^l'i^ IlttMkH Ä5v»'?i ' 5< 51 i

Im Octsber 1827.
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Einleitung.

Erster Abschnitt.

Begriff, Umfang und Zusammenhang des

württembergischen Privatrechts.

§. i.

!. Vorbegriffe, g) Gesetz und Recht.

Gesetz im weitesten Sinn ist überhaupt eine Regel, wonach et

was geschehen muß oder soll. In diesem Sinne spricht man z. B.

von Gesezen der Natur und der Mechanik, bei welchen eine Abweichung,

eine Ungesezlichkeit, gar nicht denkbar ist. Unter denselben allgemei

nen Begriff fallen auch die Gesetze für den menschlichen Willen (prss-

ee^ts), insbesondere die Tngendgesetze In einem zweiten engeren

und juristischen Sinne versteht man dagegen umer Gesetzen die im

Staate ausdrücklich gesezten und garantirten Normen. Nicht blos

die von der Staatsgewalt ausgehenden Vorschriften (Staatsgeseze)^

auch die von einer Privatgesellschaft ^), ja selbst die in einem Vertrage

zweier Personen oder in einem Testamente getroffenen Bestimmungen

werden Geseze in diesem Sinne genannt Diesen Bedeutungen hat

endlich das neuere Verfassungsrecht eine dritte, engste hinzugefügt,

wonach nur die von der Regierung mit den Standen förmlich ver

abschiedeten Bestimmungen mit dem Namen „Gesetze" bezeichnet wer

den^). Auch das Wort Recht läßt verschiedene Erklärungen zu.

Als Beiwort gebraucht und abgeleitet von richten — einer Sache eine

entsprechende Lage, Richtung gebend, bezeichnet dasselbe so viel als

richtig, angemessen (jii8wm). In einer engeren und juristischen Bedeu

tung und als Hauptwort gebraucht, ist dagegenRecht(ju8)die Befug

st iß einer Person, ihrem Willen im Verhältniße zu andern Personen

^ 1
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eine gewiße Richtung zu geben, welche nöthigenfalls mit Zwang unter-

stlZzt werden darf. An diese Bedeutung schließt sich sodann die dritte

s. g. objektive Bedeutung des Worts an, wonach unter Recht ein In

begriff von Grundsazen verstanden wird, welche die Summe der im

Wechselverkehre der Menschen theils möglichen, thcils »othwendigen

Befugnisse und der ihnen entsprechenden Pflichten zum Gegenstände

haben.

1) Diese allgemeine mehr bildlicl'e Bedeutung haben im Auge: v. Gros

(Lehrbuch der philos. Rechtswissenschaft oder des Naturrechts §. S.), nach

welchem ei» Gesetz nichts anderes scy» soll als ein Satz, worin eine Not

wendigkeit ausgesprochen wird; Hegel (Naturrecht und Staatswissen-

schaft §. It.), welcher unter Gesetz versteht etwas als allgemeines Gesetz

tes, d.i. Gedachtes. Vgl. !U«i,tes<iuieu ite I'es>»-it öe, Io!g OK. I.

und die Bemerkungen dazu von kl « I v « t ! u s und vestuttl'i-se^.

2) z.B. einer literarischen Gesellschaft, Lese - Gesellschaft (Museum).

2) Dieser Bedeutung entspricht das allcmanniscke Wort Luv», Lvs,

L». LI>. welches im Allgemeinen ein Bündniß, eine bindende Vereinigung

(z.B. die „heilige EKe" schwäb. Landr. Kap. Z75.), aber auch das Gesetz,

welches man sich ursprünglich nur als Vertrag oder Bnnd dachte (wie z. B,

die alte nnd neue EKe d. i. Testament. Schwäb. Landr. Borr. Kap. 8.)

und das diesem Bündniß oder Gesetz Gemäße, „Echte," „Eliche," Ehafte"

bezeichnet (l.. VI. Schwöb. Landr. Kap. 88. Z89. 402.) und das

sich noch jetzt erhalten hat theils in den Substantiven: Che cev»j„gi„m).

Ehehaften (Privilegien), Ehehalten (Dienstboten), theils in den Adjekti

ven: echt, ehlich, ehehaftig — legitim»,«.

4) Hierdurch ist der Begriff von Gesetz dem der alt römischen 1eze> wie

der näher gebracht. Heber den Unterschied zwischen Icg«s und eonstiimi«.

ns» (cspiiulsris) im Frankenreiche s. lisl»?. i»s, e»,,it»l!>ris reß»»>r>ki«.

«orum Lcl. novs our. LKini««- I«m. I. nrs< f. Hier wird dem Ausdruck

lex der Begriff von Volksrecht beigelegt. Derselbe hatte aber auch noch

einen weiteren Sinn , z.B. Lsrolill. ec1!oi»n, pisionse cle 25. ^kun. 8S4.

Kap. 6. „lei consensu nopuli lir et o ,„«tilu>!«ne regis." Abermals ei

nen andern Sinn hat es, wenn in der Wahlkapitulation Franz ll. von 1792.

Art.il. §. Z und 4. Reichs - Constitutionen (Rcichsordnungen) und

Gesetze neben einander genannt werden.

5) Phillips, Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts S. 124.

§. 2.

Verhiilrniß beider zu einander.

Ungeachtet der Verwandtschaft beider Begriffe kommt doch keine

der oben angeführten Bedeutungen von Gesetz ganz mit der des Worts
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Recht überein, namentlich nicht die zweite, gewöhnlichere und ety

mologisch richtigere Während nehmlich Recht das gegensei

tige äussere Verhältnis) der Personen im Staate und ausser dein Staa

te und selbst abgesehen vom Staate zum Gegenstände hat^), ordnet

das Gesetz in der ebengedachtcn Bedeutung nur einzelne im Staate ge

gebene und durch den Staat geschützte Verhältniße und sezt somit nicht

blos den Staat, sondern auch eine willkührliche, ausdrückliche Anord

nung voraus. Der Begriff von Gesetz im juristischen Sinne ist somit

theils weiter, thcils enger, als jener von Recht: weiter, sofern die

gesezgebende Gewalt des Staats und die Autonomie der Einzelnen

nicht blos eigentliche Rechts - sondern auch andere Verhältniße bestim

menkann, z> B. rein wirtschaftliche oder reglementare Gegenstände;

enger, sofern das Recht nicht blos durch Gesetz, sondern auch durch

> Vernunft, Naturnothwendigkeit und Sitte gebildet wird . ..

1) Gesetz von sehen, festsetzen, Satzung. Falk, jurist. Encyklopiidie

8^6. S. Richtsteig Landrechts B. II. Kap. 21. von der Setzung des

Rechtes — „dye setzunge dye die Römischen keyser hetten gesetzt lassen

schrcyben." Am häusigsten begegnet mau in den altwürttembergischen Sta«

tuten und Gesetzen den Tautologien : „Ordnungen, Satzungen, Statuten,"

„Ordnungen, Satzungen und Artickel," „Ordnung und Gesetz." Auch

die Formeln: „setzen und ordnen," „wie fiirgenommcn und gesetzt"

sprechen für obige Ableitung , z. B. Ges.Samml. IV. S. 5Z. . .

2) Nicht blos das Naturrecht, auch das praktische Völkerrecht gehört

bekanntlich hicher, ungeachtet beide nicht auf Gesetzen im juristischen Sinne

beruhen.

Z) D.I. z. kr. HO. Omne jus gut «VIISONÜIIS te«!t gut neeessitsi con.

»l»tu!t, sut Krmsvir ««nsuolull«. Vgl. tr. Ig eock.

§. 3« ^ .....

b. Rechtswissenschaft. . , ...

Unter Rechtswissenschaft oder Wissenschaft des Rechts d'uri«

pruclentiä, Rechtsgelehrsamkeit) versteht man objektiv den zu einem

systematischen Ganzen verknüpften Inbegriff derjenigen Wahrheiten,

welche sich auf das Recht beziehen, subjektiv die klare, erschöpfende

und zusammenhangende Erkenntnis! dieser Wahrheiten. Der wis

senschaftlichen Erkenntnis) des Rechts sieht die gemeine (empirische)

entgegen, welche nicht durch methodisch-geistige Beschäftigung, son

dern auf dem Wege der Erfahrung und unmittelbarer Anschauung

gegebener Rechtsverhältnisse gewonnen wird. Wie das Recht vom
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Gesetz, so unterscheidet sich die Rechtswissenschaft von der Ge

setzkunde (sciontis logum); letztere kann der Jurist allerdings

nicht entbehren, aber sie ist nur Hülfsmittel der Rechtswissen

schaft, nicht selbst Wissenschaft Objekt der Jurisprudenz in uni

verseller Bedeutting sind nicht blos die Rechte eines einzelnen Vol

kes oder die jetzt bestehenden Rechte, sondern die Rechte aller Volker

Und Zciten. Nächster Gegenstand wissenschaftlicher Auffassung sind

jedoch für den deutschen Rcchrsgelchrtcn die gesamten Rechte

Deutschlands und hier wiederum desjenigen Staats, auf welchen sich

seine unmittelbare Thatigkeit erstreckt; wobei nur nicht verkannt wer

den darf, daß eine Erkenntnis; des RcchtS nach seinen Gründen und

Quellen blos vom partikularen Standpunkte aus unmöglich ist.

Aber auch dermaasen begrenzt ist das Gebiet unserer Wissenschaft

immer noch allzu sehr ausgedehnt, als daß solche nicht schon um

des nützlichen Bcgreifens willen in mehrere Theile zerlegt werden

müßte.

1) Schon von der Gesctzkunde erwarten die Römer nichts Gewöhnli

ches! ,,8eire lege» nnn o»t, verbs «»rum tonrre. »e<l v!,n ,1« polest»,

tem" ».I. z. t>. «7. Noch höher stelle» sie die Rechtswissenschaft: „Zu.

rispruilenl!» «st <liv!n»r»m sl^ue Kunisnsrurn rvrum n»titi.i, jxsti »t»

izni: ivjusti ««ieniis " v. l. 1, t> ic>. §. 2 S. «der diese Definition Th.

Welker, die Universal- ?c. Encyklopädie und Methodologie S.552 u. f.

c. Oeffentliches, und Privat-Recht.

Abgesehen von der Abthcilnng, welche die verschiedenen Richtun

gen des rechtswisscnschaftlichcn Studiums mit sich bringen: in die

Philosophie, Geschichte und Dogmatil des Rechts, sind hier zu er

wähnen die beiden Hauptfacher, in welche die Rechtswissenschaft

je nach ihren Beziehungen auf die verschiedenen Theile des Rechtsor

ganismus zerfällt: das b ffe n rl i ch e und das P ri v a t re ch t '). Unter

dem öffentlichen Rechte <ju» publicum) eines Staats (Staatsrecht) ver

steht man die Gesamtheit derjenigen Grundsätze, welche sich beziehen

auf das Verhältniß der einzelnen physischen und moralischen Perso

nen zum Staate, unter Privatrecht die Gesamtheit derjenigen

Grundsatze, welche sich beziehen auf das Verhältniß der Einzelnen

unter sich. Es müßte möglich seyn, diese logische Ausscheidung

im Rechtssysteme dergestalt folgerecht durchzuführen, daß keiner der

gesetzten Abtheilungen fremde Rechtssätze beigemischt würden. Wie
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jedoch überall im Leben, so giebt es auch in der moralischen Natur

,des Staats gewiße Uebergänge, welche mehreren organischen Ver-

. ^zweigungen zugleich anzugehören scheinen, und auch diese Uebergange

müssen geachtet werden. So eignet sich das Recht der Kirchenge-

sellschaftcn (Kirchenrccht) seinem Begriffe nach in das Privatrecht,

als mit dem Staat unmittelbar zusammenhängende und theilweise

neben ihm stehende Körperschaften nehmen jedoch die Kirchen «ich

öffentliche Rechte rheils gegenüber von ihren Mitgliedern, theils ge

genüber vom Staate in Anspruch, und um dieser dem Staatsrechte ver

wandten Beziehungen willen nimmt man das Kirchenrecht als Theil

eines öffentlichen Rechts im weiteren Sinne an Ebenso setzt die

Verwirklichung der Staatszwecke theils eine Vereinigung des Staats

mit andern Staaten, rheils eine Auflösung desselben in einzelne un

tergeordnete Vereine voraus , welche hinwieder eine ahnliche öffent

liche Gewalt gegen ihre Mitglieder ansüben, wie die Staatsgewalt

gegen die Staatsangehörigen. Auch das Völkerrecht wird daher

dem öffentlichen Rechte im weitern Sinne (jus publicum) untergeord

net und bei dem Rechte der Gemeinden und Zünfte ist es wenigstens

zweifelhaft, wie weit dasselbe in dem öffentlichen und in wie weit

in dem Privatrechte seine Stelle finden möchte (§. 6.).

1) Der Gegensatz zwischen öffentlichem und Privatrecht ist erst durch die

Schule ausgebildet worden. Die Deutschen kannten«hn nicht, und noch

jetzt ist es bei manchen Rechten, z.B. den Beden, Zehnten bedenklich,

allgemein eine öffentliche oder eine privatrechtliche Natur anzunehmen. Auch

das römische Recht hat, wiewohl wir ihm in 0 1. 1. Z. 2. eine Lcgaldesini-

tion verdanken, den Unterschied nicht genau aufgefaßt und noch weniger

durchgeführt. Vgl. übrigens Burchardi Grmidzüge des Rechtssystems der

Römer, Bonn 1822.

2) Anderer Ansicht ist z.B. Falk juridische Encyklopadie §.21., welcher

sogar auch das Polizeirecht, das Kriminalrccht und das Proceßrecht dem

Privatrechte im weiteren Sinne unterordnet.

S- S.

N. Begriff des württembergischen Privatrechts.

Das württembergische Privatrecht im weiteren Sinne oder

das in Württemberg geltende Privatrecht begreift sämtliche in

Württemberg zur Anwendung kommende Privatrcchts - Bestimnum-

gen, abgesehen von ihrem Ursprung: ob aus römischem und kanoni

schem Recht, deutschen Reichsgesetzen oder aus Landesgesetze» und
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Gewohnheiten. Unter württembergischem Privatrecht km engern

und gewöhnlichen Sinn, öfters unrichtig auch Landrecht genannt'),

versteht man dagegen nur diejenigen privatrechtlichen Grundsatze,

welche ans einheimisch -württembergischen Rechtsqnellen entsprungen 5

sind. Die letzteren allein würden noch kein System des württem

bergischen Privatrechrs abgeben. Wesentliche Erfordernisse eines

solchen sind nämlich Einheit und Vollständigkeit. Es darf also

keine einzige in Württemberg vorkommende Gattung von Privat-

Rechtsverhältnissen übergangen werden, und alle diese Verhältnisse

müssen in jenem Systeme ihre zureichende rechtliche Beurtheilung

finden. Nnn sind aber viele der in unsrem Lande vorkommenden

Rechtsinstitute 2) in den württembergischen Gesetzen theils gar nicht,

theils nur oberflächlich berührt, und noch mehr setzen in den soge

nannten allgemeinen Lehren (über die Natur der Rechte, Besitz, Ver

jährung u. s. f.) die partikulären Quellen das durch die Doktrin aus

gebildete römische und deutsche Privatrccht als gemeingültige Norm

voraus. Es darf also, um ein württembergisches Privatrecht in

wissenschaftlicher Form zu entwickeln, nicht blos das Aggregat ein

heimischer, sondern es muß die gesamte Masse fremder und ein

heimischer, wenn nur in Württemberg praktischer, Rechtsgrundsätze

und zwar in lückenloser Abrnndung und Vollständigkeit gegeben

werden.

j) Das Wort Lan brecht — Landesrecht („gemein Landsrecht," jus ier>

rse commune) bezeichnet an sich nichts anderes als das Recht eines Lan

des (iu, «rovIneigleX im Gegensatz zum Reichsrecht oder gemeinen Recht

(s. schwäb. Landrecht Kap. 2g. iz». 4«Z. 407. 408. Sachs. Landrccht B.III.

Art. 62. 79. Kleines Kaiserrccht Th. I, Kap. 7.), also des Landes Schwa

ben—schwabisches oder allemannisches Landrecht, des Landes Württemberg —

wiirttembergisches Landrecht. Im Mittelalter wurde der Ausdruck aller

dings gewöhnlich noch in einem anderen Sinne genommen und darunter

bald das weltliche Recht überhaupt im Gegensah zum geistlichen, das j«s

eivil« oder Kaiscrrecht (schwäb. Landr. Kap. 5. §.9.), bald das Eigensrccht,

(jus teri-ki«, ju» rei »Ilse) im Gegensatz zum Nationalrccht, Dicnstman-

nenrecht, Lehcnrecht, geistlichen Recht verstanden (Schwab. Landr. Kap. 54.

§.5—9. Schwöb. Lehenrecht Kap.51. Sächs.Londr. B.III. Art. zz. Samml.

altwiirttcmb. Statutarrechte Th. I. S. 91. Z79—81. S67 — 569.), niemals

aber blos das Privatrccht.

2) I. B. die sogen, allgemcine Gütergemeinschaft, die Verhältnisse ade-

l^cher Lehen.
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i . §.6.

III. Inhalt des württembergischen Privatrechts.

Jede allgemeine Norm, wodurch Recht: und Verbindlichkeiten

der einzelnen (physischen oder juristische») Personen unter sich , abge

sehen von ihrem Verhaltnisse zur Staatsgewalt, bestimmt werde»,

bildet einen Bestandtheil des Pn'vatrechts. Nicht blos das soge

nannte allgemeine, d. h. das im Zweifel auf alle Personen, Sa

chen und Handlungen zur Anwendung kommende Privatrecht ist da

her Gegenstand dieser Darstellung, sondern auch das f. g. besondere,

d. h. das nur gewißc Klassen von Personen oder Sachen betreffende

Privatrecht, namentlich die den Adclstand, die geistlichen uitd welt

lichen Beamten und das Militär betreffenden Privatrechts -Bestim

mungen, ferner das Lehenrecht'), Pfandrecht, Handels-

und Wechselrecht, sofern auch diese nur Bestandtheile eines und

desselben, dem ganzen Lande Württemberg aiigehörigen, Privatrechts

sind. Nur bei dem Privat - Fürstenrecht ( M privatum z>rin.

«ipum, zurisriruclolitla Keroics) ^) hei Rechte der Ge

meinden (jus municizisle) und Zünfte (jus opiLcisriui») könnte

Zweifel entstehen, ob solche in dem Privatrechte oder nicht vielmehr

in dem öffentlichen Rechte abzuhandeln seyen. Ganz gehören jene

Rechtstheile weder dem einen noch dem andern an, allein die Gren

zen müssen sich auch hier wissenschaftlich ziehen lassen, und das

Plangemäßeste scheint daher zu seyn, die rein privatrechtlichen Grund

sätze, welche sich auf die Mitglieder des königlichen Hauses und der

siandeshcrrlichen, vormals regierenden, Familien und ihre Besitzun

gen beziehen, desgleichen diejenigen Grundsatze, welche auf die Ge

meinden und Zünfte als moralische Personen Anwendung finden,

für das Privatrecht auszuscheiden, die Bestimmungen des öffentli

chen Rechts aber, welche sowohl aus dem Verhältnisse des königli

chen Hauses und der siandeshcrrlichen Familien, als auch aus dem

der Gemeinden und Innungen zum Staate entspringen, dem Staats

rechte vorzubehalten. Das Kameralrech t (jus csmersle) an sich

bleibt dagegen von dieser Darstellung ausgeschlossen, und nur in sofern

kann von den Rechten des Staats in Beziehung auf feine Einkünfte

hier die Rede feyn, als dadurch wahre Privarrcchte beschränkt werden.

«) Der Hauptgrund, «elcher für Trennung des Lehenrechts vom deut

schen Privatrecht spricht, daß nehmlich dasselbe in dem longobardischen

Rechtsbnche (libor iouüornv,) «in« eigenthümliche Quelle hat, kann wenig
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stens hier nicht entscheiden , da ja auch die römischen und kanonischen Rechts

bücher hülfsweise (subsidiär) beigezogen werden.

2) Das neueste Handbuch des deutschen Privat - Furstenrechts von Koh

ler (Sulzbach 18Z2) handelt blos von den jetzt mittelbaren Fürsten und

Grafen, und schließt daher das Privatrecht der souveränen Familien aus,

allein, wenn auch in der äusseren Stellung der erstercn (s. das Personen-

recht im II. Buch> Manches anders geworden ist, so sind doch die Grund

säße des fürstlichen Familienrechts, namentlich hinsichtlich der Ebenbürtig

keit, Stammgutssuccession , noch immer dieselben. Die partikulären Eigen-

thümlichkciten hinsichtlich der Reichsverwesung , Thronfolge in der regieren

den Familie gehören in das Staatsrecht.

s. 7.

IV. Verhältnis; zu andern Wissenschaften.

Nach Vorstehendem ergibt sich von selbst das Verhältnis dieser

Darstellung ») zum gemeinen römischen und zum deutschen

Privatrecht, deren Grundsaze, sofern sie in Württemberg Anwen

dung finden, allerdings aufgenommen werden, nicht aber auch in

ihren veralteten oder in Württemberg unanwendbaren Bestim

mungen >); b) zu den Statu rarrechten d. h. eines Theils zu

den Lokalrechten und Gewohnheiren einzelner Orte und Gegenden des

Landes, andern Theils zu den besondern Rechten einzelner Familien .

und Gesellschaften, welche zwar zur Ableitung allgemeiner Landge

wohnheiten benützt werden können nicht aber für sich Gegenstand

Hefer Darstellung sind; «) zum öffenrlichen Recht, insbefondere

Am Sraarsrechr, indem zwar die Beschränkungen des Privatrechts

durch die Befugnisse der höchsten Gewalt im Staate nachgewiesen,

nicht aber diese Rechte selbst beschrieben werden.

t) Schon in den Systemen des römischen und deutschen Rechts wird jezt

Manches Hinweggelasse», was blos noch der Geschichte angehört. Bei unse

rem System tritt natürlich von dem gemeinen Recht noch mehr in de» Hinter

grund, weil nicht blos manche Institute cigenthümlich verändert, sondern auch

viele Bestimmungen des gemeinen Rechts durch einheimische ersezt worden sind.

2) Die Lokalrechte verhalten sich auf dieselbe Weise zum Landrecht, wie die

Landesrechte zum deutschen Recht. Auch der Germanist verschmäht nicht,

bis zu der unerschöpflichen Quelle von Weisthümern und Rechtsbüchern ein

zelner Dörfer herabzusteigen, und wie reicher Nuzen daraus zu ziehen ist,

zeigen I. Grimms deutsche Rechtsalterthümer, Göttingen t828, wo nun

freilich die Bemerkung , (Borr. S. X): „der eigentlich« schwäbische Theil

(Allemannienö) scheint daran ärmer ( Z ! ) , wenigstens habe ich bisher fast gar
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ketne Weisthümer ans dem alten Wiirremberg aufgespürt" — was das er«

stere betrifft, nicht begründet erscheint.

V. Ei nth eilung.

Soll das gegenwärtige Handbuch das gesamte in Württemberg

geltende Privatrecht umfassen, so muß für dasselbe ein System ge

wählt werden, welches es möglich macht, die Institute römischen

und germanischen Ursprungs zn vereinigen. Man hat zwar eine sol

che Vereinigung hie und da für unmöglich gehalten, weil deutsches

und römisches Recht sich in ihren Prinzipien vielfach widerstreiten;

allein es handelt sich hier nicht von einer vereinten Darstellung des

historischen römischen und deutschen Rechts, sondern der jezt übli

chen Rechtsgrundsäze, und wenn es wahr ist, daß das Recht in

steter Fortbildung begriffen und daß Widersprüche der Theorien

«on selbst im Leben ausgeglichen werden, so bleibt für die dogmati

sche Darstellung nur die Aufgabe, das durch die Praris bereits Ver

bundene in feiner Einheit aufzufassen und darzustellen. Diese syste

matische Auffassung ist aber um so größeres Bedürfniß, als eine

Theorie des gesamten in Deutschland geltenden Privatrechts

bis jezt nirgends Eingang gefunden hat und als es daher dem

Praktiker überlassen bleibt, das Anwendbare der Rechte römischen

und deutschen Ursprungs ans den verschiedenen Quellen und Hülfs-

mirteln über gemeines Recht in jedem einzelnen Falle herauszufinden,

wobei alsdann der wissenschaftliche Zusammenhang , in welchem die

einzelnen Lehren stehen , gar zu leicht unerkannt bleibt. Im Allge

meinen wird daher bei der Anordnung des Inhalts die im römi

schen und nachgerade auch im deutschen Privatrecht üblich gewordene

Eintheilung in dingliche Rechte, Forderungsrechte, Familienrecht und

Erbrecht zn Grund gelegt und diesen besonderen Lehren ein s. g. all

gemeiner Theil vorausgeschickt werden, worin von den Rechten über

haupt gehandelt werden soll ^). Zugleich aber ist es nothwendig,

nicht nur den eben angeführten besonderen Lehren Institute des deut

schen und insbesondere württembergischen Rechts einzuverleiben, wel

che dem römischen Recht unbekannt geblieben sind, sondern auch den

selben ganze Rechtsrheile hinzuzufügen. Namentlich soll das, was

über die bürgerlichen Rechtsverschiedenheiten der Personen, insbe

sondere hinsichtlich des Geburtsstandes zu sagen ist, zu einem beson

dere» Theile, das Personenrecht genannt, verbunden und ebenso
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die Lehre von der verschiedenen rechtlichen Beschaffenheit der Güter

in Württemberg in Verbindung mit den s. g. Real-Rechten ^)

als ein Ganzes dargestellt werden. Nicht minder ist es noth-

wendig, den so wichtigen Rechtsverhältnissen der Gesellschaften und

Gemeinheiten eine eigene Stellung im Systeme anzuweisen, welche

es möglich macht, sie von einem gemeinschaftlichen und je wieder

besonderen natürlichen Standpunkte aufzufassen ^).

Nach Voraltssendung einer geschichtlichen Einleitung in die Quel

len und die Literatur folgt daher das System des württembergischen

Privatrechrs in folgender Ordnung: I. Buch: Von den Privat

rechten im Allgemeinen (Allgemeiner Theil). II. Buch: Per

son e n r e ch t ( Rechte der Personen ). III. Buch : R e a l r e ch t e ( sub

jektiv dingliche Rechte). IV. Buch: Dingliche Rechte (Rechte

an Sachen). V. Buch: Recht der Forderungen (Rechte an

Personen). VI. Buch: Familienrecht. VII. Buch: Erbrecht

(Rechte an eine Erbschaft). VIII. Buch: Rechte der Gesell

schaften und Gemeinheiten.

t) An Versuchen, die Rechtsquellen verschiedenen nationalen Ursprungs,

welche in dem Gebiete nnsres heutigen deutschen Rechts zusammenlaufen , z»

einem Systeme des gesamten in Deutschland geltenden Rechts zu vereinigen

und dadurch das im Privatrechte noch bestehende Schisma aufzulösen <z. B.

von Weyhe, Rcibniy), hat es nicht gefehlt; allein eben diese Versuche

beweisen, welchen Schwierigkeiten ein solches Unternehmen, das nicht blos

die Getheilrheit des juristischen Studiums , sondern mehr noch die jezige Ge-

theilthcit Deutschlands gegen sich hat, unterliegen muß.

2) Während nach dem Obigen allerdings Einiges im allgemeinen Theile

ausfallt, finden dagegen die Lehren von der Verjährung im Allgemeinen, von

der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und endlich von der Beschränkung

der Privatrechte durch Rechte der höchsten Gewalt (Regalien) dort ihre ganz

natürliche Stelle.

Z) Uebcr die Verschiedenbcit dieser von den Rechten an Sachen (dinglichen

Rechten) zuweilen gleichfalls Rcalrcchte genannt s. §. 92.

4) Was bei der gcwöknliche» Stellung der ersteren in der Lehre von den

Verträgen , der letzteren in der Lehre von den moralischen Personen im all«

gemeinen Theil nicht der Fall ist.
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Zweiter Abschnitt.

Geschichte der Quellen des württembergischen

, Privatrechts.

I. Vom Ursprung der Grafschaft Württemberg

bis zu Erhebung des Landes zum Herzogthum.

1250 — 1495. ^

^ Quellensammlungen:

Meine Sammlung altmürttembergischer Statutarrcchte mit historisch - kriti

schen Anmerkungen. Th. I. Tüb. «.

Meine vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung württem

bergischer Gesehe, Th. IV. (Sammlung der Gerichts-Gesetze vonRiecke,

Bd. I.) S. 1 - 94. - ,,

§. 9.

Zustand der Rechtsqucllen in dieser Periode überhaupt.

Ii« ^Iani»nii«rum. Schwabenspiegel.

Zur Zeit des Ursprungs der Grafschaft Württemberg, welcher

in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, kurz vor den Untergang

der schwäbischen Herzogs -Gewalt, fällt war von einer unmittel

baren Anwendung der alten Volks -Gesetze, also auch des alleman-

nischen Gesetzbuchs, welches wahrscheinlich in unsern Gegenden

galt 2), so wie der Kapitularien der frankischen Könige nicht

mehr die Rede ^). Zwischen Kaiser und Ständen aber wurde kaum

ein allgemeiner Landfrieden oder ein anderes Gesetz von öffentlicher

Bedeutung zu Stande gebracht. Die Ausbildung des Privatrechts

war daher fast ganz der Autonomie der betreffenden Stande und

Körperschaften überlassen; und da auch diese wenig Veranlassung

fanden, sich ausdrücklich über privatrechtliche Grundsätze zu vereini

gen, oder das Bestehende, welches man ganz in der Natur der Sache

begründet fand, abzuändern, so blieb der größte Theil des Privat

rechts ungeschriebenes Recht. Eine Znsammenstellung dieses Rechts,

so weit es vorzüglich in Schwaben zur Anwendung kam, enthielt zwar

der sogen. Schwabenspiegel oder das schwabische Land- und

Lehe «recht, d. h. ein aus zwei Haupttheilen bestehendes Rechts

buch, wovon der eine in den Handschriften gewöhnlich Landrecht

buch, der andere Leheurechtbuch genannt wird, das Ganze ohne
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Zweifel eine Prlvatarbeit verschiedener Verfasser, wozu der Grund

im dreizehnten, wo nicht schon im zwölften Jahrhundert gelegt, wel

che aber durch eine Rcihc späterer Abschreiber (6es«ii^t«r«s nennt sie

Wiener) hin und wieder verändert und vermehrt wurde Wie weit

diese beiden Rechtsbucher bei den württembergischcn Gerichten Ein

gang gefunden , läßt sich nicht ermitteln ; denn die wenigen Urkun

den, worin nach der Annahme' Einiger ^) anf dieselben sich bcrnfen

wird, können eben so wohl auf das Landrecht überhaupt im Gegen

satz zum Stadtrccht, Lehenrecht n.s. w. oder auf das Recht des Lan

des Schwaben, als auf eine bestimmte Bearbeitung dieses Rechts

bezogen werden. Die Thatsache selbst aber, daß der s. g. Schwaben

spiegel, wie anderwärts, so auch in Württemberg bekannt gewesen,

und hin und wieder sowohl bei Entscheidung von Streitigkeiten, als

auch bei Abfassung von Statuten benützt worden, laßt sich kaum be

zweifeln °) und nicht nur spricht dafür die innere Verwandtschaft

des darin verzeichneten Rechts mit unfern alten Statutarrechten,

sondern auch die Auffindung einzelner Handschriften desselben in un

fern Gegenden Leider ist jedoch diejenige Handschrift, welche

nach Fischer 6) den alten württembergischen Herzogen (nnd Grafen?)

zum Handbuche gedient haben soll, nicht mehr aufzufinden.

1) Einleitung in die württcmbergischen Staats - Grundgesetze. §. S. f.

(Gesetzsammlung Th. I, S.4. ff.)

2) Rössig, Geschichte des deutschen Privatrechts S. 65, nimmt zwar

auf den Grund eines »ip!>,m,i L.irnli IN. pr« Livitst« ^q«<?nsi eine eigene

8uev«r,iin an; allein, abgesehen von den Zweifeln über dieAechtheir

jenes Diploms, hindert uns nichts, eben diese I.«! für ein und dasselbe mit

unsrer I>ox ^>!,,m>nn„, „,» zu halten, da Suevi und ^lümsnni so häu

fig gleichbedeutend vorkommen s. Uttonis ^rislng. Lp!sv. el,r«»ic:on

lid. V. «.16. R.nieleri c>>r«n!««n toin II. V«I. z. Kenvr. H,Z. ecl.

j567.II. Vergl. ^ p kl ri«r. ?rsne. lik II. l>sg.2i. Sattler

Geschichte Württemb. I, S. 259.- Z58. 565. Ueber die I.. ^Ism«»n«rum

selbst, welche zwar nach dem Prolog zuerst auf Befehl Theodorichs I:

(511 — 34) abgefaßt, diesseits des alten >>>»«» ^rgneorum jedoch erst seit

SZ6. und in ihrer heutigen Gestalt mit den vielen kirchlichen Bestimmungen

kaum zu Anfang des 7. Jahrhunderts eingeführt worden scyn kann, s.

Sattlers Geschichte von Württemberg, I, Bd. S. 445. 555. Pfistcrs

Geschichte von Schwaben. I. S. 119 — 156. Türk, Vorlesungen über das

deutsche Privatrecht, S. 42. ff. Die neueste Ausgabe findet sich bei Wsl.

,K«r, Lorr,. juris Lorm. Loin. l. x. 194, wo auch die übrigen germani'
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schen Wolks-Rechte. Ein Abdruck der I.. ä1»m. nach der Goldast'schen

Ausgabe in S a t t l e r s Geschichte a. a. O. S. «72 , aus welcher hervorgeht ,

daß der zu Grund liegende ^«<>>,>x im Landgericht der Grafschaft des Turgau's

veröffentlicht worden. > . . . ' '

Z) D,rß sie ganz vergessen gewesen , läsit sich nicht behaupten ; denn nicht

nur finden sich fortdauernde Hinwcisungen auf die alten Voiksgesetzc un^

Kapitularien in Deutschland bis i«s I2te und iZte Jahrhundert s. Mitter

mai er, Grundsäße des deutschen Privatrechts, I. §. 5. Anm. 1. Gaupp,

das alte Gesetz der Thüringer , S. Z6. Anm. 2. rert«, Klon„m. Lsrin.

Kist. ?«in.lll. xi-sek. z,.XI!l. und namentlich auf die I.«!. ^I»m. s. 8ue.

vorum bei LertKolA. Oonsksnt. s<I »nn. ZVle i o Ii e IKoli , I,i8t.

rrising. I.P. 199- (Urk. v. 1««Z.) Ue°««,s, Il.p. 17», (Urk. v. 1228.),

sondern es läßt sich auch der Uebergang der alten Quellen in die neueren nach

weisen. — Auch für den schon vonRössig, deutsche Alterthümer, 2. Aufl.

S. 252, behaupteten Zusammenhang zwischen der l^. äl«m. und dem schwä

bischen Landrecht lassen sich mehrere Belege anführen, z. B. Lsp. 4«2. des

letztern: „Wie man in der alten ee »etliche frävel büsset." — „Nun ver

neinen die alten Büß, die die tünig bey den alten sitten allerhand lewt ge

setzt haben."

4) Nicht darüber, ob der Schmabenspiegel auf einer selbstständigen Samm

lung beruhe, sondern ob mir in demselben ein schwäbisches Land- und

Lehenrecht oder allenfalls ein allgemeines deutsches Landrechtbnch zu su

chen haben , ein Landrecht,, das über allen (auch über dem sächsischen) Land

rechten stehe (K. 5. §. 9.), sollte nach dem, was Senkender«,, Gedanken

von dem jederzeit lebhaften Gebrauch des deutschen Rechts, Kap. 1. §. 19. f.

und Feuslcr, Falks Eranien zum deutschen Recht, 2te Lief. S. 1^66.^

über Handschriften jenes Rechtsbuchs mitgetheilt haben , jent noch Meinnngs-

Vcrschiedenheit statt sinden können. Judessen, so sehr sich die Hinneigung

der Kompilatoren unsres Rechtsbuchs zu der letzter» Richtung ausspricht,

so zeigt sich doch überall, daß hauptsächlich süddeutsche Anschauungen und

schwäbische Rcchtsbegriffe dem Werke"zu Grunde liegen ; daher denn auch die

in den Ausgaben seit G 0 l d a st allgemein gewordene Bezeichnung Schmaben

spiegel oder schwäbisches Land- beziehungsweiseLehenre-cht ganz

passend erscheint. Das oben angegebene Alter unsres Rechtsbuchs> rechtfer

tigt sich daraus, daß in neuester Zeit nicht blos wieder eine Handschrift des

15. Jahrhunderts <v. 1287 im Besitze des Freiherr« v. Laßberg in Sigma

ringen), sondern auch nach Angabe Hormeyers, historisches Taschenbuch

vom I. 1821, eine des 12. Jahrhunderts (im Besitze des Jankovich'schen

Museums in Pesth) aufgefunden worden. Die bis daher beste kritische Aus

gabe findet sich bei Senke „K«pg, cc>>^. jui- ,gsrn>. ,n«tl, sevi Io„>. II. ,

nach welcher auch hier überall citirt wird. . i
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5) Sattler, Geschichte von Württemberg, Geschichte der Grafen, 4.

Forts. S. 1«7. Gerstlacher, Sammlung von Gcn.Rescr. Tbl. I. Einl.

S. 29. ff. W e i s h o a r , Handbuch des Württ. Privatrechts , Thl. I. §.9.

Am wichtigsten ist hier das Zeugniß von Dull (ehemal. Regicrnngsrath u.

Kammerprocurator) äe nsee publ. I.!b. IV. Lgp. I. nr. 5. seq. ,,«on

tanien vinnis sutorilss 8uev!«i juris vircs tinein sevuli XV. nrorsu»

oviluit, vum in conlroversiis etisin puKIieis sä IIIuü vrinoipes n«s-

»im provoesrent. ?scta ssne qugetlsin 6c>tsl!s nsueis u<IKuo »nie

eonllikum «nno IchgZ. Osniersls juckivium snnis in tormulsm Luevivi

juris serenissini! ^Virteinbei gise Oomites sclornsrunt, irrekrsgskil,

eontr? äissentientes testimon!« — — s. 1^85. - — nach des Landes

z» Schwaben Recht, Herkommen und Gewohnheit."

's) Es fehlt zwar nicht an solchen , welche den Werth und das Ansehen

des Schmabenspicgels bei den Gerichten in Abrede gezogen haben , worunter

Steph. Christ. Harpprecht, spe«uli suevloi «t p,s«s. 3u,is keuä, ^Ism.

in toris virsristus 8uevo ?rs»c«n!c« ?alst!ni n«n il^us inocivrnus,

Kiel 172Z., einer der heftigsten war. Allein die urkundlichen Zeugnisse,

welche dieser aus allen Theilen Deutschlands, namentlich auch aus Würt

temberg, für seinen Zweck, eine Parteischrift, beigebracht hat, beweifen nur,

daß nach Aufnahme des römischen Rechts der Schwabenspiegel ausser Uebuiig

gekommen.

7) Zwei Handschriften befinden sich in der öffentliche» Bibliothek zu Stutt

gart, eine auf der königlichen Privatbibliothck daselbst, welche vom Kloster

Weingarten dahin kam, und eine in der Tübinger Umversitäts-Bibliothek.

Alle gehören dem 15. Jahrhundert an und enthalten sowohl das Land-

als das Lehcnrecht. In der Tübinger Handschrift, welche einem Codex des

Augsburgcr Stadtrechts von 1276 vorgebunden und mit dem von Senken

berg veröffentlichten Lucl. ^inKrc,». des 15. Jahrhunderts verwandt ist, wird

im Schlüsse das Jahr 1424 angegeben.

8) Vcrfnch über die Gcfchichte der deutschen Erbfolge. I. Bd. Mannheim

1778. Eingang.

§. 10.

Das 5? er kommen als Quelle der Rcchtsbildung.

Spezielle Rcchtsurkunden.

So verbreitet auch das schwäbische Landrechtbuch allenthalben

in Deutschland war, ein gesetzliches Ansehen kam demselben nicht zu,

und auch zu ihrer Privathelehrung machten von demselben, nach dem

damaligen Standpunkte der Bildung, gewiß nur die wenigsten Rich

ter Gebrauch. Die meisten behalfen sich vielmehr mit ihrem persön

lichen Rechtsbewußtseyn oder mit dem Bewußtsepn der Umstehen
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den (des s. g. Umstandes), wenn nicht die Betheiligren auf die Aus

sagen von Zeugen oder auf ihre eigene, eidlich erhärtete. Aussagen

über die Rechts - sowohl als über die Sachlage sich berufen hatten,

welche Aussage» alsdann dem Urthcile zu Grund gelegt wurden.

Wenn das Gericht selbst sich eines Urthcils nicht befassen wollte, oder

eine Partei mit dessen Ausspruche nicht zufrieden war, wurde die

Sache einem auswärtigen Gerichte, dem man eine bessere Entscheid

dnng zutraute, vorgetragen, welches alsdann auf gleiche Weise

nach verhörter Kundschaft, abgeschworncm Schiedseide, oder eigener

Wissenschaft den Ausspruch that. Endlich konnte aber auch die Sache

auf ein Tageding (Dingtag, Gerichtstag) ausgesetzt werden, wo

entweder der Richter mit den Schöffen oder ein gewählter Obmann

mit mehreren Schiedsleuten die Streitenden so gut es gieng „ver-

tadingte". Die hieraus hervorgegangenen Urt Heilsbriefe und

Schiedsbriefe, wenn sie schon an sich nur über bestimmte Rechts

verhältnisse Auskunft geben, enthalten doch öfters wichtige Beitrage

zur Beurtheilung der ganzen Gattung, welcher solche angehören,

oder anderer zufällig damit in Verbindung stehender Verhältnisse ').

Derselbe Fall ist es mit andern gemeinen Urkunden, worin die

Parteien selbst über einzelne sie betreffende Rechtsgeschäfte Zeugniß

geben: Kaufbriefe, Taufch- (Schlaich-) Briefe, Lehenbriefe, Ne?

Versbriefe

1) Stat.Sannnlg. I. S. 70 — 74. gl. 158. 213. Zig. S5». 56«. 5SS. —

So sehr diese Unbestimmtheit in dem gerichtlichen Verfahren dem germani

schen Freiheitsbegriffe zusagte, so konnte es doch nicht fehlen, daß muth-

«illige Streitsucht hie und da, zumal mit Hülfe der hinzutretenden kaiser

lichen Gerichtsbarkeit, die Rechtspflege zu einer wahren Prozeßpflcge ver

kehrte. S. Stat.Sammlg. I. S. Z71. f.

2) Stat.Slg. I. S. 32. 1««. 102. 151. 162. 18g—IS4. 225. 259. 264. z»7.

215. 57«. 476. 518. 522. 554. 654. ,

S. 11.

Aufzeichnung des Herkommens. — Weisthnmcr, Kund

schaften, Verträge.

Auch allgemein für eine Gattung von Rechtsverhältnissen wurde

öfters in dieser kunstlosen Weise auf Veranlassung der Parteien oder

des Richters, der dadurch für die Zukunft sorgen wollte, von den

Gerichtsschdffen oder Schiedsleuten auf ihren Eid das geltende Recht

gewiesen (angezeigt) ') oder von einzelnen darüber befragten Zeu
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gen Kundschaft eingezogen 2), und über das auf diese Weise be

zeugte Recht eine Urkunde aufgenommen, welche alsdann an einem

öffentlichen Orte hinterlegt, und allenfalls an wiederkehrenden Ge

richtstagen in das Gedachtniß der Gerichtsbeisitzer und der Betheilig-

ten zurückgerufen wurde An solchen Nechtsanfzeichnungen (Weis?

thümer, Kundschaften) über das bestehende.Recht war, nach den noch

jetzt vorhandenen Ueberresten zu schließen, das alte Württemberg sehr

reich, und namentlich waren es die Gemeinschaften höriger und leib

eigener Personen und die Ucberreste alter Mark- und Gaugenossen

schaften, welche auf diefem Wege zu einem geschriebenen Rechte ge

langten, weniger die Gemeinheiten in Städten und Ddrfern (g. 14.)

Auch Vertrage zwischen den Betheiligten in gütlicher Weise abge

schlossen, wie namemlich zwischen Gutsherrn und Unterthanen ent

halten gewöhnlich bestehendes Recht

4) Weisen heißt in der Sprache des Mittelalters anzeigen (gemo«.

8trsre). Weisung namentlich hieß die jahrliche Anzeige und Präsentation

der Leibeigenen bei dem Lcibherrn, wobei denselben, gegen Entrichtung der

Mannssteuer oder Leibhenne, gewöhnlich ein Imbiß (Weismahl genannt)

gereicht wurde. Stat.Slg. S. 251. 254. Sattler Gesch. 4. Forts. S. 1Z7.

Das Reckt weisen oder ein Urtheil weisen war dagegen die Handlung

der Schöffen, wodurch sie dem Richter, beziehungsweise den Parteien, an

zeigten , was Rechtens sey. s. Stat.Slg. I. S. 188. „Schübe u. W y su n g e"

Stuttg. Stadtr. 1492. Daher der Name Weisthum, welcher in neue

rer Zeit öfters gar zu allgemein genommen wird, für das Urtheil selbst.

Ein solches Weisthmn ist z.B. die Urkunde des Herzogs Ludwig v. Tel,

in Betreff der Jurisdiction des Abts zu Alpirsbach in Dornhan v. 1. 1251.

(das. S. Z».) Weisthum und Urteilsspruch des Gerichts zu Weil in Be

treff der Veriiusserung von Gütern in echter Roth v. 1Z14. (6as. S. 188.)

Des Kirckspicls Weitreiche zu Ältenstaig v. 149«. (das. S. 77.) Dorfrecht

zu Nordheim v. 1495. (das. S. 524.) Von noch ungedruckten bemerke ich

blos: Verkündigung des Waldgedings in der Aach (zu Dornstetten) v. 1428.

Ordnung der Zent zu Möckmühl v. 1429. s. ferner §. 19. N.

2) Während der Name Weisthum bei uns selten in Urkunden vorkommt,

ist dagegen der Ausdruck „Kundschaft" für Zeugniß überhaupt, insbe

sondere für Zeugniß in Rechtsachen durchaus rezipirt. S. z. B. die Kund

schaft Konrads von Rechberg wegen des Berichts zu Plieningen v. 1295.

(Stat.Slg. S. 185.), von zwei andern „Kundmännern" in Betreff de.r

gerichtsherrlichen Rechte zu Neuweiler v. 1Z1Z. (das. S. 187.), von 4 ver

nommenen Zeugen, betr. die Schätzung, Holzgabcn :c. v. 1482. (das.

S. 261.) Wcrgl. Hofgerichtsordnungen v. 1S14 u. 1SS7. Ees.Slg. IV- S. iss.
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S) Ueber diese Verkündigungen s. Stat.Slg. I. S. 77. 24Z.

4) Also gerade diejenigen Elemente, ans deren Verbindung die spätere

Gemeinheits- Verfassung hervorgieng (einer Seits die unfreiesten, anderer

Seits die freiesten Vereinigungen) und deren Ursprung in eine so frühe

Zeit hinaufreicht, daß nur die Tradition und die dieser am meisten ent

sprechende Form des Weisthums oder der Kundschaft zu Bezeichnung der

betreffenden Verhältnisse dienen konnte. Weisthum und Kundschaft ver

halten sich zu einander, wie Gerichtsgebrauch und Gewohnheitsrecht; nur

war die Grenze zwischen diesen beiden im Mittelalter nicht so genau gezogen,

wie jetzt. Ueber den Werth der Weisthümer: Grimm, deutsche Reichs-

alterthümer, Borr. S. IX. f.

5) Z. B. wegen Ersetzung Gerichts und Raths, der Stadtamtcr und

Pflegschaften, auch Jnnehm: Besitz - und Beschliessung_derselben Rechnun

gen zu Ebingen v. 1455. (Hdschr.); wegen der freien Pürsch zu Balin

gen :c. v. 1559. (Stat.Slg.) Weitere Verträge s. §. 19. Note 2.,

§. 12.

O ertliche Satzungen (Stadt- und Dorfrechte),

s) Von der Autonomie der Gemeinden überhaupt.

Verschieden von diesen Rcchtsaufzeichnungen, welche nur Beste

hendes wieder geben, sind die Satzungen, wodurch die Rechte ein

zelner Städte und Dörfer weiter gebildet wurden. Nicht blos in

Städten, auch in andern Orten, welche ein eigenes Gericht hatten,

stand diesem das Recht zu, mit der Mehrzahl der Gemeindegliedcr

die inneren Verhaltnisse zu ordnen '). In Gemeinden, welche unter

einem gutsherrlichen Gericht (Vogtding) standen, wurde mich die

Einwilligung des Vogts oder des, Gutsherrn für nörhig gehalten

und hieraus bildete sich gegen Ende dieser Periode die Ansicht, daß

in der Vogte i selbst die Befugniß liege, den bevogteten Gemeinden

Satzungen vorzuschreiben^). Eben so gieng aus dem. landesherrli

chen Schntzrcchte (Herrlichkeit, Malcfizgercchtigkeit, Oberherrlich-

keit), welches öfters der Grund für einzelne Städte und Dörfer war,

die Bestätigung ihrer Satzungen bei dem Regenten nachzusuchen, so

wie aus dem Einflüsse des römischen Rechts allmälig die Annahme

hervor, daß auch die Statuten von Gemeinden mit freier Verfassung

«nr in fo ferne Bestand haben, als sie von dem Landesherrn aner

kannt, oder selbst gegeben seyen Doch wurde die Autonomie der

Gemeinden noch den ganzen Zeitraum hindurch anerkannt, und erst

mit dem Eintritt der nächsten Periode durch die Erscheinung deö

2



18 Einleitung.

Landrechts und das weitere Umsichgreifen der Landesgesetzgcbnng ge

brochen. Nicht blos einzelne Gemeinden, auch zusammengesetzte Kör

perschaften (Kirchspiele, Waldgciwsseiischaften, Aemter), und eben so

die Zünfte und Innungen übten jene Vefugniß, ein eigenes Recht zu

haben, und durch willkührliche Satzungen zu vermehren, innerhalb

ihres Verbandes, unbeschadet der landesherrlichen Obrigkeit und

höchsten Gerichtsbarkeic aus. Auch bei ihnen versiel jedoch dieselbe

der immer mehr um sich greifenden Landesgcwalt^).

1) Schwab. Landr. Kar>408. „Und ist ein dorff, darin» ein richtcr ist,

was der seczt mit der merer nie» ig des dorfs frommen, das mag der

minder tayl der bauren nit wider reden, das selb recht sol man auch K-ben

in den steten." Vergl. sächs. Landr. B. III. Art. 5S. Nordheimer Dorf

recht v. 1495. „sind erinnert worden — von Schultheis vud Gericht auch

mit bywesen der eltern zu Northen." Stat.Slg. S. 524. Der

Reichsabschied v. 1Z«Z. §. Z8. verbietet zwar selbst den Städten , ohne Er

laubnis des Fürsten Statuten zu machen, allein dicß bezog sich nur auf

Veränderungen in der öffentlichen Verfassung, namentlich Gerichtsbarkeit.

Türk, dtsch. Privatr. I. S. 182. Vergl. Gcmaindbeschwerd zu Ochringcn

im BaurenkrieZe v. 1524. (Oechsle Vcitr. zur Gesch. des Baurenkrieges,

S. 265.): ,^Nach dem erlich Statuta vnd ordnungenn begriffen Sey aincr

gemaind begcr. daS dieselbigen Statuta alle Jar offcnlich follen verlesen

werden ainer ganzen gemainde vnd darnach von solchen verlesen Statuta

vnd ordnungen wegen Sotten die zwolff Im Innern Ruthe desgleichen die

andern verordneten zwolff Person mitainauder nidersehcn, die helffen zu

bessern Zu mindern vnd zu meren vnd sonderlichen die bcsen Statuta vnd

ordnungen abznthun vnd dagegen ander gut Statuta vnd ordnungen be

griffen vnd fürgenomen werden. Nach aller Jrcr besten «erstentnus."

2) Stat.Slg. I. S. 196. „Demnach haben Vogt Gericht vnnd gantze Ge-

maindt deß dorffs Ofterdingen mit sonderm günstigen Vorwissen, vergun-

^den vnnd verhengen daß — als ir — Ober5hait, sich uff heutt dato cin-

> trechtig entschloßen :c." Vergl. S. 24Z.

Z) Stat.Slg. I. S. 5. 22. 531. SZS.

^> 4) Noch das Erbrecht von Frikenhaufcn vom I. 149Z. (Hdschr.) ist von

dem Schultheis, den Richtern und der ganzen Gemeinde blos „mit Gunst,

Wissen und Willen" des Grafen Eberhard errichtet und durch einen Notar

in Gegenwart des Vogts und Stadtgerichts zu Nürtingen solennisirt. Die

Stadtrechte von Stuttgart und Tübingen von den Iahren 1492 und 149Z

wurden dagegen von demselben Grafen (freilich wohl unter Mitwirkung

des Stadtgerichts) geordnet und gesetzt und den Gerichten zur Publikation
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an die Gemeinde zugeschickt. Ebenso das Asverger Stadtrecht von 152«.

Stat.Slg. I. S. 108.

s) Die Verkündigung des Waldgedings in der Aach (Dyrnstecten) vom

1. 1428. (Hdschr.) , die Ordnung der Zent zu Mökmühl vom 29. Nov. 1429.

(Hdschr.) sind n?ch von den Genossenschaften ganz allein ausgegangen, wäh

rend alle späteren Statuten derselben unter landesherrlicher Autorität er

richtet wurden , so z. B. die Zent-Ordming zu Mökmühl v. 1s62. (Hdschr.)

Vergl. Stat.Slg. I. S. 77. 8«. 59«. Denselben Gang nahm es mit den

Handwerksartikeln, welche Anfangs nur der Einsicht des Stadtmagistrats

unterworfen wurden (z. B. Stat.Slg. I. S. 618.), später aber der Regie

rung zur Genehmigung vorgelegt werden mußten. Das erste Beispiel einer

solchen Genehmigung kam vor 1158 gegenüber einer Gesellschaft von Trom

petern, Pfeifern und Lantenschlägern. Sattlers Gesch. 4. Forts. Beil.

S. 515. '

b) Einzelne Statuten.

Jede Stadt, jedes mit Gerichtsbarkeit versehene Dorf hatte ein

eigenes Statutenbuch (Stadtbnch, Dorfbnch, Fleckenbuch), worin die

Satzungen der Gemeinde, die Freiheitsbriefe und Befehle des Landes

herrn eingetragen waren und welches bei den vorkommenden Streitig

keiten zunächst zu Grund gelegt wurde Die meisten dieser Satzungen

und Briefe betrafen allerdings ursprünglich nicht das jetzt s. g. Pri

vatrecht, sondern das gerichtliche Verfahren und die Polizei in Markr

und Handwerkssachen. Allein nach und nach bildeten sich in einzelnen

Uxtheilsbriefen, in den Mittheilmigen auswärtiger Gerichte und den

Ehehaften der Gemeinde eine ziemlich umfassende Grundlage für ein

zusammenhängendes Stadt- oder Dorfrecht, zli dessen förmlicher

Abfassung es aber nur in den wenigsten Orten kam Was nun

aber auch zu einer äusseren Übereinstimmung der verschiedenen an

sich getrennt stehenden Rechte führte, war die mittelalterliche Sitte^

das Recht bei einer angesehenen Stadt zu holen, d. h. in Auslands-

fällen sich von den dortigen Gerichten belehren und feine Ueberzengnng

als die Entscheidung gelten zu lassen An diese Sitte knüpfte sich

in Württemberg eine Einrichtung, welche auf den ersten Anblick einer

planmäßigen Anordnung von Oben ihren Ursprung zu verdanken

scheint, der That nach aber ganz von selbst aus dem Bedürfnisse her

vorging. Wie nämlich, zumal nach Auflösung des Landgerichts,

diejenige» Dörfer (Amtöorte), welche keine eigene« Gerichte hatten,

Schutz bei dem nächsten Stadtgerichte suchten, fo wurden die beiden

2* '
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größeren Städte Altwürttembcrgö : Stuttgart und Tübingen von

den meisten landsäßigen Städten und Dörfern als Obergerichte an

erkannt, und, obgleich diese die Kundschaften über die eigenthümlichen

Rechte der Beteiligten nothwendig berücksichtigen mußten^), so er

gab sich doch vermöge der unmittelbare» Verbindung der Rechtspflege

mit der Rcchtöbilduiig die Gleichmäßigkeit der letztem von selbst.

Eben daher findet man denn auch in den Satzungen und Ordnungen

jener beiden Städte von N92 und 149? einen fast allenthalben zu

treffenden Massiab für die Beurtheilung der ihnen „zulaufenden" Ge

meinden, wobei dann freilich der äussere Rcchtözustand immer noch

ein wesentlich verschiedener sc«n konnte

«) Solche Statutenbücher sind im I. Bande meiner Stat.Slg. bereits

mehrfach bcnüyt worden. Ausserdem sind mir solche z. B. bekannt von

Stuttgart (das s. g. rvthe Buch), von Münsingen (2 Stadtbücher), Gr.

Botwar (das Dokumeutenbnck) , Dornstetten (das grüne Buch), Denken

dorf (Statutenbuch) , Neuenbürg (Lagerbuch). Auch wo in diese Sta

tutenbücher ein Grundsatz aufgenommen worden, beruhte dieser doch im

Zweifel auf einem älteren Herkommen, und die schriftliche Abfassung war

nur Nebensache, s. Stat.Slg. I. S. 2S4.: „Wann dieß alltt Erbrecht sei

nen Anfang genommen, wissen wir nicht, wie dan deßhalb Inn dcß Fleck-

hen (Löchgan) Stswten . Buch kein Jar Zahl eingezeichnet, aller Elltteste

im Fleckhen Wissen von Keinem Anfang." Vcrgl. das. S. ZS8.

2) Ein Tübinger Stadtrecht v. 1Z88. (Hdschr.) enthält meist polizeiliche

Bestimmungen, ebenso das Stuttgarter Stadtr. von !492. (Sattlers

Gesch. 4. Forts. Beil. S. 36.); um so wichtiger ist dagegen das letzterem

nachgebildete zweite Tüb. Stadtrecht v. 14SZ (in Bruchstücken in Kauslers

Allerlei).

Z) OKr. ?ri6. Us rnprroli t , !)!»». cl« c„r!!> s«^gr!«r!Kus in Kor.

msnis. ?ud. «7Z2. Nicht zu verwechseln mit diesem Verhältnisse, welches

ursprünglich auf freier Wahl beruhte, ist die Beziehung, welche daraus her-

vorgieng, daß vom Kaiser oder Landesherrn einer Stadt die Rechte einer andern

dnrch Privilegium ertheilt wurden. So erhielt im Jahr 1284 die Stadt

Sulz von Kaiser Rudolph die Rechte der Stadt Freiburg (Hdschr.), 155»

Kannstadt die Rechte von Eßlingen (Stat.Slg. I. S. 6ZZ.), tz«4 die ncn

gegründeten Städte Bietigheim und Laichingen die Rechte von Stuttgart

(das. S. 260. u. Hdschr.). Allein unter diesen Rechten sind zunächst nicht

die Privatrechtc, sondern die Stadtgerecbtsame zu verstehen (s. oben §. i.

Note 6.), was freilich die Meisten »och immer verwechseln. Allerdings

kam es hänsig vor, daß die auf diese Weise befreiten Städte selbst auch
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das Recht bei eben jenen altern Städten „holten", d. h. die dortigen

Gerichte als Obergerichte anerkannten; allein nothwendig mar dieser Zu

sammenhang nicht. Wie wäre es sonst erklärlich, wenn z. B. die Stadt

Ravensburg 12»6 die Rechte von Ueberlingen und 129« die Rechte von Ulm

<I.ünig, tentsches Reichsarchiv, l>. spe«. Com. Tbl. 2. p. 211. u. 212.),

und wenn Ulm selbst 1274 die Eßlingen Rechte erhält (N«>i»8et, 8uppl.

SU vipl. vr. I. ?. I. p. 129 ), wenn nicht aus der Eifersucht der

Städte, immer die besten Privilegien zu genießen?

4) Schwöb. Landr. Kap. Z93.

5) Auffallend ist die Behauptung Reinhardts (Kommentar zum Land

recht, Bd. IV. S. VII.), daß um das Jah.r 145«. das Stuttgarter Stadt

recht zur Norm der übrigen Rechte des Landes erhoben worden sey, und

daß Graf Ulrich das Stuttgarter Stadtrecht als „allgemeines Land

recht" in seinen Besitzungen habe anerkannt wissen wollen. (EtwaS

AehnlicKes behauptet Pfaff, württ. Gesch. I. S.192.). Der einzige Grund

dieser Behauptung sind zwei Urkunden Ulrichs von 1456 und 1468, worin

den Dörfern Murr und Fromhausen erlaubt wird, gleich andern Städten

und Dörfern ihr Recht in Stuttgart zu suchen, und das dortige Gericht

zu ihrem Obergericht zu wählen (bei Sattler, Gesch. 4. Forts. Beil.

S. 49 u. 5».). Die erste Veranlassung zu Einführung der Ober

gerichte, meint Weis haar (Handbuch Th. I. §. ia.)ü

Besondere Quellen,

t) Für geistliche Sachen (kanonisches Recht).

g) Begriff. ,

Ausgenommen von der gemeinen Gerichtsbarkeit waren geistli

che Sachen, d. h. alle Sachen, welchen eine religiöse oder kirchliche

Beziehung gegeben wurde Dahin gehörten namentlich Ehesachen,

so fern es sich von der Eingehung oder Trennung der Ehe, den kirchli

chen Hindernissen und den persönlichen Rechten der Ehegatten handelte.

Ebenso wurden Streitigkeiten unter Geistlichen und gegen Geistliche

vor die geistliche Oberbehörde d. h. vor die bischoflichen Gerichte zu

Konstanz, Augsburg, Würzburg, Speier und Worms oder den Abt

und das Konvent des betreffenden Stifts oder Klosters gezogen ^Z.

Ausserdem gab es auch gewisse gemischte Gegenstande, gleichfalls

geistliche Sachen im Gegensatz von anderen rein weltlichen Sachen

genannt, so fern sie auö dem Gesichtspunkte der kirchlichen Einrichtun

gen oder des kirchlichen Glaubens auch von der weltlichen Behörde,

welche sich ei» Urtheil darüber vorbehielt, beurtheilt werden mußten.
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Hieher gehörten namentlich Streitigkeiten wegen des kirchlichen Zehn

tens lind der kirchlichen Gebühren (jurs »rolse). Diese eigneten sich

zwar vor den Vogt der Kirche, den Landesherrn ^); zur Beruhigung

der Kirche und weil Keunrniß des kanonischen Rechts und der Syno

dalbeschlüsse, womit früher nur Geistliche sich beschäftigten, erfor

derlich war, wurden jedoch einige Geistliche höheren Rangs, s. g.

geistliche Rathe, von dem Landesherrn unmittelbar zur Entscheidung

solcher Fälle zugezogen

i) Vergl. Gesetzsammlung Th. IX. Eink. §. 2. u. 4.' In der Einigung

zwischen Graf Eberhard d. <i. und Herzog Ludwig von Baiern v. 2g. Nov.

1461 wurde ausdrücklich bestimmt: die Unterthanen sollen einander nach

fahren in die Gerichte, wo der Beklagte gesessen sey, doch daß geistliche

Sachen vor Geistlichen und Lehen antreffende Sachen vor den Lehengerich-

tcn verrechtet werde») was aber Streitigkeiten über Erb und Eigen be

treffe, so sollen solche von den Gerichten, wo fle gelegen, entschieden wer

den. Sattlers Gesch. der Grafen. 2. Forts. S. 272.

L) Freiheitsbrief Graf Eberhards v. 1Z21, dem Stift zu Stuttgart er-

theilt, bei Sesolü v«v. Ve«I. Stultg. 17. Weisthum v. 8. Sept.

1418. Gef.Slg. VIII. S. 1. das. IX. Einl. §. 9.

Z) Ilertiu» jsetitia Oril. Lii>tereien8i» libertsts «t exomption«

»e«t^ 3. §. 17.

S) Gen.Rescr. v. 1Z. Dez. 1477. Ges.Slg. IV. S.26. Vergl. Sattler

a. a. O. 2. Forts. S. 175. Z. Forts. S. 119. Ges.Slg. IX. Einl. §. 9.

S. is.

K) Anwendung des römischen und kanonischen Rechts bei den geistlichen

Gerichten.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Kirche und die Geist

lichen, welche schon zur Zeit der Volksgesetze unter römischem Rechte

fl^ex Romsna) standen und Veranlassung waren, daß einzelne

römische und kanonische Ncchtsbestimmungen in das allcmannische

Gesetzbuch und späterhin in den Schwabenspiegel übergiengen das

ganze Mittelalter hindurch in einiger Verbindung mit jenem Rechte

blieben und von der Zeit an, da dessen Studium in Italien wieder

erwachte, nicht blos am meisten für seine Ausbreitung thatig waren,

sondern auch in den geistlichen Gerichten zuerst das Beispiel einer

unmittelbaren Anwendung desselben gaben ^). Die Hauptentschei

dungsquelle aber, welche auch den Einfluß des römischen Rechts be

stimmte und mehrcnthcils vermittelte, waren die kanonischen Rechts
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sammlungen, dere« Inhalt, namentlich was bürgerliches Recht be

trifft, durch partikulare Kvnzilienschlüsse und Synodalstatuten nur

wenig verändert oder weiter gebildet wurde ^). ^

j) v. Savigny, Gesch. des RR. km M.Alter. I. S. ^42.

2) In der Ii. ^Ism. ist nur eine römische Stelle, nämlich: „<>« !ncl!.

t!s ouptüs" Lsp. Z9. (v. Savigny a. «. O. II. S. 95.), wenn man

nicht auch die noxss Z»tio klsp. ?>. se/s. dahin rechnen will. Mehr fin

den sich im schwäb. Landr. z. B. Kap. 257. Z78. u. 4t6.

Z) v. Savigny S., 274. III. S. 362. IV. S. 556.

4) Heber die Quellen des jur!» rsnnnlei s. K. Fr. Eichhorn, Grund

sätze des Kirchenrechts , I. S. Z2I f. Die beste Ausgabe des oorpu, juri,

«snonie! ist bis jetzt die von .7. II. Ii«eKmer IIsI. lUsßg. j7^'. 2 Voll. ^.

Berufungen auf geistliches geschriebenes Recht s. in der Stat.Slg. S. S60.

(Urk. v. 144Z) und S. 46. (Urk. v. 148L).

S- 16.

^ , L) Für Lehensachen.

s) im Allgemeinen.

Nach dem Grundsatze, daß das Lehen dem Eigen nachfahre '),

konnte der Vasall in Lehensachen keinen andern Richter aufsuchen, als

seinen Lehensherrn, welchem das Eigenthum am Gute zugehorte,

und zu jenem Zweck die sämtlichen Lehensgenossen als Schöffen oder

Zeugen zu Gebot standen. Nur wenn der Landesherr zugleich der

Lehensherr und das Landgericht mit Lehensleuten besetzt war, konnte

dieses auch als Mannengericht ein Urtheil fällen ^). Was die Lehcn-

briefe, Lehensbeschreibungen und andere Lehensurkunden unbestimmt

ließen, ergab sich bei diesen Entscheidungen von selbst nach der ge

meinsamen Natur des Lehens (communis teuäorum ratio), welche

nach und nach in mannigfachen Richtungen ausgebildet und auf die

verschiedensten Verhaltnisse (Ritterlehen, Bnrglehen, Amtslehen,

gemeine Lehen) in Anwendung gebracht wurde. Die eigentliche

Quelle der Lehenrechtsbildung war daher immer das Herkommen der

verschiedenen Lehenhofe, welche je der Lehensherr mit seinen Lehens-

mannen, spater der Lehenprobst mit einer Anzahl landesherrlicher

Räthe bildete, und dadurch erhielt das Lehenrecht (jus leuöi) ein;

ähnliche Bedeutung, wie das Landrecht (jus terr-s«), welchem es

gegenüber gestellt wnrde. An einen von partikulären Bestimmungen

unabhängige» Rechtsbegriff ^) ist hienach bei jenem so wenig zu den

ken, als bei diesem
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D- I) Vertrag der Grafen von Württemberg mit der Reichsstadt Eßlingen

vom 14. Aug. 1Z91: „Und es sott mit namen das Lehen allwcg dem «igen

nachfarn alsda von alter vnd mit Gewonhait herkhommen ist, vngevorlich."

Liinig Reichsarchiv, psrt. 8>,ev. «unt. II. 8o«t. ^. p. 68«. Sattler,

Gesch. i. Forts. S. 111. Beil. nr. 186. S. 257. Senkenberg, von

der kayscrlichen Gerichtsbarkeit, §. 2. S. ?. nennt daher die Lehengerichte

auch Eigengerichte, weil sie allein das Recht des Eigenthums und dessen

Erhaltung betreffen.

2) So erklärt stch's, wenn im I. 1226 das Landgericht zu Tenningen

unter dem' Vorsitz Ulrichs von Eystatt das Urtheil aussprechen konnte : daß,

wer Lehen von dem andern habe, die inwendig des Landes liegen, und sol

che nicht inner Jahresfrist empfahe, derselben verlustig seyn solle. Wege-

lin, gründlicher Bericht von der Landvogtci in Schwaben. Beil, »r. 258.

S. 2N1.

Z) Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privatrecht, S. 17.

4) Ueber den Werth des schwäbischen Lehenrechtsbuchs gilt das, was

oben §. 9. über den Schwabenspiegel überhaupt gesagt wurde. Eine Ueber-

sehung jenes Rechtsbuchs ins Lateinische nebst einem Kommentar lieferte

LoKilter, Oorsi. Zur ^>g,n. keuil. scoeklit c«mm>znt»riu» e<1. 2.

com. prses. 8e!ier«!i, Hrgl?nkoi->it! 1728. Das Rechtsbuch findet sich

auch bei 8 « » K « n b e r g vorp. i^r. keuö. II. ed. PSA. 29' »«1»

K) Württembergifchcs Lchenhofrecht.

So weit die urkundliche Geschichte der Grafschaft Württemberg

hinaufreicht, war immer eine große Anzahl von Lehens - und Dienst-

leuteu mit dieser verbunden, und auch jede neue Erwerbung eines un

mittelbaren Landes z.B. der Grafschaften Urach (12S4-- 126S),

Asperg (1M8), Vaihingen (1556), der Pfalzgrafschaft Tübingen

(1382) führte den Grafen wieder ein ansehnliches Gefolge von Va

sallen zu, welche als Znbehorde des betreffenden Landes mit in den

Vertrag aufgenommen waren Ueber alle diese Lehcnslcute übten

die württcmbergischen Landesherren, als Lchensherren, die Gerichts

barkeit in jedesmal neu bestellten Maimengerichtcn durch einen eigens

ernannten Lchenrichter ans, und was die als Schöffen dienenden

Mannen zu Recht wiesen, wurde von diesem als Urtheil ausgespro

chen 2). So wechselnd nun auch die Zusammensetzung des Gerichts

war, von welchem auf diesem Wege geurtheilt wurde, so bildete sich

doch, gegründet auf die vorausgegangenen Belehnungen und Ent

scheidungen 2), ein feststehendes Herkommen (jus curia« teuäsUs)
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bei dem württembergischen Lehenhofe aus, welches in manchen Be

ziehungen von dem der neuerdings vereinigten Kurien abweicht und

um so wichtiger ist, als die einheimische Gesetzgebung, einige Be

stimmungen abgerechnet, nichts für die Ausbildung des Lehenrechts

gethan hat.

1) Reichsständische Archival-Urkunden , S. 1. 7—18. 24—27. Vergl.

Sattler, hist. Beschreibung, II. S. 288. f.

2) Steck (?rs«s. K. 0. II « ksm s n n) , u«u moiZern« jucklei! psrlurn

«urius Würtemberglci, ?ub. I75Z. x. Z5. bezeugt, in den Akten des MÜrt-

tcmbergischen Lehenhofs eine ununterbrochene Reihe von Zeugnissen für das

Bestehen des Mannengerichts vom 1Z. bis ins 18. Jahrh. gefunden zu ha»

den. Ein ausserordentlicher Fall war es , daß im I. 1579 ein Streit zwi

schen Graf Eberhard und einem Bürger von Reutlingen wegen einiger

Güter zu Echterdingen, welche jener als eröffnetes Lehen ansprach, durch

Austräge entschieden wnrde. S. Sattler, 4. Forts. Beil. S. Z02— 504.

Der Grnnd war wohl, weil damals Graf Eberhard im Krieg mit Reut

lingen sich befand, und seine Handlung in Betreff des Lehens mit ein Be

schwerdepunkt der Stadt war.

z) Der älteste bekannte Lehenbrief der Grafen von Württemberg ist der

über Steuslingen v. I. 127» bei Sattler, 1. Forts. Beil. Z. Bergl.

fernerlSattler, 4. Forts. Beil. S. Z«2. 50Z. 505. 307.

S- 18.

5) Für dienstherrliche und leibherrliche Verhältnisse.

Von dem Land - und Lehenrecht wird in den Rechtsbüchern unter

schieden das Dienstmaunenrecht (jug ministerisliuin), wornach die

ritterlichen Dienstleute benrthcilt wurden Schon frühe hatte

sich nämlich eine Klasse von höheren Ministerialen (hohen Dienstleu

ten) von den übrigen Unfreien abgesondert; und kaum läßt sich

ihre Verwandtschaft mit den letztern jetzt mehr erkennen ^); doch um

faßte der Begriff des Hofrechts (jus curia« s. «urti«) noch immer die

Verhaltnisse sämtlicher Unfreien, welche ebendarum, weil sie in per

sönlicher Unterwürfigkeit und Dienstpflichtigkeit unter einem Herrn

standen, nicht nach dem allgemeinen Rechte der Freien, sondern nach

dem besondern Hvfrechte ihres Herrn beurtheilr wurden ^). Man

kann nun aber wieder wie bei den Lehensleuten eine höhere, mittlere

und niedere Gattung von Dienst- und eigenen Leuten unterscheiden,

von welchen die erste« zu Hof- und Ritterdiensten, die zweite zu

bürgerlichen, die letztere zu gemeinen Diensten verpflichtet war
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Ursprünglich war das Hof- und Dienstrecht überall von der Gnade

des Herrn abhängig, daher dasselbe auch hanfig durch Verleihun

gen (Privilegien) weiter" gebildet wurde ^). Sparer aber, da die

Dicnsilcute bei Hof und in den Städten sich selbst über die gemeinen

Freien erhoben ^), die Leibeigenen in den Dörfern aber, welche,

mit den früheren Kn.chten (»«-vi) nicht zu verwechseln, den übrigen

Hörigen naher rückten, wurden die Verhältnisse der ersteren durch

ahnliche Formen, wie die der Lehcnslcute °) — mit welchen sie sich

zum Thcil vermischten — die Verhältnisse der letzteren aber in Ver

bindung mit denen der Gutshintersaßen (§. 19.) bestimmt.

1) Schwab. Landrccht, Kap. 48. 54. Verzl. sächs. Landr. III. Art. 32. §.2.

n. z. Vekus sucior. äs dvnek. Op. 1. §. 150. v. Fürth, die Mini

sterialen. Cöln, 4856.

2) Schwab. Landr. Kap. 51. §. 11. „Alle dienstleüt hcyssent mit recht

eygen lent man ert sy mit diesen namcn darum das sy der Fürsten seind."

z) Schwab. Lehen-Recht, K. 115. Hinsichtlich der Jurisdiction über das

Hofgesinde s. meine Gesetzsammlung, Th. II. S. 49. Vcrgl. das. S. ZS.

Sattler, Z.Forts. S. 15Z.

4) Eichhorn, Einl. in das deutsche Pnvatrecht, §. 6. Doch waren

auch hier Weisthinner die Regel. S. v. Fürth, a. a. O. §. 158.

5) Bei Abtretung von Steißlingen an das Kl. Salmansweiler im 1. 1275

erklären die Grafen Ulrich und Eberhard von Württemberg: nos ver«

prrlisKIt« eonsilio miniilorislium nostporum et cvnsvnüu.

Sattler, 1. Forts. Beil. 4. Unter diesen Ministerialen können nur die

landesherrlichen Diener (RZthe, Ritter, Vögte) verstanden seyn.

6) Die Lehen, mit welchen ein eigentliches Hofamt verbunden war,

wurden nach und nach erblich und seitdem nach Lehenrecht beurtheilt.

Nicht so das Einkommen, welches sonstigen Beamten und Dienstlenten für

ihre Dienste geliehen wurde. Das Verhältniß dieser wurde mehr und mehr

auf einen einfachen Dienstvcrtrag zurückgeführt.

S- 19.

4) Für vogteiliche und gntsherrliche Verhältnisse

(Vogtrecht).

Von mannigfachen Eigcnthümlichkeitcn war ferner die Rechts

bildung bei denjenigen Verhältnissen, welche theils durch Unterwer

fung unter den Schutz (Vogtei) eines geistlichen oder weltlichen Guts

herrn, theils durch Verleihung von Besiandtheileu des HerrengutS

s cui-tis, Hof) an einzelne Hintersaßen entstanden sind. Der Mittel

punkt, von welchem aus alle diese Verhältnisse bestimmt und gerichtet
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wurden, war der Dinghof (Vogtgericht, Maiergericht, ouris Z«.

uliiüLsIls), wobei entweder der Hofherr selbst (Abt, Ritter), oder

ein gutsherrlicher Diener (Vogt, Maier) mit Genossen oder Bcthei-

ligten (Zinsern, Hübnern) zu Gericht saß; daher auch der Name

Dingrecht, Vogtrecht für den Inbegriff der durch jenes Gericht ge

schützten gegenseitigen Befugnisse und Obliegenheiten. Die Grund

lage hievon bildete ursprünglich immer besonderes Uebereinkom-

wen, wenn schon in sich weniger durch freie Wahl, als durch die

Natur der Verhältnisse bestimmt, in welche ein jeder gesetzt war.

Auch unerlaubte Mittel ') trugen dazu bei, den vogteilich gnts-

herrlichen Verband zu erweitern; allein einmal vorhanden wa

ren die dadurch begründeten bauerlichen Verhältnisse durch Sitte

und gegenseitiges Bedürfnis so sehr bedingt, daß Neigung des Ein

zelnen und selbst der Wille dcS Oberherrn nur schwer etwas Bleiben

des dagegen zu setzen vermochten. Auch in allgemeinen Vertragen

der Gutsherrschaft mit den Unterthanen -), welche gemeiniglich

Folgen vorangegangener Irrungen waren, wurde in der Regel die

Bahn des Herkömmlichen nicht verlassen, sondern wieder hergestellt.

Gewöhnlich aber wurde in Form von Wcisthümern ^), spater in Form

sogen. Erneuerungen das Bestehende im Andenken erhalten.

1) Meine Schrift: die gnmdtzerrlichen Rechte des württembergischen Adels.

Tüb. 48Z6. S. 414 f.

2) 3. B. wegen der Vogtei zu Gartach v. 4428 u. 4454. (Stat.Slg. I.

S. 546 u. 548.); in Betreff der gutsherrl. Verhaltnisse zu Suxpingen :c.

r. 4484. tS. 345.); der Frohnen zu Dürrenzimmern v. 4SZS. (S. SZ4.);

der Rechtsverhältnisse zu Meimsheim v. 4554. (S. 540.).

2) Z.B. Dingrecht zu Leidringen v. 4Z9S. (Hdschr.), Vogtbuch zu Dorn

han v. 44«8. (Stat.Slg. I. S,Z4, auch „Rechtbuch" genannt: das. S. 44.)

Hubspruch der Hübner zu Hessigheim v. 4424. (S. 24Z.).

§. 20.

Gemeines Landrecht.

s) Landesgewohnheiten. - ,

Wie früher nach dem allemannischen Volksgesetz ') von den Gau

grafen in allen Zenten je nach 14 und in unruhigen Zeiten nach

8 Nächten ei» eigenes Gericht (plsciwni) gehegt wurde, bei welchem

ohne Ausnahme alle freien Einwohner, reiche wie arme, erscheinen

mußten, so hatte noch im 13. Jahrhundert, nachdem bereits die alte

Gaueintheilung durch Immunitäten aller Art zerrissen worden war, ^
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jede Grafschaft ein besonderes Landgericht von welchem alle nicht

erimirtc Sachen entschieden wurden. Diese Landgerichte, welche jetzt

nebst den Grafschaftsrcchtcn mehr nnd mehr als Ausfluß der Territo

rialität angesehen und daher ganz oder theilwcise mit dem Landbesitze

verausscrt wurden bildeten die höchste Instanz innerhalb des Ter

ritoriums, da die G.afen nun auch in die Rechte des Herzogtums

eingetreten waren und eine konkurrircnde Gerichtsbarkeit auswärtiger,

'selbst kaiserlicher Landgerichte niemals zugegeben wurde ^). Auch

die Grafen von Württemberg hatten ihr Landgericht, welches nach

altem Gebrauche bei Canstadt am s. g. Stein auf freiem Felde ge

halten 5), im Jahr 1,?,?o jedoch mit kaiserlicher Bewilligung °) in die

Ringmauern der Stadt verlegt wurde , und wie es scheint zu Ende

des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts in das Hvfgericht über-

gicng, welches für Sachen der Hofleute immer bestand (§. 18.)

und nur einer neuen Ordnung bedurfte Es läsit sich annehmen,

daß bei dem Landgerichte und jetzt bei dem Hofgerichte, als höchsten

Landesgerichten, in gleicher Weise wie bei den übrigen Gerichten ein

gemeinsames Herkommen für die daselbst entschiedenen Sachen wahr

genommen und dadurch der Begriff eines gemeinen Landrechts vor

bereitet wurde, d. h. daß gewisse Rechtsansichten, aus der Natur

gemeinsamer Verhältnisse gezogen, in vorkommenden Fallen fort und

fort angewendet wurden ^), welche zwar nicht besonders gesammelt

worden, jedoch nach und nach in die Gesetzgebung übergegangen

sind «).

1> Das sich hiebei auf eine eonsueruci« snilksu» bezieht. ^Ism. csp. ?6.

Nach dem schmiib. Londr. Kap. 14. soll dagegen das Landtäding dreimal und

zu unfriedlichcn Zeiten sechsmal im Jahre gehalten werden. Vergl. K. Z7.

2< 3. B. Vaihingen nach einer Urkunde vom I. 125S bei Sattler,

Gesch. Bd. I, S. 655. Tübingen, nach einer Urkunde v. 1520 bei Lü-

yig, Reichs-Archiv p«i-t. »>iee. c«nt. z. ««. 119. S. 211. Herrenberg

nach einer Urkunde v. 1ZS8 bci erusiu8 snnslvs rsrs III. I.. 4. L«p. 11.

PSA. 2;6.

Z) Z. B. im I. 1556 mit den Dörfern Köngen und Niederboihingen der

halbe Theil der Grafschaft und des Landgerichts Aichelberg. Sattler,

histor. Befchr. Th. I. S. 151.

4) Nur an den Kaifer selbst, falls diefer nach Schwaben kam, konnte

das „widerworfene" Urtheil gebracht werden. Schwab. Lande. Kap. 108.

Vergl. Kap. 110. §. 1«. Sattler, Gesch. der Grafen, I. Bd. S. 658.

Ueber die Bedeutung der Privilegs äs »on evoosnä« s. Gesetzsammlung,
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TH.I. Einl. §. 19. In einem Privilegium der Stadt Markgröningen (da«

mals Reichsstadt) v. 1Z16 wird die Freiheit von auswärtigen Gerichten aus

einem ,,genor«Iis juris <?lli>:>u,n" hergeleitet: „ut «clor »cljui <I«Ke,it

kurum I-LI." (Hdschr.) Ebcndicser Grundsatz wird anerkannt in einem Ver

gleich zwischen Württemberg und Eßlingen v. 1551. Ges.Samml. IV. S. s.

5) Memminger, Canstadt und seine Umgebung S. 95. u. f.

c>) Statutensammlung S. SZZ.

7) ScKoepks (pro«. <Iies5ter!glis in der Vorrede), Moser iReal-

Index der Hofgerichts- Ordnung Vorrede), Sattler (a. a. O. Thl. II.

S. 40. u. f.) und Andere setzen den Ursprung des Hofgerichts erst in die

zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts; aber zugleich müssen sie zugeben, daß

das Landgericht zuvor in die Kanzlei übergegangen , was waren aber Land-

Hofmeister und Röthe, wenn sie Recht sprachen, anders als ein Hofgericht?

Noch bis zum Jahr 1514, wo der Stadt Tübingen die Freiheit ertheilt

wurde, daß das Hofgericht dort künftig seine Sitzungen halten sollte,

folgte dasselbe immer dem Firstlichen Hoflager und bis zum Münsinger

Vertrag (1482) haben wir daher zwei Hofgerichte. Die ganze Aenderung,

weiche um das Jahr 146« eintrat, bestand alfo wohl darin, daß der Ap-

pellationszug an die Hvfgerichte geordnet und deren Znfammensetzung be

stimmt wurde. Vergl. Gen.Rescr. v. 148S. Ges.Samml. IV. S. 28. vergl.

mit S. 24. Die Gestalt eines wahren Landgerichts hatte indessen noch der

peinliche Rechtstag von 1514, wo Abgeordnete der Landschaft die Beisitzer

bildeten. Gut scher, über , die Vollziehung des Tüb. Vertrags S. 21.

8) Von dem Landgericht zn Caustatt ist einzig der Mtheilsbricf bekannt,

betr. die Gerichtsbarkeit auf den Gütern des Klosters Adclberg von I3«o

(Stat.Samml. I. S. 4.) , welcher allerdings auf eine allgemeine Regel schlie

ßen laßt. Auch Hofgerichtsurtheile sind aus früherer Zeit nur wenige ge

druckt , um so mehr aber in den Archiven noch zu finden.

9) Wichtig ist in dieser Hinsicht der Vertrag mit Esslingen wegen des

Spielens der Unterthancn v. 1ZZ2. Ges.Samml. IV. S. 5. Weisthn», des

Grafen Eberhard und seiner Räthe wegen des Tcstirens der Geistlichen v.

1418. Ges.Samml. Thl. VIII. S. Z. s., ferner Gen.Rescr. v. 1477, wo von

Gewohnheit nnd langem Herkommen im Lande die Rede ist, „das nit gern

zü^Eundcrn x." das. Thl. I V. S. 25. Vergl. das. S. 17. 4Z.

21. .

K) Landesgesctzc nnd Ordnungen.

Auch die Landesgescl?gebimg schloß sich an das Landgericht an,

welches ursprünglich der Mittelpunkt aller öffentlichen Geschäfte der

Grafschaft war. Eine eigentliche gesetzgebende Gewalt kam nämlich

den Grafen als solche« uicht zu: diefe konnte» sie nur von der Autoiw
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mie der Landesgemeinde d. i. der Gesamtheit der freien Landesein-

wohner entlehnen, welche in jenen Landgerichten (Landtagen) auf die

selbe Weise hervortrat, wie die Rcichsgcmeinde in der Reichsversamm

lung (Reichstag) '). Daher wurden, so sehr auch die Laudesregie

rung im 14. und 15. Jahrhundert ihre Befugnisse erweitert hatte,

Abänderungen des Bestehenden in diescrIeit nur schüchtern vorgenom

men, und wo dieses geschah, nicht nur die Beizichung der Rärhe,

sondern auch der Landschaft („in merklicher Anzahl") ausdrücklich

erwähnt 2). Mit Ausnahme der erstbckannten Hofgerichtsordnung

von 1475, welche aber leider verloren gegangen ist 2), kam indessen in

diesem Zeitraum nichts Umfassendes zu Stand ; derm, was ans frü

heren Zeiten von den Gcschichtschreibern berichtet wird, bezieht sich

' wohl auf die Aenderungen, welche zu Anfang des 16. Jahrhundert

mit dem Landgerichte *) und spater um das Jahr 1460 mit dem Hof

gerichte vor sich gegangen seun möchten ^).

1) Auch in der Ii. ^Ism. tritt, die Mitwirkung des Volks bei der Gesetzge

bung deutlich hervor. Tit. 57. F. 4. ,,kl««cl eomplsvui! cuncti» ^Ismsn.

»ig." Ii'. 41. am E. ,,8i« eonvenit <Iuc! et «IN»! populo in publioo

conrüi« " Gesetzgebende und richterliche Gewalt waren, wie noch spater

bei dem Parlament in Frankreich und England, nicht getrennt.

2) Gen.Rcscrivt v. IZdl. „damit es gleich zugang." Ges.Samml.

ZV. S. 4Z. rergl. S. 5Z. u. 82. Die Hof-Ger.Ordn. v. 28. Januar 1514.

erwähnt im Vorwort nur des „Vorraths " der Mthe , und räumt dem Lan

desherr« als solchem die gesetzgebende Gewalt ein. Ges.Samml. IV. S. ins.

Note 81. Im Tübinger Absch. v..8. Juni dcss. Jahrs wird dagegen die Mit

wirkung der Rathe und der Landschaft bei Abfassung neuer Ordnungen als

etwas ganz Natürliches erwähnt, das. II. S. 4S.

Z) Ueberreste, s. in der Ges.Samml. IV. S. 24. Anm. 28. das. S. 28.

Stat.Samml. I. S. HZ.

4) Hierauf dürfte zu beziehen seyn, was von Graf Eberhard dem Milden

(1Z92 — 1417) berichtet wird : daß er seine Grafschaft mit guten Ordnungen

versehen , wie auch sonst alle Dinge weislich und wohl habe einrichten lassen.

G e r st l a ch c r a. a. O. S. Z4.

5) Mit der hier angeordneten Einführung eines förmlichen Apxellations-

zngs im das Hofgericht hängt wohl zusammen, was in der Erbeinung des Gra

fen Ulrich mit Baden vom Nov. 146«. erwähnt wird. Sattl er histor. Be

schreibung , N. S. 41.
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S. 22.

Reichsrecht. ^

Dem Landrcchte gegenüber stellen die Rcchtsbücher und Rcchts-

lirkunden des Mittelalters das Reichsrccht, öfters auch gemeines

Recht, kaiserliches Recht genannt. Schon zur Karolinger Zeit lag

die Idee eines solchen, im ganzen Umfange des fränkischen Reichs gel

tenden Rechts den Kapitularien zu Grund Nicht minder mußte

dicselbein dem abgesonderten deutschen Reiche durch die Beschlüsse der

Reichstage zum Bewußtseyn kommen, und so eifersüchtig "auch die

einzelnen Lander und Gebiete ihre cigenthümlichen Rechte bewachten

so konnte doch niemand daran zweifeln, daß das, was anf jenem We

ge als gültig angenommen worden, die im Neichsverbande stehenden

Personen und Korporationen ebenso verbinden, wie das Landrecht die

Landcsunterthancn ^), und da auch die letzteren ihre Streitsachen

durch Berufung und Beschwerde an den Kaiser bringen konnten , so

lag selbst der Gedanke eines Subsidiarrcchts, das in solchen Fällen

dann zur Anwendung kommen sollte, wenn kein abweichendes Parti-

kularrecht würde nachgewiesen werden können, nicht ferne. Zunächst

hat man sich auch hier nur ein allgemein anerkanntes Gewohnheits

recht zu denken, das in den Urtheilcn des Fürstcngcrichts und des

kaiserlichen Hof- und Kammergerichts seine Anhaltspunkte hatte.

In gleichem Verhältnisse jedoch, in welchem die Landcsgesetzgcbung

mehr um sich gricf, erweiterte sich auch die Rcichögcsctzgcbung, und

es fehlte daher zn Ende der Periode nicht an Rcichsgcsetzcn, welche

zum Theil noch bis in die neueste Zeit gültig geblieben sind

t) S. oben §. t. Anm. z.

2) lieber den Unterschied zwischen schwäbischem und sächsischem Recht s.

schwäbisches Landrecht Kap. 109. 276. „das Reich und auch die Schwaben

mögendt sich nicht versäumen." Kap. 598. lieber fränkisches Recht

^mdros. bei Senke » berg Kap. 1«Z. Tübinger Handschr. Kap. 11«.

z) Der Name Landrecht, welcher von Eichkorn, Einl. §. 9. u. 1«. und

Mittermaier, Grunds. I. §. 12. zu Bezeichnung eines gemeinen deutschen

Rechts gewählt wurde, kommt in dieser Bedeutung nicht vor. Wie es zu

Karolinger Zeit eine I.. ^Ii>,n»nnorum , I., IZsZ^v«, i«^„m u. s. w. gab, so

jetzt ein schwäbisches, bairischcs :c. Landrecht. Gleichwohl ist die Idee eines

gemeinen deutschen Rechts nicht erst Product der Wissenschaft, wie noch

G a u p p (das alte Gesetz der Thüringer S. Z8. Anm.) kürzlich meinte ? denn

rvas wir jetzt so nennen, bezeichnen die Quellen des Mittelalters entweder



?2 Einleitung. '

gleichfalls mit jenem Namen , wie z> B. zwei Kaiserurkunden v. 19. n. 21.

Nov. 1298. (Gesetz -Samml. Th. IV S. 5. u. 4.) Reichsurtheil von 1417.

(Iiiinig eorp. i»r- f«»<l. I. 179. „teutschen Rechtens") oder als

Reichsrecht (kleines Kaiserrecht Th. I. Kap. 7. Th. IV. Kap. 21. Urk.

v. 1467. in der Stat.Samml. I. S. 577. Anm.) oder als kaiserliches Recht,

Kaiserrecht (kl. Kaiserr. Th. IV. Kap. 8. f. Ri cht steig Landr. B. II.

Kap.». „Ich sprich, das es das kaysenecht sagt, weliches dann das kayscr-

reckt mil das müssen all Land lyden und müssen es halten wan der Kay-

ser ist vater des reichs"), wiewohl der Name Kaiserrecht hie und da

auch den Landrechtsbüchern beigelegt ist, welche, wie die alten lege«, sich

eines kaiserlichen Ursprungs rühmen. Vergl. noch Ges.Samml. IV. S. S5.

4) Eben hiemit hängt es 5«uch zusammen , wenn in den oben n. z. «nge-

jührten Urkunden v. 1298. Kaiser Albrccht und nachher Kaiser Wenzel dem

Grafen EbcrKard von Würtemberg versprachen: ihm „gemeins Rechte"

zu gönnen, so jemand aus den Städten gegen ihn zu klagen hätte, und ihm

desfallö der Fürsten iKunst und Willen zu gewinnen. Ueber die Annahme

Besolds, daß unter gemeinem Recht das römische zu verstehen sey, s..

II»rpprt,cKt, ««njvcNira Sll Problems sn ^llolpkus Imp. str. p. ch^.

und 5«. G erst lache r, Rescr.Samml. I. Eittl. S. 4S.

5) Das Wichtigste ist die goldene Bulle von 1556. Ueber die Reichsgesetze

des Mittelalters und deren Sammlungen, s. Eichhorn, deutsche Staats

und Rccbts- Geschichte, II. §.262. Die Rcichsgcsetze von 9«» bis 14««.

nachgewiesen durch I. F. Böhmer, Franks.«. M. 18Z1.

II. Von der Erhebung des Landes zum Herzog

thum bis zur Annahme der Königswürde.

1495—1806.

Qnellensammlungen:

Meine vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung württem-

bcrgischer Gesetze. Bis jetzt sind erschienen : Staatsgrund-Ge setze

(von mir, vollständig), Th. I^III. Stuttgart und Tübingen 1828—5«.

Gerichtsgesetze (von Riecke bis 18«S.), Th. IV — vi. das. 18Z1

bis 55. K i r ch e n g e se tz e (protestantischer Theil von Eisenlohr , voll

ständig) , Th. VIII und IX. Tübingen 1854 und 18Z5.

S. 25.

Veränderter Gang der Rechtsbildung in dieser Period

überhaupt. Reichsgesetze.

Daß es an geschriebenen Rechtszengnissen gegen Ende der vori

gen Periode nicht fehlte, hat sich wohl aus dem Bisherigen hinreichend
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ergebcw. Auch in dieser Periode kommen noch einzelne lokale Rechts-

aufzeichnuugen vor und ganz konnte das Gewohnheitsrecht nie als

Quelle entbehrt werden allein der in der vorigen Periode herrfchen-

de eigenthümliche Geist der Rechtsbildung ist verschwunden, und

zwar nicht etwa, weil die der Nation bisher inwohnende Kraft zur

Weiterbildung ihres Rechts jetzt plötzlich verloren gegangen wäre,

oder weil es dem einheimischen Rechte selbst an Empfänglichkeit dafür

gebrochen hätte, sondern weil Umstände mannigfacher Art die Auf

merksamkeit auf ein fremdes Recht hingelenkt hatten, worin die Form,

welche für das einheimische Recht erst hätte gefunden werden müssen,

bereits vorlag, weil die Rechtsschulen, welche seit längerer Zeit als

integrirende Bestandtheile der deutschen Universitäten Ansehen genos

sen, und allmälig auch auf die Gesetzgebung und Rechtspflege Ein

fluß erhielten, es verschmähten, das nationale Recht mit in den Kreis

ihrer Untersuchungen zu ziehen ^). Um die jetzt natürlich da und dort

entstandenen Lücken, wofür die neue Rechtsoffenbarnng keine Bestim

mungen darbot, oder wofür die überlieferten Rechte, wenigstens ohne

den gröbsten Widerspruch und Zwang herbeizuführen, nicht anwend

bar gefunden wurden, auszufüllen, mußte von der gesetzgebenden

Gewalt nachgeholfen werden. Die Rcichsgewalt that auch in dieser

Periode im Ganzen wenig für diesen Zweck, obgleich die ReichSord-

nungcn, Rcichsabschicde und Reichsbeschlüsse ^) an und für sich ver

bindlich waren, und den Richtern wie den Verhciligten zustand, un

mittelbar auf dieselben sich zu berufen Um so thätiger war über

all die Landesgewalt. Bisher hatte sich diese in Württemberg nur

dazu hergegeben, einzelnen Lokalstatuten die gewünschte höhere Sank

tion zu verleihen, allgemeine organische Einrichtungen in Gemäsheit

der mehr und mehr ausgebildeten Sraatsformen zu treffen und hie

und da alte Mißbräuche abzuschaffen. Jetzt tritt dieselbe mehr und

mehr auf als Ordnerin aller einzelnen Verhältnisse im Staate, auch

der Privatverhältnisse. An die Stelle ungeschriebener Rechte trete»

eben damit geschriebene, an die Stelle örtlicher Satzungen Landessa

tzungen. Doch schien es auch in dieser Periode immer noch mehr

ihre Aufgabe zu feyn, einem entschiedenen Bedürfnisse der Aufzeich

nung und der Verallgemeinerung zu entsprechen, als, worauf daö

Streben der neueren Zeit gerichtet ist, alle möglichen Falle auf dem

Wege der Gesetzgebung erschöpfen zu wollen °).

Z
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«) Westphülischer Frieden v. 1643. ^rt. VIII. Z. ^. v« e««er« omne,

I»ulI»KiIes oonsuetuiiink:, ot 8» liomsvi Imporü L«nstitut!«nes et lege,

kunäsmentslvs imposterurn rvügiose servvntur, «uKIslis omnikus,

Huse bvlüeorum temporum !njur!s Irrepsorsni «onkusionlbus.

S) Beschwerden der baierischen Ritterschaft von 1499. bei 8 «Ke ick, d!KI.

d!st. Lroetting. psg. 28t. H>> en!m juris rornsni pr«kes8«re> nostrurn

morem ignorsnt, ne<: «tism , «i »v!gnt, illis noslri, consuetucliniku«

^ulv^usin tribuero volunt. Vergl. damit Rudhart, Gesch. der Land

stände in Baiern, I. S. 15Z. f. und die Beschwerden auf dem Tübinger

Landtag unten Z. SS.

z) Am wichtigsten ist die Kammergericktso^dnung vom I. 1495. zuletzt vom

I. 1555., die Notariatsordnung vom 1. 1542., die Reichspolizeiordming

von isz«., zuletzt 1577. und die Reichshofrathsordnung von 1654. S. fer

ner neue vollständige Sammlung der Reichsabfchiede samt den wichtigsten

Reichsschlüsscn , 4 Thle. Franks. 1747. I. I. P a ch n e r v. Eg g e n st o r f,

Sammlung aller vom I. 166Z. bis anhero abgefaßten Rcichsschlüsse, 4 Thle.

Regensb. 474« — 77. K. Fr. Gerstlachers Handb. der deutschen Reichs

gesetze, 11 Theile, Karlsruhe 1786 — 94. (der lote Theil enthält das Pri

vatrecht). -

4) Gen.Ausschreiben vom 2Z. Juni 1621. Gcs.Samml. V. S. 5»Z.

») Gcs.Samml. Thl. I., Borr. S. XXII.

§. 24.

, Aufnahme des römischen Rechts.

,) Spuren eines Einflusses desselben gegen Ende der vorigen Periode.

Vor dem fünfzehnten Jahrhundert finden sich keine sicheren Zeug

nisse von einem Einflüsse des römischen Rechts bei den weltlichen Ge

richten Württembergs denn einzelne Urkunden des 13. und 14.

Jahrhunderts , worin römische Rechtsansichten und Kantelen benutzt

sind 2), beweifen nur, daß die Schreiber derselben — Notare, Geist

liche — einige Kenntnis? der fremden Rechte hatten, und solche bei

Gelegenheit anzubringen suchten, nicht aber, daß jene Rechtsansichs

ten irgendwo im Volke Wurzel gefaßt hätten. Auch im fünfzehnten

Jahrhundert war es nur hin und wieder ein einzelner Grundsatz des

römischen Rechts, welcher durch landesherrliche Bestimmungen Ein

gang fand 2), „nd selbst nach Errichtung der Universität Tübingen im

1. 1477., wo für römisches und kanonisches Recht Lehrstühle errichtet

wurden 4), äusserte sich der Einfluß dieser Rechte zunächst nur mit

telbar durch einzelne Gesetze und Statuten, bei deren Abfassung sie

berücksichtigt wurden Ein selbstständiges " Ansehen der fremden
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Rechte hieng davon ab, daß die Freunde derselben beiden oberen und

niederen Gerichten des Landes die Oberhand erlangten, und, wiewohl

nun zwar schon frühe einzelne Rechtsgclehrte theils als Beisitzer bei

dem Hofgerichte °), theils als Räthe bei der Kanzlei Jutritt gefun

den hatten, so stand doch diesen das ganze Gewicht, welches die bis

dahin unerschütterte Macht der Gewohnheit überall bei den Regieren

den, wie bei den Regierten, ausübte, allzusehr entgegen, als daß

sie auf einmal ganz hatten durchdringen können. Erst mit dem Be,

ginne des 16. Jahrhunderts scheint es den gelehrten Rächen des

Hofgerichts gelungen zu seyn, die Pran's dieses Kollegiums nach den

neuen Lehren zu bestimmen, und nun von hier aus auf die Unterge-

richte zu wirken, welche bisher von einem unmittelbaren Einflüsse des

fremden Rechts sich frei erhalten hatten Bereits in der zweiten

Hofgerichtsordnung vom 28. Januar 1514. siudet man daher auch

das romische Recht als gemeines Hülfsrecht sowohl im Allgemeinen,

als auch in einzelnen Lehren, namentlich dem Erbrecht, ausdrücklich

anerkannt ^).

1) Wenn von der Aufnahme oder dem Einflüsse des römischen Rechts hier

und im Folgenden gesprochen wird, so ist darunter stillschweigend immer auch

das kanonische Recht, so weit es bürgerliche Bestimmungen enthalt, mitbe-

griffen.

2) 3. B. Kaufbrief v. 1265 , worin Graf Hartmann von Gröningcn auf

die oie. Hon l>umer»!«e ^ecnni»« verzichtet, bei Sattler, Gesch. I.

Beil. t«; Urkunde v. 1324, worin die beiden von Kaltenthal auf alle ««.

juris et tgct!^ äoli msli etc. verzichten, bei SencKenberg, Lei. juri«

II. >>sz, 225.

S) Ermächtigung der Bürger Stuttgarts, ihre Kinder, welche sich gegen

ihren Willen verheirathen , enterbe» zu dürfen v. 1452. (Ges.Samml. IV.

S. 17.) I. Hof-Ger.O. von 1175. das. S. 21. Gen.Rescr. das Repräsen'

tationsrecht der Kindeskinder betr. v. 7. Apr. 1177. das. S. 25.

4) Päbstliche Erectionsbulle v. 1176 (bei Bö k, Gesch. von Tübingen, Beil.

nr. I.) : dslkecipgz r>»«r-^incuncjue f«eultstuin «IL. Auch wird hierin dem

Kanzler das Rechts eingeräumt: »ä Bckeslsnreslus , ttoentise, msgistvrii

«t Doetorstus slios^ue grscius ^nosvunque in 1"I>e«I«gisv , u t r o ri u o

Zure, »rtiku» czuvhue et meäicinse pi-oinovcnili et genersliter

«mnis «Iis et «inßuls, ksuse ^rckidisconus eecloslse IZ « n o r> i en 5 ! »

In Univ. «tuäi! Lonvnien. tseere et exorcere etc. Kais. Kons. V. 1484

(bei Zell er, Merk«, der Univ. Tüb. S. Z«Z.): conceclimu, , ut ei nun«

«t in gutes perpeluis sutur!» temporibus »mne» et singulss Iinperisls«

leges, e«N5t!tut!«ne», et ^usvcunl^u« sli» jur« , uk!eun<zue ot » zui>
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Iiuseua«z«« e^icta »ul promulZSIs izuikus »scr» muinoiise prseee»

««res noitri Koinsni Imperstores jus sucloritstem<zue llvlle»

runt, in prseksti» eorum scolis per i<Ioness persans» publice leg! s«

ererveri et ipssrum suäitores äigni KonoriKus et grsclibus in eislle,m

»uklimsri fscisnt.

S) Während bei dem- Stuttgarter Stadtrecht v. 1492 jener Einfluß kaum

sichtbar ist , zeigt dagegen das Tübinger Stadtrecht v. 149Z ganz deutliche

Kennzeichen desselben. Ebenso die Regiments - Ordnung v. 1498. Vergl.

Gerstlacher a. a. O. S. 64. Gcn.Rcscr. v. i. Jan..l5N1, betr. das Re»

präsentationsrecht der Geschwisterkinder. Ges.Samml. IV. S. 4Z. II. Hof>

ger.Ordn. v. 1514. das. S. 4S.

. 6) Schon im I. 1479 saßen bei dem Hvfgerichte zwei leg»«, <!««,«,«,

(Köchlin und Vergenhans) , im I. 1182 aber deren sechs. Sattlers histor.

Beschreibung, Thl. II. S. 41. Nach dem kais. Privil. v. 2Z. Juli und 2«.

Aug. 1495 sollte das Hofgericht zum mindesten aus acht Mitgliedern beste»

hen, wovon die eine Hälfte ans der Ritterschaft, die andere der Rechte ge>

lehrt und gewürdigt wäre. Gef. Samml. Thl. IV. S. Z2. ZZ. u. Z9.

7) I>lsueler (Vergenhans , erster Kanzler in Tübingen), welcher ge«

wiß ein glaubwürdiger Zeuge ist , schreibt in seinem LI>r«n!e«n l>«m. II.

Kener. H,Z. p> 222: In eomrnuni vero justiiis per totsin öuevisin gll.

inlnistrstur sb illiterstis. Isiei enim imprrstorum legibus n«n vtuntur

»- sontentis»» ciicunt, non ut lezes eensent izusrum vullsin »«.

titism IisKent, seä prout rst!« et consuetu<Io juclioiorum clictst.

8) Ges.Samml. IV. S. 1»8. Anm. 85. S. 144. oben. S. 145. Anm. 2Zg.

ä. E. Diese Zeitbestimmung für die Aufnahme des römischen Rechts stimmt

denn auch überein mit den Beobachtungen in Baiern, indem Westen rieb er

(Betrachtungen über Band 1«^ der Al»n. K«io« S. 41.) bemerkt, daß erst

im i«. Jahrhundert das römische Recht dort sich wichtig gemacht habe, wäh»

rcnd dasselbe einzeln schon in alteren Urkunden, z. B. vom I. 1166. ange>

rufen worden sei. Dieß bestätigt auch Z sch o k k e , bairische Geschichte , l.

S. 471. S. die Reformation der bairifchen Laudrechte v. 1S18.

§. 2S.

K) Verbreitung des römischen Rechts in der erste,, Hälfte des 16. Jahr»

Hunderts.

Eben diese Hofgerichtsordnung räumte zwar den gemeinen Lcm-

dessatzungen, „soviel deren in Gebrauch und Uebung" seyen, sowie

den „redlichen ehrbaren Gewohnheiten, Statuten und Ordnungen"

des Landes den Vorzug vor dem gemeinen Rechte ein; allein zu«

gleich machte sie die Gültigkeit dieser Gewohnheiten, Statuten und

Ordnungen davon abhängig, daß solche von den Betheiligte» in je«
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dem einzelnen Falle angezeigt und bewiesen werden '). Auch diese Be

stimmung, so sehr dadurch das Wesen des einheimischen Rechts litt,

würde den Fortbesrand des letztem noch möglich gemacht haben,

hätten die Jurisien nicht noch einen anderen Grundsatz geltend ge?

macht, der freilich mit jener Bestimmung nahe zusammenhieng : daß

nämlich alle von dem gemeinen Rechte (worunter nun ausser den

Reichsgesetzen das römische und kanonische Recht begriffen wurden)

abweichenden Satzungen und Gewohnheiten nicht blos streng juri

stisch zu erweisen, sondern auch in ihrem Widerspruch strikt zu er

klären seyen 2). Wäre auch jener Beweis nach den neuen Prozeß

formen noch überall möglich gewesen, so mußte ihn doch dieser einsei

tige Standpunkt der Auslegung von Seiten der in das deutsche Recht

nicht eingeweihten Richter in Mr vielen Fallen illusorisch machen ,

und daher konnte eine Partei, welche nach der bisherigen Art, Recht

zu sprechen, unzweifelhaft in ihrem Rechte sich befand, nun unter

Anwendung einer römischen Gesetzessielle desselben entsetzt werden,

von welcher niemand im Volke bisher eine Ahnung hatte ^). Aus

den auf dem Tübinger Landtag v. eingereichte» Beschwerden

(g. 26.) ergibt sich, daß diese unnatürliche Methode, das Recht zu

pflegen oder vielmehr zu verkehren, damals gerade in vollem Gange

war, wenn gleich der Mangel an gelehrten Richtern in den Land

städten und noch mehr das mangelnde Zutrauen zu den bereits

vorhandenen seine Wirksamkeit noch längere Zeit hindurch auf

hielt. Um jenes, fönst eben nicht unangenehm empfundenen,

Mangels willen war allmälig die Sitte aufgekommen, welche auch

nachher das Landrecht bestätigte ^), in schwierigen Fällen nicht mehr

blos bei den Obergerichten, sondern hauptsächlich bei den Rechtsge-

lehrten, namentlich bei der Jnristenfakultät Rath zu suchen, und die

zu diesem Zweck vorgenommenen Aktenversendungen wären bald so

allgemein, daß die Weisungen der Obergerichte nach und nach ganz

ausser Uebung kamen.

i) II. Hofger.Ordnung v. IZ14, s. Ges.Samml. IV. S. 10S. Anm. 8?.

S) Diesem Glaubenssatz, Welcher gewöhnlich so ausgedrückt wird: „Sts.

tut? juri eominuni «ontruris stricte sunt interpretsnös et ultra essus,

ö« quIKu» lokzuunwr, n«n eitenüenZs " folgten noch die späteren würt

tembergischen Schriftsteller, namentlich I^suterbseK 0. äe sere »Ii«««

in eovj. contr. K. IZ. S. dagegen L« eliiner prsek. sä Lonsult.

«t 6ev!,. juri» , ?«m, II. ?srt. t.
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!) So war z. B. der nach Stat.Samml. I. S. 6Z7. in zwei Entscheidun-

gen des HofgerichtS geltend gemachte Grundsatz : daß das abgetheilte Kind

von den Eltern und Geschwistern zugleich beerbt werden soll, ganz gegen

den bisherigen Grundsatz: das Kind fällt in der Mutter Schoos, der auch

noch in andern Berichten über die Erbgebräuche v.J. 1552, z. B. indem

von Stuttgart, anerkannt ist.

4) Landrecht von 1555 und 1567 : Wo aber der Handel so wichtig, da-

pffer, oder auch irrig, das sich Vnsere Vndergericht der Vrthcl nit ent-

schliessen kvndten , mögen sie bcy jren Obergerichten , wie von alter herkom

men, oder aber, da der Handel so gar im Rechten, vnd desselben spiclbu,

vnd scherffin stiende , bcy den Rechtsgelehrten Raht suchen , in Massen Wir

hieuor mehrmals Beuelch geben.

§. 26.

v) Schwierigkeiten der Aufnahme. Beschwerden auf den Landtage»

von 1514 bis 1551.

Indessen hatte die ungewohnte Anwendung eines keineswegs na

tionalen, mit dem Standpunkte der damaligen Volksbildung und der

öffentlichen Verfassung in Deutschland in Widerspruch stehenden

Rechts, das, als in einer fremden Sprache verfaßt, nicht einmal

die Wohlthar eines geschriebenen Rechts für das Volk und für den

größeren Theil der Richter mit sich führte, immer noch ihre Schwie

rigkeiten. Daher die dringenden Klagen auf dem Tübinger Landtag

v. 1514. über Verwirrung und Ungewißheit, welche die Einwande

rung der fremden Rechte erzeugt, und über die kostbaren Neuerun

gen, welche dum) die „merklicher Weise bei allen Gerichten durch

das ganze Land einbrechenden I>oet«r«8" aufgebracht worden; da

her insbesondere die Bitte der Städte: in Sachen der Untcrthanen

die voctor«« nicht zu Nathe zu ziehen, noch sie bei Entscheidungen

des Hofgerichts, znmal wenn solche Personen von der Landschaft

betreffen, Anthcil nehmen zn lassen, auch eine gemeine Ordnung

und ein Landrecht zn verkünden, damit Städte und Dorfer bei

ihren Gerichten, Geschäften und alten Gewohnheiten bleiben mbgen

Dieselben Beschwerden erneuerten sich nach Vertreibung Herzog Ul

richs durch den schwäbischen Bund gegenüber von den kaiserliche»

Kommissären im I. 1520 ^) und nach dem Tode Herzog Ulrichs

auf dem Landtage v. I. 1551

1) Sattlers Gesch. der Herzoge, Th. I. S. 161. u. 162. Der letzte«

Antrag wird insbesondere darauf gestützt, daß in Verträgen und sonst in

«lte» Bräuchen und Gewohnheiten bei Städten und Dörfern durch die O«^
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etoke» viele Zerrüttungen geschehen, wodurch der arme Unterthan z» Scha-

den komme. Bemerkenswerth ist auch, daß die Beschwerde über die Gelehr

ten erst von 12 Jahren hergeleitet wird, indem es heißt: daß jeyo einer,

dem Rechtens norh thue, mit 1« fl. nicht davon komme, der vielleicht vor

12 Jahren mttZ,l« ß. die Sache gar gerichtet hatte ; damit würden viele Neue-

rungen bei den Unterthancn aufgebracht, daß, wenn kein Einsehen geschehe,

man in ein jegliches Dorf mit der Zeit einen voewr oder zween setzen

müsse , welche Recht sprechen. Fast wie eine Parodie auf diese Beschwerden

nehmen sich die Klagen über die „widerwärtigen , berühmten und mehren-

theils unbilligen Satzungen und Gebräuche bei den Nieder- und Oberge

richten" aus, welche in dem Eingange des Landrechts v. 1555 und 1561 alö

Grund der neuen Verwirrung angegeben werden. Ges.Samml. IV. S. 17Z.

2) Erläuterung des Tübinger Vertrags v. 152«. (Ges.Samml. S. 60.

und 61.): Zum Achtenden des Hofgerichtz halb ?c. Zum Zwölften ist

die Pratic vnnd beswerd der gelerten an den nidern gerichten allentbalb

»«gebrochen , Also das die armen leut an irn alten breuchen löblichen her-

komen vnnd gewonheite» geirt, vnnd zum offtermal durch vnnutz Appellativ-

nes vnnd rechtfertigungen in vill vnnöttig kosten vnnd schaden gcfürt wer

den , Bitten wir mit vliss ?c.

5) Ges.Samml. Th. II. S. 88. 96. /

S. 27.

cl) Lösung der Schwierigkeiten.

So gerecht auch diese Klagen waren , so stand ihrer Abhülfe doch

hauptsächlich zweierlei entgegen: einmal die humanistische Richtung ')

der damaligen Zeit, welche die Gebildeten aller Klasse», und na

mentlich diejenigen, welche auf den Hochschulen ihre Weihe erhalten

hatten, mit den römischen Rechtsbüchern befreundete, wahrend da

gegen die Erzeugnisse der einheimischen Literatur und Gesetzeskunde

kaum einer Aufmerksamkeit Werth schienen ; dann die das ganze Mit

telalter hindurchschreitende und namentlich auch im Schwabenspie-

gel 2) hervorgehobene Ansicht: daß das deutsche Kaiserthum eine

Fortsetzung des römischen, und die Gesetzgebung des letztern dem

nach ein natürliches Erbtheil? des ersiern (ein „kaiserliches" Recht)

sey. Während so auf der einen Seite das römische Recht in den Au

gen derjenigen, welche den meisten Einfluß auf die Regierung und

die oberste Rechtspflege übten, als ein geschriebenes Vernunftrecht

(„gemein natürlich, billig Recht") sich der Anwendung empfahl,

schien von der andern Seite dieser Anwendung kein gesetzliches Hin-

derniß entgegen zustehen, und nur durch die Art der Anwendung,

welch« aber immerhin «nun gelehrten Richter oder Urtheilsfmder vor
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aussetzte , das Heil der Rechtspflege bedingt zu seyn. Das Einzige,

was deßhalb die Abgeordneten der Städte in Tübingen und auf den

spateren Landtagen durchzusehen vermochten, bestand in dem^ Ver

sprechen der Regierung : das Hofgericht mit ehrlichen, frommen, ver

standigen und geschickten Personen vom Adel und von der Landschaft

und nicht allzusehr mit Doktoren zu besetzen, auch mittelst Zusam

mentritts landesherrlicher Rärhe und eines landschaftlichen Ausschus

ses ein geschriebenes Landrecht vorzubereiten , welches als eine gleich

mäßig im ganzen Lande wirksame Ordnung dem Gelehrten wie dem

gemeinen Manne Richtschnur seyn konnte Herzog Christoph war

es vorbehalten, auch dieses Werks Gründer zu seyn; allein, waS

von Seite der Landschaft zunächst beabsichtigt worden: dem fremden

Rechte einen Damm entgegenzusetzen, wurde so wenig dadurch er

reicht, daß dieses vielmehr nun allenthalben, selbst auf dem Boden

des Landrechts , bei dessen Auslegung man immer wieder auf dasselbe

zurückkam, Wurzel faßte, und das einheimische verdrängte.

1) Der rühmlicbst bekannte Vorkämpfer des Humanismus, Joh. Reuch»

lin (-t 4522 ) und Joh. Nnuel «rus (5 1S1«) hatten großen Antheil an"

der Stiftung und Einrichtung der Universität Tübingen ; letzterer war auch

Eberhards d. ä. Lehrer , beydc seine vertraute Räthe bis an sein Ende. S.

über dieselben Bök, Geschichte der Univ. Tübingen S. 40. und 4Z.

2) Prolog §. St — 24. Kap. 1. §. 5. Kap. 2. Kais. Konfirmation der

Universität Tübingen v. 2«. Febr. 1484 (oben §. 24. Anm. 4.): „prseees-

»oruin nogtroruin «Uvse incmorise U«in«»«run> imperütoruin lege« et

««vstiluliciiios zscrss." Auch sonst spricht K. Friderich III. in dieser Ur

kunde von dem römischen Rechte auf eine Weise, welche mit der demselben

zugeschriebene» Reformation v. 1141 (s. Goldast, ReichssaHungen , Th. I.

S. ISS.) nicht übereinstimmt: ^.ilitei- multls vigilii, et luOubrstiviiidu,

eiütse, »ulttlituium nostroinm surilius inogis SO lNligis imbibsvtur,

Hu! solo esrum «5» rompuküruin uvslrain neüum «onservsr! , se^ et

S) Tübinger Abschied v. 1514. Ges.Samml. Th. II. S. 48. 49. ErlSu>

ternng v. 152». a. a. O. S. 62. u. SZ. Erläuterung des Tübinger Vertrags

v. 1551 und Landtags -Abschied v. dems. Jahr, das. S. 83. L9. 9S.

§. 2«.

Allgemeine einheimische Quellen.

1. Landes ordnung.

Schon vor Abfassung des Landrcchts waren einige Ordnungen er

schienen, welche cheilwcise auch für das Privatrecht wichtige Besti-m
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mungen enthielten und daher zunächst erwähnt werden müssen. Hie

her gehört vor allem die erste Landesordnnng, welche nach bleibender

Vereinigung der beiden getrennten württembergischen Landestheile zu

einem Herzogthum (1495) erschien, unter der Aufschrift : Ordnung

so allen Amptleuten zugeschickt vnd von vnsern wegen

allen vnsern vnderthanen verkündt, von den Strenglich

gehalten vnd on vnser wissen vnd willen darin kain '

enderung gesche» soll Sie enthält meist polizeiliche Be

stimmungen, doch ist auch einiges das Privatrecht ^) und die Ge

richtsverfassung Betreffende , was theils jetzt erst neu bestimmt, theils

bisher schon beobachtet wurde, in dieselbe übergegangen. Die zweite

Landesordnung wurde in Folge der Beschwerden und Beschlüsse auf

dem Tübinger Landtag erlqßsen am 10. April 1515 und ist in vie

len Beziehungen wörtlich gegründet auf die Gerichtsordnung des Got

teshauses Adelbcrg vom 1. 1502 *). Unter dem 20. Aug. 1521 un

ter der östreichischen Negierung erschien die dritte, am 1. Jim» 1556

nach Wiedereinsetzung Herzog Ulrichs die vierte, und am 2. Jan.

1552 nach dem Tode desselben unter Herzog Christoph die fünfte

Landesordnung, welcher ebenso, wie dem nachherigen ersten Landrecht,

am 22. Oct. 1555 vom Kaiser die nachgesuchte Bestätigung ertheilt

wurde 5). Auch diese L.O. wurde zugleich mit dem ersten Landrecht

von einer aus herzoglichen und ständischen Deputaten bestehenden

Kommission abermals durchgesehen und am 17. Aug. 1567 kurz nach

dem Erscheinen des zweiten Landrechts pnblizirt. Eine neue Ausgabe

dieser sechsten Landesordnung in Verbindung mit einer Anzahl

fürstlicher Ausschreiben (Novellse constitutione«) und einigen Rand

bemerkungen wurde auf Befehl Herzog Johann Friderichs den 11.

Nov. 1621. durch den Druck bekannt gemacht

1) Bei Sattler, Gesch. der Grafen, 4. Forts. Beil. 16. S. 59. ff.

S) 3. B. über Spielschulden, Verhaltnisse der Leibeigenen, Gültaufnah-

men, Erbverzichte.

S) Diese schon ursprünglich gedruckte, jedoch später vermißte Landcsord-

nung hat wieder an das Licht gebracht Gutscher, über die Vollziehung des

Tübinger Vertrags, Stuttg. 182«. Beil. II. S. 8«.

4) Stat.Slg. I. S. 5. Ohne Zweifel hatte der Abt von Adelberg Antheil an

der Abfassung des Gesetzes, welches „mit dapferer Vorbetrachtung vnd durch

gut ansehen vnd rat gemainer Landschaft" zu Stande kam. Die Bestimmungen

der I. Landesordnung über die Verfassung der nieder« Gerichte, welche schon

im Stuttgarter und Tübinger Stadtrechtc sich finden, sind weggelassen worden.
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S) Kaisers Lsroli Vt! LooLrmstlon der Ländesordnung und Landrechtens,

Sä. Brüssel den 22. Ott. 15S5. Württ. Landesgrundverfassung S. !27.

S) Alle diese Ausgaben, welche einzeln gedruckt und später öfters wieder

aufgelegt worden sind (s. Weisser, Nachrichten von den Gesetzen des Her»

zogthums Wirt. S. 35. f. Geseysomml. v. S. 46«. Anm. Z18.), werden in

der Sammlung der Regierungsgefetzc berücksichtigt werden^

§- 29.

2. Hofgerichtsordnung.

Der ersten HofgerichtSordnung vom I. 1475 ist schon früher er«

wahnt worden (§. 21.). Eine neue Ordnung wurde den 28. Jan. 1514,

kurz vor dem Tübinger Landtag,^von Herzog Ulrich, wie es scheint,

ohne Mitwirkung der Landschaft erlassen Diese erst seit Kurzem

wieder bekannt gewordene zweite Ordnung ist merkwürdig, nicht

allein weil sie die Snbsidiarirät'des römischen Rechts zuerst ausspricht,

sondern auch um der einzelnen Bestimmungen willen, welche darin

über Prozeß, Erbfolge mit oder ohne Testament und zuletzt noch über

Vertrage, also über alle Rechtstheile, welche das spätere Landrecht

enthält, in Kürze und mit Schonung des einheimischen RcchtS gege

ben werden. Die dritte HofgerichtSordnung erschien unter Herzoge

Christoph den 26. April 1557, nachdem das zwei Jahre zuvor heraus

gekommene Landrecht und die Fortschritte des römischen Rechts den

Standpunkt des Gesetzgebers etwas verändert hatten ^). Indessen

sind der Aenderungen doch verhaltnißmäsig nur wenige darin vorge

nommen worden; die Bestimmungen über Intestaterbfolge und Erb

verzichte wurden hinweggelassen, und dagegen auf das Landrecht ver

wiesen. Die Revision des letztem führte auch eine vierte Ausgabe

der Hofgerichtsordming nach sich, welche den 16. Jan. 1537 erschien.

Endlich kam auch die fünfte und neueste Hofgerichtsordnung vom

29. Marz 1654^) zum Vorschein, welche sowohl in der Anlage als in

der Ausführung nur wenig von der vorangegangenen vierten abweicht.

Beide Ausgaben zerfallen in 5 Theile, wovon der erste von den zum

Hofgericht gehörigen Personen, der zweite von der Jurisdiktion die

ses Gerichts, der dritte vom hofgerichtlichen Prozesse handelt Für

das Privatrecht enthalten diese beiden neuern Ausgaben nur wenige

Bestimmungen.

1) Ges.Slg. Th. IV. S. 46. und die Anmerkungen zu der III. Hofge»

richrsordnung das. S. SS. ff.

s) Ges.Slg. a. «. O. S. 9S ff. Schon den S. Jnl> 1S54, ehe «och das K>nd
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recht genehmigt war , trugen die Riithe darauf an : „Dieweil e. f. g. an der!

Hoffgericht trefflich viel gelegen, das desselbigen alte Ordnung an die Handt

genvmen , durchaus! besichtigt , nach gelegenheit vnd wa vonnöten, gebessert,

gemehrt, gemindert, vnd sonderlich vf das Landtrecht dirigirt vnd gericht

würde." Der Herzog seyte eigenhändig bei: „placet das auch bedacht werde,

wie man die fachen Abbreuieren machte damit nit souill vnd lange Hoffgericht

des Jars gehalten darfften werden." Hdschr. Vgl. III. H.G.O. v. 15S7. Ein

gang (Ges.Slg. I V. S. 107 ) : „So haben wir aber befunden , das dieselbige

(II. H.G.O.) als damals nach gelegenheit der Zeit, Personen, vnnd leuff,

nit allein auff das gemein geschriben Recht, sonder auch zum Theilauff ob«

angeregte dises Fürstenthumbs herkomen gebreuch vnd gewonheiten , gestelt,

vnnd also gemeltem vnserm — Landtrechtcn , auch andern vnscrn Satzungen,

inn etlichen fallen etwas vngleich vnd zuwider ?c."

2) Nebst den Abweichungen der IV. Hofger.O. daf. Th. V. S. 4««.

4) Näheres über die Abdrücke der H.G.O. bei We i fse r a. a. O. S. SS ff.

Die neueren dazu gehörigen Reskripte finden sich theils bei 8 c Ii«,> ff, ,,,-«.

oessusgppellstioni«, Stuttg. 1748, theils bei E. F. M o se r, Realindex der

württ. Hofger.O. Stuttg. 1772, und nun vollständig in der Sammlung der

Gerichtsgesehe. Eine im Jahr 172» im Werk gewesene Veränderung der

H.G.O. kam nicht zu Stand.

§. 3«.

z. Eheordnung. Ehegerichtsordnnng.

Durch die kirchliche Reformation, welche nach der Rückkehr Her

zog Ulrichs (im May 15Z4) alsbald im ganzen Lande bewerkstel

ligt wurde war zunächst eine Eheordnung nothwendig geworden;

denn, so wenig die protestantische Kirche sich ganz von den kanonischen

Rcchrsbestimmungeu, zumal in bürgerlicher Beziehung, mit Erfolg

lossagen konnte, so waren doch gerade die Ansichten derselben von

dem Charakter der Ehe nnd ihren Requisiten von denen der katholi

schen Kirche so sehr verschieden, daß ein neues Gesetz eintreten mußte.

Als ein erster Versuch in dieser Hinsicht ist die Ordnung in Ehe

sachen von 2) anzusehen; doch wurde bald das Bedürfnis ei

ner Revision derselben gefühlt, in deren Folge den 1. Jan. 15SZ die

zweite Eheordnung ^) hervortrat. Eine dritte Ausgabe erschien

den so. April 1687 und in Verbindung mit ihr zugleich eine Ehege

richtsordnung, welche theils ans das gemeine Recht, theils auf

frühere Regierungserlasse nnd ans Präjudikate des im 1. einge

setzten Ehegerichts („Eherichter und Räthe") ^) gegründet, und als

zweiter, dritter und vierter Theil, wiewohl unter selbstsiändigem Titel,

der Eheordnung beigefügt ist. Eine neue, nur wenig veränderte. Auf
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läge dieser Ehe - und Ehegerichtsordming erschien im 1. 1716 mit

welcher zugleich ein Generalrestript vom 24. Nov. 1713°), das Ver

fahren in Ehesachen betreffend, wieder abgedruckt wurde. Wichtig

sind ferner die Verhandlungen über die verbotenen Verwandtschafts

grade auf dem Landtag von 1797 und 1798 — aus welchen noch jetzt

das bestehende Recht in dieser Beziehung zusammenzusetzen ist — um

so mehr, als dabei die Verbindlichkeit der mosaischen Gesetze, welche

in der Eheordnnng als unabweichliche gottliche Vorschriften anerkannt

sind, näher bestimmt wurde

Ges.Slg. IX. Einl. §. 2Z f.

2) Das. Th. IV. S. SS.

5) Das. S. 8S. Ein amtlicher Auszug aus dieser II. Ehcordnung unter

dem Titel: „kurzer Inhalt oer Eheordnnng" erschien im Jahr' 1596, und

wiederholt im Jahr 166«, beide zum Verlese» , auf der Kanzel bestimmt.

Ueber die Abweichungen des lehtern s. Ges.Slg. V. S. 2«.

4) Erwähnt ist dieses Gericht in der Eheordnung von 1554 am Ende.

5) Die wenigen Abweichungen dieser niemals besonders zitirten Auflage

sind angegeben Ges.Slg. Th. V. S. 85 f. in den Anm. Das Publikations-

reflript das. Anm. 64. Sowohl der Edition v. 1687 ,als der neuen Auflage

v. 171« ist die s. g. L^nosur» eeelesisslies unter fortlaufenden Seirenzah

len bcigedruckt.

ö) Ges.Slg. V. S. 24Z. Die Ehegcsehe sind auch besonders gesammelt

von I. G. Hartmann, Ehegcseye des Herzogth. Wirtemberg, Stuttg. 1741.

7) Das. VI. S. 715 f.

§. 31.

4. Landrecht >).

») Zweck der Abfassung.

Der ausgesprochene Zweck des neuen Landrechts war, den Wir

ren, welche durch das „Widerspiel" zwischen den neuerdings auf

gekommenen gemeinen geschriebenen Rechten und den einheimischen

Satzungen und Gewohnheiten in die Rechtspflege gekommen war,

zu begegnen. Ein gemeinsames, alle Landesunterthcmen verbinden

des, Statut schien hiezu das geeignetste Mittel, weil darauf die ge

lehrten Richter von Amtswegen Bedacht nehmen mußten 2), die

Unterthancn aber, sofern ihnen darum zu thun war, Bedacht neh

men konnten 2) — schon zwei große Vorrheile, welche zu einer Zeit,

da der ganze Rechtsbestand in Ungewißheit gestellt schien, sehr in

Anschlag zu bringen waren. Aber auch noch ein dritter, freilich min

der gewisser. Vortheil ließ sich möglicher Weise durch cm geschriebenes
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Landrecht erreichen, der nämlich, daß dasselbe die Praris des Hof

gerichts mit der der niederen Gerichte ausgleichen, oder vielmehr die

letzteren zur Praris wieder befähigen werde. Düser Gewinn hicng

zunächst davon ab, daß bei der Abfassung des Landr?chts die einheimi

schen Rechte vorzugsweise berücksichtigt wurden; allein an der Absicht

des Gesetzgebers konnte nicht gezweifelt werden, da auf dem Böblm-

gcr Landtag vom Jahr 1SS2 , um die „Bcrathschlagung des gemei

nen Landrechts desto stattlicher und fruchtbarlicher" zu machen, ver

abschiedet worden war, daß von jeder Stadt nebst Amt ihre Rechte,

Gebrauche und alte Gewohnheiten alsbald in Schriften verfaßt und

an einen landschaftlichen Ausschuß, welchem der Herzog mehrere

landesherrliche Räthe beigeben werde, eingeschickt werden sollen"

Ware die Ausführung eben so gut gewesen als die Absicht, so hätte

aus den lokalen Ordnungen, Satzungen und Gebräuchen ein öffentlich

anerkanntes Rechts buch, kein Gesetzbuch, hervorgehen müssen ^);

allein schon die Frist, welche znr Einsendung der Gebräuche gesetzt

worden (am 7. Febr. sollten alle Berichte iü Tübingen seyn), war zu

kurz für gründliche Arbeiten, und noch mehr fehlte es an der Fähig

keit auf Seite des Ausschusses, das Eingeschickte von einem gemein

schaftlichen Gesichtspunkte richtig aufzufassen, und für den gesetz

ten Zweck auszubeuten , da man von einem Studinm des deutschen

Rechts damals noch keine Ahnung hatte, und gemeiner Schöffenver-

stand, den die Deputirtcn der Landschaft ohne Zweifel mitbrachten,

wohl eine Rechtswahrheit zu finden und für sich darzulegen, nicht

aber wissenschaftlich zu vcrtheidigen vermochte. Das Ergebniß der

ungleichen Berathnngen, wobei die landschaftlichen Deputirten ihre

Unmacht, gegen das Wissen der anwesenden Räthe und Professoren

aufzukommen, wiederholt zugestehen mußten °), konnte also kein an

deres seyn, als ein Gesetzbuch mit vorherrschendem Einfluß des

römischen Rechts, wobei die Landschaft »och sehr zufrieden feyn

durfte, wenn nur von einigen Selten und zunächst in Hinsicht auf

die Faßlichkeit der Darstellung ihren Wünschen entsprochen wurde

«) In dem königl. Staatsarchive zu Stuttgart finden sich die Verhand

lungen über das t. 2. und Z. Landrecht in ziemlicher Vollständigkeit auf

bewahrt. Hieraus ist auch das Nachfolgende geschöpft, so weit keine be

sondere Quelle angegeben worden.

2) Landrecht, Th. I. Tit. 2. und ebenso im t. und 2. Landrecht. Ges.Slg.

IV. S. t9Z. Der Grund, wegen dessen die zur Abfassung des Londrechtö
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Verordneten sich am S. Febr. 5552 längere Frist ausbaten, war: weil das

Landrecht alle Unterthanen, Städte und Aemter des Herzogthums nicht

anders verbinden würde , als sonst das gemeine kaiserliche geschriebene Recht

das ganze römische Reich verbinde, welches mit so großer Mühe und Ar

beit zusammengetragen worden.

Z) Daß die Kenntniß des Rechts auf Seite des Volks, welche freilich

bei dem römischen Recht nicht erwartet werden konnte, ein Augenmerk der

Gesetzgebung war, geht unter anderem aus dem Schlüsse des I. und 2. Land

rechts hervor: „Vnnd damit auch der gemein Mann nebe» Gericht vnd

Rath, diß Vnsers Landtrcchtens vermelter Sazung vnnd Ordnungen dcst

besser Bericht oder Verstand überkommen Sollen Vnsere Amptlcut

^ — solch Vnser Landtrccht öffentlich vnnd verstendtlich, aufs ein oder mehr

Tag , verlesen lassen." Ges.Slg. IV. S. 42g. Vergl. Z. Landr. das. V.

S. Z58.

4) Württ. Landesgrundverfassung S. j«S und 107.

s Ein Theil der bisherige» Gebräuche mochte allerdings einer Abände

rung , alle aber einer Zusammenfassung bedürfen ; und daß eine folche Z»'

sammenfassung , versteht sich mit den nöthigen Verbesserungen , ursprünglich

Zweck mar, sieht man aus dem Entwürfe des vierten Theils des 1. Land-

rechts, der aber nachher hierin abgekürzt wurde: „Darben fürnemblich aller

vnnsers Fürstcnthumbs Stctt vnnd Flekhen bißhero gehallten , jn schrifften

vberfchickte vnnd Inen fürgelegte Ordnungen, salzungen vnnd gepreuch :c.

zu ersehen vnnd zu «ersuche», Ob vß deuftlbigen was sruchtbarlichs oder

fürstendigs gezogen, vnnd dasselbig allso zu einhelliger vergleichung

einer gemeinen einhclligenOrdnung oder saßung gepracht möchte

werden. Auch die Juristenfakultät spricht, freilich in ihrem Sinne, von

der Absicht des Herzogs: „die mannigfaltigen , rngleichen vnnd zum Theil

dem Recht vnnd BillicKheit widrige geprauck der »ucce«»!«» vnnd Erbschafft

halb, biß anher— gehallten, in» «in durchaus aittförmigc , geleiche, crbare,

vnnd auäi rechtmessige ordnung zepringen" (lg. Okt. 1552.>.

g) Das: in c>uidus scl novitstein l'ngikiKlin, ,»r>Zv not» re« mgl»

optim» «ZSS s»Ic>t wird von der Juristenfaknltcit in ihrem Bericht vom

46. Okt. 1552. auf die im Lande bestehenden Gewohnheiten angewandt; in

dessen über Hartnäckigkeit der Landschaft hatte sie sich nicht zu beklagen,

wollte ja diese das große Werk nur aus den Händen der gelehrten Räthe und

der Juristcnfakultät in Empfang nehmen. (So fehr hatte sich in wenigen Jahr

zehnten die Macht der Intelligenz diejenigen unterworfen , welche kaum noch

die Doktoren von allen öffentlichen Geschäften in Sachen der Unterthanen ent

fernt misse» wollten!) Wenig paßte auch jenes Wegwerfen des Einheimischen

zu der Achtung des römischen Rechts für die invetergts cnnsueluck« und

zu o.2. Viit.IV. Lrit »Mein lei Konests, juNs , p««!bil!», geounijuin

z»»tr!»e « o» » u« tu il > u em , loe« teinoori^u« eonveu!««, «to.
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7) Daß die Landschaft mit dem Ausgang der Sache noch zufrieden seyn

konnte, verdankte sie allein der Geneigtheit des Herzog«, auf die Wün

sche, welche dieselbe und einzelne Städte noch insbesondere für die Erhaltung

des Bestehenden ausgesprochen hatten, Rücksicht zu nehmen. Am meisten

thätig in diesem Sinne war der Rath Kaspar Bek, welcher den Bespre

chungen der Juristcnfakultät anwohnte und auch später noch die Verhand

lungen leitete. Daher konnte immerhin noch der Kanzler l.uclwig (6«

zirsei-oßstivi» O^iestus Wirt. seet. I. osp. 2l). ) VVN dem WÜrtt. Land-

rechte rühmen: x«n invenitur in Kerinsnise proviooii, universis ju,

provioviglk: , <iu«cl Instrnctius s!t minusksue sk«it s Kristin!» Lerm«.

oiss coosuelucüiiikus , <zusm cockei Wirtemberg!eu>.

§. 32.

d) Erstes Landrecht von IS5S.' ,

Den 6. Febr. 1552 traten die Mitglieder des gewählten standi

schen Ausschusses in Tübingen zusammen; der Herzog hatte ihnen

zwei Professoren der Rechte (H. Sichard und 0. Rucker) beigeordnet,

welchen die landschaftlichen Deputaten und Prälaten gleichfalls zwei

Rechtsgelehrte (I). Caspar Beer und Prof. 0. Volland) zur Seite

setzten. Diese vier Gelehrten glaubten in den angezeigten Gebrau

chen so viele Widerspruch« und Ungereimtheiten zu finden, daß sie

von denselben ganz absehen und ein neues auf das gemeine Recht und

die Billigkeit gegründetes Gesetzbuch entwerfen zu dürfen baten

Zugleich entschuldigten sich die Prälaten und Deputaten, daß Se der

Beratschlagung des Landrechts als zu ungeschickt und der Rechte

unverständig nicht ferner beiwohnen konnten. (9. Febr.) Der Her

zog beharrte jedoch auf der Anwesenheit des kleinen Ausschusses;

auch befahl er, auf die alten Rechte und Gebräuche möglichste Rück

sicht zu nehmen ?), und nun übergab die Kommission dem großen

Ausschuß ihr Bedenken wegen der Erbschaften mit einem Grundriß

über das Verfahren in Streitsachen (21. Febr.). Dieses Bedenken

wurde im Wesentlichen von dem Herzog und der Landschaft gebilligt^

und sodann den vier Gelehrten der Auftrag zur Abfassung des Land

rechts ertheilt. Im Oktober 1552 wurde das Erbrecht und die Pro

zeßordnung der gesamten Landschaft vorgelegt und von dieser im All

gemeinen gut geheißen ^), jedoch gebeten, diese so wie die übrigen

Theile des Landrechts erst noch der Juristcnfakultät zur nähern Prü

fung mitzutheilen. Nachdem nun auch letztere den ganzen Entwurf

des LandrechtS durchgelesen und rheilweise verändert hatte, gab die
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wieder versammelte Landschaft den 7. Dez. 155? ihre Zustimmung

zum ersten, den Prozeß betreffenden, Theile und am 19. desselben

Monats anch zu den übrigen Theilen des Landrechts Einige Ab

änderungen, welche sie gemacht hatte, so wie eine Stadtschreibertare,

welche von ihr ausgearbeitet worden war, fanden keinen Anstand,

und nur der Herzog selbst hatte noch mehrere Ausstellungen zu machen,

welche theils von seinen Rathen fteimürhig widerlegt, theils nach

traglich im Entwürfe berücksichtigt wurden. Den ?o. Aug. 1554

wurde endlich das Ganze dem Herzogs zur Genehmigung des Drucks

vorgelegt; nach dessen Beendigung am 6. Mai 1555 die herzogliche

Sanktion mit der Bestimmung erfolgte daß am 8. Juli desselben

Jahrs das neue Gesetzbuch überall in Kraft treten solle

1) Dieser charakteristische Antrag lautete umständlicher dahin: Da die

eingeschickten Gebrauche, Stadt- und Fleckenrechte in großer Anzahl ganz

uiitanglich und einander widrig, auch der mehrere Theil.also beschaffen,

daß sie den gemeinen geschriebenen Rechten , auch manchmal der Billigkeit

entgegen seyen, so sey es nicht möglich, daraus ein gleichförmig beständig

Landrecht zu mache», daher sie für das beste und richtigste hielten, daß die

alten Gebräuche :c. nicht angesehen, sondern über eine gegründete gemeine

nnd gleiche , auch den gemeinen geschr. Rechten und menschlicher Billigkeit

gemäße Ordnung berathschlagt , solche auf alle Fälle gerichtet, und sodann

von Punkt zn Punkt begriffen werde. Vergl. Gerstlacher Ein^. S. «2.

Wie sehr die Lokalrechte mißverstanden wurden , und wie leicht es möglich

gewesen wäre, eine Einheit in dieselben zu bringen, die in der That den

Prinzipien nach in ihnen lag, hat schon Weishaar Th. I. §. IS. teil

weise gezeigt.

2) Der Herzog machte hiebei geltend, daß viele Städte und Aemter fle

hentlich gebeten hätten, sie bei ihren Gebräuchen zu lassen. Gerstlacher

Einl. S. 82. In den Berichten selbst finden sich jedoch meist nur die üb

lichen Kunalien jener Zeit. Nur Neu statt bemerkte unter der Bitte um

.Erhaltung der Gebräuche, daß diese Erhaltung ihre Landsart und Nah

rung erfordere. In dem Bericht von Leonberg heißt es: „welcher Kreuch

vnd Recht mir für billich vnd recht achten vnnd hallten, der für die Elltern

vnnd Kinder ist." In dem von Bietigheim : „Haben die von Lochgew (Lvchgau) -

khain befchwerd noch mißfallen an Iren erbrechten , mögen es wol leiden."

Die von Bietigheim und Ingersheim beschwerten !sich dagegen, daß die

Kinder des überlebenden Gatten bei dessen Mederverheirathung durchgän

gige Theilung bis auf den „Löffel' im Korb" sollen verlangen können.

Stat.Slg. I. S. 286.
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Z) Nur einige Städte s Kirchheim, Leonberg, Herrenberg? zeigten an,

„daß sie leiden möcluen, ihnen würden ihre bisher gehabten Rechte gelassen;

aber — setzten sie hinzu — sie könnten wohl erachten, daß man ihnen

kein Sonderes machen werde, deßhalb wollten sie solch Erbrecht auch

annehmen und bewilligen.

4) Weil sie — wird bemerkt — anders nicht befunden, denn daß solches

mit sonderm hohem Fleis wohlbedächtlich zu gemeinem Nuz und Unterricht

der Unterthanen und Richter geordnet und gemacht.

s) Ges.Slg. Thl. IV. S. 171 - 174. Auf dem gedruckten Titel ist das

Jahr 1554 angegeben, weil hier der Druck begonnen. Das erste Landrecht

selbst ist von dem zweiten so wemcj verschieden , daß die Abweichungen des

selben in Anmerkungen zu diesem gegeben werden konnten. Ges.Slg. IV.

S. 172. f.

6) Letzteres ist in einem besonderen Reskript ausgesprochen, worin auch

wegen Verkündigung des Landrechts nähere Vorschriften ertheilt sind.

S- 33.

Grundlagen des ersten Landrechts.

DaS auf diese Weise zu Stande gekommene Gesetzbuch erhielt die

Aufschrift: „New Landrechr des Fürstenthumbs Würtem-

berg" und zerfiel in vier Theile, wovon der erste von dem gericht

lichen Prozeß, der zweite von Contracten und Handthierungen, der

dritte von Testamenten und letzten Willen, der vierte von Erbschaf

ten ohne Testament handelte. Obgleich keine Protokolle über das

Innere der Verhandlungen der Verordneten und der Jnristen-Fakultar

Aufschluß geben, so lassen sich doch die Quellen, woraus bei Abfas

sung jener vier Theile des Landrechts geschöpft wurde, ziemlich ge

nau bezeichnen. Vor allem mußten die bisherigen Landesgesetze,

namentlich die Hofgerichtsordnung von 1514 und die Landcsordnung

von 1652, jene hauptsächlich im ersten diese in dem zweiten

Theile 2) berücksichtigt werden. Ebenso dienten theilweise als An

haltspunkte die Starutarrechre einzelner Städte und Aemter, nament

lich das Tübinger Stadtrecht von 149Z ^). Sodann aber behauptete

den entschiedensten Einfluß das reformirte Freiburger Stadtrecht

von 1520, auf welches sich auch im Entwürfe des Landrechts mehr

fach bezogen wird und das vorzugsweise im zweiten Theile, da und

dort aber auch in den übrigen Theilen gleichlautend mit dem Land

rechte ist. Endlich ist hier auch noch als Quelle zu nennen das

rd mische und kanonische Recht oder vielmehr die Theorien des

4
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Romanist«! damaliger Zeit, welchen allerdings in der Regel das Frei

burger Stadtrecht substirnirt, mitunter jedoch auch unmittelbarer

Eingang gestattet wurde Namentlich im dritten und vierten

Theile des Landrechts ist ein solches selbststandigereS Eingreifen des

Gesetzgebers bemerkbar, indem sowohl das, was die Hofgerichts

ordnung, als auch was die Statuten über das Erbrecht enthielten,

fast ganz auf die Seite gesetzt wurde.

1) Namentlich in den Artikeln: Wie die Appellation geschehen md'g ?e.

Wann «nd wie der Appellant ?c. Vom Ausbleiben und Ungehorsam der

Partheyen. Von der Schuldenlosung. Aber auch im zweiten Theil 4. B.

Ges.Slg. Thl. IV. S. ZU4. unten S. ZZ«. ,

2) Ges.Slg. Thl. I V. S. 299. Z»<1. Z04. Z22. 527 — Z29.

z> Auch hier zum Theil wörtlich die Artikel: Wie den Richtern zum Ge^

richt zu verkünden. Von Citation und Fürbot der Partheyen ?c. Von

Anwälten. Von Personen , die als untauglich im Recht zu stehen nicht

zugelassen werden. Welche Personen Zeugniß geben mögen u.s.w. Zuerst

hat auf den Einfluß des Tübinger Rechts aufmerksam gemacht: P fister,

Herzog Eberhard im Bart, S. 512.

4) Vergl. Spittler, Gesch. Württembergs, 1785. (Sämtl. Werke,

Thl. V. S. Z65.) Pfister, Herzog Christoph zu Württemberg , Tüb. 1819.

S. 249. Wächter, Literatur des Württ. Rechts von Mohl, Scheurlen

und Wächter. 1850. S. 155. ?Iie»iiiger (?rss,. W««oKtsr) ä« culpa«

Arsilidus sso. jus priv. ^Vilrtt. I'vk. 1852. s>. 15. s«^.

5^ Zu Vcrgleichungen dienen die Schriften Sichards, Prof. in Tübin

gen und Theilnehmers an den Verhandlungen und seines Lehels Ulrich

Zasins, Verfassers des Freiburger Stadtrechts, das wahrscheinlich aus

demselben Wege Einflnß erhielt. Vergl. riievinger I. «. z>. 14. »ey.

c) Zweites Landrecht von 1SS7. ^.

Kaum war das erste Landrechr erschienen, so zeigten sich schon

Zweifel und Widersprüche bei seiner Auslegung von allen Seiten.

Insbesondere war die Frage bestritten, ob und in wie weit die neue

Erbsatzung, welche von dem bisherigen Herkommen so sehr abwich,

auf bereits vollzogene oder selbst getrennte Ehen anzuwenden, oder ob

in diesen Fallen nach den alten Stadt- und Dorfrechten zu entscheiden

sey. Daher ergieng den 31. MZrz 1558 eine von den herzoglichen

Rathen und der JuristettfakultZt ausgearbeitete Erläuterung, wie

man sich der Erbfalle wegen künftig zu verhalten habe '). Allein
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auch diese in mehrerer Hinsicht durchgreifende „Deklaration" besei

tigte nicht alle Anstände; auch weigerte sich das Hofgericht, welches

dem Landrecht eine andere Auslegung gab, hartnäckig, dieselbe als

ein Gesetz („endliche fürstliche (Honstitution") anzusehen und dar

nach zu nrtheilen ^). Der Herzog befahl zwar den Hofrichtern und

Rathen, erst schriftlich, dann mündlich, sich an die Deklaration zu

halten (22. Febr. 18. März 1564) ^); auch wnrden zu Abfassung

von Endnrthcilen in diesem Sinne dem Hofgericht einige gelehrte

Räche beigegeben (21. Febr.). Indessen häuften sich die Anstände

nun auch von andern Seiten. Als daher auf dem Landtage von

1565 verschiedene Klagen wegen des Erbrechts vorgebracht wurden,

versprach der Herzog in dem Abschiede vom 19. Ju»i jenes Jahrs,

ehestens unter Mitwirkung des landschaftlichen Ausschusses und der

Juristenfakultät das Landrecht in seinen unlauter» Punkten erklaren

und sodann mit einverleibter Erklärung neu drucken zu lassen ^).

Dem zu Folge wurde das alte Landrecht von einzelnen Professoren,

den fürstlichen Rächen und Mitgliedern der Landschaft geprüft und

deren Arbeit den übrigen Mitgliedern der Juristenfakultät und sodann

dem Hofgerichte zur Begutachtung mitgetheilt ^). Als nun zu An

fang des Jahrs 1567 der große Ausschuß zusammenberufen wurde,

erklärte dieser dem Herzog, daß er Alles den vorausgegangenen Be-

rathschlagungen gemäß eingerichtet finde; nur bat er, daß der Ent

wurf des Landrechts, welcher mit etwas schärferem Deutsch, dann

der gemein einfältig Mann gebrauche, auch in zu langen Perioden

verfaßt sey , vor der Publikation in ein einfaltig gebränchig Deutsch

und unterschiedlich abgetheilte Satzungen gebracht werden möge °).

Hierauf gieng zwar der Herzog nicht ein ?) ; dagegen entsprach er

einigen andern Bittendes Ausschusses, namentlich daß auch die Uni

versität^- Verwandten dem gemeinen Landrechte unterworfen werden

möchten 6). Den 1. Juli 1567 wurde endlich das zweite Landrecht nebst

einem ausführlichen Publikations- Reskript von dem Herzog förmlich

genehmigt, den 6. 7. u. 8. August aber mit einer geschriebenen Be

lehrung (s. g. ZUeniorisI -Zettel) vom 5. desselben Monats de» einbe

rufene» Prälaten, Amtleuten und Gerichts -Verwandten personlich

mitgetheilt ^). Neu ist in demselben insbesondere, was im erste»

Theile über die Verrichtung der Stadtschreiber ausführlich bestimmt

wird. Am Ende des zweiten Theils wurde weggelassen, was früher

von der Unfähigkeit der Ausländer zu Erwerbung liegender Güter

4 *
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angeführt war, in welcher Beziehung jetzt auf die Landesordnung

verwiesen wurde, und die Beschränkung der Eheleute in Veraussening

fahrender Habe. Die wenigsten Veränderungen erfuhr der dritte

Theil; dagegen ist der vierte in vielen wesentlichen Stücken umge

arbeitet und zum Theil neu geschaffen worden.

1) Der kleine ständische Ausschuß war unter Berufung auf das Landrecht

(Thl. IV. „Von Erbschafften zwischen Eheleuten :c." Ges.Slg. Thl. IV.

S. 574.) der Ansicht, daß die Zeit der Trennung, nicht die der Vollzie

hung der Ehe die Anwendung des Landrechts bestimme, in keinem Falle

aber die zur Zeit des Landrechts geboruen Kinder als solche ein wohler

worbenes Recht auf die nach den Statutar-Rechren ihnen zustehenden Vor

theile geltend machen können , sofern nicht durch ein besonderes Gedinge

etwas anderes bestimmt sey (4 Dez. <555. ). Die Räthe und die Juristen-

fakultät theilten diese Ansicht, und giengcn sogar noch weiter, wie ans der

oben angeführten , freilich dunkeln , Deklaration zu ersehen ist. S. Ges. -

Slg. Thl. IV. S. IS7.

2) Die Fälle, in welchen das Hofgericht nach diesem seinem Bedenken

(vom 2«. Dez. 155?) die Anwendbarkeit des Landrechts bestritt, betrafen

den zweiten, in der Deklaration hervorgehobenen, Punkt, bei dessen Ent

scheidung in der That auch viele Interessen verletzt waren. Der Haupt

grund , welchen das Hofgericht gegen diese durchgreifende Entscheidung gel

tend machte, war, daß nach gemeinen geschriebenen Rechten eine jede

««nstiwtion und Satzung nur von künftigen Fällen zu verstehen sey und

daß die s. g. Deklaration das Landrecht korrigire, nicht deklarire.

Z) Näheres bei Gerstlacher Einl. S. 94 f. Dieser erwähnt S. 97 auch

eines allgemeinen Ausschreibens von 1565 u. 1564, worin zn Berichten

über die nöthig scheinenden Verbesserungen aufgefordert worden sey ; allein

hievon findet sich in den Verhandlungen nichts. Vielleicht beruht die An

gabe auf einer Verwechslung mit dem, was später beim dritten Landrecht

beobachtet wurde.

> 4) Ges.Slg. Thl. II. S. tz«. „damit hinfüro bei den gerichtcn darnff

richtig den PartKeien Urrhl gesprochen werden, auch der gemein Mann

dessen ein anstand haben und sich darein richten mag."

5) Am thätigsten war für die Revision des Landrechts der Prof. r>.

Kilian Vogler, welcher zuerst die „(^«i-ieotion««" des Landrechts für

den Fall, daß solches nach dem Inhalte der Deklaration sollte zuriick-

bezogen werden, vorschlug (8. Nov. t565.), und der herzogl. Rath Kaspar

Wild, welcher zu Stuttgart die Arbeit leitete, auch bei den Verhandlun

gen der Juristenfakultät gegenwärtig war und deren Bemerkungen am

Rande des gedruckten Landrcchts aufnahm.
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6) Gerstlacher a. a. O. S. 1»» f.

7) „Es ist nunmehr tentsch genug, dabei es bleibt, damit nit barbaris-

mi darinnen kommen", erwiederte der Herzog. Daselbst S. 1«o. Eben

so wenig gefiel dem Herzog der Vorschlag , daß aus dem 2. Z. u. 4. Theile

des Landrechts ein Auszug in gewissen Regeln begriffen und dieser den Un

tertanen vorgelesen und eingebildet werde, indem er bemerkte: „ist nit

thunlich, würde viel Unrichtigkeit bringen, wann einer sich des Auszugs,

der andere des Texts des Landrechts behelfen wollte". Gewiß sehr richtig!

8) Demzufolge wurde nun auch das Landrecht der Universität besonders

mitgetheilt. Ebenso auf Bitte des Ausschusses dem Hofgerichte.

S) Das Landrecht selbst s. Gcs.Slg. Thl. IV. S. 171 f. Die beiden on>

der» Betreffe das. S. 168. 421.

§. ZS.

ä) Drittes Landrecht von 161«.

Auch das zweite Landrecht vermochte dem Mißstände, welchen

die neue Gesetzgebung durch ihren Widerstreit mit dem hergebrachten

Rechte hervorgerufen hatte, nicht abzuhelfen, und es schien, als ob

erst ein neues Geschlecht herangezogen werden müßte, um dem Land

rechte seinen Bestand, und zwar wieder in der Eigenschaft eines Ge

wohnheitsrechts, zu sichern Vergebens wurde auf dem Landtage

von 1583 von der Regierung geklagt, daß den wohlbedächtlich errich

teten Statuten, Mandaten und Befehlen keine Folge geleistet, «nd

daß alle heilsamen Satzungen ganz verloren und umsonst aufgerichtet

seyen, wenn denselben nicht nachgelebt werde. Schon damals fan

den Prälaten und Landschaft, um dem „5u«tltie».Werk" wieder

aufzuhelfen und der um sich greifenden Prvzeßsncht zu begegnen, kein

anderes Mittel, als eine neue Verbesserung und Erläuterung des

Landrechts und der Landesordmmg Gemäß der hierauf getroffe

nen Verabschiedung erinnerte der kleine Ausschuß am 17. Marz 1584

die Regierung , Aufforderungen an die Städte und Aemter ergehen

zu lassen, «m von ihnen zu erfahren, in welchen Beziehungen das

Landrecht und die Landesordnung zu verbessern oder zu erläutern seyn

mochten. Indessen suchte die Regierung durch einzelne Verordnun

gen in Betreff der gerichtlichen Insinuation der Verträge ^), der Lo

sungen u. s. w. dem Bedürfnisse abzuhelfen; allein den 17. Merz

159« stellte der Ausschuß vor, daß auch in andern Punkten des Land-
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rechts eine nähere nnd bessere Erläuterung oder Mannduktion den

Richtern vorgeschrieben werden sollte ^), und diese Bitte ward nebst

dem Antrag auf Einforderung von Verbesserung^ - Vorschlägen den

10. Merz und 5. Dez. 159Z von dem großen Ausschuß wiederholt.

Zunächst beschränkte sich die Regierung auch jetzt noch auf Einforde

rung eines Gutachtens wegen des Retraktrechrs Bald darauf ,

<1S9ö) aber wurden auch Mrichte der Städte und Aemter, so wie

der Juristenfakultät und des Hofgerichrs über die gewünschten Ver

besserungen eingeholt, und jetzt erhielten nach einander verschiedene

Räthe 7) den Auftrag zur Revision des Landrechts. Doch erst im

Jahr 1604 kamen die Entwürfe des dritten nnd vierten Theils und

zu Anfang des Jahrs 1806 die über den ersten und zweiten Theil deS

Laudrechts zu Stande, welche sodann von einer, hauptsächlich aus

gelehrten Röthen, Professoren und landschaftlichen Deputirten be

stehenden, Kommission in Bebenhausen , beziehungsweise Stutt

gart geprüft wurden. Auf diese Prüfung folgte im Jahr i607 eine

nochmalige Revision von Seite dcs Kanzlers Reiichardt und v. Matth.

Enzlin, welche aber,- nach dem unerwarteten Tode Herzog Friedrichs,

ungeachtet der Drnck bereits vollendet war, großentheils wieder um

gestoßen wnrde 8). Das Projekt einer Kriminal- Prozeß -Ordnung,

welche, wie schon bei dem ersten Landrechte im Werke war, nach

dem Vorschlage Reinhardts nnd Enzlins als fünfter Theil dem Land

rechte angehängt werden sollte, unterblieb jetzt; die übrigen vier

Theile dagegen wurden in Folge Dekrets vom 19. Jnni 1609 zum

Druck befördert, und das Ganze den 1. Juni 1610 unter dem Titel:

„des Herzogthums Württemberg erneuert gemein Land

recht" publizier ^). In diesem dritten, noch jetzt gültigen. Land

rechte sind der Veränderungen verhältnißmäßig mehr als in dem

zweiten vorgenommen; namentlich ist auch der Tert in vielen Bezie

hungen umgestaltet und jeder der vier Theile in eine fortlaufende An

zahl von Titeln zerlegt worden. Die materiellen Verbesserungen in

Hinsicht auf das Privatrccht betreffen hauptsächlich die Insinuation

der Verträge über liegende Güter, das Institut der Losungen, wel

chem jetzt eine größere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, die Suc-

cession der Eheleute, die Lehre von der Versendung der Erbschaften.

Auch bei diesen Aenderungen ist, mehr noch wie in den früheren

Ausgaben, das gemeine römische Recht als Grundlage benutzt

worden
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t ' In einem Bericht des Stadtgerichts Schorndorf vom 16. Juli, 1S9Z

iiber die im Landrecht gewünschten Verbesserungen wird zum IV. Theile

bemerkt: „Inn disem vierthen theyl geschicht der allten vnnd inn dem

LanndtRechten vffgehobner vnnd abgethonner gebreuch in «uecessionikus

an vilen ortten Meldung , weyl aber nun in die Z8 Jhardz Lanndt-

Recht gewehret vnnd selbige allte gebreuch nit allein albereit erloschen,

sonder sich auch dergleichen Ls>lls nit mehr zutrage« , hallten wir vnnder-

thenig darfiir das solcher allten gebreuch hinfüro weitter Meldung zu thon

ohnnöttig beuorab, weil sollches denn layen nur irrig macht, und der Text

desto vnuerstendiglicher ist."

2) Württ. Landesgrundverfassung S. 191 — 19Z.

Z) Gef.Slg. Thl. I V. S. 44«. Diese Verordnung ward veranlaßt durch

einen Antrag des Hofgerichts , das jetzt überhaupt in Anstandsfällen von

dem Herzog Bescheid (authentische Erläuterung) einzuholen pflegte.

4) Daselbst S. 4SI. "

s) In Verbindung damit stand die andere Bitte des Ausschusses: daß,

weil bisher bei dem Hofgericht gelehrte Personen gewesen, so nicht in

Württemberg daheim und des Landes Gebränche, Gewohnheiten

und Gelegenheit nicht erfahren gewefen, künftig dahin getrachtet

werden möchte, wie das Hofgericht mit Landeskindern zu bestellen , sey.

Wie wenig geneigt die Regierung damals noch mar , dem Wunsch um Re

vision des Landrechts statt zu geben, geht daraus hervor, daß im Jahr 159t

ein neuer, Abdruck des zweiten Landrechts veranstaltet wurde.

«) Die ausführliche Relation von v. Samuel Heyden lnicht Heyder)

vom Jahr 1595 liegt bei den Verhandlungen. Von Erfindung neuer Lo

sungsarten, wie Weis haar §. 1085U. 1086. glaubt, war hiebei nicht die

Rede, sondern nur von Zusammenstellung der bereits bestehenden, worauf

der große Ausschuß schon am 5. Febr. 1567 angetragen hatte.

7> Zuerst erhielt der Vizekanzler Gerhard den Auftrag, ein umfassen

des Gutachten über die Revision des Landrechts abzufassen (i9.Nov. 159S).

Da jedoch diefer starb, ehe er seine Arbeit vollendet hatte, so wnrde auf

den Wunsch des Ausschusses der Kanzler v. Aich man damit beauftragt.

Auch von diesem ist jedoch nur der Anfang einer Relation , die Veranlas

sung des Landrechts betreffend, vorhanden. Erst den 22. Sept. 160Z wurde

den Rathen l>. l>. Hang und Eisengrein das Geschäft aufgetragen,

und zwar jenem die Revision des 1. und 2. , diesem des Z. und 4. Theils.

Eisengrein legte seine Relation am z. Mai 1604 vor, Hang über den

i. Theil am z. Jan. 1606 und bald darauf auch über den 2. Theil. Diese

Relationen liegen bei den übrigen Akten, und sind für die Auslegung

des letzten Landrechts ungleich wichtiger, als die Protokolle der Kom

mission, von welcher nur wenige Aendcrnngen vorgenommen worden.
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8) Ucber das Verfahren der beiden Superrevisoren , welche übrigens auch

den früheren Referenten Eisen grein zuzogen, giebt Aufschluß ein Be

richt derselben vom 2. (Sept.?) 1607, worin sie anzeigen, daß sie in den

drei ersten Theilcn des Landrechts nichts Besonderes zu ändern gewußt,

ausser daß sie den 8t?Ium um Vieles abgekürzt und gleichmäßig gemacht

hätten, wohl aber in dem IV. Theile. Hier mar namentlich die Siucession

der Eheleute von ihnen dahin bestimmt worden, daß der Ueberlebende sein Bei

gebrachtes zum Voraus hinmegnehmen, dem Mann zwei Drittheile der Er

rungenschaft zugeschiede», den Kindern aber ihr Erbtheil nach ihrer Ver

heiratung oder zurückgelegtem 2Zten Jahre ganz ausgefolgt werden solle.

Auch von der im Jahr 1609 neuerdings zu Bebenhausen versammelten

Kommission findet sich ein Bericht vom 26. Mai 1609, worin es heißt: „daß

nit allein im viertten Theil ck« sueeessionibu, «b lnlestst«, sondern auch

im dritten Theil, in msteris guvvessionum ei testsmento, von ihnen den

Super. Nevi,uriKus (Neinhardt und Enzlin) große mutstion beschc

hen, VNd vihl llecisi»no» , »stis intrieslsrum .7uri» qiisostioiium darouß

vihl schmehren Rechtfertigung hette mögen firgebogen werden, außgestrichen

worden, dicweil aber der Typographus allberait das werk gany absoluirt,

vnd es einen sehr großen onkosten erfordern würde, da das gany Landtrecht

gar von newem müßte aüffgelcgt werden, haben wir es dahin gerichr daß

sonihl möglich an dem so allberait getruckt erhallten vnd allein ettlich Bo

gen (deren ongeuärlich auff die Finffzig) wider aufgelegt werden müssen."

Namentlich wurden die Titel über die Succession und der von Reinhardt

und Enzlin ganz gestrichene Titel: ä« jur« trs«sm!ssi«ni, (IV. S2.)

wieder hergestellt. Einige Aenderungen E n z l i n s, namentlich im 2. Theil,

blieben jedoch, wovon man sich byi Vergleichung obigen Berichts, der frü

heren Relationen und Protokolle und des Abdrucks vom Jahr 16U7, wel

cher noch im Archive vorhanden ist, überzeuge» kann.

9) Ges Slg. V. S. 1. f. Auf dem Titel ist hier wieder das vorangegan

gene Jahr, wo der Druck begonnen, (oder vielmehr das Jahr IUOCVII,

welches mit der Feder in NDVVIIll verwandelt wurde) bemerkt. In Wirk

samkeit trat das neue Landrecht nach der ihm vorangefchickten Vorrede den

10. August 161«. Ueber die späteren Abdrücke s. Ges.Slg, V. S. Z. Anm. s.

t») Besonders hauftg werden ausser den Meinungen von Lsrtolu«, Ssl.

«lug, und anderer Kommentatoren angeführt von Haug: Ksili vdsor.

Vkliooes, Klos«, üo euntrsetiku«; von Ciscngrein: Kr»k8, reo«»

Ptse sentslltis«, <ls »u«ce?isi«ne und ll« t«»tsms,iti», Lome«, vsris«

resolutiones. Auch die Schriften von Soeer, der selbst ein thätiges

Mitglied der Kommission war, gehören Hieher.
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' ß. 36.

S. Weitere Ordnungen und Gesetze.

Wechselordnung.,

Mit dem dritten Landrecht war die Gesetzgebung keineswegs ge

schlossen; vielmehr wurden nunmehr in einzelnen Erlassen zweifelhafte

Falle, welche die Gerichte vorzulegen pflegten, entschieden, und die

dadurch veranlagten General-Reskripte theils den neuen Ausgabe»

und der Landesordnnng beigedruckt, theils besonders gesammelt und

ausgegeben '). Auch der Plan einer Verbesserung des Landrechts

wurde öfters aufgenommen aber niemals ausgeführt. Dagegen

wurden hin und wieder besondere Ordnungen über einzelne Gegen

stände abgefaßt, insbesondere über das Vormundschaftswesen: die '

Tutelarrathsordnung vom 14. April 1660 und 25. Septbr. 1781 ^)

und der Staat und Unterricht für Vormünder vom Jahr 1776. Auch

die Kommnn-Ordnung vom 1. Juni 1758, wiewohl sie zunächst das

Oekonomicwcsen der Gemeinden betrifft, enthält einzelne privatrecht- ,

liche Bestimmungen Noch wichtiger aber ist die Wechselord

nung vom Jahr 1759, wodurch, und zwar unter großem Wider

streben des landschaftlichen Ausschusses, die Wechselstrenge in Würt

temberg eingeführt wurde ^). Als subsidiäre Quelle wird am Schlüsse

des Gesetzes die Leipziger Wechsel-Ordnung (von 1682) bezeichnet;

indessen die historische Grundlage war sichtbar nicht diese, sondern

die brandenburgische von 1724 6). Ausserdem erschien noch eine gro

ße Anzahl anderer Ordnungen z.B. eine Forstordnung, Wildererord

nung, Bauordnung, verschiedene Handwerksordnungen. Auch diese

Ordnungen sind theils einzeln gedruckt, theils auf Befehl der Re

gierung gesammelt worden

1) Rcgiernngsrath Hochstetters Extract der württemb. Generalrescrip-

te. Stuttg. 1755 u. 174Z. cncne Auflage 1755 — S7. 2 Thle.) ward veran

laßt durch die Niedersetzung einer Deputation zu Aufsuchung und Zusam

mentragung der seit dem Landrechte ergangenen General -Rescripte (1726)

und von dieser Deputation so wie von dem Regierungs- Raths -Collegium

durchgesehen. Anfangs sollten die einzelnen Auszüge dem Landrecht und der

Landes-Ordnung einverleibt werden und noch im Jahr 1752 war man von

diesem Plane nicht abgekommen. An die Höchst et ter'sche Sammlung

schließt sich an C. Fr. Gerstlacher Sammlung aller einzeln ergangenen

herzogl. württemb. Gesetze und andern Normalien, Stuttg. 175», 2 Thle.,

s^»ovon der l. Thl. den Proceß und das Privatrccht betrifft. I. Fr. M.
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Kapffs Sammlung im Herzogth. Würtemberg ergangener Verordnungen,

Tüb. 18»«. Knapp Repertorium über die königl. mirttemb. Gesetzgebung

von den Jahren 1797—1809. Z Theile. Tübingen 181«. Ueber alle diese

Sammlungen s. meine Gesetzsammlung Vorr. S. I^XVIII. .

L) Näheres hierüber in der Einleitung zu den Gcrichtsgesctzen.

Z) Ges. Sammlg. VI. S. 17. S37.

4) Das. S. 521.

5) Das. S. 529. f. wo auch die Ausgaben der Wechsel-Ordnung beme> kr

sind und auf spatere Normalien und Präjudizien in Wechselsachen hingewie

sen ist. Der Titel ist: „Herzoglich Wnrtembergische Wechsel- und Wech

sel-Gerichts-Ordnung." Der Verfasser dieser Ordnung so wie der Kommuu-

Ordnung war der Landschafts-Konsulent Moser.

6) Beide stehen hinter einander in Siegels Corp. jur. LsmbisIIs

I. Thl. S. 1. f. erstere anch in dem Loüei der europäischen Wechsclrechte

I. Bd. S. 28«.

7 Die erste Ausgabe der „allerhand Ordnungen" erschien 1655, die letzte

1759. S. Weisser Nachrichten von den Gesetzen des Herzogth. Württemb.

' S. 19«. Eine besondere Sammlung der Handwerksordnuiigeu wurde zu

erst 1579, zuletzt 1758 gedruckt, wozu Nachträge lieferte Weisser, Recht

der Handwerker S. 439. u. f.

S- 37.

6. Gcrichtegebrauch und Gcwohnheits-Rccht.

Nachdem der Kampf des römischen Rechts mit dem einheimi

schen sich zn Gunsten des ersten: entschiede» harte, war eben damit

das Ansehen des Gewohnheits-Rechts und daher dieGrniidlage der

bisherigen nationalen Rechtsbildung zerstört, und auch der Gerichts-

Gebrauch (u«»» su,j) machte sich nnn nur noch in der Richtung gel

tend, daß dadurch das geschriebene Recht eine konstante (usuelle)

Auslegung erhielt. Zuweilen wurde dieser eine höhere Sanktion da

durch zn Thcil, daß die Gerichrsstcllen ihre Ansichten der Regie

rung (Kanzlei) vortrugen und von dieser eine Anerkennung in Form

von Reskripten auswirkten, allein auch die Präjudikate als sol

che behaupteten einigen Werth und mnßten ihn behaupten, wenn

eine gewisse Stetigkeit und Einheit in die Entscheidungen der Ge

richte kommen sollte, denen das große Geschäft anvertraut war, ei»

fremdes Volksrecht mit den einheimischen Sitten und Bedürfnissen

in Einklang zu bringen. Hauptsachlich waren es die Urthcile des

Hofgerichts, welche bestimmend auf die Praxis der übrigen Gerichte
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einwirkten aber auch die Praxis des Ehegerichts ^) und des seit

17S9 eingesetzten Wechselgerichts ^) hat eine gleich allgemeine Wirk

samkeit erlangt, und hinwieder kam es jedem Stadt- und Dorfge-

richt zu, ein eigenes Herkommen bei sich auszubilden. Von großem

Einfluß auf die Entscheidungen aller dieser Gerichte waren die An

sichten der Tübinger Juristenfakultät, welche diese theils in einzel

nen Gutachten, theils in Urtheilen «nd Entscheidungs-Gründen, die

von ihr eingeholt wurden, niederlegte Das Gewohnheits- Recht

war jetzt nur noch von Bedeutung bei solchen Rechtsverhältnissen,

welche von dem geschriebenen Rechte gar nicht oder doch nicht ge

nau vorgesehen waren, namentlich bei Handelsgeschäften Lehens-

und gutsherrlichen Verhältnissen (§. 4«. u. 42.).

1) Hofgerichtliches Bedenken v. 20. Dez. 1559 (oben §.ZI. nr. 2.): Vnnd

dann daz fürstlich Hoffgericht Ihm Furstenthumb daz höchst gericht darauff

auch die andernn fiirnemblich ir auffmerkens haben vnnd wz allda erkennt

in dz ganntz Furstenthumb anßgebraittet würdt, darzn wir vnns vnnser

Pflicht vnnd Aydt halber schuldig erkennen, In sollichen vnnd der

gleichen zmeyffeligcn fachen, vnser einfältig vnnd geringfneg aber fleysslg

vnnd wolmeinendt bedenken in vnnderthenigkeit anznzeygen" ?c. Eine

Sammlung hofgerichtlicher Befcheide, jedoch ohne Entscheidnngsgriinde be

sitzen von Hiiberlin, unter dem Titel: Urtheile, Bescheide, Erding,

menteo und Vergliche, so von dem hochf. württcmb. Hofgericht zu Tubin*

gen von ^nn« 1672 bis 1718 eröffnet und bestättigct worden. Stuttgardt

1720. 4. Einzelne spätere Urtheile des Hvfgerichts finden sich bei Joh. Fr.

Melch. Kap ff merkwürd. Civil-Rechtsspriiche der höchsten uud höheren Ge

richtehöfe in Würtemberg. 1. Bd. Tüb. 1821.

2) S. die Anmerkungen zur Ehcgerichts-Ordnung Gesetz-Samlg. Th. VI.

S. 98.

3) W. G. O. Kap. V. insbesondere §. 6. Ges.Soml. VI. S. 554.

4) Hieher gehören ?erä!. lZKr. IIsrppreL Iit Lonsilia 1'ubingvvs!»

V>lb. «696-99- VI. Vol. t»I. Volumen novum II. Vol, 1uK. 170« U.

1712. SeKoepkk »eleetss äsoisionvs. 1?uK. 1726. 2 Bände. 4. <Z«n-

,ttis ruklngensig. lud. 17Z1—5«. Auch bei Kapff a. a. O. finden sich

einzelne ältere Rechtsspruche der Juristen-Fakultät.

5) Ohne Zweifel aus dieser Rücksicht sollten nach der Wechsel-Ordnung

Kap. V. §. 2. auch Z Personen von der Handelschaft zum Wcchsclgericht bei

gezogen werden.
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s. 2«.

Partikular-Sta tuten

«) bis zum Jahr t555.

Die früheren Staturarrechte dauerten Anfangs dieser Penode

noch in ihrer Gültigkeit fort, und es kamen mehrere neue hinzu ^).

Auch zeigte sich noch auf dem Landtage zu Böblingen vom Jahr

1552, als die Abfassung des Landrechts definitiv beschlossen war, das

Bestreben, von dem, was bereits an Lokalrechte» aufgezeichnet war,

oder noch die Mühe der Aufzeichnung verlohnte. Einiges zu" rette»,

um wenigstens dem um die wissenschaftlichen Interessen unbeküm

merten Theile des Volks zu zeigen, daß die seit dem Tübinger Land

tag wiederholt vorgetragenen Beschwerden begriffen worden seyen.

Diesem Bestreben verdanken wir denn auch nebst der, verhaltniß-

maßig freilich geringen, Rücksicht, welche im Landrechte auf die ein

heimischen Gebrauche und Satzungen genommen wurde, eine Reihe

von einzelnen Berichten über die vor Abfassung des Landrechts in

Ausübung gewesenen Lokalrechte und Gewohnheiten ohne welche

für die heutigen Forschungen der frühere Rechtszustand großenthcils

verborgen geblieben wäre. So kurz auch die Zeit berechnet war,

welche auf dem Boblinger Landtag von 1552 zu Einsendung dieser

Berichte vergönnt wurde, so kamen dock) nur wenige Acmter dem

Landlagobeschlusse nicht nach; alle anderen schickten ihre Gebrauch

thcils in früheren, theils in neuere» Aufzeichnungen ein, und wie

wohl hiebei nicht nach einem gemeinschaftlichen Plane verfahren

wurde, so gab doch gerade die Mannigfaltigkeit der Darstellung

und die verschiedene Richtung, welche dabei auf das mehr oder min

der beinerkcnöwerth scheinende genommen wnrde, dem Ganzen eine

gewisse innere Vollständigkeit, bei welcher die mangelhafte Auffas

sung im Einzelnen weniger gefühlt wird.

N Von diesen sind einige, z. B. die Nennerordnung zu Böblingen von

«527 (Stat.Samml. S. ZW.', Bietigheimer Stadtneuerung v. 1526. (das.

S. 275.) wieder blos Aufzeichnungen des Herkommens und tragen daher

»och ganz das Gepräge der alten Rechtsbildung, andere z. B. das Asper»

ger Stadtrecht von ist«. <das. S. 1«8.), die Vogtordnung zu Großgartach

v. 4545 (das. S. 5ZS.) beruhen auf landesherrlicher oder gnteherrlicher, Sa-

zung und tragen wenig oder nichts Eigenthümliches an sich.

2) Diese interessanten Berichte, welche Fischer < Versuch über die Ge

schichte der deutschen Erbfolge, Mannheim 1778. Bd. 2. S. 15«. ff.) aus
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einer abschriftlichen Sammlung im Besitz der öffentlichen Bibliothek i«

Stuttgart, dem sog. OS« c«ll»uetuSinum, nur theilwcise hat abdrucken

laffcn cs. Stat.Slg. Borr. S. I V.), haben sich jetzt in vollständiger Anzahl

im Staatsarchive wieder gefunden und werden in der Statutensammlung

sämtlich mitgetheilt werden. Auch frühez und spater wurden zuweilen

ähnliche Berichte von einzelnen Gerichten gefordert. Stat.Slg. I. S. 10Z.

292. 295. 625.

§. 39.

b) Seit dem Landrecht von 1555.

Das erste Landrechr vom Jahr 1555 und ebenso die beiden fol

genden Ausgaben vernichteten nur die ihnen „widrige Satzungen,

Ordnungen, Stswrs," „widerwärtige Gebrauche und Gewohnheiten"

der Städte, Dörfer und Flecken des Herzogthnms '), nicht aber

auch solche örtliche Rechte, welche mit den landrechtlichen Bestim

mungen im Einklang standen, oder Rechtsverhältnisse betrafen^ wor

über die gesetzgebende Gewalt keine Vorschriften ertheilt hatte. Auch

die Errichtung neuer und, in diesem Fall, selbst dem Landrechte wi

dersprechender Statuten war dadurch nicht ausgeschlossen, nur mußte

zu eigentlichen Legalstatnten gemäß dem römischen Rechte die Ge

nehmigung des Landesherrn eingeholt werden. Indessen kamen doch

nur wenige neue Quellen dieser Art zum Vorschein. Am wichtig

sten sind die Statuten der Universität Tübingen, welche seit ihrer

Errichtnng im Jahr 1477 eigenthmnliche Rechte und Freiheiten ge

noß 2), und wiewohl das zweite Landrccht von 1567 dieselben in

gleiche Kategorie mit den übrigen Lokalrechten setzte ^), noch am

Z. März 1586 ein eigenes, dem Landrechte in Manchem widerspre

chendes, Erbrecht für ihre Angehörigen errichtete ^), das zwar durch

die Statuten vom Jahr 1601 ^) und 1752 °) und endlich durch ein

herzogliches Reskript vom 14. Juli 1779 auf eine einzige Ausnah

me beschrankt, in dieser Beschränkung aber bis in die folgende Pe

riode behauptet wurde Eben so erhielten einzelne Gemeinden

ihre besonderen Privilegien, welche aber für das Privatrecht fast

ohne Bedeutung sind

1) Ges.Samml. IV. S. 4t9. V. S. Z58. Noch das Landrecht von 161«

TH.I. Tit.«. «eist die Stadt- und Amtschreiber an: „der Städte und Dör

fer Ehehaftinen, Recht und Gerechtsamin," verbrieft And unverbrieft, zn»

sammenzuziehen und zu erneuern, auch der Städte Gebräuche in ordentli

cher Registratur zu halten. Ges.Saml. V. S. 42. u. 53. S. ferner Ver
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« ,

trag mit Frankreich von 1778: „da S. H. D. nicht gemeint sind durch

Aufhebung des >I»ri, .^IKixsgii dem in dero Staaten durch Gesetze, Sta

tuten nnd Local-Gebräuche auch besondere Privileg!!, an unterschiede

nen Orten eingeführten Zu^i äetrs«,us Abbruch zu thun :c." Ges.Saml. Vl.

S. 622.

2) Die ältesten Freiheitsbricfe finden sich in Zellers Merkwürdigkeiten

der Universität und Stadt Tübingen S. 289. f. In den Privilegien des

Grafen Eberhard von 1477. (das. S. Z1Z.) werden die Universttats- Ver

wandte», abgesehen von den besonderen Rechten und Gewohnheiten, „wie

die ingemein, oder insonderheit von den Geistlichen oder kayserlichen Rech

ten den Magistern nnd Studenten gnädiglich gegeben," für die gewöhnli

chen Verhältnisse auf der Stadt Tübingen Rechte und Gewohnheiten ver

wiesen. Gemäß dem ältesten, bis jetzt ungedruckten, Statut von 1518 sind

namentlich die ehelichen Vermögens-Verhältnisse und das Erbrecht der aka»

demischen Bürger nach dem Tübinger Stadtrecht zu beurtheilcn.

Z) Ges.Samlg. Th. IV. S. 419.

4) „Der Vniuerfftet zu Tüwingcn nem Erbrecht." Im Eingang heißt

es: „Ausser hochbewegenden billichen Ursachen, haben Herrn lieeior, Osn-

eellsrius, Ooctvres nnd Regenten der löblichen Hohenschnlen allhie zu Tü

wingcn, jhr vorhergehabtes Vcrfangensckafft Erbrecht, wissentlich abrogiert

vnd auffgehaben." Gedruckt wurde dasselbe erst 1589. Die Veranlassung

zu dieser Abfassung war einer Seits der Umstand, daß das Tübinger Stadt

recht durch die Einführung des Landrechts seine Bedeutung verloren hatte,

anderer Seits die Absicht der Regierung, auch auf die Universität das Land

recht auszudehnen, was auch im Uebrigen gefchah.

5) Diese von der Universität ausgegangenen und von Herzog Friederich

genehmigten Statuten erschienen gedruckt unter dem Titel: 8t»iuls Vni.

versitsti» »ekvlssliesv studii Büdingens!» renovsts — ^nno NOLL

Kingse 1602.

6) 8lskuts Kvnovstg I7n!v. ?uk!ngensis sck insnrlstum OsroU ete.

RVOLLII. '

7) Diese Ausnahme bestand darin, daß, wenn die Ehe eines akademischen

Bürgers durch Tod getrennt wurde, und von keinem der Gatten Kinder

vorhanden waren, der Mann an der reinen Errungenschaft zwei Drittheile,

die Frau nur ein Drittheil erhält. In einem Bericht des akademischen Se

nats vom 22. Aug. 1829 cverf. von Wächter) wurde zwar behauptet, daß

erst durch das Universitätsstatut vom 18. Jannar 1829 diese Ausnahme für

die Zukunft d. h. für künftig abgeschlossene Ehen abgeschafft worden sey,

sofern der §. z«. desselben das akademische Bürgerrecht mit den damit ver

bundenen Vorrechten für aufgehoben erklärt habe. Allein schon das orga
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Nische Gcsch vom 17. Septbr. 1811. §. 24. (Reg.Bl. S. 49Z.^ hat alle der

Universität Tübingen „in ihren' Statuten «der sonst zugestandenen Privile?

gien und Vorrechte" für aufgehoben erklärt,

8) Z. B. Artikel worauf die Waldenser und die französischen Flüchtlinge

aufgenommen worden sind, vom 27. Sept. 1699 und Z«. Jan. 17«6. Ges.

Samml. VIII. S. 498 und 509. Privilegien der neuen Residenzstadt Lud»

wigsburg vom 19. April 1724.

§. 4«.

Spezielle Quellen.

1) Für adeliche Lehens- und Familien-Verhältnisse.

Longobardisches Lehenrecht. ,

Der ritterfchaftliche Adel, welcher immer theils durch Lehetrs-,

theils durch Dienstverhältnisse an den Landesherr« gekettet war,

wußte seit dem 16. Jahrhundert sich dem mehr und mehr besagen

den Landesverbände zu entziehe» und in der unmittelbaren Reichs-

Verbindung eine Unabhängigkeit zu erringen, welche ihm früher nie

mals zugekommen war '). Auf ihn war also das Landrecht schon

seinem Begriffe nach nicht anwendbar; wohl aber suchte er durch

Familienstatnten dem,, ihn von den Reichsgerichten aus in sei

nen innersten Lebens-Verhaltnissen gleichfalls bedrohenden, römische»

Rechte einen Damm entgegen zu setzen. Indessen, wenn schon auf

jenem Wege Württemberg seinen Landesadel großentheils verlor: die Le

hensoberherrlichkeit des Landesherrn blieb, wo sie einmal begründet war,

so lange sie nicht durch freiwillige Eigenmachung aufgegeben wurde

In Lehensstreitigkeiten wurde zwar noch bis in das 18. Jahrhundert

herkömmlich ein Mannengericht gehalten ^) ; allein der Mittelpunkt,

von welchem aus die Lehensgeschäfte geleitet wurden, war der Le

henhof (Lehenskanzlei), welcher aus Mitgliedern des landesherr

lichen Regiernngs -Kollegiums unter dem Vorsitze des Regiernngs-

raths- Präsidenten als Lehenprobsts und Lehenmannrichters gebildet

war. Durch eine Spezialresolution vom 14. März 1731 wurde zwar

eine Deputation zu Errichtung eines württembergischen Lehenrechts

niedergesetzt; indessen ohne Erfolg. Abgesehen von den besondere»

Bestimmungen der Lehensbriefe blieben daher die Lehensobservan-

zen noch immer die wichtigste Quelle und selbst eine Berufung

auf das longobardische Lehenrechtsbuch (UKer 5euä«rum), welches

mir den römischen Rechtsbüchern in Deutschland bekannt wurde, fand
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, nicht Statt, wenn gleich dasselbe von einem mittelbaren Einfluß auf

die Handlungen des Lehenhofs gewiß schon seit dem 16. Jahrhun

dert gewesen ist °). , -

Ges.Samml. l. Einl. §. 92. und gz.

2) S. Vergleich mit den ritterschaftlichen Kantonen Nekar, Schwarz

wald und Kocher vom Z«. Oktober 1769 bei Moser vermischte Nachrich

ten von reichsrittersch. Sachen St. 1. S. ZI. von Cramer Nebenstunden

112. Thl. S. 196.

5) Schon den 20. Mai 1189 hatte zwar Graf Eberhard d. ii. die kaiser

liche Erlaubniß erlangt, zu den Lehengerichten auch andere verständige Per

sonen, so nicht Mannen wären, beizuzichen. (Gesetz-Samnil. IV. S. 29.)

Indessen war es Regel, daß von den 12 Lehens -Assessoren die Halste Va

sallen, die andere Hälfte Z adeliche nnd Z gelehrte Räthe seyn mußten.

Beispiele solcher Mannengerichte kamen noch vor 1702, 17Z9 und 1748.

4) Ans diese Observanzen nimmt hauptsächlich Rücksicht: „Bunz, Lehen

recht, wie dasselbe auf hochfiirstl. gnadigsten Befehl aus denen Lehen-Akten

des hochfnrstlich würtembergischen ^ro>,ivi zusammengetragen und in ein

8Men>» verfaßt worden" — ein handschriftliches Werk aus dem vorigen

Jahrhundert, das in der Registratur des Lihenraths aufbewahrt und als

Repertorium für, die älteren Lehenbriefc nnd Lchenurtheile einigermaßen

dienlich ist.

5) Bunz a. a. O. Kap. I. §. 25 — 31. sagt hierüber: „Das alte deut

sche Herkommen und besonders der Gebrauch des Leheuhofs waren die

Quelle, darauf wird sich auch berufen in der Formel: „Als sit vud gewou-

lich Lehen sint ze lihen" ?c., welche in alten Briefen und Reversen zu fin

den. Eine Hinweisung auf das longobardische Lehenrecht findet ssch nir

gends, wiewohl nicht zu zweifeln, daß später bei der Reception des longo-

bardischen Rechts auf den. hohen Schulen auch subsidiär darauf zurückgegan

gen worden, nach dem Exempel anderer deutschen Herrn."

§. 41.

2) Für Dienstverhältnisse.

Der Grundsatz, daß jeder nur von seinesgleichen zu richten, fand

in dieser Periode noch auf alle Arten von Diensileuten Anwendung.

Die landesherrlichen Diener: Räthe, Vdgte, Keller, deßgleichen

Ritter, welche sich gegen den Genuß eines Lehens oder gewisse Lie

ferungen in Geld oder Früchten zu fortdauerndem Gefolge verpflich

tet hatten, mußten vor den Rathen des Landesherrn Recht geben,

wobei der Landhofmeister oder Marschall, späterhin der Regierungs
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Präsident den Vorsitz führte '). Die Diener der Städte dagegen

standen zu Recht vor dem Stadtgericht; die Diener, Söldner und

Ehehalten endlich, welche zu dem Hofgesinde eines Klosters oder

adelichen Gutsherrn gehörten, vor dem Dinghof oder Vogtgericht,

wobei Bauern oder Leibeigene die Schdffenstelle vertraten Zur

Kenntniß des Dienstrechts der ersten Klasse dienen vorzüglich die Be

stallungsbriefe 5) oder Amtsbriefe, welche den Angestellten ausge

fertigt wurden, zur Kenntniß des Rechtsverhältnisses der zweiten

Klasse die Stadtrechte und Stadtbücher *), zu jener der dritten Klasse

endlich die Klosterordnungen und Lagerbücher ^).

1) Ges.Samml. Th. II. S. SS. 49.

2) Urtheil des Stadtgerichts zu Eßlingen, daß das Gericht zu Denken»

dorf nur mit Kloster-Leibeigenen zu besehen sey, vom 2. Febr. 1425 bei

Schmidlin, Beitr. zur Gesch. des Herzogth. Würtemberg II. S. 271.

- Z) Ein in der öffentl. Bibliothek zu Stuttgart aufbewahrtes Form«»

larbuch von H. Ruff 1588 enthält unter andern auch Formularieu für

Bestellung eines Landhofmeisters, Rittmeisters, Edelmanns von Haus aus,

Landsknecht-Hauptmanns, Bürschschühen, Arzts von Haus aus, VogtS und

Kellers.

4) Späterhin auch die Kommunordnung.

5) Wichtige Beiträge zur Kenntniß der Verhältnisse des Klostergesinds

und der Klosterwirthschaften liefert die Klosterordnung zu Blaubeuren von

i558 (Stat.Slg. 1. S. 52? f.) und das Käsische Statutenbuch für Denken«

dorf von 1S7«—1S«s (in Auszügen bei Schmidlin a.a.O. S. Z««f.)

. §. 42.

z) Für Gemeinde- und gutsherrliche Verhältnisse.

Sowohl die Unrerthanen in landesherrlichen Städten und Ddr

fern, als auch die Hintersaßen der Stifter und Klöster und lands

säßiger adelicher Güter ') wurden zwar jetzt in ihren Privatrechts-

Verhältnissen nach dem Landrecht benrtheilt; allein die öfters sehr

eigenthümlichen Rechtsverhältnisse von Grund und Boden, die guts-

herrlichen Rechte >md Pflichten, die Verhältnisse zur gemeinen Mark

und Allmand wurden von der Landesgesetzgebnng unbestimmt gelassen,

theils weil sie an sich allzu verschieden waren, theils weil sie mit

dem römischen Recht in keiner unmittelbaren Beziehung standen.

Die Eutwicklnng dieser Verhaltnisse blieb daher, wie früher, theils

5
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speziellen Vertragen (Bestandbriefen, Lehenbriefen), theils dem

Herkommen überlassen, welches durch die Gemeindebehörden und

Untergangs - Gerichte ^) gewahrt wurde. Zur Aufzeichnung des letz

teren dienten nunmehr allenthalben die Grundbücher (Sal- und

Lagerbücher, Haischbücher, auch Erneuerungen genannt), in wel

chen die frühere Form der Weisthümer feit dem sechzehnten Jahr

hundert untergegangen ist ^).

t) 3. B. im Sulzbach'schen Antheile der Grafschaft Lömenstein , wo nach

einer Anzeige vom 20. August 1611 in Folge Vertrags vom I. 1590 daS

Landrecht publizirt wurde.

2) v. llofkmsn» äs juälci« geclüit!« vrüi-temberß!oo Untergang

äieto ?uK, 177«. ch. — Abhandlung von Feldsteuslern und Feldnntcrgön-

gern 2.Aufl, Tüb. 1786. Handbuch in Untergangs-, Bau- u. Feldsachen,

2. Aufl. Tüb. 18ZS. §. 1 u. 2. Die Untergänger zu Stuttgart und Tübingen

bildeten zugleich die Oberuntergänge. Daher finden sich bei diesen auch die

Gewohnheiten des Untergangs am meisten ausgebildet. Ein Verzeichnis,

wie es bei einem christlichen Untcrgangsrichter soll gehalten werden, auch

„Thal- und Untergangs-Brauch und Ordnung" genannt, ohne Datnm, fin

det sich noch jetzt in den Händen des Stuttgarter Untergangsgerichts, ange

bunden an die revidirte Bauordnung von 1656. Ausführlicher ist eine Hand

schrift der Tübinger Bibliothek unter dem Titel: „Untergangs -Artikel oder

Instruction und Ordnung der Untergäriger und Feldrichter." Beide Rechts

bücher sind ohne Zweifel auch weiter verbreitet worden, wie denn die zu

letzt genannten Artikel auch im I. 1711 in Göppingen publizirt wurden,

ohne daß ihnen Gesetzeskraft zukam.

Z> Von solchen, unter beiderseitiger Anerkenntniß der Gutsherrschaft und

der Gutsunterthanen aufgenommenen, Büchern, welche schon im 45 Jahr

hundert vorkommen , im 16. Jahrhundert aber allgemein wurden und bis

jetzt üblich geblieben sind, finden sich bereits im l. Bande der Statuten-

Sammlung Auszüge in ziemlicher Zahl , welche auch über öffentliche

Rechts -Verhältnisse z. B. Polizei und Gemeindewesen, Strafrecht Auf.

schluß geben. ^
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III. Von der Annahme der Königswürde bis jetzt,

1806— 1835.

Quellensammlungen: >

Sammlung der Königlich Wiirttembergischen General- Reskripte und Ver?

ordnungen^vom Jahr 1806. 4. Königlich Württembergisches Staats»

und Regierungsblatt von 1807 — 1835. 29 Bände. 4. Neue A»sgabe

unter dem Titel: Sammlung der K. Württ. Gesetze und Verordnun

gen von 180S— 181« Stuttgart 1811. 5 Bde.

§. 43.

Neuer Standpunkt der Gesetzgebung. Lostrennung des San«

v des vom deutschen Reich.

Durch den Reichsdeputationsschluß vom 25. Febr. 4803 ') hatte

Württemberg, gleichzeitig mit der Erlangung der Kurfürstenwürde,

einen ansehnlichen Landesznwachs von sekularisirten Stiften und Klö

stern und mediatisirten Reichsstädten erhalten. Diese Erwerbungen

wurden uirter dem Namen „Neu-Wörttemberg" bis zum Jahr

1806 von einer in Ellwangen eingesetzten Oberregicrnng besonders

verwaltet ^) und erst, nachdem in Folge des Preßburger Friedens

vom 26. Dez. 1805 ^) denselben noch ein weiterer Zuwachs hinzu

gefügt, und die erbländische Verfassung gegen den Glanz des nenen

Kdnigthnms verrauscht worden war, mir dem alten Lande zu einem

Königreiche vereinigt. Das Organisations-Manifefi vom 18. Merz

1806 ^) regelte die Verwaltung des neuen Staats, der bald dar

auf, unter Lostrennung vom deutschen Reiche, Sem rheinischen Bund

eiiwerleibt ^) und in Hinsicht auf Verfassung und Gesetzgebung nun

ganz auf die Willköhr feines souveränen Herrschers angewiesen war.

Erst nachdem der Rheinbund gestürzt und von den deutschen Staa

ten eine neue Gesamtverfassung für Deutschland verabredet wor

den war 6), begann auch für Württemberg wieder ei« rechtlicher Zn

stand, der endlich nach langen Verhandlungen durch die Verfassungs-

urkunde vom 25. Sept. 1819 ^) gesichert wurde. Diese auf dem

Wege des Vertrags und auf der Grundlage der alten Verfassung

zu Stande gekommene Urkunde ist auch für das Privatrccht wichtig,

sofern nicht allein die allgemeinsten Grundsätze der Gesetzgebung,

sondern auch bestimmte Gewährleistungen für die Rechte der Ein-

zekml darin ausgesprochen sind

5 *
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1) Ges.Slg. Thl. III. S. 620.

2) Organisatiöns-Edict für die neuen Lande vom 1. Jan. 18«Z. Gedr. Fol.

5) Ges.Slg. a. a. O. S. 657. Meine xublicistischen Versuche S. 6.

4) Ges.Slg. a. a. O. S. 247.

s) S. rheinische Bundesakte vom 12. Juli 1806. Das. S. 6Z9.

6) Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815. Das. S. 65«. Die Bei

trittsurkunde K.Friedrichs ist zwar vom i. Sept. 18IS datirt; allein übe»

geben wurde sie erst in der ersten vertraulichen Sitzung der Bundesversamm

lung vom l.^Skt. 1816. Prot, der Bundesverslg. 1. Heft S. 44. Meine

xublicist. Versuche S. 41. und 42.

7) . Ges.Slg. o. a. O. S. S«7. Ueber die vorausgegangenen ständischen

Verhandlungen das. Einl. §. 38Z. S. 74. f.

8) Daß die Gerichte auf die Landtagsabschiede und Landesverträge Rück

sicht zu nehmen haben, wurde durch einen besondern Erlaß an das Hofge

richt ausgesprochen d. 23. Merz 166«. Ges.Slg. VI. S. 15. Bei der Ver

fassungs-Urkunde fallen natürlich alle Bedenklichkeiten hinweg, da diese öf

fentlich im Regierungsblatt publizirr wurde, ebenso bei derBundesakte,

da diese stillschweigend durch die Verfassungs-Urkunde §. 2. u. s. anerkannt

worden. . .

?. 44.

Einführung der altwurttcmbergischen Gesetze in die neuen

Landestheile.

Bei den kleinem Erwerbungen, welche nach Abfassung des er

sten Landrechts vom Jahr 1555 «och in der vorigen Periode gemacht

worden, wurde es als etwas sich von selbst Verstehendes angesehen,

daß das Landrecht auch dort gelten müsse Dagegen wurden den

im Jahr 1803 und ebenso den im Jahr 1805 erworbenen Landes-

theilen anfanglich die alten Rechte gelassen ^), und erst nach Verei

nigung von Neu - und Alt - Württemberg überzeugte man sich von

den mannigfachen Schwierigkeiten, welche durch den getheilten Zu

stand der Gesetzgebung erzeugt wurden. Daher bestimmte die Re

gierung in der Instruktion für den ersten Senat des neu errichteten

Oberjustiz- Kollegiums vom 4. Mai 1806 (§. 23.) und in der In

struktion für das Oberappellarions- Tribunal vom 8. desselben Mo

nats (g. 34.), daß von dem 1. Jan. 1807 an alle dem württem

bergischen Rechte widersprechenden Statuten ihre verbindende Kraft

verlieren sollen '), und als diese nur gleichsam gelegenheitlich aus
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gesprochene wichtige Masregel theilweise unbeachtet blieb, ward die

selbe in einem Erlasse der Oberlandes-Regiernng an sämtliche Kreis

hauptleute vom 12. Febr. 18«'7 eingeschärft Gleichmäßig wur

den durch das Manifest vom 27. Okt. 1810 die württembcrgischen

Gesetze in den in den Jahren 1809 und 1810 neu erworbenen Lan

den vom Tage der Bekanntmachung jenes Manifesis an für verbind

lich erklärt Indessen waren Zweifel über die Anwendung des

Landrechts und der übrigen ältern Gesetze auf frühere und spätere

Fälle unvermeidlich. Daher ergieng den 12. Sept. 1814 eine um

ständliche Verordnung, worin die Frage über die Rückanwendung

mit Rücksicht auf diese verschiedenen Fälle genauer bestimmt wurde °).

1) S. z. B, bei der andern Hälfte von Löchgau im Jahr 1595. Etat.

Sammlg. I. S 291. „Aber seidt Anno :e95. Lechgouv ganntz württember-

gisch worden, hat man auch die Theilungen vff Selbiges (Landrecht) ge-

richtet" :c Auch in der'Pfandschaft Oberkirch sollte das Landrecht einge

führt werden; indessen bemerkten die Rath« in einem Anbringen vom 2. Aug.

1610: „Dieweil mann iedoch souihl nachrichtung hat, daß sich die vnrer-

thanen selbiger Herrschaft nit gern von Ihren Gebrauchen, so Sie sonder»

lich in »uocessionidus haben, noch der Zeitt werden treiben lassen, Möchte

man mitt der Publikation in selbiger, Herrschaft noch eine Zeitt lang inn

haltten, biß mann vergwissert, daß selbige Herrschafft beym Herzogthumb

beständig verbleibe." Hdschr.

2) S. jedoch Ges Slg. VI. S. 802. Ueber die alten Rechte selbst s. un

ten §. S«.

Z) Reftr Slg, vom Jahr 18«S. S. Z9. und «8. „Bei Entscheidung der

Rechtssachen hat — auf die besonderen Rechte und Statuten jedes Orts,

. und in deren Ermanglung auf die Königl. Württemb. Gesetze Rücksicht zu

nehmen, und wollen Wir hiemit verordnet haben, daß von dem 1. Jan.

1807 an alle Statuten, die gegen das Württembcrgische Gesetz laufe», die

' verbindende Kraft gänzlich verlieren sollen."

4) Reg Bl. von 1807. S. 15.

s) Bes. gedruckt S. 55. „Indem Wir dieses zur allgemeinen Nachach-

tung hierdurch öffentlich bekannt machen, verfügen Wir zugleich, daß mit

dem Tag der Publikation dieses Unsers K. Manifests, Unsere Gesetze, Ver

ordnungen und Vorschriften in Justiz-, Regiminal-, Polizei- und Sraats-

wirthschaftlichen-, so wie auch in Militär- und Kirchen-Angelegenheiten

in Unser« ».euerworbenen Landen dieselbe würkende Kraft haben sollen, wie

solche bisher in den übrigen Thcilen Unsers Reichs angewendet und vollzo

gen wurden."
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S) RegBl. von 181t. S. Z27, f. Die Motive zu der Verordnung finden

sich in dem Aufsähe von F. G. Georgii, Beitrag zur Lehre von der Rück-

anwendung neuer Gesetze, Archiv f. civilist. Praxis III. Bd. S. 145—194.

> , s. 45.

Allgemeine Gesetze,

s) Von 1806—1816.

Wie schon im achtzehnten Jahrhundert der Plan einer wieder«

holten Durchsicht des Landrechts niemals aufgegeben worden war,

so beabsichtigte die königliche Regierung auch sogleich im Jahr 1806

die Abfassung eines den neuen Zeirbedürfnissen entsprechenden Gesetz

buchs. Allein weder dieses, noch überhaupt ein umfassendes Gesetz

werk kam unter der Regierung König Friederichs zu Stand Die

Beaufsichtigung und oberste Leitung der Rechtspflege fiel zwar jetzt

einem eigenen Ministerium (Justizministerium) anHeim, welches zu

gleich mit den Vorschlägen über neue Gesetze und Verordnungen,

sofern sie auf rechtliche Verhältnisse und die Jnstizpflege Bezug ha

ben, sich beschäftigen sollte Indessen wurde mehr nur durch In

struktionen 2) und besondere Resolutionen als durch förmliche Gesetze

dem augenblicklichen Bedürfnisse abzuhelfen gesucht. Das wichtig

ste und durchgreifendste Gesetz war das vom 2. Merz 181S, wo

durch die gesetzlichen Losungsrechte fast durchaus aufgehoben,

in Ansehung der vertragsmäßigen und testamentarischen Losungen

aber wichtige Beschränkungen getroffen wurden Ausserdem wur

den über die Rechtsverhältnisse der mediarisirten und der ritterschaft-

lichen Familien der verschiedenen christlichen Religionsverwand

ten 6) und der Israeliten ^) einzelne Bestimmungen erlassen.

1) Dagegen erhielt durch Dekret des Staatsministeriums vom 22. April

181 Z die Hof- und Kanzlei-Buchdruckerei, Gebrüder Mäntler, die nachge

suchte Erlaubniß zum Druck einer neuen Auflage des Landrechts, wobei die

von Weisser und Griesinger bemerkten Druckfehler verbessert wurden,

dagegen aber andere stehen geblieben sind.

2) Org Mau. vom 18. März 180S. §. 5. Ges Slg. III. S. 248.

5) Beispiele sind die oben § 44. citirten Instruktionen für die neu er

richteten Gerichtsstellen. Auch für die Unteramtleute und Amtsschreiber in

den neue» Acquisitionen, wurde im Jahr 1810 eine Instruktion in 45§§en

entworfen n«d später, (18. Okt. 1815) aus Veranlassung einer Spezialsachc

dem Kriminaltribunal unter der Bemerkung mitgetheilt: daß dieselbe, de»
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Ober- und Unterämtern zwar zugefertigt worden sey, „jedoch nicht als ei

gentlich bindende Vorschrift."

4) Reg,Bl. von 181S. S. 7S.

5) Gef Slg. Tb. III. Einl. §. Z75-378.

6) Relig.Edikt vom 15. Okt. 1806. Ges.Slg. Thl. IX. S. 63.

7) Diese so wie überhaupt hie Gesetze aus dem obigen Zeitabschnitt fin

den sich theilweise bei Knapp, Repertorium über die Kön.. Württ. Gesetz

gebung Th. I-III. (bis 1809) Th. IV. u. V. (bis 1316) Tüb. 1811-1822.

S- ^6.

t» Von 1816 — 18ZS. ^

Gelang es auch nur allmalig, den neuen verfassungsmäßigen

Instand auf dem Wege freier Vereinigung festzustellen, so ist doch

schon die Zeit des Uebergangs in diesen Instand durch eine Reihe

einflußreicher Gesetze bezeichnet. Hieher gehört insbesondere das

U. Edikt vom 18. Nov. 1817 über Aufhebung der persönlichen Leib

eigenschaft, über Ablösung und Verwandlung der Frohnen >), fer

ner das I. II. und III. Edikt vom 31. Dec. 1818 über die Verhalt

nisse der Gemeinden,. Oberämter und Stiftungen und das Edikt

über die Gerichtsnotariate vom 29. Aug. 1819 H. Mehr noch ge

schah seit Abschluß der Verfassung für Feststellung der Rechtsver

haltnisse der verschiedenen Klassen von Staatsbürgern «). Auch die

Ansprüche der öffentlichen Diener wurden geregelt, insbesondere durch

die Dienstpragmarik vom 21. Juni 1821 Ueber die Verhält

nisse des königlichen Hauses erschien ein eigenes Gesetz vom 3. Juni

1828 °), nachdem das vorangegangene vom 1. Jan. 1308 ^) nicht

mehr befriedigend gefunden worden war. Ferner wurden die Schaaf-

waide-Dienstbarkeite,, durch das Schaferei-Gesetz vom 9. April

1828 6) und der Znnftzwang durch die allgemeine Gewerbeord

nung vom 22. April desselben Jahrs °) beschrankt. Die Rechts

verhältnisse der Gemeinden erhielten eine mit der Verfassung im Ein

klang stehende Begründung durch das Verwaltungs - Edikt vom

1. Merz 1822 ">), das Gesetz über das Gemeindebürger- und Bei-

sitzrecht vom IS. April 1828 ") und das revidirte Gesetz über diesen

Gegenstand vom 4. Dec. 1833 ^. Ebenso wurden die öffentlichen

und Hrivarrechte der Juden durch ein Gesetz vom 25. April 1828 zeit

gemäß bestimmt- Auch der Wunsch nach Abfassung eines gemei
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nen bürgerlichen Gesetzbuchs war in der verfassungsmäsigen Zeit wie

der zur Sprache gekommen ; indessen begnügte sick) die Regierung,

nur erst einzelne Theile des bürgerlichen Rechts, welche zunächst der

Nachhülfe bedürftig schienen, für die Gesetzgebung bearbeiten zu las

sen, worunter das nachher zu erwähnende Pfandgesetz oben an steht.

1) Gesetzsamml. III. S. «2.

2) Regbl. von 1819. S. 17.

Z) Daselbst S. S61. Die Gesetz« bis zum Jahr 1819 finden sich wieder

theilmeise in Knap^s Annalen der württemb. Gesetzgebung, Heft I—III.

Tüb. 1818 — 1821. '

4) Ueber die Verhältnisse des Adels, s. unten §. 47.

5) Gesetzsamml. Thl. XVIII. S. 98. Hiezu das Gesetz vom Z«. Mai 1828,

wodurch die Dienstpragmatik auch auf die Universitätslehrer und Beamten

ausgedehnt wurde. Gesetzsamml. a. a. O. S> 197.

L) Gesetzsamml. III. S. S98.

7) Daselbst III. S. 27«.

«) Regbl. 1828. S. 177. ,

S) Daselbst S. 2Z7.

l,«) Regbl. vou 1822. S. 151.

II) Regbl. von 1828. S. 41.

«2) Regbl. von 18ZZ. S. i«9.

1Z) Regbl. von 1323. S. Z14.

14) Bitte der Kammer der Abgeordneten um Bearbeitung eines bürger»

lichen Gesetzbuchs in deutscher Sprache vom ZS.Mai 1821: „Daß die Gesetze,

nach welchen ein Volk gerichtet wird, in der Sprache desselben verfaßt seyen,

ist eine so natürliche Sache, daß man das Gegentheil kaum für gedenkbar

halten würde, wenn nicht gleichwohl die Geschichte für Württemberg, wie

für das gesammtc Deutschland, dieses Gegentheil herbeigeführt hätte" u.s. w.

Ständ.Vcrh. Heft XIII. Beil. S. 7«5. Königl. Reskript v. "/ig. Juny dess. I. :

„Was den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs betrifft, so ist auch hier

aufschon früher Unsere Fürsorge gerichtet gewesen, und Wir haben bereits

Mit den nöthigen Vorarbeiten zu einer zmeckmäsigen Behandlung dieses eben

so wichtigen als viel umfassenden Theils der Gesetzgebung den Anfang machen

lassen." Das. Heft XVII. Beil. S. »89.

S> 47.

Insbesondere 1) in Betreff der Adelsverhaltnisse.

In Folge der politischen Veränderungen zu Anfang dieser Perio-

de war eine große Anzahl theils vormals reichsständischer, theils

reichsritterschafclicher Familien iu den württembergischen Staats«
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verband übergetreten. Das Rechtsverhältnis) der letztern ward einis

germaßen geordnet durch das Organisationsmanifest vom 18. Merz

t806 das der erstem dagegen blieb mit Ausnahme der Grund

sätze, welche die Rheinbundesakte enthielt gesetzlich unbestimmt.

Aber auch der hiedurch gewahrte Rechtsziistand blieb nicht unange

tastet 2) und am meisten gefährdete denselben eine königliche Ver

ordnung vom 22. April 1808, wodurch die Gültigkeit der landrecht-

lichen Erbfolgebestimmungen auf die der Souverainitat neuerdings

unterworfenen fürstlichen, gräflichen und ritterschaftlichen Familien

ausgedehnt, und alle entgegenstehenden Rechtsgewohnheiten, testa

mentliche Verordnungen, Erbverträge und andere Familiengesetze,

mit alleiniger Ausnahme der Vorschriften über Lehensfolge, für un-

kraftig erklärt wurden Der Sinn dieser merkwürdigen Verord

nung ward durch die Erläuterung vom 26. April 1812 ausser allen

Zweifel gesetzt, da hienach der Zweck derselben kein anderer war,

als die Aufhebung aller adelichen Fideikommiß, sie rühren vom ehe

mals mittelbaren oder unmittelbaren Adel her, sie beruhen auf Fa

milienherkommen, oder auf ausdrücklicher Disposition In Folge

des Art. 14. ver deutschen Bundesakte wurde jedoch durch das Adels-

siatut, als Anhang zu dem Verfassungsentwurf vom Jahr 1817

die Autonomie des standesherrlichen und ritterschaftlichen Adels

einigermaßen wieder hergestellt, und zugleich der Grund zu einer um

fassenden Regulirung der Rechtsverhaltnisse jener Stände gelegt,

welche freilich erst später in einzelnen Vertragen und königlichen De

klarationen erfolgte (g. 71.).

1) §. 2S— zz. Ges.Slg. III. S. 252. u. 25Z. Nach einer durch Dekret des

Staatsministeriums vom 12. April 18«8 an die damalige Oberregierung mit-

getheilten königl. Entschließung in Betreff der vor dem Preßburger Frieden

un,d Pariser Vertrag unter württemb. Hoheit gestandenen Herrschaften und

Rittergüter sollte es bei den Bestimmungen des Organisations-Manifests und

der Organisations -Kommissions -Instruktion sein Verbleiben haben. Na

mentlich sollte keiner von den schon vormals unterworfenen adelichen Guts

besitzern weitere Befugnisse ansprechen können , als ihm durch jenes Manifest

und neuern königl. Verordnungen zugestanden seyen , diejenigen aber , welche

eingeschränktere Rechte haben, sich hiebet begnügen. Lehenvcrhältnissc ,

worin vormals unmittelbare Reichsglieder, theils reichsständischer, theils

ritterschaftlicher Eigenschaft, gestanden seyen, sollten beibehalten werden.

2) Art. 24, 26—32. das. S. «46. und 617.

S) Ges.Slg. III. Einl. §. S7S-S78.
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«> Regbl, 18«3. S. 221. Vorher gieng cin Erlaß des Justizministeriums

an den Tutelarrath vom 18. Febr. I8ll8, wonach aus Veranlassung eines

Gesuchs des Fürsten v. Taxis um Bestätigung einer Familien-Primogenitur-

ordnung die höchste Intention dahin ausgedruckt wurde, daß überhaupt kei

nen Familienverträgen, welche die Vereinigung der Güter in eine Hand

bezwecken, die Genehmigung ertheilt werden könne.

5) Regbl. 1812. S. 225.

6) Ges.Slg. Th. III. S. 410. Schon am 12. Jnly 181« und 12. Aug.

1817 wurde durch Erlasse des Ministeriums des Innern an den Tutelarrath,

zu Folge königlicher Entschließung, der im fürstlich Löwenstcin -Werthei

mischen Hause bestandenen Primogenitur -Successionsordnung die nachge

suchte besondere Bestätigung ertheilr.

7) Die Deklarationen in Betreff des fürstlichen Hauses von Thurn und

Taxis und des gräflichen Hauses Waldek vom 8. und 25. Aug. 1819 (Regbl.

S. 505. und 525.) wurden durch eine Deklaration vom 22. Sept. dess. I.

(das. S. 6«o) bis zu Ausgang der Verhandlungen mit den übrigen standes

herrlichen Häusern als bestimmend für den Rechtszustand der letztern erklärt.

Gleichfalls auf besonderen Verträgen beruhen die Deklarationen in Betreff

der Verhältnisse des gröfl. Hauses Erbach-Wartenberg-Roth vom 21. Dez.

1822 (Regbl. S. 893), des fürstlichen Hauses Hohenlohe-Waldenburg-Bar-

tenstein vom 24. Nov. 1823 (S. 859), der fürstl. Häuser Hohenlohe -Bar

tenstein - Jaxtberg , Hohenlohe - Neuenstein - Oehringe» , Hohenlohe - Neuen

stein-Kirchberg und Hohenlohe- Neueustein-Langenburg v. 27. Sept. 1825

(S. 555. 562. 592. 623. Regbl. 1834. S. 127. 137), des fürstlichen Hauses

Waldburg -Zeil-Trauchburg vom 16. Febr. 1826 (S. 91), des gräfl. Hauses

Quadt-Jsny vom 8. Mai 1827 (S. 179. Regbl. 1834. S. 574), Neipperg

vom 19. Mai 1827 (S. 213), Königsegg -Aurendorf vom 6. August 1828

(S. 649. Regbl. von 1832. S. 65), des fürstl. Hauses Hohenlohe -Walden

burg -Schillingsfürst v. 1. Nov. 1829 (S 479), Waldburg -Wolfegg -Wald

see v. iu. Febr. 1831 (S. 115 , , des gräfl. Hauses Rcchberg v. 3. Mai 1832

l S. 153. Regbl. von 1834. S. 522), des gräfl. Hauses Pükler- Limpurg

vom 17. August 1832 ( S. 3«1 ) , des fürstlichen Hanfes Solms - Brannfels

vom 17. Sept. 1833 (S. 275), Waldburg -Wurzach vom 14. Januar 1834

(S. 65). Auf dem Wege der Verordnung erschien die Deklaration in Be

treff der Rechtsverhaltnisse des vormals reichsunmittelbaren ritterschaftlichen

Adels vom 8. Dez. 1821 lRegbl. S. 879), welche durch die spätere Verord

nung vom 24. Okt. 1825 (Regbl. S. 671) auch auf den landsäßigen Adel

erstreckt wurde. Verzeichnisse solcher Edelleute, welche sich für die Annahme

dieser Deklaration erklärt haben, finden sich im Regbl. von 182Z. S. 28S>

von 1824. S. 843, V0N 1325. S. 675.
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§. ^j,8.

L) in Betreff der Lebensverhältnisse.

Auch die Zahl der aktiven Staatslehen ist durch den Landeszu-

wachs seit 1803 merklich vermehrt worden. Nicht nur ist nämlich in

Folge der seit jener Zeit angenommenen Purisi'kationsgrundsätze der

König von Württemberg Lehensherr der in dem königlichen Gebiete

gelegenen Aktivlehen auswärtiger Staaten geworden '), sondern es

ist auch die Lehensherrlichkeit von Kaiser und Reich in Beziehung

auf die innerhalb des nunmehrigen Königreichs gelegenen vormaligen

Reichölehen auf die souveraine Landesregierung übergegangen

In Folge hievon erlangte Württemberg die Lehensherrlichkeit theils

über eine weitere Anzahl ritterschaftlicher Lehensbesitzer, theils über

verschiedene Standesherrschaften. Da sich auf diese Weise die Le

hensgeschäfte sehr vermehrten, so wurde den 18. Merz 1806 ein kö

niglicher Oberlehenhof unter dem Ministerium des Innern ^) und

im Jahr 1807 gar ein eigenes Oberlehendepartement < jedoch immer

noch unter dem Departement des Innern begriffen) errichtet,

an dessen Stelle im Jahr 1811 eine Lehenssection trat welche im

I. 1817 an das Departement der auswärtigen Angelegenheiten über-

gieng 6), und bald darauf den Namen Lehenrath erhielt

Die Entscheidungen in Lehensachen sind nun zwar seit 1806 den or

dentlichen Civilgerichten übertragen worden allein auch diese haben

bei ihren Entscheidungen, wie die früheren Lehengerichte, zunächst

auf die Lehensverträge und Lehensobservanzen Rücksicht zu nehmen,

welche letztere jetzt um so schwieriger zu erheben sind, als der Lehen

rath, welcher darüber zunächst von den Civilgerichten befragt wird,

in vielen Fällen selbst Partei ist, sofern er die Rechte des Lehensherrn

vertritt , und als nicht mehr blos das Herkommen des württember

gischen Lehenhofs, fondern auch aller derjenigen Lehenskurien in Be

tracht kommt, von welchen die unter dem Lehenrathe stehenden ver

schiedenen Lehen vormals relevirten. In dieser Beziehung ist jetzt

namentlich das vormalige Reichslehenhofrecht und das Herkommen

des vorderdstreichischen Lehenhofs als Quelle zu berücksichtigen

1) Rheinische Bundesakte, Art. 25. und Z4. Aufruf zur Lehensmuthung

vom 1«. Dez. 180S. Regl'l. von 18»7. S. 95.

2) Aufruf a. a. O. Deklar, vvn 1819. Regbl. S. 520. Nur vormals

schweizerische, durch den Neichsdeputationsschluß von 18«Z. Art. 29. gefal

lene, Lehen sind von ihre», damals immediar gewesenen Besitzern rechtsgM
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tig konsolidirt worden. So sprach der Fürst v. Wolfegg das volle Eigen,

thum derjenigen Lehen an , welche er von dem Kanton St. Gallen getragen

hatte, und dieser Anspruch ward durch eine Minist.Resolution vom z. Aug.

1812 anerkannt.

3) Gesetzsamml. Th. III. S. 2S«.

4) Regbl. 18»7. S. 219.

5) Regbl. 1811. S. ZZ1. ZZZ.

6) Regbl. 1817. S. 544.

7) Regbl. '1818. S. 1S1.

«) Organisations- Manifest vom 18. Merz 18«S. §. 4Z. (Regbl. S. 14).

Nach der Instruktion für den II. Senat des Oberjustizkollegiums vom 4. Mai

1806. §. 35^ (Regbl. S. 41) sollten immer noch dann Manncngerichte nie

dergesetzt werden, wenn der Vasall darum bitten und die ihm ertheilten Le

henbriefe oder besondere Privilegien solches gestatten würden. Indessen we

der das I V. Edikt vom I. 1818. §. 53. und 54, noch die Novelle von 1822.

§. 1. und 2. ermähnen dieses besonderen Gerichtsstandes. Die ungedruckte

Instruktion für den bönigl. Lehenrath vom 17. Mai 1824 weist alle Lehens

prozesse an die Kreisgerichtshofe; allein dieß ist nicht streng zu verstehen,

denn nur Streitigkeiten über immatrikulirte standesherrlicke und ritterschaft

liche Güter gehören nach unfern Gesetzen vor die Kreisgcrichte, nicht auch

die über bürgerliche Lehen.

9) Der vordervstreichifche Lehenhof wurde im Jabr 1754 von dem vberöst-

reichifchen in Jnspruk getrennt und nach Freiburg, im Jahr 1793 aber nach

Constanz verlegt. Zuletzt im Jahr 18«5 war die vorderöstreichische Regie

rung und Kammer nebst Lehenhof zu Günzburg. Ausser vormaligen Reichs-

und vorderöstreichifchen Lehen kommen übrigens auch noch bischöflich - konstau-

zifchc, baden -durlach'fche, pfälzische, wormsische, mainzische, Hessendarm-

städtische, ellmangische, altbairische, anspachische, comburgische, würzbur-

gische, augsburgische Lehen vor. ' ^

S- 49.

3) in Betreff des Pfandwesens.

Die verbesserte Einrichtung des Unterpfandswesens war ein Ge

genstand, welchem die gesetzgebende. Gewalt seit dem Landtage von

1820, wo zuerst Wünsche in dieser Richtung geäußert wurden '>,,

unausgesetzt ihre Aufmerksamkeit widmete. Ausser einigen Titeln

des Landrechts ^) und dem, was die Kommnnordnung und einzelne

Reskripte bestimmen, war bisher das römische Recht die Hauptgrund

lage des Pfandrechts und der damit verwandten Lehren über die

Priorität und die Erekutwn der Forderungen. Die gegründeten Aus

stellungen, welche' über die UnzulälHlichkeit und Zweckwidrigkeit die
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ser bisherigen Gesetze gemacht wurden, veranlaßten die Regierung,

auf dem Landtag von 18^/« mehrere Gesetzesentwürfe zur Verab

schiedung zu bringen, in deren Folge die Regierung am IS. April

1825 folgende, theils auf das bisherige Recht, theils auf Vorgänge

der preußischen und bairischen Gesetzgebung gegründete Gesetze be

kannt machte: 1) Das Pfandgesetz, welches in 260 Artikeln

theils von den Unterpfandern, theils von den Faustpfändern han

delt 2). 2) Das Prioritätsgesetz, worin eine neue Ordnung

für Lokation der Forderungen gegeben wird z) Das Gesetz, die

Einführung des Pfandgesetzes und des Prioritätsgesetzes betref

fend, s. g. Einführungsgesetz 5). 4) Das Erekutionsge-

setz, wodurch die Rechtshülfe wegen Forderungen näher bestimmt

wird °). Zur Ergänzung dieser Gesetze dienen mehrere ausführliche

Vollziehungsverordnungen, namentlich 1) die s. g. Anmeldungsin-

siruktion vom 15. April 1825, nebst der Verordnung vom 21. Mai

dess. Jahrs 2) Die s. g. Hanptinstruktion vom 14. Dez. 1825

I) Die s. g. Einführungsinstruktion vom 15. desselben Monats

Wenn gleich durch diefe umfangreichen Quellen das Pfandwefen und

insbesondere das Hypothekenrccht nach allen Richtungen ausgebildet

und systematisch erschöpft schien, so zeigten sich doch bald nach ihrem

Erscheinen Lücken und Unbestimmtheiten, welchen durch ein neues

Gesetz vom 21. Mai 1828 '"), die vollständige Entwicklung des neuen

Pfandgesetzes betreffend, abgeholfen werden mußte. Auch andere,

mit dem Pfandwesen in keiner inneren Verbindung stehende, wichtige

Aenderungen, z. B. die Aufhebung der Gefchlechtsvormundschaft,

und der lex ^nsstssisn«, nähere Bestimmungen hinsichtlich der In

terzession der Frauen, der Sozialität einer in der Ehe eingegangenen

Schuld, der Erlangung der Volljährigkeit wurden durch die Ver

handlungen über das Pfandgesetz hervorgerufen und theils in dem

s.g. Ergänzungsgesetz vom 15. April 1825 theils in dem eben

angeführten Gesetz vom Jahr 1828 ausgesprochen.

1) S. die Motion des Abgeordneten Volley vom 2«. Merz 182«. in den

stand. Verhandlungen von I820. Heft IV. Beil. S. 589. Nr. 11?. Vgl.

Heft XIII. Beil. S. 707. oben.

2) Th. II. Tit. 7. und 8. Vergl. Th. I. Tit. 7S. und 7S.

Z) Regbl. von 1825. S. 19Z.

4) Daselbst S. 2S1.

5) Das. S. SS8.
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6) Regbl. von «825. S. 279.

7) Daselbst S. 11«. 347.

8> Das. S. 755.

9) Das. S. 843. . . _

1«) Regbl. von 1828. S. 361. Eine Handausgabe der das Pfandwesen

betreffenden Gesetze, Verordnungen und Verfügungen erschien Stutlg. 1825

^—1829 in 2 Abteilungen, nebst Supvl.

11) Regbl. von 1325. S. 277.

§. 60.

Partikularstatuten.

Jeder der seit dem Jahr 1805 erworbenen Gebietetheile hatte

in den nencn Staatsverband seine besonderen Rechtscmellen mitge

bracht. Namentlich hatten die vormaligen Reichsstädte durchaus

ihre eigenen Statuten und anch die Unterthanen der sekularisir-

te« Stifter und Klöster ^), sowie die Einwohner der ritterschaftli-

chen Orte ^) lebten nach eigenen Lokalrechten und Gewohnheiten,

nebe» welchen jedoch subsidiär überall das römische Recht in Anwen

dung kam. Besonders ausgedehnt war die Gesetzgebung in der ge-

fürsteten Probsiei Ellwangen Die durch den Preßburger Frieden

vom 26. Dez. 1805 an Württemberg gekommenen schwäbisch - vorder-

östreichischen Landestheile, wiewohl jeder derselben seine eigenen

Rechte und Freiheiten genoß standen mit den übrigen vorderdsirei-

chischen Standen seit dem 1. Jan. 1787 unter dem allgemeinen bür

gerlichen Gesetzbuch für die östrcichischen Staaten, wovon freilich

nur der erste, das Familienrecht betreffende, Theil v. 1. Nov. 1786

auf sie in Anwendung kam 6). Auch von den im Jahr 1806 und

später einverleibten vormals unmittelbaren Territorien hatten meh

rere ihre umfassende Gesetzbücher, z. B. die Fürstenthümer Hohen

lohe das gemeinsame Landrecht vom IS. Juni 1737 ^), die St. Gal

lische unmittelbare Rcichsherrschaft Reu - Ravensburg : Satz- und

Ordnungen vom 8. Jan. 1789 ^), die Grafschaft Friedberg -Scheer

den ersten Theil eines bürgerlichen Gesetzbuchs v. 50. Sept. 1792

' Alle diefe besonderen Quellen wurden zwar, so weit sie den württem

bergischen Gesetzen zuwider liefen, durch Einführung des Land

rechts ausser Wirkung gesetzt ( g. 44.); allein theils weil diesel

ben manche dem letztern fremde Verhältnisse bestimmtem, therls weil

noch manche Rechtsverhältnisse fortdauern, welche unter der Herr

schaft der ältern Gesetze errichtet worden sind, diese »och Heu« zu Ta
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ge als Quellen vielfach zu berücksichtigen. Auch einige neue Statu

ten,, welche freilich weniger das Privat- als das öffentliche Recht

betreffen, sind in diesem kurzen Zeitabschnitte, zum Theil durch un

mittelbares Zuthun, zum Theil wenigstens mit Genehmigung der

Regierung zu Stande gekommen

1) Z. B. Gesetze und Ordnungen der Stgdt Ulm , neu «vidirt und ge

druckt, Ulm 1L8Z. fol. Heilbronner Statuten von 1S41., Biber-

ach er Statuten von 1S«2. 1624 und 1715. Der Stadt Ravensburg

Statuta, Saz und Ordnung von 1441, «nd Neu Ordnung und Säz von

1591, wovon Auszüge liefert Eben, Gesch. von Ravensburg, II. Bd.

S. 50 und 7Z. Reutliyger Statuten s. S. , worunter Kaiser Maximi-

lians Privilegium der Erbschaften halber von 1500. Statuten von Jsgg

». Z. mit der Ueberschrift: Aus allhieffgen alt und neuen 8s,utis und

RathsOouolusis gezogene ^riiouli, so bei alljährlichem Schwörtag der

Burgerschaft in v!m ststutorum abgelesen und pnbliciret werde»; Eß-

lin g er verbessertes Erbrecht von 1712. Statuten von H^rll, welche noch

neuerdings bearbeitet worden sind «on I. F. Denzel, Darstellung der be

sonder« Höllischen Statutarischen Rechte 18«7. Hdschr. Statuten, Satz

und Ordnungen von Wangen vom 7. Ott 1762.

2) Z. B. Statutenbücher von Ochsenhausen von 16«Z und 1620. Statu

ten des Kl. Roth, von Abt Hermann (gewählt 1711) für die Usterthaue»

errichtet.

z) Z. B. Gerichtsordnung und" Dorfrecht zu Kochendorf von 1597. Po

lizei - und Vogtordnung von Unterriexingen von 160«. Dorfordnung zu

Rcinsbronn vom 8. Nov. 1665.

4) Eine große Anzahl von Ordnungen aus dem 18. Jahrhundert betrifft

Polizei- und Regierungssachen, so namentlich eine sehr umfassende Regie

rungsordnung vom 1. July 1749. Auch einige Ordnungen über das Gerichts

wesen von 17Z7 nnd eine Advokatenordnung von 174Z sind vorhanden. Für

das Privatrecht ist insbesondere wichtig eine Steigerungsordnung von 17Z5,

Verordnung wegen Lehensvcranderungen von 17Z8, wegen der Verlassenschaft,

der Verschollenen von 1792, wegen der Erbschaftsansprüche auswärtiger

Klöster von 1792. Testamentsordnung s. ä.

5) Vertrag zwischen den Untcrthanen und den Amtleuten der Herrschaft

Hohenberg vom 4. Nov. 1541. Ueber die Landvogtei Altorf s. Gründlich

Historischer Bericht von der Reichs Landtvogtey in Schwaben 175S. Die

Stadt Ehingen hatte ihr Statutenbuch , eben so die s Donaustädte.

S) Hiedurch sowohl, als durch die gesetzliche Successlonsordnung für die

gesamten deutscheu Erblaude vom 11. Mai, 1786 wurden die abweichenden

gemeinrechtlichem sowie d« stahitarMen Bestimmungen ausdrücklich aufge
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hoben. Die vorderöstreichischcn Gesehe sind besonders gesammelt von Joseph

Petzek in 9 Bänden, Freiburg im Brcisgau 1791— 179S.

7) Gedruckt Oehringen 17Z8. fol.

8) Handschrift von dem damaligen Fürsten und Abt Beda von St. Gal- /

len eigenhändig unterfertigt.

9) Gedruckt Regensburg 1792. 4. Der Verfasser dieses ersten TheilS

war der Freiherr von Eberstein, Der zweite Theil erschien nicht, dage

gen eine Erläuterung zu dem 7, Titel III. Hauptstücks vom Zug - und Ein-

standsrecht, Stadt am Hof 179?.

10) Hieher gehört namentlich die Fundationsurkunde der Gemeinde Korn

thal vom 22. Aug. 1819 (Gesetzsamml, IX. S. 476), welche den 2ö. Sept.

1825 auf die Brüdergemeinde zu Wilhelmsdokf ausgedehnt wurde ( das.

S. 67S ). Ferner die Gesindeordnnng der Stadt Stuttgart vom 27. Okt.

1819. lRegbl. S. 371. Friz, Sammlung der Stuttgarter Polizeigeseye

S. 17Z), mit welcher fast wörtlich übereinstimmt die vom Stadtrath ent

worfene und von der Kreisregierung genehmigte Gefindeordnung für Tü

bingen vom IS. Sept. 1829 (einzeln gedruckt in 8.).

Dritter Abschnitt.

Von der wissenschaftlichen Behandlung des

württembergischen Privatrechts.

S- si.

I. Literatur

s) Von Plcbst bis Chr. Fr. Harpprecht. 16«Z — 1727.

Die ersten Versuche einer zusammenhangenden Auffassung des

einheimischen Rechts in den Weisthümern, Rechts- und Statnten-

büchern, obgleich dem nächsten Bedürfnisse entsprechend, waren nicht

Erzeugnisse einer wissenschaftlichen, sondern einer unmittelbar prak

tischen Anschauung. Anforderungen jener Art entstanden erst mit

Verbreitung des römischen und kanonischen Rechts, welche seit dem

Jahr 1477 auch in Tübingen fleißig gelehrt wurden ^). Indessen

nahm das Studium eben dieser Rechte und, in Verbindung damit,

das der Philosophie und der alten Sprachen alle Kräfte in Anspruch, ,

und von einer Anwendung der juristischen Bildung auf das heimath-

liche Recht war daher nur in fo fern die Rede, als die Tübinger

Gelehrten bei Abfassung neuer Statuten und Ordnungen benutzt wur-
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den. I. I. P lebst, Lehrer des Lehenrechts am collsßium ili^tl-e

zu Tübingen, war der erste, welcher nach Abfassung des zweiten Land

rechts dieses zum Gegenstande seiner Untersuchungen wählte 2). Ihm

folgten Christoph Besold Burkhard Bardili «), Wolf

gang Adam Lauterb ach Ferd. ChristophHarpprecht^),

Michael Graß «) und Wolfgang Adam Schöpf »), welche

, gleichfalls in einzelnen akademischen Schriften auf das württember

gische Recht aufmerksam machten. Eine in den Geist des Landrechts

eindringende Erläuterung ist aber in diesen Gelegenheitsschriften nicht

zu suchen, sondern nur eine Hervorhebung einzelner Stellen des Land

rechts, welche zu Vergleichungen mit dem gemeinen Rechte, dienen

sollten. Anch die Landesordnung fand einen, freilich unzureichenden,

Kommentar, wofür wieder Christoph Besold das Meiste gethan

zu haben scheint ^ ^

1) I. I. Mosers WKrttembergische Bibliothek, 4te Auss. mit Zusähen

von Spittler, Stuttgart 1796. S. 289—322. Die Literatur des gesammten

württ. Rechtsaus dem letzten Jahrzehend von R. Mohl, C. Scheurlen

und C. G. Wächter, das. 18Z0. S. 15Z—267.

2) S. oben §. 24. Note 4. «suoleri LKronieon, Vol. III. Kener.

S0. p- 498^. Mld 550 — „vniverlitstem Kuäii genersüs orinilegistsin

in «ppiä« ku« Tübingen sutkoritskte ^vollolic« erig! kecit so luvää.

uit, in qus ukczue in vrsel'ens kserse tkeologise, esnonum et Ie>

gum, meckieinse so srtium kscultstes üoruerunt, norent so vigevt.

Statuts vniv. lud. revovsts äe so. j6«j. Lsx. VII. ?!t. 2. In

?seultste Zuriäies, sei krokelsores ronltiluuntor : <zu! «rcllosriss le.

etionvs, inler le tr!Kut!s msteriis, ^iligenter «neunto. Vnus eorum

?urs Osnonics, et in Ulis kroeelsumz slius douivem : Inltitutiones

slius : sl!u» ?euus et Lriminslis : ckuo reliczui Oigvlts prontentur.

Nach den Stat. von 17S2. «sp. IX. sollten dagegen die s Mitglieder der

Juristen fakultät sich in die Vorlesungen über Institutionen und Pandekten,

jus esnonieum, publicum, keuösle, orimiosle , eoeleugkieum, ger.

insoieum, vrovinoisle, militsrs, Killoris imperi! germsnic! vrsginsties

«t juris tum sntiquior tum rveentior, ». litersris et vrsi!» juriuies,

Kilu»<zue korensis theilen. — Wie man im ts. Jahrhundert das Rechtsstudium

ansah, zeigt ein „Bedenken" der Juristen fakultät v. t2. Aug. iS5Z, worin

sie dem Herzog auf Verlangen 2 Scholaren zur Anstellung als Konzipisten

vorschlug. Der eine der Vorgeschlagenen war Christ. Boviner aus Lindau,

der andere Lorenz Conrad von Berkheim. Von dem erstern wird ge

rühmt, daß er instuäii» srtium , Istinse et grseese linAuse wohl gelehrt,

auchkuuäsmeots juri, ziemlich erlernet, so daß er die latei

6
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Nische Sprache wohl zu reden und zu schreiben verstehe, wie

er denn auch in <i«»eribevll!» eoosili!« und andern Sa

chen von der Fakultät vielmals gebraucht worden sey und seit

, vier Jahren zu Spcyr bei etlichen Doktoren als SuKstitutus und zu Frank

furt bei dem Gerichtsschrciber sich aufgehalten habe. Auch von dem zweiten sagt

die Fakultät: er habe es in 5>u<lii« s^tium und zum Thett auch ju>-!s pru-

Semise ziemlich weit gebracht ; bei der S ch r c i b e r c i sey er zwar nicht son

ders gewesen; doch aber, weil er ingonli K«n> et j,«liei! insn»-!, auch bei

gelehrten Leuten erzogen und gebraucht worden, und sich alles möglichen

Fleißes erbiete, so sollte er, wofern er eine kleine Zeit im Kopiren und

sonst bei der Kanzlei gebraucht und versucht wurde, in kurzer Zeit zum Kon

zipiren nicht untauglich werden. (Hdschr.) Daß Kenntniß des Landrechts

oder eine amtliche Prüfung der Anstellung vorhergehen müsse, daran wurde

damals nicht gedacht. Erst Kanzler Reinhard und v. Enzlin machten

in ihrem Bericht vom 2. Nov. 1607 (§. Z5. Note 3. > darauf aufmerksam,

daß den zunehmenden Prozessen hauptsächlich würde gesteuert werden, wenn

die Amtleute in den Landrechten und Ordnungen mehr versirt wären , um

rechtmäßige Bescheide geben zu können. Hiebe! wird bemerkt, daß zwar

nach einem von dem Herzog erlassenen Dekret d)'e Amtleute, sobald sie

angenommen, sich bei dem Oberrath „zum limine stellen sollen", da

jedoch diesem Dekret bisher nicht nachgesetzt worden, so wäre „ganz thun

lich", dasselbe „zu erfrischen" und den Renntkammern und KircKcnräthen

zu befehlen, künftig keinem Amtmann (geistlich oder weltlich), der im Na

men des Herzogs den Stab zu exerciren und amtlichen Bescheid zu erthei-

len habe, seinen Amtsbrief hinauszugeben , oder das Amte» zu gestatten,

bevor er sich bei dem obern Rath eben so, wie die Stadt - und Amts

schreiber, zum Examen gestellt, durch den Kanzler oder Vizekanzler und

Sekretär (Schmidlin, weil er aller Deliberation des Landrechts beigewohnt

und dasselbe allbereit fast auswendig wisse) craminirt und nachdem fofort

über die befundenen yusliistes im Rath refcrirt, tauglich befunden wor

den sey. Herzog Friedrich schrieb eigenhändig bei: „plseet, sofehr vet-

ter vnd fwägerfchaft vnderweillens nicht vorgezogen werden!"

Z) In vier Disputationen von 160Z—160S , welche später wieder zusammen

unter dem Titel heraus kamen: Novsaliciuse 0i8vuK,t!«nes N05t revisum,

renovsluin et sucluin Zu» VVIrlemberAieum secur>6« quoljue revisse,

multis psrlikus loouplelstse, nvvi« qusestioüibus , sllegstiooibus et

ralivnikus suelse. 1'ubingae 161ch. ,

4) Ebenfalls vier Disputationen 1S18 und 1619, später zusammengedruckt

UNter dem Titel: Oispulsliones juriclicss ju, pruvineisl« V> irlembei'ßi.

«um enuelesittes eto. 1'ub. 1662. Neu herausgegeben in Verbindung mit

Lauterbach'schen Disputationen 16SS.
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5) In den meisten seiner Dissertationen hat dieser auf das WKrttembergi«

sche Landrecht Rücksicht genommen, besonders aber in t>. ue Kser«a!t»ti,

sckitione, I'uK. «6ö/>,. <te uucls «rvvrietste «6S8. cke portione statuta,

ris eonjugum sck ^s. Würt. ?uk. «670. äe unione prolium, lud. «674.

6) Iuris communis et vroviuvisl!« ^irt. öitkerentise Principe« ?ub.

«663. Nene Ausgabe «692.

7) ?ur!s comm. et Wirt, »onnullse äiikerentise prses. L. Usr«.

preek t sut. L er» K srä Ssttler, lud. «69«. Lontinustio s ^s. ?r.

Sattler «70S. In der Ausgabe der Harp precht'schcn Dissertationen ü.on

«7Z7. unter Nr. 82. und 8Z.

8) Oiss. juriö. iusug. eidibens öitksrentis» nonnullss imer jus com.

inune et prov. Wirt. prse». Ali o K. Krssso s ^s« K. I^r. N« vgl ine,

Lud. «715.

9) Vecss tdesium et äitkerentisrsm inter jus esmm. et Wirt, prses.

W. SeKoevki«, lud. «7«9- Voäees, elo. lud. «729. Vo6e.

es, et«. lud. «7ZZ.

«o) Schon früher erschien von diesem VI,p. sä aliquot Wirtemberglos,

«rSinstloues, lud. «629. Der Tite^l des neuen Werkes ist: Lommems.

riu» s<! «räiustiones politicss Zneslu» Wirt, ei s<Zvers«r!is ^rstrum

Lesolciorum, lud. «6Z2. Neue Ausgabe: dommentsrius sueeiuetus in

vsriss volitieo > juritlicss qusestioues so er sclverssriis et notsmiuidu»

Lbrist. so Zo. Keorßii Lesolllorum öelidstus, privstseque <iisp. loc«,

sub prse». LKrist. Lesolcti »emel st^us iterum propositu» s ö.

I^iväensvüKr, Mmse «792.

§. S2. v

b) Von Christoph Friedrich Harpprecht bis Weishaar. «727 — 1804.

Ohne hinreichende Kenntniß des deutschen Rechts und insbeson

dere der Quellen des württembergischen konnte eine Auslegung des

Landrechts nicht gedeihen. Daher war es als ein gutes Zeichen zu

betrachten, daß der erste Lehrer des Württemberg ischen Rechts, Chri

stoph Friedrich Harpprecht, im I. «,727 mit einem, wenn auch

unbedeutenden, geschichtlichen Versuche ') zu seinen Vorlesungen ein

lud, welcher wenigstens die Aufmerksamkeit auf ein gänzlich vernach-

lZßigtes Feld hatte lenken sollen. Auch seine Vertheidigung des würt

tembergischen Rechts 2) und was er über seine Lehrmethode veröf

fentlichte 2), zeigt, daß er von der neuen Richtung, welche T Ho

rn asius und Andere der Rechtswissenschaft gegeben hatten, ergriffen

war. Indessen, so umfassend auch seines schriftstellerischen Plane
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waren so wurde doch keiner zu Ende geführt, und auch seine

Wirksamkeit als akademischer Lehrer scheint mehrfach angefochten

worden zu seyn. Ersprießlicher waren in jener Hinsicht die Samm

lungen von Hochsterrer und Gerstlacher, welche beide auch sonst

noch literarische Verdienste, jener durch seine Anmerkungen zum

württembergischen Landrecht letzterer durch seine Einleitung in

die alte und neue gesetzliche Verfassung Württembergs °), sich er

worben haben. Ohne Vergleich steht aber über allen diesen Versu

chen durch Gelehrsamkeit und selbstständige Beurtheilung Ludwig

Friderich Griesingers Kommentar über das herzoglich württem

bergische Landrecht worin die drei letzten Theile des Landrechts

mit besonderer Rücksicht auf das römische Recht und die Ansichten der

Rechtslehrer einer umständlichen Auslegung unterworfen sind.

4) Oratio , nrseeious czuseäsin »istorise leguin ^Vürt. nuuvts ein«,

»ens, ?ub. 1727. 4.

2) Kpeeiinev vinclieisruni juris civilis moöerni Wirteinbergic! , czuou'

in cntlice 1«. k'rillericisno eontinetur, tsm consiöerstis c^uosö kuncks»

inents legislstionis generalis husin »necistiin nsrt. I. tit. It. §. ult.

lud. 1727.

Z) <1uss post keria» zisscnsles incnogre et r^us metnoöo in i!s<lem

pergere constitutum ipsi »it leetiones, ?uk. 1729» Nähcrc Anzeig de

rer Lehren und besonders der Lehrart, welcher sich theils bei einigen Jahren

her bedienet hat, theils vornehmlich doch künftighin ?c. Tüb. 17Z4.

4) De I) colligenöo corpore juris ^VürteinKergiei , II) 8eriKen<1!,

institutionibus juris >Vürt. nrivsti «mnis, III) e<Ien6s bikliotkse»

juri<Iic« . Iiistories jurium , IV) sctornsncls commutstionv suis numeri«

absoluta sö leges vrivstss tain universales l^usm nsrticulsres Oucstu»

^Vürt. Lonsultsti«, ^ub. 1727.

5) ^nnotstiones sä jus nrovincisle ^irlemkergicum » nrincini!«

juris romsn« . gerinsniei , et scrintis, jure consultorurn in ist« öueatu

insxime approdstorurn öesumtse ele. Ltuttß. 17ZZ. novs ecliti« 17^,8.

Ein hinterlassenes Werk desselben Verfassers führt den Titel: Einleitung in

das Herzogl. Württemb. Landrecht, Stuttg. 1760.

6) In der oben §. Z6. Note 1. zit. Sammlung. Gerstlacher war ein

Schuler Ch. F. Harpprechts, von dem er mit großer Achtung spricht.

7) Frankfurt und Leipzig 17SZ—ILvS, 10 Bände, ö.
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§. LZ.

e) von Weishaar bis jetzt. 1804— I8Z5.

Nächst Griesinger hat Jak. Fridr. v. Weis haar die mei

sten Verdienste um die Bearbeitung des württembcrgischen Privat- '

rechts durch sein umfassendes Handbuch, das zuerst 1804 und nun

in der dritten, im Verhältnis) zu dem jetzigen Standpunkte der Wis

senschaft weniger gelungenen, Ansgabe erschienen ist Die freiere

dogmatische Methode, welche seit dem Ende des vorigen Jahrhun^

derts auch in dem römischen Rechte die herrschende geworden ^), hat

hier ihre Anwendung auf das Partikularrecht gefunden, wobei frei

lich das Lückenhafte im Systeme, ungeachtet ihm durch Übertra

gung gemeiner Lehrsätze hie und da abzuhelfen gesucht wurde, sowie

der Mangel historischer Grundlagen allzusehr hervortritt. Der älte

ren exegetischen Methode folgte wieder V.Reinhardt in seinem „voll

ständigen Kommentar des Landrechts," worin an den Text des Ge

setzbuchs und eine 'Übertragung desselben in die neuere Schriftsprache

Erläuterungen aus dem gemeinen Rechte und zugleich die neueren

Aenderungen in der Gesetzgebung angeschlossen sind Ausser die

sen beiden Hauptwerken ist in den letzten Jahrzehnten eine große An

zahl von Schriften erschienen, worin einzelne Theile des - Privat

rechts bald mit vorherrschender theoretischer , bald mit vorherrschen

der praktischer Richtung bearbeitet sind ^). Obenan stehen unter diesen

die Schriften H. L. F. v. Volley 's, welcher noch in der neuesten

Zeit theils als gelehrter Praktiker °), theils als Kommentator des

Pfandgesetzes ^) aufgetreten ist. Auch einzelne Zeitschriften sind ei

gens dem württembergischen Rechte gewidmet worden Das ein

heimische Lehenrecht, so viele eigenthümliche Seiten es bei genaue

rer Nachforschung darbietet, hat jedoch bis jetzt keine Bearbeitung

weder in den angeführten großem Werken, noch in besonderen

Schriften gefunden.

1) Stuttgart 1851 — 18ZZ. Z Theile, 8.

2) Ch. Hofacker, welcher zu Ende des vorigen und zu Anfang des ge

genwärtigen Jahrhunderts in Tübingen mit vielem Beifall lehrte, übte so- -

wohl durch seine Vorlesungen als durch seine ^rinviois juris «ivili, rom^.

no germ. ecklt. 8ec. ?ub. 1k!«« — 180Z. III. ^k. 8. (cum inclies «ur.

rsuIKsderi) einen entschiedenen Einfluß auf die württembergische Rechts«

lireratur und Praxis.



86 Einleitung.

Z) Das Landrecht des Königreichs Württemberg , neu bearbeitet nnd er

läutert, 4 Bde, Stuttg. <»20—«»25. Die drei ersten Bände enthalten den

2. z. und 4ten Theil des Landrechts, der 4te Band schließt mit dem iten,

den Prozeß betreffenden , Theile.

t 4) Hieher gehören z. B. einzelne Schriften von Benj. Fr. Pfizer,

K. Pfizer, Reinhard, Stein, Jeitter, welche bei den betreffenden

Lehren werden angeführt werden.

5) Vermischte juristische Aufsätze mit Erkenntnissen und Gemeinbescheiden

des Obertribunals, 1. Bd. Stuttg. 18Z1.

6) Bemerkungen zu dem Pfandgefetze und den damit in Verbindung ste

henden Gesehen und Vollziehungs-Verordnungen, Z Bde, Stuttg. 1827 —

1829. Vorher giengen K, A. F. Seeg er, ausfuhrliche Erläuterung des

Pfand- und Prioritätsgesehes für das Königreich Württemberg, Stuttg, und

Tüb. 1825 und j 827. s Theile. M. S. Mayer, Kommentar des neuen

württ. Pfandgeseßes, Stuttg. 1«25 und 1826- s Tble. E F. Hufnagel,

Belehrung der württemb. Gemeinderäthe über das Pfand- Prioritäts - und

Erekutionsgcsetz :c. 4. Ausg. Tüb. 1828.

7) Hofackers Jahrbücher der Gesetzgebung und Rechtspflege im König

reich Württemberg, Stuttg. 1825, bis jetzt 4 Bände. Früher erschien:

Bäuerlens Taschenbuch für Württemberg. Rechtsgelehrte und Schreiber,

Stuttg. i?9Zund 17^. Magazin für württemb. Schreiber , z Hefte 1798

(worin Aufsätze von Volley, W e ckh e r li n , W e i s h a a r ).

S- 54.

II. Methode.

«) Kritik der bisherigen Lehrarten. — Historisch dogmatische Methode.

Mit so rühmenswerthcm Eifer auch einzelne vaterländische Ge

lehrte sich die Pflege des württembcrgischen Privatrechts angelegen

scyn ließen, so ist dieses doch bis jetzt zu keiner, dem heutigen Stan

de der Wissenschaft genügenden, Gesamtbearbeitung gelangt; denn die

einzelnen Versuche, welche in dieser Richtung gemacht wurden, ver

mögen kaum noch das nächste praktische Bcdürfniß zu befriedigen.

Einer der Gründe dieser mangelnden Befriedigung ist die Lückenhaf

tigkeit der Darstellung , welche entweder blos einzelne Satze oder auch

einzelne Institute ohne wissenschaftlichen Zusammenhang zu Tage

forderte Dieser Ausstellung soll jetzt begegnet werden durch die

systematische Form dieses Handbuchs und durch die Verbindung des

gemeinen Rechts mit dem partikularen. Ein anderer Grnnd jener

Unzulänglichkeit liegt darin, daß es bisher an einer entsprechenden
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Methode und hinwieder an gewissen Vorarbeiten fehlte, welche eine

solche möglich gemacht hatten. Die komparative Methode, deren

sich die ersten Bearbeiter des württembergischen Rechts bedienten,

war ungeeignet, weil sie überhaupt keine positiven Resultate zu lie

fern im Stande ist ^), die exegetische, weil sie blos Worte und keine

Institute erklärt 2). Aber auch die dogmatische Methode, wenn sie

ohne Beihülfe der Geschichte versucht wird, ist in vielen Fallen^un-

zureichend , indem sie gar zu leicht die tiefer liegenden Gründe über

sieht, und so wohl zu Lehrsätzen, nicht aber immer zu Rechtssätzen,

führt Die historisch-dogmatische Lehrart, welche jetzt bei Bear

beitung des deutschen Privatrechts allgemein angewendet wird

erscheint daher auch bei einzelnen Theilen des Partikularrechts, wel

che nicht unmittelbar ans umfassenden Landes- oder gemeinen Gese

tzen, sondern mehr aus historischen Verhältnissen ihre Erklärung

erhalten, als die tüchtigste, indem sie nicht blos sämtliche Quellen ,

sondern auch alle Hülfsmittel, welche ihr möglicher Weise dienen

können, in ihren Kreis zieht, und so, wenn auch mühsam, doch

sicher zu einem praktischen Ziele führt.

j) Selbst bei dem Pfandrecht, dos noch am vollständigsten bei Weishaar

aufgenommen ist, zeigt sich die Mangelhaftigkeit einer Darstellung, welche

bei dem partikulären Rechte stehen bleibt. Wie weit mehr bei Lehren , wel

che weniger umständlich von der einheimischen Gesetzgebung behandelt sind,

z. B. bei der Lehre von den Verträgen. Aber auch des Partikulären ent

geht unser« Schriftstellern eine Menge, worauf sie, wären sie von einem

Systeme ausgegangen , hätten aufmerksam werden müssen. So wird z. B.

die Verordnung vom ä2. Sept. j»lj über Rückanwendung der Gesetze zwar

von Weis haar (§. 27.) historisch referirt, allein nirgends ausgeführt.

Ein einziger Versuch ist gemacht worden, die verschiedenen Rechtsquellen

zu vereinigen in einer kleinen Schrift: die bürgerlichen Gesetze der Wür»

tcmberger, Hall (von Schübler).

2, Deßhalb wird auch nur selten auf die alten Dissertationen verwiesen

werden.

5) Es würde ungerecht seyn, diesen Vorwurf geradezu auf den Koni'

mentaren von Griesinger und Reinhardt lasten zu lassen; allein auch

nur dadurch, daß sich diese vom Texte hin und wieder entfernt haben , um

zu allgemeineren Untersuchungen überzugehen, sind ihre Erläuterungen

reichhaltiger geworden. Wie viel Zwang übrigens hiebei dem Texte selbst

angelegt wird, an den sich auf diese Weise alles Mögliche anschließe» soll,

sieht man bei Reinhardt fast auf jeder Seite.
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4) Weishaar hat in der letzten Ausgabe durch geschichtliche Hinwei

sungen hie und da zu helfen gesucht, allein in der Regel fehlgegriffen

z. B. schon im I. Theile §. 144 — 14S. 171. 284. 4«7.

5) Eichhorn Einleitung in das deutsche Privatrecht, §. Z9 — 41.

§. SS.

K) Schwierigkeiten der Anwendung im Allgemeinen.

Dabei lassen sich die großen Schwierigkeiten in der wissenschaft

lichen Behandlung des vorliegenden reichen Stoffs nicht verkennen.

Das Material liefern theils aufgenommene fremde, theils einheimi

sche Quellen. Die exsteren sind zwar vielfach bearbeitet, und es kann

nicht Zweck dieses Handbuchs seyn, über dieselben an sich neues Licht

zu verbreiten; aber schon ihr verschiedenartiges Eingreifen in das va

terländische Recht und die Art, wie die einheimische Gesetzgebung,

abweichend von den heutigen Lehransichten, dieselben aufgefaßt hat,

erregen zahllose Zweifel und machen einen eigenthümlichen Stand

punkt des Verfassers in Beiziehung des gemeinen Rechts nothwendig.

Nicht geringer ist die Schwierigkeit in Benützung der einheimischen

Quellen. Auch diese sind zum Theil vo» einer Beschaffenheit, daß

nicht geradezu auf den Grund eines vorliegenden Gesetzesterts ein

Lehrsatz angenommen werden kann, sondern erst Lücken und Dunkel

heiten, die durch die Menge gesetzlicher und wissenschaftlicher Aus

legungen nicht immer beseitigt sind, ausgefüllt und gehoben werden

müssen. Auf der andern Seite fallen manche Schwierigkeiten, wel

che der dogmatischen Darstellung des romischen und deutschen Rechts

im Wege stehen, hier, wo wir auf einem festen Boden uns befinden,

der durch eine reiche Gesetzgebung und Kasuistik ausgezeichnet ist,

hinweg. Viele Streitfragen des gemeinen Rechts sind durch aus

drückliche Gesetze oder ein feststehendes Herkommen wirklich beseitigt,

und wenn der Lehrer des deutschen Rechts auf dem Wege geschicht

lich-kombinatorischer Forschung nur selten zu durchgreifenden Ergeb

nissen gelangt, und auch diesen nur eine bedingte Gültigkeit zuschrei

ben kann, so findet dagegen der Dogmatiker bei Bearbeitung des

Landrechts eine Menge sicherer und in einander greifender Anhalts

punkte, bei welchen die künstliche Schlußziehung aus Aehnlichkeiten

(Analogien) nur selten Bedürfniß ist.
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§. 66.

e) Anwendung auf die verschiedenen Quellen.

Indessen sind noch immer drei Hauptbestandtheile unserer vater

ländischen Rechtsquellen zu unterscheiden : 1) d i e fr e m d e Ge se tz e s-

masse: römisches, kanonisches und longobardisches Recht und deut

sche Reichsgesetze. In Beziehung auf diese ist die nächste Obliegen

heit des Rechtslehrers: bei jeder einzelnen Lehre zunächst aus der

Geschichte des einheimischen Rechts zu ermitteln, in wie weit die

fremden Quellen in letzterem wirksam geworden sind und hienach das

Verhältniß ihrer Anwendbarkeit zu bestimmen Zeigen sich nach

dieser Voruntersuchung die einen oder die anderen Gesetze vollkommen

anwendbar, so ist eine unmittelbare Zurückführung ihres Inhalts auf

einzelne Lehrsätze genügend und nur zur Erklärung der letztern gegen

zweifelhafte Auslegungen, nicht zu Begründung derselben ein Zurück

gehen aufdie Geschichte erforderlich. Ebenfalls genügt jener Standpunkt

bei Darstellung der allgemeinen Lehren im ersten Buche, welche meist aus

konkreten Nechtsbestimmungen abgeleitet sind, deren Sitz das römische

Recht oder die Landesgesetzgebung ist. 2) Die württembergischen

Landesgesetze. Diese sind natürlich durch sich selbst verbindend und

es kommt daher hauptsächlich darauf an, ihren natürlichen Sinn zu

ermitteln und darzustellen. Da wir aber kein vollständiges Gesetzbuch

haben und das umfassendste Gesetzeswerk, welches wir besitzen, das

Landrecht, in vielen Beziehungen durch spätere Bestimmungen abge

ändert worden ist> so reicht auch hier die dogmatische Methode nicht

immer aus, und es muß daher zur Aufsindung des inner« Zusammen

hangs mit früheren Bestimmungen wieder die Geschichte der Gesetz

gebung da und dort zur Hülfe genommen werden. Noch bleiben aber

3) manche Gattungen von Rechtsverhältnissen übrig, bei welchen

weder die fremden noch die einheimischen Gesetze etwas zu ihrer Aus

bildung beigetragen haben und daher aus ihrer geschichtlichen Ent

wicklung und ihrer äusseren Erscheinung die heutige praktische Gestalt

zu bestimmen ist. Auch bei Rechtsverhaltnissen, auf welche die Ge

setzgebung ihre Wirksamkeit ausgedehnt hat, bleibt, um ein lebendi

ges Bild derselben zu erhalten, gar manches zu erwägen und zu be

richtigen, wozu die Geschichte und Exegese, selbst in ihrer Verbin

dung , nicht ausreichen. Da aber gleichwohl kein Rechtstheil in sei

nen Grundsätzen und Verzweigungen unbestimmt gedacht werden darf.
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so muß nun der Rcchrslehrer theils durch Zurückgehen auf das ratio

nelle Prinzip im Rechte, theils durch unmittelbare Anschauung des

Lebens selbst und seiner Gewohnheiten zu der ursprünglichen

Bildungsqnelle des Rechts hindurch zu dringen suchen; kurz, er muß

nicht blos Gesetze auslegen, sondern auch, wo Gesetze fehlen, wie

der germanische Schosse und der römische 5uclex und ^ureconsulws

das Recht „finden" (oonäere) und das Gefundene „weisen"

(eclicere, responöere).

j) Ueber die Anwendbarkeit selbst und die Grundsätze der Anwendung

f. das I. Such 1. Abschnitt.

. 2) Z.B. die allgemeine Gütergemeinschaft, die Lehre von den weiblichen

Freiheiten, von den Rcallasten, Bauerlehen. , <

§. 67.

Schlußbemerkung.

Diese Notwendigkeit hat man in Frankreich ') auch nach Auf

nahme des römischen Rechts und selbst nach Abfassung eigener Gesetz

bücher immer noch eingesehen, daher die dort unter dem Namen

5ui'l8pru<Zence hochgeschätzte Praxis neben diesen Gesetzbüchern tag

lich sich erweitert, und der Art. 4. des Locle civil, ohne Aergerniß

zu erregen, bestimmen konnte, daß ein Richter, welcher unter dem

Vorwande der Dunkelheit oder Mangelhaftigkeit des Gesetzes sich

keine Entscheidung, zngetraue, wegen Verweigerung der Justiz ange

klagt werden könne. Auch in Deutschland hat zwar — wie denn

überhaupt das Notwendige sich überall von selbst macht — der

Gerichtsbrauch immer großen Einfluß auf die Entscheidungen geäus

sert, und ihin verdanken wir zunächst die Aufnahme des römischen

Rechts ; allein eben seit dieser Aufnahme hat die Theorie die erbeutete

Waffe gleichsam gegen ihre eigene Mutter gewendet, und die Pran's

unbedingt von sich abhängig zu machen gesucht. Erst in neuester

Zeit wird versucht, das entgegengesetzte Errrem, eine Allmacht

der Praris in Verbindung mit der Theorie, unter dem Name» eines

Juristenrechts ^) einzuführen, was nun freilich abermals ein

vergeblicher Versuch scv» dürfte. Der Rcchtsgelehrte und Richter

stehen vor allem nicht über, sondern unter dem Gesetz; und wenn

oben dem Juristen nebst der Auslegung der Gesetze noch eine höhere

selbststandigcre Thatigkeit eingeräumt worden, so ist der Grund hie

ven nicht eine allenfalls nothwendige >— kastenmäßige — Absonderung
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des Juristenstandes, der juristisch gar nicht existirr, sondern im Ge-

gentheile die Ansicht, daß die Jurisprudenz die empirische Erkennt-

niß des Rechts neben der historischen und philosophischen pflegen und

dadurch wieder zum Leben zurückkehren müsse, von dem sie sich seit

der Glossatorenschule ^) gewaltsam losgerissen hat und daß also nicht

blos der Gegensatz zwischen Theorie und Praris, sondern auch zwi

schen der Theorie und Praris auf der einen und dem Leben auf der

andern, Seite gehoben und das , was dieses in der Volkssitte und in

dem Volksbewußtsevn darbietet, zur Vervollständigung und Bele

bung der Rechtswissenschaft benützt werden sollte ^).

4) Wo es nun freilich wieder von der historisch gelehrten^ Seite fehlt.

Die Achtbarkeit der französischen praktisch-juristischen Literatur (eines

Merlin und anderer) erkennt nun auch die historische Schule in Deutsch»

land an. S. v. Savigny, über den Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung

und Rechtswiss. Borr, zur 2. Ausg. S. VI.

2) Maurenbrecher Lehrbuch des heutigen gemeinen Rechts, Vorr.S.I.

Einl. §. 16f.S7^ Meiste, Einl. in das deutsche Privatr. 2.Ausg^ §.26.u.27.

Zur Erklärung dieser Ansicht dient Puch ta, Encyklopädie als Einl. zu Institu

tionen -Vorlesungen, 1825. S. 22. und dessen Schrift über Gewohnheitsrecht,

4828., worin Savign »'s Ansichten auf eigenthümliche Weise erweitert sind.

Auch v. Savigny, a. a. O. S. 12, wiewohl nach ihm. das Recht auf

einer höheren Kulturstufe dem Bewußtseyn der Juristen anheimfällt, nimmt

doch noch immer ein doppeltes Bestehen desselben an, einmal als Theil des

ganzen Volkslebens, was es zu seyn nicht aufhöre, dann als beson

dere Wissenschaft in den Händen des Juristenstandes. Allerdings wird jetzt

etwas unredlich getheilt, allein das Recht selbst (IVL. nicht blos die Rechts

wissenschaft) das ausschließliche Eigenthum (!) eines Juristenstandes (!!)

zu nennen und von dem heutigen deutschen Rechte auszusagen, daß es

„lediglich" in den Ansichten dieses Standes (communis ck«ct«rum opi.

n!«) und i» den Urtheilen der Gerichtshöfe „sein Bestehen" habe, ist in

der That alles , was man einem Rechte Uebles nachsagen kann. Und wo

ist denn — um nur dieß Eine zu erwähnen — jene Uebcreinstimmung in

den Lehransichten und in den Entscheidungen der Gerichtshöfe zu finden,

woraus sich die Theorie des gemeinen Rechts gestalten soll ? Hält es doch

für ein einziges Territorium, ja für ein einziges Gericht unendlich schwer,

eine- übereinstimmende Praxis nachzuweisen , wie viel mehr für ggnz

Deutschland!

3) s. hierüber v. Savigny Geschichte des römischen Rechts im Mittel

alter, V. S. 204- S16.
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4) Wie will z. B. eine l'lose Buchgelehrsamkeit richtige Ansichten über

Handelsgeschäfte, namentlich über den Handel mit Staatspapieren, den

Buchhandel, ferner über Lotterien, Leibrentcnverträge, über viele unserer

gutsherrlichen und Lehens -Verhältnisse zu gewinnen hoffen, und warum

sollen wir überkaupt immer nur aus zweiter und dritter Hand unsere Er

kenntnisse schöpfen, während einem gesunden und aufmerksamen Auge de

ren Objekte unmittelbar zugänglich sind ?

§. S8.

IN. Hülfsmittel.

4) Deutsche und württembergische Rechtsgeschichte und ihre Subsidien.

Zu den Hülfsmittcln des württembergischen Privatrechts gehört

vor Allem die deutsche »nd die württembergische Rechtsge

schichte, nicht allein, weil sie zu den Quellen führen, aus welchen

das bestehende Recht zu entnehmen ist, sondern auch, weil sie bei der

Auslegung dieser Quellen ihre Dienste thun. Aus der fast gänzlichen

Vernachlässigung namentlich der vaterlandisch württembergischen

Rcchtsgeschichte erklaren sich so manche wesentliche Lücken und Jrr-

thümer, welche auch in den bessern Arbeiten über einheimisches Recht "

bis jetzt zu finden sind. Die Geschichte des römischen Rechts konnte

hicfür keinen Ersatz bieten; denn die Justinianischen Rechtsbücher

sind nicht als ein mit der deutschen Geschichte und Verfassung ver

webtes Erzcugniß fortschreitender Nationalbildung, sondern als ein

die Weisheit der römischen Juristen und Gesetzgeber in sich begreifen

des und abgeschlossenes Ganzes in Deutschland aufgenommen worden,

und können daher nur aus sich selbst, und zwar ans der Form, in

welcher sie vorliegen, praktisch erklärt werden. Erst von der

Zeit an, da der deutsche Gcrichtsbranch ihren Inhalt mehr oder we

niger in sich aufgenommen hat, bilden dieselben in so weit einen Thcil

unserer Rcchtsgeschichte, aber wieder nicht einen selbstftändigen, son

dern einen mit den übrigen Verzweigungen unserer Geschichte znsam-

^ , hängenden Theil. Was nun aber die deutsche Rechtsgcschichte be

trifft, so besitzen wir wenigstens ein klassisches Werk, woraus der

Entwicklungsgang des vormaligen Reichsrechts in seinen Haupt

zügen zu entnehmen ist Dagegen sind für die Geschichte des

württembergischen Rechts bis jetzt nur die Vorarbeiten, d. h. die

Qucllensammlungen im Gange ; allein schon aus dem bereits Mitge

teilten läßt sich auf den Reichthum des Vorhandenen schließend).
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der auch, so weit es, ohne umständlich zu werden, geschehen kann,

schon in diesem Werke benützt werden wird. Wie für die Geschichte

des Landrechts und anderer alterer Gesetze die Berichte der Referen

ten und die Protokolle der Kommissionen von großem Werthe sind

so jetzt wieder die Verhandlungen der Landstande für die Geschichte der

verabschiedeten Gesetze Ausser der Rechtsgeschichte gehören hicher

auch noch die historischen Subsidicn, namentlich Sprachkenntuisse ^),

. .rkundenkenntniß 6).

.t) K. F. Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 4. Theile.

5. Ausg. 182t f. Neue sehr vermehrte Ausgabe der beiden ersten Theile,

18Z4 und 18Z5. Vergl. L. Ueineeoiu« sntilzuitstes Lermsiiiess,

toni. 1. U. 2. 1772. U. 177Z. 6. K. Liener cls «rißine et pro^rezsii

leguin juriumczue Lerinsnieoruin toin. 1. U.2. 1787 — 1795» J.Grimm,

deutsche Rechtsalterthümer, Gött. 1828.

2) S. meinen Grundriß der württemb. Staats- und Rechtsgeschichte,

Tübingen 18Z1.

Z) S. oben §. 31. Note 1. tz. Z5. Note 6. u. 7.

4) Die Verhandlungen des Landtags von 1797 — 1709 sind benutzt:

Ges.Slg. Thl. VI. S. 715 f. Noch wichtiger sind die ständischen Protokolle

seit dem ersten, neu konstituirten , Landtag von 182«.

s) Hiezu dienen ausser den allgemeinen Glossarien für die lateinische und

deutsche Sprache des Mittelalters (vergl. Eichhorns Staats- u. Rechts-

gesch. tz. 6. Notek.) Schneller, dänisches Wörterbuch, München 1827.

Schmid, schwäbisches Wörterbuch, Stuttgart 18Z1.

6) Anleitung für Anfänger in der deutschen Diplomatik, von Justus

v. Schmidt gen. Phiseldek. Braunschweig 18<>4. E. Spangenberg,

die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden , Heidel

berg 1827. Zeitschrift für Archivkunde, Diplomatik und Geschichte, von

Hoefer, Erhard und v. Medem, Hamburg 185Z — 18ZS. 1. Band in

2 Heften und 2. Bandes 1. Heft.

S- S9. I

2) Die Theorie des gemeinen römischen und deutschen Privatrechts.

So weit diese Rechte nicht unmittelbar Quelle sind (§. 61 f.),

kommen sie immer noch als Hülfsmittel in Betracht, indem die

wissenschaftlichen Darstellungen derselben theils als Muster für die

Bearbeitung des Landrechts dienen, theils den richtigen Weg zur

Auslegung derjenigen partikularen Bestimmungen aufschließen, wel
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che aus der Kenntniß des gemeinen Rechts hervorgegangen sind.

Das römische Recht wird jetzt mich in den eigens sich damit be

fassenden Hand- und Lehrbuchern nicht mehr als reines Pandekten

recht, sondern als ein auf deutsche Gerichte anwendbares, durch die

deutschen Reichsgesetze und die gemeine Praxis vielfach modisizirtes

Recht, mit Hinweglassnng des völlig Antiquirtcn, vorgetragen >);

und hiednrch scheint auf den ersten Anblick die Beiziehung desselben,

sey es als Quelle, sey es als Hülfsmittel, sehr erleichtert zu seyn;

allein, da die Auffassung des einheimischen Gesetzgebers von den

neueren, wenn schon richtigeren, Ansichten möglicher Weise sehr ver

schieden seyn kann, so sind zugleich die Ansichten der Rechtslehrer

aus derjenigen Zeit von Bedentung, aus welcher das einheimische

Gesetz herrührt Das deutsche Recht hat erst in der neuern Zeit

eine gründliche theoretische Bearbeitung gefunden ^), wahrend man

zur Zeit des Landrechts kaum eine Ahnung von der Existenz desselben

hatte. Hier also ist es noch mehr von Werth, auf die früheren

lokalen Rcchtsbearbeitungen zurückzugehen, aus deren Anschauung

die damaligen dentschrechtlichen Ansichten hervorgegangen sind, wo

bei aber dem s. g. Schwabcnspiegel immer nur ein subsidiärer Werth

beigelegt werden kann

1) Thibaut, System des Pandektenrechts, 8. Ausg. 2 Bde., Jena 18Z4.

I. N. v. Wening -Jngenheim, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts,

4. Ausg. z Bde. München 18Z1.U.18Z2. o. AlüKIsnbriivK, äoctrins

?sn<Zevksi-um ea. Ulli«. Z Vol. »sl»e 1«Z«. U. 18Z1. C. Fr. Glück,

ausführliche Erläuterung der Pandecten, Erlangen 1790 — 185». Z4Theile

nebst ? Theilen Register. Ausser diesen neueren Werken sind noch immer

von großem Einstuft auf den Gerichtsgebrauch >V. 4. IisuterKseKil

volleg. tkeoret, prset. ?snlleet. Lä. noviss. ?ud. 1784» 4» I°om.I — III.

I.ex«<!r, Meclitst. sä ?«n«. XII Vol. KuelpK. «717—1748. 4.

^cc. Vol. XII er XIII. eurs Iloepkneri. Liels. 1774 « 178«. 8s,n.

Ltr^cK, usu, modernus ?sno'. IV tomi. IIsI. 17ZZ — 57. 4» Lergvr,

lZeeonon,!» juris, ours L. K. Winkler! , I^ivs. 1771. 4» nol!»

LseKii, WinKIerl et Ilsuboläi , I^ins. 1801. UokseKer F. SZ.

not. 2. oit.

2) S. oben §. Z5. Note 10. Zu weit würde indessen der Grundsat) füh«

ren, welchen Weishaar Handb. §. 66. nr. 2. aufstellt: daß die württem

bergischen Gesetze, welchen das römische Recht zur Grundlage dient, nach

der zur Zeit der Errichtung deö Landrechts herrschend gewefenen Meinung

auszulegen scyen, wenn man daraus folgern wollte, daß über römisches
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Recht blos Schriftsteller aus der vorlandrechtlichen Periode, nicht auch dje

neueren Fortschritte in der Literatur des römischen Rechts benützt werden

könnten. Jener Grundsatz kann vielmehr nur in dem Falle gelten, wenn

es sich von Auslegung einzelner zweifelhafter Stellen des Landrechts,

oder späterer Gesetze, nicht aber, wenn es sich von Ergänzung des ein

heimischen Rechts aus den rezipirten Quellen handelt. S. §. 61. »r, 4.

Z) K. F. Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privatrecht mit Ein

schluß des Lehenrechts, 4. Ausg. Gött. 18Z6. C. I. A. Mittermaier,

Grundsatze des gemeinen deutschen Privatrechts mit Einschluß des Handels-,

Wechsel- und Seerechts, 2. Abth. 4. Ausg. Landshut 185«. Phillips,

Grundsätze des deutschen Privat- und Lehenrcchts. Berlin 1829. Mau

renbrecher, Lehrbuch des heutigen gemeinen deutschen Rechts, Bonn 1854.

Zur Literatur des schon frühe bearbeiteten gemeinen Lehenrechts: K. 1^.

Ii «K IN er, prineio!« juris leuäslis. (z«tt. 1765. ecl Vll. cur lisuer.

Sott. «819- Päz, Lehrbuch des Lehenrechts, fortges. von Goede. Gött.

t8«7. Neue unveränd. Auss. 1852. Weber, Handbuch des in Deutsch

land üblichen Lehenrechts, Lpzg. 1307—11. 4 Bde. Mayr, Handbuch des

gemeinen und bairischen Lehenrcchts, Landshut 18Z1. Wegen des vorder-

östreichischen Lehenrcchts ist noch von Werth: F. Ch. Erläuterung des

longobardisch-deutschen und österreichischen Lehenrechts, Wien 18«1. Hein-

ke, kurze Darstellung des in den östreich. deutschen Staaten üblichen Le

henrechts, z. Aufl. Wien 1851. Vcrgl. Eichhorn a. a. O. §. 42. u. 45.

4) Stat Slg. Borr. S. VI.

60.

5) Verwandte Partikularrechte.

Schon aus der Geschichte des Landrechts (§. zz.) hat sich er

geben, wie bei dessen Abfassung vorzugsweise das Freiburger Stadt

recht von 1S2« benutzt worden Auf ähnliche Weise stand auch

später die einheimische Gesetzgebung mehr oder weniger unter dem

Einflüsse auswärtiger Legislationen, welche hinwieder der wtirttem-

bergischen mehrfach gefolgt sind Das wichtigste Erzengniß der

letztem in neuerer Zeit, das Pfandgesetz, wurde hauptsächlich be

stimmt durch den Vorgang der preußischen und bairischen Hypotheken

ordnungen Zur Ergänzung der einheimischen Rechte in der

Eigenschaft von Hilfsquellen können diefe auswärtigen Gesetze nicht

dienen, wenn nicht der einheimische Gesetzgeber sie ausdrücklich dazu

erhoben hat"); wohl aber zu Auslegung derselben in der Eigen

schaft von Hülfsmitteln, so weit die einheimischen Geschichtszeug

nisse auf sie als Grundlage unserer Gesetzgebung hinweifen. Quellen
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des auswärtigen Partikularrechts, welche später sind, als die letz

tere, können keinen Falls in Betracht kommen.

1) Eichhorn in seiner interessanten Rezension der Stat.Slg. lHaller

Literatur-Zeitung 18Z4. X«. 182. hat sogar die Hypothese aufgestellt, daß

schon das ältere ungeschriebene Recht Württembergs mit dem Freiburger

und durch dieses mit dem Kölner Stadtrecht zusammenhänge. Hicfür sckeint

unter Anderem auch zu sprechen, daß die Stadt Sulz im I. 1284 Freibur«

ger Rechte erhielt (l«n«,mi>is j„rs «t likeri»!««, k>uiku« ß«u<l,t «vpislum

k>5burAense in Rriscl,««!», Hdschr.) und noch bis 147Z das Stadtgericht

Freiburg ^ls Oberhof anerkannte. Allein gerade die ersten Anfänge einer

Errungenschaftstheilung, welche schon in einigen älteren Statuten vorkom

men und a«f jenem Wege bis zn dem Ripuarischen Volksrecht zurückgeführt

werden sollen, können nicht von Freiburg herrühren, wo weder nach dem

alten noch nach dem reformirten Stadtrccht eine Auflösung des eheliche«

Vermögens in seine ursprünglichen Bestandtheilc statt fand.

2) So hatte das württembergische Landrecht von 1S67 sichtbar großen

Einfluß auf das Churpfälzische Landrccht von 1582 und 161« (gedruckt

1611), wogegen Enzli» bei seiner Revision hinwieder jene erste Ausgabe

des Pfälzischen Landrechts berücksichtigte, wie er denn auch, ausdrücklich

unter Berufung auf dieses Beispiel, eine Malesizordnung als 5. Theil i»

das Landrecht aufgenommen missen wollte. Eben daher, wenn nicht aus,

dem Erbrechtsstatut der Universität Tübingen von 1586, entlehnte er auch

wohl die xrojektirte ungleiche Theilung der Errungenschaft <). ZS. Note 8.).

Anderer Seits war das iwürttembcrgische Landrecht von 161« wieder fast

durchaus wörtlich die Grundlage der Basler Stadtgerichtsordnung von

1719. C. R. Frei, Geschichte der Quellen des Basler Stadtrechts , Basel

18Z0. S. löZ — 121.

3) Preußisches Landrccht Thl. I. Tit. 2«. Hypothekcnordnung, vom 2g. Dez.

178Z. Berlin 1784. Allgemeine Gerichtsordnung Thl. I. Tit. 5«. Thl. I!.

Tit. 1—Z. Bairisches Hypothekengcseh und Prioritätsordnung vom 1. Inn.

1822. Bamberg 1822. v. Gönner, Komm, über das Hypothekengefeb für

das Königreich Baiern. München 18SZ.

4) Wie dieß der Fall ist bei der Leipziger Wechselordnung s. oben 8. ZK.



Erstes B u A

Von den Privatrechten und Verbindlichkeiten überhaupt.

(Allgemeiner Theil.)

Erstes Kapitel.

Von den Privatrechtsnormen.

Erster Abschnitt.

Von der Natur der in Württemberg geltenden Privat

rechtsnormen und dem Verhältnisse ihrer Anwend

barkeit.

S- 61-

I. Gemeines Recht.

I) Rezipirte Rechtsquellen, s) Römisches Recht.

Zu den gemeinen Rechten in Deutschland gehört zunächst das

Justinianisch -römische Recht und zwar in dem Umfange und in der

jenigen Gestalt, wie uns dasselbe durch die Glossatoren überliefert

worden Da nehmlich das römische Recht nicht als Volksrecht bei

uns gilt, auch nicht durch einen Akt der gesetzgebenden Gewalt, son

dern durch Gerichtsgebrauch in Deutschland eingeführt worden, so

kann über den Umfang seiner Gültigkeit nur eben dieser Gerichtsge

brauch entscheiden. Daher sind nicht glossirte Stellen und neu aufge

fundene Terte von keiner praktischen Verbindlichkeit ^). Ebenso sind

Vorschriften des römischen Rechts, welche sich nur auf römische,

in Deutschland unbekannte, Verhaltnisse beziehen, oder mit der ein

heimischen Verfassung in Widerspruch stehen, unanwendbar 2). Un

ter den Besiandtheilen der Justinianischen Sammlungen gehen im

Zweifel die Novellen dem Kodex, der Köder den Institutionen und

diese den Pandekten vor Was das Verhaltniß des römischen

Rechts zum einheimischen betrifft, so ist zwar in dem Landrecht den

gemeinen geschriebene» Rechten und den Reichsgesetzen blos eine

^' 7
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subsidiäre Wirksamkeit nach den einheimischen Gesetzen, Statuten und

Gewohnheiten eingeräumt ^) ; indessen hatte die Annahme der Juristen

des 16. und 17. Jahrhunderts, daß das römische Recht die Vermu-

thung der Anwendbarkeit für sich habe (S. 25.), zur Folge, daß dem

einheimischen ungeschriebenen Rechte seine Selbstständigke.'t, nament

lich in seinen Grundbestimmuugen, vielfach entzogen worden, und

es kann daher das römische Recht im Verhältnis? zu elxn diesem älte

ren ungeschriebenen Recht nicht als ein Kloses Hülssrecht be

trachtet werden. Vielmehr dürfte sich für seine Anwendung folgende

Theorie ergeben : 1) die allgemeinen Prinzipien des römischen Rechts,

welche aus der gemeinsamen Natur der Rechtsverhältnisse abstrahirt

sind und auf die verschiedensten Falle passen, sind im Zweifel auch

bei rein deutschen Instituten anzuwenden, sofern deren eigcnthümliche

Natur nicht entgegen ist 2) Partikulargesetze, welche sich auf

Rechtsobjekte beziehen, die allein dem römischen Rechte, oder dem

römischen und deutschen Rechte zugleich bekannt sind, können im

Zweifel nur nach dem römischen Rechte erklärt werden es würde

denn eine einheimische Grundlage dargethan werden ^). Ans äusse

ren Aehnlichkciten darf aber noch nicht auf ein dem deutschen und

römischen Recht gemeinsames Rechtsobjekt geschlossen werden ^).

,?) Wenn das römische Recht mit der Natur einheimischer Verhält

nisse in Widerspruch steht, darf dasselbe im Zweifel nicht hierauf an

gewendet werden ">). 4) Von selbst ergibt sich, daß Reichs- und

Landesgesetze dem römischen Rechte durchaus vorgehen. Wenn daher

diese Gesetze erweislich irgend eine bestimmte Auslegung zu der ihri

gen gemacht haben, so muß diese — als die authentische — auch

jetzt noch gelten, selbst wenn sie nun allgemein als unrichtig sich er

geben sollte. Wenn dagegen jene Gesetze nur allgemein auf römi

sches Recht verweisen, ohne sich für diese oder jene Auslegung zu

entscheiden, oder wenn dieselben in irgend einem Punkte, wo das

römische Recht eingreift, gar nichts bestimmen, so muß der Sinn

des römischen Rechts unabhängig von irgend einer Lchrmcinung älte

rer und neuerer Zeit vom Nichter ermittelt werden.

1) Nach dem Grundsatze: <^,i!<Ilzu!<1 n«n »»nosoit glo«5s, nee ggn«».

oit eni-is. A. D. Weber, Bemerkungen und allgemeine Regeln zur Be

förderung einer gründlichen Theorie der Anwendung des römischen Rechts

in seine» Versuchen über das Civilrecht »r. t. §. 14. Wening-Jngen-

heim, Lehrbuch des gem. Zivilrechts, Thl. I. §. 2.
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2) Z. B. die restituirtcn Justinianischen Edikte und der griechische No-

Vellentext. UokscKsr pri»o. jur. «iv. I. §.^9 Anderer Ansicht sind

jedoch in Beziehung auf letzteren die meisten Neueren, namentlich Span»

gcnberg, Einleitung in die Justinianischen Rechtsbücher S. 174.

z) Str u b e n s Nebenstnnden Th. 5. S. 1 — 83. I. St. P ü tt e r , Bey-

träge zum teutschen Staats- u. Fürstenrechte, Th. II. »r. 28- Eichhorns

Einleitung in das deutsche Privatrecht §. 28.

4) Wiewohl diese beide an Einem Tage Gesetzeskraft erhalten haben.

UokavKer I. o. §. j^2. Thibaut, civ. Abhandlungen nr. 6. S. 95.

Dessen System §.37. Lohr in seinem und Grolmanns Magazin für

Rechtswissenschaft und Gcfetzgebung , III. S. 213.

5) Landrecht Th. I. Tit. 2. u. 4. IV. 21 f. Hofger.O. von 16Z4. Schluß :

„Da etwas in Vnseren Landrechten vnnd Ordnung, nach zutragenden Din

gen, vntcrlassen, vnd nicht gefunden, sollen die gemeine geschriebene, pnd

deß Heiligen Reichs Recht vnd Satzungen, an die Hand genommen, vnd

dieselben gehalten werden."

6) Z. B. die Lehre von der Natur der Rechte und Verbindlichkeiten über

haupt, vom Besitz, Verjährung, Betrug und Jrrthum. Vergl. Pütter

a. a. O. §.14 ff. Mirtermaier, Grundsätze des deutschen Privatrechts

§. 28. IluoK II. lls KocZierno jnri» roi». u»u , lud. 1«?g. §, 6.

7) Z. B. fast die ganze Lehre von den Verträgen , wie sie im Landrecht

enthalten ist. S. auch Landrecht Thl. I. Tit. 4. Thl. n . Tit. 21. a. E.,

wo sich ausdrücklich auf das zu Grund liegende gemeine kaiserliche Recht

berufen wird.

8) Z. B. bei den Bestimmungen über gerichtliche Insinuation der Ver

träge über Immobilien.

9) Wie z. B. Erblehen und Emphyteuse zwar im Einzelnen ähnlich , im

Grunde aber sehr verschieden sind.

10) Z. B. der Grundsatz von der legiiimstio per »„K^ersuens mmri-

inunlum nicht auf die Süccesston in adelichen Lehen und Fideikommisscn,

der Grundsatz: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus cleeeäer«

potest, nicht auf deutsche Erbverträge.

§. 62.

K) Kanonisches Recht.

Eine förmliche Promulgation hat auch das kanonische Recht in

Deutschland nicht erhalten ^). Seine Anwendbarkeit als bürgerli

ches Recht beruht daher wie die des römischen auf Rezeption durch

den Gerichtsgebrauch, wenn gleich der Umstand, daß demselben, als
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von dem Oberhaupte der Kirche ausgegangen, schon ursprüngliche

Gültigkeit für die ganze Christenheit zugeschrieben wurde , fördernd

mitwirkte. Nur das Dekret Gratian's, die Dckrctalien - Samm

lungen von Gregor IX., Bonifaz VIII. und Clemens V. gehören

indessen Hieher; denn die beiden Sammlniigcn von Verordnungen

späterer Päbste, welche erst nach der allgemeinen Rezeption des ka

nonischen Rechts in das corpus jui-is canonici aufgenommen worden

sind, Haben nur in so ferne Gültigkeit in Deutschland, als eine spe

zielle Uebernahme nachgewiesen werden kann ^). Im Uebrigen gelten

in Hinsicht auf die Anwendbarkeit des kanonische» Rechts folgende

Regeln: 1) die Echtheit oder Unechtheit der Quellen, aus welchen

einzelne kanonische Bestimmungen, namentlich der Inhalt des De

krets geflossen, ist unerheblich, da die Rezeption allein entschei

det 2). 2) Bestimmungen, welche der Landesverfassung und der

einheimischen Gesetzgebung widerstreiten, genießen von selbst keine

Anwendbarkeit 3) Ebenso — sofern es sich von Rechtsverhält

nissen der Protestanten handelt — Bestimmnngen, welche mit den

Grundsätzen der protestantischen Konfession und Kirchenverfassung im

Widerspruch stehen 4) Im Falle eines Widerstreits mit dem römi

schen Recht ist dem kanonischen der Vorzug zu geben °). Bei einem

Widerspruch unter den Theilen des kanonischen Rechts selbst aber ist

wieder die jüngere Sammlung oder Stelle vorzuziehen.

5) Speziell erwähnt ist desselben und der Reichshofrothsorduung v. 16Z4.

Tit. 7. §. 24. im Landrecht Thl. IV. Tit. 24. lieber seine Aufnahme in

Deutschland s. P iitte r, Beiträge zum deutschen Staats - und Fürstenrecht,

Th. 2. nr. ,25. S. SZ.

2) Mi^ Ausnahme »VN e. II», tit. 6. Llirsv. Zosn. ist auch nichts Pri

vatrechtliches darin enthalten. Die verschiedenen Ansichten s. beiBickell,

über d. Entstehung u. den Hauptgebrauch der Extrav.Slgen , S. S4 f.

S) Eichhorn, Grundsätze des Kirchcnrechts, Thl. I. S. Z66.

4) Das. S. ZS9.

5) äekott, 6s »u«torit«te Zuri, «sn. Zotor Lvsngeli««» reospti

6) Was jedoch nicht verhinderte , daß durch die Praxis das römische Recht

da und dort wieder hergestellt wurde. Glück, Einleitung in das römische

Privatrecht, S. 285 — 287.
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§. 63.

e) Longobardisches Lehenrecht.

Das Longobardische Recht (d. h. die liters vulKsts des Uber

fenäorum) l), wiewohl es ein ursprünglich deutsches Institut zum

Gegenstande hat, kann nicht als ein einheimisch deutsches Recht

betrachtet werden, und hat auch erst mit dem römischen und kanoni

schen bei den deutschen Gerichten Eingang gefunden^ Im Allgemei

nen entscheiden auch hier dieselben Grundsatze, welche oben in Be

ziehung auf die Aufnahme des römischen Rechts bemerkt worden

sind. Nur spricht sich der sn b si d i ä r e Charakter des longobardischen

Rechts in Württemberg noch entschiedener aus, als bei dem römi

schen Rechte ^) , und es ist daher bei seiner Anwendung die größte

Vorsicht nöthig. Insbesondere darf auf den über teu6«rum nur

dann zurückgegangen werden, wenn weder die Natur der speziellen

Lehenverhaltnisse, noch einheimische Gesetze und Gewohnheiten dem

selben entgegen sind. Mehrere longobardische Einrichtungen und

Gesetze sind auch wirklich in Deutschland niemals in Gebranch ge

kommen 2), wahrend dagegen deutsche Einrichttingen im Widerspruch

mit dem longobardischen Recht sich erhalten haben Von einzel

nen Stellen, die sich widersprechen, sind diejenigen vorzuziehen,

welche das der einheimischen Lehensnatur angemessenste Recht ent

halten °).

1) Eichhorns Einl. §. 12.

2) S. oben §. 40.

z) Z. B. die Rangordnung der Vasallen , wie sie de, über ?euck. giebt.

4) Z. B. die Belehnung zur gesamten Hand.

5) Nicht nothwendig ist dieses das neuere Recht, welches vorziehen Kis-

»er, prim. !io. Kermvoeut. zur. teuä. §. 2«. Eichhorn «. «. O. §. ZI.

ö) Mosaisches Recht.

Ungeachtet den alt biblischen Lehren vom Standpunkte des Chri-

sienthums aus keine unmittelbare Verbindlichkeit zugeschrieben wird,

hat dennoch die Ansicht von der allgemeinen Anwendbarkeit der mo

saischen Gesetze viele Verfechter auch bei Nichtjnden gefunden

Von den Reformatoren wurde zwar die sittlich-religiöse Tendenz der

christlichen Lehren hervorgehoben, und nur denjenigen Theilen deS

alten Testaments ein Werth beigelegt, worin eine verwandte Rich
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tung ausgesprochen ist. Indem sie jedoch zwischen Moral und

Recht nicht genau unterschieden, geschah es, daß »och bis zu Ende

des 17. Jahrhunderts die Idee eines göttlichen Rechts selbst bei den

Rcchrsgclchrtcn die herrschende blieb ,^)> Erst der allmaligen Auf

klärung des Rechtsbegrisss seit dem Anfang des vorigen Jahrhun

derts ist es zuzuschreiben, daß das Ansehen der mosaischen Gesetze

bei den Gerichten allmälig gemindert und endlich auf Ehesachen,

wobei die Geistlichen noch einigen Einfluß äusserten, eingeschränkt

wurde. Zunächst sind es die Kap. 18 und 20. des III. Buchs Mösts,

welche hier in Betracht kommen ^). Die Juden sind zwar in

Württemberg den allgemeinen bürgerlichen Gesetzen und Landesbe-

hördcn unterworfen ^); dagegen ist, theils um. nicht einen der Dul

dung ihrer Religion widersprechenden Zwang herbeizuführen, theils um

des Zwecks gewisser Einrichtungen willen, welcher anders nicht er

reicht werden könnte , nicht nur in einigen Beziehungen das mosaische

Recht und selbst der Talmud von dem Gesetzgeber unmittelbar berück

sichtigt worden sondern es ist auch den Gerichten, in Ehesachen der

Judm auf die, Rcligionsgrundsätze und Ritualgcsetze derselben Ve-.

dacht zu nehmen und in Anstaiidsfällen das Gutachten eines israeliti

schen Gvttesgclchrtcn einzuholen, befohlen Endlich sind die Ju

den auch uicht gehindert, in allcu denjenigen Punkten, worüber Pri

vaten überhaupt disponiren können, sich nach ihrem nationalen Rechte

zu richten, namentlich in Ehevertragen, Erbverträgen dasselbe zur

Richtschnur zu nehmen , so wie ihre gegenseitigen Streitigkeiten der

schiedsrichterlichen Entscheidung der Rabbinen nach jüdischem Rechte

zu überlassen; indessen haben die Staatsgerichte in den ihrer Kogni

tion unterliegenden Fällen einzig den Inhalt der Verträge, nicht auch

die jüdischen Quellen uzimlttelbar, zu berücksichtigen

1) Vergl. Falk a. a. O. §. 5«. 5S.6I.

2) In der II. u. III Hvfger.Ordnung von 4514 und I5Z7 ist blos im

Allgemeinen von natürlichen oder göttlichen Rechten und guten Sitten

die Rede, welchen die Statuten nicht entgegen seyn dürfen. Ges.Slg. Th. I V.

S. IZI. In der V. H.G.O. Thl.III. Tit. 24. g., wo allerdings auch

diese Stelle wieder vorkommt, werden dagegen die Nichter zunächst hinge

wiesen auf die „Göttlichen Satzungen, so »orderst, aller anderer

einig Fundament vnd Richtschnur." Vergl. II. Ehe-Ordnung von

1Z5Z, wo die Pflicht des kindlichen Gehorsams aus dem göttlichen Wort,

auch anderen rechtschaffenen Schriften, dem Mosaischen und kaiserlichen

Recht hergeleitet wird. Ges.Slg. Thl. IV. S. SS.
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5) III. Ehe-Ordnung v. 1687. Thl.I). Kap. 8. F. I. Vergl. die umständ

lichen Verhandlungen vom Jahr 1796 — 98 über die Frage: ob man sich

von den mosaischen Eheverboten entfernen könne ? Ges.Sammlg. Thl. VI.

S. 715 f. ^

4) Mit wenigen Ausnahmen, welche im Gesetze genannt sind. — Gesetz

in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen

vom 25. April 1828, (Reg.Bl. S. 5U1 f.) Art. 1. u. 41. lieber die Frage

im Allgemeinen : ?!»el, sr, lle stalu st ju?l5tlicti«„e Zut?se«ruin »eeun.

Üum lege? rom.ins«, germsulr», ot alssliesg. Urgent. 176Z. Lips,

Über die künftige Stellung der Juden in den deutschen Bundesstaaten. Er

langen 1819.

5) Z. B. in der Form des Judeueids. S. ferner Judengesetz Art. 57. 58. 41.

6) JndengesetzArt.4«. Ritualgesetze der Juden, betr. Erbschaften,

Vormundschaftssachen, Testamente und Ehesachen, entworfen von Moses

Mendelssohn. 4. Aufl. Berlin 1799.

7) Dieß folgt aus Art. 4 u. 41 des J.G. '

s. 6S.

, 2) Deutsches Recht.

Ausser den angeführte» fremden Rechten gehört zu den gemeinen

Quellen in Deutschland das gemeine Recht deutschen Ursprungs. Den

Inhalt desselben machen nicht blos die deutschen Reichs -, jetzt Bun

desgesetze ans, sondern hauptsachlich allgemeine deutsche Gewohnhei

ten '), wofür Anhaltspunkte theils in den älteren Rechtsbüchern und

Statuten, theils in den späteren Gesetzgcbnngen und dem Gerichts-

gebrauche der einzelnen Lander sich finden. Alle diese zerstreuten

Quellen weisen, was die Entwicklung rein deutscher Rechtsverhält

nisse betrifft, und selbst in den Modifikationen des fremden Rechts

(bei s. g. gemischten Instituten) auf eine gemeinsame Grundlage

von juristischen Regeln zurück, welche sie zwar nicht immer näher

bezeichnen, wohl aber allenthalben als geltend voraussetzen?).

Sache der Wissenschaft ist es nun, diese Regeln aufzusuchen «nd

damit den partikularen Quellen den gemeinrechtlichen Stoff abzuge

winnen, welchen sie verbergen und welcher in seiner Verbindung hin

wieder zu ihrer eigenen Aufklärung und Ergänzung nochwcndig ist ^).

Jenes kann zwar nur auf historischem Wege geschehen; darum

ist aber das gefundene deutsche Recht nichts desto weniger ein dog

matisch allgemeines und daher subsidiär praktisches Recht *).



t«4 I. Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

Die wiZrttembergischen Gesetze haben unter dem Ausdruck: „des hei

ligen Reichs Recht und Satzungen" dieses einheimische deutsche Recht

anerkannt Die Art seiner Anwendung ergiebt sich aus dem bisher

Angeführten (§. 61—64.).

t) Siehe, was über das vormalige Reichsrecht oben §. 22. angeführt ist.

Die Ansicht, daß seit Auflösung der Reichsverfassung im Jahr 1S06 das

Daseyn eines gemeinen Rechts aufgehört habe und dieses fortan nur noch

als partikuläres Recht eristire (Gönner über den Umsturz der deutschen

Staatsverfassung und seinen Einfluß auf die Quellen, S- SO. Feuer-

bach's Thcmis S. 276), ist hier jedenfalls ohne praktisches Moment.

S. übrigens Weiße, Einl. in das deutsche Privatr. §. Z«.

^ 2) Eichhorn, Einl. §. Z9. Z. B. Was über die Errungenschaftsgc-

meinschaft, die statutarische Portion und Nutznießung, Erbverträge dürftig

bestimmt ist; eben so die wenigen Gesehe über die Reallasten, Lehensver

hältnisse. Die verschiedenen Ansichten über die Existenz und Natur des

deutschen Rechts sind zusammengestellt bei Maurenbrecher, Lehrbuch des

heutigen gemeinen deutschen Rechts, §. 9Z f.

Z) Hypothetisch nennt man gewöhnlich seine Verbindlichkeit, so fern sie

sich nicht auf die Rechtsverhältnisse selbst, z.B. allgemeine Gütergemeinschaft,

erstreckt, sondern blos auf die einzelnen Grundsätze, welche unter der Vor

aussetzung des Vorhandenseyns der betreffenden Institute in Anwendung

kommen. Wenn z. B. in Württemberg durch Vertrag allgemeine Güter

gemeinschaft festgesetzt wird, so ist im Zweifel anznnehmen, daß der Mann

in der Verfügung über das Vermögen unbeschränkt sey. Wäre das deut

sche Recht in tK«5i anwendbar, so würde auch die Gütergemeinschaft selbst

gelten , wenn nichts anderes bestimmt wäre. Allein eben jene hypothetische

oder bedingte Anwendbarkeit ist der Charakter eines jeden Hülfsrechts.

4) Dieß geschieht von Weishaar Z. 66. u. Borr, zum II. Theile S.V.

S. dagegen Eichhorn a. a. O. §. 40. Mirtermaier, Grundsätze des

deutschen Privatrechts, §.12.

5) S. die oben §. 61. Note 5. angef. Stellen. Gen.Reskr. vom 2Z.Jun.

I62i. (Ges.Slg. Thl. V. S. Z8Z.): „Daferr aber keine Special- 6««°,,!.

wtionss, Ordnungen vnd Reskripten, noch sondere Gebrauch vnd Herkom

men in Vnserm Herzogthumb vorhanden, alßdann nach — deß H. Rom.

Reichs Halßgerichts- Ordnung, oder m«r ist selbiger auch nichts verordnet,

den gemeinen geschribnen Keyserlichen Rechten nach , judicieren und ver

theilen sollen."
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s. 66.

Z) Naturrecht.

Die unmittelbar aus der Natur der Menschen und Dinge fließen

den Grundsatze des Rechts, welche bei den Deutschen wie bei

den Römern 2) immer einen großen Einfluß auf die Rechtsübung

behauptet haben, sind noch jetzt als reale Quelle wichtig in allen

denjenigen Fällen, wo es an einer formalen Qnelle, d. h. an positi

ven Bestimmungen fehlt 2). Mag man denselben ein natürliches Ge

fühl, den s. g. gesunden Menschenverstand, zur Grundlage-geben, oder

mag man sie aus einem obersten Vernunftgrundsatze oder gar auö

einem unmittelbaren göttlichen Gesetze theoretisch zu erweisen suchen:

das Wesen dessen, was man Narurrecht im obigen Sinn füglich nen

nen kann, bleibt überall und selbst diejenigen, welche das Daseyn

einer eigenen Wissenschaft unter diesem Namen laugnen , müssen zu

geben, daß, wenn die historischen Quellen nicht zureichen, die Na

tur der Sache ^) zu Hülfe genommen werden müsse, welche am

Ende nichts anderes ist, als ein angewandtes Narurrecht, d. h. eine

allgemeine Vernnnftansicht (oswrslis ratio), angewandt auf die Na

tur gegebener Verhältnisse. Nicht blos das römische Recht ^), auch

die württembergischen Gesetze °) erkennen diese Quelle ausdrücklich

an, und stellen sie sogar über die positiven Normen, was jedoch nur

von den allgemeinen Rechtsprincipien, den juristischen Grundwahrhei

ten, zu verstehen ist, welche auch der Gesetzgeber nicht verläugnen

darf, ohne dem Begriff und der Natur des Rechts untreu zu wer

den, und eben damit die Grundlage seiner eigenen Thätigkeit aufzu

heben. In gleiche Kategorie mit dem natürlichen Recht stellen die

Gesetze die Billigkeit (so^uitss) und die guten Sitten (bonos

mores) ^).

' t) S. oben §. 10.

2) v. I. Z. kr. 36. „Imo ingAnse suetorltsti» dov jus Ksdetur: quock

in tsntuin Prodstui» «5t, ut »011 tuerit nevesse scripta id «omprs»

denclere." Vergl. v. I. l. tr. 6. XI.I. tr. «. Puchta, Gewohnheits»

recht I, Bd. S.if. Thibout, Pand.Recht §.7.

Z) Linde, Lehrbuch des deutschen gemeinen Civilprocesses , 4. Aufl. §.24.

Vgl. Thibaut, über den Einfluß der Philosophie auf die Auslegung der

positiven Gesetze in seinen Versuchen, I. nr. 9.

4) Runde, Grundsäße des deutschen Privatrechts §.8«., hat diese Quelle

richtig bezeichnet; aber durch de» Zusatz in der neueste» Ausgabe: „histo



1«6 l. Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

risch anfgefnndene" Natur der Sache, d. h. des einzelnen Instituts

wird seine Ansicht auf eine Weise beschrankt, welche ihr die behauptete

Eigcnthümlichkcit wieder entzieht.

s> O. I. 1. §. Z. j,. y. D l. z. sr. jj,. „l^noä v«r« cnntri rat!»»«', II

)uris rl?rv»tum est, no» est prcxluvvniluin Sil ««nsokzul?»!',««." Vergl.

Z. I. 15. ?. 2. V. 1,. I7> kr 8- „Iura sanguinis null« jnr« rivili lli, i»,i

pv»»uni,"

«) Fünfte H.G.O. Th. II , , Tit. 24. §. 9 : „Doch daß solche Sisiut.i, Gewöhn»

hcicen — nicht wider Göttliche oder natürliche Recht, gnte Sitten, ge

meinen Nutzen :c." Vgl.! ».Il.Landr. (Ges.Slg. Thl. I V. S.4Ngi: „Die-

weil aber aus Göttlichem, Menschlichem, vnnd allem Rechten, den Kindern jrer

Eltern Verlasscnschafft znnorderst erblich zugehörig." Nach dem ursprünglichen

Vorschlag sollte es heißen : „vß gottlichem Natürlichem vnnd aller Völckher

Rechten" ?c. Dieß wäre also das Naturrecht im Sinne von ju, gentium.

7) Landrecht Borr, „dasjhenig so der billichheit in etwas entgegen",

verbessert „billich, erbor, recht vnd gleichmässig" :c. Hofger.O. Borr,

„rechtmässige Billichheit". Das. §. tl. „wie man dann mehr die Billig

keit dann die Strengigkeit der Rechten für Augen haben solle". Auch der

Eid für Gefährde scheint auf einer solchen ^e^uits, zu beruhen. Das.

Thl. I. Tit. 9. Vergl. Verhandlungen über das Landrecht oben §. Z2. Note 1.

Thibaut, Pand.Recht §. 9.

8> S. Notes, d. h. Sittlichkeit und Anstand, wiewohl die Erwägung 'die

ser Rücksichten mehr dem Gesetzgeber als dem Richter anheimfällt. Glück,

Erläuterungen I §. «6. nr. Z. Welker, die letzten Gründe »on Recht,

Staat und Strafe, S. 482.

§. 67.

II. Landrecht, s) Gesetz ').

Die nächste in Württemberg zur Anwendung kommende Rechts-

qnelle bilden die einheimisch -württembergischen Rechtsnormen und

unter diesen die Gesetze im engeren Sinn (Satzungen). Die äusseren

Erfordernisse eines Gesetzes waren in Württemberg früher nicht ge

nau bestimmt. Nack der Kanzleiordnung von 1660 (Thl. l. Tit. 8.)

gehörte die GeseMbimg nnter die reservat« ririncirii«. Gleichwohl

sind von den höheren Landesstelleu immer anch einzelne Verfügungen

unter dem Namen des Landcsherrn erlassen worden , welche der Tbat

nach wahren Gesetzen gleichgcachtet wurden. Auch d^e Mitwirkung

der Landstande bei der Gesetzgebung war ursprünglich nicht genau be

stimmt 2). Erst der Erbvergleich von 1770 («.I. F,«v. 6. §. 2.)

setzte fest, daß weder durch allgemeine Gesetze, Ordnungen und Ge



1. Kap. Von den Privatrechtsnormen. 107

nerälreskripte, noch durch besondere Befehle nnd Freiheitsbriefe ohne

vorherige Kommunikation mit dem landschaftlichen Ausschuß nnd

dessen Miteinwilligung eine hauptsächliche Aenderung an dem

Bestehenden vorgenommen werden solle ^). Nach Vernichtung der

alten Verfassung am 30. Dez. 1305 hörte auch dieses Recht der Stande

auf, und nicht blos der König übte unumschränkt das Recht der Ge

setzgebung , auch die einzelnen Organe der Staatsgewalt erließen eine

große Anzahl von Vorschriften an die ihnen untergeordneten Stellen,

welche materiell in das Gebiet der Gesetzgebung , öfters nicht min

der wesentlich, eingriffen. Im Sinne der Vcrfassungsurkunde vom

LS. Sept. 1819 sind nun zu unterscheiden: 1) Gesetze im engsten

Sinn (loi«), welche von dem König nach vorheriger Vernehmung

des Geheimenraths und unter Zustimmung der Stande erlassen wer

den Dahin gehöre» materiell alle Anordnungen, wodurch im

Rechtsverhaltnisse der Staatsbürger unter sich oder zur Staatsge

walt etwas abgeändert oder neu bestimmt wird^), und selbst Ver

trage mit auswärtigen Staaten sind davon nicht ausgenommen

2) Verordnungen («räonnsnce3), welche von dem König allein

nach vorausgegangener Berathung im Geheimenrathe und unter der

Gegenzeichnung des betreffenden Departements-Chefs zu Vollzie

hung und Handhabung der Gesetze im engsten Sinne getroffen wer

de» 3) Verfügungen (Normalien), d. h. Anordnungen

der Departementsvorstände und übrigen Zentrallandesstellen, wel

che die Leitung der Staatsverwaltung und die Anwendung beste

hender Gesetze und Verordnungen innerhalb des betreffenden Wir

kungskreises zum Zwecke haben ^). — Ausser dem Akte der Pro

mulgation, wodurch das Gesetz sein Daseyn erhält, ist zur Ver

bindlichkeit desselben nothwendig die Publikation oder Bekannt

machung , welche seit dem 22. Januar 1«07 ordentlicher Weise durch

das Regierungsblatt, ausnahmsweise jedoch auch in einzelnen Aus

schreiben erfolgt 9), nebstdem aber auch noch durch andere schickliche

Mittel, namentlich durch die Lokalintelligenzblätter, durch Verlesung

vor der Gemeinde und Anheften an öffentlichen Orten bewirkt wer

den foll ">). Wichtig ist die Bekanntmachung, durch das Regie

rungsblatt in so fern, als dieselbe jeden andern Beweis der Verkün

digung überflüssig macht

I) Die Unterscheidung zwischen geschriebenem und ungeschriebenem Recht

(jus svriptum und non »vrimum), indem unter jenem die ausdrücklichen
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Anordnungen der Staatsgewalt, die Gesetze im engern Sinn, unter die

sem das Gewohnheitsrecht und der Gerichtsgebranch begriffen werden, ist

«icht genau, da eine ausdrückliche Anordnung, abgesehen von den neuern

konstitutionellen Erfordernissen der Gesetze im engsten Sinn , eben so wohl

blos mündlich erfolge» , als umgekehrt eine Gewohnheit schriftlich verfaßt

styn kann. Richtiger scheint es daher zu seyn , mit dem gemeinen Sprach-

gebranche Gesetz und Herkommen zu unterscheiden, und unter Letzterem das

Gewohnheitsrecht und den Gerichtsgebrauch zusammen zu fassen.

21 Ges.Slg. I Thl. Vorrede S. I.XXXV. S. oben §. 21. Zl f.

Z> Ges.Slg. Thl. II. S. 562. u. 5SZ. Vergl. Landtogsabfchied von 1759.

Art. 5». das. S. 554. Nene Bestimmungen , unbeschadet des Bestehenden,

sollten nach der reichshoMhlichen Erläuterung vom 24. Dez. 1770 wenig

stens den allgemeinen Landcsfreiheiten oder besonderen Privilegien einzelner

Städte, Aemter und Kommunen, wie auch Gerechtsamen Dritter nicht ent

gegen seyn. Paulus, 5?aupturk. der Württ. Verfassung, Abth. II. S. 108.

u. 122.

4> Verf.Urk. §. 58. 88. 124. 172.

s) Was materiell unter Gesetz zu verstehen sey, oder >6as in das Gebiet

der Gesetzgebung gehöre, ist bis jetzt nirgends positiv ausgesprochen; indes

sen wird der Begriff kaum anders zu fassen seyn, als oben geschehen ist,

Ges.Slg. Thl. I. Borr. S. I.XXXVI.

«) Verf.Urk. §. 85.

7) Das. §. 51. 58. u. 89. >

8) Verf.Urk. §. 52. n. SZ.

g) Nach der Verordnung vom 22. Jan. I8c>7, die Anordnung und Be

stimmung des Staats- und Regierungsblatts betreffend (Reg.Bl. S. 1.)j

sollten alle Verordnungen und Verfügungen durch das Regierungsblatt

bekannt gemacht werden. Die Verordn. v. iz. Nov. 1812 nennt das Staats

und Regierungs- Blatt nur das „vorzüglichste Mittel zu solchen Publi

kationen" und spricht ausserdem auch noch von Vorschriften, „welche sepa

rat ausgeschrieben werden." RegBl. S. 57Z.

1«> Verordn. v.on 1812 a. a. O. Vergl. I. II. u. III. Landr. am Schluß.

S. ferner Ges.Slg. Thl. VI. S. 183 oben. S.247. (Duelledikt nr. 8u. 9.)

S. 2S1. (Wild.O. Art. XVI.) S. 51Z.

11, Verordn. von 1807 a.a.O. S. Z: „statt aller weitern Insinuation."

Ueber die Nothwendigkeit des Beweises s. Thibant Pand.Recht, 25.

S- 68.

b) Herkommen. 1) Gewohnheitsrecht

Auch jetzt noch beruhen viele praktische Rechtssatze lediglich auf

einem gemeinen Landesherkommen, d. h. auf bisheriger Befolgung
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und zwar entweder in Handlungen Einzelner (Gewohnheitsrecht,

eonsuetuäive«), oder in Entscheidungen der Gerichte (Gcrichrsge-

branch, usus lori). Der RcchtSgrmid jenes Gewohnheitsrechts liegt

weder in einer vermntheten Genehmigung der gesetzgebenden Ge

walt 2), noch in gerichtlicher Bestätigung, sondern in der gemeinen

Meinung, welche jeder in seinen Handlungen mehr oder weniger über

sich erkennt und welche den betreffenden Rechrssätzcn schon ursprüng

lich, da sie gebildet wnrden, eine innere Notwendigkeit beilegte

Wenn nehmlich in einem bestimmten Kreise von Personen, welche unter

sich nach einem gemeinschaftlichen Rechte leben, also zunächst in dem

württembergischen Staate, eine gewisse, in den Gesetzen nicht enthalte

ne, jedoch an sich nicht verwerfliche, Rechtsansicht bei den Privathand

lungen fort und fort als Regel angewendet worden, so wird derselben

als einem Gewohnheitsrecht so lange verbindende Kraft zugeschrieben,

bis dieselbe entweder durch ein neues entgegengesetztes Gewohnheitsrecht

oder durch ein Gesetz aufgehoben wird. Daß auf diesem Wege Lucken

in der Gesetzgebung ausgefüllt werden können, ist unbezwcifelr; aber

auch die Wirksamkeit abändernder Gewohnheiten (c«nsuewäi„o8 <Zg.

r«Fst«ri»e) wird gemeinrechtlich angenommen Anders nach würt

tembergischen, Recht, welches zwar den „redlichen, ehrbare» Ge

wohnheiten", sofern sie vorgebracht und bewiesen werden, den Vor

zug vor dem gemeinen geschriebenen Rechte einräumt^), jedoch die

den Landesgesetzen widerstreitenden Gewohnheiten für ungültig er

klärt 6). Die einzelnen Erfordernisse deö .Gewohnheitsrechts lassen

sich nicht positiv bestimmen, namentlich läßt sich weder die Zahl der

Handlungen, noch die Zeit, welche erforderlich ist, eine Gewohnheit

zu bilden, allgemein angeben Doch ist allenthalben wenig

stens eine Mehrheit von gegenseitig unabhängigen Handlungen zum

Beweise einer Rechtsgewohnheit erforderlich, und wofern diese als

Landesgewohnheit gelten soll, muß nicht blos das Rechtsinstitut,

worauf sich dieselbe bezieht, ein verbreitetes scyn, sondern auch der

herkömmliche Grundsatz selbst, welcher darauf Anwendung finde» soll,

unabhängig von lokalen Einflüssen nnd individuellen Beziehungen,

an verschiedenen Orten des Landes sich ausgesprochen haben, ohne daß

ihm ein gleichzeitiges Herkommen anderer Orte enrgcgen stünde ^).'

1) UofscKer, ä« jure conouet. r„d. j?7^. E.F.Schmidt, Versuch

einer Theorie des Gewohnheitsrechts, Leipzig t8S5. G. F. Puchta, das

Gewohnheitsrecht, I. Bd. Erlangen 1328.
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2) Wie Weishaar, Handbuch des württ. Priratr. §. Z. und And. an<

nehmen. S. IVIii dlonKrueK, <I«ctr. r»ng. r. I. 9). Note «z. Auch

Thibaut a. a. O. 19. genügt es an dem eovsvnsus utvnlium, allein

eine allgemeine Zustimmung durch den Regenten seht er dennoch voraus.

Ob aber in deren Ermanglung das Gewohnheitsrecht nichtig' wäre oder auch

nur entbehrt werden konnte?

Z) Gestcrding im Archiv für civil. Praxis Bd. III. S. 26Z. RüK.

I«nKrueK I. c. §. 58. W e n in g-Inge n h eim Civilrecht I. L. 11.

4) Ungeachtet der I. 2. L. 8. 5Z. von Gestcrding a. a. O. S, 271 —

281. v. Wening-Jngenheim a. a. O. L. 10. Eichhorn, Einl. §.2«.

Note ä. In der Praxis galt dieser Grundsah immer vermöge «sp. z. 8. 11.

X. l. 4.

5) Landrcckt Th. I. Tit. 2. und Beschl. HofgcrOrdnung Th. I. Tit. 9.

Das Landrecht spricht zwar von „sonderbaren" Gewohnheiten nud hienach

glaubt Weishaar F. s. nur noch Lokalgewohnhelten in Württemberg

gelten lassen zu köntten. Allein gesetzt selbst, jene Stelle wäre so zn erklä

ren , so spricht doch die H.G.O. ganz allgemein von redlichen ehrbaren Ge

wohnheiten. Ebenso allgemein ist in dem Vertrag mit Frankreich wegen

Aufhebung des Frcmdlingsrechts von 1778 von den in den herzogl. Landen

vorhandenen Gesetzen, Mandaten und Herkommen die Rede. Ges Slg. VI.

S. 620. Ueber den Grundsatz selbst s, Eichhorn, a, a. O. 8- 26.

6) Landrecht und H G.O. a. a. O. Gen Rescr. vom 28. Sept. 1740.

Ges.Slg. VI. S. 456. „wider das Fürstl. LandRecht überhaupt keine wi

drige I'rsil» und <)K°vi-v»„«." — Rescr. vom 12. Febr. 1807: „einzelne

Lokal-Statuten nud Rechts -Gewohnheiten, welche nicht c-onii-« Zu, 'iVür.

tembergieum laufen." Regbl. S. IS. Indessen übt die Gewohnheit auch

hier ihre eiserne Macht, indem z. B. die Vorschrift, daß Ccssionen von

Forderungen über 20 Gld. gerichtlich insinuirt werden solle», niemals an

gewendet wird. ,

7) Thibaut a. a. O. L. iö. und 2Z. Die Länge der Zeit, über welche

ein Grundsatz beobachtet worden , kommt neben der Mehrzahl von Hand

lunge» nicht in Betracht; vielmehr wird sicti öfters ans einer Anzahl über

einstimmender Handlungen, die in einer kurzen Zeit zusammengetroffen sind,

eher auf eine gemeine Anerkennung fchliessen lassen, als wenn »ach vcrhält-

nißmäßig langer Zeit endlich wieder einmal eine ähnliche Handlung vorge

kommen ist. ^

8) Ein Institut, welches sich ganz auf eine solche notorische Landesge

wohnheit gründet, ist das Recht der weiblichen Freiheiten.
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§. 69.

> ' 2) 'Gerichtsgebrauch.

Einzelne gerichtliche Entscheidungen (res iudiestse) konneil an

sich keine Regel für künftige Falle abgeben, da das Gericht mögli

cher Weise sich geirrt haben kann, und eine bessere Ueberzeugung

darum nicht alisgeschlossen werden darf, weil früher schon einmal

in einer ahnlichen Sache anders entschieden worden '). Wenn je

doch in einer Reihe von Entscheidungen (re« ^«rpewc, »imiliter ju-

Zicstse) ein und derselbe, weder der Natur der Sache noch den Ge

setze» widerstreitender, Grundsatz zur Anwendung gebracht worden,

so entsieht hiedurch ein Gerichtsgebrauch (Praris), welchem diesel

be Verbindlichkeit zugeschrieben wird, wie dem Gewohnheitsrecht 2).

Hat sich derselbe nur bei einem einzigen Gerichte gebildet, so sind

weder koordinirte «loch vorgesetzte nnd selbst subordiniere Gerichte

nur in so fern daran gebunden, als sie sich die Abänderung ihrer

Urteilssprüche im Wege der Jnsianzcnfolge von dem letztern gefal

len lassen müssen ^). Hat sich jedoch eine gemeine Meinung unter

den Gerichten des Lances gebildet, worüber freilich i,r der Ncgcl

nur ein Beweis durch Induktion möglich ist, so wird dieselbe

als ein gemeiner Gerichrsgebranch angenommen nnd solchen all

gemeine Verbindlichkeit für die Gerichte, wie für die Privaten bei

gelegt^). Verschieden von dem Gcrichtsgcbranch sind die Obser

vanzen im engern Sinn, welche auf ausdrücklichen oder stillschwei

genden Uebercinkcmmnissen der Mitglieder eines Kollegiums beruhen

und thcilö das VerhZltniß dieser Mitglieder unter sich nnd zum Kol

legium, theils die bei gerichtlichen Handlungen zn beobachtende Form

(«tvlu« cur!««) zum Gegenstände haben ^). Diese sind niich für das

betreffende Kollegium mir so lange verbindend, bis sie durch ein

neues Ueberciiikommen oder durch Gesetz abgeändert sind.

1) t^nin IIN» t'xoinsili« ü«<i le^Hiu» >>^icgiil!uin jiil. VII. HZ. I. jZ.

Vergl. Kap ff, Civilrechtsprüche l. S. 116.

2) Ausdrücklich sagt dieß II. I. Z. i>. 3». co»su<?>n,I!iiein sul rerum

per^Ltuu » i », i I i I ? r j u ll i c » lsruoi «u^iorilslrni , vim legi« okti»

nvi-l! «ledere. Hierauf und auf ^, X III. 5',. cun t. 1. sticht sich auch die ge

meine Praxis. Weis haar §.6. geht hier wieder von der vermeinten Noth-

wcndigkcit einer Zustimmung des Gesetzgebers aus, und da diese nicht wohl

ausführbar sei), so rerwirft er de» Gerichtöbrauch. S. jedoch §. 68. Note 2.

Auch der hofgcrichtlichc Bescheid ron 1661, bei Häberli» Urtheile uud Bc



112 l. Buch. Von den Privanechten überhaupt.

scheide Anhang nr. XIII., worin den Advokaten verboten wird, Präjudi

zien des Hofgerichts anzuführen, entscheidet nichts; denn, abgefehcn davon,

daß er kein Geseh ist, bezieht er sich nur auf einen in Anführung der Prä

judizien getriebenen Mißbrauch, der jetzt, da nach der provis, Ver. vom 22.

Sept. 1819 §. IS. vr. IV. Regbl. S S8S. u. S94. auch die Entscheidungs-

griinde den Parteien mitgetheilt werden, nicht mehr in jener Art zu besor

gen ist. Nicht entgegen sind Gen.Reskr. von 1740 oben §. S8. Notes, «it.

Jnstr. vom 4. und 8. Mai 1806. §, Zg. Regbl. S, 42. und 4S. Aus dem

erster« geht nämlich nur hervor, daß ein „steter Gericktsgebrauch," nicht

als Entscheidungsgrund gegen die Landesgesetze angeführt werden darf,

während nach den beiden letztern Stellen bei zweifelhaften Fragen selbst dann,

wenn der Gcrichtsgebrauch sie bereits entschieden hätte, eine Auslegung oder

Ergänzung aus dem Wege der Gesetzgebung für die Zukunft bewirkt wer

den soll.

3) Vgl. Griesinger Commentar zum württ. Landrecht v. S. 212. No

te!,, v. Wening-Jngenheim, Lehrb. I. § 16. A. M. ist Thibaut,

Pand. §. 16. mit Rücksicht auf I. R. A. § 157. der jedoch hierin keine

feste Norm gibt. Selbst der mitgetheilte Gemeinbescheid eines höheren

Gerichts hat für das niedere nur den Werth einer doktrinellen Auslegung.

Zur Kenntniß der wichtigeren Präjudikate dienen die seit 1818 bei dem Ober-

tribunal und bei den Kreisgerichtshöfen angelegten Präjudizienbücher.

4> Ein solcher Gcrichtsgebrauch steht gleich einer Landes-Gewohnhcit und

die Unterscheidung zwischen koordinirten und subordinirten Gerichten kann

daher hier nicht in Betracht kommen.

S) Thibaut a. a. O. §. 16.

§. 70.

III. Lokalrechte

Die Autonomie der Gemeinden, wiewohl ihr durch kein Gesetz

die privatrechtlichen Verhältnisse entzogen sind, wird jetzt nur noch

in Sachen des Gemeindehaushalts, der Bürgernutzungen und der

Ortspolizei ausgeübt, und auch derartige Beschlüsse, wofür nicht,

wie nach gemeinem Recht, die Gemeinde-Versammlung, sondern der

Gemeinderarh , beziehungsweise Bürgerausschuß, die rechtmäßigen!

Organe sind, bedürfen in wichtigen Fallen der Genehmigung der

Regierungsbehörde Dagegen kommen, namentlich in den neu-

württembergischeu Landestheilen, noch einzelne Lokal- und Provin-

zialrechte früherer Zeit zur Auwendung ^) z auch können allenthalben

Lokalgewohnheiten unter den öben (§. 68.) bemerkten allgemeinen
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Voraussetzungen fortwährend entstehen. Es ist daher wichtig, eine

Theorie für die Anwendung der Lokalrechte aufzustellen, welche sich

dahiu ergeben möchte: 1) Die allgemeinen württembergischcn Landes-

gesetze, und zwar nicht blos das Landrecht, sondern auch spätere

Bestimmungen gehen den Lokal.rechten vor wenn nicht solche erst

nach Einführung des Landrechts bewilligt worden sind 2) Wenn

dagegen die Landesgesetze über ein Verhältniß keine zureichenden Be

stimmungen enthalten, wohl aber die Lokalrechte, so kommen diese

vor dem gemeinen Rechte zur Anwendung 6). Z) Ein örtliches oder

provinzielles Herkommen hat sogar den Vorzug vor einer gemeinen

Landespraris oder Landesgewohnheit ^); denn auf diese beziehr sich' der

erstmals. im Landrecht eingeführte Vorzug derLandesgesetze nicht.

4) Ebenso kommen die älteren Lokalgewohnheiten und Statuten

selbst gegen die landesgesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung,

wenn entweder ein Verhältniß Gegenstand der Beurtheilung ist, das

Älter der Herrschaft jener älteren Rechte entstanden ist, oder wenn

die Parteien noch jetzt in Fällen, welche der Autonomie derBethei-

ligten vorbehalten sind (§. 73.), dieselben in ihre selbstwilligen Be

stimmungen aufgenommen haben ^). 5) Lokalrechte , worauf sich ei

ne Partei beruft, müssen in der Regel bewiesen werden; doch hat

der Richter, sofern sie bekannt, oder seiner Wahrnehmung zugäng

lich sind, von Amtswegen darauf Rücksicht zu nehmen ^). In dem

selben Verhältnisse, in welchem die deutschen Partikularrechte zur Ab

leitung allgemeiner deutscher Rechtssatze dienen, können die Lokal

rechte Alt- und Neuwürttembergs für das Landrecht benützt werden;

doch erstreckt sich in dieser Hinsicht ihre praktische Wichtigkeit nur

auf einzelne Rechtsverhältnisse, welche von der Gesetzgebung unbe

stimmt gelassen worden sind.

1) Auf den Werth dieser Quelle für das wiirttembergische Privatrecht wird

aufmerksam gemacht in der Stat. Slg. Bd. I. Vorrede.

2) Namentlich ist dieß der Fall, wenn die Interessen der gegenwartigen und

künftigen Gemeindeglieder, oder die der betreffenden Gemeinde und auswär

tiger Staatsgenossen getheilt find. S. VerfUrk. §. 65. Verw.Edikt vom

t. Merz 1822. §. z. 9. 29—42. 52. 64. 65—67. 90—92. Der Abfassung von

Statuten, welche in dem K. Sachsen durch die neue Städteordnung und eine

Verordnung vom 2. Febr. 18Z2 den Städten sogar zur Pflicht gemacht

ist, wird hier nicht ausdrücklich erwähnt. Ueber das gemeine Recht s, Ric

ci us zuverläßiger Entwurf von Stadtgesehen, Statuten n. s. m. B. II.

Hauptst. s. §. 4. und S. Hptst. 4. §. 1. f. Glück, Erläuterungen der Pan«

8



114 !- Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

detten I. Bd, S, 492. f. Mittermaier, Grundsätze des deutschen Pri»

vatrechts Z. 20. > ^

Z) So ist das vorderöstreichische Eherecht, namentlich das allgemeine bür

gerliche Gesetzbuch (Z. Hptst.) und das Mandat vom 22. Febr. 1791 (bei

Petzek Bd. 8. S. 20s.) noch jeyt i» Anwendung in den vormals vordcr-

östreichischen Besitzungen. S. hierüber königl. Reskript vom jz. Jan. 1811,

Erlaß des Justizministeriums vom 18. Sept. 4828 und des Obertribunols

vom 24. Dez. 18ZZ. Gutachten des K. Gcheimcrathö vom 26. Okt. 182S,

welches der in jenem Ministerialerlaß mitgetheilte» kön. Entschliessung zu

Grund liegt, und worin anerkannt ist: daß für Ehestreitigkeiten der Ka

tholiken in den vormals vordcröstreichischen Landesbezirken gemäß der vor

hin bestandenen östreichischen Gesetzgebung die k. Gerichtsstellen zu

ständig seyen. Auch die Rechtsverhältnisse der Bauerlehen richte« sich dort

nach einzelnen älteren Gesetzen, ebenso im Ellwangischen nach einer Ver-

ordn. von 17Z», im Hohenloheschen nach dem dortigen Landrecht von 17Z8.

Ohne Grund behauptet Mohl, Staatsrecht des K. Württ. Thl. 2. S. Z07,

die Verbindlichkeit der neuwürttembergischen Statuten sey durch das Gesetz

v. 7. Sept. ^844 (f. unten §. 75. u. 76. > aufgehoben worden. Zwar hatte

Georgii, der Verfasser dieses Gesetzes, die unrichtige Ansicht, daß durch

die oben ?. 44. Note z. zit. Instruktion vom I. 18N6 jene Statuten nicht

für die Zukunft, sondern blos für ältere Rechtsgeschäfte, deren Wirkungen

noch fortdauern, aufrecht erhalten worden seyen (Archiv für civ. Praxis

S. 16«.); allein diese Ansicht ist wenigstens in dem von ihm redigirtcn Ge

setze nicht ausgesprochen worden, das nur die Kollisionen zwischen den al

ten und neuen Gesetzen in den acquirirten Landen beseitigen will. Von ei

ner Kollision der württembergischen Gesetze mit den Statute» Ncuwiirt-

tembergs kann aber nicht die Rede seyn in Fällen, worüber die ersteren

nichts bestimmen, und wo nun subsidiär immer noch diese Statuten in den

detreffenden Landestheilen wirken können und sollen, eben weil sie nicht

eontr» ,'U5 «irtvmkergi cum laufen. Ganz dasselbe gilt auch von den alt-

wurttembergischen Lokalrechten s. oben Z9. Auch v. Wächter (in einer

Rezension der Sammlung altwürtt. Statutarrechte, Repertor. der gesamm-

ten deutschen Literatur I8Z4 2, Heft) theilt übrigens die Mohl'fche An

sicht, freilich ebenfalls, ohne eine Beweisstelle aus dem Gesetze dafür anzu

führen.

4) Landr. Th. I. Tit. 2. und Schluß des Landrechts. Hofgerichtsordn.

Thl. I. Tit. 9. Thl. III. Tit. 24. h. 4— 6. 8. und 9. Vergl. Regbl. 1806.

S. 64. 81. vom Jahr 1807. S. 18.

5) In diesem Fall gehen sie als Privilegien dem Landrechte vor, z. B.

die 5. s«. Note 10. angeführten Statuten.
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6) S. die Note Z. citirten Stellen. Dieß ist z. B. der Fall bei den guts-

herrlich'l'äuerlichen und lehcnsherrlichen Verhältnissen.

7) Z. B. die partikulären Lehensobservanzen vor der Praxis des k. Le'

henhofs.

8) Verordn. v. 12. Sept. 1814. §. 4. S. 8. u. 9. Regbl. S. 328. u. Z29.

9) S. §. 59. Anm. 1. §. 44. Anm. 5. ^. 7«. Anm. z. §. 85. ' .

s. 71.

IV. Autonomie, s) Familienstatuten des Adels.

Eine Selbstgesetzgebung in dem Umfange, in welchem die me-

diatisirten Fürsten und Grafen solche als vormalige Landesherren

ausgeübt hatten, konnten dieselben nach ihrer Unterwerfung unter

die Souveränität und insbesondere Gesetzgebung ') der rheinischen

Bundesfürste» nicht mehr ansprechen. Auf der andern Seite be

ruhte das Privatrecht der Fürsten nicht auf der Basis des römischen

Rechts, worauf die Landesgesetzgcbnng fortgebaut hatte, sondern

auf dem altdeutschen Rechte, welches in der Gestalt von Standes

gewohnheiten und Familiengesetzen für sie anwendbar erhalten wor

den war. Eine völlige Unterordnung der Standesherrn unter die

bestehenden Landesgesetze, auch im Familicnrechte, konnte daher oh

ne Umwandlung eben dieser verschiedenen Rechtsgrundlage nicht

vor sich gehen 2), und da solche hinwieder die Zerstörung des An

sehens der betreffenden Familien, worauf die staatsrechtliche Stel

lung derselben, als ersten Standes, beruhte, zur Folge hätte ha

ben müssen, so ward in Übereinstimmung mit dem 14. Art. der

Bundesakte zuerst durch das Adelsstatut vom Jahr 1817 und so

dann durch einzelne Deklarationen ^) die neue Autonomie derselben

auf folgende Weise bestimmt: 1) die bis zn der Verordnung vom

22. April 1808 bestandenen Hausgcsetze der vormals reichsständischen

Familien, so fern sie weder mit den Grundsätzen des früheren Pri

vatfürstenrechts und den besondern Familienobservanzen, noch mit

den neuen staatsrechtlichen Verhältnissen jener Familien im Widerspru

che stehen, sind nnter Aufhebung der gegen dieselben erlassenen Ver

ordnungen wiederhergestellt ; doch bleiben die in Folge der letztern

bereits rechtskraftig vorgenommenen Veränderungen unangetastet

2) Auch neue Hausgesetze in Betreff ihrer Güter und Familienver

hältnisse können von den Standesherrn, als Familienoberhäuptern,

theils in Form von Familienverträgen, theils durch einseitige Ver

8 *
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fügungeil bewerkstelligt werden, doch dürfen weder wohlerworbene

Rechte der Agnaten m>d des Lehensherrn ohne deren besondere Zu

stimmung abgeändert, noch den weiblichen Familienangehörigen die

standesmäßigen Sustcntationen und Dotationen entzogen werden;

auch bedürfen solche neue Statuten zu ihrer Gültigkeit der königli

chen Einsichtnahme (Kognition) und öffentlicher Bekanntmachung

durch die obersten Landesstellen, welche jedoch, im Falle durch die

ausgeübte Autonomie keine öffentlichen Verpflichtungen verletzt

sind, nicht verweigert werden kann 6). —, Auch die Mitglieder der

vier ritterschaftlichen Korporationen, und zwar ohne Unterschied zwi

schen vormals reichsunmittelbarcm und landessaßigem Adel, sind

vom Juni 1817 an wieder in ihre früheren Familieninstitute und

in das Recht der Autonomie eben so wie die Standesherrn eingetre

ten 7). Neue Statuten der ritterschaftlichen Familien sind jedoch

nicht dem König, sondern dem betreffenden Kreisgerichtshofe vorzu

legen, welcher deßhalb mit der Regierungsbehörde Rücksprache zu

nehmen und dieselben, im Fall keine Anstände vorliegen, durch das

Regierungsblatt bekannt zn machen hat Von selbst ergiebt sich,

daß es den ritterschaftlichen Gutsbesitzern, so wie den Standcsherrn

unbenommen ist, ebenso wie andere Staatsbürger Erbverträge, Te

stamente und andere Verordnungen von Todes wegen nach den ge

meinen bürgerlichen Gesetzen zn errichten; nur können auf diesem

Wege die dem hohen und niederen Adel eigeitthümlichc» Familienin

stitute weder errichtet, noch aufgehoben werden v). Unter eben die

sen Beschränkungen muß auch die fortdauernde Kraft älterer und

neuerer Familie ngewohnheiten behauptet werden

t) Rhein. Bundesakte Art. 24. 2S.

2) S. oben §. 47. Daß es noch weiterer gesetzlicher Bestimmungen darüber

bedürfe, ob und mit welchen rechtlichen Wirkungen das bisherige Familiengut

freies Eigenthnm seiner Besitzer geworden, ward in einer Staatsministe-

rialresolution v. 2«. Nov. 1812 anerkannt. Diese wurden nun zwar getroffen in

einer weiteren Resol, vom 19 Fcbr 1814: indessen auch der Vorbehalt in

dieser Resolution, „bei den vormals reichsfürstlichen und reichsgräflichen Fa

milien auf deren besonderes Ansuchen ausnahmsweise die Errichtung von

Majoraten nach Umständen zn gestatten,/' zeigt, daß man von der beab

sichtigten Uniformirung des Rechtsznstands der Mediatisirten mit dem der

übrigen Klassen von Staatsbürgern wieder zurückgekommen war. Jene Re

solutionen wurdeir, übrigens nicht publizirt. S. Volley, Entwürfe von

Gesetzen :c. Stuttg. 18SS. S. 194. und !9S. ^
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S) Die Frage: von welchem Zeitpunkte an sind die adelichen Familien»

institute als wiederhergestellt zu betrachten? fällt zusammen mit der Frage:

durch welche Norm sind sie wiederhergestellt worden? Mohl, Staats

recht Th. I. S. 419. halt den Beitritt zur Bundesakte für entscheidend;

allein dem widerspricht der allgemeine, auch von der württ. Regierung mehr»

fach anerkannte und endlich selbst in der Verf.Urk. z. sanktionirte, Grund

saß: daß die Bundesgesetze erst durch Publikation im Lande Verbindlichkeit

erhalten. Zudem ist nicht am 1. Sept. 1815, wie Mohl vorausseht, son

dern am 1. Okt. 1816 durch Übergabe der Accesslonsurkunde in der Bun

desversammlung der Veitritt Württembergs definitiv erfolgt. S. oben

5. 4Z. Note g. — Das Obertribunal schwankt in seiner Entscheidung bei

Volley a. a. O. S. SOS. f. zwischen dem Adelsstatut und einem Ministe

rialerlaß vom 9. Febr. 1818 (das. S, 199.'; allein die in letzterem mitge-

theilte kön. Entschliessung ist nur deklaratorisch, nicht disxositiv, und weist

auf die §§. SS. und 27. des Adelsstatuts (Ges.Slg. III. S. 415.) als gesetz

liche Quelle zurück. Nur dieses Statut kann also , wenn man einmal von

jener Entschliessung, als einer authentischen Deklaration, ausgehen will, und

zwar erst vom Vt«. Juni 1317 an, wo dasselbe mit dem Verfassungs- Ent

wurf, wenn auch nur potentisliter, nicht realiter, zum Gesetze erhoben

worden (Regbl. S. 276.), als Anfangspunkt für die neue Autonomie an-,

gesehen werden.

4) Adelsstatut von 1817 §. Z, 26, Deklaration in Betreff der staatsrecht

lichen Verhältnisse des fürstl. Hauses Taxis §, 1«. Regbl. S. 503. und eben

so in den übrigen Deklarationen. Hierin, so wie in der Bundesakte ist

zwar nur von „Familien vertragen" die Rede, welch» aufrecht erhal

ten werden sollen. Allein, da selbst bei der Ausübung der neuen Autonomie ein

seitige Verfügungen der Familienoberhäupter nicht ausgeschlossen sind (s.

oben nr. z.), so müssen ohne Zweifel ältere Hausgesetze überhaupt, so fern

sie nach der früheren deutschen Verfassung gültig waren, also auch Testa

mente und förmliche Gesetze, wenn sie nur wohlerworbenen Rechten der

Agnaten nicht entgegen oder von diesen anerkannt worden sind, aufrecht

erhalten werden. Die gemeinrechtlich bestrittene Frage, ob die deutsche

Bundesakte mit dem Ausdrucke: „die noch bestehenden Familienverträ

ge werden aufrecht erhalten zc," auch diejenigen älteren Hausgesetze wie

derhergestellt habe, welche zuvor durch Verordnungen einzelner Rheinbuu-

desfürsten für nicht bestehend erklärt worden ? ist für Württemberg bejahend

entschieden durch die Fassung der Deklarationen : „die nach den Grundsät

zen der früheren deutschen Verfassung noch bestehenden Familien-

vertröge der fürstlichen und gräflichen Häuser, bleiben aufrecht erhalten" (vgl.

Regbl. 182Z S. 862.) „und alle bisher dagegen erlassenen Verfügun

gen sollen für künftige Fälle nicht weiter anwendbar seyn." S. H e ffter,
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Beitrüge zum deutschen Staats- lind Fiirstenrecht !. Bd. S, 9Z. v. Vol

ke», Entwürfe von Gesetzen S. 2N1.f.

S) Vnndeöaktc Art. 14 „für künftige Fälle." Deklar, in Betreff der

staatsr. Verl), des vormals reichsnnmittelbarcn Adels vom 8. Dez. 1821,

(Regl'l. S. 882,): §. 1Z. und 14. Vgl. Adelsst. a. a. O. und §. 27. Nä

heres bei der Lehre von den Stammgütern.

- «) Adelsstatnt §. Z. und 28. Deklar, in Betreff des fürstl. 5?auses TaxiS

§. 10. „In Gemäßheit derselben <dcr früheren deutschen Verfassung) kann

das Haupt der Familie über seine Güter und Familienverhältnisse verbind

liche Verfügungen treffen, welche dem Souverän vorgelegt werden müs

sen, worauf sie, so weit sie nichts gegen die Verfassung enthalten, durch

die obersten Landesstellen zur allgemeine» Kenntniß und Nachachtung ge

bracht werden. „Mit Unrecht bebauxtet Heffter a. a. O daß durch die

sen §. dem Haupt der Familie mehr Rechte eingeräumt seyen, als in der

BunöeSakte; denn auch in dieser ist das Autonomierecht fast durchaus mit

denselben Worten dem Familienhaupte, nicht der Familie beigelegt.

Dagegen muß allerdings angenommen werden, daß den standesherrttchen

Familienhäuptern nicht mehr Rechte haben zugestanden werden wollen, als

solche schon nach der Rcichsverfassung hatten, und daher kann mau das

Recht zu einseitigerDisposition denselben nur für den Fall einräumen, daß

sie neu erworbene Güter dem Stammgute einverleiben oder daraus ein

neues Fideikommiß gründen wollen. Vgl, Kohler, deutsches Privatfür

stenrecht S. 317. Da nach unserem Verfassungsrecht jede Regentenhand-

lung der Verantwortlichkeit, eines Departements-Vorstandes bedarf, so sind

die standesherrlichen Statuten durch das Justizministerium dem König vor

zulegen.

7) Adelsstatut Z. 2g. 26—28. Dekl. vom 8. Dez. 1821. Note 4. cit. und ,

Verordn. vom 24. Okt. 1825. Regbl. S. «71.

8) Dekl. von 1821 §.15. Einer gerichtlichen Bestätignng bedarf es

auch hier nicht. ,.

9) Daselbst. Dagegen kann in solchen gemeinen autonomischen Verfügun

gen über neu erworbene Güter ein bürgerliches Fideikommiß errichtet oder

aliderweit disponirt werden, jedoch unbeschadet des Pflichttheils der Noth

erben. Ebenso kann, sofern nicht die Hausgeseke entgegen sind, dem un

mündigen Kinde ein Vormund bestellt, ein Nacherbe eingesetzt werden.

in) Zur Ergänzung der Familiengesetze können hienach die Observanzen

immer noch dienen und in diesem Falle analog den Lokalgewohnheiten und

Lehenöobservanzen selbst den gemeinen Landesgcwohnheiten derogieren; al

lein blos ans Gewohnheit kann künftig das Daseyn eines Stamm- oder Fi-

dcikoMmißgnts nicht mehr gegründet werden, da die Landcsgesctze, so wie

schon die Bundesakte^ die Autonomie nur in besonderen Formen Massen.



t. Kap. Vo« den Privatxechtönormen. 119

§. 72.

b) Gesellschaftsstatuten.

Jede Gesellschaft hat das Recht, durch einen gemeinsamen Ver

trag X»tswts convenlionslis) sich und ihre Mitglieder zu binden, oh

ne daß dieser an sich einer Bestätigung durch die Regierung bedürf

te Auch jedes neu aufgenommene oder gastweise eingeführte Mit

glied unterwirft sich durch s:'nen Eintritt stillschweigend den Gesell-

schaftsgesctzen, vorausgesetzt, daß ihm diese bekannt waren, oder

bei gehöriger Aufmerksamkeit bekannt seyn konnten. Sollen jedoch

die Gesellschaftsstatuten nicht blos diejenigen, welche an der Gesell

schaft ordentlicher oder ausserordentlicherweise Theil nehmen, sondern

auch Dritte verbinden («t»tutg letalis), oder sollen absolut gebieten

de oder verbietende Gesetze des Staats dadurch abgeändert werden,

oder will endlich die Gesellschaft als juristische Gemeinheit (univs»

sitsz personsruln) im Staate erscheinen, so bedarf es hiezu einer

Staatsgenehmigung (Octroi)^, welche durch die betreffende Kreis

regierung nach Vorlegung der Statuten ertheilt wird

t) Maiers Autonomie 2. St. §. 64 — 68. ,

2) Riccius a. a. O. 2. Bd. t6. Hptst. 5. i«. f. Thibaut, Pand. R.

§. 22.

Z) Ein Gesetz, welches dieses Geschäft den Krcisregierungen zuwiese, ist

mir nickt bekannt, wohl aber ein Borgang, wo die betreffende Kreisregie«

rung einer Museums -Gesellschaft die Rechte einer moralischen Person er-

theilte.

§. 75.

e) Sonstige dispositive Anordnungen der Betheiligten.

Auch einzelne Personen sind befugt, ihre privatrechtlichen Ver

hältnisse nach selbftgewählten Rechtsbestimmungen (Antonomiegese-

zen) zu ordnen und hiedurch selbst den Landesgesetzen zu derogieren,

so weit solche nicht unbedingt gebietender oder verbietender Natur

sind. Da nehmlich viele allgemeine Normen (§. 74.) erst dann zur An

wendung kommen, wenn keine gültigen Privatbestimmungen vorlie

gen, so ist in solchen Fallen der Privatwille das erste Gesetz da

her auch solche Bestimmungen stets nach der vermnthlichen Absicht

der Partheien auszulegen, und wo möglich zu erhalten sind Na,

mentlich können durch Verträge zwei oder mehrere Personen ihre ge

genseitigen Verhältnisse in Beziehung auf irgend ein disponibles
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Rechtsobjekt willkührlich bestimmen. Dritte Personen werden aber

hiedurch, als durch fremde Willkühr (res inter slios sei»), in der Re

gel weder berechtigt noch verpflichtet Testamentarische Disposi

tionen dagegen und analog auch Erbverträge äussern ihre Wirksam

keit ihrer Natur nach zunächst auch auf dritte Personen, welche dadurch

bedacht, beziehungsweise ausgeschlossen sind. Namentlich ist dieß

der Fall bei fideikommissarischen Bestimmungen, welche in Gemaß-

heit des Landrechrs unbeschadet des Rechts der Notherben errichtet

werden

Landrecht Th. IV. Tit. 1. „Derowegen, da Vnsere Vnterthonen ih

rer Verlassenschaft halbe» , es änderst dann nach außweisung dieser Vnserer

newen Erbordming, «uff khünfftige Fäll gehalten haben Möllen: soll ihnen,

vnd sonsten menniglichen, so seiner Güter, vnd darinn zudisxonirn mäch

tig, hiemit an jhrem freye» Willen nichts benommen, sondern einem jeden

f>ey gestellt sein, seines Vermögens halben, durch auffrichtung rechtmässiger

Pacten vnnd Gemächt, oder Testamenten vnd letzten Willen, Verordnung

zilthim. Welchem alsdann vor allen Dingen gelebt vnd nachgesetzt werden

soll. Dann allererst in denen Fällen, da keine sonderbare Gemächt oder

kein letzter Will rechtmässiglich auffgericht, Vnser nachfolgendes Erbrecht

gehalten werden soll.

2) Näheres hievon in der Lehre von den Rechtsgeschäften.

s) S. die Lehre von den Verträgen. Wie wichtig übrigens ein Vertrag

auch für andere werden kann, zeigt der Lehenvertrag — lei invesiitui-se.

4) S. die Lehre von den Fideikommissen , wo auch die unrichtige Ansicht

Weishaars §. 3». seines Handbuchs über die Natur der bürgerlichen Fi»

deikommisse im Verhältniß zu den adelichen ihre Widerlegung finden wird.

Zweiter Abschnitt.

Von der Anwendung der Rechtsnormen.

S- 74.

I. Von der Berbindungskraft der Rechtsnormen,

s) im Allgemeinen.

Einzelne Rechtsnormen führen unmittelbar eine Verbindlich

keit mir sich '), und zwar entweder des Thuns <gebietende), oder

des Unterlassens (verbietende Gesetze). Die Ueberschreitung dersel

ben hat bald Nichtigkeit der betreffenden Handlung, bald andere
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Nachtheile zur Folge. Andere gestatten nur, etwas vorzunehmen

oder zu unterlassen (erlaubende Gesetze), und zwar entweder mit oder

ohne Beobachtung gewißer Vorschriften (bedingt — unbedingt er

laubende Gesetze) ^). Auch hier äußert die Nichtbeobachtung der

gesetzlichen Erfordernisse in der Regel Einfluß auf den Bestand der

vorgenommenen positive,« oder negativen Handlung. Als Regel muß

man der Natur des Rechtsbegriffs gemäß annehmen die erlaubende

Art, indem die privatrechrliche Freiheit nur durch gewisse schützende

Formen und durch Rücksichten aufDritte in Schranken gehalten ist^).

Für den Fall aber, daß die Privaten von ihrer im Allgemeinen unbe

schränkten DispositionssBefugniß keinen Gebrauch gemacht haben,

sind von den Gesetzen gewiße subsidiäre Vorschriften (Disvositiv-Ge-

setze) genossen, welche daher nur bedingt gebietender Natur sind ^).

1) Dahin gehört ein großer Theil des Familienrechts, namentlich in Be

treff der Alimentation und Erziehung der Kinder, Bevormundung der Min

derjährigen. Mittelbar führt jedes Recht zugleich eine juristische Ver

bindlichkeit mit sich, und diese jenes, und demnach ist jedes jus pormissl.

vum indirekt auch jus ««gen« und umgekehrt.

2) Dahin gehört fast die ganze Lehre von den Verträgen und Testamenten.

3) Der Grundsatz: „was nicht verboten, ist erlaubt" ist jedoch

mir dann richtig, wenn derselbe nicht blos auf die eine Entstehungsform

der Rechtsnormen, die Gesetze im engern Sinn bezogen wird. Auch aus

der Natur der Sache und dem Herkommen können Verbote hervorgehen.

S. §. 103. ^

4) Wie die Gesehe über die Intestaterbfolge.

§. 7S.

d) Riicksichtlich der Zeit «).

Jede Rechtsnorm kann nur angewendet werden, sofern sie eri-

stirt, und nur auf diejenigen Fälle, welche unter dieser Existenz sich

ereignet haben ?). Dieß gilt namentlich von dem Herkommen, wel

ches die Eigenschaft einer objektiven Norm erst durch die Mehrzahl

von Handlungen erhält, worauf dasselbe gegründet wird, wenn schon

die subjektive Ueberzeugung von der juristischen Notwendigkeit der

betreffenden Regel schon ursprünglich die Handelnden geleitet haben

muß. Bei den Gesetzen kann sogar nur der Moment der Verkündi

gung (g. 67.) entscheiden, da sie erst durch diesen Akt zum Bewußt-

seyn derjenigen gelangen, welche sich darnach richten sollen '); eS
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wäre denn, daß der Gesetzgeber einen spateren EinführungS- Ter

min festgesetzt oder die rückwirkende Kraft des neuen Gesetzes

angeordnet hatte Abgesehen von dem letzteren Fall, welcher nur

dann angenommen werden darf, wenn die Absicht des Gesetzgebers

auö einer ausdrücklichen Bestimmung oder aus dem Inhalte und

der Fassung des zurückzubezichcnden Gesetzes selbst mir Gewißheit

hervorgeht ^), ist eine Nückanweudung des neuen Gesetzes in der

Regel unstatthaft und zwar nicht blos in Hinsicht auf rechtliche

Wirkungen, welche als Folgen früherer Handlungen oder einer

gesetzlichen Bestimmung vor Einführung des neuen Gesetzes be

reits eingetreten sind, sondern auch in Hinsicht auf Handlungen,

deren Wirkungen noch fortdauern Von den wohlerworbenen

Rechten (jur» lsusesit»), welche hienach auch unter dem Bestand

des neuen Gesetzes den Schutz der alten Gesetze fortgenießen, sind

aber zu unterscheiden unmittelbar gesetzliche Rechte der Einzel

nen, d. h. solche Rechte, welche unmittelbar aus dem Gesetze flie

ßen und aus welchen blos die Möglichkeit eines Privaterwerbs her

vorgeht, z. B. die gesetzlichen Rechte gewißer Stande und Perso

nen, die Gesetze der Intestaterbfolge. Jenf Möglichkeit hört na

türlich von selbst auf in dem Augenblicke, wo das Gesetz, worauf

sie beruht, sein Daseyn verliert Authentische Erläuterungen ei

nes Gesetzes werden ohne entgegengesetzte Bestimmung immer auch

rückwärts angewendet auf die noch unentschiedenen Falle, welche seit

Einführung jenes Gesetzes sich ereignet haben

1) I. Fr. Zeller über die rechtliche Wirkung neuer Gesetze, die Güter»

Verhältnisse und Erbschaften unter Eheleuten betr. Heilbronn 1812. I. G.

Gcorgii, Beitrag zur Lehre von der Rückanwenduug neuer Gesetze im Ar«

chiv für civilist. Praxis III. Bd. S. 145 — 194. Die gemeinrechtliche Lite

ratur s. bei Thibaut, Paud.R. §. 26. Note cl.

2) Dieß wird ausdrücklich anerkannt Landr. Th. IV. Tit. 1. «. BcfM

Wergl. I. und II. Ausg. Ges.Slg. IV. S. Z67.

Z) Anders bei der s. g. Natur der Sache, welche sich von selbst den Han

delnden aufdringt, ebenso bei dem Herkommen, das, als auf öffentlichen

Handlungen beruhend, schon durch seine Entstehung in das allgemeine Be-

wußtseyn übergeht.

4) Z. B. bei Publikation de« Landrechts der 1«. Aug. 161«, des Pfand-

gesetzes rheils der Ablauf des so. Tags von der Erscheinung an, theils die

Bereinigung des Pfandmesens. Einführungsges. Art. 1. und 2.
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5) Z. B. bei Aufhebung des Verbots der Cessio« von Judenforderungen

an Christen, Judengcsetz Art. 6.

6) Gesetz vom 12. Sept. 1814 §. 6. Regbl. S. 328.

7) Das Gesetz von 1814 erwähnt blos derjenigen erworbenen Rechte, wel

che auf Handlungen (Rechtsgeschäften) beruhen; allein auch ohne besondere

Handlungen, blos durch das Gesetz, werden unter gewissen Voraussetzun

gen Rechte erworben (S. Kap. V ) und verlohren. Weber, über die

Ruckanwendung neuer Ges. Hann. 1811. S. 41. Was Georgii a. a. O.

S. 16Z, als Verfasser des zit. Gesetzes, zu Rettung des von ihm aufgestell

ten beschränkten Begriffs erworbener Rechte anführt, ist ungenügend; doch

sieht man daraus, daß keine Art von jurs <zusesits sollte ausgeschlossen

werden, was auch im Zweifel ohnedies! angenommen werden müßte. —

Nach Landrccht Th. IV. Tit. 1. §. 1. Ferner ?c. u. f. (Vergl, Dekl. vom

51. Merz 1558. Ges.Slg. IV. S. 157.) soll hinsichtlich des Intestaterb

rechts „der Todfall, vnd nicht die Eheliche Verpflichtung angesehen" werden

und „den Erbfall bringen." Im Widerspruch hiemit bestimmte nun das

neue Gesetz, daß die Erbfolge und das Güterrecht der Ehegatten sich nach

den bei Eingehung der Ehe gültigen Gesehen richten solle (s. unten

§> 79. Note 7.). Hinsichtlich der Succession sonstiger Erben bestimmte das

selbe nichts ; hierin bleibt es also bei der landrechtlichcn Bestimmung, welche

Georgii S. 175. a. a. O. gar nicht gekannt zu haben scheint (über die

Streitfrage nach gemeinem Recht s. Eichhorn Einl. §. 35. Note g.), und

somit muß in den neumürttembergischen Landen noch jetzt häusig der Fall

vorkommen, daß die Erbfolge in einem und demselben Nachlaß theils nach

den alten Statuten, theils nach dem Landrecht bestimmt wird. Ob der

Gesetzgeber sich diesen Fall deutlich gedacht habe, ist zweifelhaft, da er sonst

wohl Bestimmungen deßhalb getroffen haben würde; indessen läßt sich nun

die möglicher Weise eintretende doppelte lei »uceessioni, nicht anders

rechtfertigen, als indem man die Erbfolge der Ehegatten im Sinne des

Gefehes von 1814 als eine stillschweigend paktirte betrachtet, neben welcher

allerdings noch die gesetzliche (landrechtliche) Platz greifen kann. — Eine

andere, schon von Gensler civ. Archiv Bd. II'. S. 187. Notes, geta

delte, Bestimmung (s. Gesetz z. 7. 13. und 14.), wonach das Vorzugsrecht

alter Forderungen, wenn solche mit nenen im Gante zusammentreffen, le

diglich nach dem neuen Gesetze bestimmt werden soll, ist mit Recht bei Ein

führung des neuen Pfand - und Prioritäts - Gesetzes nicht nachgeahmt wor

den. Vinf.Gesetz Art. 12. f. — Endlich ist aber auch der Grundsaß ( .15.),

daß, wenn unter der früheren Gesetzgebung Zinse über 5 Prozent erlaubt

und versprochen gewesen, doch solche höhere Zinse nicht mehr sollen berech

net werden, entfernt durch das Gefetz vom 26. Febr. 1836 (Regbl. S. 106.),

wonach nunmehr die Annahme des s. Zinsguldens allgemein gestattet und
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bestimmt wurde, daß die Rechtsverbindlichkeit des Zinsversprechens, wenn

und so weit solches noch nicht erfüllt, der Beurtheilimg nach den zur

Zeit desselben bestandenen Gesetzen unterworfen sey.

8> Das. § i. Daher behaupten Eheverträgc, ErbvtrtrZge, Testamente,

welche in den neuen Landestheilen vor Einführung der württembergischcn

Gesetze in den damals dort üblichen Formen errichtet worden, noch jetzt

ihre Gültigkeit, Das. § Z-5 8. Vergl. Landr. Th. IV. Tit. 1. a E.

9 Ges. von 1814 §. 2 : „Es kann daher kein Unterthan verlangen, daß

ein neues Gesetz nicht auf ihn angewendet werde, weil er unter dem alte»

Gesehe Vortheile genossen, die noch nicht in sein Privatrecht übergegangen

waren und die er nun durch das neue Gesetz verlieren soll. "

<«) w«v. «y. prnef a, E. Vorausgesetzt, daß die Erläuterung als sol

che und nicht als neue Bestimmung sich ankündigt, noch der Gesetzgeber

selbst die Rückanwendung ausdrücklich ausschließt.

S. 76.

o) Rücksichtlich des Umfangs.

Alle Personen und Sachen, welche innerhalb des Königreichs

sich befinden, find im Zweifel den für dasselbe bestehenden Privat-

rechtsnormen unterworfen. Namentlich gilt dieß von den wirklichen

Staatsbürgern. Aber auch die in Württemberg angesessenen Frem

den stoi-enses) und selbst die nur vorübergehend im Lande sich auf

haltenden Personen sind in Hinsicht auf Eigenthum, das sie in

Württemberg besitzen, fo wie in Hinsicht auf Handlungen, welche

sie daselbst vornehmen, nach inländischem Recht zu beurthcilen

Auch der Staat selbst, der s. g. königliche Fiskus desigleichen

das Staatsoberhaupt ^) und die Angehörigen des königlichen Hau

ses so wie die vormals regierenden stcmdesherrlichen Familien ^)

sind im Allgemeinen in Hinsicht auf Privatverhaltnisse den gemeinen

und partikularen Rechtsvorschriften unterworfen. Dem allgemeinen

Rechte des Landes stehen jedoch gegenüber die besonderen Rechte

einzelner 'Personen, Stande und Gemeinheiten ()'»rs »in»nls,is),

welche sowohl Begünstigungen (Vorrechte, Privilegs), als Be

schrankungen (z. B. der Schacherjudcn) derselben enthalten können

und in jenem Fall entweder schon an sich und vermöge des Gesetzes

(ipso jure) oder erst auf besonderes Anrufen (Rcchtswohlthaten, be>

»et!«» legi«) in den betreffenden Fallen zur Anwendung kommen.

Von diesen besonderen Rechten, welche nur von der gesetzgebenden

Gewalt 6) oder auf dem Wege eines verbindlichen Herkommens



1. Kap. Von den Privatrechtsnormen. 12^

bestimmt werden können, sind zn unterscheiden bloße Berechtigungen,

welche für eine Gattung von Fallen (Konzessionen) oder für einzel

ne bestimmte Fälle (Dispensationen) von der vollziehenden Gewalt

vermöge eines Gesetzes ertheilt werden ^). Eine Abtretung der be

sonderen Rechte an Andere ist nicht statthaft, doch giebt es Privi

legien und Konzessionen, welche nicht blos einer Person (priv. p«i>

sonslis), sondern einer Sache zu Statten kommen und mit dieser

auf den nachfolgenden Besitzer übergehen (pri?. reslis) °).

1) Landr. Th. III. Tit. 1. §. 1. Staatsvertr. mit Baiern v. 4. Sept.

1821 §. 1Z. (Regbl. S. 651.) Vgl. Riceius a.a.O. 2. B, Hptst. 15^18.

2) Verf.Urk. §. 94. und 95.

S) Schon nach Analogie der Gesetze Note 2. und 4. cit. Weis!) aar,

Handb. 5. 47Z. M o h l, Staatsr. I. S. 197. 25S. Die Lit. des gem, Rechts

s. bei Thibaut, §. 28. Note K.

4) Hausgefetz vom 8. Juni 1828 Art. SZ. Auch eine Exterritorialität der

Mitglieder souveräner auswärtiger Häuser, wird jetzt nickt mehr aner

kannt nach einem Erlaß des Staatsministeriums vom 22. Okt. 18U7.

5) S. ol'en §. 71. Dekl. in Betr. des fürstl. Hauses Taxis v. g. Aug.

1829. §. 1. 7. 17. 51—55. 58. 59.

6) Die württ. Verf.Urkl 51. bestimmt dicß ausdrücklich nur in Anse

hung der Handels - und Gewerl's -Monopole und auch hievon machen eine

Ausnahme die Patente zur ausschließlichen Anwendung nützlicher Erfindun

gen, womit die Erfinder bis zu 1» Jahren einschließlich von der Regierung

belohnt werden können. Indessen aus der Natur der Gesetzgebung scheint

Obiges mit NotKwendigkeit zn folgen. Auch die Deklarationen in Betreff

der standeshcrrlichen und ritterschaftliche» Verhältnisse scheinen freilich bis

jetzt eine Ausnahme zu machen. Ueber das gemeine, Recht s. Klnber off.

Recht §. 48Z. f. v. Wenittg-Jngenheim, gem. Civilrecht >. §. Z. u, ZZ.

7> Die s. g. weibliche Freiheit oder Rechtswvhlthat ist auf diesem Wege

entstanden.

8) Z. B. die Gewerbskonzessionen, welche von der Regierungsbehörde er

theilt werden. Allg. Gew.O. v. 1828 Art. 124. (Regbl. S. 272.), die Di

spensation von der Minderjährigkeit und von anderen ehelichen Hindernissen.

9) t>, XI.III. 20. l>, , § 4? 3. B. die Vorrechte der Rittergüter,

Konzesstonen zum Wirthschafts-, Apothekergewerbe.

§. 77. , V

II. Rangordnung derRcchtsquellen unter sich. «) Im Allgemeinen.

Das Verhältnis) der gemeinen Rechrsqucllcn zu den besonderen

drückt das mittelalterliche Sprichwort anö : „Willkühr (Dingrecht)
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bricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht Landrechl, Landrecht

b ri ch t g e m e i n R e ch t" '). Indessen ist dieser dreifache Grundsatz, so

sehr er in der Narur der alten Rcchtsbildung begründet war, auf

die neuere Art von Gesetzgebung nicht mehr durchaus anwendbar,

sofern nämlich den landsäßigen Korporationen und Standen nur noch

ein beschranktes Autonomierechr zukommt. Dagegen geht allerdings

die s. g. Willkühr (in Vertragen und Testamenten) innerhalb der

Grenzen der Autonomie auch jetzt noch dem gemeinen Gesetze vor,

und ebenso da, wo die Statntarrechte noch gelten, auch diese dem

Landrecht und letzteres hinwieder dem gemeinen Recht. Das ge

meine Recht ist nämlich nur von subsidiärer Wirksamkeit und kommt

daher erst zur Anwendung, wenn das Landrecht nicht ausreicht, und

ebenso sind nun auch die Statntarrechte, welche früher allgemeine

Anwendung gefunden haben, seit Einführung des Landrechts zu

' bloßen Hülfs rechten geworden 2). Privilegien dagegen, welche

zu Gunsten einzelner Personen im Staate, oder ganzer Klassen von

Staatsbürgern verliehen sind, können selbst gegen den Inhalt der

allgemeinen Gesetze auch jetzt noch ebenso in Anspruch genommen

werden, wie Dispensationen und andere Ausnahmsbesiimmungen.

1, Riccius a. a, O. Bd. 2. Hptst. 9. u. 10. S. 424. f. Eisenhart,

Grundsätze des deutschen Rechts in Sprichwörter» S. !. Eichhorn, Ein-

leit. §. Z0.

2) S. oben §. 7«. Auch das vordcröstreickische Eherecht macht hier kei

ne Ausnahme, da dieses blos in Ehesachen der Katholiken zur Anwen

dung kommt, wofür die einheimische Gesetzgebung noch keine Bestimmun

gen getroffen hat.

§. 7«.

K) Insbesondere der Lehenrechtsquellen.

Auch im Lehenrechte gilt im Allgemeinen der Grundsatz, daß

die spezielle Norm der generellen, die partikulare der gemeinen vor

gehe Daher ist in Lehensachen zunächst der Lehenskontrakt (lex

s. pscwm investiturse) wie er aus den Lehensurkunden hervorgeht

und das spezielle, d. h. das rücksichtlich desselben Lehens bisher be

obachtete. Herkommen, sodann die partikuläre Lehensobservanz und

Lehensgesetzgcbung und endlich das gemeine Lehenrecht und so

fern es sich von allgemeinen rechtlichen Prinzipien handelt, z. B.

von der Gültigkeit der Verträge überhaupt, auch das gemeine rd
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mische Recht zu berücksichtigend). Ueber das Verhalcniß in der

vasallitischen Familie entscheiden dann noch insbesondere die Familie«-

gesetze und Familiengewohnheiten ^). Nach den königliche» Dekla

rationen sollen zwar bei Beurthcilung des Rechtsverhältnisses des

Lehensherrn und der Vasallen, insbesondere bei der Geschäftsfüh

rung des königlichen Lehenraths, zunächst zur Anwendung kommen

die allgemeinen und besonderen königlichen Gesetze und Verordnun

gen, die Lehenbriefe und Lagerbücher, so wie das unbestrittene, eine

Rechtsnorm begründende. Herkommen und wo auch dieses keine be

sondere Bestimmung an die Hand geben sollte, das longobardische

Lehenrecht und die darauf gegründete Praris Hienach könnte es

scheinen, daß die allgemeinen Landesgesetze und Verordnungen, so

wie die das Lehenwesen insbesondere betreffenden gesetzlichen Vor

schriften vor dem Leheusvertragsrechte d'u» psetitium) zur Anwen

dung kommen sollen; es ist jedoch dieser Vorzug nur auf den Fall

zu beziehen, wenn die Landesgesetze gebietender oder verbietender Art

sind, denn ausdrücklich ist der Lehenrath angewiesen, darauf zu

sehen, daß keine im VerhZltniß zu dem früheren Herkommen be

schwerende Ausdehnung der lchensherrlichen Rechte oder der vasalli

tischen Verbindlichkeiten Statt finde Es ist daher zwar Grund-

satz des württcmbergischen Lehcnhofs, daß, wo Handluiigeu zur

Sprache kommen, die in der Wittkühr des Lehensherrn liegen, z. B.

Dispense vom persönlichen Erscheinen bei der Investitur, Konsense

aller Art, oder welche blos die Form der Lehenshandlungcn betref

fen, z. B. Formalien der Mmhung, der Bclehnung, dergleichen,

wo allgemeine Vorschriften eingreifen, z. B. der Ansatz von

Stempelsurrogat, Schreibgebühr, die Vasallen durchaus nach neue

ren Gesetzen und Vorschriften zu beurtheilcn sind. Dagegen werden

die wohlerworbenen Rechte der Vasallen gegen den Lcheuoherrn, so

wie die Rechtsverhältnisse der vasallitischen Familie selbst, nament

lich hinsichtlich der Lehensfolge, zunächst nach den Leheiisverrrägcn,

und sodann nach dem Herkommen derjenigen Lcheuskurie beurtheilt,

von welcher das betreffende Lehen früher verliehen wurde

t) S. oben Z. 77. N. I. Schon 0. 1.. «7. «7.8«. sprechen dieselbe Regel

aus: In «ot« jure ßeneri per speo!«», gero«slu,', et illuä polissiirii.«!

Ksdelur, <zuo<l scl 5peciein üireclum est.

S) Eichhorn, Einl. §. ZI.



128 l. Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

Z) Von der Frage: in wiefern solche der Bestättigung des Lehensherrn

bedürfen, später bei der Lehenssuccession.

4) Rcgbl. 181S. S. S2«. von 1821. S. 492, 8S4. Vgl. Jnstr. für den

Lehenrath §. 4.

. S) Jnstr. a. i. O.

6) Die Klausel in den Lehenbriefen; „nach württembergischcm und

gemeinem Lehenrecht," welche einige neuwürttembergische Vasallen beun

ruhigte, gab dem kön. Lehenrath Veranlassung, sich in der oben bemerkten

Weise theils gegen die Vasallen selbst, thcils gegen einen anfragende« Ge«

richtshof auszusprechen, den 2g. Febr. 1827, 17. Nov. 1823 und 26. Fe

bruar 18Z2. Damit stimmen auch die gemeinen Grundsätze überein.

§. 79.

c) Von dem Verhaltnisse der Rechtsquellen verschiedener Orte.

Der aus der Natur des Gemeinwesens folgende Grundsatz: je

der ist im Zweifel nach den Gesetzen desjenigen Staats und desje

nigen Orts zu beurtheilen, welchem er als Bürger oder Schützling

angehört wird auch in Württemberg anerkannt. Insbesondere

tritt derselbe ein bei rein persönlichen Verhältnissen, welche aus

dem Zustande (»law«) einer Person beurtheilt werden, z. B. bei der

Frage über die Rechtsfähigkeit, über den Zeitpunkt der Volljährig

keit, Testir- und Eidesmündigkeit, ebenso, wenn das ganze Ver

mögen einer Person in Betracht kommt, z. B. bei der gesetzlichen

Erbfolge, bci'm Gante. In allen diesen Beziehungen kommen die

Gesetze des Wohnorts (»ksww personslis) im Zweifel auch auswärts

zur Anwendung 2). Dagegen sind ausnahmsweise die Rechte des

letzten Wohnsitzes nicht anwendbar in folgenden Fallen: 1) Rechts

geschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall werden hinsichtlich

ihrer Form nach den Gesetzen desjenigen Orts beurtheilt, wo sie

eingegangen sind («rstuta looi scws, «tst. mixt»), sofern dieselben nicht

einem unbedingt gebietenden oder verbietenden Gesetze desjenigen Orrs

entgegen sind, wo sie zur Vollziehung kommen ^). Der Grund hie-

von ist die Vermuthnng, daß sich die Handelnden stillschweigend je

nen Gesetzen unterworfen haben. Anderer Seits ist das Geschäft auch

im Widerstreit mit den Gesetzen der Eingehung aufrecht zu erhalten,

wenn dasselbe nur den Gesetzen - des Orts der Vollziehung^) oder

des Wohnorts der Handelnden genügt ^), indem hier anzunehmen

ist, daß solche stillschweigend diese Gesetze als Richtschnur ge

wählt haben. 2) Die Frage, ob eine unerlaubte Handlung stattge-
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funden habe und welche privatrechtliche Ansprüche sich darauf grün

den, beantwortet sich nach den Gesetzen des Orts der begange

nen Handlung °). z) Das gegenseitige Erbfolgerecht der Ehegat

ten und das übrige eheliche Gütenecht werden in Ermanglung be

sonderer Erbverträze oder Testamente nicht nach dem Rechte desje

nigen Orts beurtheilt, wo die Ehe durch Tod getrennt wird, son«

dern wo die Eheleute bei Schließung derselben als Unterthanen und

Bürger ihren festen Wohnsitz genommen Haben und das zur Zeit

dieser Schließung Statt hatte 4) Dingliche Rechte 'an einzelnen

unbeweglichen Sachen, z. B. Eigenthumsrechte, Unterpfandsrechte,

Reallasten richten sich sowohl in Hinsicht auf ihre Erwerbung, als

ihre Ausübung nach' den Gesetzen und Gewohnheiten des Orts, wo

die Güter liegen («law?» resli») «). Eine Ausnahme machen hierin

die Lehenssachen, welche nach dem Rechte des Lehenhofs beurtheilt

werden, von welchem sie abhängen^). Dahin gehöre» alle Rechts

verhaltnisse der Lehensperfonen unter sich in Hinsicht ans das Lehen,

deßgleichen die Fragen über die Lehensfähigkeit und Lehensfolge,

wahrend dagegen in Fallen, wo das Lehen nicht als solches in Be

tracht kommt, z. B. wenn ein Dritter dasselbe als Eigenthum an

spricht, wenn eine persönliche Forderung gegen den Vasallen geltend

gemacht wird, wieder bald das Recht der gelegenen Sache, bald

das des Wohnorts zur Entscheidung kommt. S) Die Ausübung

anderer Rechte und die Verfolgung der Rechte überhaupt steht un

ter dem Schutz der Gesetze des Orts, wo sie ausgeübt und verfolgt

werden ">); der Berechtigte hat sich daher auf diejenigen Rechtsmit

tel zu beschranken, welche am Ort der Klage (locus sctioni«) gege

ben sind, und, sollte ein Recht auch nach den auswärtigen Gesetzen,

unter denen es entstanden ist, vollkommen begründet seyn, so kann ^s

doch den Schutz der württembergischen Gerichte in dem Falle nicht

ansprechen, wenn einheimische Gesetze demselben an sich entgegen

seyn sollten ").

1) Uertius, ««Msione legiim ^0i>U5«. V«1. I. S. SI, f.) 8eet. 4.

§. 8. ?!ttmsvn cle «ompst. legum extsrnsi'um et c?nm«»ticsrun> Ilil.

««2?. §. 34- ff, Eichhorn, Einl. §. 34. und Z5. Brinkmann, wissen-

schoftl. praktische Rechtskunde. I. Bd. Schleswig 18Z1. ni- 5.

2) Landr. Th. I. Tit. 16. §. Dicweil „volgenden Formen oder de»

Statuten vnnd Gewohnheiten derjenigen Orten, da sie seßhaft, gemäß."

Hofger.O. Th. III. ^it. 1. § 7. Griesingers Kommentar V. S. 18.

VUI. S. SZZ. u. 558. Reinhardts Komm. Bd. II. S. 12. III. S.S8.
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Z) Nach dem Grundsätze: locus regit scwm. Landr. III. 1. §. 1. No-

tar,Ordnung vom 25. Okt. 18N8. L. 1. Staatsvertxag mit Baiern vom

21. Aug. 1821. §. 22, Regbl. S. 65Z.

ch) Usrtius I. e. S. j«Z. Usrtlebe», Vle6!tst. ?gn<Z. spo«. IX.

meg. 6. Glucks Erlauter, der Pand. I. ^. 44. und 75. Anderer Ansicht

LokscKsr, prige. jur. civ. §.,1^,2.

5) Auch diese Ausnahme ist, wenn man einmal auf die Autonomie der

Handelnden und daher auf die Absicht derselben Rücksicht nehmen will, zu

zulassen. Das württemb. Obertribunal hat übereinstinMend mit dem Obi

gen in einer Entscheidung vom 12. Sept. 1823 über eine Wechselklagsache

angenommen ; „daß die Gesetze des Wohnorts auch in Ansehung der Form

des Geschäfts gelten, wenn dasselbe zwischen Unterrhanen des nämlichen

Staats in einem fremden Staate, dessen Gesetze eine andere Form bestim

men, eingegangen worden," doch nur unter der Voraussetzung, daß auch

die Klage vor dem Gericht des Staats, in welchem beiderlei Kontrahen

ten ihr Domizil haben, angebracht werde. S. oben «r. s.

6) Glück a. a. O. S. 29Z. f.

7) Ges. vom 12 Sept. 1814. §. g. Regbl. S. Z2g. Unrichtig behauptet

Reinhardt Komm. Bd. III. S. 1«. daß diese Bestimmung blos auf die

Unterrhanen in den neuwürttembergifchen Landestheilen anwendbar sey.

. 8) Gesetz vom 15. Sept. 1818. §. 17. Regbl. S. S«8. Staatsvertrag

Note z. cit. §. 22.

g) Das eben angeführte Gesetz von 1818, wo in Hinsicht auf Falllehen

die leges rei »itse anerkannt werden, scheint zwar hiegegen zu seyn; al

lein von Bauerlehen darf nicht auf eigentliche Lehen geschlossen werden.

In Beziehung auf diese ist die Streitfrage des gemeinen Rechts nach dem

oben §. 78. Angeführten zu Gunsten des jus eurise entfchieden.

1«) Eichhorn a. a. O. S. 10S. Linde, Lehrbuch des Civilprozesses

11) Z. B. das Verbot, in eine vom Staate nicht besonders genehmigte

Lotterie zu setzen. Sollte auch der Lotterievertrag an sich vollkommen zu

Stande gekommen seyn, so könnte doch bei unseren Gerichten weder auf

die versprochene Einlage noch auf den Lotteriegewinn geklagt werden.

§. 8«.

III. Auslegung der Rechtsquellen.

Begriff und Arten der Auslegung.

Auslegen im weiteren Sinne (interriretsi-i so. jus) heißt Rechts

satze aus den Rechtsquellen ableiten '), im engeren Sinne (lege» iu
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terpretsri): den Sinn gegebener ausdrücklicher Rechtsvorschriften,

(Gesetze, im engern Sinn) bestimmen ^). Dieses Geschäft, welches

die Wissenschaft unter bestimmte Regeln gebracht hat (juristische

Auslegungskunst, Kermeneutios juris) 2), geht nothwendig jeder Rechts-

anwendung voraus, daher auch hier davon die Rede sevn muß. Es

ist zu unterscheiden die authentische Auslegung (interpretsti« su>

tKentiog), welche auf dem ursprünglichen Wege der Rechtsbildung

erfolgt, und die wissenschaftliche (««otriusli«), welche auf dem

Wege wissenschaftlicher Untersuchung stattfindet. Die erster« ist wie

der theils eine gesetzliche (legsli»), rheils eine herkömmliche

(u5usli»), je nachdem sie aus dem Gesetz oder Herkommen (Gewohn

heit und Gerichtsgebrauch) fließt. ,

1) Wening, Civilrecht I. §. 1».

2) Auch die wörtliche Auslegung ist eine Auslegung nach dem Sinn des

Gesetzgebers und nur dadurch von der logischen verschieden, daß bei ihr die

Worte als die natürlichen Träger der Gedanken, bei der letzteren dagegen

logische Schlußfolgerungen das Mittel sind.

Z) L. II. LollKsr«! KormeneM. jui'i, cum not. L. ^VsIeK. Iiip«.

1779. ei «S. ,L. VV. W»IeK 18«2. W. L. Clossius, Hermeneutik des

Rechts, Leipzig 1851.

S- 81.

Insbesondere. 1) Authentische.

Die gesetzliche Auslegung, welche der Staatsgewalt überall

zusteht ') und von den Gerichten in zweifelhaften Fallen für die

Zukunft eingeholt werden soll^), ist zwar nicht an die wissenschaft

lichen Regeln gebunden; allein eben weil sie einem wahren Gesetze

in ihren Wirkungen gleichkommt, kann sie auch nur unter denselben

formellen Erfordernissen zu Stande kommen, wie ein neues Gefetz,

also in Württemberg nur unter Verabschiedung der Regierung mit

den Standen ^). Eine Erläuterung, welcher eine solche Verabschie

dung nicht vorhergegangen ist, hat keine Gesetzeskraft "). Indessen

kann auch durch fortgesetzte übereinstimmende Auslegung eines Ge

setzes im Volke oder bei den Gerichten ein bestimmter Sinn eines

Gesetzes recipirt und hiedurch jener Auslegung eine gleiche Wirksam

keit verliehen werden, wie wenn sie von der gesetzgebenden Gewalt

ausgegangen wäre. Die Erfordernisse dieser usuellen Auslegung

sind dieselben, welche oben (§.68.69.) bei dem Herkommen bemerkt

9 *
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worden sind; namentlich kann sie nicht gegen den unzweifelhaften

Sinn eines Gesetzes geltend gemacht werden.

1) Ges.Slg. Th. IV. S. 105. unten u. S. 108, Th. V. S. S4Z.

2) Jnstr. vom 4. und 8. Mai 18«6. §. 59. Regbl. S. 42. u. 4g. Nach

einem Erlaß des Justizministeriums vom 14. Okt. 1818 haben sich dieGe-

richtshvfc dießfalls an das Obertribunal zu wenden, zugleich aber eine Ab-

, schrift ihres Berichts dem Justizministerium vorzulegen.

z) Verf. Urkunde §. 88. Da die authentische Auslegung, wie jede Aus

legung, zurückbezogen wird auf die Zeit des Gesetzes, so sollte dieselbe nur

vorkommen,, wenn sie durch innere Gründe gerechtfertigt wird.

4) We'ishaar, §. Z. Note 3. legt den Auslegungen in Verordnungen

nur einen doktrinellen Werth bei, hält jedoch den Richter dadurch für ge

bunden. Beides laßt sich nicht vereinigen; denn entweder ist die Ausle

gung verbindend, weil sie den Regeln der Wissenschaft gemäß ist: dann

unterscheidet sie sich aber nicht von jeder andern wissenschaftlichen Interpre

tation; oder sie ist verbindend, weil sie von der Staatsgewalt herrührt:

dann ist sie eines und dasselbe mit der authentischen Erläuterung. Da nnn

nach 5. 88. der Verf Urk. eine authentische Interpretation ohne Beistiznmung

der Stände nicht geschehen kann, so ist auch der Richter an die Auslegung

einer Verordnung nur alsdann gebunden, wenn er sie in dem .Gesetze be

gründet findet. Aus der andern Seite geht Weishaar inkonsequenter

Weise wieder zu weit, indem er auf neue Verordnungen und Normalien

in seinem Handbuche gar keine Rücksicht nimmt; denn^in der Praxis be

haupten diese öfters eine gleiche Wirksamkeit, wie wahre Gesetze und ein

System des praktischen Rechts, welches von denselben absieht, kann daher

auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen. Nur als an sich entschei

dend darf sie die Theorie nicht anführen; und wo sie den Gesetzen entgegen

seyn sollten, müssen sie bestritten werden.

§. 82. ,

2) Wissenschaftliche Auslegung. Kritik ').

Jede Auslegung im engeren Sinne muß erst durch eine Kritik

der Quellen, d. h. eine Prüfung derselben nach ihrer Echtheit vor

bereitet werden. Reichen äußere Mittel nicht hin, über diese zur

Gewißheit zu kommen, so ist freilich die Interpretation hinwieder ein

nothwendigcs Hülfsmittel für die Kritik und beide gehen alsdann

Hand in Hand. Durch diese ist namentlich zu entscheiden, ob eine

Rechtsurkunde an sich äusserlich echt ist, und in wie fern und in

wie weit von mehreren Lesearten eine der ander» vorgezogen (wäh
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lende Kritik) oder eine neue Leseart an die Stelle der bisher bekann

ten gesetzt werden darf (Konjekturalkritik). Das letztere kann

nach allgemeinen Grundsätzen nur in den seltenen Fällen geschehen,

wo volle juristische Ueberzeugnng die eingesetzten Worte oder Buch

staben als die ursprünglichen (authentischen) erkennen laßt. Ausser

dem muß entweder die logische Auslegung, welche sich mit der Ab

sicht des Gesetzgebers begnügt, die Stelle der Konjekturalkritik

vertreten, oder durch eine authentische Auslegung die Ungewißheit

gehoben werden. Ebeitso darf die Anwendung der Kritik in dem

Falle keine unmittelbare praktische Wirkung äußern, wenn bereits

auf usuellem oder gesetzlichem Weg eine Auslegung erfolgt ist, wel

che die Stelle des mangelhaften Gesetzes vertritt. Die Anwendung

dieser Grundsätze ,auf die Reichs- und Landesgesetze und einzelne

Rechtsgeschäfte leidet weniger Bedenken ^) , als wenn man die frem

den Quellen auf gleichen Fuß mit den einheimischen behandeln will.

Da diese nehmlich durch den Gerichtsgebrauch in Deutschland einge

führt sind, so kann auch der Umfang ihrer Verbindlichkeit nur

nach eben diesem Gerichtsgebrauch ermessen werden ^). Wäre tum,

was das römische Recht betrifft, der zu Bologna nach der Accursi-

schen Recensio» festgestellte Text (lectio vulKsts) fortän in den Aus

gaben beibehalten worden, so würde geradezu dieser Text als der

gebräuchliche und demnach einzig gültige bezeichnet werden müssen ^).

Allein schon mit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts began

nen die Versuche, mittelst mu aufgefundener Handschriften, wo mög

lich, -die ursprüngliche Lefeart herzustellen, und da die erheblich ge

fundenen Abweichungen und Konjekturen nun ebenfalls in die Aus

gaben übergiengen, so ist jetzt nicht mehr der frühere Begriff einer

lecti« vulgsw «. Koniensis festzuhalten; wohl aber darf angenom

men werden, daß der seit dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts

allgemein verbreitete Text der Gothofredischen Ausgaben ungeachtet

der feit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zum Vorschein

gekommenen umfassenderen Korrektions-Versuche in der württember

gischen wie in der gemeinen Praxis immer noch die vorherrschende

geblieben ist ^). Ans eben diesen Ausgaben des Corpus juris, civilis

wird auch allenthalben der Text des über lcuäorum entnommen.

Die Grundlage «der in der Praxis benützten Ausgaben des corpus

juris «snonici aber,- namentlich der kritischen Ausgabe von I. H.

Böhmer (1747), bildet die päbstlichc Revision vom Jahr 1öL(Z °).



154 I. Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

t) K. Le»t, rst. emenck. leg. ei etl. Z. W. IVeuKsu, l^ips. i7j,Z.

K. L. ^leo n s <Ze usu et sbusu srt!s «ritio. in juri, prud. Lrf. j?7Z.

Thibants Versuche j. Bd. nr. jg. Feuerbach, civ. Versuche t. Bd.

Z. Abh. F. Span genberg, die Lehre von dem Urkundenbemeise in Be

zug auf alte Urkunden 2 Al'th. Hcidelb. 1827.

2) Nach denselben ist bei der kritischen Ausgabe der württembergischen

Gesetze, namentlich des Landrechts verfahrest worden. S. Ges.Slg,. I. Borr.

S. i^xxxiv. i^xxxvn.

Z) Das. S. XXXIV. .

4) S. oben §. öl. Note 1.

5) Falk, Encyklopädie §.88. Note iiz. nennt daher diesen Gothofredi«

schen Text geradezu die leetio vulgsts oder i-eeept«.

«) K. F. Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts I. S. 577. f.

§. 83.

Insbesondere. ») Wörtliche Auslegung

Die wörtliche (grammatische) Auslegung ist überall zunächst zu

versuchen, und mir Recht verlangt die württembergische Gesetzge

bung, daß ihre Bestimmungen nach dem gemeinen Sprachgebrauch

des Landes verstanden werden ^). Hiebet ist jedoch nicht an den frü

her oder spater, sondern lediglich an den zur Zeit der Abfassung des

betreffenden Gesetzes herrschenden Sprachgebrauch zu denken. Erst,

wenn nach diesem die Bestimmung Zweifel erregt, ist der Ausleger

verpflichtet, nach einem besondern Sprachgebrauch des Gesetzgebers

sich umzusehen, wobei übrigens, sowie wenn die gemeine Bedeu

tung hinreicht, die einzelnen Worte nicht für sich betrachtet, sondern

nur im Zusammenhang mit den übrigen erklart ^) und niemals oh

ne Bedürfnis; als überflüssig angenommen werden dürfen. Unter

diesen Beschrankungen ist jede wörtliche Auslegung eine strenge

(strikte) zu nennen, indem niemals den gebrauchten Worten Bezie

hungen unterlegt werden können, welche nach dem gemeinen oder

besonderen Sprachgebrauch nicht darunter fallen ^). Eine andere

strikte Auslegung aber ist nicht zu rechtfertigen. Von dem unmit

telbar bestimmenden Theile eines Gesetzes (veibs äispositivs) sind

übrigens wohl zu unterscheiden Eingangs - und Schlußformeln und

andere erklärende Wortsätze (verbs enuntistivs), welche wohl zur

logischen Auslegung des Gesetzes dienen, nicht aber von direkt ver«

bmdlicher Wirkung sind «).
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5

1) ?. U. LSKnier', üe ioterpret. grsmni. tot. et usu !n jure r«in»

!n Liercitsr. tom. II. et iu prsek. »ä, Rrisson. cle V«rb. 8ign.

2) Ges.Slg. I. S. 1«S. Anmerk. 51. S. 154. Wie die wiirttemb. Ge

setzgebung einer millkührlichen Auslegung entgegen ist, geht hervor aus ei

nem Erlaß des Justizministeriums vom 11. Juli 1807, worin aus Veranlas

sung eines vorgelegten Strafantrags dem ersten Senat des Oberjustiz-Kol

legiums auf königlichen Befehl zur Pflicht gemacht wird: „sich nicht durch

die neuere» juristischen Schriftsteller verleiten zu lassen, privat Überzeu

gungen und Mcynungen dem Buchstaben des Gesetzes vorzuziehen

und denselben durch Beschränkungen und Auslegungen kraftlos zu machen,

sondern lediglich ohne Nebenideen sich streng an die gesetzlichen Vorschriften

zu binden, indem S. K.M. durchaus nicht zugeben werden, daß Ihre Un-

terthanen den privat Ansichten und ^rbitrio des Richters, sondern lledig»

lich dem Ausspruch des Gesetzes unterworfen seyn sollen." >

Z) Gluck, Kommentar I. S. 229.

4) WeniNg, gtm. Civilrecht I. §. 4. a. E. ,

5) LvKK si^Ä I. e. §. 77.

g. 84.

b) Künstliche Auslegung

Geben die Worte des auszulegenden Gesetzes oder Instruments

keinen vernünftigen oder wenigstens keinen zureichenden Sinn, so ist

znr künstlichen (logischen) Interpretation die Zuflucht zu nehmen,

welche dahin gerichtet ist, mittelst logischer Schlußfolgerungen die

wahre Absicht des Gesetzgebers zu ermitteln, und, sofern dieses ge

lingt, entweder den einfachen Wortsinn näher zu bestimmen (erklä

rende) oder auch eine von demselben abweichende weitere (ausdeh

nende) oder engere (einschränkende Auslegung) Bedeutung zu wäh

len. Als allgemeiner Grundsatz muß angenommen werden: jede

Rechtsnorm ist aus den ihr eigenrhümlichen Grundlagen zu erklä

ren, also das württembergische Landrecht, je nach den betreffenden

Instituten, bald ans dem römischen Recht, bald aus dem Frcibnr-

ger Stadtrecht, bald aus einheimischen Statuten und Gewohnhei

ten 2). Läßt sich durch historische Verbindung kein sicheres Resul

tat ermitteln, so können weitere Schlußfolgerungen gezogen werden,

theils aus ähnlichen Bestimmungen (s 8ivM) über andere verwandte

Falle, welche eine Analogie zulassen ^), theils aus entgegengesetzten

Bestimmungen (» vontrsri«), welche, als Ausnahmen ausgedrückt,

eine korrespondirende Regel vennuthen lassen Aus dem Zwecke
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der künstlichen Auslegung ergibt sich, daß derjenige Sinn im Zwei-

/ fel anzunehmen ist, welcher den Worten des Gesetzes, sowie dem

ausgesprochenen oder vermuthlichen Zwecke des Gesetzgebers am näch

sten kömmt 6). Ausserdem ist diejenige Ansicht vorzuziehen, welche

sich von dem früheren Rechte, als der Grundlage des neuen Gese-

zes, und von der Billigkeit am wenigsten entfernt ^). Da indessen

die Kraft eines Gesetzes auf dessen Promulgation und Publikation

beruht so darf eine von dem klaren Wortverstande abweichende

künstliche Auslegung so wenig an die Stelle der grammatischen In

terpretation treten, als anderer Seits ein völlig dunkles Gesetz auf

juristische Geltung Anspruch machen kann. Auch auf lokale und

spezielle Rechte,, namentlich Privilegien, finden diese Grundsatze An

wendung 6); nur ist, wie jede Ausnahme vom Gesetz, so auch eine

Abweichung vom gemeinen Recht, sofern die eigenthümlichen Ver

hältnisse, namentlich die historischen Grundlagen, worans jede auch

die singularste Rechtsnorm zu erklären ist, keine Berechtigung dazu

geben, nicht zu vermuthen.

t) Thibaut, Theorie der logischen Auslegung des röm. Rechts 2. Ausg.

Altenbttrg 18«6.

S) S. oben L. 5Z—ZS. 59. ur. 2. §. 61. vr. 4.

S) v, I. z. kr. ,2. 1Z. 27. Die Analogie ist keine besondere Rechtsquelle,

sondern nur Hiilfsmittel für die logische Auslegung. Nur innerhalb der

Grenzen der letzteren gilt der Grundsatz: ubi esätim ratio, ibl esäe,» I«.

4) Auch hier findet noch immer eine logische Auslegung oder, wie die

älteren Juristen die Rechrsanalogie nennen, eine ^rg,«»eittslio ei logs

Statt.

5) v. I. e. kr. ,9. — l.. fr. 67.

6) Thibaut a. o. O. k. 15. 2«.

S) Dieß übersieht Wening Civilr. I. §. 8. Note p-r.

8) v. !, 0. fr. Z2. xr. Wening o. a. O. I. §. «.

S. 85.

Von der Aufsindung des Gewohnheitsrechts und der Natur der Sache.

Der Beweis des Herkommens ') beschrankt sich nicht auf die

gewöhnlichen prozessualifchen Mittel: Zeugniß, Eid, Urkunden u.s.f.,

sondern es muß auch der doktrinelle Weg, namentlich der der histo«
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rischen Forschung für jenen Zweck zugelassen werden. Sofern nanis

lich ans allgemeinen geschichtlichen und insbesondere rechtshistori

schen Gründen das Daseyn eines gemeinen, partikularen oder loka

len Gewohnheitsrechts hervorgehen sollte, muß dasselbe von dem

Richter eben sowohl berücksichtigt werden, als es Sache seiner Be-

urtheilung ist, in wiefern die Anwendung eines gemeinen Herkommens

auf die partikularen Rechtsverhältnisse stattfinden kann Eben

so verhalt es sich mit der Natur der Sache. Auch diese ist selbst-

rhätig von dem Richter aufzusuchen, dessen Aufgabe ja eben in der

Ableitung und Anwendung einzelner Rechtssätze besteht, ohne Unter

schied zwischen den mehr oder minder nahe liegenden Rechtsquellen,

woraus sie hervorgehen. Von besonderem Werthe, sowohl für die

Auffindung dieser reinen juristischen Natur der betreffenden Verhält

nisse, als des daran sich knüpfenden Herkommens, sind die sogenann

ten Rechts symbole d. h. gewisse übliche Wahrzeichen in Voll

bringung von Rechtsgeschäften, welche nicht allein zum Beweise die

ser Vollbringung selbst, sondern auch der damit in Verbindung ste

henden Rechtsideen dienen; ebenso die Rechtssprüchwdrter

d. h. einzelne Redensarten, welche in Form von Sprüchwörtern eine

anwendbare Rechtsregel ausdrücken. ^,

1> S. hierüber Thibaut, Pand.R. Z. 2«. Weiße, Einl. in das deut

sche Privatrecht, Z. 34 f. Mittermaier, Grundsätze des deutschen Pri-

vatr. Z. 2ö. Von Handelsgewohnheiten das. F. 2Z. -

s) Zwar wird im Landrecht (Th. I. Tit. 1.) und in der Hofger.Ordnung

die Verbindlichkeit der Gewohnheiten von dem Vorbringen und Beweise der

selben abhÄngig gemacht; allein notorische, zur eigenen Wahrnehmung des

Gerichts gelangte, Gewohnheiten' machen überall eine Ausuabme von der

Bemeislast. Gönner, Handbuch des Prozesses, Bd. 2. Al'h. 37. §. 11.

3) Meine Beiträge zur Kunde des deutschen Rechts, I. über die Sym

bolik des germ. Rechts , Tüb. 1833.

4) Eisenhart, vom Beweise durch Sprüchwörter in seinen kleinen

Schriften, S. 17 f. K. F. Eichhorn, Einl. Z. 27.
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Dritter Abschnitt.

Von der Dauer und Aufhebung der Rechtsnormen.

§. 86.

s) Im Allgemeinen.

Eine Rechtsnorm kann ihre Verbindlichkeit verlieren nicht allein

durch förmliche Aufhebung anf dem Wege des Gesetzes, bezie

hungsweise der Autonomie — falls sie auf diesem Wege errichtet wor

den — sondern auch durch sich selbst, wenn dieselbe mir für eine gewisse

Zeit oder für vorübergegangene Verhältnisse eingeführt war ^). Auch

ohne daß letzteres in einem Gesetze ausdrücklich bestimmt worden, mnß

angenommen werden, daß die eingeführte Bestimmung als aufgeho

ben zu betrachten fey, wenn deren Endzweck nach logischen und

historischen Gründen entschieden anfgehört har ^). Eine theilweise

Aufhebung kann statt finden, wenn nur einzelne Verhältnisse, wor

auf eine Rechtvorschrift ursprünglich berechnet war, oder allmälig

erstreckt worden, weggefallen sind. Dagegen tritt die Unwirksamkeit

einer Bestimmung nicht von selbst ein, wenn der äußere Beweggrund

(«cessio welcher dieselbe hervorgerufen hat, oder der nächste

Zweck des Gesetzgebers, allenfalls anch die ganze Einrichtung, welche

sie geschaffen hat, verschwunden ist

I) 3. B. s. g. transitorische Gesetze.

S) G. Hufeland, Uber den Geist des röm. Rechts, l. S. 2«2 f.

Z) Thibaut, Pand.Recht. §. 59. Guyet, Abhandlungen aus dem

Gebiete des Civilrechts nr. VIl. Daher dauert die Verbindlichkeit der

Reichsgeseßc noch immer fort, ungeachtet keine Reichsgesetzgebung mehr exi-

siirt.

§. 87.

b) Vom Verhältniß der neueren Rechte zu den älteren und veralteten.

In der Natur der Sache liegt es, daß das neuere Recht im Kol

lisionsfalle dem älteren vorgeht, wenn und so weit beide im Wider

spruche mit einander sind '). Ausserdem aber schließt das neuere

Recht das altere keineswegs aus, vielmehr kommen alte Gesetze ne

ben neuen taglich und so lange zur Anwendung, bis sie durch spätere

gültige Gesetze abgeändert, oder von selbst veraltet (antiquirt) sind.

Das letztere ist nun allerdings der Fall bei vielen alten Rechtsbe
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stimmnngen, und nicht blos einzelne Rechtssätze, sondern auch ganze

Institute hatten jenes Schicksal. Theils in Folge der Aufnahme

des römischen Rechts, theils vermöge der spateren Gesetzgebung sind

nehmlich mehrere Rechtsverhältnisse gänzlich ausser Uebung gekom

men 2), oder in ihren Grundlagen umgestaltet worden^); und in

Beziehung hierauf kann man nun allerdings den alten Rechtsquellen

keinen Einfluß mehr einräumen, auch wenn sie nicht ausdrücklich

durch neue Gesetze aufgehoben seyn sollten.

«) l.er posterior äerogst xrlori s. Gönner, juristische Abhandlun

gen, Bd. I. »r. z. Bd. II. nr. Z5. Thibaut, civil. Al'h. nr. 7.

2) 3. B. das Einlagerrecht, das Pfandungsrecht der Gläubiger, eine

große Anzahl von Losungsrcchten.

S) Z. B. die Lehre vom Besitz (Gewehre) und Eigenthum.

§. 88.

e) Von der Dauer der Privilegien und anderer besonderen Rechte ').

Ein Privilegium kann, wie ein Gesetz, wenn nichts Entgegen

gesetztes bestimmt ist, nur auf künftige Falle bezogen werden, und

daher den bereits wohl erworbenen Rechten Dritter keinen Eintrag

thun 2). Auch setzt seine Wirksamkeit eine Bekanntmachung an alle

diejenigen voraus, welchen eine Verbindlichkeit dadurch auferlegt

ist 2). — Privilegien werden niemanden aufgedrungen. Will daher der

Privilegirte einem Vorrecht entsagen, so kann er dieß für seine Person

mit voller Wirkung thun ; den übrigen Betheiligten kann dieß je

doch an ihrem Anspruch keinen Schaden bringen. Anch dauern Ver

bindlichkeiten, welche mit einem Privilegium (priv. «qerosuin ) ver

bunden sind, ohne Enthebung von der anderen Seite gleichermaßen

fort, wie gesetzliche Beschränkungen, die nur von dem Gesetzgeber

selbst wieder gehoben werden können. Durch bloßen Nichtgebrauch

wahrend einer bestimmten Zeit geht das Privilegium,nicht verloren ^),

wohl aber wenn dem Gebrauche widersprochen worden ist, und der

Bevorrechtete sich bei dem Widerspruche 30 Jahre hindurch beruhigt

hat 6); eben so durch unvordenkliche Verjährung. Die Frage, ob

durch Gesetz ein ertheiltes Privilegium einseitig zurückgenommen

werden könne, ist für Württemberg zu bejahen Gleichwohl kann

der Privilegirte, falls nicht dasselbe auf Widerruf («ä Kens plsoi.

tum) ertheilt war, für die ihm entgehenden Vortheile Entschädigung

verlangen Eine Entsetzung wegen erwiesenen groben Mißbrauchs
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ist dagegen auch ohne diese zulassig '), kann jedoch nnr von den Gerich

ten erkannt werden Auch auf Konzessionen ") und Rechtswohl-

thaten kann ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden;

auf Dispensationen aber wieder nur, soweit sie den Dispensirten vor-,

theilhaft sind

4) ^. ?r«mmsnii, ös rovocatlone pr!v!I. liolts, v?ub. 17gö.

?. K. ?. >Vs5inutK, <Ze «rivil. »sturs, Koett. 1787..

2) Nach 0. XI.III. 8- kr. 2. z. 10, Und L. I. 19- c«n«t. 7. VIII. 49.

«onst. 4. wird sogar angenommen, daß eine neue Verleihung, wodurch

erworbene Rechte verlezt werden, kraftlos sey. Thibaut,j Pandekten-

Recht, z. 55. Wen in g, Lehrbuch, I. 8. Z.

3) Schon nach §. 75. Note 1. Vgl. L. I. 14. e«ii?t. 7.

4) e. II. z. voost. 29. — X. V. ZZ. es«. 6. Der Grundsatz, daß «Nif Stan

desprivilegien nicht verzichtet werden dürfe (X. II. 2. «sp. 12. Hufe»

land, Geist des römischen Rechts, I. S. 286 f.), bezieht sich blos auf we

sentliche Standesrechte, auf welche natürlich nicht verzichtet werden kann,

ohne vom Stande selbst, der durch jene Rechte unterschieden ist, sich auszu

schließen. Ausserdem kommt der Verzicht auf einzelne Rechte häufig vor. Rgbl.

von 181». S. 515. §. 53. S. 529. §. 15.

5) Eine Ausnahme machen die Jahrmarktsberechtigungen, welche durch

lojahrigen Nichtgebrauch verloren gehen 0. I.. i«. kr. 1. und die Gewerbs

privilegien (Erfindungsxatente), welche durch 2jährige Nichtausübung erlö

schen. Allgem. Gewerbeordnung, Art. 16«.

ö) Glück's Kommentar, II. §. 11». Fritz in Linde's Zeitschrift für

Civilrecht :c. I V. nr. 6. Wen in g, Lehrb. I. §, 34.

7) Gefetz vom 12. Sept. 1814. f. 2. wo unter den rein gesetzlichen Rech

ten im Gegensatz zu wohlerworbenen Rechten die gesetzlichen beson

deren Rechte gewisser Stände, Personen und Sachen angeführt sind,

w^che durch ein neues Gesetz von selbst aufgehoben werden.

8) Nach Analogie v. 5. 5«. der Verf.Urk. 8.

9) X. V. S. zz. 0. 1,. 24. Thibaut, a. a. O. §. 42. und Andere

hatten vorherige Verwarnung für nöthig.

1») Nach Analogie von §. 94. der Vcrf.Urk.

11) Vgl. z. B. Gefetz vom 9. Juni 1827. Art. 7. Regbl. S. 274. 275.

12) Hieher gehört z. B. der Verzicht auf die weibliche Freiheit, welcher

stillschweigend durch unterlassene Anrufung beim Gante ausgefprochen wird.

15) Daher kann der dlspensirte Minderjährige allerdings die Verwaltung

seines Vermögens dem bisherigen Pfleger lassen , nicht aber gegen die seit

der Dispensation von ihm selbst eingegangenen Handlungen «1 es«, min.

«et. Restitution nachsuchen.
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Zweit' es Kapitel.

Begriff, Natur und Arten der Rechte und Verbindlichkeiten.

§. 89. ^

I. Von den Rechtem s) Begriff und Natur.

Nächst den Rechtsnormen kommen in Betracht die Rechte selbst,

welche unter dem Einflüsse und der Garantie jener Normen stehen.

Jedes Recht, d. h. jede Befugniß, im Verhaltniß zu Andern etwas

zu thu» oder zu unterlassen, setzt seinem Begrifft nach voraus:

1) einen Berechtigten, d. h. eine Person, welcher die Befugniß

zusteht; '2) einen Verpflichteten, d. h. eine Person, welcher die

Verbindlichkeit obliegt, die Befugniß anzuerkennen. Beide, der Be

rechtigte und Verpflichtete, müssen norhwendig getrennte Personen

seyn s) einen Gegenstand, worauf die Befugniß gerichtet ist.

Dieser kann seyn sowohl eine Sache, als eine Handlung; immer

aber wird dabei etwas Aeußeres, sinnlich Erkennbares vorausgesetzt

Mit dem Aufhören einer dieser Voraussetzungen fallt auch der Begriff

des Rechts hinweg. Andere als rechtliche Befugnisse aber giebt es

nicht, und es ist eben so unpassend, moralische, oder unvollkommene

Rechte im Gegensatz von juristischen oder vollkommenen Rechten an

zunehmen 2), als es ungereimt und widersprechend erscheint, von

einem Nothrechte zu reden, gleichsam einer Befugniß, in der Noch

Anderen Unrecht zu thnn. Allerdings gilt auch im praktischen Rechte

der Grundsatz: Noth kennt kein Gebot (veoe8«irss «on KsKst legen»),

und daher wird z. B. die Entwendung eßbarer Gegenstände ans

wahrer Hungersnoth , sofern hiebet freie Selbstbestimmung ausge

schlossen ist, nicht als Verbrechen angesehen *); allein ein Recht,

sich fremde Nahrung zuzueignen, hat auch der Hungernde nicht, und

nur der Umstand, daß das Rechtsgesctz auf seine Handlung keine

Anwendung leidet, entbindet ihn von Strafe und Schadensersatz.

4) Daher hat der Mensch keine Rechte gegen sich selbst, noch gegen

vrrnunftlose Objekte, mohl aber auf seine Persönlichkeit und auf vernunft

lose Objekte; daher ferner das Aufhören von Forderungsrechten und ding

lichen Rechten, wenn der Berechtigte zugleich Schuldner oder Eigenthümer

wird tcontusi« und covgolillskiv). ». VIII. 6. kr. t. — I. II. 4. §. z.

2) Auf etwas, was weder Sache, noch äußere Handlung ist, gibt es

keine Rechte, z. B. auf etwas, was blos in der Einbildung eristirt, auf
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Gedanken ( nach dem richtigen Grundsatz : Gedanken sind zollfrei, oder : co.

gitstionig poensni nemo vsinui-), auf die Persönlichkeit eines Andern.

3) Wie z. B. Makeldcy, Lehrbuch des röm. Rechts, §. 12. Das Sit

tengesetz (die Moral) enthält blos Pflichten, keine Befugnisse. Freilich

was ich thun soll, darf ich auch, aber nicht daß ich es darf, sondern daß

ich es soll, sagt die Moral. Ob ich es im Verhältniß zu Andern thun

darf, darüber kann blos das Rcchtsgesetz entscheiden; darf ich es nach die

sem nicht, so darf ich es auch nicht nach dem Sitiengesetze ; nicht aber folgt

daraus, daß ich es nach dem Rcchtsgesetze darf, auch, daß ich es nach dem

Sittengeseße soll.

4) Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts, L. 521. Vergl. Kant,

Anfangsgründe der Rechtslehre, Einl. S. XI.I.

§. 90.

b) Arten.

1) Urrechte und erworbene Rechte.

Die einen Rechte kommen dem Menschen zu, als vernünftigem

Sinnenwesen, und heißen daher Urrechte oder absolute Rechte; die

anderen nur unter Voraussetzung besonderer Verhältnisse, in welchen

sich der Einzelne befindet. Die letzteren können zwar der That nach

auch angeboren seyn, wie die ersteren (z. B. die Rechte des Geburts?

adels); allein immer beruht ihr Dasevn auf Erwerbung, sey es des

Berechtigten selbst oder seiner Vorfahren. Daher können dieselben

auch erworbene oder hypothetische Rechte genannt werden. Alle

Urrechte lassen sich auf das eine allgemeine Recht der freien Persön

lichkeit zurückführen, welches sich nur in verschiedenen Richtungen:

als Recht der ungehinderten geistigen und körperlichen Entwicklung,

als Recht auf Ehre, Erwerbfähigkeit u. f. w. äußert Da schon

^ die einzige Thatsache der menschlichen Eristenz, abgesehen von irgend

einer Erwerbhandlung, diese Rechte hervorruft, fo dauern dieselben,

unabhängig von menschlicher Willkühr, so lange fort, als jene That

sache wirklich ist. Eine Veräußerung derselben ist daher rechtlich

unmöglich, wogegen allerdings die hypothetischen Rechte, welche die

Mehrzahl bilden, der Verfügung des Berechtigten in der Regel un

terworfen sind 2).

1) Kant, a. a. O. S. X7.V. v. Gros, Lehrbuch des Naturrechts,

§.112. Die Ausführung gehört nicht Hieher, sondern in das Naturrecht,

. übrigens Verf.Urk. k. 21. und f. insbesondere L. 24. und 23.

2) Ausnahmen, z. B. bei Minderjährigen, Werschwendern.
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§. 91.

2) Positive und negative, z) allgemeine und besondere

Rechte.

Positive Rechte oder Begehungsrechte sind solche Befugnisse,

welche ln der Vornahme, negative oder Unterlassungsrechte solche,

welche in der Nichtvornahme einer Handlung sich äußern. Jedem

Recht, etwas zu thun, wohnt zwar die Befugniß inne, es nicht zu

thun, und somit ist jedes positive Recht zugleich ein negatives; in

dessen giebt es auch rein negative Rechte, nehmlich in allen denjeni

gen Fallen, wo jemand von einer allgemeinen positiven Verpflichtung

ausgenommen ist — Die Rechte sind ferner theils allgemeine,

theils besondere. Unter den ersteren werden solche Rechte verstan

den, welche allen oder doch den meisten Personen zukommen, unter

^ den letzteren solche , worauf nur einzelne Personen oder einzelne Klas

sen von Personen Anspruch haben. Andere verstehen unter allgemei

nen Rechten solche, welche im Zweifel allgemein, d. h. gegen alle

Personen, unter besonderen solche, welche nur gegen gewisse Personen

wirksam sind. Besser nennt man jedoch jene absolute, diese rela

tive Rechte

1) 3. B. gewisse Rechte der Minderjährigen , der Weiber ( weibliche Frei«

Helten).

2) Die Römer würden^vielleicht jene Zur« i» rem , diese Zur« in perso.

nsm genannt habe», wenn sie an eine durchgreifende Eintheilung der Rechte

gedacht hätten, wiewohl die Ausdrücke: actio in rem, seti« in pers«.

»gm , woraus die Neueren schließen wollen , auch eine engere Erklärung

zulassen, z.B. bei Csjus IV. z. — v. XI.III. 7. kr. 25. pr- Jedenfalls aber

ist es dem gemeinen und selbst dem juristischen Sprachgebrauch entgegen ,

die absolut wirkenden, d.i. durch eine s. g. seti« in rem geschützten Rechte

<z. B. die Rechte des sisws) mit Thibaut, Versuche über einzelne Theile

der Theorie des Rechts, II. Bd. nr. 2,, Pütter, die Lehre vom Eigen

thum, S. 24., Maurenbrecher, Lehrb. §. 18«. dingliche zu nennen,

wie dieß nun auch ancrkenntThibaut, System des Pand.R. 8. Ausg. 5, gz.

S- 92.

4) Personal- und Real-, S) persönliche und dingliche Rechte.

Je nachdem eine Befugniß einer Person, als solcher, zukommt

oder einer Sache anhängt und mit dieser auf jeden Besitzer übergeht,

nennt man dieselbe ein Personal- oder ein Realrecht. Die mei
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sten Rechte gehören zur ersten Gattung, insbesondere diejenigen, wel

che unter dem Namen: Pe'rsonenrecht (jus z,er8«n»runi) zusam-

mengestellt werden (II. Buch). Doch giebt eö auch manche Befugnisse,

welche mit einer bestimmten Sache dergestalt verknüpft sind, daß

deren Eigenthümer als solcher, ohne besondere Uebertragung, dieselbe«?

auszuüben hat ') (subjektiv dingliche Rechte, jur» reulis). Verschie

den von dieser Eintheilung ist eine andere in persönliche (jurs in

z>er««nsi») und dingliche Rechte (jura in re). Unter jenen ver

sieht der juristische Sprachgebrauch solche Befugnisse, welche gegen

bestimmte, besonders verpflichtete, Personen, unter diesen solche,

welche unmittelbar auf bestimmte Sachen gerichtet sind, gleich

bedeutend, in wessen Händen sie sich befinden. Das Merkmal der

persönlichen Rechte liegt in der Verpflichtung (obligatio) einer be

stimmten Person. Wahrend nehmlich die Perfonenrechre und die ding

lichen Rechte gegen alle Individuen, welche der betreffenden Person

oder Sache gegenüberstehen, gerichtet sind, enthalten die s. g. per

sönlichen Rechte — auch Forderungsrechte ^) genannt — einen An

spruch an eine individuelle bestimmte Person, mit welcher der Be

rechtigte in einer obligatorischen Verbindung steht.

1) Z. B. Bannrechte, Rechte der Rittergüter.

2) Auch die württemb. Gesetze beschränken den Begriff dinglicher Rechte

blos auf Rechte an Sachen, z. B. Gesetz vom 21. Mai 1828. die Entw.

des Pfdges. betr. Art. 15. S2. m-. z. 5Z. 59- Vergl. Landr. I. 65. z. In

Volnziehung :c. Wa aber die Vrthcl zc. Tit. 75. Erstelich.

z) Man kann sie auch persönlich, dingliche Rechte nennen, sofern man

, nehmlich unter Ding im weiteren Sinn alles versteht, was als Objekt von

Rechten erscheint, also auch Handlungen. Die Bezeichnung der Familien

rechte als dinglich persönlicher Rechte, welche von Neueren (z. B.

Wening) Kant nachgeahmt worden, ist unrichtig, sofern damit aus

gedrückt werden will, daß eine Person (das Hauskind, der Ehegatte) gleich

sam als Sache besessen werde; denn auch als Fiktion ist diese Annahme

unjuristisch.

S- 93.

II. Von den Verbindlichkelten, s) Begriff und Natur.

Dem Begriff des Rechts entspricht der Begriff der Verbindlich

keit. Hierunter versteht man die Verpflichtung, dem Rechtsanspru

che eines Andern Genüge zu leisten. Das Recht setzt, wie die Ver

bindlichkeit, voraus ein Subjekt und ein Objekt, d. h. eine Person,
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welcher dieselbe obliegt, und einen Gegenstand , worauf sie gerichtet

ist. Ausserdem gehört zu den Merkmalen der Rechtsverbindlichkeit:

1) daß dieselbe einem Rechtsanspruche gegenüberstehe — wo daher

kein Recht, ist auch keine Verbindlichkeit — , und zwar 2) dem

Rechtsansprüche eines Anderen. Daher hat der Mensch keine Rechte

gegen sich selbst, noch gegen verstorbene Personen. Z) Dieser An

spruch kann nötigenfalls durch Zwang von Seite des Berechtigten

oder vielmehr der von ihm angerufenen Staatsgewalt vollzogen wer

den. Der Verpflichtete kann sich daher m'cht, einseitig seiner Ver

bindlichkeit entheben. In allen diesen Beziehungen unterscheidet sich

die Verbindlichkeit im rechtlichen Sinn, auch juristische oder vollkom

mene Verbindlichkeit (Zwangspflicht) genannt, von der moralischen

oder unvollkommenen Verbindlichkeit (Gewissenspflicht), welcher keine

Befugniß und daher auch kein Rechtszwang gegenübersteht. Auch

ursprünglich blos moralische Pflichten können zwar durch Gesetz,

Vertrag oder letzten Willen zu Zwangspflichten erhoben werden;

allein in diesem Fall wird gleichzeitig eine Befugniß des Staats oder

Einzelner dadurch begründet

!) Dieselben nehmen daher eben damit das Wesen von Rcchtspffichten an,

z. B. die Pflicht zur Alimentation gewisser Personen, zur Ausstattung

der Kinder.

' d) Arten.

Die rechtlichen Verbindlichkeiten sind wieder theils allgemei

ne, theilö besondere, je nachdem alle oder nur einzelne Personen

denselben unterworfen sind ; ferner theils positive, theils negati

ve, je nachdem ihre Erfüllung in einem Thun oder in einem Unter

lassen sich äußert. Die Verpflichtungen, welche den absoluten oder

Urrechten gegenüberstehen, sind durchaus negativer Art, indem ur

sprünglich niemand verbunden ist, zu den Rechten Anderer beizutra

gen, sondern nur solche Handlungen zu unterlassen, welche den

Rechtszustand derselben gefährden könnten. Eben diese negative Ver

pflichtungen sind aber zugleich allgemeine, indem Jedem dieselben

obliegen. Besondere positive Verpflichtungen werden dagegen erzeugt

theils durch allgemeine Rechtsnormen , welche zu Gunsten Einzelner

Andern positive Handlungen auferlegen, theils durch Vertrage,

wodurch gewisse Personen sich zu einem gewissen Handeln verpflich

1«
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ten. Auch auf dem Besitze einer bestimmten Sache kann eine positi- .

ve Verpflichtung ruhen. In diesem Fall spricht man von einer

Reallast, im Gegensatze von einer Personallast, welche letztere

nur auf der Person des Verpflichteten, als solcher, haftet ').

Eine auf einer Sache haftende negative Verpflichtung heißt Dienst-

barkeit. ^

D r k^t t e s Kapitel.

Von den Rechtssubjekten.

§. 9S.

Begriff der Rechtsfähigkeit (Persönlichkeit). ,

Unter Rechtsfähigkeit versteht man die rechtliche Möglichkeit,

Rechte zu haben , zu erwerben und aufzugeben. Wer diese Möglich

keit ganz oder theilweise besitzt, heißt Person im juristischen Sinne

oder Rechtssubjekt; und hierauf bezieht sich auch das Wort Per,

sdnlichkeit, womit man die Eigenschaft eines Wesens bezeichnet,

vermöge welcher dieses als berechtigtes und verpflichtetes Subjekt

überhaupt in Betracht kommen kann. Ursprünglich und an und für

sich kann Persönlichkeit und eben damit Rechtsfähigkeit nur zuge

schrieben werden einem individuellen, sinnlich vernünftigen Wesen,

sofern solches als Selbstzweck erscheint, also einem einzelnen Men

schen (einer physischen Person) Indessen ist jener Begriff durch

das positive Recht wesentlich erweitert und auch auf einzelne künst

lich gebildete Subjekte in Anwendung gebracht worden, welche, eben

weil sie durch menschliche Willkühr oder juristische Fiktion und nicht

durch die Natur zu Rechtssubjekten erhoben sind, moralische oder

juristische Personen genannt werden (S. 1«o.). Aus demselben Grun

de kann auch ein und dasselbe Individuum zwei oder mehrere Per

sonen d. i. Rechtssubjckte in sich vereinigen ^), lmd bald in dieser

bald in jener Eigenschaft in Betracht kommen, namentlich in der

einen Eigenschaft Rechte erwerben oder Verpflichtungen eingehen,

ohne sich in der andern Vortheil oder Nachtheil zu bringen

Selbst von sich kann eine solche gedoppelte Person (<lupl«x persans)

Rechte erwerben, sofern die verschiedenen Qualitäten als eben so viele

Rechtssubjekte sich gegenüber treten dagegen können persönliche
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Privilegien, welche jemand in der einen Eigenschaft genießt, nicht

auch von ihm auf die andere Eigenschaft übertragen werden 5).

1) Im Personenrecht (II. Buch) werden auch blos die Rechtsverhältnisse

der physischen Personen angeführt werden. Ueber die juristischen Personen

s. nachher §. Ivo. f. und das VIII. Buch.

2) ?. ?sio. Ilertius, öe un« Kamine «Iure» »ustineote pvrgonss in

seinen Opus«. V«I. I. t«m. z. p. 27. '

z) Z. B. der Regent, welcher bald als Staatsoberhaupt (persona pul,,

lies), bald als Privatperson (xers. privat«) handelt. Vergl. auch Z. II.

t8. L. 4.

4) 3. B. o. I. 7. kr. z. e. V. Z7. oonst. 26.

5) v. IV. ch. kr. Z8.

§. 96.

I. Von den physischen Personen,

s) Allgemeine Bedingungen der natürlichen Rechtsfähigkeit.

Die erste Bedingung der Existenz als natürliches Rechtswesen

ist menschliche Geburt. Ein von einem Thiere erzeugtes Geschöpf,

wenn es noch so sehr der menschlichen .Gattung sich nähern sollte,

kann daher nicht als Person betrachtet werden; ebenso wenig das

Kind im Mutterleibe (embrvo), welches bis zur Geburt nicht als

Einzelwesen, sondern nur als Theil vom Leibe der Mutter (psrs

ventri») eristirt >), wiewohl das positive Recht in einzelnen Bezie

hungen für dasselbe sorgt 2). Eine zweite Bedingung ist mensch

liche Gestalt. Einige Merkmale der letztern lassen sich allerdings

angeben, z. B. menschliches Antlitz, aufrechter Körperbau; allein

im Allgemeinen kann dock) weniger ans diesem oder jenem Kennzei

chen^ als vielmehr nur aus der Erscheinung im Ganzen auf das

Daseyn als Mensch geschlossen werden. Eine menschliche Geburt

ohne menschliche Gestalt (Mißgeburt, inonstruin) ist kein Mensch

und daher auch nicht rechtsfähig Endlich gehört noch Hieher

als drittes Erforderniß: organisches Leben. Ein einzelnes positi

ves Merkmal der lebendigen Geburt ^) , oder eine bestimmte Be

weisform ist nicht nochwendig, vielmehr genügt jedes sichere Lebens

zeichen, welches freilich von demjenigen, der aus dem Leben eines

Menschen Rechte ableiten will, dargethan werden muß Eines

besonderen Beweises der Lebensfähigkeit eines neugebornen Kin

des bedarf es nicht; namentlich muß sich nicht gerade eine längere

i ZU *
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Dauer dcs Lebens bei demselben versprechen lassen, sondern es ge

nügt an einer solchen körperlichen Ausbildung (GliedmZszigkeit, Leib-

haftigkeit), daß wenigstens die Fortsetzung dcs Lebens unter den

günstigsten Umstanden möglich erscheint. Dieses Erfordernis) ist aber

schon in der oben bemerkten zweiten Bedingung begriffen 6).

1) O. XXV. 4» kr. 4. F. 4. „psrtus euim, snto<zusm edstur, mulie-

ris Portio est, vel viseerum. "

2) v. I. 5. kr. 7. «8. C. H. Mouchardt, über die Rechte des Men

schen vor seiner Geburt, Franks, und Leipzig 1782. Wening I. F. 7/

5) v. I. 5. kr. 14, Zu unterscheiden sind bloße Abnormitäten im Kör« ,

xerbau, welche im anatomischen Sprachgebrauch gleichfalls den Begriff ei

nes Monstrums annehmen. Hauptsächlich ist freilich immer auf die Kopf

bildung zu fehen. v. XI. 7. tr. 44. Vergl. Haller, gerichtl. Arznei

wissenschaft Th. I. S. 184.

4) Z. B. Oeffnung der Augen: 1^. ^Ism. o. 92. „m p«ss!t sperlrs

«culo» et vifere culmen clomus et qustuor psr!et«s " Schwab.

Landr. Kap. 298. Oder Bcschreycn der vier Wände: Sächs. Landr. I.

ZZ. Sächs, Lehenrecht Kap. ZZ. Vgl. Pfälzisches Landrecht v. 1611 Th. IV.

Tit. 11. §. Als mann :c.

5) O, VI. 29- eonst. Z. Leiser, KleSIt. sä ?snü. 8p. Z26. m. 7. Plvu-

quet, von den physischen Erfordernissen der Erbfähigkeit der Kinder F. SS. f.

Eichhorn, Einl. in das deutsche Privarrecht 8. ZZ4. Mittermaicr,

Grundsätze des deutschen Privatrrchts §. 41. Vergl. Maurenbrccher

Lehrb. des gem. deutschen Rechts h. Iii.

s> Mehr sagt nicht L. VI. 29. const. 2. u. z. „doo tsntumrnoäo re<zui.

renäo, si vivus scl orlieni totus procossit, « <l nullom lisel!nsii»

Monstrum, vel proälgiuin." Hieher kann auch bezogen werden

Peinliche Gerichts -Ordnung Karls v. „eyn lebendig gliedmessig kind

lein" ?c. Ucber die gewöhnliche Ansicht, daß das Kind nicht vor dem 182.

Tage geboren seyn dürfe s. Seuffert, Erörterungen einzelner Theile des

röm. Privatrechts I. S. so.

, §. 97.

K) Grade der Rechtsfähigkeit.

Die Rechtsfähigkeit im Allgemeinen (stsrus im engern Sinn)

vorausgesetzt, findet immer noch ein Unterschied zwischen den ein

zelnen Personen statt hinsichtlich des Grades derselben, sofern die

einen Personen gewisse Rechte nicht besitzen oder ausüben könne«.
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welche gleichwohl alle anderen innezuhaben und auszuüben vermö

gen oder sofern einzelne Personen ausnahmsweise gewisse Rechte be

sitzen, von welchen alle übrigen ausgeschlossen sind. Eine solche

Rechtsverschiedenheit kann ihren Grund haben t) in dem natür

lichen Zustande der Einzelnen, d. h. in gewissen physischen Eigen

schaften derselben z. B. Geschlecht, Alter, Gesundheit; L) in dem

bürgerlichen Zustande, d. h. in gewissen Eigenschaften, welche

den Einzelnen im Staate zukommen, z. B. adelicher Stand, bür

gerliche Ehre. Die Auseinaiiderfetznng dieser Zustande und ihrer

civilrechtlichen Folgen gehört in das Personcnrecht (Buch II.).

Nur so viel ist schon hier zu bemerken, daß weder völlige Knecht

schaft (serviws) >), sey es als Folge unfreier Geburt oder freiwilli

ger Ergebung, noch gesetzlich die Leibeigenschaft^) in Württemberg

vorkommt.

t) Nach dem §.79. nr. 5. angeführten Grundsahe kann auch ein Aus

wärtiger Rechte an einen Sklaven in Württemberg nicht geltend machen;

im Gegentheil« müßten unsere Gerichte den letzteren gegen seinen Herrn

in Schutz nehmen, weil die Freiheit nach heutigen Begriffen etwas Unver

äusserliches ist. S. oben §. 9«. Hiemit stimmen überein die französischen,

englischen und holländischen Gesetz«. Anders d«S preußische Landr. Th. II.

Tit. S. §. 198. f.

S) Verf.Urk. §. 25.

, §. 98.

Aufhebung des Daseyns einer Person,

s) Natürlicher Tod.

Natürlicher Tod, im Gegensatz zum bürgerlichen, vernichtet mit

dem Leben einer Person auch ihr juristisches Daseyn; doch stellt bis

zum Antritt der Erbschaft die ungetheilte Verlassenschaft (Kereäitss

jsoens) rechtlich die Person des Verstorbenen dar, so daß jede Er

werbung für dieselbe möglich ist, wozu nicht ein Rechtsgeschäft des

Erwerbers erfordert wird '). Im Allgemeinen kann weder für die

Fortdauer ") noch für das Ende eines Lebens ^) vermuthet werden

und es ist eben so sehr als Ausnahme zu betrachten, wenn Abwe

sende bis zum Beweis ihres Todes für lebend ^), als wenn nach

Ablauf einer gewissen Zeit dieselben als todt angenommen werden

(§. 99.). Ist der Tod eines Menschen gewiß, nicht auch die Zeit

desselben, so muß der äusserste Moment, also der Moment der Ge
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wißheit, als solche angenommen werden. Sind Eltern und Kinder

innerhalb eines gewissen Zeitraums gestorben, ohne daß man weiß,

wer zuerst den Tod gefunden hat, so wird angenommen, daß das

unmündige Kind vor Vater oder Mutter, das mündige aber nach

denselben gestorben sey Ausserdem muß die Priorität des Todes

von demjenigen bewiesen werden, welcher daraus Rechte herleitet 6).

j) v. XI>I. i. ti-:s4. 6«. — Roßhirt im Archiv f. civ. Praxis Bd.X.

S, 52«. Dagegen ist der Grundsatz: äs mortui» »>I »is! Ken« lediglich

ein moralisches Axiom, kein rechtlicher Grundsatz. Die Verwandten des

Verstorbenen können daher wegen einer Beleidigung desselben nur dann

Klage fuhren, wenn zugleich ihre Ehre angetastet ist. . , '

2> Anderer Ansicht ist Mauren b recher, Lehrbuch des tentschen Rechts

§. 112.

S) lloksoker, xriov. Zur. «!v. ?«m. III. §. 1682. IVola lg.

4) Ons. lud. l'om. III. e«»s. 2«6. §. 22. Bekanntmachung vom 28.

Febr. 1817. „Die Vermögensrechte des Vermißten dauern ebenfalls bis zu

ihrem präsumtiven Tode fort, so daß sie bis dahin die vollkommene Erbfii«

higkeit haben." Regbl. von 1817 S. lug. Ungedrnckter Erlaß des kvn.

Obcrtribunals an die Gerichtshöfe vom 17. Aug. 1826, worin das Obige

als Praxis bezeugt wird. Anderer Ansicht ist v. Volley Entwurf einer

Instruktion für die Amtsnotarien von 1818 Tit. VI. §.17. und 48. Ver

mischte Aufsätze Bd. I. nr. z. Vgl. Heise und Cropp jurist. Abhandlun

gen Bd. Ii. S. 142. f.

5) v. XXIII. 4. kr. 26. - XXXIV. s. kr. 9. u. 16. Theilweise weiter

geht Mühlenbruch, im Archiv für civ. Praxis Bd. IV. S. ZS9. f.

6) v. XXXIV. S. kr. 8- 16 S. 1. 17. 18- — XXXIX. 6. kr. 26- Uebcr

den Beweis des Todes s. Lons. rub. r. II. or. 99. lieber Aeäitst.

»1,eL. 95. u. 96. IlokscKer I. v. §. 1681.

S- 99.

K) Vermutheter Tod bei Verschollenen."

Einen bürgerlichen Tod als Strafe kennt weder das gemeine

deutsche noch das württembergische Recht; dagegen entscheidet hin

sichtlich des vermutheten Tods Abwesender, über deren Leben und

Aufenthalt seit 'längerer Zeit ') keine Kunde vorhanden, die gemeine

Praxis, wonach solche sog. verschollene Personen nach Ablauf des

70. Jahrs von ihrer Geburt an und erfolgter fruchtloser Ediktalla-

duug bürgerlich für todt erklart werde» Die Folgen dieser To
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deserklärnng sind: 1) die erweislich vorhandenen Testaments- oder

Jntestat- Erben des Verschollene» werden zu seiner Beerbung zuge

lassen, wie wenn derselbe natürlichen Todes gestorben wäre

s) Das ehliche Band des zurückgebliebenen Gatten ist gelbst ^) und

zwar in Beziehung sowohl auf das persönliche, als auf das Gü

ter -Verhältnis). 3) Die Kuratel des Abwesenden und dessen Er

werbfähigkeit, insbesondere Erbfähigkeit im Lande hört auf —

Der Zeitpunkt, womit alle diese Wirkungen eintreten, ist der

Moment der rechtskräftig gewordenen gerichtlichen Todterklärung °).

Ausnahmsweise wird jedoch noch vor vollendetem 7«. Jahr

der Tod angenommen: s) bei den aus dem russischen Feld-

zug von 1812 und 1813 vermißten württembergischen Offizieren,

Soldaten und anderen Personen, welche den vaterländischen Trnp-

pen ins Feld gefolgt und bis zum 2. Febr. 1817 einschließlich nicht

. zurückgekehrt sind, noch eine glaubhafte Nachricht von sich gegeben

haben. Diese werden vom Z. jenes Monats an als todt angenom

men^), b) Ebenso bei den aus dem sächsischen Feldzug von 1813

und aus dem ersten französischen Feldznge von 1814 vermißten würt

tembergischen Offizieren, Soldaten und anderen Personen, welche dem

Heere gefolgt sind, seit dem 3. Angust 1817,' jedoch unter der Ver

bindlichkeit der Verwandten, welchen das Vermögen ausgefolgt wird,

- zn einer einfachen Kaution im Bettage des Hauptguts ^). «) Bei

denjenigen württembergischen Unterthanen, welche in einem auslän

dischen Heere den Winterfeldzug gegen Rußland mitgemacht habe»

und seither vermißt werden, seit dem 3. August 1825 Sollte

unvermuthet ein Verschollener nach seiner Todterklärnng zurückkeh

ren, so würde er gegen diese Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

und demnach Restitution des vertheilten Vermögens, soweit solches

noch vorhanden, so wie Aufhebung der von dem andern Ehegat

ten inzwischen eingegangenen Ehe verlangen können ">).

1) Sehr zweckmäßig bestimmt das preußiscke Landrecht Th. II. Tit. tg.

§. 8Z0.: daß derjenige, welcher nach dem 64. Zahre verschollen, nach Ver»

lauf von s Jahren für todt erklart werden rinne. Dieser Termin dürfte

aucy im Geiste unserer Praxis seyn und ebensnvohl auf solche , welche erst

nach dem 7«. Jahr, als auf diejenigen, welche kurz vorher vermißt werde»,

Anwendung leiden. Im Ganzen hängt aber lier Alles von der gerichtlich

zu ermessenden Wahrscheinlichkeit des Todes ah Vergl. IlokseKor I, «.

L. t682. not» e.

2) Lo»,. r»d. r. VIll. Zj. z. 21—2Z. lsuterdsek ««lieg psiig.

j '
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I. p. 5^7. r.«7»er 8pee. 9« meSIt. s. Vgl. Psalm 9«. B. II. Ue«

der das Verfahren s. Regbl. 1822. S. 914. Jeitter frei«. Gerichtsbar

keit §. 91Z. f.

Zi S. Bekanntmachung vom 28. Febr. 1817 Regbl. S. 109.

4> Ebendas. ist zwar der ehegerichtlichen Behörde in Beziehung auf die

Vermißten der oben I,t. b bemerkten Klasse vorherige Kognition vorbehal

ten; es versteht sich jedoch, daß dieß nur eine Ausnahme ist.

5) S. §. 98. Note 4. Dasselbe wird auch anerkannt in einem Erlaß des

königl. Justizministeriums an das Obertvibunal vom 27. Aug. 1821. ,,

6) Nicht der Moment des vollendeten 70. Jahrs) den» hierin liegt einst

weilen blos eine Vermuthung, die als Beweisgrund für den Tod dient.

Vergl. Eichhorn, Einl. in das teutsche Privatrccht, §. Z27. Mitter

meier, Grundsähe des deutschen Privatrechts , §, 597. «nd die daselbst

Citirten. Anderer Ansicht ist l^«v»er, I. e. meäit. 9. U«fscK«r,

I. «. Note k. Kopfs, Rechtssprüche, Th. I. S. 20Z.

7) Bekanntm. v. 2. Aug. 1815. Regbl. S. 285. — vom 28. Febr. 1817.

MM. S. 1«S. >

«) Bekanntm. vom S. Merz 1818. Regbl. S. 114.

g) Bekanntm. v. 22. Sept. 1818. Regbl. S. 517. Die rechtlichen Wir-

knngcn dieser Todterklärmig sind bis jetzt nicht ausgesprochen ; die Oberamts

gerichte haben deßhalb mch einem J.M.Erlaß vom 14. Jan. 1818. jeden

einzelnen Fall dem betr. Pupillensenat vorzulegen; indessen die oben ge

nannten allgemeinen Wirkungen der Todterklärmig treten auch hier im Zwei

fel ein. J.M.Erl, vom 27 Aug. 1821.

1») Anerkannt in dem eb:n citirten J.M.Erlaß an das Obertribunal vom

27. Aug. 1821. , ^ ,, , . >

§. 100.

II. Von den juristischen Personen.

Eine moralische oder juristische Person ist überhaupt jedes durch

menschliche Willkühr bestimmte Subjekt von Rechten und Verbind

lichkeiten Obgleich ursprünglich nur einzelne Menschen als rechts

fähige Wesen angenommm werden können, so widerstreitet es doch

der Idee des Rechts nickt, auch eine Gemeinschaft von Personen

(nniversitss personsrrim , uriirernrs«, Gemeinheit im engern Sinn),

sofern solche als ein übe? der Persönlichkeit der einzelnen Mitglie

der stehendes Gesamtwesm erscheint, und selbst eine Gemeinschaft

von Sachen (uiüver»iis8 rerurn), z. B. eine Verlassenschaft, Stif

tung, in deren Bestimmung der rechtliche Wille der ursprünglich
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Berechtigte» (Erblasser, Stifter) ideell fortdauert, ja sogar eine ein-

zel»e Sache (ein Grundstück), worauf ein Recht (Realrecht) oder

eine Verbindlichkeit (Reallast) dauernd konstituirt ist ?), gleichfalls

als eigene Subjekte zu betrachten. Manche Arten von Rechten und

Pflichten können freilich bei einer solchen fiugirten Person nicht vor

kommen; allein um auch nur in der einen oder anderen Beziehung

rechtliche Befugnisse und Verbindlichkeiten von einem Subjekte aus

gehen lassen zu können, bedarf es der Annahme einer Rechtsfähig

keit oder juristischen Persönlichkeit, welche zwar nicht durch einsei

tige Willkühr Anderen aufgedrungen, wohl aber entweder durch ei

ne allgemeine Rechtsnorm oder besondere Anerkennung von Seite

der Staatsgewalt geschaffen werden kann ^).

t) Gewöhnlich wird der Begriff nur negativ bestimmt. Z. B. Heise

Grundriß eines Systems des gemeinen römischen Rechts Z. Ausg. S. 25.

Noteis. Mackeldey Lehrb. §. 142.

2) Nicht die wandelnde Persönlichkeit der jeweiligen Besitzer, sondern die

fixe Persönlichkeit, welche dem Gute selbst mitgetheilt ist, erscheint hier als

das berechtigte oder verpflichtete Subjekt. S. §. 2Z». 245. 254. Anderer

Ansicht ist M Uhlenbruch, rechtliche Beurtheilung des Städel'schen Beer-

bungsfalles, Halle 1828 S. 164. Note Iis.

. Z) Nach dem Grundsätze: lex tingit no» domo. Näheres hierüber im

VIII. Buche. ^

Viertes Kapitel.

Von den Rechtsgegenständen.

§. 101.

Begriff von Rechtsgegenständen.

Als Rechtsobjekt oder als Gegenstand von Rechten (Ding im

weiteren Sinn) kann alles in Betracht kommen, was ausser der Per

son in der Sinnenwelt eristirt und als Mittel zu menschlichen Zwe

cken dienstbar gemacht werden kann und darf; also nicht allein körper

liche Gegenstände (Sachen), sondern auch ««körperliche, wie nament

lich Handlungen (§. 110.) «no hinwieder die Rechte selbst, sofern

solche an andere abgetreten werden können. Gegenstände, welche der

Herrschaft des Mensche» unzugänglich sind , sey es in Folge der Na

tur oder des positiven Rechts, könne» auch nicht als Objekte von
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Rechten dienen, wie namentlich Sachen, welche nicht im Raum eri-

stiren, oder welche dem bürgerlichen Verkehre entzogen sind sre8 ex-

tr» commercium), ebenso Handlungen, welche physisch oder mora-

lisch unmöglich sind.

g. 102.

I. Sachen.

^ s) Begriff.

Unter Ding oder Sache im engeren Sinn versteht man einen ein?

zelnen vernunftlosen Körper, welcher der menschlichen Einwirkung

unterworfen ist. Sowohl belebte üls leblose Körper gehören Hieher.

Dagegen kann der Mensch, als Selbstzweck, auch im verrückten Zu

stande oder im Zustande totaler Willenlosigkeit juristisch nicht zur

Sache werden; und noch im entseelten Körper wird der Mensch i»

sofern geachtet, als darüber nicht wie über eine Sache disponirt wer

de« kann Im Allgemeinen kommt bei einer^ jeden Sache in Be

tracht: die Substanz, d. h. dasjenige, was an ihr bleibend ge

dacht wird, und die Form (Qualität, „Güttin"), welche dieselbe

äußerlich von ihres Gleichen unterscheidet

1) Der Leichnam kann daher z. B. nicht an eine Anatomie verkauft wer»

den. Auch seinen eigenen Leib kann rechtlich niemand Mm Gegenstand ei

nes Vermächtnisses machen.

S) Landr. II. t. §. Vnd zwar ic.

§. 103.

b) Arten von Sachen. » -

1) Bewegliche und unbewegliche.

Je nachdem eine Sache unbeschadet ihrer Substanz und Form

durch menschliches Zuthnn von einer Stelle zur andern gebracht werden

kann oder nicht, heißt sie beweglich oder unbeweglich. Unbeweglich ist

hienach alles, was mittelbar oder unmittelbar dergestalt mit der Erd

oberfläche zusammenhängt, daß es ohne Zerstörung seiner selbst nicht

von derselben entfernt werden kann, wie namentlich Grundstücke,

Häuser und was damit verbunden ist. Zu den beweglichen Sachen

gehört dagegen, was mit der Oberfläche der Erde weder seiner Na

tur nach, noch künstlich zusammenhängt, und daher einer Ortsver

änderung, sey es auch mit schwerer Mühe, unterworfen ist. Gleich,

bedeutend mit dieser Emtheilung ist der im Landrecht ') und i« spä
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teren Gesetzen hausig vorkomnunde Unterschied zwischen liegenden

Gütern und fahrender Habe (Fahrniß), welcher in der Regel gleich

falls nur auf Sachen im engern Sinn sich bezieht. Wird ohne nä

here Unterscheidung das ganze Vermögen in liegendes und fahrendes

(unbewegliches und bewegliches) eingetheilt, so werden die dinglichen

Rechte an Immobilien zu den unbeweglichen ^), Rechte an Mobi

len aber und personliche Forderungen, selbst wenn sie mit Unter

pfändern gesichert sind, zu den beweglichen Sachen gerechnet

1) 3. B. Landr. Th. I. Tit. 75. 7S. II. Tit. 1. u. 7.

2) Landr. Th. I. Tit. 75. §. Zum andern :c, „ligende Gütter auch an

ders, so den ligenden Güttern, nach Recht vnd gemonheit verglichen wirbt

(als Gülten, Landgarben, vnd dergleichen)". Pfandgesetz, Art. Z. Pri

oritätsgesetz, Art. 7.

2) Pfandgesetz, Art 4. vgl. mit Art. z. n. 245. Entscheidung des Ober-'

tribunals vom 22. u. 28. Dez. 1827.

2) verbrauchbare und nicht verbrauchbare. Z) vertretbare

und nicht vertretbare. .

Sachen, von welchen ihrer Natur nach der gewöhnliche Nutzen

nur durch ihren Verbrauch, d. h. durch ihre ganzliche Auflösung oder

Veräußerung gezogen werden kann (res c^use usu consumuntur) , heis-

sen verbrauchbare, im Gegensatz von nicht verbrauchbaren, oder sol

chen, bei welchen eine entsprechende Benützung auch ohne unmittel

bare Zernichtung oder Hingabe möglich ist Nicht zu verwechseln

hiemit ist eine andere Eintheilung in vertretbare und nicht vertret

bare Sachen (res tungibile« und n«n tungiKLes), welche darauf be

ruht, ob eine Sache nur ihrer Gattung oder ihrer Jndividnalität

nach in Betracht kommt

1) L.R. IV. s. 8. „Aber die hinderfällig Fahrnus, vnd fürnäml'lich sol

che Stuck vnd Gütter, so durch den Brauch täglich vernossen, geschwächt,

vnnd letztlich gar verzehrt werden mögen (als die Barschafft, Wein, Frucht,

Kleider, Viehe, allerhand Haußrath, vnd dergleichen)" zc.

2) L.R. II. 1. Z. „Dann zum Ersten, würdt Gelt, Wein, Korn, Eisin

vnd anders, so gcwägen, gezehlt, oder gemessen, vnd mit einem durchauß

gleichen Ding zubezahlen, gelihen" :c. Beide Eintheilungen werden häu

fig für identisch betrachtet, namentlich von Thibaut, Pandekt.System,

§.174. Pfizer, über die Kollation der Descendeuten , §. 2N. Rein«
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Hardt, Kommentar zu der angeführten Stelle. S. dagegen M a k e l d ey ,

Lehrb. des röm. Rechts , §. und das angef. Beispiel des „Eisin."

§. 105.

4) einzelne Sachen und Sachengemeinheiten. S) theilbare

und untheilbare Sachen.

'Gegenstand des Rechts kann ferner seyn sowohl eine einzelne

Sache (res «insular«), d. h. eine solche, welche einen eigenen Kör

per für sich bildet, als eine Gemeinschaft von Sache» ( nniversi'iss re>

rum), d. h. ein Inbegriff von mehreren einzelnen Sachen, welche

ein gemeinschaftliches Ganzes bilden Eine solche Vereinigung

kann beruhen auf der Gleichheit der Gattung und des Zwecks , wozu

die einzelnen verbundenen Sachen bestimmt sind, (uvlversitss tscti)

z. B. bei Bibliotheken, Heerde«, Waarenlagern, oder blvs auf der

Einheit des Berechtigten, welchem die an sich möglicher Weise sehr

verschiedenen körperlichen und unkörperlichen Gegenstande zukommen

(uviversitss juxis), z. B. bei dem ganzen Vermögen einer Person,

Erbschaft, Heirathgut. Im letzten Fall wird, wenn das Ganze als

solches in Betracht kommt, in der Regel auf die einzelne Spezies

nicht gesehen und daher, im Fall einer hiemit vorgegangenen Verän

derung, das Surrogat für die Sache in Anspruch genommen ^). -—

Die Sachen sind ferner entweder r h e i l b a r (äiviäuse), oder u n r h e i l-

har (inäiiiäi!»e), je nachdem sie unbeschadet ihrer Form in einzelne

Theile zerlegt werden können oder nicht. Liegt das Hinderniß in

Naturgesetzen, indem nehmlich, ohne Zerstörung der Sache, eine

Theilung unmöglich ist (Untheilbarkeit), so kann eine reelle Theilnng

nicht gefordert werden. Indessen kann auch bei physischer Theilbar-

keit die Theilnng rechtlich untersagt seyn, z.B. bei s. g. geschlosse

nen Gütern 4). Und umgekehrt kann juristische Theilbarkeit statt

finden bei physischer Untheilbarkeit, indem nehmlich hiedurch eine

ideelle Theilung, d. h. eine Theilung nach intellektuellen Quoten

(partes incertse), Theilung auf dem Papier, nicht ausgeschlossen ist.

Nur dann also, wenn Mehrere eciu Sache auch nicht einmal physisch

ungetheilt (pro incZivi««) besitzen dürfen, kann man sagen: sie ist

juristisch nntheilbar ^).

1) AlüKlenKrucK, VKserv. jur. Kom. Reg. 1818. nr. j. Archiv

für civilist. Praxis, Bd. V. »r. «. XI. »r. 9. Roßhirt, Zeitschrift si'w

Civil- und Crim.Recht, Heft I. S. 114. > <, , ,,
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2) li«8 8uveeckit in loeum ziretii «t pretiuni in locum rei. v. V. Z.

fr. 2«. pr. §. 1- 2. w- 12. kr. 22. S. jedoch Glük, Erläuterungen,

Th. VI. §. SZ8. Makeldey, Lehrbuch des heutigen röm. Rechts, §. 15«.

Z) v. Buchholz, Versuche, nr. 4. Nicht zu verwechseln hiemit ist die

Benennung „theilbarer Güter," worunter gewöhnlich solche Grundstücke

verstanden, sind , aus welchen ein Theil des Ertrags: Va, Vs u. s. f. dem

Grundherrn zu reichen ist.

4) Nicht blos Hof- und Erblehen oder Hübgüter sollen ohne grundherr

liche Erlaubniß nicht getrennt, sondern auch die Häuser und Güter, wo mög

lich , nicht zerstückelt , und die bereits getrennten bei Gelegenheit wieder in

Eine Hand gebracht werden. L.R. II. S. h. Weil auch :c. II. 16. Z. Ob

Wir :c. L.O. Bl. 54. und ZS. Gen.Reskr. vom 4. Merz 17Z5. Ges.Slg.

III. 404.

5) v. I.. 16. tr. 25. §. I.

§. 106.

6) Haupt'UndNebensachen.

Insbesondere: «) Früchte.

Endlich unterscheidet man solche Sachen, welche für sich Ge

genstand nnd Zweck eines Rechts sind, und solche, welche vermöge

der ZK't ihrer Verbindung oder des Nutzens, der aus ihn?» gezogen

wird, von anderen Sachen abhängen, und daher neben diesen oder

vermöge derselben in Betracht kommen. Jene werden Haupt- (res

zn-ineipsle») , diese Nebensachen (scee«»«rise) genannt. Zu den letz

teren gehören insbesondere die Früchte (iructus), d. h. die Vorthelle,

welche aus einer Sache ordentlicher (orclinsi-ii) oder ausserordentli

cher Weise (extraoräinsrü) gezogen werden. Man unterscheidet na

türliche („»durale«) und bürgerliche (etiles) Früchte. Jene sind

solche, welche vermöge physischen Erzeugnisses von dem Berechtig

ten unmittelbar aus dem Objekte des HauprrechTs (gleichsam aus

dem Schoost der Natur), diese solche, welche von dem Berechtigten

aus den Händen eines Anderen erhoben werden, wenn sie gleich an

sich ebenfalls Naturprodukte sey» können '). Die natürlichen

Früchte kommen, so lange sie mir der Sache verknüpft sind (xen-

äentes), nnr als Theile der letztern in Betracht, ein Sondereige»-

thum kann daher an denselben nnr erworben werden durch ihre

rechtmäßige Trennung oder nachdem sie getrennt sind (sepsrsti). Die

bürgerlichen Früchte dagegen sind, so lange sie ausstehen, keine Sa
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che» im engeren Sinn, sondern Forderungen, und zwar entweder per

sönliche (Kapitalzinse), oder dingliche (Reallasten); sie werden da

her nicht erst erworben durch Perzeption oder Besitzergreifung, son

dern unmittelbar durch den Ablauf der Zeit, wofür sie zu leisten sind.

Da nun mit jedem Tage, der an dieser Zeit verstreicht, auch ein

Theil der Verbindlichkeit eintritt (Sie« ceäit), wenn gleich erst zur

Verfallzeit solche zu erfüllen ist (6ie« venit), so wachsen dieselben

nach Verhältnis; der Zeit (pro rsto teroporis) mehreren, aufeinander

folgenden. Berechtigten zu, es wäre denn, daß sie zugleich von einer

Bedingung abhiengen, deren Eintritt erst für die Berechtigung ent

scheiden würde. 2). Bei den bürgerlichen wie bei den natürlichen

Früchten kann es wieder von Wichtigkeit seyn, ob sie noch stehen

(«isnte«, penäente«), oder wenn sie auch erhoben (percepti), ob sie

wenigstens noch vorhanden (exstante«) oder bereits verbraucht sind

(consumti).

4) Bei Bestimmung des Begriffs natürlicher Fruchte im juristischen Sinn

ist nicht alkein die objektive Eigenschaft der Früchte selbst, sondern mehr noch

ihre Beziehung zu dem Berechtigten ins Auge zu fassen. So ist 1) eine

ständige Gült an sich und für den Gültpflichtigeu allerdings eine natür

liche Frucht, nickt aber im Verhältnis; zu dem Gürtherrn. Griesinger,

Kommentar zum Landrecht, Bd. VIII. S. S77. Volley, zz Aufsätze

über Testamente :c. S. 234. Besteht dagegen die Gült in einem aliquoten

Theil des gewonnenen Feldcrtrags (z. B. die Landgarbe), welcher dem Be»

rccktigten aus dem Ertrage unmittelbar zukommt, fo ist dieselbe hinwieder

eine natürliche Frucht. Hienoch ist auch 2) die bestrittene Frage: ob der

Zehente natürliche oder bürgerliche Frucht fey? zu beantworten. Es ist

nehmlich zu unterscheiden , ob derselbe unmittelbar vom Gute selbst gezogen

oder als Sackzehente in einem unveränderlichen Quantum aus den Händen

des Zehentpflichtigen erhoben wird. Im ersten Fall ist er eine natürliche,

im letzteren eine bürgerliche Frucht. Vergl. Kap ff, merkw. Civilrechts-

spriiche, I. S. Z7S. Z) Bestands elder sind an sich allerdings bürger

liche Nutzungen, wenn auch natürliche Früchte dabei gereicht werden soll

ten. Dieß hindert jedoch nicht, die Pachtzinse in gewisser Hinsicht den na

türlichen Nutzungen gleichzustellen. Da dieselben nehmlich abhängen von

dem Bezug der natürlichen Früchte von Seite des Pächters, so können sie

nicht wie bürgerliche Nutzungen zwischen dem alten nnd neuen Berechtig

ten (z. B. dem Lehensherrn rind Allodialerben des Vasallen beim Heimfall)

pr« rat« getheilt werden , sondern derjenige ist der Berechtigte , welcher es

war zur Zeit der Erndte, also der Lehenshcrr, wenn der Heimfall des Le

hens vor diesem Zeitpunkte erfolgte, der Allodialerbe, wenn derselbe spä-

i
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ter eintrat. Vergl. Griesinger, Kommentar, VIII. S. S77 ff. und die

daselbst angeführten Schriftstell«.

2) Dieß ist der Fall bei dem Pachtgeld« (f. vorige Note)> nicht auch bei

dem Miethzins.

§. 107.

Zubehörungen.

Ferner gehören hieher die Zubehörungen (perrmentise) im en

geren Sinn, d. h. solche Sache«, welche ohne inneren Zusammen

hang zu dem Zwecke mit einer anderen verbunden sind, daß sie als

Theile derselben dienen sollen Die Folge hievon ist, daß eine

Verfügung über die Hauptsache im Zweifel auch die Pertinenzien

in sich schließt. Bei Gebäuden wird in der Praxis alles, was

„nieth- und nagelfest" ist, als Zugehörde derselben betrachtet >

Nicht blos bewegliche, auch unbewegliche, selbst unkdrperliche Sa

chen (Rechte) können Pertinenzien haben und seyn. Der Beweis

der Pertinenzqualitat, welche thcils auf Herkommen, theils auf

Gesetze sich gründen kann, aber niemals vermuther wird, ist bei lie

genden Gütern, wenn nicht besondere Pertinenzbcschreibungen vor

handen sind, zunächst ans den allgemeinen Gütcrbüchern, Lagerbü

chern, Saalbüchern zu führen Zubehörden von Hausern, wie

namentlich Keller, Speicher, Ställe, Gärten, Hofraume, dürfen

nach württembergischem Recht nicht ohne besondere gerichtliche Ge

nehmigung davon getrennt werden

5) Funke, die Lehre von den Pertinenticn ans der Natur der Sache

und dem römischen Rechte, Chemniz 1827.

2) Die ausdrückliche Festsetzung dieses Grundsatzes im Vertrage ist über

flüssig.

Z) 8. Ktr^K, cl<? s>rol,st. perl!n«nl!,im. Vol. IV. nn. ?. C.

F. Hommcl, Pertinenz- und Erbsonderungs - Register. Leyte Ausg Leipz.

I7S1. /

4) L.R. II. 9. §. Gleicher Gestalt :c. Vergl. oben Z. 1«5. Note 4. Da

jeder Kontrakt über liegende Guter an sich schon gerichtlich zu insinuiren

ist, so hat die landrechtliche Bestimmung nur dann einen Sinn, wenn ohne

besondere Genehmigung der Kontrakt als unkräftig betrachtet wird. Dieß

sagt auch die angeführt« Stelle a E. ausdrücklich; auch trifft nach dersel

ben den Verkäufer, welcher ohne Vorwisscn und Srkenntniß des Ge

richts den Kontrakt eingeht, eine Strafe von 10 ff. lieber das gemeine

Recht, s. Ii«?,«?, Neäit. »riec. Ivo. Igt.
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§. 108.

7) Verwendungen.

Die Verwendungen, d. h. die Lasten, welche zum Besten einer

Sache von ihrem Besitzer bestritten werden (imven«se in rem colls-

rse), bilden im Zweifel nicht Nebensachen, sondern Forderungen

(gegen den Cigenrhümer); gleichwohl erhalten dieselben im Rechts

systeme gewöhnlich unter den ersteren ihre Stelle. Wird durch sie

die betreffende Sache erhalten, d. h. Untergang oder Verschlechte

rung von ihr abgewendet, so heißen sie nothwendige (necesss-

rise); nützlich (utile«) nennt man sie, sofern der Gebrauch der Sa

che, namentlich das Einkommen aus ihr, erhöht oder erleichtert; zie

rend (volu^tusrise), sofern ihre Verschönerung oder die Annehmlich

keit ihres Gebrauchs dadurch bezweckt wird Allgemeiner Grund

satz ist, daß derjenige, welcher den Genuß einer Sache hat, die ge

wöhnlichen Unterhaltungs? Kosten bestreiten muß 2); dagegen kann

der Besitzer sonstige nothwendige Unkosten von , dem Eigenthümer im

Zweifel ersetzt verlangen Ob auch die nützlichen und zierenden^ rich

tet sich nach dem besonderen Rechtsverhaltniß, worin,sie stehen; doch

sind Verwendungen zum Bezug von Früchten allgemein von demje

nigen zu ersetzen, der die Früchte bezieht , ^

1) Gewöhnlich werden von den lmpensse oder Ausgaben, welche in die

Sache selbst verwendet worden, die exsiensse unterschieden als solche Ko

sten, welche um der Sache willen, nicht auf sie verwendet morden. Allein

das römische Recht kennt diese Unterscheidung nicht, v. XX. 4. fr. s.

und 6. Vgl. über den Begriff der «xpensse Glück, Kommentar XXVII.

S. 276.

2) v. VII. K-. 7. L. 2. XIII. 6. kr. 18. §. 2. XXV. t. kr. t5. We.

ning Lehrb. I. F. t2Z.

?) v. XXXIII. 4. kr. j. §. 4. L. III. 82. eoost. s. Ausgenommen der

Dieb L. VIII. S2. v«n«r. I.

4) v. V. Z. fr. Z7. Landrecht Th. IV. tit. s. z. s. Selbst der Dieb ist

hier nicht ausgenommen, kr. Z6> §. S. eoä. Vgl. Volley, über den An

schlag und die Berechnung, der Anl'lümung oder der stehenden Früchte in

sein« ZZ Aufsätzen S. 222. ff. 2Zg.
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^ §. 109.

^) Von denSachen, welche dem bürgerlichen Verkehr entzogen

sind, (res «ltrs ««mmcrviumj. ^

Hieher werden gerechnet: 1) die geweihten Sachen (res

orse), d. h. solche Sachen, welche unmittelbar zu gottesdienstlichen,

Handlungen gebraucht werden, wie namentlich kirchliche Gebäude,

Altare, Meßgewander >). Solche Gegenstande dürfen nicht zu pro

fanem Nutzen verwendet oder veräußert werden ^). Verschieden hie-

vv» sind die Kirchengüter (Kons eccle«is,tio«), welche nur mittelbar

zu kirchlichen Zwecken dienen, sofern ihre Einkünfte zum Nu-

zen der Kirche verwendet werden. 2) Die frommen Anstalten

(res reliAiosse) d.h. solche Gegenstände, welche gleichfalls einen

religiösen, wenn gleich nicht gottesdienstlichen Zweck haben, wie

Begräbnisse, Lazarethhäuser. Verschieden hievon sind befriedete Sa

chen (res ssnetse), d. h. solche Sachen, welche dem öffentlichen

Schutze besonders empfohlen sind, wie Stadtmauern, Stadtthore ^),

die königliche Residenz z) Oeffentliche Sachen (res publice,

». commune« omniuin), welche im allgemeinen Gebrauche sich be

finden und daher von niemand ausschließlich erworben werden kön

ne», wie Straßen, Flüsse. Verschieden hievon ist das Vermögen

des Staats und der Gemeinden (pstiimoniuin civitsti«, uvlversits-

tis), welches von diesen, gleichfalls zu allgemeinen Zwecken, beson

ders bewirthschaftet wird. — Als herrenlos (re« nullius) kann man

auch die vr. 1—Z. angeführten Gegenstände nach heutigen Begriffen

nicht betrachten, wie dieß im römischen Recht geschieht ^). Die

zu 1. und 2. angeführten Sachen stehen vielmehr im Eigenthmn

der Kirche oder gewisser Stiftungen °), die zu 3. angeführten aber

im Eigcnthume des Staats, beziehungsweise der Gemeinden, wenn

sie gleich keine pekuniareu Nutzungen für diese Korporationen ab

werfen. Einzelne Sachen, welche aus polizeilichen Gründen

dem bürgerlichen Verkehr entzogen sind, z. B. gewisse Waffen

(Windbüchsen, Stockdegen), ebenso Gegenstände, deren Besitz oder

Gebrauch beschrankt ist, z. B. Gifte, Fenergcwehre, sind, wo

sie sich unerlaubt finden, Objekt der Konfiskation ?) also wieder des

Staatseigenthnms.

t) Eine förmliche Einweihung, welche in der katholischen Kirche voraus

geht, füllt bei Protestanten in der Regel hinweg. Nur bei Eröffnung von

11
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Kirchengel'äuden findet eine religiöse Zeremonie statt. Eichho rns Grund

säße des Kirchenrechts II. S. 709.

S) Ausser>bei eintretender Noth .4.ut>>. rrsvier«« er«. Loci. 1. 2. — lieg, 51.

in VI. cke Üeg. Zuri».

3) UokaoKvr, pi-inc. juris e!v. z. 7^. Eichhorn, Einl. §. 1Z5^

4) Ges.Slg. VI. S. «96. ur. III. Hofordgmig v. I«. Juni I8t8. §. 19 f.

Reg.Bl. t8i8. S. Z49.

5) It. 1. §. 7. 0. XVIII. 1. f, . 5t.

6) Sie sind daher auch nicht mehr «livini juris im römischen Sinn,

sondern Kuinsni juris, wenn gleich das Kirchenrecht (jus eeclesi»slieüi»)

besondere Bestimmungen darüber enthält.

7) Roller, das württemb. Polizcirecht, Stuttg. t8ZZ. j. 6! — 72.

§. 110.

II. Handlungen.

Auch Handlungen sind Objekte von Rechten und zwar sowohl ei

gene als fremde, sowohl Begehmigs- als UnterlassungshaMnngen.

Man versteht unter Handlung einen mit Willkühr bestimmten Akt

menschlicher Thatigkeit. Jede Handlung setzt demnach Willkühr auf

Seite des handelnden Subjekts voraus. Wer alsö keinen Willen

hat, wie Rasende, Kinder, kann auch juristisch nicht handeln '),

noch zu einer Handlung rechtlich verpflichtet seyn. Andere Personen,

z. B. Minderjährige, Verschwender, sind in ihren Handlungen be

schrankt. Aber auch Personen, welche an sich zu handeln vermögen,

dürfen doch nicht jede beliebige Handlung vornehmen. Nur auf

mögliche Handlungen können vielmehr Rechte begründet seyn, nicht

auch auf unmögliche, und zwar weder auf sittlich, noch auf physisch,

noch auf rechtlich unmögliche. Sittlich unmöglich ist eine Handlung,

welche den Gesetzen der Moral, physisch unmöglich, welche den Na

turgesetzen, rechtlich unmöglich, welche den Rechtsgcsetzen entgegen

ist. Sollte auch eine Handlung dieser Art in rechtlicher Form zuge,

sagt seyn, so könnte doch ein rechtlicher Anspruch nicht darauf ge

richtet werden ^). — Nicht blos Handlungen, auch andere That-

sachen werden zuweilen rechtlich entweder geradezu angenommen,

ohne daß sie wirklich statt gefunden habe» (Letjyasa juri,) oder

vermuthet, und zwar letzteres entweder so, daß ei« Gegenheweis
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zugelassen ist (z>rs««ui»ti«ae, jui-iz) oder nicht (xisez. juris et cle

1"'«) . ... . >

t) Die Handlung eines solchen ist gleich dem es,»,. Q. XXVI. 7. kr. 6t.

a. E. ' ' . , ,

2) v. Ii. 17. kr. Zt. «82. u. I«5. Impossibillui» null» obligatio est.

Xl.V. t. kr. ^6. Glück, Kommentar IV. §.'Z0Z.

S) <Z ni e I i n , v. äe lielioniku, jurl, Rom. ruk. «787.

«) Verschieden davon sind die einfachen Vermuthunge« (prses. kact!),

welche blot neben andern Beweisgründen gelten. Vergl. A. W.Feuer lein,

Versuch einer neuen Theorie der Vermuthungen, in Gönners Archiv der

Gesetzgebung, IV. or. 1. Borst, über die Beweislast im Civilvroceß,

Abschn. I V. Z. Z9-40.

-.' : ''.!»-<!''' l)-Z ..'!i.<! ^.«'..:.''^

^ F ö » f t e « « BD i t . .- z-r-.^^--.

Von der Entstehung der Rechte und Verbindlichkeiten.

§. 111. >: '-">

I. Von den unmittelbar rechtlichen Befugnisse«.

Die Befugnisse auf der einen und eben damit die Verbindlichkei

ten auf der andern Seite entstehen theils unmittelbar vermöge

des Rechts (ipso jure), also ohne Zuthun des Berechtigten aus ei

nem inner« Grund theils in Folge von Handlunge«, welche

wieder sowohl erlaubte (S. 112. f.) als unerlaubte (§. 129. f.)

sevn können. Unmittelbar aus den bestehenden Rechtsnormen erge

ben sich sowohl allgemeine, als besondere Rechte, Von den letzteren

war bereits die Rede (§. 76. u. 88.). Zu de» ersteren, im Zweifel

jedem Menschen zukommenden. Rechten gehören nicht blos negative

Rechte, namentlich auf Freiheit und Unverletzbarkeit der Person, auf

Ehre , sondern auch mancherlei positive Befugnisse , wie z. B. das

Recht zu testiren, einen Vertrag einzugehen, überhaupt das Recht,

jede au sich erlaubte Handlung vorzunehmen.

t) Hierauf beruht die Einteilung in unmittelbar und mittelbar gesetz»

liche Rechte (jurs Imineckist« und inegists), »iewohl die erste« Bezeich

nung streng genommen unrichtig ist, da nicht blos vermöge Gesetzes («1

lege), sonder« auch »ermögt Herkommens Rechte und Verbindlichteiteu

unmittelbar entstehen können.

11 *
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H. 112.

N. Von de» Rechtsgeschäften,

's) Begriff, Arten und Bestandtheile.

Eine Handlung , welche die Begründung , Aufhebung oder Ver

änderung eines Rechts zum Zwecke hat, heißt Rechtsgeschäft.

Dieses ist einseitig, wenn Nur eine Person oder eine Parthei

dabei handelt (z. B. Okkupation, Testament), zweiseitig, wenn

eine übereinstimmende Thätigkeit zweier oder mehrerer Betheiligter

dazn erforderlich ist (z. B. Vertrag). Insbesondere unterscheidet

man Geschäfte unter Lebenden (inter vivo«) und von Todes

wegen (ruorri« osu«»), welche letztere sich dadurch von jenen unter

scheiden, daß ihre Wirksamkeit auf den Tod des Disponenten aus

gesetzt ist. Bei jedem Rechtsgeschäft muß man wesentliche (««»en-

tiali«), natürliche (nswislis) und zufällige (sociäentsli«) Be

standtheile unterscheiden. Die ersteren, ohne welche die betreffende

Handlung gar nicht gedacht werden kann, dürfen niemals fehlen

(§. 113.). Dagegen kann dasjenige, was als die gewöhnliche Er

scheinung, die gemeine Natur eines Geschäfts (§. 117.), sich an

kündigt, wohl, von den Handelnden abgeändert oder etwas drittel

Zufälliges demselben angehängt werden (§. 118.). Nur wird eine

solche Abänderung, nicht vermuthet, vielmehr im Zweifel angenom

men, daß es die Betheiligten bei dem Gewöhnlichen gelassen haben ').

I) V. XlX. j.kr. «l.z.l. a.E. XVI.Z. 5r.2i. ?«uä. II. 2. §. 2. u. z.

> .' ..-".'t .» ' " .'>..: 5' . , ' ^

>' '.' ' .",>: . §. 113. .

'. d) Erfordernisse. 1) Im Allgemeinen. ,i

Die Erfordernisse eines Geschäfts beziehen sich theils auf die

handelnden Personen und ihre Willenöstimmung, theils auf den Ge

genstand, theils auf die Form. Nur diejenigen Personen können ei»

Rechtsgeschäft vornehmen, welche überhaupt handeln können, und

anch diese nur, sofern sie zur Zeit des Geschäfts einen rechtlichen

Willen zu haben und zu äussern vermögen. Ausgeschlossen sind daher

Kinder, Rasende, Wahnsinnige, total Betrunkene, und im höchsten

Grade des Affekts befindliche Personen '). Der Wille der handeln- ,

den Personen muß vollkommen bestimmt und durch Worte oder be

zeichnende Handlungen (tsots convluäentis ) erklärt seyn Der

Gegenstand des Geschäfts aber muß ein solcher seyn, welcher dem
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Verkehre überhaupt und insbesondere dem der. handelnden Personen

unterworfen,ist '(§. 109.). Doch können auch bestimmte Objekte für

den Fall, daß sie künftig enstiren und der Disposition der Handeln

den unterworfen seyn sollten, zum Gegenstande eines, rechtlichen Ge

schäfts gemacht werden, sofern nur überhaupt der- gesetzte Fall mög

lich ist,2). Die Form endlich ist entweder in das Belieben der Han

deluden gestellt oder rechtlich vorgezeichnet. Im letztem Fall hängt

yon der Beobachtung derselben im Zweifel die Gültigkeit des Ge

schäfts ebenso ab, wie von dem Vorhandenseyn eines andern der an

geführten Erfordernisse. .,, ,, ... z. .. . . ; ^

,,«) ?. in. 2«. L. «. u. w. v. I.. §x..s?^ chß^k V!-, ,) '

2) r>. XI.lV. 7. fr. sx. «l Xl>VI. ». iK'H'-Ti"' «,.. '!i.':t - , <

5) 5. III. 2«. Z. l. S. oben §. 11«. Note Z.

, S. 11^. ,

2) Hindernisse der freien WillensbeMnimung, , .

':- . ! .. ,/.^°)i.Ä'«„a'n g.,' - .''„ ..'

Unter Zwang (vis) ^) versteht man eine Handlung, wodurch

jemand gegen seinen Willen zu einem Thun oder Lassen bestimmt wird.

Derselbe ist entweder ein physischer (mechanischer), d. h. ein sol

cher, welcher durch unmittelbare Anwendung von Gewalt (vis im

engern Sinn) verübt wird, oder ein psychischer (s. g. psychologi

scher), d. h. ein solcher, wobei zunächst auf das Gefühl oder de«

Willen des Andern einzuwirken gesucht wird, namentlich durch Er

regung von Furcht (mews) vor künftigen Uebeln. Zwang der er

stem Art, sofern er ein unwiderstehlicher ist (vis strox), schließt

die Thätigkeit deö Willens > also auch eine Willensbestimmung von

Seite des Gezwungene« aus, und macht daher schon aus diesem

Grund das Rechtsgeschäft nichtig ^); nicht, so jener der zweiten Art.

Hier wählt der Gezwungene immer noch, es ist sein eigener,

Wille, den er erklärt, wenn gleich dieser Wille bei Abwesenheit des

Zwangs wohl anders bestimmt worden wäre ^). Allein auch die

Folgen dieses Zwangs so wie jeder andern Gewaltthat, scy es, daß

das Geschäft selbst (inew» e»u»»i» ä»ns) oder eine Nebenbestimmung

(inviäeil«) dadurch hervorgebracht war, werden dem Gezwungene»

abgenommen ^), sofern anders das angewandte oder gedrohte Uebel

unerlaubt und von der Art war, daß es auf einen einigermaßen fe

sten Menschen Eindruck mache« konnte ^)., . . °
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1) Z. ö. Loelimer, äe exeept. met. inZutti in »ist. nstursl. et eivlk.

5720. L. WsIeK, <Ie negot. et set. vi meluve «tort. ?e».

«790.

2) o. IV. 2. Kr. 2. z. z. 22. '

s) e«6. fr. 2t. F. 5. — csusmvi«, »I liberum Sttet, V«lui5»«m , t».

inen cosetus volui etc. '

4) v. IV. 2. kr. 2t. t. I.. ,7. kr. 1t6. « IV. 44. eo«,t. j. Att

Grund wird in diesen Stellen angegeben, weil der Zwang vom» Kon«,

mores und gegen die bon» liiles bei Rechtsgeschäften sey.

s) eock. kr. 5 — 7. L. II. 2«. v«n»t. 9. Auch wer aus ehrerbietiger

Scheu (metus revorentislis) gegen höher Gestellte nachgiebt, ist nicht als

gezwungen zu betrachten. e«S. e. 6. 0. Xl.IV. S. kr. i. L. 6.

§. 115.

/?) I r r t h n in.

Unter Jrrthutti (error) versteht man eine unrichtige Vorstel

lung von etwas. Demselben gleich steht die Unwissenheit (iAnorsu-

ti«), d. h. die mangelnde Kenntniß von einem Gegenstand. Beides

kann vorkommen sowohl in Beziehung auf rechtliche Vorschriften

(error juris), als auch in Beziehung auf Tharfachcn (error lsoti) ').

Der Rechtsirrthum wird im Zweifel nicht nachgesehen^), ausser

») allgemein bei Mnderjährigen , Bauern «nd Soldaten ^). K) Bei

Frauenspersonen, sofern sie aus Unkenntniß der Gesetze etwas ver

sprachen, nicht aber sofern sie aus gleichem Grunde bereits bezahlt

haben *). v) Ebenso wie bei den Frauen auch bei andern Personen,

sofern ihr Jrrthum entschuldbar war, indem sie keine Gelegenheit

hatten, sich von einem Rechtsgelehrten bekehren zu lassen ^). Der

th atsa ch li che Jrrthum dagegen schadet in der Regel weder, sofern es

sich von Gewinn, noch sofern es sich von positivem Nachrheile handelt,

es wäre denn, daß er bei einiger Aufmerksamkeit hatte vermieden

werden können ^). Doch giebr es Falle, wo ausnahmsweise auf

die Vorschützung irgend eines Jrrthums keine Rücksicht genommen

wird ?), wahrend in anderen Jeder sich darauf berufen kann ^).

Den Beweis des Jrrthums hat derjenige zu führen, welcher sich dar

auf beruft, wenn er nicht zu den privilegirten Irrenden gehört").

t) v. xxti. 6. kr. F. Hermann, von de» Wirkungen des

Jrrthums, Wetzlar tglt. Mühlenbr«ch^ Ä« faei, et kseri jg»«rsm.

ti» im Archiv für civ. Praxis . Bd. II. ^. «j?.«« -«'-'iiS Ml ? .,7: n!« .
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2) kr. 2. 9. prino. L. z. Namentlich wenn blos <«> Gewinn da

durch versäumt wurde, v. i. o. kr. ch. 7. I. 18. «««st. 2.

Z) o«<l. princ. u. L. t. XXII. z. kr. 25. XI.IX. 14. fr. 2. L. 7.

Makeldey Lehrbuch §. 165. Note K. Vgl. in Betreff der Bauern nnd

Soldaten Str^K, usus. mocl. IiK. XXII. tit. 6. §. z u. 4. Lsg. 5'ubiiig.

I. VII. vons. 42. §. 8> 19. 20. vons. 4ch. §. 8Z. »ez.

4) v. XXII. 6. kr,. 8. U. 9- pr.-XI.IX. 14. kr. 2. §.7.CI 18. conn. 1Z.

5) 0. XXII. 6. kr. 8. M Uhlenbruch Pand. §. 96. Note z.

6) e«^. kr. 2-6. kr. '9. §. 2. L. I. 18. const. 7. u. 1«.

7) 3. B. bei der s«u« lle slkusis. v. IX. z. »r. kr. 1. z. 4.

8) v. XXXIX. 3. kr. 2«. XXIX. 2- kr. 22. L. I, 18 run«k. 4 N. 8.

Namentlich in der Regel, wenn von Vermeidung eines Vcrlusts die Rede

ist. v. XXII. 6. kr. 7. 8.

9) I>. XXII. z. kr. 25. pr!nr. §. I. u. 2. Einen Jrrthum über Thals«-

chen haben jedoch auch Minderjährige, Frauen u. s. f. zu beweisen. Die

Ansicht der Meisten, namentlich von II«fs«K«r, prino. j»r. I. § 2«-,.

Glück, Komment. Bd, XVI, § 299. Hermann a a O S Z2., daß es

hinreiche, wenn derjenige, welcher Jrrthum vorschütze, solchen eidlich er

härte, wird bestritten von Thibaut, Versuche, II. Bd. Abh, „r. 4. S. IV.

§. 116.

z) B e t r u g.

Die absichtliche Erwecknng oder Benützung des Jrrthunis eines

Andern zu seinem Nachtheile heißt Betrug (Arglist/ <l«Iu« m!,Iu») ' ,

welcher mit der erlaubten Tauschung eines Andern zur Celbsivcrthci-

digung oder ohne den Nachtheil desselben (<l«Iu« K«nu«) nicht zu ver

wechseln ist 2). War jener Betrug die Veranlassung zur Eingehung

des Geschäfts (Hauptbetrug, ö«lu« csn»»rn clsn«), d. h. würde der

Betrogene solches ohne die Hinterlist gar nicht eingegangen Kaden,

so ist dasselbe ungültig bewirkte er aber nur eine Uebervorthcilung

in dem Geschäfte (Nebenbetrug, inoillen«), so erlangt dadurch der

Getauschte ein Recht auf Entschädigung Ein simulirtes , d. h.

ein zum Schein eingegangenes Geschäft (Scheingeschaft) ist durch

sich selbst nichtig Soll damit ein anderes Geschäft verdeckt wer

den, so gilt nnr dieses, nicht auch das vorgegebene, wenn anders

jenes erlaubt ist, und unabhängig von dem letzteren bestehen ka»n°). .

1) r>. IV. s. kr. 1. §. 2. >>

2) Die Annahme eine« öolu, Kon», nach Justinianischem Rechte bestrei«

tct v. Buchholz, juristische Abhandlungen »r. ti. S. SS9.
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s) o. IV. s. kr. 7. xr. XVII. 2. kr. §. s. L. IV. 44. «o»«t. s.

4) v. XVIII. I. kr. 45. XIX. «. kr. ,Z. §. 4.

5) v. XVIII. 1. kr. 55. Xl.IV. 7. kr. S. L. 2. kr. Sch.

6) L. IV. 29. eonst. 47.

§. 117.

e) Natnr der Rechtsgeschäfte.

Die Natur eines Rechtsgeschäfts, d. h. der Inbegriff derjenigen

' Eigenschaften, welche rechtlich als vorhanden anzunehmen sind, wen«

nicht von den Handelnden etwas Anderes bestimmt worden, ist ver

schieden je nach der besonderen Art von Geschäft, welche diese beab

sichtigt haben. Als gemeinschaftliche Natur aller Rechtsgeschäfte

kann weder die Unwiderruflichkeit noch eine andere bestimmte Eigen

schaft angenommen werden, da es auch regelmäßig widerrnfliche

Geschäfte gibt, und überhaupt von den Gesetzen gewisse rechtliche

Folgen und Wirkungen immer nur unter Voraussetzung einer besonde

ren Art von Geschäften aufgestellt sind. Eine Aufzählung der regelmä

ßigen Bestandtheile und Wirkungen solcher einzelnen Geschäfte aber

hatte hier keinen Zweck, sofern dadurch nur der Darstellung der be

treffenden Lehren vorgegriffen würde, woraus sich von selbst ergeben

wird, was rechtlich ist oder nicht. Abweichungen von diesen regel

mäßigen oder natürlichen und daher rechtlich zu vermuthenden Eigen

schaften sind , sofern nicht ein ausdrückliches Verbot entgegensteht

möglich, ohne daß darum nothwendig das Geschäft seiner Gattung

nach ein anderes wird. Solche Abweichungen heißen Improprie-

täten.

t) In diesem Falle wäre jedoch die Eigenschaft eine wesentliche s, §. ttZ

§. 118.

6) Nebenbestimmungen. 1) Bedingungen.

«) Begriff, Wesen und Arten.

Außer den allgemeinen und nothwendigen Bedingungen der Gül

tigkeit eines Geschäfts gibt es noch gewisse zufällige Modalitäten,

unter welchen und mir welchen dasselbe nach der Absicht der Parteien

bestehen soll. Namentlich kann die Wirksamkeit eines Geschäfts

abhängig gemacht seyn von einem ungewissen äußere» Umstände,

Bedingung (oonäiti«) im eigentlichen Sinn'). Hieb« wird vor

ausgesetzt: 1) d« Umstand, wovon das Geschäft abhängig gemacht
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wird, muß ein äusserer seyn, d. h. die Bedingung darf nicht schon

ans der Natur des Geschäfts hervorgehen, sich nicht von selbst verstehen.

Ein Geschäft, dem eine solche innere oder uneigentliche Bedingung (oo»-

äiti« intrinseos, tsoits) beigefügt worden 2), ist immer noch ein rei

nes, unbedingtes (negotium purum), kein bedingtes im rechtlichen

Sinn. 2) Der Umstand mnß, wenn auch nicht objektiv, doch sub

jektiv (für die Handelnden) ein ungewisser seyn. Daher ist in

der Regel nur ein künftiges, unentschiedenes, nicht aber auch ein

vergangenes oder gegenwärtiges Ereignis) zur Bedingung geeignet.

3) Der Umstand mnß als bedingender dem Geschäft beigefügt

seyn, und zwar entweder mir ausdrücklichen Worten, oder still

schweigend durch Handlungen , welche darauf schließen lassen.

Ausnahmsweise werden unter gewissen Voraussetzungen auch wahre

Bedingungen rechtlich vermuthet ^). Im Allgemeinen kann jede

Thatsache und zwar sowohl der Eintritt als der Nichteintritt derselbe»

(affirmative — negative Bedingung) zur Bedingung gemacht

werden, fey es, daß deren Erfüllung von der Willkühr der Bethei

ligten oder von dem Zufall oder von beidem zugleich abhangig ist

(willkührliche — zufallige— vermifchte Bedingung) ^). Nur

rechtlich und moralisch unmögliche Handlungen^), desgleichen phy

sisch unmögliche Thatsachen eignen sich nicht zu Bedingungen (un

mögliche Bedingungen). '/ f > ....

t) Thibaut, Beiträge zur Lehre von den Bedingungen in den civilist.

Abhondl. nr. «7. Zimmern, über Refolntiv-Bedingungen im Archiv für

civilist. Praxis, Bd. V. nr. 9. Riesser, eben darüber in Linde's und

Marezoll's Zeitschrift für Civil-Recht und Proceß, Bd. II. S. 1 n. 27.

2) Klüpfel, über einzelne Theile des bürgerlichen Rechts, Stuttgart

1817. S, 4gZ s>

Z) Z. B. v. XXXV. I. kr. 162. <Z. IV. 6Z. eongt. z. Strul'en, recht

liche Bedenken, III. nr. 5».

4) Zum Begriff der vermischten Bedingung wird gefordert, daß zufällige

Umstände zu ihrer Erfüllung positiv mitwirken, indem sie sich sonst von

der reinen Potestativ - Bedingung nicht unterscheiden würde, deren Eintritt

natürlich gleichfalls mehr oder weniger vom Zufall abhängt. > .

5) Hieher gehört z. B. die ein« unverheiratheten , nicht verwittmeten ,

Person gestellte Bedingung , gar nicht oder nach dem Willen eines Dritten

zu Heirathen, «vv.22. v. 4z. u. 44. <Z. VI.2S. S. v. XXXV. ,.

kr. 63- §. «. kr. 71. L. i. — ferner die Bedingung , ssch scheiden z» lassen,



l7« I. Buch. Von den Privatrechttn überhaupt.

L. VI. 25. con«. 5. ^- /die Religion zu Andern oder nicht zu ändern,

0,1. I. «. Vergl. überhaupt Jäger in Marzolls und Linde's Zeitschr. III.

S. ZI« f. Den moralisch unmöglichen Bedingungen (r«n<I, „„ ,>««) gleich

stehen lächerliche , den Anstand verletzende und ungereimte Bedingungen.

§. 119.

,' /?) W i r k u n g e n.

Je nachdem die Begründung oder die Auflösung eines Rechts

von einer Thatsache abhängig gemacht ist, heißt die Bedingung eine

aufschiebende («us^e»«!'«) oder auflösende ( resolut! v»). Im

erstem Fall hat der Berechtigte, so lange die Bedingung schwebt

(penäet), keinen rechtlichen Anspruch sondern nur eine rechtliche

Hoffnung, welche aber von dem bedingt Verpflichteten nicht ver

eitelt werden darf. Im zweiten Fall steht das Recht mit allen

Wirkungen bis zum Eintritt der Bedingung dem Berechtigten voll

kommen zu 2); tritt aber die Bedingung ein (existit), so wird in

der Regel das Rechtsverhältnis^ nicht blos für die Zukunft (ex nuno),

sondern rückwärts (ex tun«), aufgelöst, als ob dasselbe niemals be

standen hätte 2); der bisher Berechtigte muß daher die Sache nebst

allen Früchten gegen Ersatz der nothwendigen Auslagen zurückge

ben*), und hat er sie nicht mehr, so kann sie jedem dritten Besitzer

abgefordert werden Der Eintritt der Bedingung setzt voraus,

daß dieselbeLeradc so erfüllt sey, wie es ihre Natur und das Rechts

geschäft, welchem sie anhängt, mit sich bringt; bei einer affirma

tiven Bedingung also, daß die betreffende Thatsache vollständig zur

rechten Zeit und am rechten Ort erfolgt und ist der Gegenstand

eine Dienstleistung, daß solche von derjenigen Person, welcher sie

aufgetragen, vorgenommen worden^); bei negativen, daß es ge

wiß sey, die betreffende Thatsache werde in dieser Weise nicht eintre

ten s). Hat derjenige, welcher durch den Eintritt einer aufschieben

den oder auflösenden Bedingung verliert, diesen Eintritt absichtlich

oder verschuldet gehindert, so wird dieselbe als erfüllt angesehen ^).

1) Laiidr. Th. II. Tit- it. 8- Am Andern :c. Vnd ob gleichmol:c. Zwar

behaupten ^,:>urvr1>!><!>> c>,!Zx?re,ttI,ic> ?ur. ^Viii't, p. II. §i 7> Lorl,.

»tsttor, ^nn«r. »tl ? II. H. 42. Griesinger, Kommentar II. S. 57».

Maicr, Komm, zum Pfandgestft, II. S. 5t. im Hinblick auf das Landr.

Tbl. II. 9. § Ob wol zc. daß m<rn »ach wiirttemb. Recht von jedem be

dingten Kontrakte einseitig abgehe» kö««t; «Lei« diese Stelle spricht blos
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vom Kauf; gesetzt also auch, es wäre hier ein so ausgedehntes Neurecht

statnirt (?), so dürfte dieses doch nicht gegen die Grundsäße des gemeinen

Rechts zur Regel für alle bedingte Kontrakte erhoben werden. Rein-

Hardt, Kommentar, Bd. I. S. 197. Die Praxis ist auch, wie Maier

a. a. O. anerkennt, gegen diese Ausdehnung.

2) Landr. Th. II. 11. § Dann erstlich :c.

Z) v. XVIII. 2. kr. 56. XX. 4. rr. «1. h. 1. XXVIII. 6. kr. g. pr. Ausser

wenn die Bedingung bloß in die Willkür des Promissars gestellt war.

o. XX. 6. kr. z.

4) Landr. a. o. O. §. Da aber zc. tit. 1«. §. Wann jemand :c. Vnd

soll :c. Nur bei dem Verkauf unter Vorbehalt der Wiederlosung macht

das Landr. tit. 12. §. 1. u. s. eine spezielle Ausnahme. Der Zuwachs in

der Zwischenzeit soll nehmlich dem Käufer zu gut kommen.

5) Pfandgesetz v. 1825. Art. 8. Thibaut im Arch. für civ. Pr. XVI.

S. Z8Z. And. Ans. ist R iesser in der Zeitschr. für Civilrecht nnd Prgceß

Bd. II. Nr>. 4 u. 8. . ,

S) v. XI.V. 1. kr. IIS. pr.

7) v. XI.VI. z. kr. ZI. Anders bei Zahlungen, welche auch ein Dritter

übernehmen kann. v. XI.. 7. kr. Z9. ^. K,

8) 0. XI,V. 1. kr. IIS. §. 1.

9) 0. XVIII. 1. kr. s«. XXXV. I. kr. 21. 1^. 17 kr. isi. Wegen An

spruchs auf Sicherstellung entscheide» die allgemeinen Grundsätze über Kau

tionen 0. XI.II. s, tr. a.

K. 1.20.

x) Insbesondere von unmöglichen Bedingungen.

Ist einem Geschäft auf suspensive Weise die Bedingung bei,

gefügt, daß ein physisch unmöglicher Umstand nicht eintrete, so

gelangt dasselbe sogleich zur Wirksamkeit, da die Erfüllung der Be

dingung gewiß ist; ebenso, wenn die Wiederaufldsung desselben von

dem Eintritt eines solchen Umstands abhängig gemacht ist, da hier

die Bedingung niemals eintreten, folglich das Geschäft nicht ausser

Wirksamkeit gesetzt werden wird. Ist dagegen einem Rechtsgeschäft

die suspensive Bedingung beigefügt, daß etwas physisch Unmög

liches geschehe, so ist dasselbe unwirksam, weil die Nichterfüllung

der Bedingung gewiß ist, und ebenso umgekehrt, wenn zur auflo?
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senden Bedingung gemacht worden, daß etwas Unmögliches nicht

geschehe; denn hier ist die Bedingung erfüllt, folglich das Geschäft

von Anfang an als aufgelbst anzunehmen '). Ist von Begehung

einer rechtlich oder moralisch unmöglichen Handlung ein Äortheil für

den Handelnden abhangig gemacht worden, fo fragt es sich, ob mit

aufschiebender oder resolutiver Wirkung? Im ersteren Falle ist das

bedingte Recht als nicht eristirend zu betrachten, weil die Bedin

gung niemals eintreten darf^). Im letzteren Falle dagegen ist die

Bedingung allerdings möglich und bewirkt, wofern sie eintritt, die

Wiederauflösung des ertheilten Rechts Die Unterlassung

einer rechtswidrigen oder unmoralischen Handlung darf nicht, zum

Gegenstande einer Bedingung gemacht werden und zwar weder, einer

aufschiebenden : denn die Gesetze halten es auch für unstatthaft, für

das Unterlassen einer unerlaubten That sich äussere Vortheile zu be

dingen noch einer auflosenden: denn hier würde effektiv an das

Begehen einer unerlaubten Handlung ein Recht geknüpft; das

Rechtsgeschäft ist also in beiden Fällen ungültig, nicht bloß die

Bedingung °>.

1) III. 2«, h. 11. o. XKV. 1. kr. 7. ZS. pr. 97. I>r. XI.VI. 2. fr 9.

§. 1. Sell, von den unmöglichen Bedingungen in seinen Versuchen im

Gebiete des Civilr. Th. II. S. 98 f.

2Z v. XI.V. 1. fr. 7. 27. 12Z. XII. 1, fr, 9. §. 6. XVII. 1. fr. 6. h. 5.

XVII. 2. fr. 57. XI.IV. 7. fr. 1. 11. fr. ZI. S. oben §. 118. Note 5.

Anders bei letzten Willen : hier gilt die Erbeseinsetzung oder das Wer-

machtniß, und nur die Bedingung fällt weg. Z. II. 14. §. 10- v. XXVIII. 7.

fr. 1. KäutsrbscK, Ooll. »Z 0. l. c. h. 11. , ^

Z) v, II. 14. fr. 5«. XI 14. fr. 5«, XI.V. 1. fr. 121. §. 1. ,Q IV. SS,

co»8t. 1 — Z, Aus dem einfachen Grunde, weil die Bedingung keine un

mögliche ist. Vergl. Thibaut civ. Abb. S, ZS2. Auch von der Unter

lassung der widerrechtlichen Handlung eines Dritten kann ein Recht ab

hängig gemacht werden: denn diese Bedingung ist für den Berechtigten

kasuell.

4) v II. 14. t>. 7. tz. 7. XII. 5. kr, 2. Daß auch von einer positiven

Handlung, wozu man ohnedieß rechtlich oder moralisch verbunden ist, nicht

irg-nd ein Recht abhängig gemacht werden könne, folgt hieraus keines

wegs.

5) v. XllV. 7. fr. ZI. pr. Sell a. a. O. S. 1ZZ/1Z8. Bei Geschäften

von Todes wegen wird die Bedingung wieder für nicht beigefügt gehalten.
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, Zeitbestimmung. «) M Allgemeinen. , ^

Sowohl der Anfang («lie« » zu«), als dfls Ende eines Rechts

(6i«8 «ä «zuem) kann von einer Zeitbestimmung (Ziel, Termin) ab

hangig gemacht seyn, und zwar entweder von einer unmittelbaren

(§. 122.), oder von einer mittelbaren, d. h. von einer Begebenheit

abhangigen, Zeitbestimmung. Im ersteren Fall und auch in dem letz

teren, wenn wenigstens gewiß ist, daß die Begebenheit eintreten

werde, ist das Recht sofort wirklich <äi«, oe«5it), und nur die Lei

stung ist als ausgesetzt zu betrachten, bis der Termin eingetreten ist

(äies veuit) ^). Ist aber nicht bloö ungewiß, wann, sondern

auch ob der Eintritt erfolgen werde, so gilt das Recht eine», beding

ten gleich und die obigen Grnndsatze über. Bedingungen trelen ein 2 ).

Ist die Zeit nicht genannt sondern in die Willkühr einer Person

gestellt, und diese bestimmt nicht, so ist deren Todestag dafür anzu

nehmen . . , .

,) z. Iii. ,6. §. 2. v. Xl.v°. fr. 4«. § 1. fr 4«. — l.. 15,. fr. 2^.

pr. Uebrigens ist der Verpflichtete schon vor diesem Zeitpunkte zu leisten

befugt, sofern dadurch der Berechtigte keinen Nochtheil leidet. U, XI.1. «.

fr. ^j. §. 1. a. E. ^- XI.VI. z. fr. 70. lieber, meck. »ll l'silck. SP. 52».

inoil. 14» .,. " '., ' ,, , '

?) v. XII. 6. fr. 16^1«. S6. ^ Xl.V. t. kr. 45. z. z. Landr. Th. II.

Tit. II. §. Am Andern zc. , / . ^

z) Von einer „ernannten ," „benannten " Zeit spricht das Laudr. wieder

holt, II. 1«. §. Wann jemand :c. — Tit. It. §. Nachdem :c. Entgegen :c.

4) 1). XIX. 2- kr. 4- . ' ,' '

.
-

, , , ,

§. 122. I

d) Z e i t m a <Z ').

Zur Ausmessung der Zeit bei einer Frist von Tagen, Wochen

Monaten n. s. f., sey cs, daß sie durch Privacwillkühr, oder durch

eine allgemeine Rechtsnorm bestimmt ist, dient regelmäßig der seit

dem Jshr 1700 in Württemberg aufgenommene verbesserte römi

sche Kalender ^). Hienach zählt das gemeine Jahr — mag man daö

mit dem 1. Januar beginnende Kalenderjahr oder ein beliebiges Zeit

jahr zn Grunde legen — Z65 fortlaufende Tage ^). Diesen wird je

im 4- Jahre (Schaltjahr) ei» weiterer Tag (Schalttag) hinzugc
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fügt, der die Stelle des 24. Februar einnimmt '), und dadurch be

wirkt, daß die auf den 2Z. Februar folgenden Tage hinausgerückt

und somit dieser Monat selbst um einen Tag (29. Febr.) verlängert

wird 5), welcher jedoch, wenn von einem Jahr ins andere gerechnet

wird, mit dem 28. Febr. zusammenfallt °). Ist die Frist nach Mo

naten bestimmt, so laßt sich, sofern nicht Kalendermonate gemeint

sind, bei welchen die entsprechende Zeit sich von selbst ergibt^), ein

fester und folgerichtiger Maßstab einzig darin finden, daß man das

Zeitjahr von Z65 Tagen in zwölf mathematisch gleiche Zeitmonate

auflöst 6), wobei freilich zu Vermeidung von Bruchtheilcn wieder

faktische Ungleichheiten nothwcndig werden, welche schon die römische

Praris veranlaßt haben, in den meisten Fallen einen Zeitmonat von

20 Tagen zu smrogiren, der auch jetzt noch als Regel gilt ^). Eine

Frist von c i n c m Tag umfaßt 24 zusammenhangende Stunden, welche

bei einem Kalendertag von Mitternacht zu Mitternacht, bei einem Zeit

tage aber von jedem beliebigen Momente aus gerechnet werden. Han

delt es sich nur von einer Frist von Stunden oder Minuten, und die

Partheieii haben keinen besonder« Zeitmesser bestimmt, so entscheidet

im Zweifel die gemeine Uhr desjenigen Orts, wo die Handlung

vorgeht oder beendigt wird; und zwar zeigt der erste Glocken-

schlag die vollendete Stunde an '"). Ausser diesem bürgerlichen

Zeitmaß (tcmpu, oivile) kommt jedoch auch ein von demselben

abweichendes natürliches (temz,,,« nswrsle) vor. Namentlich wird

der Zeitraum eines Jahrs zuweilen bestimmt nach gewissen äu

ßeren Erscheinungen (Frühjahr, Spärjahr, Erndte, Herbst ")),

und ebenso wird dem Kalendcrmonat öfters ein kürzeres Maß von

28 Tagen ") (vier Wochen) und dem Kalendertag (bürgerlicher Tag)

die Dauer des Sonnenlichts (Tageözeir) snbstituirt "). Die deutsch

rechtliche Frist von Jahr und Tag, welche ursprünglich mit der

Gerichtsverfassung zusammcnhicng, und einen Zeitraum von 1 Jahr,

6 Wochen nnd Z Tagen umschloß beträgt jetzt in Württemberg

im Zweifel wortlich 1 Jahr und 1 Tag ").

j) 8 L I, n L i ,1 1 , O. <I« ntil!i»te »t»<Iii ekronol. IN ?ur!»pr. ^v!r?.d.

« 782. G IN e l i n , Über die Zeit und Zeitderechnung , im juridischen Archiv,

Bd. I. S. S77 f.

z> Herzog!. Reskr. vom 16. Okt. 1S99. Sattler, Gesch. der Herzoge

von Württemberg , Th. XII. S. 2Z«.

S1 v. I.. 16. tr. !Z4 — IX. 2. kr. Sl. §. 2. — XI.. x. kr. 4. k 5.
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z) D. I». «6. kr. Y8. Auch in unsrem KaKnder wird der 2«. Febr. als

Schalttag angezeigt, und dem gemäß die Reihenfolge des Feiertags Mat

thias geordnet. Vergl. X. V. 4«, «->p. Ij. ' .> ,

5) Nach römischem Recht wird der Schalttag dadurch ausgeglichen , daß

derselbe mit dem auf ihn folgenden Tag als ein Tag gerechnet wird (bis.

Sixtus — VI. Lsl. Rsrtii posterior vt prior) fr. y». eit. Allein da wir

jcßt fortrechnen,, so erscheint der 29. Febr. als der hinzukommende, daher es

einfacher ist, diesen bei der bürgerlichen Zeitrechnung als Schalttag zu fingi-

ren. Vgl. Sclineickt, a. a. O. Sect. l. §. 2ch. So hält es auch die Praxis

^..luterbarK, LvII. tlieor. prsek. ?»n<i. >id Xl^IV. z. Z. V. Glück,

III S. SS4. V. S. 54Z. Anderer Ansicht ist Koch, Belehrungen über die

Mündigkeit zum Testiren :c. Glessen 1796. tz. 9.' Gmclin, a. a. O. S. 589.

Rote K. E. H. Fezer, Abhandlungen, Heilbr. 18«2. »p. ?. S. 16.

Thibaut, Pand. Z. 96. Note K, Wen in g, Civilr. I. §. 18s.

6) I.»ut«rbsel,, I. «. Glück, a. a. O. III. S. 58Z. Nach Ana

logie des röm. Rechts ( Note 5.) würde der Keutige Schalttag ( 29. Febr)

mitdem folgenden Tag zusammenzurechnen seyn; allein da wir den

selben als einen besondern Tag nur dadurch gewinnen , daß wir ihn vorda-

tiren, so kann das VerlMniß zu anderen Jahren nur hergestellt werden,

wenn in diesen der vorhergehende Tag dafür angenommen und also z.B. der

jenige, der am 29. Febr. 1812. geboren ist, am 28. Febr, 1817 majorenn

wird. Umgekehrt wird, wenn die Volljährigkeit am 28, Febrnar 18Z6 ein

tritt, auch noch wegen einer Handlung, welcke am 29, Febr. statt findet,

Restitution ertheilt. Glück, a. O. V. S. 511 — Bei Berechnung von

Tagen wird der Schalttag immer mitgezählt. I). XI.lv. z, />. 2. Eben

dieß muß auch geschehen bei einer Frist von Wochen, desgleichen von Mo

naten , sofern diese auf Tage zurückgeführt sind.

7) So verfällt ein den 12. Jan, auf 1 Monat nach Hat« gestellter Wech

selbrief den 12. Febr. Württemb. Wechs.O. IV. §. 7.

. 8! Schräder, civil. Abhandr. III. Änderer Ansicht ist Fr. Reinfel

der, der x„nu» eivili«, Stuttg. 1829. S. IIS. u. f , welcher die Hauxt-

stelle Ii. I.. 17. tV. icii., worin 2 Monate zu 61 Tagen angenouimen sind,

durch eine Verbesserung des Texts zu beseitigen sucht. 7

9 > Kammergerichts- Ordnung, Th. II, Tit. Z«. Struben, rechtl.

Bedenken, Th. I. nr. /,?. Vergl. württcmb. Wecnsel-Ordn. IV. §.7.,

wonach ein auf die Mitte eines Monats gestellter Wechsel durchaus de«

16. dess. verfällt.

1«) Nicht der keht«, wie Gmelin, a. a. O. Z. Z, Note b. meint.

1t) Alle vier Jahrszeite» haben jedoch auch wieder ikrcn gesetzlichen An

fang, und ebenso zeichnet der Kalender einen Erndtmonat, Herbstmonat u. s. f.
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12) Reichsabschied von 1548. 5Z. L.R. II. is. §. Wir wollen «.

Welcher nun ?c. Auch die allgemeine Zeitbestimmung des Monats zu

Z« Tagen (Sonnenmonat) ist ursprünglich eine natürliche.

1Z) 0. I,. 16- tr. 2. §. 1. Gmelin, a. a. O. §. 6. ,

14) Eichhorn, Einl. §.17«. Albrecht, dieGewere, S. 115. Phil»

lips, deutsches Privatr. I. S. 2»4.

15) So ward sie namentlich verstanden bei der Losung. Landr. II. ig. 5.

Wir wöllen :c.

§. 122,

v) Zeitberechnung.

Das Natürlichste scheint, bei einer gesetzten Frist von Moment

zu Moment zu rechnen, d. h. von dem Augenblick einer gewis

sen Begebenheit auszugehen und sofort den ihm entsprechenden Ende

punkt aufzusuchen (natürliche Berechnung). In der Regel wird jedoch

bei größeren Zeiträumen nicht auf diese Weise '), fondern von Tag

zu Tag gerechnet (bürgerliche Berechnung), wobei wieder bald der

jenige Tag, in welchen der Anfang der Frist fällt, voll in solche her

eingezogen 2), bald gar nicht gerechnet ^) wird. In der Regel wer

den in die bestimmte Frist alle Momente, welche zu ihrem Umfang

nothwcndig find, fortlaufend hereingezogen ( stete Frist) ^); doch

wird bei einigen Fristen auf Unkenntnis), Abwesenheit oder andere

Hindernisse der Nechtsvcrfolgung von den Gesetzen Rücksicht genom

men und deßhalb die gesetzte Frist um die ausfallenden Zeittheile

erstreckt (nützliche Frist) °).

1) Eine Ausnahme macht hierin die Restitution der Minderjährigen, wel

che auch noch gegen eine in der legten Stunde vorgenommene Handlung

bewilligt wird. I>. IV. 4. kr. z. Z. 5.

2) Nach dem Grundsah: <l!s« «««ptus pro coniplot« KsKelur. Ii. XLI.

z. t>. 6. lind 7. — Xl.IV. 7, t",'. 6. — Ii. 16. t>. jZ/l, In einigenMl-

len wurde sogar die Erreichung des vorletzten Tags für genügend gehalten

und dieses halten Neuere für die eigentliche «»nz>ut»tia civilis, namentlich

v. Lohr, Archiv für civil. Praxis XI. Abh. 18. Rhein selber, a. a, O.

S. 14. S6. f. Allein der einzige Fall, wo diese Rechnmigsmeisc noch jeht

praktisch werden könnte, nehmlich bei der Tcstirmündigkeit, ist es in Würt

temberg nicht, da hier ein ganz anderer Zeitpunkt dafür festgesetzt worden.

Landr. !II. 2. §. Als anfangs :c. „ehe und dann sie 16 Jahre ihres Alters

vollkon'.«enlich erlebt und das siebenzehnte angetreten zc."
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Z) Dieß ist der Fall bei allen deistschrechtlicken Fristen. Z. B. W.Ord.

Kap. IV. §. 1«. 11. Ebenso bei den gerichtlichen Termine». IV. Lä. vom

zi. Dez. 1318. §. 69.

4) 3. B. v. V?II. 6. kr. 7. — XII. z. k,-. i. L. i. Landr. I. 75.

§. Wa dann :c. II. 11. §. Dann erstlich :c. Gmelin, über die stete und

zusammengesetzte Zeit im jurid. Archiv Bd. II. S. 197.

l s) Landr. II. 45. Z. Wir wollen :c. WechsO. IV. § 28. Die meisten

dieser Fristen sind nützlich nur hinsichtlich des Anfangs. Das. Th. I. Tit.

58. §. Da aber zc. Im Fall zc. Tit. 75. §. Da aber zc. II. 4S. ?. Auch

soll zc. Wening Civilr. I. §. 185. und Fr iz, Erläutcrnnzen zu Wening

I. Heft S. 255. rechnen diese zum iein^us eontiauu,».

§. 124.

2) 3 wecktest immung.

Wird bei Ueberlassung eines Gegenstands (Sache, Forderung)

ei» Zweck (««Sil«) bestimmt, wozu derselbe verwendet «erden soll,

so ist der Empfanger verpflichtet, den Zweck zu erfüllen

fofern anders die Erfüllung physisch und moralisch möglich

ist und nicht blvs für den Beauftragten selbst ein Interesse hat

Wird die Auflage nicht erfüllt, so ist jedoch die Folge hie-

von keineswegs die Wiederanfldsung des Geschäfts, wenn nicht

— was freilich im Zweifel nicht angenommen werden darf — die

Zweckbestimmung als Resolutiv-Bedingung angefügt ist^); dagegen

hat derjenige, welcher die Auflage gemacht hat, sofern er seinerseits

geleistet hat und der Andere im Verzuge ist, das Recht auf Erfüllung

und Interesse und, ist das Geschäft eine reine Schenkung, alterna

tiv auf Zurückgabe des Geschenkten zu klagen Verschieden von

der Zweckbestimmung ist die äußere Veranlassung («cessio) und der

Beweggrund («süss) eines Rechtsgeschäfts, welche wohl zur Erklä

rung des letztern dienen können, nicht aber unmittelbar Rechte unter

den Betheiligten begründen °).

1) v. XXXV. 1. kr. 17. §. 4- » XI,. 4- kr. 17. §. 2. «. VIII. 54.

o«n»tr. 9- 22. Weiter geht in der Definition Pfeiffer, xrakt. Ausfüh

rungen Bd. I. ur. 4. >

2) v. XXIV. 1. kr. IZ. §. 2. WseKter, cke «c>»üiot. osu,g 6sts,

«süss »on seouts ?ud. 1322. p. 9^. ««y.

S) Vergl. über den Unterschied Pfeiffer a. a. O. S. S4.

12
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4) Thibant, Pand. §. 102. Mehrfach abweichend ist Wening Civil-

Recht l. §. 142.

5) Daher die Rechtsregel: fslss csuss n«n nocet, v. XXXV. «. fr.

72. §. 6.

Auslegung der Rechtsgeschäfte.

Auch bei Rechtsgeschäften kann man. wie bei Gesetzen, Mi

schen einer authentischen und doktrinellen Interpretation unterschei-

deiu Die ersterc, welche von den Disponenten ausgeht, ist durch

sich selbst verbindend '); doch wird erfordert, daß wenn das Geschäft

von Mehreren errichtet worden, sämtliche Urheber derselben beitreten,

wenn anders Folgen daraus für alle und nicht blos für den Erklä

renden abgeleitet werden sollen ^). Nicht nur ausdrücklich auch still

schweigend durch nachgefolgte Handlungen kann einem Geschäft eine

rechtsbeständige Auslegung gegeben werden ?)« In Beziehung auf

die wissenschaftliche Auslegung gelten die früher angeführten

Regeln (§. 82—84.). Insbesondere ist zunächst auf den Wortver

stand zu sehen, und zwar unter Rücksichtnahme auf de» eigenthüm-

lichen Sprachgebranch der Redenden Al«h darf im Zweifel kein

Wort als überflüssig behandelt werden ^); doch geht, selbst im Wi

derspruch mit der grammarischen Auslegung,, die aus anderen Um

standen oder Erklärungen erwiesene Absicht der Handeluden ^) und,

bei zweifelhafter Auslegung, diejenige Deutung vor, wodurch das

Geschäft im Ganzen oder i« feinen einzelnen Theile«, erhalten wird

Ausserdem ist jener Sinn vorzuziehen, welcher vo» der Natur des

Geschäfts am wenigsten sich entfernt^), und, wen» von dem

Umfang einer Verbindlichkeit die Rede ist, die dem Verpflichtete»

mildere Auslegung Kann weder durch grammarische noch durch

logische Interpretation ein verständiger Sin» ermittelt werden, so

zerfällt das Geschäft in sich selbst

1) v. I.. «6. kr. 1Z4. §. 5. — I.. «7. kr. 96.

2) v. ^1. 15. kr. 12. - XK.V. 8Z. §.

3>». XHX.. (!) «r, 50». KS.

4) Wening Civilrecht I. §. 148. Note q.

5) 0. XI.V. 1. fr. 154. §. 1- ^ VIII. 2. kr. 2S. KXXI. 2. kr. SI.

Giebt die Auslegung einen gar zu »ei-ten und unbestimmt«» Sinn , so soll

der Nachtheil denjenigen, raffen«, «elch« M e^W ^ffe«F,ffWg. lM» sv
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gen sollen, also denjenigen, welcher den Antrag zum Geschäft machte

(im Zweifel den Verkäufer, Vcrmiether', oder die Urkunde aufsetzte. Thi»

baut, Pand. §. S5. Note o. 8. lispks, i). »ist««» qusest. >i«i> «it

^ui in «oav. gmkig. elsrius l«<zui övbuisset? lud. 1792»

6) v. Ii. «6. kr. 219.

7) v. XXXIV. 5. kr. 21. XI.V. 1. kr. S0. I.. «7. kr. 67. 17«. L. «.

Wening a. a. O. Note 7.

8) v. XII. 1. kr. Z.

9) 0. 1.. 17. kr. 9. Z4> In einem beschrankteren Sinn nimmt dieß We

lling a. a. O. Note s.

10) kr. 75. §. 5. kr. 188- oock.

§. 126.

Bestärkung der Rechtsgeschäfte. 1) Eid ').

Zur Bestärkung der Rechtsgeschäfte gegen vorhergesehene oder

unvorhergesehene Einwendungen dient insbesondere der Eid (jurs-

nlenwm) d. h. die Betheurung einer Erklärung unter förmlicher An

rufung Gottes, als Jeugen der Aufrichtigkeit Sofern derselbe

zu Bekräftigung eines Versprechens gerichtlich oder aussergenchtlich

abgelegt wird, nennt man ihn jetzt einen Versprechungs-Eid

(jursm. promissorilim), im Gegensatz zum Behauptung s- Eid (ju»

rsm. sssertorium), welcher zur Bekräftigung einer Behauptung über

eine vergangene Thatsache geschworen wird und insbesondere als

angetragener oder zurückgeschobener Eid der Parteien in Civilstrei-

tigkeiten dient, wo er die Natur des Vergleichs annimmt Zur

Abschwdrung des Eids bedarf es, abgesehen von den besonderen Vor

aussetzungen, unter welchen der Richter den Eid zulassen darf, kei

ner anderen Erfordernisse, als welche jedes Rechtsgeschäft voraus

setzt; namentlich ist auch früherer Meineid und Infamie kein Grund

zur Ausschliessung der privatrechtlichen Wirkungen des Verspre-

chungs-Eids 4). In Hinsicht auf eben diese Wirkungen stellt zwar

das kanonische Recht bei einzelnen Beispielen den Grundsatz auf,

daß durch den Versprechungs-Eid die bürgerlichen Mangel des be-

schwornen Geschäfts zum Nachtheil des Schwörenden gehoben wer

den, sofern nur die Erfüllung der Verbindlichkeit keine sündliche,

den Staatsgesetzen oder den Rechten Dritter widersprechende, Hand

lung enthalte °). Die württembergische Gesetzgebung erkennt jedoch

diesen Grundsatz nicht an °) ; die einzige Folge der Eidesleistung ist

12 *
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vielmehr die Bestärkung der Willenserklärung, indem sie das Reu«

recht, wo solches vorkommt, ausschließt ^) und bci absichtlicher Ge

fährdung des Versprechens die Strafe des Meineids hervorruft; wo

gegen bei einem an sich ungültigen Geschäft der Eid vermöge sei

ner accessorischen Natur gleichfalls ungültig ist, auch selbstständi-

ge Einreden aus dem Geschäfte, welche dessen Gültigkeit vorausse-

zen oder den Eid als Rechtsgeschäft unmittelbar betreffen, keines

wegs ausgeschlossen sind. , ,^

j) Alslblsn« lloctrlns jurejursnilo. IVoriinK 1781.

2) «süss XXII. yu. i. «.in 7. 11. ,4. Eichhorn,, Kirchenr. Th. II.

S. 529. Ueber die Form des Eids s. daselbst S. 541. Die bloße Eides

klausel in Rechtsgeschäften crtheilt diesen keine andere Wirksamkeit als jede

andcre^bestimmte Willenserklärung.

Z) Thibaut, Pand. §. 592. Eichhorn, a. a. O. S. SZ2.

4> Vgl, die einzelnen Erfordernisse bei Wening, Civilr. I. L. 154— 15g.

und Linde, Civ.Prozeß §. ZNS. Bestritten ist, ob der Eid eines Unmündi

gen gültig sey? Bejaht wird dicß, sofern derselbe zu seinem Vorthcil ge

reiche, von Nalblsne, I, v. z. 42. Eichhorn a. a. O. S. S52.

s) XII. 24- «SP. 28. " In VIi« I. 1». 2. — ^ulk. sscrginenl»

«ukerum e«^. II. 28. Eichhorn a. o. O. S. 5ZS. f.

6 Schon von früheren Rechtslehrern wurde die Anwendung des kanoni

schen Grundsatzes auf Minderjährige und Frauen, di« ohne den Häusvater,

beziehungsweise Kurator einen Kontrakt eingegangen und solchen beschwo

ren haben, gelängnct. Lons. ?uK. III. «u„». 221. §. 9— >2. I^suter-

Karl, Lull. I'siili. IIb. XIV. t!t.5 §.27. M «I KIsnr I, c, Z. ,17- Ulld 118.

II<,fgl:Iivr, nrine. z. 71Z. W e i s h a a r, 5?andb. 2. Ausg. §. 273. Anderer

Ansicht sind zwar Griesinger, Comm. IV. S. 1181. Volley von öf

fentlichen Unterpfändern §. 6». Pfizer, Rechte nnd Verbindlichkeiten der

Weiber II. S. 59. Gmelin, Ordnung der Gläubiger Anhg. S. 713.

Reinhardt, vermischte Aufsähe I 2w Allein das Gesetz vom 21.

Mai 182», die Entw. des Pfandsyst. betr., Art. 6 woriM-h eine weibliche

Jntercession , welche nicht vor einer mit streitiger oder willkührlicher Ge

richtsbarkeit versehenen Stelle eingegangen (eines Geschlechtsvormunds be

darf es jetzt ohnedies! nicht mehr), nichtig ist, auch wenn solche eidlich be

stärkt worden, scheint über die Frage im Ganzen keinen Zweifel übrig z«

lassen ; denn, wenn selbst jener Formfehler nicht durch den Eid gehoben wer

den kann, wie viel weniger eine sonstige bürgerliche Nichtigkeit. Vergl.

Prcuß. Landr. I. Tit. 5. §. IS«. II. Tit. 2». 5. 1425. ff., wonach ein Ver
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trag durch eidliche Bestärkung nicht mehr Kraft erhält, als ihm die Gesehe

an sich beilegen.

7) Griesinger, Komm. IV S. 1010. wiewohl hier unrichtig das Reu-

recht bei allen Präparatorischen Verträgen angenommen wird.

§. 127.

2) Gerichtliche Mitwirkung.

Gerichtliche Mitwirkung bei einem privatrechtlichen Geschäfte

kann entweder stattfinden in der Art, das; dieses vot dem Gerichte

selbst vor sich geht '), oder so, daß das Gericht einem bereits voll

endeten Akte die öffentliche Form mittheilt. Im ersieren Fall be

sieht das Geschäft nur durch die gerichtliche Handlung und unter

den eigenthümlichen Requisiten derselbe», falls nicht auch eine Pri

vaterrichtung gestattet ist. Im. zweiten Falle dagegen ist wieder zu

unterscheiden, ob eine gerichtliche Bestätigung (Konfirmation) er

forderlich ist — hier entsteht keine Verbindlichkeit ans demselben,

bevor das gerichtliche Erkenntnis; erfolgt ist —>^); oder ob blos eine

Eröffnung (Insinuation) bei Gericht einzutreten hat ^), hier ist

das Geschäft im Zweifel an sich gültig und klagbar, und nur, nm

den Beweis desselben zn erleichtern oder um eine gewisse obrigkeitli

che Kontrolle zn üben, wird die Anzeige gefordert. In dem einen

wie in dem andern Falle wird übrigens durch die gerichtliche Form

ein dem Geschäft selbst inwohnender Mangel nicht gehoben ^); na

mentlich kann dadurch Rechten Dritter kein Eintrag geschehen.

1) Wie bei Verlassenschaftstheilungen, Unterpfandsbestelluugen, gerichtli

chen Testamenten.

2> Z. B. bei einer Schenkung von beweglichen Sachen über 2»» ss. —

freilich bestritten, wovon später.

3) Wie bei Verträgen über Immobilien.

4) I>. XXVII. Y. tr. 1. §. 2. — X. II. Z«. o Ans I>. l, 17. kr.

185. schließen Manche, z. B. I^e^svr, ,ps«. z. me,I. g. daß der Richter

wegen Billigkeit etwas von der Form eines Geschäfts nachlassen könne.

S. jedoch Weber über die natürliche Verbindlichkeit S. 4tt. Archiv für

civil. Praxis IV. Bd. nr. 17.

s. 128. '

Aufhebung der Rechtsgeschäfte.

Jedes rechtliche Geschäft kann durch den Willen seiner Urheber

wieder aufgehoben werden; nur ist bei zweiseitigen Geschäften, so
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fern nicht Widerruf vorbehalten worden, einseitiger Rücktritt in der

Regel unstatthaft. Anders die Falle, in welchen wegen eines dem

Geschäft inwohnenden Mangels rechtlicher Erfordernisse Ungültig

keit eintritt. Hier ist das Geschäft in der Regel von Anfang an

nichtig und ohne Folgen (ipso )ure nullum) '), und zwar für bei

de Theile (absolute Nullität). Doch gibt es Fälle, wo die Nichtig

keit nur ans Fürsorge für bestimmte Personen (relative Nullität) ein

geführt ist, welche sie daher allein geltend machen können, oder wo

dieselbe überhaupt erst dann eintritt, nachdem ein Theil sich darauf

berufen hat («pe »cepliorii« nullum). Zuweilen genügt selbst diese

Berufung nicht, sondern es muß auf den Antrag einer Partei die

Aufhebung (Rescission) von dem Gericht ausgesprochen werden ^).

Nachgefolgte Umstände, welche, wären sie früher eingetreten, von

dem Geschäft abgehalten hätten, sind für sich in der Regel kein

Grund zur Jnsirmation desselben ^), wogegen andererseits ein von

Anfang an ungültiges Geschäft im Zweifel nicht dadurch gültig wird

(konvalescirt), daß später die Umstände sich ändern "). Das ein

mal nichtige Geschäft lebt durch sich selbst nicht wieder ans, son

dern ist als nicht vorgenommen zu betrachten, sofern nicht durch

neue Handlungen dem Mangel abgeholfen wird, in welchem Falle

aber die Wirksamkeit in der Regel erst mit dem Zeitpunkte der Wie

derherstellung (Konvaleszenz) eintritt ^). Betrifft der Grund der Un

gültigkeit nur einen accessorischen Theil des Geschäfts,. so thut die

selbe der Gültigkeit des Hauptgeschäfts keinen Eintrag °). Auch

wird öfters ein an sich ungültiges Geschäft durch Verwandlung in

ein anderes, dessen Erfordernisse gewahrt sind ((^«nversio scw8 ju>

rickivi) aufrecht erhalten

,) C. I. !4. ooosl. 5- ?r. — In VI« V. tZ. esp. 64. Weber, a. «. O.

§. 74.

2) 3. B. eines Vertrags wegen enormer Verletzung, eines Testaments

wegen Jnoffiziosttät.

z) v XI.V. j. fr. I. §. 5. Die «Imiüuls redu, «ie ««mIKus Versteht sich

nicht von selbst. Weber, von der natürlichen Verbindlichkeit^ H. 9«. —

Eine Ausnahme macht die Nullität des Testaments wegen des poslliumus.

ch) I>. I,. t7> kr. 29. 201. 2lc>. UoksoKsr prioe. L. 222.

S) v. I.. l.. IS. kr. 29> V. 4- «- «- v. Wening- Jugenheim,

Lehrb. I. §. 14S. Dieß gilt auch, wenn durch ei»« nachträgliche Genehmigung
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(Raklhnbktton) dtt Anfangs Mangelnde Wille ttgönzt wird. Glück, Kom<

ment. XXII. §. 1»2g. Anderer Meinung ist Thibaut, Pänd. tz, ttl.

s) Nach dein Grundsahe: ut!I« per inmile nvn vitiswr. v. XXII. j.

kr. 20. 26. 29. XI.V. j. kr. «. z. s. Vill. s^. e. SS. S.Z. Weber,

dvn der natürlichen Verbindlichkeit, o. XI.V. j. kl', t. j. 5.

7) 3. B. ein Testament als Kodizill. OKr. k'erck. IlarppreeKt N.

e« , <iu«ll juülum est vires eonversionem »etuum »eß«t!orum<zus

)uri<lie«rvm j,mjsm iiersetorum. ?ub. 17^7. IlokseKer, I. v. §. 22t.

' . A. 129.

III. Von unerlaubten Handlungen. ») Im Allgemeinen, ins^

besondere vom Schaden und Schadens-Ersatz

Unerlaubt im juristischen Sinn ist jede positive oder negative^

Handlung, welche den Rechten Anderer ^) entgegen ist (§. 110.).

Kann die Verbindlichkeit, welche dadurch verletzt worden, ohne Nach

theil für den Berechtigten nachträglich noch erfüllt werden, so muß

sich letzterer damit begnügen. Ist jenes aber nicht der Fall, so

wird durch die unerlaubte Handlung ein Recht des Verletzten auf

Schadensersatz (Jndemnisation) gegründet. Schaden (äsmnum)

heißt überhaupt jeder Nachtheil, welchen jemand an seinen Rechten

erlitten hat. Nicht blos positiver Verlust (Tinnum ewelgbas) auch

entgehender Gewinn (lucmtn es««»,, negativer Schaden, Interesse)

ist in der Regel Gegenstand des Ersatzes ^); dagegen wird eilt bloS

eingebildeter Nachtheil (pi-etium siZecrionis) oder ein sehr entfernt

gelegener möglicher Gewinn ^) nicht berücksichtigt. Verschieden

vom Schadens-Ersatz ist die Strafe (rmens), welche zwar noch jetzt'

zuweilen als Gegenstand eines Privatrechts vorkommt, jedoch immel

ihren Grund zunächst in der Uebertretung selbst, nicht tn deren Fol

gen hat 6).

j) ?. Nslblsne «K». liuseZüni clv eo qu«ä inieresl ^ud. 1801.

Fr. Schümann, Lehre vom Schadensersatz 2 Thle. Gieße« lind Weilar'

18«6. (Vcrgl. dessen Handbuch des Civilr. Bd. I. nr. S. II. S. ZZ8. f.)

Fr. Häne l, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Schadens - Ersätze

nach heutigem römischem Rechte Leipzig I82Z.

2) Aus einer eigenen unerlaubten Handlung kaiin dagegen kein Recht

°entstehen nach dem Sprüchwort: „Hundert Jahr Unrecht gethän, wird

nimmer Recht getyatl." Tüb. Stndtr. 0. 14SZ.

Z) Landr. II. Z. j. Vs^ solle tt. „ist er dem Hinderleger, Kosten, Scha

bet, t/nd Jtttettffe, n«ch trttttNtttUs des Richters, abzutragen schuldig."
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Vgl. das. Tit. I. §. Der jenig zc. Doch, wa :c. Tit. 2. §. Welcher :c.

Wann aber :c. Es soll ?c. ' > ,

4) v. IX. 2. kr. z?. XXXV. 2. kr. 6^. S. jedoch §. 1ZZ. Note s.

5) I>.,IX. 2. kr. 29. 8. z.

Die Straft schließt den Schadensersatz keineswegs aus und umgekehrt.

S. z. B. Landr. II. z. §. Wann einer :c. a. E.

§. 130.

K) Ursache des Schadens: i) Arglist (ckolu,)

Nicht jeder Schaden ist Gegenstand eines Ersatzes , sondern nur

derjenige, welcher in der unerlaubten Handlung oder Unterlassung

eines Andern seinen Grund hat. War also der Beschädigte selbst

die Ursache, oder handelte der dritte Beschädige? in seinem Rechte,

so kann von einer Pflicht zur Entschädigung nicht die Rede seyn ^).

E^ine Beschädigung ist arglistig (dolos), wenn sie aus bösem

Vorsatz, d. h. aus einer verwerflichen, immoralischen Absicht her-

vorgieng, sey es, daß der Schaden des Andern oder eigene Be

reicherung unmittelbarer Zweck des Handelnden war ^). Wer kei

nen Willen hat, dem kann auch eine Handlung — und werden

Rechte dadurch noch so entschieden verletzt —> nicht zugerechnet wer

den (§. 110.). Gleichgültig ist dagegen, ob die Handlung aus

schließliche Ursache der Beschädigung war, oder ob äußere Umstän

de hinzutraten, welche den rechtswidrigen Erfolg mitbewirkt oder

beschleunigt haben, sofern nur gewiß ist, daß ohne das absichtliche

'Züthnn 'deS Handelnden dieser Erfolg nicht eingetreten wäre. Für

die Arglist steht jeder ein, mag er in besonderen Verhältnissen mit

dem Beschädigten stehen oder nicht, und selbst durch Vertrag kann

niemand zum Voraus von dieser Haftungspflicht entbunden wer

den «).

4°> Alle im folgende» §. angeführten Schriften enthalten auch mehr oder

weniger Hieher Bezügliches.

2) 0. I.. «7- kr. 2«Z. «5t. 155.

s) o. IV. z.' kr. 7. §. z. S. Über den Begriff anch noch Hasse, die

«ulps des röm, Rechts S. 99. f. Thibaut Pand. §. ist. WeningCi-

vilr. III. §. 94. und die daselbst Note «. Zitirten. Das Landrccht II. 5.

Z. Welcher :c. spricht von dem clolu, unter dem Namen „Ohntrew, Be

trug" vgl. das. §, Wa auch :c. So in einem zc. So er aber «.

4) o. Ii. 17. kr. 2Z. — XVI. z. kr. t. §. 7. Nach dem Antrag o. H a u g s,

womit auch die Kommission einverstanden war, sollte Obiges durch folgen
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de (Landr. II. Z. vor §. Wa auch :c. einzuruckende) Stelle ausdrücklich aner

kannt werden: „Dann wha der ihenig, so daß geltt, haab oder gutt hin

derlegt, mit dem, so eß zubehaltten vnd zuuerwharen angenommen, sonn-

dere psot vnnd geding gemachtt hette, die sollen wie sich gebi'irtt, vnnd

zwischen iren beredt worden ist, volnzogen werden, Eß were dann ein solch

xs« oder beding daß jemandts vmb verüebtten betruog vnd untrem nitt

solte beclagt werden möge, so hette solch vnnd geding, Ob schon beede

thail desse sich vereinigett hetten, nitt statt." Dieser Beisatz blieb jedoch

bei der Reinhardt -Enzlin'schen Revision (s. oben §. Z5. Notes) hinweg.

g. 131.

2) Schuld (oulps) '). «) Grade.

Verschuldet (kulpos) im engern Sinn ist eine Beschädigung,

wenn der nachtheilige Erfolg zwar nicht in einer bösen Absicht, wohl

aber in einer Unachtsamkeit des Beschadigers ihren Grund hat, also

bei Anwendung der schuldigen Aufmerksamkeit hatte vermieden werden

können. Wie weit diese Aufmerksamkeit zu gehen habe und für welchen

Grad von Verschuldung also jemand verantwortlich sey, richtet sich

theils nach den besondern Bestimmungen der Parteien, theils nach

allgemeinen Grundsätzen, welche letztere jedoch meist nur in dem

Falle eintreten, wenn der Umfang und die Art der Verpflichtung auf

autvnomischem Wege nicht genau bestimmt ist. Die Schuld (oulps) ,

welche der Einzelne zu prästiren hat, steht immer im umgekehrten

Verhaltnisse zu dem ihm obliegenden Fleiße. Wer die höchste Auf

merksamkeit, den höchsten Fleiß zn leisten hat, muß schon für das

geringste Versehen (omni« oulps) einstehen; wem dagegen der min

deste Grad von Aufmerksamkeit obliegt, nur für die größere Schuld

(oulri» Isw). Das württembergische Landrecht unterscheidet eine»

„getreuen" Fleiß, den der Verpflichtete in seinen eigenen An

gelegenheiten ZU beobachten gewöhnt ist (äiliZentis in eonvrew) 2),

einen „guten" Fleiß, den ein jeder fleißiger Hausvater in

seinen Sachen anzuwenden pflegt (äiligentis in «Kstrsow) ?), end

lich den „höchsten" Fleiß, den man überhaupt anwenden kann

(exs«ti«5ims äillFentis) 4). Hienach ergeben sich drei Arten von

Verschuldung: i) die grobe („große Hinlassigkeit," „hohe Fahr-,

lassigkeit," «ulvs Ist», culris in ooocrer«), welche demjenigen zur

Last fällt, der in einer fremden Sache nicht einmal einen geringen,

jedenfalls aber nicht den Fleiß anwendet, welchen er in seinen ei
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genen Sache« zu beobachten gewohnt ist 5)> Diese Vernachlässigung

wird in de» Gesetzen der Untreue d. h. der absichtlichen Verletzung

(§. 130.) gleichgeachret °). 2) Die leichte Schuld (culpa Zev!,,

oulps in gbstrsow). Diese findet Statt bei Unterlassung des gemein

nen, mittleren,Fleißes. Ist dieser in einem besonderen Verhältnisse

jemand auferlegt, so fallt eine Versäumnis) desselben dem Verpflich

teten zur Last, selbst wenn er in eigenen Angelegenheiten gewöhnlich

nachlässig wäre 3) Die leichteste Schuld (culpa levissims).

Hiefür haftet ausnahmsweise derjenige, welcher zu dem allerbesten

Fleiß, Hu einer ausserordentlichen Wachsamkeit verpflichtet ist. Nnr

unabwendbare Zufälle, welche ordentlicher Weise von keiner mensch

lichen Sorgfalt abgewendet werden können, sind hienach nicht zu

rechenbar, wohl aber Zufälle anderer Art, z. B. Diebstahl

1) litsier, 6e eulsi« ei'u^ue «^e^irk,,» es grs<likus, l'ub. j8l>7.

v. Löhr, Theorie der Culpa, Gießen 1805; Beiträge zu der Culpa, Gießen

u. Darmst. 18V8. Hasse, die Culpa des römischen Rechts. Kiel 584».

Ii. IVI su r« n Kr «« Ii e r, j„ri, germsnlci 6e culps ckoctrins, Vüi»el^

ö«rk 1827. kliening«,' (prsvs. ^VseeKter) ä« culpse Fisctibu»

,ecun<Zum Zu« priv. Wiirlt. ?»K, 18Z2.

2) Landr. Ii, «. §. „Ein jeglicher, so der Gesellscbafft zngcthon, solle

der Gesell schafft Sachen anders nicht, dann ob dieselbig sein eigen al

lein mere, mit getrewem fleiß verrichten. Wa jhme aber ober solchen

fieiß, de» er in seinen selbs Sachen zugebrauchen pflegt, etwas miderwert-

tigs zusteht, ist er solches znstandts halben, seinen Mitgesellen einigen Ab

trag zuthun nicht schuldig; ob auch gleich ein anderer noch einen

mehreren fleiß hette mögen fürwenden." Das. Tit. Z. §. Wel

cher ?c. (<I«,,ti«in„„.) — Tit. 7. §. Es soll ein jeder :c. (Faustpfand.) —

Tit^ 9. a. E. (Kauf.)

3) Landr. II. 17. §. 1. a. E. (Pacht und Miethe) „Doch ist es genug,

wann sie guten vnd solcke» Fleiß fürgewendct, den ein jeder fleissi- ^

ger Haußhälter i» seinen eigenen Sachen anzuwenden pflegt." — Tit. Z.

Z. Wenn aber einer hin verleg t Haab vmb ein Belohnung zuuerwahren

angenommen, oder dieHiiiderlegnng, jhme zu gntcm geschehen, oder er sich

selbst hierzu vmb seines Nnycns willen angebotten, ist er zu einem solchen

sseiß verbunden, den ein jeder fleißiger Haußvatter in seinen eig

nen Sachen anzuwenden pflegt."

4) Landr. tt. Z. §. „Doch sollen in jetzt gemeltten Falle«, dke offene

Gastgeben oder Witth, mehr Von» ankere, vn«d z»m höchsten fieiß, also

vttbmlde» sei», d«ft sie nichts, dan« «,lleta o^»ueesetze«t zage
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standene Ohnglücksfäll, entschuldigen mögen. — Tit. 2. 5. «.

Welcher zc. (^ommodat) — „der soll solches mit allem besten fleiß bewahr

ren ?c. — Vergl. erstes u. zweites Landr. Ges.Slg. IV. S. 294. Z. Wann

auch :c. „so ist es nit gnug, das er ein gemeinen fleiß ankere, sonder

ist zum höchsten fleiß verbunden, also das, wann er auß dem minste»

vnfleiß vcrwarloßt oder geschwechert, desselben abtrag vnd erstattung thun

müßt." Dieser ausserordentliche Fleiß bringt es sogar mit sich, daß man

für die fremde Sache zuerst sorge, sie in einer gemeinsamen Gefahr «or

der eigenen beschütze und rette. V. XIII. 6. fr. 5. Z.H.

S) Note 2. Schon im römische» Recht wird man auf die culpa !n concreto

als einen aussersten Grad von Schuld zurückgeführt. Beobachtet nehmlich der«

jenige, welcher für culpa in »borget« zu haften hat, in, eigenen Sachen

eine mehr als gewöhnliche Sorgfalt, fo ist er von selbst verpflichtet, diese

auch in fremden anzuwenden, und umgekehrt genügt es in manchen Fäl

len, wo die Römer von ei»er äiligent!» überhaupt reden, die gili°ontis,

quam in suis rebus sckkidere svlet, angewendet zu haben. k>. XVI. z.

tr. Z2. — XVII.?. fr. 72. — XXIII. Z. fr. j?. xr. - XXVII. Z. kr. « pr.

So hebt denn auch das Landrecht die konkrete Verschuldung hervor, und

nennt sie geradezu hohe Fahrläßigkeit. Die culpa in concreto fällt

also nach dem Landrecht, welches hierin der älteren Meinung folgt/

durchaus unter den Begriff der culpa Die Grenze dieser culpa

liegt in dem Nichteinsehcn dessen, was Alle einsehen (culpa Ist« In sk>

strscto); denn , wenn jemand auch dissolut in eigenen Sachen ist, so

giebt ihm dieß noch kein Recht, es auch in fremden zu seyn. v. XXIV. Z. '

fr. 24- §. 5. Ii. tS- kr. 2lZ. L. 2. fr. 22Z. l.«tse eulpss f,ni, est,

non inlelligere, quo^ «mnv, iiitelliAiint. Wer also nicht einmal einen

an sich geringen Fleiß in einer fremden Sache zeigt, der haftet jeden

falls ex culpa lata.

«) v. XVI. 3. kr.Zü. — XVII. j. fr. zy.pr. Landr. II. §. Welcher zc.

Wa auch ?c. Vergl. erstes Landr. Gef.Slg. IV. S. 294. L. Wir sehen ?c.

„scheltbare Hinlessigkeit".

7) Note Z. Von selbst versteht sich, daß, wer schon diese leichtere Schuld

zu prästiren hat, noch mehr für die größere einstehen muß.

8) Note 4. ?.NI. jS.Z. 2. v. XI.. 7. kr. ,.§.4. v. Ittoegling,

l> cle culpa levissims, ?uk. ^6Y2. IlakacKer, prinv. §. 212. 'Schon

das erste Landrecht von !S5S geht, wie man aus seiner Darstellung der

Lehre vom Depositum sieht (Ges.Slg, IV. S. 294.), von einer dreifachen

Gradation der culpa aus, indem zwischen schcltbarer Nachlässigkeit, Man«

gel gemeinen Fleißes und mindestem Unffeiß unterschieden wird. Vergl.

das Freiburger- Stadtrecht vo» 1S2». Track II. Tit. 2. z. Das drÄte,



188 l. Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

noch jetzt geltende Landrecht hat zwar die Hieher vorzüglich bezüglichen Stel

le» jener Lehre (Th. ü. Tit. Z. H. 1 u. 2.) etwas abgeändert, indem darin

nnr noch zwischen äiligentiü in «oncrel« und lliÜAentis in skülr.ict«

unterschieden wird. Gleichwohl kann nicht mit Pliening;«,- 1. c. p. z».

«vq. angenommen werde», daß in dem neuen Landrecht hie alte, schon von

den Glossatoren herrührende, trichotomistische Theorie aufgegeben und die

zwar schon von I>«nel>»ji tr«,n„,ent. iur, eiv. I^iK, XVI. e.in. 7 ) an-

genommene, jedoch erst neuerdings wieder von Thibaut (Pand. ) und

Löhr angeregte und vorzüglich durch Hasse a. a. O. begründete di-

chotomistische Theorie der i»!,,» an die Stelle gesetzt morden sey; denn

nicht nur weist der Bericht des Referenten über den 2. Theil des neuen

Landrechts auf die damals noch durchaus übliche dreifache Unterscheidung

in >«>«, levis«. !«vi»«,,„» hin, sondern es ist auch an einer späteren Stelle

desselben Titels im Landrecht,, sowie bei der Lehre vom Kommodat (Note 4.)

ein dritter Grad der «„>,,», der ans Vernachlässigung des höchsten Fleißes

entsteht, deutlich ausgezeichnet. Auch die Aendcrnng der oben gedachten

Stellen kam erst durch die Reinhardt - Enzlinsche Reviflon in das Land

recht, und daß diese im II, Theile keine durchgreifende Verbesserung be

zweckte, geht hervor ans dem oben §. Z5. Note 8. Angef. Der dreigliedri-

gen Einteilung folgen daher mit Recht alle späteren Schriftsteller, nament

lich ?IeKst, n«vgn>ic>»l,e clispiitstiones. nr. 2. §. 22. Griesinger,

Commentar I. S. Sö. 76. 77. u. 7S. Wcishaar, Handb. 5. «045. Rein

hardt, Commcnt. Bd. II. S. 25. 4«.

g. 132.

/?) Haftung für die Schuld.

Ohne mit Andern in einem Vertrags- oder vcrtragsahnlichen

Verhältnisse zu stehen, ist niemand zu einer thatigen Sorgfalt (Sili-

gentl») oder Wachsamkeit («uswclia) für die Rechte derselben ver

bunden; wohl aber hat jeder negativ diese Rechte zu achten und für

eine jede p ositive Verschuldung einzustehen Ebenso ist demjeni

gen, welcher in einer besonderen Verpflichtung zu Anderen sieht, zum

mindesten jede grobe (unverzeihliche) Saumseligkeit in Vegchimg

sowohl als in Unterlassung der ihm obliegenden Handlungen anzurech

nen 2). Es wird also jeder dadurch verpflichtet, welcher willens-

fahig (ä«li ospsx) und die Folgen seiner Handlungsweise vorherzu

sehen im Stande ist, und so wenig wie die wissentliche kann auch

diese verschuldete Verletzung znm Voraus nachgesehen werden

Dagegen sind die beiden andern Abstufungen der Schuld nur als Aus

nahmen zu bettachten, indem im Zweifel von Niemand eine größere
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Beflissenheit für fremde als für eigene Sachen erwartet werden kann

Sofern also nicht schon die Gesetze eine solche höhere Verpflichtung

festgesetzt haben, wird das leichte und noch mehr das geringste Ver

sehen auch in obligatorischen Verhältnissen entschuldigt^); es müßte

denn ein besonderer Fleiß übernommen worden senn, was aber nur

dann zu vermuthen ist, wenn jemand aus einem Geschäft seiner Na

tur nach allein Vortheil zieht oder zu demselben sich aufgedrungen

oder endlich eine Belohnung dafür zugesichert erhalten hat 6).

1) v. IX. 2> kr. Auf den Grad der «ulps kommt es hier nicht weiter

an; ausser wenn jemand eine fremde Sache i» gutem Glauben für die sei

nige ansah (<iu»si rem susm lieglexit). Hier haftet «r für kein Werft'

hen. V. V. z. kr. zi. Thibaut, Pond. §. isz.

s) Thibaut a. a. O. §. 165.

S) v XVI. z. kr. 1. §. 6. 10. — I.. «7. fr. 2Z.

4) Wer mit einem Unachtsamen sich einläßt, ist selbst unachtsam und hat

sich die Folge» davon zuzuschreiben. Z. III. is. L. Z. I>. XI. 6. kr. 1. §. 1.

— Xl^iV. 7. kr. 1. §. 5. Nur in Hinsicht auf positive Handlungen gilt

wieder das oben Note 1 Bemerkte.

5) S. oben §. 151. Note s.

6) I. III. 28. 5. 1. v. XVI. z. fr. 1. 5. Z5. — XIII. 6. ^r. 5. §. 2. —

I.. t7. fr. 25. Auch hier ist jedoch im Zweifel nur gemeiner Fleiß als

übernommen zu betrachten. Landr. II. Z. §. Wenn aber :c. S. oben

§. 151. Note 5.

g. 1ZZ,

?) Beweis der Schuld.

Nicht blos der Beweis behaupteter Arglist '), sondern auch der

Beweis der verschiedenen Grade von Schuld liegt nach allgemeinen

Grundsätzen 2) dem Beschädigten ob, welcher daraus einen Klage

grund herleitet, und es kann denselben der Umstand, daß ein obli

gatorisches Verhältniß zwischen ihm und dem Beschädiger statt gc-

funden, keineswegs von der Bcwcislast entbinden vielmehr hat cr

nun gerade zu beweisen, nicht blos, daß und welcher Fleiß dem letz

teren obgelegen, sondern auch wie wenig seine Handlungsweise dieser

Auflage entsprochen habe; denn nur aus diesen Vordersätzen läßt sich

für das Daseyn der behaupteten Verschuldung ein Schluß ziehen.

Eine Verschuldung nehmlich, wof !r der andere nicht einzustehen hat,

ist für diesen keine Verschuldung im rechtlichen Sinn. Wenn dage
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gen von dem Beschädigten dargethan ist, daß das Versänmniß von,

der Art sc», wie solches bei Anwendung eines gemeinen Fleißes

nicht hatte statt finden können, nnd der Beschädiger, welcher blos

zu gewohntem Fleiße (o«Ixs in oonorow) verbunden ist, behaup

tet zu seiner Entschuldigung, daß er in eigenen Angelegenheiten

nicht anders zu handeln gewöhnt sey, so ist es Sache des Gegenbe

weises, dieses darzuthnn, denn es kann von Niemand vermuthet wer

den, daß er weniger als Andere aufmerksam sey Ist eine grobe

Verschuldung oder eine absichtliche Rechtsverletzung dargethan^ so

kann der Beschädigte das Maas des erlittenen Schadens durch de»

Schatzungseid (Würderungseid, jursmentum in litem) erweisen ^).

Doch tritt, wie überall bei Ersatzforderungen, richterlich? Ermäßi

gung ein °).

1) Landr. II. Z. §. So er aber kein Betrug bemisen «.

2) L. II. 1. eonst. 4. Doch genügt es, äussere sprechende Thatsachen

bewiesen zu haben. Das. §. Da aber ?c. Vergl. Griesinger, Komm. 1.

S. tos. Thibaut, Pand. §. iss.

z) Anderer Ansicht: Hasse a. a. O. S. SZ7 f. SZZ f. Mackeldey,

Lehrb. §. Wening, Civilr. III. L. 99.

ch,) üirino 5«um i'sctsre ppsesumitur. O. XXII. Z. lr. 2? pr. Ist

dargethan, daß jemand nicht einmal geringen Fleiß angewandt habe, so

würde ihn obiger Gegenbeweis nicht einmal etwas nützen. S. §. 131.

Note s. a. E. Ist aber der schuldige (gemeine oder geringe) Fleiß ange

wendet, der Verletzte behauptet aber, daß sein Gegner in eigenen Sachen

eine höhere Sorgfalt anwende und diese nnr ausnahmsweise ihm gegen

über unterlassen habe, so liegt wieder beides jenem zum Beweis ob.

S) v. XII. z. V. SZ. tot. t!t. Landr. II. Z. §. So er dann u.

verbd. mit f. Es solle :c. Auch das pr«ium slngul»^ oder sn>et!ooi,

kann hier ausnahmsweise zu Geld angeschlagen und berücksichtigt werden,

v. XII. z. tr. i. HSnel a. a. O. §. 82.

S) Landr. II. 1. §. Der jcnig :c. §. Und was ?c. Das. Tit. 2. 5. Wel

cher «. Tit. Z. §. Es solle :c. Ueber den Zcno'schcn Eid s. das. §. Da

aber zc.

§. 134.

S) Zufall.

Ein unvorhcrseybares oder doch unabwendbares Ereigniß heißt

Zufall (c««us). Insbesondere wird so derjenige Schaden genannt.



s. Kap. Von der Entstehung der Rechte. t9t

welcher weder von einem Andern beabsichtigt worden ist, noch durch

Anwendung der schuldigen Aufmerksamkeit hatte vermieden werde«

können Ein solcher Schaden, da er ausser der Willkühr jenes

Andern liegt, ist demselben nicht zurechenbar; folglich kann auch ein

Anspruch auf Entschädigung daraus nicht hergeleitet werden, es

müßre denn jemand sich ausdrücklich dazu verbindlich gemacht habe«

oder ein ausnahmsweiser gesetzlicher Verpflichrnngsgrund vorliegen

Allgemeiner Grundsatz ist vielmehr: der Berechtigte leidet («e»ti!)

den Schaden; mag nun das Recht seinem ganzen Daseyn »ach ver«

nichtet oder nur in seiimn Werthe vermindert worden seyn , mag der

Zufall dasselbe i« dem Besitze eines. Andern oder in dem des Berech,

tigte» getroffen haben Hat ein Dritter die Gefahr einer Sache

<peri«ulum rei) d. h. den zn befürchtenden zufalligen Schaden über

nommen oder sonst dafür einzustehen, so leistet er (pisestst^ im

Zweifel a»ch den höheren Zufall (csgus msjor, vi« msjnr), d. h.

die Folge» unwiderstehlicher Noch und Gewalt, sowie den ausser,

ordentlichen d. i. ungewöhnlichen Zufall Ebenso hat der

jenige, dessen unerlaubte Handlung einen schädlichen Zufall (es«u,

mixw») für einen Andern nach sich gezogen hat, auch diesen mittel«

bar verschuldeten Schaden zu ersetzen 5).

4) Wie der Begriff des Zufalls überhaupt, so ist auch der juristische Zu

fall immer relativ. Für den Einen kann etwas Zufall seyn , was es für

den Andern nicht ist. 3. B. » I. 8- kr. 2. §. 7.

2) c>. IV. 24. eonst. 6. I). I.. !7. fr. 2Z. — XXVI. 7. kr. 6t. i. lV

Landr. Ii. ?. L. Wann aber :c.

5) Ossum sentit ckominus. v. VII. 4. kr, 25. — XX. 6. kr. g. >>r. ^

XI>IV. 7. kr. 1. z, j,. IVküIiIonbrueli. Sovtr. ?snä. §. 362. Ueber die

Frage: wer hat bei Obligationen die Gefahr zu tragen s. Wächter, im

Archiv f. civ. Pr. XV. S. 97 f.

41 v. «««><!. k. Glück, Komm. IV. L. Z25. Doch kommt bei Vertrags«

mäßiger Uebernahme Alles auf die Absicht der Parteien an. Struben,

rechtliche Bed. Th. III. Bd. 46. Ueber die Verschiedenheit der Fälle selbst

s. z. B. I>. X>X. 2. kr. ,5. L. 2., .

S) v. XI.1V. 7. kr. I. L. 4.

Entschuldigungsgrüude für unerlaubte Handlung,?».

/ Die Gründe, welche zur Entschuldigung aussei lich unerlanbter

Handlungen angeführt werden, sind theils von der Art, daß sie den
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Begriff unerlaubter d. i. rechtswidriger Handlungen — theils von

der Art, daß sie die Wirkungen derselben aufhcben. Zu den erste-

ren gehört: 1) der Zustand der Nothwehr, worin der Handelnde sich

befand , sofern der Beschädigte als Urheber des Streits (svctor rixse)

zu der beschädigenden Handlung Veranlassung gab; wodurch jedoch

dolose oder kulpose Überschreitungen der Selbstvertheidigung nicht

gerechtfertigt werden 2) Einwilligung des Beschädigten. Auch

diese nimmt der Beschädigung den Charakter der Rechtswidrigkeit

nach dem Grundsätze: dem Wollenden geschieht kein Unrecht

3) Willenlosigkeit des Beschädigers, sey eö, daß Unreife des Ver

standes (bei Unmündigen und Blödsinnigen) oder krankhafte Störung

desselben die Ursache ist. Hier fehlt eö sogar an dem Begriffe der

Handlung (§. 11».). Nur Vertheidigung und Vindikation, nicht

auch das Recht auf Entschädigung findet gegen solche Personen

Statt 2). Ferner gehört Hieher 4) der Fall, wenn jemand in Aus

übung seines Rechts zufällig einen Andern in Nachtheil versetzt.

War auch die Handlung, welche den Nachtheil veranlaßt?, eine

willkührliche, so ist sie doch im Verhaltniß zu dem Beschädigten

eine zufällige, da derjenige, welcher sein Recht innerhalb der gesetz

ten Schranken ausübt, niemand Unrecht thut *). — Aber auch bei

wirklich unerlaubten Handlungen ist der Handelnde zu keinem Ersatz

verbunden : 1) Wenn er in Folge eines obrigkeitlichen Befehls oder

eines Auftrags seines Hausvaters oder Vormunds handelte ^).

2) Wenn die Handlung durch einen entschuldbaren Jrrthum über

Thatsachen veranlaßt war *). 3) Wenn der Beschädigte sich einer glei

chen unerlaubten Handlung, gegen den Veschadiger schuldig gemacht

hat, in welchem Fall die beiderseitigen Ansprüche gegen einander

aufgehoben werden (colu^ensslio öeliowrum) 4) Wenn ein

und dieselbe Handlung dem Beschädigten zugleich und unmittelbar

Vortheil nnd Nachtheil brachte; auch hier ist der Handelnde nur so

weit zur Entschädigung verbunden, als mit ersterem nicht bereits

der letztere ausgeglichen ist, da ein weiterer reeller Schaden nicht

existirt ^).

,) v. I.. 17. kr. 205. IX. 2. kr. S2. §. «. — X. II. «z. osp. 12.

2) Volenti non tit injuria. l>. X1,VII. 10» kr. ß. 5. eock. tit. 2>

kr. 46. L. 8. kr. 48. §- 2.

S) V.IX.2. kr. S. Z.2.
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4) <^ni jurs »u« „tilur, nvinlncm wellig I>. 1^. j?. fr. 55. !SI. S.

jedoch HSnel a. a. O. g. .

5> v. I.. 17. kl-. 4. «57 167. XXIII. qn. 5. e»n. 15. Dagegen

liegt die Entschädigung nunmehr dem Auftraggeber ob.

,,) v. XI.VII. w. kr. 3. §. 4- — XI.VII. 2. kr. 46. L. 7. RecktsirrtKum

wird hier auch den Minderjährigen , Weibern und Soldaten nicht verziehen.

L.II. 2. «onst. 2. , ,

7) O. XVI. S. kr. 10. pr. — XXIV. Z. kr. Z9. 8. ?. «»pkk, V. ä«

twinziLnsstionv cires mslekioül. 1'uK, 17^8.

8) I>. III. s. kr. II. . Eine Ausnahme macht unerlaubte Handlung

tines Gesellschafters. ». XVII. 2. kr. 2?. §. t. kr. 25. 26. And. An«

ficht in Beziehung auf den Grundsaß ist Welling, Civilr. III. §. 55.

Note 7. ,

S- 126.

, , Insbesondere vom Verzuge.

Auch der Verzug (mors) d. h. die widerrechtliche Verzögerung

einer Handlung, wozu jemand rechtlich verpflichtet ist, gehört zu

den unerlaubten Handlungen und setzt eine Schuld («mips, Säum-

niß) auf Seite deö Verpflichteten voraus Insbesondere findet

derselbe Statt von Seite des Schuldners, wenn dieser nicht zur ge

hörigen Zeit vollständig erfüllt, (mors solvenäi); von Seite des

Gläubigers, wenn dieser die rechtmäßig angeborei» Erfüllung nicht

annimmt (mors accipienäi) 2). Ist die Zeit der Erfüllung bestimmt,

so tritt der Verzug des Schuldners mitSlblanf des Termins von

selbst (ex re) ein ^). Ebenso, wenn jemand im unrechtmäßigen Be

sitz einer Sache sich befindet, von dem Augenblicke an, wo er, daS

Recht des Andern kennend , die Sache nicht herausgibt Ausser

dem wird der Verzug erst durch die Mahnung des Berechtigten (»

persona) bewirkt^). Der Verzug des Gläubigers tritt dagegen

mit dem Momente ein, wo er die rechtlich angebotene Leistung an

zunehmen sich weigert 6). — Die Folgen des Verzugs auf Seite des

Schuldners bestehen darin, daß nicht blos seine Verbindlichkeit fort

dauert, sondern auch die Gefahr der Sache anf ihn übergeht, so

daß er auch den Aufall, welcher die zu leistende Sache trifft, lei

den muß ?); er würde denn beweisen können, daß derselbe die Sa

che auch im Besitze des Gläubigers getroffen hätte ^). Ausserdem

haftet der morose Schuldner für die dem Gläubiger entgehende»

15
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Früchte und sonstigen Vortheile '); namentlich nurß er demselben

den Mehrwerth der Sache, welchen sie zu irgend einer Zeit wah

rend des Verzugs erlangt hatte, ersetzen ">). Die Säumniß des

Gläubigers dagegen bewirkt, daß der Schuldner nun nicht in

Verzug kommt, und blos noch für Arglist haftet und daß selbst die

Gefahr der Sache auf den Gläubiger übergeht Zögern beide

Theile zugleich mir der Erfüllung, so ist rechtlich keiner im Verzu

ge; dieser beginnt vielmehr erst, nachdem der eine derselben sofort

erfüllt hat"). — Der Verzug Hort auf (pui-Fswr) in der Person des

Schuldners: wenn dieser wirklich erfüllt, oder neue Frist von dem

Gläubig« auswirkt ebenso wenn er die Erfüllung, falls solche

noch Interesse für den Gläubiger hat und noch keine Klage von letz

terem anhängig gemacht worden, nachträglich anbietet"); auf Seite

des Gläubigers: wenn er die Erfüllung nachträglich geschehen läßt

oder den Schuldner dazu auffordert ^) ; alles dicß unbeschadet der

bereits eingetretenen Folgen des früheren Verzugs, .welche jedoch vor

Erlöschung des Hauptrechts geltend gemacht oder ausdrücklich vor,

behalten werden müssen '°).

1) Thibaut, Pand. 5.98. Notes. Wening, Civilr. B. IN. L. INI.

Note r. Anderer Ansicht ist Hiinel, vom Schadensersätze h. 7». Makel-

dey, Lehrb. §, S4S. Welcher Grad von Schuld erfordert werde, ist in den

Gesetzen nicht bestimmt; es hängt daher hier, wie bei Ausmessung desScha-

dens, alles vom gerichtlichen Erkenntniß ab. v. XXII. j. l>. 22. z>r.

Landr. III. I. §. Der jenig :c. Vnd was :c. — Hiebei wird jedoch die

Unbestrittenheit des Anspruchs vorausgesetzt. Thibaut a. a. O. §. 98.

Archiv für civil. Praxis Bd. IX. „r. s. Ist ein Theil der Forderung li

quid, der andere nicht, so ist wenigstens der erste« zu erfüllen. Landr. It. 1.

5, Wa aber zc. Vgl. Verf.Urk. §. Z«. Exet Gesetz von 1825 Art. 19. Ei

ne reelle Oblation d. h. wirkliche Ueberlieferung des Objekts ist nur noth-

wendig, wenn die Natur der obliegenden Leistung es mit sich bringt (was

z. B. bei Wechseln nicht der Fall f. Wechs.O. Kap. IV. §. ZI.), gerichtli

che Niedcrlegung dagegen niemals. Thibaut, Pand. §. 1«1. Wening,

Tivilr. III. §. 1«Z.

2) Gcn.Rescr. vom S. Febr. 1624 (Ges.Slg. V Z92. unten). „Be

treffend die Bezahlungstermin: Wann der Schuldner den zu der Bezah

lung bcstimbteu Termin verstreichen lassen, vnd mit der Bezahlung sich

sanmseelig erwisen, so soll der darauß entstandene Schab jhme zuwachse»;

Hingegen wann der Gläubiger «uff beschehen anerbieten das Gelt an-

znnemmen sich verweigert, (es were dann fach daß jhme wider die offenbart
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verglichene Handlung, oder kundtbare Rechten icht was zugemnthet wor

den) so soll ebenmässig er den darauß erfolgten Schaden leyden vnd außstc-

hen." Vcrgl. Landr^ II. 1. K. Welcher :c. Dagegen, wann der Gläubi

ger :c.

3) vies interpellst pro K«m!ne. v. XI.IV. 7. kr. 23. Londr. II. I.

§. Wann derzc. vgl. mit: Wa aber«. Ueber die Regel selbst, welche in

dem Bericht des Referenten über das Landrecht ausdrücklich anerkannt wird,

s. Thibaut im Archiv für civil. Praxis Bd. XVI. S. 182. And. Ansicht

ist v. Schröter in d. Zettschr. f. Civilr. u. Proz. Bd. VII. »r. z.

, chl v. XIII. 1. kr. 8. §. I. kr. 2«. XXII. 1. kr. 1. Z. I.

S) V.XXII. 1. kr. 32. pr. Landr. II. 1. §. Wa aber kein gewiß Zihlzc.

Wird nicht privatim („gütlich, vorm Amptmann, oder sonsten") gemahnt,

sondern sogleich gerichtlich geklagt, so wird der Beklagte durch die Einlas

sung in den Streit (Kriegsbcfestigung) in Verzug gesetzt. Daselbst a. E.

S) Note 2. Dasselbe ist der Fall, wenn der Gläubiger von dem Orte,

wo er die Sache in Empfang nehmen soll, abwesend ist. v. XIII. s. kr.

18. xr.

7) v. XI.V. 1. kr. 82. §. 1. kr. 91. Z- 3- «. 6. vmeliv, Ss «ssu

post morsm prsett. I'ub. 1804»

8) v. IV. 2. kr. 14. §. 11. i.k. XVl. 3. kr. 14. Z. I. XI.V. 1. kr. 91.

§. 3.

9) Landr. II. 2. Z. Welcher :c. a. E. Es soll die zc. a. E. Auch die

Verzugszinse (s. die Lehre vom Darlehen) schließen die Zuerkennung eines

größeren Interesse nicht aus. Das. Der jenig :c.

1«) Landr. II. 1. §. Wann der :c. Wa aber :c. Im Fall dann :e.

Vnd soll :c. Der Schuldner genießt dagegen nicht gleiche Begünstigung

beim Verzug des Gläubigers das. §. Dagegen zc. Sonsten zc.

11) v. XVIII. 6. kr. s. 17. XXII. 1. kr. 7. XXIV. 3. kr. 9. Xll. 1.

kr. 10S. I.. 17. kr. 39. 161.

12) ?«ster!«r mors nocet, v. XVIII. 6. kr. 17. XIX. 1. kr. 51. xr.

Anderer Ansicht ist Friz im Archiv f. civil. Praxis Bd. X. S. 15S. S. je

doch Hepp in der Tüb. krit. Zeitschr. f. Rechtswiss. Bd. IV. S. S1. We.

ning a. a. O. 8. 106^

13) v. XI.VI. 2. kr. 8. ?r.

14) v. XI.I. 1. kr. 73. L. 2. kr. 91. Der Fall, daß kein bestimmter

Tag gesetzt war, macht hier keine Ausnahme; denn, wurde nicht gemahnt,

so entstand gar kein Verzug; fand aber eine imerpellski« Iiominis Statt,

so treten dieselben Wirkungen ein, wie ex ckiei Ispsu. Anderer Ansicht ist

Thibaut, Pand. z. 1««. Note «.

IZ *
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jz) I). XXII. «. tr. 7. l. k. Auch hier, wie überhaupt bei den Folge»

des Verzugs ist wieder dem richterlichen Ermessen Spielraum gegeben. Land»

recht II. t. §. Vnd was ic.

!6) O. IV. 34. eon«. 4. Thibaut, Pand. §. 99.

IV. Bon der Verjährung (Ersltumg) ').

s) Begriff und Arten.

Wird blos darum , weil in einer gewissen Zeit ein Recht ausge

übt oder nicht ausgeübt worden, der Erwerb oder Verlust desselben

angenommen, so nennt man dieß Verjährung (zu sescrizati») und

zwar 1) erwerbende (uec^ii^iiiv»), wenn dadurch entweder uns

mittelbar ein Recht entsteht, welches zuvor nicht bestanden hat

(c«n8tit,itirk>), oder wenn ein und dasselbe Recht in der einen Person

erworben, in der andern verloren (Niii,«Iäiivs) wird; 2) aufhe«

bende (exiinctivs), wenn dadurch ei» Recht ganz vernichtet wird.

Die erwerbende Verjährung heißt «uch Ersitzung, sofern sie auf

fortgesetzten Besitz oder Quasibesitz ( §. 142. ) sich gründet. Ver

schieden von der eigentlichen Verjährung odcr Verjährung binnen

bestimmter Frist (pi-gescr. Melinit») ist die unvordenkliche Verjäh

rung (prsescr. immemm-igliz , incleliuits), von welcher nachher be

sonders die Rede seyn wird (S. 140.).

1) C. F. Gros, Gesch. der Verjährung nach Rom. Recht. Gött, I79Z.

Thibant, über Besitz und Verjährung. Jena t8N2. 2 Thle. K. D. A.

Unter holz »er, ausführliche Vntwickelmig der gesammten Verjähnmgs-

lehre. s Bde. Lp;g. t»28. C. F. Reinhardt, die u«ucsi„o und i>i-go>

»vripti« des Rom. Rechts. Stuttg. 18ZS.

2) Der deutsche Ausdruck: „Verjährung", welcher jetzt die römischen

Begriffe: u«u«spi« und >,rses<:,!pti« vereinigt, bezog sich ursprünglich

wohl nur auf den Ablauf von Jahr und Tag. Doch ward er auch zuwei

len in einem weiteren oder engeren Sinne genommen, z.B. Slg. altmürtt.

Stat.R. I. S. 2«t. „Wann zwcy ledige zu der Ee zusamen komeu Vnnd

ainander bcschlaffcnn , So ist es Aber Järt vnd ist «ins gut des ander»

gutt."

. §. 138.

K) Allgemeine Erfordernisse der erwerbenden Berjährnnq.

Die Fristen und sonstigen Erfordernisse der erwerbenden Verjäh

rung sind sehr verschieden je nach dem Gegenstande, welcher, «nd
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der Person, gegen welche verjährt werden sott. Gleichwohl lassen

sich einige allgemeine Erfordernisse hier schon angeben. Vorausge

setzt wird nehmlich durchaus; 1) ein taugliches Objekt. Nicht

alle Rechte sind der Verjährung unterworfen, sondern nur einzelne

Arten von Rechten,. bei welchen dieselbe gesetzlich eingeführt, oder

hergebracht ist '). Besonders ausgeschlossen sind ausser den Sachen,

welche dem bürgerlichen Verkehr entzogen sind s) die Hohcits-

rechte (Regalien), welche von einem Unterthaneu gegen die Staats«

gewalt 2), — K) Kirchenzchentcu, welche von einem Laien gegen

die Kirche nicht durch Verjährung erworben werden könne».

«) Gestohlene und geraubte Sachen — 2) Ruhiger Besitz i»

eigenem Namen, d. h. ungestörte faktische Ausübung deö betreffenden

Rechts mit der Absicht, es als eigenes zu haben 6); doch muß nicht

nothwendig derjenige, welcher die Verjährung beendigt, die ganze

Zeit hindurch selbst oder durch Stellvertreter das Recht ausgeübt

haben; sondern es wird ihm anch die Zeit seines Vorgängers ange

rechnet («ocessi« teinpoli«), sofern dessen Besitz zur Verjährung

geeignet war ?). Z) Guter Glauben (Kon» licle«) des Besitzers ^).

Ward der Besitz durch Erbfolge (Umversal-Succession) übertragen,

so muß auch der Erblasser sich in gutem Glauben befunden haben;

dem Singnlarsuccessor dagegen schadet es nicht, wenn auch der Be

sitz seines Borgängers kein redlicher war, sofern nur de? feinige es

ist 9). 4) Der Ablauf einer bestimmten, längere« oder kürzeren,

Frist binnen welcher alle bisherigen Erfordernisse vorhanden seyn

müssen. Diese Frist ist in der Regel eine fortlaufende (stete)

5och wird allgemein diejenige Zeit nicht eingerechnet, wo derjenige,

gegen welchen ersessen werden soll, sein Recht zu verfolgen gesetzlich

gehindert war. Daher lanft die Verjährung nicht (prsesor. äormit)

gegen die Ehefrau in Ansehung de» in der Verwaltung ihres Man

nes befindlichen Beibringensstücke "), gegen die Hanökmder hinsicht

lich ihrer Sondergüter "), ,„,d gegen die Minderjährigen Hinsicht«

lich ihres pflegschaftlichen Vermögens "). Ein blos faktisches Hin-

derniß der Rechtsverfolgung hemmt dagegen die Verjährung in d?r

Regel nicht '5).

I) Zu diesen gehören namentlich Eigenthums -Rechte, Dienstbarkeiteii ,

Reallasten, nicht aber «uch persönliche Forderungen. Glück, Kommentar

Th. XXI. S. Sv.f. Unterhvlzner, a. a. O. Th. II. §. 252.f. Auch
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Rechte an eine Erbschaft als Ganzes können nicht durch Verjährung erwor

ben werden, wohl aber einzelne Erbschaftsstücke. Das. §. 164.

2) S. oben §. 109. Unterholzner a. a. O. Th. I. §. 51—S5. '

s) <ü. VII. 29- const. 6. XI. 61. eoii,t. 7.

4) X. II. 26. «sp. 7.

S' Im Sinne des deutschen Rechts: Peinl. Ger.O. Art. 2«g. Thibaut,

über Besitz und Verjährung, tz. 22. Nur durch Willkühr in den Besitz des

Eigenthnmers oder seines Stellvertreters, sowie dadurch, daß der Entwender

das Eigenthum erlangt, wird der an der Sache haftende Makel wieder

getilgt. Unterholzner a. a. O. §.68—71. Die Früchte der entwende

ten Sachen trifft dieser Makel nicht; dagegen bedarf es zu ihrer Verjäh«

rung natürlich aller übrigen Erfordernisse, namentlich des guten Glaubens,

v. X1.I. i. kr. 4». Unterholzner a. a. O. §. 67.

6) v XI.I. z. tr. 25. 4L. F. «It. L. VII. 5«. eontt. I. lit. zy. vovgs.

2. 9. Thibaut, Pand. §. 1V06. Unterholzner a. a. O. Th. I. F. gz.

7) Z.II. 6- §. 1Z. I>. XI.IV. 3 kr. 14. z. i. 2. Thibaut, a. a. O.

z. 21Z. Unterholzner, a. a. O. 5. 155. 154.

8) X. II. 26. csp. 5. 2».

9> Thibaut, Pand. §. i««8. und die dort angef. Stellen.

I«) Nach Manchen, namentlich Thibaut, Pand. Z. 1«»7. soll die Ver

jährungsfrist jetzt pünktlich von Moment zu Moment gerechnet werden;

allein diesem stehen nicht nur bestimmte Gesetzstellen entgegen, wonach ci-

vilrechtlich und insbesondere bei der Usukapion auf den Moment nicht zu

sehen ist (s. oben F. 12z. Note 2. Unterholzner, a. a. O. Th. I.

S, 296 — 299), sondern auch der Umstand, daß, zumal bei längeren Ver

jährungsfristen, der Augenblick des Anfangs in der Regel Niemanden erin

nerlich und noch weniger erweislich ist. Läßt man nun aber den Tag, wo

die Verjährung begonnen hat, ohne Rücksicht auf den Moment voll gel

ten, so fällt der Ausgang der Frist in den letzten Moment desjenigen Tags,

welcher bei der natürlichen Zeitrechnung der vorletzte seyn würde, und die

Verjährung ist also beendigt mit dem Antritt des letzten Tags. Dieß ist

es, was die Neueren mit dem Grundsatze ausdrücken: äiss ultimu» eoep.

tu, Iisdotllr pro «omplvtoz wobei jedoch erinnert werden muß, daß nicht

eigentlich der letzte Tag, sondern der erste für erfüllt oder theilweise ge

schenkt anzunehmen ist. Vgl. Erb in Hugo's civil. Magazin Bd. V. S. 198.

11) Unterholzner, a. a. O. §.87.

12) r>. XXIII. z. kr. 16. O. V. 12. e«o,t. so.

15) 0. VII. 4«. e«n,t. 1. L. 2. Kav. 22. e. 24. U. f.

14) «, VII. zs. eontt. Z.

15) Thibaut, Pand. §. low. Unterholzner, a. a. O. S. 456.
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§. 139.

«) Unterbrechung der Verjährung.

Fehlt eS an einem der angeführten Erfordernisse schon ursprüng

lich, da die Verjährung beginnen soll, so wird diese von Anfang

an gehindert. Tritt aber ein solcher Mangel erst später im Laufe

der Verjährung ein, so wird diese dadurch unterbrochen (inter.

ruxti«), und zwar mit dem Erfolg, daß nun überhaupt die Verjäh

rung auf den Grund des bisherigen Besitzes unmöglich wird. Ins

besondere ist dieß der Fall, wenn der Gegenstand zur Verjährung

unfähig wird, öder weim der Verjährende den Besitz verliert ') oder

die Unrechtmäßigkeir seines Besitzes kennen lernt (msls KZes super-

veniens) Bestritten ist, ob die gerichtliche Verfolgung des be

treffenden Rechts (Iis mots, Interrupt!» civilis) von Seite des wah

ren Berechtigten die translative Verjährung unterbreche; indessen

die Praxis hat dieselbe immer dem wirklichen Besitzverlust (iurerr. n».

wrslis) gleichgestellt, so daß nach Vorladung des Beklagten oder

erfolgter Mittheilung der Klage die Ersitzung nicht mehr vollendet

werden kann ^). Dieselbe Wirkung äußert die Einlegung einer Pro

testatio« bei dem zuständigen Gericht, im Fall die Anhängigmachnng

des Rechtsstreits wegen vorübergehender Hindernisse nnthunlich ist

nicht aber auch eine aussergerichtliche Einsprache (äenuncistio). —

Verschieden von der Unterbrechung der Verjährung ist der Still

stand derselben (g.128. «r. 4.), so wie die Aufhebung ihrer Wir

kungen aus allgemeinen Restitutionsgründen

1) S. unten §. 145. u. 14S. Wird derselbe wieder erlangt, so kann zwar

auf den Grund des früheren Titels die Ersitzung wieder begonnen werden;

allein die Zeit des früheren Besitzes ist verloren, v. XI^I. z. kr. IS. Z. 2.

S. jedoch oben §. 1Z3. Note 7.

2) X. II. 26. csx. 2«. Unterh o lzn c r, a. a. O. Th. I. f. 98.

S) Iisuterbaoli, Loll. ?i>nS. I/,K. XI.I. tit.Z. ?. 3H. Glück, KvMM.

Bd. IV. §. ZZS». Anderer Ansicht, jedoch in verschiedener Weise, sind

Thibaut, Pand. §. 1«Z2. Unterholzner, a. a. O. F. 129. Wening,

Civilr. II. §. ss.

4) O. VN. ho. eon5t. 2. Unterholzner, a. a. O. §. 129.

5) S. Lehre von der Wiedereinsetzung. Thibaut, Pand. §. 10ZZ, und

1«Z4. Untcrholzner, «. a. O. Th. I. §.156. f.



20« l. Buch. Bon den Privatrechten überhaupt.

Won der unvordenklichen Verjährung.

In Fällen, wo die eigentliche Verjährung nicht stattfindet, weil

es an den rechtlichen Erfordernissen derselben fehlt, wird gleichwohl

der einmal vorhandene faktische Zustand alsdann geschützt, wenn

nachgewiesen werden kann, daß derselbe über Menschengedenken hin

aus bestanden habe, und als rechtsgültig angesehen worden sey

Man nennt dieß jetzt Erwerb durch u n v o r d e n k l i ch e V e r j ä h r u ng,

wiewohl durch den bloßen Zeitverkauf hier nicht eigentlich das be

treffende Recht erst erworben, sondern nur eine unbesiegbare Ver-

muthung (prs«cr. juii« et <Ze jure) begründet wird für den frühe

ren Bestand desselben 2). Alle Rechte, wobei sich ein rechtlicher

Entstehnngsgrund denken laßt, selbst Forderungen, nutzbare Hoheits-

rechte, sind dieser Jmmemorialverjährmig unterworfen, bei welcher

die Erfordernisse der wirklichen Verjährung hinwegfallen. Wie weit

die Unvordenklichkeit zurückreichen müsse, läßt sich nicht allgemein be

stimmen 2); das Wesen derselben besteht vielmehr darin, daß der leben

den Generation, den Berechtigten mir eingeschlossen, das betreffende

Vcrhältniß immer als rechtmäßig bekannt, der Ursprung desselben

aber unbekannt gewesen. Zum Beweise dieser Unvordenklichkeit die

nen insbesondere bejahrte Zeugen ^) ; aber auch andere Beweismit

tel, namentlich Urkunden, Eideszuschicbung sind nicht ausgeschlos

sen 5).

j) v. XXXIX. z. fr. 2. PI-. §. 1. fr. 2«. — X. V. ^o. °»s>. 2«. In

Vit« II. jz. esp. j. Lure» IZ„II» r«,>. 8. §. j. Reichs-Abschied v. 554».

z. 5S. 59. 64. v. 55 'S. z. INS. Westph. Frieden Art. V. L. 27, XV. §. 2.

2) Thibaut, Pond. §.5035. And. Anfleht ist Unterholzner a.a.O.

!. S. 524. und 525. Pfeiffer, pratt. Aufsätze Bd. tt. »r. «. S. 5». f.

Durch den Beisah: unbesiegbare Verinuthung lassen sich jedoch wohl die

Gegensätze vereinigen.

3) Uebcr die verschiedenen Ansichten s. Untcrholzner, a. o. O. S. 527.,

welcher in der Regel einen Zvjähngen Zeitraum uud nur ausnahmsweise,

bei der Verjährung gegen den Staat und die Kirche, 40 Jahre, gegen die

römische Kurie aber einen 5<i«jährigen Besitzstand zur Begründung der

vetust«, fordert, wodurch er jedoch in das Gebiet der bestimmte» Verjäh

rung hinübergreift.

4> v. XXII» z. kr. 28> ,,(!um «mn!um Iisee est «plnlo, nee <>ucl!»»e,

ueo vicki»»e »» »e^u« ei ei, su«1i«e, k^ui vlcki«ont sut su>1!«eut."
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Nach der gewöhnlichen Meinung müssen die Zeugen über S4 Jahre alt sey«.

L. ^VeiioUv, <zusest. jur. «iv. ^«ivksu t8ZI» nr. IV. And. A»>

sichten s. bei Unterholzner S. SZ«.

5) kukenäors, «K,. jur. univ. ?. II. «bg. SS. Anderer Ansicht ist

Pfeiffer, a. a. O. S. S9. f. Dagegen kann natürlich der erbrachte Be

weis durch gleiche Beweismittel gegen die Unvordenklichkeit entkräftet wer«

den, und es ist unrichtig, wenn manche glauben, der Gegenbeweis fordere,

daß ein bestimmter Ursprung des betreffenden Rechtsverhältnisses dargetha«

werde.

Sechstes Kapitel.

Von dem Besitz und der Ausübung der Rechte.

§. 141. .,

Besik der Rechte überhaupt.

Die Ausübung eines Rechts setzt überall dessen Besitz, d. h. die

rhatsachliche Möglichkeit der Ausübung voraus. Dieser Besitz im

weiteste» Sinn kam, in Verbindung mit dem Rechte selbst, aber

auch ohne solches vorkommen, je nachdem der Berechtigte oder ein

Anderer das Recht ausübt. An und für sich ist jene Möglichkeit bloS

eine Thatsache; allein schon diese Thatsache ist juristisch von Werth,

da jeder bestehende Zustand die Vermuthung der Rechtmäßigkeit für

sich hat und daher so lange geachtet werden muß, bis seine RechtS-

widrigkei« dargethan, d. h. bis ein Recht nachgewiesen ist, welches

mit jener Thatsache im Widerspruch steht. Verschieden von der fak

tische» Möglichkeit der Ausübung eines Rechts (faktischer Besitz)

ist die rechtliche Möglichkeit dieser Ausübung (rechtlicher Besitz,

oder das Besitzrecht), welches nicht blos provisorisch, sondern defi

nitiv geschützt wird. Auch dieses kann sowohl von dem faktischen Besitz

als von der Substanz des besessenen Rechts (z. B. Eigenthum) ge

trennt vorkommen, von jenem, sofern der Besitzberechtigte an der

Ausübung des betreffenden Rechts gehindert ist, von dieser, indem

derjenige, welchem die Substanz des betreffenden Rechts, also auch

ursprünglich dessen Besitz, zukommt (ursprünglicher Besitz), die Aus

übung des Rechts als selbstständige Befugm'ß auf einen Andern über

tragen hat (abgeleiteter Besitz). Verschieden von dem letzteren Fall ifi

öer, wenn Jemand für «nen Andern, d. h. im Name« desselben
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besitzt. Hier bleibt der ursprüngliche Besitzer Besitzberechtigter und

nur den faktischen Besitz entbehrt er.

«) Thibaut, Pand. f. 2UZ. Wening, Civilr. I. 5. 16S. In diesem

Sinne ist z. B. die Rede von dem Besitz eines Vermögens, eines Rechts,

eines Kapitals. Wenn gleich die positiven Grundsäße über den Besitz und

die possessorischen Rechtsmittel nur auf körperliche Sachen unmittelbar an

wendbar, sind, so kommt doch die Praxis gedrungener Weise häufig in den

Fall, ihnen auch sonst analoge Anwendung zu geben. S. z.B. die Grund

sätze von der Spolienklage und das, was unten H. 14ö. von dem Quas?-

tcsitz angeführt ist.

§. 142.

1) Sachcnbesitz — Besitz im engeren Sinn,

s) Begriff und Arten.

Obschon bei jedem, sowohl persönlichen als dinglichen. Recht

ein Besitzverhaltniß in den eben angegebenen Beziehungen gedacht

werden kann, so ist doch die Lehre vom Besitz (possessio) in den

Quellen nur mit Beziehung auf körperliche Sachen aufgefaßt Und

ausgebildet worden Besitz in dieser engeren Bedeutung ( Sachen-

besitz) ist die Möglichkeit, auf eine bestimmte körperliche Sache mit

Ausschluß Anderer einzuwirken. Diese Möglichkeit laßt sich wieder

theils als eine faktische, thcils als eine rechtliche denken. Jene als

natürliche Jnnehabung einer Sache (<leientio, possessio «swi-sli«),

ist das ursprüngliche Merkmal jeden Besitzes^), und nur als Aus

nahme von der Regel ist es anzusehen, wenn auck solche, welche

nicht wirklich besitzen, gleichwohl als Besitzer singirt werden (iicti

possossores), wie namentlich derjenige, welcher arglistig den Besitz

aufgegeben hat, um einer dinglichen Klage zu entgehen oder wel

cher auf eine gegen ihn nicht begründete Klage sich arglistiger Weise

eingelassen hat^). Eben jener natürliche Besitz einer Sache kann nun aber

vorkommen theils als Jnnehabung für einen Andern (nuä» öetenri»,

bloßer Besitz) ^); theils als körperliche Jnnehabung, in Verbindung

mit dem Willen, die Sache für sich zu habeu (snimus rem »ibi

Ksben6i). Die letztere ist Besitz im eigentlichen Sinn (possessio),

und gewahrt positive Rechtsmittel (Interdikte), wahrend der bloße

Detentor für seine Person nur das Recht der Selbstverthcidigung

hat °), wenn ihm nicht der Besitz durch Vertrag (constitutum pos-

sessorium) eigens übertragen worden^), was aber nur bei einer uni

versellen Sozietät (societss omnium bonorum) ^) vernmthet wirk
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Nicht bloö der Besitz zu Eigenthum berechtigt übrigens zu Anstel

lung der Interdikte, auch jeder andere Besitz einer Sache, womit

ein dingliches Recht an derselben (jus in re sliens) verbunden ist,

das seiner Natur nach die Jnnehabnng der Sache voraussetzt,

führt dieselben mit sich und ist demnach Besitz im juristischen Sinne

(xosse««« »6 interäicts) s). Rechtmäßig heißt der Besitz (justs

zw««««!«, rechte Gewere), sofern er auf einem zureichenden Ent

stehungsgrund (Uwlus, csuss, Besitzgrund) beruht; unrecht

mäßig (in)u«ts), sofern er einen unerlaubten oder nicht verbindli

chen Anfang genommen hat, insbesondere, wenn er mit Gewalt,

heimlich oder bittweise erworben worden ">). Besondere Wirkungen

äussert endlich der redliche (pos«. bonse d. h. derjenige

Besitz, welcher mit der Ueberzengung ausgeübt wird, daß kein

besseres Recht ihm entgegenstehe (§. 138. nr. z.), wobei zwar Un

wissenheit in Thatsachen, nicht aber Rechtsirrthnm nachgesehen

wird

1) v. XI.I. 2. kr. z. xr. F. C. v. Savigny, das Recht des Besitzes,

S. Auff. Gießen 1827. I. M. ZachariS, neue Revision der Theorie des

röm. Rechts vom Besitze, Leipzig 1824.

2) O. eoä. kr. 1. pr. „possessio szipellsts est — s seöibns, Husii

positiv : cz»is nstursliler teovkir sk v« , izui ei insistit."

5) v. VI. j. kr. 27. L. Z. — Ii. 17. fr. !Z1. 150- 157. I. 1. Volley,

Komm. z. Pfdges. I. S. Z0Z.

v. VI. I. fr. 25- 26. 27. pr.

6) 3. B. bei dem Bevollmächtigten , Kommodotar , Pächter , Miethcr ,

Treuhänder. De» Besitz dieser sollte man nicht abgeleiteten Besitz nennen,

wie noch neuerlich Thibaut im Arch. f. civ. Pr. XVIII. S. Z2«; denn

hier kann von einem juristischen Besitz gar nicht die Rede seyn , v. X1.I. 2.

fr. z«. §. 6. ; wohl aber paßt jene Bezeichnung recht gut auf die Note 9

angeführten Besitzer.

6) Hievon, sowie von den possessorischen Rechtsmitteln, im folgenden

Kapitel.

7) Iisuterdsel,, I>si,ä. lid. XI.I. 2. Z. 16 — 21. «okseker,

ziriov. §. 769- U. 77«.

8) v. XVII. 2. fr. «.§.,. fr. 2. Thibaut, Pand. 216. Die Klau

sel der Besitziibertragung (des consiiiutt possessorii) in Verträgen ist

natürlich immer mit Rücksicht auf den Sinn der Parteycn auszulegen.

Daß auf dieselbe bei Schuldverschreibungen keine Rücksicht in der Praxis

genommen werde, behauptet Gmelin, Ordn. der Gläubiger, S. Ausg.
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S. 1SZ. S. jedvch Long. ^nK. VI. eons. 12. S. 6- Volley, Komm. z.

Pfdgesetze, Th. I. S. ZZ4. Note 2.

' 9) 3. B. der Besitz de» Faustpfandgläubigers, Emphyteuta, Sequester.

Diese Fälle, welche Savigny (a.a.O. §.25 — 26.) nur als Ausuahmeu

von der regelmäßigen Nothivcndigkeit des :>ni„,„8 ciamini (vcrgl. U«f.

»eli?r, prine. §. 71V. ) darstellt, wozu auch noch der Superfiziar, der

Erbrachter und Lehcnsma»» kommen, setzen, wie Schröter (in der Zeit-

schr. für Civilr. ». Prozeß, II. S. 2ZZ f.), Guyet (Abhdlgen S. tZZ.) und

Warnkönig (im Arch. für civ. Pr. XIll, S. 169 f.) gezeigt haben, eine

gemeine Regel voraus , welche freilich die römische» Juristen nicht angeben,

aber auch nicht ausschließen, da in de» Justinianischen Quellen immer nur

von einem »ni,nu« die Rede ist, welcher im Verhältnisse obiger Personen

wohl als ein soimui roin «ilii Iiübonili , nicht aber als Süiinn» <Io,i>ini

sich erklären läßt. Vergl. 0. 1.XI.2. lr, 12. §. j. lr. 52. pr. Ans andere

Weis« erklärt jenes Verhältnis) immer noch Thibaut im Arch. f. civ. Pr.

XVIII. S. 522.

j«) v. XI.III. «7. sr. j. §. 9. Der prekäre Besitz ist jedoch nach dieser

Stelle nur fehlerhaft im Verhältnis; zu demjenigen, von welchem die Sa

che bittweise überlassen worden; ausserdem „prosit pas»o^i>>.^ Vergl.

1X XI.III. 26. ir.4. §. l. t>. 6. §.S. Friz, Erläut. zu Wening, 1. Heft.

S. 224.

II) v. XI.1.4. fr. 2. §. IS. l>6.

§. 1^2.

K) Erwerbung des Besitzes.

Zur Erwerbung des (bürgerlichen) Besitzes wird erfordert:

4) die Bemächtignng der Sache (corpus), d. h. eine Handlung,

wodurch der Besitzer die Möglichkeit gewinnt, auf die Sache natürlich

einzuwirken"). Diese muß nicht nothwendig in einer körperlichen

Ergreifung bestehen, smiivrn es genügt s) bei unbeweglichen

Sachen an dem Betreten des Grundstücks, ja sogar schon an der

Einweisung in dasselbe von der Ferne, an der Ueberlicfcrung

eines die Sache vertretenden Wahrzeichens (Symbols) oder In

struments, insbesondere bei Häusern an der Uebcrgabe der Schlüs

sel 2); b) bei beweglichen Sachen, wenn solche auf irgend eine

Weise in den Bereich des Erwerbers, namentlich in seine Wohnung

oder unmittelbare Gegenwart gebracht, oder auf seinen Auftrag in

gleicher Weise einem Dritte» übergeben werde« ^). Dagegen findet

an Thiere», die in einem Parke, an Fischen, die iu einem Teiche
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eingeschlossen sind und ebenso an einem t'odtlich verwundeten Thiere,

in dessen Verfolgung man begriffen, oder an einem Schatze, der,

wenn auch in eigenem Grund und Boden, verborgen ist, kein Besitz

Statt i). 2) Die Absicht («nimus), die Sache zu besitzen und

zwar für sich zu besitzen Auch ohne neue Bemächtiguug, bloS

durch die hinzukommende Absicht (»olo snim«) kann der Natural»

besitz einer Sache in einen juristischen Besitz verwandelt werden,

wenn der Erwerber dieselbe zuvor für einen Andern i»ne hatte

und nun erst ihren Besitz sich übertragen laßt °). Die bloße Ab-

^ sicht, den bisher im Namen eines Andern ausgeübten Besitz als

eigenen ausüben zu wollen, verändert dagegen in dem Besitzstände

nichts, svferne nicht die Sache zugleich der Einwirkung jenes Andern

entzogen wird — Personen, welche keiner Handlung fähig sind,

wie Rasende, Kinder, können auch keinen Besitz erwerben s); ebenso

juristische Personen, da sie nicht körperlich eristiren, also auch keinen

körperlichen Akt ausüben können v). Wohl aber können im Namen

jener die Vormünder, im Namen dieser die ordentlichen Stellvertre

ter mit voller Wirkung die Besitzhandlmig vornehmen '«). Minder

jährige und Hauskinder können sowohl unmittelbar selbst Besitz er

werben, als durch ihre Vormünder, beziehungsweise Hansvatcr

Wolle» auch Andere durch Mittelspersonen einen Besitz erlangen, so

muß nicht mir der Stellvertreter selbst fähig fcyn, Besitz zu erwer

ben, und die Absicht gehabt haben , für den Prinzipal zu erwerben

sondern es muß auch der Prinzipal selbst den Erwerb bezweckt und

Auftrag dazu gegeben haben; doch kann auch durch nachgefolgte

Genehmigung die Besitznahme bestätigt werden z) Die Sache,

deren bürgerlicher Besitz ..erworben werden soll, muß dem Verkehr

unterworfen seyn Auch kann eine und dieselbe Sache nicht je

ganz im Besitze Mehrerer seyn wohl aber können Mehrere eine

Sache gemeinschaftlich im Mitbesitze haben, indem jedem ein be

stimmter intellektueller Theil derselben zukommt ">).

j) Sa v i g n y a. a. O. §. 14 — 18.

2) l>. Xl.1. 2. kr, z. §. 5. t>. 48. O. VII. 52. < «N5t. 2. X. 7. 4. r.ip. 2.

Kexser, »,,«<>. ?Y. „,e,I, 8. 8,i?e. ^4- ». 5^5- Thil'OUt, Pond. Z.2I7.

In der Praxis begnügt ma» sich selbst mit einer stillschweigenden Ucbergabe.

Jeittcr, fteiw. Gerichtsbarkeit, Th. II. §.128«.

Z) Die Fälle, welche das römische Recht anführt, z. B. r>. XII. 1.

kr. y.,§. 6. kr. s°i. 2. k>> 1. z. <. kr. si. sind nur Beispiele, wodurch

aber die Regel keineswegs erschöpft ist.
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i) ?. Ii. i. IZ. o. XI.I. 2. kr. s. §. z. ,4. u. is.

5) v. XU. 2. kr. §. 1.

6) v. XI.I. 1. kr. 9- §. S.

7) " Hierauf bezogen, giebt die Regel: „nemo gib! !p«e csuzgm po«5ss.

,!««!, inm»r« potesk." (v. XI.I. z. kr. zz. L. i.) noch immer einen gu

ten Sinn. T h i b a n t , im civ. Arch. XVI II. S. Z5g.

8) Die körperliche Einhändigung an den Pupillen ist allerdings möglich

z. B. bei Geschenken, welche einem Kinde gemacht werden ^. VII. Z2.

const. z. ; allein den Willen (snimus) muß die ^uetorltss des Hausvaters

oder Vormunds ersetzen, v. XI,!. 2. kr. i. L. z. fr. 32. §. 2.

9) v. «o<>. kr. 1. F. 22.

I«) Note 8. v. XU. 2. kr. 2. — XI.. 7. kr. «6.

11) eod. kr. 1. Z. Z. i. k. kr. Z2. Pr. §. 2.

,2) eoS. kr. 1. Z. 9 — Ii- Eine Ausnahme macht hier die Tradition

von Seite eines Dritten, welche den Uebergang des Besitzes bewirkt, auch

wenn der Stellvertreter für sich erwerben wollte, v. XXXIX. 5. kr. iz.

IZ) Steht der Stellvertreter unter der Gewalt des Erwerbers (Diener,

Hauesohn, Ehefrau) oder hat er einen allgemeinen Auftrag von demsel

ben (Agent, Handelsreisender), so erwirbt er für den Prinzipal auch ohne

dessen spezielle Ermächtigung oder Ratihabition. Z. II. y. z. 5. v. XI.I. 2.

kr. i. S. s. 12. Nur beginnt die Verjährung erst mit dem Augenblick er

langter Wissenschaft, v. eoü. kr. ^9- §. 2. L. VII. 32. vonst. 1.

14) I>. XI.I. 2. kr. s. §. 17. r>. z«. §. I. z.

15) eoll. kr. Z. L..S. — „plures esnZem rem in »oliöuin nossiöers

von pozsunt. " Will daher jemand den Besitz einer Sache erwerben, so

muß die pn>i505sio vseu« seyn, d. h. die Sache muß entweder von nie

mand besessen seyn , oder es muß erst eine Entsetzung des Andern oder frei

willige Uebergabe von Seite desselben vorausgehen, v. XI.!. 2. kr. z^. xr.

<Z. VII. 22. eonst. 2 U. 5.

16) 0. 1. «. kr. 26. L. VII. 72. const. 10. pr.

e) Wirkungen des Besitzes.

Obgleich der Besitz an sich nur ein faktischer Zustand ist, so hat

derselbe doch bestimmte Wirkungen, welche die interimistische Ver-

murhnng für die Zuständigkeit des besessenen Rechts erzeugt. Diese

Wirkungen sind theils solche, welche jedem, auch dem natürlichen,

Besitze, theils solche, welche nur dem bürgerlichen Besitze zukommen.

Zu den ersteren gehört das Recht der Selbstvertheidigung im Besitze
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und daö Retentionsrecht Eine besondere Folge des bürgerlichen

Besitzes ist das Recht der Interdikte und die vortheilhafte Stellung

des Besitzers im Rechtsstreite, wonach derselbe nicht blos den Grund

seines Besitzes nicht anzugeben hat , bis ein Recht auf denselben von

anderer Seite dargethan ist, sondern auch bei gleicher Stärke des

Rechts oder des Beweises obsiegt Kommt zu demselben noch

rechtmäßiger Erwerb und guter Glauben des Besitzers, so erlangt

der letztere dadurch die Möglichkeit zu Ersitzung des besessenen

Rechts 2) und die Fähigkeit zur Anstellung der Publicianischen

Klage gegen denjenigen, welcher nicht gleichfalls unter rcchrmäßi-

gem Titel und in gutem Glanben besitzt, so wie das Rechr auf

Erwerbung der Früchte ^), vorausgesetzt, daß er nach seinem Besitz

titel zu Beziehung derselben überhaupt ermächtigt ist °).

j) Hievon, sowie von den Interdikten im folgende» Kapitel.

2) ^ IV. «5. §. 4- v. VI. l. tr.24- — VII. 6- l>. 5. pr. i.t. «.III.Z,.

eonst. 1l» IV. 7. e«n»t. 2. — „eum In «süss p«sse5sor!» vontlitio

inelior Ksvestur." Thibaut, ^«nd. §. 222.

Z) Ueber die Ansicht Saviguy's, welcher die Usucapionsfähigkeit für die

einzige besondere Folge der p««»«»»!« civilis hält (vgl. damit iloks^Kcr,

prino. S. 759. 76«. 77z.) und den Begriff der letzter» daher auf eine ,1»»«.

sck nsuegpinnem beschränkt, s. Thibaut, über p«ss. civilis im Arch. f.

civ Pr. Bd. XVIII. S. Z17 f. Pand.Recht Z. 2«g,

4) S. die Lehre vom Eigenthum. Wening, Civilr. I. §. 163.

5) Was bei demjenigen, welcher als Faustpfandgläubiger eine Sache be

sitzt, nicht der Fall ist. Pfandgeseß Art. 254. ^

S) Verlust des Besitzes.

Der Besitz hört auf, sobald entweder die Sache der körperlichen

Einwirkung des Besitzers entzogen, oder die Absicht zu besitzen po

sitiv aufgegeben ist In erstcrer Hinsicht bedarf es jedoch zu Fort

setzung des Besitzes nicht einer fortdauernde» unmittelbaren Inne-

habung, sondern eö genügt die fortdauernde Möglichkeit, diese

Jnnehabung jeden Augenblick mit Sicherheit wieder zn erlangen

Verloren wird daher der Besitz, abgesehen von dem Fall, daß der

Besitzer denselben überträgt oder entsetz? wird (§. 143.), mir dann,

wenn die Sache verloren oder zu Grunde geht, oder doch dem Be

sitzer unzugänglich wird ^); bei zahmen Thicren insbesondere, wenn
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sie nicht mehr zu finden sind «); bei zahmgemachten, wenn sie die

Gewohnheit des Wiederkehrens ablegen bei wilden, wenn sie

ihrem engeren Gewahrsam entfliehen Die Absicht zn besitzen

muß zwar nicht jeden Augenblick von dem Besitzer reproduzirt

werden; allein ein bestimmtes Aufgebe» derselben nimmt wenig

stens den Civilbesitz und in Verbindung mit Dereliktion auch den

Naturalbesitz Das Vorhaben, die Sache einem Andern zum

eigenen Besitz zu übergeben, bewirkt den Uebergang erst durch wirk

liche Hingabe oder dadurch, daß der bisherige Besitzer fortan im

Namen des Andern zu besitzen verspricht (constitutum z>o«scs«o>

rium). Personen, welche nicht fähig sind, Besitz zu erwerben,

können auch durch ihre Absicht den Besitz nicht verlieren 8). Wohl

aber kann derselbe für sie sowie für andere Personen durch Stellver

treter verloren werden und zwar an Dritte, in welcher Beziehung

jedoch das bloße Aufgeben der Absicht oder das Verlassen der Sache

allein nicht schadet ^), oder an den Stellvertreter selbst, wozu

aber eine körperliche Handlung , und zwar bei beweglichen Sachen eine

Unterschlagung in diebischer Absicht (conti ectstio), bei unbeweglichen

eine Entsetzung des Prinzipals, nothwendig ist ">). Dagegen dauert

der Besitz des letztern fort, wenn auch er von einem Dritten vertrie

ben wird, sofern nur der Stellvertreter für ihn die Detention be

hauptet ").

1) o. XI.1. 2. kr. 8- — l^. 17. t>. 15Z. Savigny a.a.O. §. SS.

2) Z. IV. is. Z. 5. Savigny o. a. O. Z. 18. Zt.

S) v. XI>I. 2. kr. Z §. 17. kr. 1Z. 20. F. 1- Z. 4-

4) «vö. kr. Z. Z 1Z.

5) v. XI.I. 1. fr. Z. §. 2. kr. 4. kr. 5. L. S-

6) eoä. kr. Z.L.2. kr. S. K. 4.

7) v. XI.1. 2, kr. z. L. 6. kr. ,7. §. 1. Ein solches Aufgeben liegt nicht in der

Jnsolvenzerklärung und selbst durch die förmliche cessio bonorum erhal

ten die Gläubiger blos den Naturalbesli) , während der Civilbesi'p dem Ge-

Meinschuldner bleibt bis zur Veräusserung der Güter an Dritte. l>. Xl.II. z.

kr. z. <Z. VII. 71. vonst, 4 Daher geht auch keine BesiHveränderung vor

sich, wenn der Gantmann selbst etwas ans der Masse kauft. Richter,

Civilrcchtssxrüche der höheren Gerichtsst. in Wbg. Tiib. 1854. «r. 60.

8) v. Xl.1. 2. kr. 27. 29. Savigny a.a.O. Z2. -

9) L. VII. 32. eonst. 12. Savigny a. a. O. §. ZZ. , welcher sogar all

gemein bei untreuer BesHentäussernng , auch wenn dem Dritten die Sache
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tradirt worden wäre, fortdauernden Besitz annimmt; wogegen jedoch 0.

XI>I. 3. kr. 33. §. ch. Thibaut, Pand. §. S2«. Note ß. Friz, Erläut.

1. Heft S. 2Z1.

1«) v. XI.1. 2. kr. z. §. t3. S. oben §. 14Z. Note 7. S a v i g n y a. a. O.

8. ZZ.

II) v. XI.III. 16. kr. I. §. 4S.

§. 146.

s) Besitz dinglicher Rechte (Quasibesitz).

Die faktische Möglichkeit der Ausübung eines dinglichen Rechte?

an einer fremden Sache, verbunden mit der Absicht der Ausübung,

nennt man Quasibesitz (i'uri8 zussi ^o88«88i«) '), welcher jedoch mit

dem Besitz der Sache selbst, der allerdings in einigen Fällen damit

verbunden ist, nicht verwechselt werden darf ^). Zum Erwerb deS

Besitzes wird hier ähnlich, wie bei dem Sachenbesitz, eine äussere That-

fache (corpus und Absicht (snim«8) erfordert In jener Bezie

hung ist zu unterscheiden, ob die Erwerbung einseitig oder mit Ein

willigung des Eigenthümers erfolgt. Im erstercn Fall setzt der Be

sitz bei einem positiven Rechte wenigstens einmalige geduldete Aus

übung^), bei einem negativen einen wirksame» Widerspruch (eon.

trsäicti« und yuie8«einis ) gegen eine entgegenstehende Handlung des

Eigenthümers voraus War dagegen das Recht durch ein zwei

seitiges Geschäft begründet, so wird, wenn dasselbe ein negatives

ist, der Besitz schon durch den Vertrag, wenn ein positives, wieder

nur durch einmalige Ausübung oder durch Übertragung der Sache

selbst, falls deren Besitz damit verbunden, (Hus8irrsäitio) erworben^).

Der Verlust des Quasibesitzes erfolgt mit eintretender faktischer Un

möglichkeit der Ausübung des Rechts, sowie durch positives Auf

geben der Absicht, zu besitzen '

j) Savigny a. a. O. §. 12.44— 47. Roßhirt, im Archiv f. civ. Pr.

Bd. VIII. »r. t. C. Albert, über den Besch unkörp. Sachen. Lpzg. 1826.

2) Z.B. beim Faustpfand, bei der Emphyteusc, Superflzies.

2) Savigny a. a. O. §. 44.

4) v. Vlll. 1. kr. 20. tit. 2. kr. 20- ?r. tit. Z. kr. I. Z. 2. tit. S. kr. 10. ?r.

s) v. VIII. s. kr. 6. §. 1. Savigny a.a.O. §.46.

6) v. VII. I. kr. z. xr. VIII. s. kr. 6.^ L. 1- Savigny a. a. O.

7) v. VII. l. kr. «2. §. 4.

14
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S. 147.

' !. Ausübung der Rechte,

s) Allgemeine Regeln.

Jedes Recht ist Gegenstand der Willkühr (merse tscultsti«) des

Berechtigten, welcher davon Gebrauch machen kann, wenn er will,

oder auch den Gebrauch desselben, ganz »der theilweise '), unterlas

sen, das Recht selbst vernichten oder veräussern darf, je nachdem es

ihm gefällt. Selbst der Nachrheil, welchen Andere dadurch leiden,

ist kein rechtliches Hinderniß der Ausübung oder Nichtausübung^),

sofern nur der Berechtigte nicht arglistig verfährt und ein Interesse

bei der Ausübung hat Ist jedoch das Recht von der Art, daß

es nur zu gewissen Zeiten ausgeübt werden darf, so kann es nur

hier, nicht auch zu einer mwern beliebigen Frist, geltend gemacht wer

den. Ist dasselbe unthcilbar, so darf es nur als Ganzes, nicht ge

trennt, ausgeübt oder veräussert werden.

Z) v. Ii. 17. kr. 2j. ttZ. In toto «t pars ««ittinetur.

d) S. §. jZ5. Note 4. v. I» «7. tt-. ÄS. IS«. 155. H I.

S) v. XXIX. z. t>. «. §. <S. Nov. «z. Thibaut, Pand. §. 53. Ha«

gemonn, prakt. Erört. Bd. VI. S. 85.

§. 14«.

b) Von dem Zusammentreffen mehrerer Rechte.

Mehrere Rechte können entweder so zusammentreffen, daß eines

neben dem andern bestehen und ausgeübt werde» kann (einfaches

Zusammentreffen, Konkurrenz) — hier darf jedes vollständig

geltend gemacht werden; oder so, daß die Ausübung des einen

Rechts der Ausübung des andern entgegen ist (Widerstreit, Kol

lision von Rechten) — hier ist zu unterscheide» zwischen direkter

liud indirekter Kollision, je nachdem die mehreren Rechte unmit

telbar durch sich selbst einander entgegen sind, oder nur durch ihre

gemeinschaftliche Beziehung zu einem dritten Gegenstand. Die letz

tere Art von Kollision setzt voraus : 1) das Dascyn mehrerer Rechte,

2) in Beziehung auf einen und denselben Gegenstand, welcher z) zu

ihrer vollständigen Befriedigung nicht hinreicht. Hieher gehört also

nicht der Fall, wenn zu verschiedenen Zeiten in Beziehung auf ein

und dasselbe Recht eine Erwcrbhandlung vorgenommen worden ; denn

hat die erste die Erwerbung begründet und gieng das Recht in der

Zwischenzeit nicht wieder verloren, so konnte die spätere Handlung
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demselben keinen Nachtheil bringen Ebenso findet ein Widerstreit

von Rechten nicht statt, wenn Rechte verschiedener Gattung, die sich

nicht ausschließen, auf eine und dieselbe Sache gerichtet sind ^), oder

wenn der Gegenstand des Rechts, falls zur Thcilung geschritten

wird, zur Befriedigung aller Berechtigten hinreicht. Vereinigen sich

endlich mehrere entgegenstehende Rechte in einer und derselben Per

son, so hat diese die Wahl, welches derselben sie geltend machen

will 2) ; ein eigentlicher Widerstreit darf aber auch hier von Anfang an

nicht angenommen werden, da ein und dasselbe Subjekt sich rechtlich

nicht entgegenhandeln kann. Dagegen kann eine Kollision von Rech

te» vorkommen sowohl bei persönliche» ^) als bei dinglichen ^)

Rechten. Haben die positiven Rechtsnormen keinen Vorzng (Priori

tät) des einen Rechts vor dem andern festgesetzt, oder stehen sich

gleichbevorzngte Ansprüche gegenüber, so ist jedes der konkurrirenden

Rechte als gleich stark zu betrachten; keines wird daher durch das

andere aufgehoben und nur so weit kann eines derselben ausgeübt

werden, als solches unbeschadet des andern möglich ist Verei

nigen sich daher die Betheiligten nicht über eine gemeinschaftliche

Ausübung ihrer Rechte, so bleibt nichts übrig, als Jedem nach

Verhältniß seines Anspruchs den Genuß des Objekts einzuräumen,

oder, wenn solches in keiner Weise theilbax ist, durch das Loos über

den ausschließlichen Anspruch eines der Berechtigten zu entscheiden

Bei der unmittelbaren Kollision zweier Rechte kann, wenn nicht

eines dem andern untergeordnet ist, der Natur der Sache nach kei

nes ausgeübt werden doch ist hier im Allgemeinen der Be

klagte besser daran als der Kläger'), der Besitzer besser als der

Nichtbesitzer (§. 144.).

t)'Z. B: wenn Zwei nach einander ein Unterpfand an derselben Sache

sich bestellen lassen , so kann der Zweite nur eine Nachhyxothck erwerben.

Ebenso, .wenn eine herrenlose Sache von Mehreren ottupirt werden will,

so kann nur der Erste dieselbe erwerben; denn für den Zweiten ist die

Sache nicht mehr herrenlos. Hier wie dort stehen sich also nicht wirkliche

Recht« gegenüber, sondern das eine Recht besteht nur so weit, als es

nicht durch das andere ausgeschlossen ist.

2) Z. B. Eigenthum und Pfandrecht.

s) v. XXX. kr. 52. Wening, Civilr. l. §. 38.

4) Z. B. bei dem Konkurse der Forderungen im Gante.

s) 3. B. wenn in einer und derselben Sitzung der Unterpfandsbehörde

14 *
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an einer Sache ein Unterpfand bestellt wird, ohne daß das eine als Vor°

das andere als Nachpfand bezeichnet ist, oder wenn zwei Jagdberechtigte

zugleich ein Wild erlegen.

L) Die Regeln , womit man solche KollisionsfSlle ans allgemeinen Rück

sichten häusig zn beseitigen hofft < s. Thibant, Pand. >, beruhen

entweder auf allgemeinen Auslegungsgrundsatzen, z B. auf dem Grund

sätze: »pecies il«r,uA«t gvneri , oder auf siugulären Bestimmungen , welche

keiner Ausdehnung fähig sind. Wening, Civilr. I. §. 58.

7) II. 20. L. 2?. «. V. fr. Ich. K. G. Ncundorf, über den

Gebrauch des Looses in seinen vermischten Abhandlungen über Gegenstande

der Gesetzgebung nud Rechtswiss. Ulm I8«z. nr, 2.

8) Z. B. wenn zwei Personen ein und dasselbe Bannrecht in demselben

Bezirk erworben haben; hier kann keine derselben ihr Recht gegen die an

dere ausüben, nach dem Grundsatz: Privileg!»,»» r«ni,n so^u«? privil«.

kl»t»m jure «u« n«n «i!iur, welcher jedoch in seiner Allgemeinheit un

richtig ist. Wening, Civilr. I. §. ZZ. Note »».

9) Z. B. wenn ein dnrch einen Vertrag verletzter Minderjähriger gegen

einen andern Minderjährigen Restitution nachsucht. I). IV. 4. kr. zh, pr.

j,MLlic>r est cguss oviiouinetltis. "

Siebentes Kapitel.

Von den Mitteln zu Erhaltung, Sicherung und

Verfolgung der Rechte.

S> 149.

I. Erhaltung der Rechte.

Zur Erhaltung der Rechte dient: 1) die Verwahrung (Pro

testation) d. h. die Erklärung des Berechtigten, wodurch er gewisse

nachtheilige Folgen eigener oder fremder Handlungen von sich ab

wenden will Diese ist nur dann von Werth, wenn der Protesti-

rende den Eintritt solcher Folge», rechtlich verhindern kann, nicht

aber im Widerspruch mit bereits eingetretenen oder doch unabwend

baren Rechtsnachtheilen ^). Insbesondere kommt dieselbe vor als

anssergerichtlichcs Hinderungsmittel von Bauunternehmungen («pe-

rig novi nunoisti«) indem derjenige, welcher durch Errichtung

oder Niederreißung eines Bauwerks im Besitze seines Eigenrhums

oder anderer dinglicher Rechte gefährdet wird, an Ort und Stelle



7. Kap. Von der Verfolgung der Rechte. 21?

in Gegenwart deö Unternehmers, seines Stellvertreters oder der Ar-

beiter gegen die Fortsetzung des Werks Widerspruch erhebt ^). Die

Folge hievon ist> daß der Punziat bis zur Entscheidung des Stroits von

der Vollendung des Unternehmens abstehen muß, widrigenfalls der

Nunzianr durch ein possessorisches Rechtsmittel (inreräiLtuW äe «pe-

re novo ^emolieiläo vel restitueriä«) auf Wiederherstellung des frü

heren Justands antragen kann Doch wird, wenn Gefahr auf

dem Verzuge haftet, die Ausführung deS Werks gegen Stellung ei

ner Kaution gestattet °). Ausserdem verliert die Protestatio,! ihre

Wirkung, wenn der Protcstirende stirbt oder sein Recht, zu dessen

Gunsten er protestirt hat, veräußert, so wie endlich, wekn der Rich

ter dieselbe als unbegründet verwirft 2) Der Vorbehalt (re-

servsti«) gewisser Rechte gegen die Annahme des Verzichts. Auch

diese Handlung kann zur Erhaltung von Rechten nothwcndig seyn

erfüllt aber ihren Zweck nur, soferu die betreffenden Rechte nicht

bereits vergeben sind, und sofern der Vorbehalt ausdrücklich oder

durch bezeichnende Handlunge» und mit Wissen derjenigen geschieht,

im Verhältnis) zu ^welchen er wirken soll

1) Z. B. v. III. s. kr. Z4. XI. 7. kr. 1^. 8- 8. XXIX. 2. kr. 2«. §, 1.

Fernere Beispiele sind: die Vermahningen im Unterpfandsbuche, der Wech

selprotest.

2) v. VI. 2. kr. jH. VKomssius, <Zo pr«testst!«ne, jus protvst.

voa eonservsnte (I6y5). Ilslae Älsgck. 174,1.

F) L. Lgräil!, äe ««vi «p. nunoist!«ne. ?ub. 1665. C. F. Rein-

Hardt, Erläut. des Pandektentitels <Ie «per!« nov! «„nelstiono. Stuttg.

18Z«. G. Haßc, im rhein. Museum für Jurisprudenz, Jahrg. Z. S.

S79. ff. Verschieden von der eigentlichen n. «. nun«, (nun«. verl,»lis )

ist die thätlichc Widerfehung (n„ne. reslls), welche als defensive Selbsthiilfe

nur auf eigenem Grund und Boden gestattet ist, v. XI.III. 24. kr. S.

Z. 1«. kr. 2«. §. 1. so wie die Anrufung des Richters (nun«. ,,udl!r<>),

welche erst wirksam wird durch ein sofort erfolgtes gerichtliches Verbot,

das aber Bescheinigung des jus pr«Kiben<I! erfordert. Wening, Civilr.

III. §. 279. Der lspilll dürfte als ein fremdes und demnach dem

Volke unverständliches Symbol in Deutschland nicht gcuiigeii.

ch) v. XI.III.25. kr. 1. §. Z. I.suterbs<:K, ««II. !>«»<!. IIb. XXXIX.

?it. 1. §.12. IlokscKer, prlne. §. 4095. Glücks Kommentar, Tl).

X. S. 21g. f. Hasse, a.a.O. §. z-10. Wening, Civilr. IN. §.27«.

Indessen kömmt der Fall in Württemberg selten vor, da jedem neuen Bau

geschäft, so wie jeder Bauvcränderung an Häusern, Brunnen, Zisternen^
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Kloaken, Kaminen eine „Bauschau" vorhergehen muß, wobei die Ver

hältnisse zu den Nachbarn berücksichtigt und deren Einwendungen gehört

werden. Bauordnung S. 2«. Verordn. vom 22. Okt. i8i». Regier.Bl.

S. Sl«. Heber Baustreitigkeiten und notwendige Demolitionen und Sper

rungen erkennt zunächst der Gemeinderath , beziehungsweise das Oberamt.

Verordn. vom 28. Juni I82Z. §. 7. nr iz. Regbl. S. s«S. Handbuch in

Untergangs- Bau- und Feldsachen S. 8«. u. f. Gleiches geschieht auch bei

Wasser - und Uferbauwesen. S. ebendieses Handbuch S. 4«2 f. Der Rechts

weg kann jedoch hierdurch nicht verschlossen werden.

5) v. XXXIX. j. kr. j. z.n kr. 2«. pr. §.,.2.7. W en i n g ^ 0. a. O.

5. 277. Thibaut Z. 72Z. Hiebei wird natürlich Beweis der Nunziation

vorausZesetzt, zu dessen Sicherung nicht blos ein Notariatsinstrument (l, a u.

terbsoK, I. e. L. 8 ), sondern auch jedes sonstige Beweismittel dienlich ist.

6) 0. e«6. kr. «. §. 2. kr. 5. ä7. fr. 8. F. 2. kr. 2«. Darüber, ob

Kaution anzunehmen ist, entscheidet nach der Praxis das richterliche Er

messen. IisutLrdüvK, I. «. §. zz.

7) v. eoZ. kr. 5. ?. 1y. kr. 3. Z. 6. kr. «Z. Z. I. und 2. >

8) 3. B. die Vormerkung des Pfondrechtötitels im Unterpfandsbnch.

S) Eine reservatio memslis nützt dagegen nichts.

§. 150.

II. Sicherstcllung der Rechte.

Zur Sicherstellung der Rechte gegen möglichen Verlust gereicht:

1) die Kaution, d. h. die Sicherheitsleistung des Verpflichteten

wegen künftiger Erfüllung einer rechtlichen Verbindlichkeit. Diesel

be kann sowohl durch Vertrag und Testament (csukio voluntsris), als

durch gesetzliche Bestimmung und richterliche Verfügung (necesssris)

auferlegt seyn. Die nothwendige Kaution kommt insbesondere vor

nicht blos im Falle gefahrlicher Drohungen (<Ze n«n vttenöen6«) >),

sondern auch sonst, wenn die Thatigkeit oder Unthärigkeit einer Per

son rechtswidrige Nachtheile für Andere befürchten läßt (6e 6smn«

Inteoro) ^. Die Art der Kaution richtet sich theils nach den beson

deren Bestimmungen in Vertragen, Testamenten oder Gesetzen, theils

nach dem Zwecke, welchen dieselbe erreichen soll. Im Zweifel ist

jedoch eine Verbalkautivn, d. h. bloßes Versprechen (promi««oris),

selbst wenn es eidlich bestärkt wird (jurawris), ungenügend, sondern

eine Realkmition norhwendig, wobei der Kavirende die Wahl hat,

ob er durch Stellung von Bürgen oder Unterpfändern der Auflage

genügen will Nur in Ermanglung einer reellen Sicherheit ge
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nügt auch eidliche Angelobung (esutio jurswri») und wenn der

Kautionspflichtige mit freien liegenden Gütern von hinreichendem

Werthe im Königreich angesessen ist, wird die Sicherheitsleistung

zuweilen ganz erlassen ^). s) Die B e sch l a g n a h m e (Arrest) , d. h.

die Beschränkung des Schuldners in seiner persönlichen Freiheit oder

in der willkührlichen Disposition über sein Vermögen oder einzelne

Theile desselben durch gerichtliche Verfügung. Diese erfolgt, wenn

der Kautionspflichtige die Sicherheitsleistung verweigert oder eine

andere Sicherstellung oder Befriedigung des Gläubigers unthunlich

ist 6). Z) Die Sequestration, d. h. die Untersiellung/einer Sa?

che unter die Aufsicht und Verwaltung eines Dritten (Sequester),

entweder in Folge einer Uebereinkunft mehrerer angeblich Berechtigter

oder eines gerichtlichen Auftrags ?). Der Sequester hat die Sache

mit „getreuem" und, wenn ihm für seine Mühe Belohnung zuge

sagt worden, mit „gutem" Fleisze ^) in so lange zu verwahren,

bis der Zweck der Sequestration erreicht ist, und alsdann dieselbe dem

wahren Berechtigten zurückzugeben ^), 4) Die Einsetzung (im.

nüssio) in einzelne fremde Vermdgensstücke. Diese sowie die Seque

stration kommt hauptsächlich als Exekurionsmittel vor in Fällen, wo

der Schuldner über die Substanz der Güter nicht verfügen kann

und die Beschlagnahme der Früchte des laufenden Jahrs nicht hin

reicht, um den Gläubiger zu befriedigen. Der immittirte Gläu

biger hat das Recht, die Sache zu detiniren und aus den wiederkeh

renden Einkünften derselben sich bezahlt zu machen. Dagegen kann

er weder die bisherige Kulturart des Guts verändern, noch die von

dem Schuldner vor der Immission redlicher Weise abgeschlossenen

Pacht- und Micthverträge ohne rechtmäßige Ursache aufkündigen;

auch ist er verpflichtet, das Gut als sorgfältiger Hauswirth zu ver

walten, über die Nutzungen Rechnung abzulegen, den reinen Ertrag

an seiner Forderung abzurechnen , uud einen etwaigen Ueberschuß dem

Schuldner herauszugeben "). Auch zur Sicherstellung eines persön

lichen oder dinglichen Anspruchs, abgesehen von dessen unmittelbarer

Befriedigung, kann der Richter auf obrigkeitliche Verwaltung oder

Immission des Berechtigten erkennen ")z der Eingewiesene erhält

dadurch die Detention der Sache , mit der Verpflichtung zur Be

wahrung und Erhaltung derselben ").

1) I^sutvrbseK , L«U. ksnä. lik. II. t!t. g. Z. 4

2) Z. B. wenn ein Gebäude den Einsturz droht. Ju den meisten Fällen
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wird hier freilich polizeiliches Einschreiten die Kaution überflüssig machen;

und auch bei gestellter Kaution wird sich die Obrigkeit in der Regel nicht

begnüge».

5) Landr. I. Tit. 2». Z. So der :c. „mit Bürgen oder Güttern." Ver

ordnung vom 7. August 5817. wegen der Kautionen der öffentlichen Diener

»r. III. Regbl. S. 581. Vergl. Verf. vom 22. Febr. 1818. Regbl. S. 85 f.

Verf. vom 27. Juli 1825. die künftige Form der Dienst- und Pachtkautio

nen betreffend. Regbl. S. 455. Wer im Allgemeinen verbunden ist, Sicher

heit durch Verpfändung zu leisten, kann zur Bestellung von Faustpfändern

nur angehalten werden, wenn er solche in Aktivfordcruugen zu gewahren

vermag. Ist jedoch vermöge gerichtlichen Urtheils eine Realkaution zu lei

sten, so kann solche auch auf andere Gegenstände nach dem Ermessen des

Gerichts ausgedehnt werden. Pfandges. Art. 251. 252. Ueber den Pfand

rechtstitel der Kautionsberechtigten f. das Pfandrecht.

4) Landr. I. 2». §. Soferr :c. In der Praxis begnügt man sich hier mit

Augelobung an Eidesstatt.

5> So namentlich Kautionsleistungen im Prozesse. Landr. a. a. O. §. Ob

aber :c. Vcrordn. vom so. Jan. 1812. Regbl. S. 77.

6) Landr. Th. I. Tit. 70. Reinhardt, Komment. Bd. IV. S. 556 f.

IV. Edikt vom ZI. Dez. 1818. §. 51. Erckut.Gefetz Art. Z«. »r. 4. und 5.

Art. 42. und 4?.

7) Landr. Th. I. Tit. 80.

8) Ganz nach Analogie des Depositums. Landr. Th. II. Tit. 5. §. Wel

cher von der Oberkeit :c.

9) Landr. I. 8«. §. Und welcher :c.

, t«) Exek.Ges. Art. Zo. 44-48. Bo lley, Komm. z. Pfdgf. II. S. 947 f.

_ 11) Namentlich wenn die esuti« <l? cksmna inkeet«, verweigert wird,

v. XXXIX. 2. fr. 15. §. 11 — 1Z. Thibaut, Pand. §. 754. Dagegen

ist die immiss!« ex prim« Lt s«r,li>,1« clocrem wegen Ungehorsams ill

Streitsachen (Landr. Th. I. Tit. 15.) nunmehr antiquirt. Reinhardt,

Komm. Bd. IV. S. 7>

12) 0. Xlll. 2. kr. 1. 12.

§. 1S1.

III. Von Verfolgung und Schätzung der Rechte,

ä) Gelbsthülfe.

Der Zwang als Mittel des Berechtigten, unerlaubten Wider

streit, in welchen sich Andere Mit seinem Rechte setzen, zu entfernen,

kann von ihm ausgeübt werden entweder unmittelbar selbst (Selbst

hülfe), oder durch Vermittlung des Richters (Rechtsmittel). Das
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erstere ist nur gestattet 'als Gegenwehr (Selbstvertheidigung, de

fensive Selbsthülfe) wider gegenwärtige oder unmittelbar drohen

de ') positive Rechtsverletzungen (Nothwehr, Prävention), wofern

eine wirksame Anrufung der Obrigkeit unmöglich ist ^); in diesem

Falle aber nicht blos zum Schutze der Person ^), sondern der Rechte

überhaupt ^), und zwar so weit, als es nothwendig ist zur Erhal

tung des angegriffenen Rechts ^). Selbsthülfe wegen vergangener

Verletzungen ^) oder mangelnder Erfüllung positiver Verpflichtun

gen (offensive Selbsthülfe im engern Sinn), und zwar ohne Unter

schied zwischen persönlicher Gewaltthat gegen den Schuldner oder

sonstiger Eigenmächtizkeit ist dagegen in der Regel verboten und

hat für den Thäter, gesetzt auch, er hätte in gutem Glauben ge

handelt, die nachtheilige Folge, daß er nicht blos das Erhobene und

zwar, im Fall der Anspruch unbegründet war, nebst dem Werths

desselben dem angegriffenen Theile erstatten, sondern auch im Falle

eines gegründeten Anspruchs das Recht selbst an den Verpflichteten

verliert ^). Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher eine fremde

Sache inne hat, wenn er deren Zurückgabe rechtswidrig verweigert

und bei diefer Verweigerung bis zum Cndmtheile beharrt ^).

1) L.III. 27. eonst. 1. ,,melius enlni est oecurrere in tempore,

qusm post eiituin vinälosre." Peinl. Ger.Ordn. Art. 14». II. Wilderer?

vrdnung von 1718. Art. S. vergl. mit 5er I. W.O. (Ges.Slg. IV. S. 30».

oben, und Anm. 275. Knapp, das wärt. Krim.Recht S. Z4.

2) o. I,. 17. fr. 176. IX. 2. fr. 45 §. 4. ,,cum sl',u?r »e wer! nnn

possunt." öle. Jede Obrigkeit als solche, hat, sofern Gefahr auf dem

Verzuge ist, bei allen auch ausserhalb ihrer Kompetenz liegenden Streitig

keiten von Amts wegen Hegen den Gebrauch der Selbsthilfe polizeiliche

Vorkehrungen zu treffen , wodurch jedoch den Parteien in Hinsicht auf die

Anstellung der possessorischen und petitorischen Rechtsmittel kein Eintrag ge

schieht. IV. Edikt §. 151.

Z) v. I. 1. fr. z. Peinl. Ger.Ordnung Art. 159.

4) v. IX. 2. fr. 4. z>r. fr. 45- Z. 4- — XI.Hl. 16. kr. I. Z, 27- I.er

>Ism. t!t. 107. äe e« qu! rgptori res!st!t. Peinl. Ger.Ordnung Art. 15».

§. Item so eyner zc. Auch zu Wiedererlangung der Detention einer unbe

weglichen Sache ist die Selbsthilfe gestattet, sofern sie unmittelbar (zu

frischer That) auf die Dejektion folgt, indem hier angenommen wird, die

Entsetzung sey noch nicht erfolgt, der Angriff alfo noch präsent. 1). XI.III.

16.fr. 3. 8- 9- Landfrieden von 1548. Tit. III. §.2. Gcrstlacher, 5?a»d-

buch der deutschen Reichsgesetze, Th. X. S. 2ZZ». , . ' ?



218 l- Buch. Von den Privatrechten überhaupt.

5) v. IX. 2. kr. 5. ?r. O. Vitt. 4. oovst. i. Die körperliche Integri

tät und das Leben des Angreifers sollen nach der Ansicht der meisten würt-

tembcrglschc» Gerichte zum Schutze eines minder bedeutenden Guts, z.

des Eigenthnms, nickt angetastet werden. Knapp, a. a. O. S. ZI. Allein

mit dieser Theorie reicht man uicht aus; namcntlick wenn von einem Unbe

kannten, gegen welchen keine richterliche Hülfe möglich ist, die Sache ent-

' wendet wird. IZuelxner, IVIeäir. in <!<>„st. «r^,n. »,I «rl. 15c). L. Z.

Die rerschiedenen Ansichten über diesen Punkt s. bei Wächter, Lehrb. des

Straft. S. 87. f.

S) Ueber die Retorsion der Injurien s. dort. Ueber das Duell s. Straf-

rccht.

. 7) Landft. von 1518. Einleit. §. 2. IV. Edikt über die Rechtswege vom

ZI. Dez. 1818. §. ZZ. Z. II. Lookmvr cle poeus jus «idi ilieeutis sius

ju^icl? (Lxeroir II. nr. 2Z).

8) Nach dem s.g. ,?ecre,uni g!v! ?Usr«i L. IV. 22. oonst. z. VIII. j.

«on ,. 7. v. XI>VIII. 7. fr. 7. Linde in der Zeitschrift für Civilr. und

Prozeß, Bd. I, S. 41t, u. f. Friß, Erläut. Th. I. S. 128. u. f. Dage

gen kann allerdings der Eigentümer die verpachteten Guter nach Ablanf

der Zeit wieder an sich ziehen , wenn ihm der Pächter keinen Widerstand

entgegensetzt. Strubel,, rechtl. Bedenken, Th. III. nr. 57, (2teAnff.)

Wird aber Widerstand geleistet, so darf der Eigenthümer selbst bei dem Vor

behalt eigenmächtiger Besitznahme nicht weiter gehen. Daselbst Thl. II.

nr 52. Ueber das Verbot des Leistungs- oder Eiiimahnungs - (Einlager-)

Rechts s. Reichspolizei -Ordn. von 1577. Tit. 17. 5. 1». und II.

, y) O. VII. 4. Con^s. ig. ««v. so. «. 1. Ueber die fortdauernde An

wendbarkeit vorstehender Bestimmungen s. in Vit« III. 4. e»p. 18 K.

G.O. von 1521, Tit. XXXli. §. 2. Reichsabsch. von 1552. Tjt. III, §. 15.

Ii,n<l, k>use>t. s«ron«e?, ?«m. III. e. 2. Danz, Grunds, des ord.

Proz. §.8. Thibant, Pand. §. 60. Wening, Civ.Recht, I. §. 71.

Wächter, Lehrb. des Strafrechts, Ii. S. 59. Note 56. Anderer Ansicht

scheint zn seyn Scküz, der Württemberg. Civil -Prozeß S. 2. S. jedoch

Scheurlen, gem. und württ. Civilprozeß §. 22. Note 9. , ,

§. 152.

Insbesondere 1) Pfändung.

Das deutsche Recht gestattete ursprünglich jedem Gläubiger,

durch eigenmächtige Ergreifung von bewegliche» Sachen des saumi

gen Schuldners (pizznorslio, Pfändung) sich für eine kundige, red

liche Schuld bezahlt zu machen Doch ward hiezu Beiziehung des

Stadt- oder Dorfknechts und obrigkeitlicher Pfaudschatzer erforder
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lich 2); auch mußte jedes Pfand innerhalb einer gewissen Frist öf

fentlich ausgeboten und der Mehrerlos dem Schuldner zugestellt wer

den 2). Jetzt wird der Angriff von beweglichen oder unbeweglichen

Vermögensstücken nur noch von der gerichtlichen Stelle auf Anrufen

der Gläubiger ausgeübt ^), und auch die königlichen Kammern, so

wie die Standesherren und ritterschafclichen Gutsbesitzer sind hin

sichtlich der Beitreibung der Staats-, beziehungsweise der gutsherrli

chen Einkünfte blos insofern begünstigt, als sie dazu der Einlegung

von Pressern sich bedienen dürfen 2). Dagegen ist das Recht der

Selbstpfändung ausnahmsweise noch jetzt gestattet zum Schutze des

Besitzes gegen widerrechtliche Beschädigungen durch andere Personen

und fremde Thiere, welche der Gutsbesitzer auf feinem Grund und

Boden antrifft 6). Vorausgesetzt wird hiebe! 1) eine rechtmäßige

Ursache, d. h. entweder wirkliche Beschädigung oder doch uner-'

laubte Besitzstörung 2) Die Pfändung muß auf frischer That, auf

dem Grund und Boden des Pfändenden und ohne Exzesse ausgeübt ^)

und Z) dem Gerichte alsbald angezeigt werden ^). Die Wirkungen

der auf diese Weise vorgenommenen Pfändung sind : 1) Behauptung

des Besitzes und daher Unterbrechung einer entgegenstehenden Verjäh

rung ">). 2) Ein Retentionsrecht des Pfänders an der gepfändeten

Sache bis zum Ersätze des Schadens, oder geleisteter Sicherheit

3) Erleichterung des Beweises der Beschädigung. — Gegenpfändung

(Pfandkehrung) ist nur gestattet zur Selbstverrheidigung wider un

rechtmäßige Pfändung

t) Landfrieden von 1Z89. 5. 6. Reichsabfch. von 1442. §. 2— s.

2) Schon nach dem schwäbischen Landrecht Kap. 67. (Schilter'sche Aus

gabe) war des Richters Urlaub nothwendig, ausser, wenn der Gutsherr

seine Gefälle eintreiben wollte, das. (Senk enberg'sche Ausg.) Kap. ZZ5.

und ZZ6.

Z) Stat.Slg. I. S. 487 f. Erstes und zweites Landrecht. Ges.Slg. IV.

S. 277. Drittes Landrecht, Th. I. Tit. 75.

4) Erekutions'Gefeiz. Art. Z6 f. Auch bei Faustpfändern, das. Art. Z2.

Die Pfandungsklausel, d. h. die in Schuldbriefen dem Gläubiger ertheilte

Crlaubniß, sich „mit oder ohne Recht" bezahlt zu machen, ist jetzt ohne

Wirkung. C'ichhorn, Einl. §. 121.

5) Daselbst Art. 1Z.

«) Nicht blos wenn fremdes Vieh Schaden lauft (schwäbisch. Landrecht

Cap. 22s), auch wenn Personen , namentlich unbekannte , auf fremdem Grund
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und Boden an Feldftüchteil, Bäumen u. s. w. Nachtheil stiften, finden obi

ge Grundsatze Anweiidlttig. Sachs. Landr. B. II, Art. 27. 28. 47. Vergl.

c!«t1. lisvgiicus ejv,,I>. I>. <^S,I. 6. S. 24. Preuß. Landr. Th. I Tit. 14.

§?1ll5— 465. 1.0z «e^-, mecli'. »,,e«. III. Curtius, Handb. des sächs.

Civilr. Th. >ll, §. 116Z. Eichhorn, Einl. §. 12Z. Maurenbrecher,

Lehrb. §. 175.

7) I^ev^Lr, 595 meclik. 17- 18.

8) s e r , I. c. ineclil, 5. Ulld 6. G l ii L, Komment. Th. X. §. 697.

9) Schwab. Landrecht a. a. O. §, 5. Einlieferung des Pfands an den

Richter ist nicht nothwendig. G l ü ck , a. a. O.

! 1«) Kreitmair, «<I O»<I. Alsx. Lav. I v. nr. 7. Curtius, a. a. O.

Th. I!, §. 464. 562.

^ 11) Einschließlich der Fiitternngskosten. Curtius, a.a.O. Ein Pfand

geld ist in Württemberg nicht herkömmlich.

12) Kreitmair, s. a. O. nr. 9. Eichhorn, a. a. ,O.

S. 1SZ.

2) Retentionsrecht.

Verschieden i) von dem Pfandungsrecht ist das Retentions

recht 2), d.'h. die Befugniß, eine Sache bis zur Befriedigung ei

ner Forderung zurückzubehalten. Vorausgesetzt wird dabei: 1) der

Retinirende muß die Sache aus einem rechtmäßigen Grunde inne,

haben 2). 2) Die Forderung, wegen welcher die Rctenrion aus

geübt wird, darf nicht von den Gesetzen verworfen seyn, wenn sie

auch nicht klagbar seyn sollte z) Das Retentionsrecht selbst muß

sich stützen entweder auf Vertrag oder letzten Willen oder auf Gesetze.

Nach den Gesel;e,i tritt eS im Allgemeinen nur ein, wenn die Forde

rung mit der Sache in Verbindung steht insbesondere s) wegen

Verwendungen, welche auf letztere gemacht worden, sofern dieselben

zu erstatten sind 6); K) wegen Forderungen aus demselben Geschäfte,

auf welchem die Verbindlichkeit zu Herausgabe der Sache beruht?);

c) wegen eines Schadens, den man durch die betreffende Sache er

litten hat 6); c>) wenn die Sache zur Sicherheit dem Gläubiger ein

geräumt .worden 2). Liquidität der Forderung ist nur nothwendig,

wenn die Herausgabe der Sache im Erekutivwege, nicht aber,

wenn sie im ordentlichen Prozeß verlangt wird '"). Das Retentions

recht geht nicht blos auf den Erben, sondern auch auf jeden andern

Nachfolger über, welcher mit dem Forderungsrechte die Detention

/
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der Sache erwirbt. Dagegen Hb« dasselbe- auf: 1) wenn der Besitz

" verloren wird, 2) wenn die Forderung selbst erlischt, 3) wenn der

Schuldner in Gant gcrath , in welchem Falle die Sache an die Masse

abzuliefern ist

1) Glück, Kommentar, Th. X, ^ 697. Th. XV. 129. Ucberdie

Verschiedenheit vvn der Kompensation, das. Th. X. S. 116. Vom Pfand

recht Wening, Civilr. I. 169.

2) I^s Ute rb » ei, , öv rvtontione. ?ub. 15 c>. Faselius, Versuch

einer systematischen Darstellung Zer Lehre vom Retentionsrechte, 2te Anss.

Halle 179Z. . . .

s) v. XX. I. kr. 25. ' Der Besch braucht jedoch kein Civilbessß zil seyn.

Auch kann man an einer eigenen Sache das Retentionsrecht ausüben, z. B.

der Verkäufer an der verkauften Sache, bis der Kaufpreis bezahlt ist. I>.

XIX. i. kr. iz tz. 8-l Selbst Sachen eines Dritten können retinirt werden,

wenn nur der Schuldner den Besitz anzusprechen hat z. B. als Faustpfand-

gläubiger. Glück, o. a. O. Th. XV, §. 9Z6.

4) V. XII. 6. kr. 51. I^suterbsvli, I. «. tl,. 5. Glück, 0. a. O.

§. 9Z7. nr. 2. Z. B. wegen einer Spielschuld kann nicht retinirt werden ,

wohl aber wegen eines dem Haussohn gegebenen Darlehens oder einer an

deren von, den Gesetzen nicht reprobirten natürlichen Verbindlichkeit.

5) Auch bei dem Vorhandenseyn der oben angegebenen Erfordernisse kann

nicht retiniren der Depositar das Depositum , der Ehemann die ,1«; rück

sichtlich des blos nützlichen Aufwands auf dieselbe. L. IV. z^. eonst. zi.

V. 1Z. «0N5t. UN. §. 5.

e) S. oben z. 108. Z., B. wegen des nothwendigen und nützlichen Auf

wands, welchen der Besitzer in gutem Glauben gemacht hat. ^. ll, i. § ?«.

v: VI. «. kr. 27- F. 5. kr. 48- Weitere Fälle s. bei Glück a. a. Q S. 125.

und 12«. , -

7) Z. B. v. XIII. 6. kr. 18. XX. 6 kr. 1. Namentlich kann eine Sa

che, welche für eine Gegenleistung hingegeben werden soll, bis diese erfüllt

ist, zurückbehalten werden, v. XII. 6. kr. 2b. L, 4. XIX 1. » «.

wenn nicht die Gegenleistung ihrer Natur nach die vorgängige Leistung des

Retinirenden vorausseht. ,

8) Z. B. an den Baumaterialien eines eingestürzten Hauses, welche auf

dem Grunde des Beschädigten lagen. U. XXiv ?. kr 6. 9 5 ^

9) Wie namentlich das Faustpfand ; indessen erstreckt sich auch das Reten-

tiousrecht des Faustpfaudgliiubigers blos auf Hauptsumme, Zinse und Ko

sten, nicht auch auf nichtkonnexe Forderungen. Pfaudgcs. Art. 251. u. 255.

1«) Thibout, Paud. §. 224. Glück, a. a. O. S. 124.

11) Bei dem einfachen Retentionsrecht ward dies; immer angenommen,

nicht aber allgemein bei dem Retentionsrecht des Faustpfandgläubigers (jus
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,-et. klvsIINcstum) s. jedoch Pfandges. a. a. Volley, Komm. Th. II.

§. 29Z. Vergl. Gm elin,^Ordn. der Gläubiger S. 21. §. 1^. Glück,

Komment, o. a.O. S. 1Z2. u. ff. Kap ff, Civilrcchtsspr. TH.I. nr. zH.

L) Rechtsmittel.

1) Klagen ').

Die Rechtshülfe des Staats kann sowohl zum Zweck des An

griffs als der Vertheidigung nachgesucht werden. Zu crstcrem Zwecke

dient die Klage, zu letzterem die Einrede. Unter Klage versteht

man eine an die Obrigkeit gerichtete Aufforderung, eine bestimmte

Person zu Erfüllung der ihr obliegenden Verbindlichkeit anzuhalten.

Wesentlich gehört zu jeder Klage: 1) ein rechtlicher Grund, d. h.

eine unerfüllte rechtliche Verbindlichkeit; 2), ein rechtlicher Zweck,

d. h. ein jenem Grunde entsprechendes, realisirbares Gesuch. Die rö

mischen Klageformeln finden in Deutschland keine Anwendung; viel

mehr wird bei jeder Klage auf die Absicht des Klagers und die Natur

des betreffenden Rechtsverhältnisses Rücksicht genommen ^). Ebenso

wird im Allgemeinen nicht darauf gesehen, auf welcher Rechtsquelle

die Klage beruhe (actio civil!« — Konorsris), ob diese direkt ver

möge des Gesetzes (actio 6ire«r») oder indirekt durch logische Aus

dehnung einer andern («tili«) Statt finde, ob dem Klager überhaupt

ein in den Gesetzen genanntes Rechtsmittel zustehe oder nur ver

möge der Billigkeit ein solches zugelassen sey (sctio in factum), so

fern nur der verfolgte Anspruch in dem positiven Rechte gegründet

und ihm die Klagbarkeit nicht besonders entzogen ist

1) I. L. Schmidt, pratt. Lehrbuch von gerichtl. Klagen und Einrede».

Mit Zusähen und Berichtigungen von A. D. Weber und Martin. Jena

I82Z. W. H. Puch to, über die gerichtl. Klagen, besonders in Streitig

keiten der Landeigenthümer, Messen 18ZZ.

2) Der Unterschied des römischen Rechts zwischen actione« str!«ti Zur!«

und Knriso «<le! ist also bei uns unpraktisch, indem bei allen Klagen die

Grundsätze der letzter« zur Anwendung kommen. Th ibaut, Pand. §. 71.

Volley, verm. Aufsätze, I. S. 167. Auch die römischen sclionez srb!.

rrsriüo bilden, da der Richter kein «,-K!ir!um bei uns erläßt, keine beson

dere Art von Klagen mehr, wiewohl der Richter immer noch den Parteien

Verglcichsvorschläge machen kann , und in manchen Fällen ans sein Ermessen

von den Gesetzen ausdrücklich angewiesen ist. Vgl. Puchta, a. a. O. §. 22.

s) Weber, von der natürlichen Verbindlichkeit S. 129 — «ZZ.
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S. iss. >

Insbesondere s) zum Schuhe des Besitzes.

( Possessorische Rechtsmittel. )

Schon zum Schutze des Besitzes , abgesehen von dem Rechte an

die besessene Sache, gestatten die Gesetze gewisse Rechtsmittel (ex-

trsoräinsi-ise »ctione»), welche durch das schleunige Verfahren, das

sie erzengen (possessorium), und durch die Duplizität des daran

sich knüpfenden Interdikts, womit anch der Klager verurtheilt wer

den kann den Besitz des Beklagten anzuerkennen, ausgezeichnet

sind, und zwar zunächst 1) zur Erhaltung eines gestörten

Besitzes (interäicts retiaenlZse' possessionis) Vorausgesetzt wird

hiebe! eine eigenmächtige, nicht von der Obrigkeit angeordnete, Srd-

rung im Besitze einer beweglichen oder unbeweglichen Sache ^), wel

cher im Verhältniß zu dem Vesitzstbrer weder bittweise noch heim

lich, noch mit Gewalt erworben worden ist Die Klage steht

dem beeinträchtigten juristischen Besitzer zu , nicht aber auch dem Be

sitzer in fremdem Namen ^), und geht auf gerichtliches Verbot wie

derholter Störungen, unter Auflegung einer Kaution (äe no» sm>

plius turbsndo) und des Schadensersatzes °). 2) Auf Wiederer

langung eines verlornen Besitzes (ini«rZ. recupersoclse po»>

sessionis) ?). Hierauf wird geklagt im Fall einer gewaltsamen oder

heimlichen Bcsitzentsetzung , sowie wegen rechtswidrigen Vorcnthalts

einer bittweise überlassen«» oder in Abwesenheit des Eigenthümcrs

okkupirten Sache, ohne daß auf den Ursprung des verlornen Besi

tzes oder die Mängel desselben im Vcrhälrniß zu dem Beklagten ge

sehen würde 6). Zweck der Klage ist Zurückgabe des Bcsüzes und

Ersatz des vollen Schadens Nicht blos der Besitzer in eige

nem, auch der in fremdem Namen ist zur Anstellung der Klage

berechtigt, und zwar nicht nur gegen de« Thäter selbst, sondern glich

gegen den dritten Besitzer in bösem Glanben gegen den Erbe»

als solchen nur, sofern er bereichert ist Ist der juristische Besitz

selbst bestritten, so entscheidet, bis diese Frage ausgemitrclr ist, die

Thatsache des jüngsten (faktischen) Besitzes ^), welche auf dem

kürzesten Wege (possessorium summsriuin) auszumirrclii und wor

über sodann durch eine vorläufige, uichr in Rechtskraft übergehende

Verfügung zu erkenne« ist Auf gleiche Weise, wie der Besitz an

körperliche« Sachen, ist auch der Quasibesitz, so wie jeder andere

den Gesetzen an sich nicht widerstreitende faktische Zustand gegen un- >
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erlaubte Handlungen provisorisch in Schutz zu nehmen, und im

Falle wirklicher Beeinträchtigungen vor alle» Dingen wieder herzu

stellen

1) 5. IV. IS. z. 7. XI.III. 17. fr. s. §. 1. XI.IV. 7. kr. 37. L. I. Sa-

v i g n y , das Recht des Besitzes §. Z7. u. f.

2) Hieher gehört das intercl. uti «««sicket!« bei Immobilien und das in.

lerdicium Mrubi bei Mobilien , zwischen welchen jedoch nach neuerem

römischem Recht kein Unterschied Statt findet. Z.IV. 45- §. 4. »- XI.III.

31. kr. ««. 8- 1. Savig.ny, Recht des Besitzes §. 29. C. Albert, über

das inkerä. ul! p«8sicletis der Römer zc. Halle 1824. L. H. Wied erhold,

das iniercl. Uli possickeiis u. s. w. Hanau 18Z1.

z) Auch eine heimliche Unternehmung reicht hin, sofern nur darin eine An

fechtung , eine Beunruhigung, des von dem Kläger behaupteten Besitzes liegt.

Mühlcnbrnch, Pand.R. §. 24Z. Puchta, a. O. S. 127 f.

4) v. xl.HI. 17. kr. 1. «r. §. s. 9- Auf das Bcsihrecht im Verhältniß zu

Dritten kommt es nicht an. fr. 2, sock.

5) 3. B. dem Pächter, Depositar, v. I. 0. fr. 3. L. g.

6) v. I. 0. fr. 1. zir. fr. 3. Puchta, a. a. O. S. 1ZZ.

7) 5?icrin vereinigen sich die römischen inr?r<iictg cl« vi und <Ze preo.ir!o,

zwischen welchen zwar im römifchen Recht Verschiedenheiten Statt fanden,

die nun aber durch die Grundsätze des kanonischen Rechts hinsichtlich der

seti» spalii ausgeglichen sind. So namentlich gieng das iniercliekum «'s

vi nur auf unbewegliche Sachen (was jedoch nach Savigny, a. a. O.

S. 479 f. schon durch O. VIII. 4. vonst. 7. geändert worden), das interck. de

Uk-^rsriu auch an bewegliche Sackenz da NIM aber nach kau. R. jeder Besitz

geschützt wird, so ist dieser Unterschied nicht mehr praktisch. Das interck.

lle vi fetzt ferner als Regel eine gewaltsame Dejettion voraus; allein schon

nach einer Verordnung I usti ni an s , I. «. «onsr. 11. konnte dasselbe auch

gegen diejenigen angestellt werden, <zui vscusm p«8»e»5i«nem »Kseniium

»ine juckieisli ssntentis ckeiinuerunt. In gleiche Kategorie gehört nun

offenbar auch derjenige, welcher eine Sache, die ihm proesrio überlassen

worden, auf Verlangen nicht zurückgibt, da eine o^eejitio auch hier

nicht Staat findet, Ii. XI.III. 16. kr. 12. Zum Theil anderer Ansicht ist

ö. ?lecli, eomment. binse lle inlerck. uncle vi et remecki« 5iiolii.

I.in«^ 1797. Savigny/ a. a. O. §. 4«. II. s».

8) v. I. e. fr. 1. xr. K. ZI. 4«- 4L L- VIII. 5. oonst. un.

9) Welcher, falls eine andere Ausmittlung nicht möglich, nach richterli

cher Ermäßigung von dem Klager beschworen werden kann. L. VIII. 4.

const. 9. X. I. 40. 0. l!n. Puchta,, a. a. O. S. 151. Nach römischem

Recht dauerte das Interdikt gegen den Beklagten i» Hinsicht auf das ick
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zuock i»tere,t blos eine« »nnu, ntitt,, dik übrige Zeit bis zu Z« Jahren

in ick, lzunck sä eum psrvenlt, ausser wen» die Stellvertreter eines ab

wesenden Besitzers entsetzt worden, v. XI.III. 16- kr. i. zy. L. VIII. s.

const. 1. Allein, da die weiter gehende Spolienklage eine I>erpe!u» setio

ist, so kann auch von dieser Beschränkung nicht mehr füglich die Rede scyn.

50) 0. XI.III. 16. kr. 1. L. 9> 10. 2Z. I.. VIII. S. eoutt. 1. Pucht«,

a. a. O. S.^44.

11) X. II. 1Z. «. 2g. Puchta, a. a. O. S. 156. '

«2) v. I. e. kr. 1. Z i». kr. 3. pr.

1Z) R.A. von 1512. T. 4. 5. 12. K. G.O. von 1555. TH.II. Tit. 21.

§. z. Savigny, a. a. O. 5. 51. P «cht«, a. a. O. §. SS. Volley,

verm. Aufs. I. «r. IX. ^

14) IV. Edikt §. 66. a. E. S. oben S.151. Note z.

15) LoeKmer, jus eeel. Prot. I«ib. II. tit. 13. §. 2. «t 3. u«f-

sker, princ. juri,, III. §. 4«»». Thibaut, Pand.Recht §. 2Z».

Anderer Ansicht ist Savigny, a. o. O. §.s«. Puchta, a. a. O. §. 62.

DasKön.Obcrtribunal hat zwar in zwei Entscheidungen vom 17. Okt. 1822.

und 14. Sept. 18ZZ. angenommen, daß der Grundsatz der Praktiker: ,,»p«.

lium estquoävig fsetum illicitum " theoretisch unrichtig und demnach die

Spolienklage nicht auf blos persönliche Rechte auszudehnen, sondern auf solche

Fälle zu beschränken sey , wo Besitz oder Quasibesitz Statt finde , also auf kör

perliche Sachen und dingliche Rechte. S. jedoch Bemerkungen der Referenten

zu dem §. S4. des Edikts über die Rechtspflege in den unteren Instanzen.

H. 156.

b) Zum Schutze der Rechte. (Petitorische Rechtsmittel.)

Die Wirksamkeit dieser Klagen bestimmt sich nach Beschaffenheit

der Rechte, zu deren Schutz sie dienen. Hieher gehören : 1) die ding

lichen Klagen (Realklage», i» rem sotione«), welche den dingli

chen Rechten zur Seite stehen, und daher gegen jeden Besitzer der

betreffenden Sache gerichtet sind '). Diesen stehen in Hinsicht auf

ihre absolute Wirksamkeit gleich 2) die s.g. Präjudizial-Klagen

(sctione« «rseju^ioisle»), d. h. die auf den Zustand einer Person,

dessen Behauptung oder Verneinung (affirmative , negative Präjudi

zialklagen) gerichteten Klagen ^), da auch diese ein allgemein verfolg

bares Recht voraussetzen, und daher gegen jeden, welcher dasselbe

bestreitet oder unbefugter Weise gegen den Kläger anspricht, gegeben

sind 2). z) Die p e r sd n l i ch e n Klagen ( Personalklagen , in per»«»

»sm sctione«), womit bestimmte obligatorische Rechte verfolgt wer

den, und welche daher nur gegen bestimmte obligirte Personen ge

' . 15
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richtet sind Ausser den unmittelbar auf den Rechtsschutz gehen«

den Klage» (»otiones ,ei perseouwriae) ) kommen auch jetzt noch s.g.

Pbnalklagen (solione« p«en»Ie«, Strafklagen) vor, d. h. solche

Klagen, welche eine Privatstrafe gegen den Verletzer bezwecken °). —

Von selbst ergibt sich: 1) daß alle diese Klage», als Zubehörden des

Rechts, nur dem Berechtigten selbst oder seinem Stellvertreter, 2) nur

gegen diejenigen, welche die entsprechende Verbindlichkeit nicht er

füllen, und zwar Z> erst von dem Augenblick an zukommen, wo das

Recht selbst wirksam geworden ist °). Eine Cigeuthümlichkeit bil

den in ersterer Hinsicht die Popularklagen (actione« populäre«),

d. h. die eines allgemeinen Interesses wegen jedem aus dem Volr>

eingeräumten Klagen auf Unterlassung gewisser Handlungen oder

Herausgabe gewisser Gegenstände

j) v. XllV. 7. kr. 25. Landr. 1. 1Z. §. In Rcalklogen zc.

2) 3. B. SLtio psleros s. msterns s. tilisli,.

z) Daher werden diese Klagen zuweilen auch zu den dinglichen gezahlt.

.7. IV. s. §. 1Z. Gluck, Komment. III. S. 597. S. jedoch oben §. 91.

Note 2. Vergl. Dil Ro i im Arch. für civ. Pr. VI. S. 4«S.

4) v. I. «. L.R. a. a. O. §. Aber in Pe sonalklagen :c. °

' S) So z. B^.L.R. II Z. §. Wann einer ?c. II. 32. Gesetz vom 2Z. Juni

1808., die BiPrafung der Baumverderber betr. (Regbl. S. Z45). Vergl.

Wächter, Lehrb. des Strafrechts, I. S. 2«I.

5) IV. Edikt §. 86. Scheu erlen, der teutsche, gemeine und wiirttemb.

Civilprozeß, I. §. Igl.

7) Durch die ausgedehntere Wirksamkeit der Polizei sind zwar die römi»

schen iiner^ieis publies in den meisten Fallen entbehrlich geworden; allein

zum Schutz des gemeinen Gebrauchs von Flüsse», Wegen, Allmanden sind

sie noch jetzt von Werth. Eichhorn, Einl. in d. deutscht Privatr. §. 269.

a. E. Puchta, a. a. O. S. 469 ff.

§. 157. '

c) Von dem Zusammentreffen der Klagen

Wenn in Ansehung eines und desselben Gegenstands mehrere Klä

ger oder Beklagte vorhanden sind (subjektive Konkurrenz), so schließt

in der Regel die Klage des einen die des andern, und die Klage ge

gen den einen die gegen den andern nicht aus^), ausser, sofern die

Klagen insgesammt auf ein und dasselbe ungetheilte Recht, beziehungs

weise eine und dieselbe solidarische Verbindlichkeit sich stützen ?).

Wenn dagegen ein und derselbe Berechtigte gegen einen und densel-

beu Verpflichteten verschiedene Klagen hat (objektive Konkurrenz),
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so ist zu unterscheiden: 1) der Grund der Klage, sowie der Zweck

derselben sind verschieden; hier kann in der Regel die eine zugleich

mit der andern angestellt werden (knmulative Konkurrenz * ). 2) Das

selbe gilt, wenn auch blos der Zweck der Klagen verschieden, der

Grund derselben aber identisch ist, sofern nur die verschiedenen Zwe

cke sich vereinigen lassen °). Ist zwar der Endzweck der Klagen der

selbe, der nächste Zweck aber verschieden, sofern die eine Klage die

andere vorbereiten soll (successive Konkurrenz), so sollte zwar, der

Natur der Sache nach, jene dieser vorausgehen «), allein auch hier

gestattet die Praxis die Kumulation s) Der Zweck der Klagen ist

derselbe, der Klagegrund aber verschieden. Hier kann man sich nur

der einen oder der andern Klage bediene» (alternative Konkurrenz),

was jedoch in der Regel nicht hindert, daß der Klager, wenn er mit

der einen Klage abgewiesen ist, auch noch die andere versucht «).

4), Ist Grund und Zweck der Klagen identisch, so hebt die eine die

andere auf °).

t) Thibaut, civil. Abh. »r. g. Keller Litiseontestation S.4II. u. ff.

2) 5. IV. 4. §.

S) ?. II. 17. L. «. v. II. 1«. tr. «. §. 4.

4) M Uhlenbruch, Pand.R. Th. I. 8. !40. or. I.

5) Thibaut, a. o. O. S. tSS. 3. B. Klage der Geschwängerten auf

Privatgenugthuung und Ernährung des gezeugten Kinds, wiewohl beide

aus der unehelichen Schwängerung/ hervorgehen.

6) Z. B. die svti« sä eiKibeockum der Eigenthumsklage, v. III. 1.

kr. 23. §. 5.

7) Puchta, a. o. O. S. 75.

8) v. t7. kr. 57. XI.IV. 7. kr. ,g.

9) Alters »Iters«, e«asuinit. v. XXXI. kr. 76. Z. 8> I,. t7. kr. 4Z. §. t.

§. 1S8.

z) Einreden.

Der Beklagte, indem er sich auf die Klage einlaßt und somit

den Streit befestigt '), kann sich entweder dadurch vertheidige», daß

er de« Grund derselben lediglich i« Abrede stellt (Uli, conteststi« »e-

gstivs), oder dadurch, daß er dem Gesuche ^es Klägers eine Einre

de (exceptio) entgegensetzt, d. h. eine Behauptung, wodurch

dasselbe vorübergehend oder für die Dauer entfernt wird (verzögernde

— zerstörende Einrede) "). Auf dem letzteren Wege läßt sich auch

ei» Recht deö Beklagten aktiv geltend machen, wie namentlich durch

15 *
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die Einrede der Kompensation , die Einrede des Spolium^) und das

Mittel der Attention. Es können zwar ans demselben Grunde und

mit der Richtung auf denselben Gegenstand nicht Klage und Einre

de gleichzeitig von dem Berechtigten gebraucht werden , da die In

tention der Klage Aufhebung, die der Einrede Aufrechthaltnng des

bestehenden Zustandes ist auch stehen nur in den seltensten Falle»

dem Berechtigten Klage und Einrede zugleich zu Gebot und über

dies; ist der Erzipient schon dadurch im Nachtheil, daß die Einrede

eine Klage, somit das Beginnen des Rechtsstreits von der anderen

Seite, voraussetzt. Allein dennoch gibt es Lagen, wo der Berech

tigte es in seinem Vorthelle findet, nur vertheidignngsweise sein Recht

geltend zu machen, sey es, weil der Weg der Klage ihm verschlossen

ist °), oder weil der bestehende Zustand ihm genügt Eine Einrede

ist persönlich (persona« «unseren»), wenn sie, was jedoch nicht zu

vcrmuthen ^), nur der zunächst verpflichteten Person, dinglich (rei

coKseren«), wenn sie auch anderen Personen, welche aus einem ge

wissen Verhältnisse belangt werden, namentlich den Erben, den

Bürge» zukommt V). ,

1) L.R. I 25. §. „Die Beiiöstigung des Kriegs (zu Latein I.!t!s ««nts.

«tat!« genannt), darvurch das Gericht seinen rechten ansang ge

winnt" :c. S. Keller, über die Litiscontestation. Zürich 1827.

2) L.R. I. 2Z. §. Es seyen :c. IV. Edikt §. 9«. 02.

5) IV. Edikt §. 94. '

4) K. Büchel, civilrechtl. Erört. Heft I. S. 8 ff.

5) So setzt die Kompensation ein Zusammentreffen gegenseitiger Forde

rungen voraus, welche auf gleiche vertretbare Gegenstände gerichtet sind,

das Spolium eine „u aus einer unerlaubten Besiystörung, das Re

tentionsrecht wenigstens eine konnexe Gegenforderung. Büchel, a. a. O.

S. 14. 18.

6) Z. B. bei einer Forderung an einen Hanssohn , einen Minderjährigen.

7) Wie namentlich, wenn die Forderung durch Kompensation getilgt ist.

8) Thibaut, Pand.R. 8. 74.

9) IV. Ich. §. ult. v. XI.IV. I. fr. 7. Auf gleiche Weise kann man

auch wieder passiv persönliche und passiv dingliche Einreden unterscheiden,

je nachdem dieselben blos einer gemissen Person oder auch anderen Perso

nen, welche aus demselben Verhältnisse klagen, opponirt werden können.
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A ch t e s K a p i t e I.

Von dem Verlust der Rechte und der Wiederein

setzung in den vorigen Stand.

§. 1S9. '

I. Verlustgründe. ,

s) Tod des Berechtigten, d) Tod des Verpflichteten.

Der Grund zu dem Verlust eines Rechts kann liegen entweder

in der ursprünglichen Beschaffenheit des Rechts, sofern solches durch

Gesetz oder Privatwillkühr nur für eine gewisse Zeit eingeräumt ist,

oder in nachgefolgten Thatsachen, welche seine Vernichtung herbei

führen, wie namentlich Untergang des Objekts, Zusammentreffen

von Recht und Verbindlichkeit i» einer Person (vontusio), Verzicht,

Veräußerung, gerichtliches Urtheil (res juäicsts). Insbesondere aber

gehört Hieher: s) der Tod des Berechtigten '). In der Regel gehen

zwar alle Rechte auf die Erben über 2); allein eine Ausnahme ma

chen: 1) die Personen-Rechte (Rechte des Zustands jurs «tsw«)

und die damit zusammenhängenden Familien- und Erbrechte, da

der Zustand der einzelnen Personen je für sich in Betracht kommt.

Namentlich ist dieß der Fall bei den Rechten, welche auf dem na

türlichen Zustande beruhen. Aber auch von den Rechten des bür

gerlichen Zustands sind nur einzelne erblich: die Rechte des Geburts

standes 2). 2) Rechte aus Verträgen, welche ihrer Natur nach

oder vermöge der Bestimmung der Parteien blos auf die Personen

der Paziscenten wirken ^), ausser sofern dieselben zu Lebzeiten des

Berechtigten bereits in das Vermögen dieser Personen übergegangen

sind. 3) Rechte aus Vergehen gegen die Person des Verstorbenen

(actione« mersm vinäictsm «pirsnie») ^), ausser sie waren von die

sem selbst schon geltend gemacht worden 6). 4) Einzelne dingliche

Rechte, welche vermöge er Natur oder vermöge Privatdispositjon

den Berechtigten persönlich zukommen, z. B. Personal-Servituten.

S) Blos faktische Verhältnisse, namentlich der Besitz K) Der

Tod des Verpflichteten. Auch Verbindlichkeiten werden in der

Regel auf den Erben übertragen, ausser: 1) solche, welche mit dem

persönlichen Zustande (oben nr. 1.) oder 2) mit Vertrags -Verhält

nissen zusammenhangen, welche auf die Lebensdauer der Paziscen

ten beschränkt sind (oben »r. 2.). 2) Privatstrafeu oder sonstige

persönliche Nachtheile aus Vergehen, welche nicht die Entschädi
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gung deS Verletzten zum Zwecke habe» «). Für letztere haftet der

Erbe nach der Praxis unbedingt

1) lisulerbsok <>e trsns!t!«ne sctionum. ?uk. 165Z. W. Franke

Beiträge zu Erläuterung einzelner Rechtsmaterien Gött. 1. Abth. 1828. «r. «.

2) 0. XXIX. 2. kr. 37. XXXVll. l. kr. Z. XI.I. 2. kr. 2Z. xr. Vgl.

Landr. II. 17. §. So dann der jhenig zc. Gleicher Massen «.

Z) Rechte der standeshcrrlichen und ritterschaftlichen Familien.

4) Z. B. die Rechte aus dem Mandat, Gesellschafts- Vertrag, Dienst«

Vertrag.

5) Z. B. die Jnjurienklage, die Widerrufsklage wegen Undanks des Be«

schenkten. 5. IV. 12. §. 1. 0. XI>VII. 10. kr. 1Z. «. VIII. 56- eonst. 7.

6) Hier entscheidet die gerichtliche Einlassung ?. I. «. Pönalklagen, wel'

che ans Vermögens-Berletzungen beruhen, kann auch der Erbe noch geltend

machen. e«S. Thibaut Pand. Z. 70.

7) 0. XI.I. 2. kr. 2Z. xr.

») v. XXXIX. 1. kr. 22.

9) Mit Rücksicht auf X III. 28. °»P. V. «7. csp. 5. V. 19 «sp- 9.

Franke a. a. O. S. 44. u. f. Vgl. Thibaut Pand. §.7«. Wening

Civilr. I. §. 4Z. III. §. 4S. a. E. Anderer Meinung ist Lohr, Theorie

ron der Culpa S. HZ.

§. 160. . ,

«. Verjährung. (Extinctiv -Verjährung.)

Durch bloßen Nichtgebrauch (non u,n«) erlösche» nur solche

Rechte, deren Ausübung durch Gesetz, Herkommen, Autonomie oder

gerichtliches Urtheil an gewiße Termine gebunden ist, nicht aber auch

Rechte, deren Gebranch in die freie Willkühr des Berechtigten ge

stellt ist (jur, Werse tacultsti«). Dagegen erlöschen alle Rechte

durch Nichtgebrauch der Klage (Klage-Verjährung). Jede Klage

muß nämlich innerhalb einer bestimmten Frist vorgebracht werden,

widrigenfalls nicht bloö der Verlust deS Rechtsmittels, sonder« auch

der des RechtS selbst eintritt ') (aufhebende oder erlöschende Ver

jährung, prsesorZpti« extinorivs). Der Verpflichtete, welcher auf die

sem Wege von seiner Verbindlichkeit befreit wird, kann sich mittelst

einer Einrede in jeder Lage des Prozesses darauf berufen; auch darf

der Richter diese Einrede »ach der Praris von Amtswegen ergän

zen 2). Die Zeit, in welcher dke Verjährung eintritt, ist sehr ver

schieden. Die Regel bildet die Zvjährige Verjährung (sciione« per-

?ewse); jedoch giebt eö «icht nur einzelne Klage» von kürzerer

Dauer l>ot. temxorsriqe), sondern es kaun auch das Recht desKlä
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gers schon vor Ablauf der Ertinktivverjahrung dadurch unwirksam

werden, daß ihm die Einrede der erwerbenden Verjährung entgegen

gesetzt wird (§. 138.) 2). Einzelne Rechte fordern dagegen allge

mein eine größere Frist zu ihrer Verjährung, namentlich die Rechte

des römischen Stuhls 100 Jahre, die des Staats, der Kuchen,

milden Stiftungen und, nach der Praxis, die der Städte 4« Jah

re Guter Glauben auf Seite des Verpflichteten ist die ganze

Verjährungszeit hindurch nothwcndig wird jedoch bis zum Be

weise des Gegentheils vermuthet. Neber die Berechnung der Ver

jährungsfrist gelten folgende Grundsätze: 1) die Verjährung beginnt

mit dem Augenblick, wo die Verfolgung des Rechts durch eine Kla

ge juristisch möglich, also erst, wenn der Verpflichtete im Verzuge

ist °). Doch wird bei Verjährungsfristen unter 30 Jahren häufig

erst vom Momente der Wissenschaft an (g. 123. Note S.), die Zeit

der Minderjährigkeit aber in der Regel gar nicht ^) gerechnet. 2) In

Folge einer im Laufe der Frist angestellten Klage wird von dem Au

genblick der erfolgten Vorladung oder Mittheilung der Klage an die

Verjährung unterbrochen, und, wenn der Prozeß sofort liegen bleibt,

von der letzten gerichtlichen Handlung an eine neue Frist von 40

Jahren erfordert 6). Ebenso wird die Verjährung unterbrochen,

wenn der Verpflichtete im Laufe der Verjährung seine Verbindlich

keit ausdrücklich oder durch bezeichnende Handlungen anerkennt

. 3) Die Verjährung lauft ab mit dem letzten Tag; der Frist —

— Da der Gebrauch der Einreden von der Anstellung einer Kla

ge abhängt, so sind reine Einreden, d. h. solche, welche auf eine

Thatsache sich stützen, woraus lediglich die Befreiung von einer Ver

bindlichkeit hervorgeht, keiner Verjährung unterworfen Liegt

dagegen der Einrede eiu klagbares Recht zu Grund, so kann die

selbe nach Verjährung dieses Rechts nicht mehr geltend gemacht

werden .

«) v. XI.IV. 4. kr. 5. F. H. Ii. t6. fr. ,4- L. 1. e VII. Z9 eon«. 4.

Landr. I. 7S. §. Da laber derselbige ?c. „sein Gerechtigkeit verlohren ha

ben :c." F. Wa dann :c. IV. 22. ß. Da aber zc. Solte aber:c. Pfand-

ges. Art. 7Z. Ebenso auch nach sächsischem Recht: Haubold, Lehrbuch des

sachs. Privatrechts §. 27«. Note K. Zwar behaupten Manche, daß nach

Verjährung der Klage eine natürliche Verbindlichkeit zurückbleibe, welche

immer noch mit einer Einrede geltend gemacht werden könne. Guyet im

Archiv für civil. Praxis Bd. XI. nr. s. S. «2 — gl. (wo auch die ältere

Literatur S. SZ. Note 1.) Franke, civil. Abhandl. vr. II. S. 75. ff. Un>
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terholzner, Verjährungslehre §. «SS. 1S9. S. jedoch Büchel über d«

Wirkung der Klagenverjährung, bes. S. «3. Ders. über die Natur des

Pfandrechts S. 142—144. Wening, Eivilr. I. §. so. und nun auch Thi

baut, Pand.R. §. 1«19.

2) In einer Entscheidung des Kön. Obertribunals vom Z. Nov. 182Z. ist

obiger Grundsatz als Praxis anerkannt worden. Dafür ist auch Pfeiffer

rrakt. Ausführungen Bd. I. nr. ?. Anderer Ansicht ist Unterholzner,

a. a. O. Vd. I. S. l«Z. Thibaut, Pand. §. io«2.

Z) Nach den Grundsätzen dieser ist auch die Ersitzung der Freiheit (u»u>

espio Iiber!»ti5) zu beurtheilen. S. die Lehre von den Servituten und

Neallasten im IV. Buch.

4) ^utk. Huss setiones et«. L. I. I. üoksvker, prine. jur. epv.

t«i». II. §. 979. Note ck. Thibaut, über Besitz und Verjährung 5. 41.

Auch auf Dörfer wird das Vorrecht hie und da ausgedehnt. S. Lsg. ?ub.

1. 1. von,. 17. 8. 2S. Richter, Civilrechtsfprüche nr. 62.

s) X. II. 26> e»p. 20. Ilveser, »pee. 455. ine^. 8. ^ufenclorf,

vbservstione, juris univ. I «Ks. IIS. V. II. «Ks. 194» H«f»eKer

xrin«. juris oiv. Z. 87«. Thibaut, a. a. O. z. Z«. And. Ansichten s.

bei Lönmer, jus ecel. ?rot. I.id. II. tit. 26. §. 34> Unterh olzner,

§. 92. Für den Grundsatz, daß Kons n^es auf Seite des Beklagten noch»

wendig sey, ist auch eine Entscheidung des K. ObcrtribunalS vom 29. Aug.

1825, in Betreff der Verjährung einer Pfandklage, übrigens wie es scheint,

nur hinsichtlich des letzten Besitzers, indem angenommen wurde, daß der

Beklagte, obgleich seine Vorfahren zur Zeit der Erwerbung der verpfände

ten Sache daS darauf haftende Pfand gekannt haben, doch deßwcgen in

gutem Glauben sich befinde, weil er sich auf eine ju,is et proKsdili, rs«.

ss berufen konnte, daß der Pfandglänbiger auf dieses Pfandrecht Verzicht

geleistet habe. Vergl. hiemit Pfeiffer, verm. Aufsähe nr. 7.

6) ^etioni nouüuin vstse non eurrit prseseripti«. L. VII. 39.

eonst. 7. §. 4- «onst. 8. Daher nimmt die Verjährung bei zweiseitigen Ol"

ligationen erst ihren Anfang, wenn der Berechtigte seiner Sekts erfüllt hat.

Bei bedingten Verbindlichkeiten, wenn die Bedingung eingetreten, bei Dar«

lehen auf Kündigung, wenn die Kündigung erfolgt ist.

7) L. II. 41. eonst. s. Thibaut, Pand. §. 10ZZ.

8) «2. VII. 59. vonst. 9. VII. 4«. eonst. 1. §. I.

9) 3. B. durch Zinszahlung VII. zy. eonst. 7. F. s. 6. eonst. 8. L. 4-

Lerger, oeeon. juris Ii. II. t, 2. tk. 26»

10) 0. XLIV. 7. kr. 6.

11) Z. B. die Einrede der Zahlung, des Dolus, und auch die des nicht

gezahlten Geldes; den» nur das Privilegium der letztem ist der Verjährung
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unterworfen, v. XI.lV. ch. kr. 5. §. 6. L. Vlll. 36. °«v,r. 6. Pfeiffer,

prakt. Ausführungen III. »r. z. ,

12) S. §. 16». Note 1. Z. B. die Einrede der Kompensation.

, , . §. 161.

II. Umfang und Wirkung des Verlusts.

In Folge der allgemein oder nur in Beziehung auf gewisse

Rechte stattfindenden Verlustgründe" geht in der Regel das Recht

ganz und unwiederbringlich verloren, sey es, daß die ihm entspre

chende Verbindlichkeit schlechthin vernichtet (i?«o jure null»), oder

durch eine der Klage entgegenstehende Einrede (ope exveptioni«) un

wirksam gemacht wird. Doch giebt es Falle, wo, ungeachtet eine

volle bürgerliche Verbindlichkeit (oivili« «Kligstio) nicht besteht, gleich

wohl eine sog. natürliche Verbindlichkeit (nswrslis obligatio) ') an

genommen wird, weil blos die besonderen Erfordernisse der Klag-

barkeit eines Rechtsverhältnisses nicht vorhanden sind, ohne daß

das Verhältniß selbst von den Gesetzen innerlich vernichtet wäre

Hier kann dann ungeachtet der fehlenden Civil- Obligation immer

noch mit einer Einrede, namentlich kompensationsweise, das Recht

geltend gemacht werden ^); auch kann die bestehende natürliche Ver

bindlichkeit als Grundlage einer neu entstehenden bürgerlichen Ver

bindlichkeit dienen, indem die «angelnden Requisite der Klagbarkeit

ergänzt werden, was bei völlig vernichteter Obligation nicht mög

lich wäre.

1) Weber, systemat. Entwicklung der Lehre von der natürlichen Vcr-

bindlichkeit, 3. Auflage, Schwerin und Wismar 18««. Reinhardt, ver

mischte Aufsatze z. Heft, Stuttgart 1827. Carl Büchel, über die Ver

pfändung für nicht vollgültige Obligationen, S. 57. ff.

2) Es wird zwar ein Merkmal für diese völlige Vernichtung darin ge

sucht, wenn das Gesetz in einzelnen Fällen blos in sgvoren, <Z«Kitoris und

nicht in ockium «rväitoris die Klage abspreche, mit Rücksicht auf r>. XII. 6.

t>. 4«. pr!n«. Allein, wann das eine oder das andere anzunehmen, dar

über sind die Meinungen gethcilt. Für den i»vor geKi,«^» vcrmnthet

Büchel, Wirkungen der Klage-Verjährung S. 24. Derselbe über die Ver

pfändung :c. S. 1»4. Thibaut, Pand.Recht §. 11Z. Note x. Für das

«Sium cre6itoris Guyet im Archiv für civil. Praxis Bd. XI. S. 78.

Z) Hieher gehört auch die sie. S«I!, womit im Falle geleisteter Zahlung

die «oncklotio inckediti zerstört werden kann. Büchel über die Verpfän

dung ,«. S. 61. . «,-<- ° > - >i
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-'^ s. 162. '

NI. Wiedereinsetznng in den vorigen Stand'),

s) Begriff und Erforderniffe.

Unter Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (ia inlegi-um re>

«tituri«) versteht man die Wiederherstellung eines nach strengem

Recht verlornen Nechtsznstandes, insbesondere sofern sie vom Rich

ter, erkannt wird. Der Grund dieser ausserordentlichen Rechtshülfe

ist nicht das Begnadigungsrecht des Staats^), sondern eine ge-

wiße arbiträre Gewalt des Richters, wovon nicht allein daS

prätorische Recht, dessen Schöpfung die Restitutionslehre ist, son

dern auch die einheimische Gesetzgebung und Praris vielfach Zeug-

niß gebe». Eben daher ist auch der Richter bei Erkennung der Re

stitution nicht an sein subjektives Gefühl, .sondern an anerkannte

Billigkeirsrücksichten gebunden welche zum Theil gesetzlich

vorgezcichnet sind. Vorausgesetzt wird bei jeder Restitution: 1) ei»

positiver Nestitutionsgrund (§.164. u. 165.) 2) eine erweisliche, nicht

ganz unbedeutende ^) und von dem Beschwerdeführer nicht verschul

dete ^) Verletzung, welche 3) durch kein anderes gleich genügendes

Rechtsmittel abgewendet werden kann °). Dagegen wird bei dem

Vorhandenseyn dieser Voraussetzungen die Restitution gegen alle

rechtlichen Geschäfte und Versäumnisse und im Verhälrniß zu Per

sonen jeder Art ertheilt. Nur ausnahmsweise findet sie nicht statt:

1) im Verhältnis) zwischen Kindern und Eltern, ausser, wenn diese

als Vormünder rhätig waren ; 2) gegen Geschäfte, wobei der zu

Rcstituirende selbst arglistig gehandelt hat Z) gegen den Ablauf

der Verjährung von 30 und mehr Jahren ebenso gegen die un

terlassene Anstellung von Ponalklagen ">), 4) gegen eine geschlossene

Ehe 5) gegen Versteigerungen zum Zweck der Befriedigung des

Fiskus ß) wenn die Restitution eine unbillige Verletzung eines

Andern zur Folge hätte, welche großer wäre, als der durch diesel

be zu hebende Nachthcil, namentlich wenn eö sich bei dem zu Re-

stitnirendcn um einen entgangenen Gewinn handelte, welcher nur

durch den positiven Schaden eines andern nachzuholen wäre

7) gegen die versäumte Vollziehung oder Vormerkung von Pfand-

rechtstitcln 8) gegen versäumte Sichersiellung anderer, dingli

cher oder personlicher. Rechte in den öffentlichen Büchern, es wäre

denn, daß der betheiligte spätere Gläubiger das nicht vorgemerkte
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Recht gekannt hätte, oder 5er Wiedereinsetzung ungeachtet befriedigt

werden könnte '^).

1) G. C. Burchardi, die Lehre von der Wiedereinsetzung in den vori

gen Stand, Göttingen 13Z1. Schröter, über Wesen und Umfang der in

Zntsgi-uin restitutio in der Zeitschr. f. Civilrecht uu5 Prozeß Bd. VI.

S. 91. ff. ' -

2) Wie Burchardi a. a. O. S. 2«.ff. will. S. dagegen Schröter

«. a. O. S. 169. ff.

s) v. IV. t. kr. z.

4) v. IV. 4. kr. 9. prlnc Mühlenbruch, Pand.Recht §. 159. An»

derer Ansicht ist Burchardi S. 82. ff.

5) v. IV. 6. lr. 7. 26. Eine Ausnahme macht die Restitution der Min

derjährigen, v. I V. 4. kr. 44.

6) l>. IV. 4> kr. 16. HokseKsr, prlnv. juris riv. ?«m. II. §, 809.

Glück, Komment. Thl. V. S, 419. ff. C. Klien, über das Wesen und

die heutige Anwendbarkeit der prätorischen Restitutionen, im civil. Archiv.

Bd. I. S. 214. Burchardi S. 10«. ff. Uebrigens nimmt es die Praxis

mit der Subsidiarität der prätorischen Klagen nicht so genau.

7) «. ?I. 42. const. 2. Burchardi S..117. ff.

«> Burchardi S. 128. und die daselbst Note 32. angeführten Stellen.

9) «. VII. ss. eonst. z. und 4. Landr. IV. 22. !. Solte aber «. „in'

nerhalb dreissig Jaren « " Co«,. ?ub. wm. Vil. ok. 44. »r. 52.

«e^. Entscheidung des Obertribunals vom 7. Mai 18Z1. Vgl. Thibaut,

über Besitz und Verjährung k.SS., Unterholzner, v n der Verjährung

§. 1ZS. und 1Z7. Anderer Ansicht ist nach gemeinem Recht Burchardi

S.iZ5.ff. Auch dieKirchen machen keine Ausnahme s. Thibaut Pand.R.

§. 1«ZZ. Note K.

1«) 0. XI.VII. 10. kr. 45. XI.VIII. 19. kr. I. L. 5. Weitere Beispiele

bei Burchardi S. 1ZZ. ff.

11) Nach der Praxis: l.sut«rK««K, ««II. tl,««r. prsvt. I.iK. IV.

,!t. 4. §-29. Glück, Komm. Thl. VI. S. 15. Anderer Ansicht: Bur>

ch a r d i S. 142. ff. lieber Restitution gegeu Eheverlöbnisse flehe Z. II. L ö K.

mvr, «er«, sä ?snä. L. III. Kr. 34.

12) O. X. Z. eonst. 5.

iz) v. IV. I. kr. 4. IV. 4- kr. 34- IV. 6. kr. ig. Burchardi S. 126.

14) Pfandgesetz Art. 81. u. 89. Einf.Ges. Art. 14. u. 18. Gefetz vom

21. Mai 1823. Art. 91. Unzureichend ist der von Volley, Komment.

Thl. I. S. so«, für diese Ausiialme angeführte Grund: weil die Wieder»

einsetzung nur einen verlornen Rechtszustand herstellen, nicht einen netten

begründen könne; den» die Restitution würde unter allen Umstände!, nicht

das Pfandrecht selbst ertheilen, sondern nur die Möglichkeit zurückgeben.



sss I. Buch. Von den Pribatrechten überhaupt.

dasselbe ohne Rücksicht auf spätere Pfandgläubiger durch Eintrag erwerbe»

zu könne», und diese Möglichkeit bestand allerdings vor dem Versäumniß.

55) Pfondgeseh Art. 89. in Verb, mit Art. 74— 88., Volley, a. a. O.

§.' 163. . .

K) Form, Wirkung und Verlust des Rechtsmittels.

Die Wiedereinsetzung kann sowohl in der Form eines selbststan-

digen Vorbringens, als auch in Verbindung mit einer Klage oder

Einrede nachgesucht werden '). Jedenfalls ist ein förmliches Ge

such (implorsri«, solennis postulsli«) erforderlich ^), und hierüber

eine Verhandlung einzuleiten 2), bis zu deren Austrag im Stande

der Sache nichts verrückt werden darf^). Zur Anstellung des Rechts

mittels ist nicht blos der unmittelbar Verletzte, sondern auch der

Erhe und Cessionar berechtigt. Dagegen kann dasselbe in der Re

gel nur gegen den, welcher durch die Verletzung gewonnen hat und

dessen Erben (in r,er5on«m), gegen einen Singular-Nachfolger (in

rem) aber nur ausnahmsweise dann gerichtet werden, wenn der

Zweck der Wiedereinsetzung sich nicht anders erreichen ließe Die

Wiedereinsetzung selbst bewirkt, wo möglich, die Herstellung des der

Verletzung unmittelbar vorhergegangenen Justandes und die Aufhe

bung der durch dieselbe dem Verletzten zugegangenen Nachtheile, wo

bei jedoch der Gegner möglichst zu schonen und gleichfalls in sein

früheres volles Recht wieder einzusetzen ist«). Der Anspruch auf

Restitution erlischt durch Verzicht, gerichtliches Urtheil und vierjäh

rigen Nichtgebrauch (ciusäiiennium continuum) ?).

j) I). IV. 4. fr. 24. IV 2. fr. 9. §. z. ^

2) L. ZI z». eonst. 2. Vurchardi S. 42t.

Z) v, IV. «. tr. 4. IV.4. fr. ,z. ,,rine. fr 29. Nov. j!y. «. 6. Nur Re»

stitlitionen gegen prozessualische Versäumnisse köniren auch Kröv! m«n„ ertheilt

werden. Vurchardi S. 423. And Ansicht ist Tbibaut, PandR. 5-68Z.

4) II. 5«. c«n5l. U!>. Die Exekutiv» soll indessen in Württemberg

durch das Restitutionsgesuch nicht aufgehalten werden, ausser im Falle au>

genblicklicher Bescheinigung, oder weun durch dieselbe ein unwiderbringli

cher Schaden gestiftet wurde. Exekut.Geseß Art. 24.

5) Vurchardi S. Z92—420.

61 O. IV. 4> §. 4 ,,ut unll«quisksue in Integrum )Ug »uum reeipi'st.^^

XXI. 2. fr. Z9. Vurchardi S. S52. Vergl. Wening, Civilrecht VI.

5. 12. und,«. , ^ . : / . , ,
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7) Der Anfangspunkt der Verjährung ist natürlich sehr verschieden

je nach dem Restitutionsgrund. Die Restitutio» wegen Zwangs beginnt

mit dem Momente der Verletzung, die wegen Betrugs und Jrrthums mit

dem Momente der Enttäuschung, die wegen faktischer Hindernisse mit dem

Augenblicke, wo diese wegfallen. Vgl. Burchardi S. 5t5. Nicht ent

gegen sind O8S. 'rub. r, VII. cons. ^ nr. Nicht nur die Restitu

tion gegen den Verlust einer Einrede unterliegt übrigens der Verjährung,

Burchardi S. 496 — 499. Büchel, Wirkung der Klage-Verjährung

S. !9. , sondern es kann anch die Restitution selbst nach Verjährung der

Restitutivnsklage nicht mehr in Form einer Einrede naci'gesucht werden.

S. oben §. tö«. Note t. Anderer Ansicht ist Glück, Komment. Thl ^.

5.4Z9. Wening VI. §. in. Mühlenbruch, Pand,R. §. ic>«. Note 7.

Ueber die Bestimmung, daß binnen obiger Zeit auch das Gesuch entschie

den seyn müsse, setzt sich die Praxis hinweg. Glück, a. a. O.

c) Gründe der Wiedereinsetzung. 1) Zwang, Betrug und Jrrthum.

Abgesehen von den Rechten der Minderjährigen (g. 170.) hinsichtlich

der Restitution (restitutio minorum) kommen hier n»r in Betracht

die allgemein, auch bei Volljährigen zulaßigen Wiedereinsetzungs-

Gründe (restitutio m»)orum), und unter diesen zunächst die Hinder

nisse der freien Einwilligung: Zwang, B«r»g und Jirthum. Eine

erzwungene Handlung (§. 114.), ohne Unterschied, ob der Zwang

durch unmittelbare Gewalt oder Drohung verübt worden, ist nich

tig, und es kann daher derjenige, welcher auf diesem Weg ein per

sönliches oder dingliches Recht aufgegeben hat, dasselbe nach wie

vor mit denselben Rechtsmitteln verfolgen, und, beruft sich der Be

klagte anf die geschehene Entsagung, die Unstatthaftigkeit dieser Ein

rede mittelst der Replik (replics inetus) darthun, ohne einer förm

lichen Restitution zu bedürfen '). Ebenso kann der Verletzte in Vcr«

tragsverhaltnissen sich der Kontrakrsklage bedienen, um sich für ei

nen widerrechtlichen Verlust zu entschädigen. Ausserdem und alter

nativ mit den angeführte» Rechtsmitteln kann aber auch derselbe

nicht nur durch eine eigene restitutorische Klage (<iu«ä metus csu-

ss), unter Berufung auf den stattgehabten Zwang, von denjenigen,

welche denselben ausgeübt haben — und zwar gegen jeden einzel

nen solidarisch — vollständige Entschädigung, sondern auch von je

dem dritten Besitzer in gutem oder bösem Glauben die Herausgabe

der abgedrungenen Sache nebst Nutzungen undZugehdr verlangen ^).

oder, sofern er einstweilen nur eine Zusage gemacht oder zufallig
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die Sache wieder in Besitz erhalten hat, gegen jeden, der ihn hier

auf belangt, sich durch eine Einrede (exceptio mew») schützen ^).

Endlich kann der Gezwungene direkt um Wiedereinsetzung in den

früheren Zustand bitten"), was namentlich in dem Fall, wenn künf

tige Folgen einer Handlung oder Unterlassung abgewendet werden

wölken, vorzuziehen ist, da in diesem Falle das ResiiturionS- Ver

fahren schneller zum Ziele führt. — Auch der Betrug (S. 116.),

sofern er nicht unmittelbar Nichtigkeit des Geschäfts bewirkt, er«

zeugt nach römischem Recht eine eigene Klage (svti« auf Re

stitution und Entschädigung, welche jedoch um ihrer infamirenden

Wirkung willen nur gegen den Betrüger selbst und auch gegen die

sen nur subsidiär, d. h. solange nicht ein anderes Rechtsmittel ge

geben war, binnen 2 Jahren angestellt werden konnte Jetzt,

nachdem jene Wirkung als Folge der bloßen Civilklage nicht mehr

eintritt ^), ist zwischen diesem Rechtsmittel und der aus der bloßen

Thatsache der widerrechtlichen Verletzung (ohne die intenti« 6«Ii)

hergenommenen beständigen Schadensklage («eti« in tsewm) kein

Unterschied mehr ?), gleichwie schon nach römischem Recht die Ein

rede des Betrugs (»ve^tio äoii) in der allgemeinen exceptio öuli

lscti aufgegangen ist, welche nicht blos einem bezüglichen, son

dern überhaupt jedem unbilligen Anspruch entgegengesezt werden

' kann 8). Dagegen kann der Verlezte , wenn er durch Betrug oder

Arglist einen Verlust an seinen Rechten erlitten, namentlich wenn

er dadurch zu einer dieselben gefährdenden Handlung verleitet wor

den , noch immer sich des subsidiären Rechtsmittels der Restitution

bedienen 2). — Ebenso kann endlich wegen Jrrthums, sofern die

ser überhaupt berücksichtigt wird (g. 115.) Und die ordentliche»

Rechtsmittel nicht zureichen, Wiedereinsetzung nachgesucht werden ").

I) S. §. tt4. Note?, v. IV. 2. kr. 9. j-4. kr. 2t. §. 4.U.6. XI.VIII. 6.

ir. s. prine. I.. <7. tr.1l5. G lil ck, Komm. Thl. V. S.494 ff. Thibaut,

Pand. §. 45Z. und 68S. And. Ansicht ist LZ u r ch a r v i a. a. O. S. Z51 ff.

Z) O. IV. 2. kr. 9. §. t. a- 7. 8. fr. j«. 2t. §. 6. Xll. s. kr. 7. Das

iu<?i«!um !n qusgrusiwm im Falle des Ungehorsams fällt bei uns hinweg.

Glück, a. a.O. S. 5«S. Thibaut, a. a. O. §. 68S. And. Ansicht ist

Leiser ,pec. 56. meck. Lerger «ee. juris. I^iK. III. tit. j5. tk. 9.

5) v. XI.IV. j. fr. ^. §. ZZ.

«) S. hierüber Burchardi S. ZS9 ff. Wetting VI. §. 22. Müh

lenbruch Pand.R. §. 1SZ.
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s) Burchardi a. a. O. S. 28Z ff.

6) S. Lehre von der Ehrcnschmälerung im II. Buche.

7) L. L. cle LeKr cle svt. cle äolo mslo , mslilisrum Rom. everri.

«ul« , supol. iiostro koro minus necesssris. Loett. 1728. L>,. >V. '

Welirn, clootr. iuris erpliostrizc z>r!nr!p!«rum et esu»»«r. clsmni Ks.

Kits öoli msli eulnse, morse ej»sk>ue quorl interest rstione j>ps^stk>n.

<It, 1.!^,. 1795. xsg. ^7. Vcrgl. Thibaut Pand. §.687. a E. Anderer

Ansicht ist Hänel über das Wesen und den heutigen Gebrauch der scU«

und «iLexlio äoli, im civil. Archiv Bd. XII. S. 41Z ff.

8) Hänel a. O. S. 419. Burchardi a. a. O. S 292 ff.

9) Burchardi S. Z76 ff. Schröter, a. a. O. S. 126 ff.

1«) 0. IV. 1. 7. kr. 2. XXVI. kr. t. §. 6. L.R. IV 22, Z. Sollte

aber :c. ^- „kein wissenschafft gehabt" zc. Burchardi S. Z3Z. Müh'

lenbruch §. 16S.

"2. Faktische Hindernisse in Ausübung und Verfolgung des Rechts.

Hieher gehört: 1) Abwesenheit des Berechtigten. We

gen dieser wird restituirt: »)wenn die Abwesenheit eine not h wen

dige war, sey es, daß dieselbe im Dienste des Staats oder wegen

einer andern triftigen Ursache statt hatte, ohne Rücksicht darauf,

ob ein Stellvertreter hinterlassen worden oder nicht b) Wenn

die Abwesenheit eine freiwillige, jedoch zu billigende, war, so

fern dem Abwesenden in Bestellung eines Vertreters keine Vcrsaum-

niß zur Last fallt In beiden Fallen (s. und b.) wird jedoch vor-

ausgesezt, daß der Verlust, welcher dem Abwesenden abgenom

men werden soll, denselben als anwesend wohl nicht getroffen hät-

te^). 2) Abwesenheit des Verp flich tcten. Wegen dieser kann

immer um Wiedereinsetzung gebeten werden, wenn die Entfernung

wirkliches Hinderniß der Rechrsverfvlgung war, und dadurch ent

weder der Verlust der Klage oder ein anderer Nachthell für den

Berechtigten herbeigeführt wurde, nicht aber, wenn der NachtheN

ohne jenes Hinderniß gleichwohl eingetreten wäre*). 3) Verzö

gerte oder verweigerte Rechtshülfe. Abgesehen von der deß-

halb der verleztcn Parthei gegen den dolos oder kulpos handelnden

Richter zukommenden Schadensklagc, findet auch hier und zwar zu

nächst Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt 4) Ver

säumnisse der den höheren Gerichten zugethcilten Prokuratoren

bei den vor jenen Gerichten anhangigen Streitsachen, sofern nicht
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die Partei dieselben mitverschuldet hat«); nur kann die Restitution

nach der Praris niemals von dem Säumigen selbst, sondern nur

entweder von dem Verlezten oder eincm andern Bevollmächtigten

nachgesucht werden. 5) Krankheit und andere unverschuldete Zu

falle, welche die Rechtsverfolgnng verhindert Habens.

1) o. IV. 6. fr. 1. L. «. kr. 9. 10. 16. 26. §. 9. e. II. 54. o«»5t. 2.

Ungeachtet fr. 29 v. e«g. S. Burchardi S. ISS ff. Kehrte der Ab

wesende nach Vollendung seiner Geschäfte nicht zurück, so ist die fernere

Abwesenheit als eine freiwillige zu betrachten, kr. 33. §. 1. evtl.

2) kr. 28. princ. eoci.

8) kr. 44. v«ll. Durch die allgemeine Erwähnung der Abwesenheit als

eines Rcstitutionsgrunds L.R. I V. 22. §. Sollte/aber zc. sind die Beschrän

kungen des gemeinen Rechts nicht aufgehoben.

4) kr. 21. 22. 2Z. ,'rinv. j. 1. z. kr. 26. §. I. Burchardi S. 17S ff.

Nur der Aufenthalt im A uslan d wird indessen in den obigen Fällen (1. u. 2.)

als Abwesenheit gelten können.

5) L.R. Th. I. Tit. 81. Quelle dieses Titels sind ^utK. S'stulmug «c.

<?. I. z. und Nov. 17. «ap. z. Vgl. v. IV. 6. kr. 1. §. 1. fr. 26. 'L. 7,

6) Gegen die Restitution Volljähriger aus diesem Grunde ist nicht blos

im Allgemeinen das Römische Recht V.II. 1Z. e«n«t. 10. v. IV. 6- ir.zy,

sondern auch die frühere würc^mb. Gesetzgebung. S. Gen.Rescr. vom 21. Oct.

173S (Ges.Slg. VI. S. 445.) : „Drittens ic. Vgl. Gen.Rescr. v. 14. Aug.

177«. (S. 392.), wo das obige Rescr. bestätigt wird. Indessen hat die prov.

Verordn. rom 22. Sept. 1819. §. 11. Nr, VIII. (Rcg.Bl. S. 584.) eine Aus

nahme gemacht bei den Prokuraroren der Gerichtshöfe und des Obertribunals.

Wider die Rechtsnachrheile , welche ein Rechtskonsulent oder Rechtspraktikant

und selbst ein Prokurator als Schriftocrfosser (oder als Au

wald bei eincm nieder» Gericht) durch mangelhafte Vertheidignng einer Par

tei zuzieht , gibt es dagegen gesetzlich keine Restitution , und auch die Ausnahme,

welche der Gemeinbescheid des tön. Obertribnnals vom 27. Juli 1825 hinsichtlich

der zweiten Nothfrist für Ausführung der Appellation bei den höheren Gerichten

machr,lSßr sich nur durch eine neu entstandene Praxis rechtfertigen, welche durch

de» §. 19. der angef. Verordn. vom 1. 1819 stillschweigend bestätigt worden ist.

Vgl. übrigens Verhandl d. Kammer d. Abg. v. 1820. Z. ouss. Bcil.HeftS. 126.

S ch ü z , wiirtt. Civilproccß S. 214 f. S ch c u r l e n , Civilproceß I. S. 410.

7) L.R. IV. 22. §. Sollte aber :c. „oder auch auß andern bcweißlichen

ehehafftin :c." Vgl. IVIeviu» vsci». p. II. ^e«. 211. Die Armuth ist

kein Restitutionsgrund , da die Armenprozesse uncnrgeldlich besorgt werde«.

L.R. I. 17. §. Wo auch :c. Gen.Rescr. v. Vti. Febr. 1SZ1. (Ges.Slg. VI.

S. 449. Hofger.O. U. S. §. 4.
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Zweites Buch.

Personen, Recht.

———

§. 166.

Einleitung.

Die Rechte, welche einer Person um ihrer selbst willen znkom-

wen, gehören theils dem öffentlichen, theils dem Privatrechte an.

Die letzteren, von welchen allein hier zu reden ist, lernt man am

besten kennen bei einer Znrückführung derselbe» auf die verschiede

nen, natürlichen oder bürgerlichen, Eigenschaften, von welchen das

positive Recht den Genuß derselben abhängig gemacht hat (§. 97.).

Ans dem genauen Zusammenhange, worin die meisten dieser Rechte

mit der öffentliche» Verfassung stehen, erklärt sich, daß das frem«

de Recht hier weniger, als in andern Lehren Einfluß erlangt hat.

Erstes Kapitel.

Von der Verschiedenheit der Personen rücksicht«

lich ihrer natürlichen Eigenschaften.

§. 167.

l) Geschlecht (Rechte der Weiber).

Das weibliche Geschlecht genießt im Allgemeinen gleichen recht,

lichen Schutz mit dem mannlichen, und, was die Gesetze über den

Mann verordnen, gilt daher im Zweifel auch für das Weib '). Al

lein in mehrerer Hinsicht sind die Weiber gegen die Männer theils

begünstigt, theils zurückgesetzt; begünstigt z.B. durch die ihnen zu

Statten kommende Gesetzesunwissenheit (§. IIS.) und die sog. weib

lichen Freiheiten ^) ; zurückgesetzt namentlich durch die Entziehung

staats- und gemeindebürgerlicher Wahlrechte und das Institut der

Geschlechtö-Vornlundschaft. Das letztere ist nun zwar i» Württem,

16
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.herg, unbeschadet der Vorrechte des Mannes im Hausregimente

(imperiuln msritsle), gesetzlich aufgehoben ^). Gleichwohl kann das

selbe noch jetzt zur Anwendung kommen: 1) wenn es sich von der

Beurtheilung eines früheren Rechtsgeschäfts handelt. Nach dem

Grundsatze) daß die Gesetze im Zweifel nicht rückwärts angewendet

werden dürfen, kann nämlich ein von einer Frau vor dem 1. Juli

1828, als dem VerkündigungsternZin de? neuen Gesetzes, eingegan

genes Rechtsgeschäft auch jetzt noch aus dem Grunde von ihr an

gefochten werden, weil kein Kriegsvogt dabei zugezogen worden ^).

2) Wenn eine auswärtige Frauensperson, in deren Heimath die Ge

schlechts -Vormundschaft noch jetzt gilt, in Württemberg ein Ge

schäft eingehen will. Da nämlich die Zuziehung eines Gefchlechts-

Vormunds keine bloße Form ist, vielmehr mit dem rechtlichen Zu

stande der Weiber zusammenhangt, so entscheiden hier die Gesetze

des Wohnorts ^). Dagegen kann nunmehr nach dem «eueren Ge

setze eine württembergische Frauensperson oder eine Frauensperson

aus einem Lande, wo die Geschlechts-Vormundschaft noch gilt, vor

ausgefetzt nur, daß sie überhaupt volljährig oder verheirathet ist,

sowohl gerichtliche, als aussergcrichtliche Handlungen ohne Anzie

hung eines besonderen Gcschlcchts-Beistandes vornehmen und selbst

mit ihrem Ehemann gültig kontrahiren ohne daß sie jedoch ge

hindert ist, sich freiwillig eines Beistandes oder Fürsprechers zu be

dienen, welcher überdieß nicht wie ein sonstiger gerichtlicher Für

sprecher Mitglied eines Gemeinderaths seyn, wohl aber die allge

meine Fähigkeit haben muß, >oor Gericht zu stehen Der Man

gel der letzteren Eigenschaft ^) oder die zufällige Abwesenheit des

einmal erwählten Beistandes erzeugt keine Art von Nichtigkeit; auch

ist dieser überhaupt nur wie ein gewöhnlicher Rathgeber zu betrachten.

1) v. I.. 16- kr. 1. und 195. Die Anwendung s. XXXII. (z.) fr. 62.

Nicht umgekehrt: XXXII. (2.) kr. 45. Zwitter (>>ermgpkroll!t!) si„d

demjenigen Geschlechts beizuzählen, welchem sie am nächsten kommen. V.

I. 2. kr. 1«.

2) Auch das ist ein bedeutendes Vorrecht, daß sie durch Verheiratbung

volljährig werden s. nachher, §. 1S9. ^

5i Gesetz vom 21. Mai '823. die vollst. Entwicklung des Pfandgeselzes

betr. Art. 2 — 4. Regbl. S. Zg2,f. Vcrgl. Verhandlungen der Kammer

der Abgeordneten von 1828. Heft VI. S. 15Z4. f. IV. ausserord. Beil.Hefr

S. 154, f. ' ,
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4) S. über das frühere Recht Landr. Th. I. Tit. 16. §. Andere Wcil's-

perfonen ?c. Th. II. Tit. 29. V. Hofger.Ordnnug Thl. I. Tit. 8. „da die

Sach ein Weibsperson, im ledigen oder Wittib Stand, welche nicht mehr

verpflegt, sondern bevögtet werden sott" :c. (Ges.Sammlg, II. S. 478,)

Wcishaar's Handbuch des württ. Privatr. 2. Ausg. §. 264 — 275.

5) S. oben §. 79. Landr. Thl. I. Tit. 16. F. Diemcil :c. Nach dem

tön. sächsischen Mandat über die Geschlechts-Vonnundschaft vom lg. Nov.

1828. §. 39. muß noch jetzt die sächsische Unterthanin im Auslände ebenso,

wie die Ausländerin in Sachsen, der Geschlechts-Vormundschaft sich unter

werfen, wenn ihr Geschäft in Sachsen wirken soll.

6) Angef. Gesetz vom Jahr 1823. Art. 2.

7) Das. Art. Z.

8) v. Volley, Bemerk, zu dem Pfandges. III. Bd. S. 11Z2.

§. 168.' "^'""' '

2) Alter, s) Im Allgemeinen.

Die erste Stufe der Selbstständigkeit (Mündigkeit) erreichen

beide Geschlechter mit Zurücklegnng des Kindes-Alters, jedoch mit

dem Unterschied, daß dieses bei dem männlichen Geschlechtc bis zu

vollendetem 14. bei dem weiblichen, zu Folge seiner frühem Entwick

lung, bis zu vollendetem 12. Lebensjahre dauernd angenommen wird ').

Bis zu diesem Zeitpunkte sind Kikaben wie Mädchen in der Regel

als willens- und zurechnungslos zu betrachten und ihre Handlun

gen daher ohne rechtlichen Erfolg 2). Nur sofern im einzelnen Falle

nach richterlichem Ermessen eine frühere individuelle Verstandesreife

angenommen werden kann, haftet anch das Kind für Vergehen

durch Strafe und Schadens-Ersatz ^). Andere Minderjährige da

gegen sind im Allgemeinen willens- und zurechnungsfähig (clott et

culpa« ospsoes); nur stehen sie, wenn sie keinen Hausvater haben,

unter einem Vormund, dessen Einwilligung bei allen Rechtsgeschäf

ten erfordert wird, wodurch der Mündel gebunden werden soll ^).

Einzelne Rechte können übrigens auch ohne Zuziehung des Vor

munds mit dem zurückgelegten 16. Jahre ausgeübt werden, welcher

Zeitpunkt daher unter dem Namen Testamentsmündigkeit (plons

xuKerrs«) unterschieden wird Das Greisenalter, welches gemein

hin mit dem zurückgelegten 6«. Jahre als begonnen angenommen

wird °), ist nur insoferne von Bedeutung, als damit einige Ver

pflichtungen aufhöre» welchen in der Regel nur das frühere le

benskräftige Alter gewachst« ist.
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'l) ?. ^ LS. pi-. <Z/ "«? Z^/ lieber die thcilmnse Anwendbarkeit

des römischen Unterschieds zwischen pube^es und ImpuKcres s. Eichhorns

Einleitung §. 519. Anderer Ansicht ist noch Mnurcnbrecher Lehrbuch

§. 114. Anerkannt ist derselbe durch die Gegenüberstellung von „Vormün

dern und Pflegern," .Minderjährigen und Pflegkindern" i» der Landesord

nung S. 7Z.,f. Landrecht II. Tit. 26. Vergl. Rcichspolizei -Ordnung von

1548. Tit. Zä. 1577. Tit. 5S. §. 5. Ganz unpassend und den oben ange

führte,; Stellen widersprechend ist e^Hagegen^ wenn man die Worte

bero» und i,n,iuk«res in Mündige ^und Unmündige übertragen will, denn

ein Mündiger (wohl zu unterscheiden von einem Mündel) ist ein solcher,

der kein es Vormunds bedarf. Kraut, die Vormundschaft nach den Grund

säße» des deutschen Rechts S. S5^ und 122. Angemessen erscheint es viel

mehr, mit der Landcsordnuiig S. 75. „Kinder und Minderjährige" zu un

terscheiden." " '

s) Nicht einmal, eine natürliche Verbindlichkeit wird dadurch begründet.

Reinhardt, verm. Au,.fs. Heft Z. §. 72. Roßhirt, Zeitschrift fürCivil-

und Crim.Reckt Bd. I^ Heft 2. nr.'z. §. 8. Anderer Ansicht ist Büchel

civilr. Erört Bd. II. Abth. 1. S. 85.

2) Innerhalb der pudert», wird zwar im römischen Rechte noch eine in.

k«nt!.i unterschieden, welche bei beiden Geschlechtern bis zum 7. Jahre dauern

soll; allein schon in Älteren deutschen Quellen (Kraut a. a. O. S. 145.)

wie noch jetzt im gemeinen Leben wird die Kindheit (>>uer-!>is selss)

allgemein bis zur Pubertät erstreckt. Ueber die Ausnahme bei dem puker-

tsii pr«x!mus s. Gensler, im Jlrchive für civillst. Praxis IV. S. 216.

C. G. Wächter, Lehrb. des Strafrechts Th. I. S. 115. f.

4) S. die Lehre von den Verträge» und von der Vormundschaft.

5) Dahin gehört das Recht zu testiren und als Testamcntszeuge zu die

nen. Die sog Unterscheidnngsjahre, welche gleichfalls bei einigen

Handlungen wichtig werden, beginnen bei Mädchen mit zurückgelegtem 14.

bei Jünglingen mit zurückgelegtem 16. Jahre, s. §. 187.

S) Schon im sächs. Landrecht Bd. I. Art. 4«. §. 1. findet sich diese An

sicht. Vergl. schwäb. Landr. Art. 585. §. 1. wo jedoch §. Z. das Greisen-

Alter mit dem vcrmuthlichen Lebensende verwechselt wird, wovon oben §. 99.

7) Die Landcsordnung Tit. XXXII. §. K. ..hat allerdings von dem

römischen Rechte den Grundsatz entlehnt, daß nur das Alter vvn 7«

Jahren als Ercusalivusgrund hinsichtlich der Uebernahme von Vormund

schaften gelte, allein ganz im Widerspruch mit der richtigeren Volksansicht,

welche auch in der Praxis und noch neuerdings in dem revidirtcn Bürger

rechtsgesetz vom 4. Decbr. 185Z. Art. 59. und 61. hinsichtlich der Verpflich

tung zu Frohnen und zur Uebernahme von Gemcinderathsstellen sich Aner

kennung verschafft hat. S. Rcgbl. von 185Z. S. SZ0. und SZZ.
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^-'^'" d) Bon Erlangung der BolljAHrigZert. '>'-»' '

Die Volljährigkeit, von welcher außer dem Genüsse politischer

Rechte hauptsächlich das Recht zur Verheirarhung und zur selbst-

ständigen Vermdgens-Verwaltung abhängt, tritt ..in der Regel erst

mit dem vollendeten 2S. Lebensjahr ein Ausnahmsweise werden

jedoch die Rechte der Volljährigen schon früher begründet: 1) durch

ausdrückliche Jahrgebnng (veni» setstis). In dieser Hinsicht fand

früher ein Unterschied statt zwischen der Dispensation zum Zweck

der Verheirarhung und zum Zweck derVermögens-Verwaltung. Die

erste« schloß die letztere nicht in sich', mid' Umgekehrt Mch

neuerem Recht bedarf es nur noch einer Dispensation, welche bei

Minderjährigen, die das 23. Lebensjahr zurückgelegt haben und

nicht zu den Cremten erster Klasse gehören, durch das betreffende

Oberamt, bei anderen durch die Kreisregierung ertheilt wird ^).

2) Durch Anstellung als Staatsdiener im engeren .Sinn und Ge

stattung der Rechtspran's , sey es unter Aufnahme in die Zahl der

Rechtskonsulenten oder Zulassung als Rechrspraktikant *); Z) insbe

sondere bei den Flauen durch eine rechtsgültige Hcirath Alle

auf diese Weise ausdrücklich drspenfirte oder gesetzlich für volljährig

erklärte Personen genießen die Rechte der Volljährigen durchaus

und ohne Unterschied von dem Tage der Eröffnung des betreffenden

Dekrets, beziehungsweise der Trauung an, nnd selbst diejenigen,

welche früher nur beschränkte Dispensation erhalten haben, deßglei-

chen alle früher angestellten Staatsdiener oder Advokaten, so wie

Frauen, welche vor dem 1. Juli 1828. getraut worden, sind von

diesem Zeitpunkt an wie natürlich Volljährige zu betrachten °). Die

einmal erworbene Volljährigkeit geht nicht mehr verloren, wenn auch

die Umstände, unter welchen sie erlangt worden, später nicht mehr

vorhanden feyn sollten

1) Landesordnung Tit. XI.IV. Landrecht Th/ll. Tit. 17.

2) Gen.Rescr. v. 2«. Juni 1789. (Ges.Slg. VI. S. 67«.) Vgl. Weis

haar, wiirttemb. Privatrecht Z. Ausg. I. §. 72.

z) Angef, Ges. vom I. 1828. Art. 1. Verordnungen vom 27. Mar nnd-

7. August 182«. Regbl. S. 425. f. «. 6Z5. ' Doch ist zuvor die Vormund-

schafrsvehörde zu vernehmen. Verfgg. vom i«. März ^8ZS. Regbl. S. 132.-

Welches Alter nothwendig ist, um Dispensation nachzufnchin, geht hervor

aus dem Landrecht Th. II. Tit. 27. wonach vorausgesetzt wird, dgb der
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Bittsteller das 2«. Jahr erreicht habe , ohne bei Frauenspersonen ( welche

nach gemeinem Recht nur 18 Jahre alt scyn müssen) eine Ausnahme zu

machen. ,.. . . ^

4) Angef. Gesetz Art. 1. Absatz 2. Die Aufnahme in das zünftige Mei-

sterrccht begründet dagegen die Rechte der Volljährigen an sich nicht, seht

vielmehr Volljährigkeit oder allgemeine Dispensation voraus. Gewerbeordn.

vom 22. April 1828. Art. 12. Auch nicht in dem Art. 48. der Gewerbe

ordnung angegebenen Ausnahmsfall, der blos auf die „Zulassung zum Mei

sterrecht" sich bezieht. S. Verhandlungen der II. Kammer vom I. 1828.

Heft II. S. 465. I. «uss. Beil.Hcft S. 141. ^Anderer Ansicht sind der Ci

vil- und Pupillen-Senat des K. Obertribunals nach einer Aenssernng der

selben vom Z». Aug. und 17. Sept. 18Z«.) Ebenso wenig die Zulassung

zur medizinischen Praxis oder die Ernennung zum Ortsvorsteher, Gemein-

dcrath u. s. f. Verhandlungen der II. Kammer a. a. O. Heft VI. S. 1S25.

und 1526. - ^

6) Angef. Geset) Art. 1. Absaß Z. . , ^ , . ... j,

«1 Daselbst Art. 1. Vergl. v. Volley a. a. O. S. 1128. Derselbe in

Hofackers Jahrbüchern III. S. 151.

) 7) Gleichwie mit der ausdrückliche» Befreiung von der Minderjährigkeit

die Rechte der Volljährigen unwiderruflich ertheilt werden, so muß dicß

nnn auch angenommen werden bei der stillschweigenden Dispensation. Ein

entlassener Staatsdiener oder Rechtskonsulent verliert also die Volljährig

keit nicht wieder, wenn er auch der Tyat nach noch minorenn seyn sollte,

ebenso wenig eine Wittme oder geschiedene Ehefrau.

§. 17«.

e) Rechte der Minderjährigen. (Restitution.)

Unter den sog. Rechten der Minderjährigen (jnrs minorum) be

greift man eine eigenthumliche Rcstitutionsart, welche aus dem

Grnnde der Minderjährigkeit ertheilt wird. Hat nämlich ein Min

derjähriger durch ein Geschäft, das mit oder ohne seine Mitwir

kung, jedoch auf eine an sich rechtsgültige Weise, für ihn vorge

nommen worden, oder durch ein Versäumnis; seiner Stellvertreter

Nachtheil erlitten, so kann er aus dem einzigen Grunde, weil er

zur Zeit der Handlung minderjährig gewesen, dagegen um Wieder

einsetzung bitten '). Diese Rechtswohlthat kommt dem Minderjäh

rigen selbst in Konkurrenz mit andern Rechtsmitteln zu, und na

mentlich ist eine vorherige Ausklagung des Vormunds nicht noch-

wendig 2). Rur in folgenden Beziehungen ist dieselbe ausgeschlos
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scn: 1) wen» der Minderjährige zur Betreibung eines Gewerbe po

lizeiliche Konzession erhalten hatte, in Hinsicht auf die mit diesem

Gewerb zusammenhängenden Geschäfte 2^ J-n Hinsicht auf die

jenigen Handlungen, welche ein Minderjähriger wegen seines pro-

fektizische» Sonderguts vornahm; ebenso, wenn er im Namen und

ans Auftrag seines Vaters oder eines Dritten handelte ^), z) In

Ansehung derjenigen Verbindlichkeiten, welche ein immatrikulirtcr

Studirender auch ohne die Einwilligung seiner Eltern oder Vormün

der nach den akademischen Gesetzen kontrahircn darf 4) Gegen

Zahlungen, welche auf gesetzliche Weise dem Vormunde oder dem

Mündel selbst gemacht worden S) Wenn der Minderjährige sich

arglistig für volljährig ausgab, oder sonst betrüglich bei dem Ge

schäft handelte 6) Bei Vergehen des Minderjährigen und deren

Folgen 6). 7) In Hinsicht auf Nachrhcile, welche voraussichtlich

auch den Volljährigen bei voller Besonnenheit betroffen hätten

8) Gegen einen andern Minderjährigen, welcher den Gewinn aus

dem betreffenden Geschäfte bereits wieder verschleudert hat '").

9) Gegen eine Restitution, welche der Minderjährige während sei

ner Minderjährigkeit nachgesucht und erhalten hat — Die Wie

dereinsetzung kann nicht blos von dem verletzten Minderjährigen

selbst, sondern auch von seinen Erben und denjenigen, welchen er

das Recht der Restitution mit abgetreten hat und zwar sowohl

gegen denjenigen, welcher durch die Handlung unmittelbar gewon

nen, als auch gegen dessen Erben, gegen dritte Besitzer aber nur

dann nachgesucht werden, wenn diese die Verletzung kannten und bei

dem unmittelbaren Gegner nichts z^t erhalten war '^). Die Resti

tution bewirkt für de» Minderjährigen völlige Wiederherstellung de§

früheren Rechtszuständig, wogegen derselbe nur dasjenige heraus^v

zugeben hat, um was er zur Zeit der Einlassung noch reicher ist

Das Recht zur Wiedereinsetzung erlischt durch Verzicht und Ver

jährung, welche letztere jedoch für den Verletzten und seinen Cessio-

nar erst mit dem Augenblick der von dem erstem durch Gesetz oder

Dispensation '6) erlangten Volljährigkeit, für den Erben dagegen,

sofern er volljährig, erst mit dem Augenblick der Erbschafts-Antre-

tung, und sofern er minderjährig ist, von seiner eigenen Volljäh

rigkeit an beginnt, wobei jedoch der Erbe die Zeit, welche an der

Frist bereits verstrichen ist zu Lebzeiten des Erblassers, gleichfalls

sich einrechnen lassen muß Nur die Ausschlagung der väterli«
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che» Erbschaft kann das Hauskind nicht bloö 4 Jahre nach erlang,

ter Volljährigkeit, sondern auch noch «eitere Z Jahre widerrufen

— Schon durch das römische Recht wurde das Vorrecht der Minder

jährigen auch auf Kommcknen (civitst«, respublicse) durch das

kanonische Recht aber auch auf Kirchen und milde Stiftungen

durch den Gerichtögebrauch endlich auf alle Gemeinheiten de

ren Angelegenheiten durch Vorsteher verwaltet werden (u»i?er«it»tes

vrSinstse), so wie auf alle einer Vormundschaft unterworfenen Per

sonen ausgedehnt. Bei allen diesen lauft die vierjährige Frist

in der Regel schon von der erlittenen Verletzung an

1) v. IV. 4. kr «. §.«.2. kr. 3. §.2.4. kr. 29. pr. e. II. 22. o«o«.s.

I>r. 11.23- von,t. 1.2. II. 25 «on«.2. II. Z5. oon,k.2. Landr.IV. 2S.

§ Solte aber :c. Gen.Reskr. vom 21. Okt. 17Z9. (Ges.Slg. VI. S. 445.)

IV. Edikt §. 14«. Die obrigkeitliche Bestätigung des Geschäfts begründet

keine Ausnahme. L. II. 24. eonst. 2. II. 25. eovst.2. V. 7t. «ontt. 11.

Kap ff, Civilrechtssprüche I. vr. chz.

2) l>. I. e. kr. «6. §. 2. O. II. 25. eon«t. 3. Ausser wenn durch Zjäh^

rige Verzögerung des Vormunds ein Prozeß des Mündels verloren gieng;

hier ist erst bei dem Vormund Entschädigung zu suchen. L. III. 1. vonst.

«z. z. «n. ^

3) I.«) ,er, 6«. nieg. 6 — ». Glück, Komment. V. Z. 458.

Note 1. Weber, von der natürlichen Verbindlichkeit §. 64. Note 7. Thi-

bant, Pand. §, 691. Note r, Burchardi, von der Wiedereinsetzung

S. 222. Die Aufnahme in das zünftige Meisterrecht seht Volljährigkeit .

oder förmliche Altersdispcnsation voraus. Reo. Gemerbe-Ordn. »om 5. Aug.

18Z6, Art. 12. (Regbl. S. Z89.)

4) 0. IV. 4. kr. 3. L. 4. kr. 23. Burchardi S. 2Z7—242.

5) Es ist dieß zwar in dem Kredit -Gesetz vom 24. Febr. 1803. (Regbl.

S. 105.) nicht ansdrücklich anerkannt, allein da in obigem Fall die Rück

sicht auf die Minderjährigkeit überhaupt wegfällt, so sollte die Ausnahme

keinem Zweifel unterliegen. Vcrgl. Gesetze für die Studierenden auf der

Universität Leipzig vom 29. März 1822. §. 11.

6) v. I. «. kr. 7. S. 2. L. v. 37. ««»st. 25. Burchardi S. 24».

7) v. IV. ^. kr. 9- L- 2. L. U. 43- eoa't. 3.

8) v. IV. ch. kr. 9. L- 2-

9) v. I. v. kr. 7. Z. 8. kr. It. L. 3- 5- kr. I». Z. I. kr. 24- §- 1- N. 2.

Lr. 44» XIiVI. 1. tr. 51. §. ch. „Aon enim 6voejttu5 vicketur jure vom.

inuvi " O. II. 2Z. eonst. 2. II. Z5> v««t. 2. Burchardi

S. ?ss — SZ2.
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10) v. iv. 4. kr. n. §. 6. .' :

tt) (Z. VI. 61. eonst. 8. ,,vs luäibri« lege« e> Lsnt." Beschrankt deu

tet dieß Burchardi S. 248. ,

t2) v. IV. 4. fr. 24. 58. pr. Nicht aber von Dritten, wenn gleich ih«

nen , sofern sie mit dem Minderjährigen solidarisch berechtigt oder verpflich

tet sind, die von demselben nachgesuchte Restitution gleichfalls zu Statten

kommt. 0. VIII. s. kr. 4. §. 4. VIII. 6. kr, 1«. z. 4. Ist der Dritte nur

subsidiär verpflichtet, wie der Bürge, so wird er durch die von dem Min«

derjiihrigen nachgesuchte Restitution keineswegs befreit, ausser sofern er die >

Minderjährigkeit und die Verletzung nicht kannte, v. IV. 4. kr. 13. xr.

L. II. 24. eonst.«. ^ - >' ^

«3) «. II. 22. eonst. 6. und 7. v. IV. 4> kr. 13. §. I. kr. «4. 15.

14) 0. IV. 4- kr. 27. §. 1. kr. 47. L. I.

, 15) Namentlich wenn der Verletzte nach erlangter Volljährigkeit die be>

treffende Handlung genehmigte, v. I. 0. kr. 2. S. 1. kr. 2«. L. 1. kr. 21.

So. L. II. 46. eonst. 1. und 2.

15) Nicht so nach römischem Recht. O. II. SZ. eonst. s. xr. S. jedoch

Gesetz vom 21. Mai 1828. Art. 1.

1?) v. IV. 4. kr. ig. L> II. 53. eonst. S. §. 1. und 2. Burchardi

S. 524 — 526. .

1») e. VI. 31. eonst. 6. Burchardi S. 52S. Schröter in der Zeit

schrift für Civilrecht und Proceß Bd. VI. S. 155.

19) <ü. I. 5«. eonst. 1. II. 54» eonst. 4. XI. 29. eonst. 3. Nicht blvs

auf Städte: Burchardi S. 257. f. Wenigstens die Praxis hat es immer

so genommen. LsuterKseK, (Zoll. tb. nrsvt. I,. IV. tit. 4. z. 38.

20) X. I. 41- O?. 1. 3. 7- '» Vit« I. 21. es«, 1. und 2.

21) Gen.Rescr. vom 21. Okt. 17Z9. a. a.O. „cior««rs." Vgl. von«, '

(vrses. Lsräil!) IZ. cie rest. in integrum univers. Ind. 1671. I,suter.

KseK I. v. ReinKsrclt, v. äe rest. in int. univers. Lrkurt. 1733»

§. 23. SokseKer, prinv. juris. I. II. §.852. Gegen die Ausdehnung

der Praxis ist Burchardi S. 259.

22) Glück, Kommt. Th. VI. §. 465. Anderer Meinung ist wieder Bur

chardi S. 260.

25) Wenn nicht besondere Umstände die Kcnntniß oder Geltendmachung

der Verletzung verhinderten, in Vt» I. 21. es». 1. und 2. Llem. I. 11.

esp. UN. I^suterKseK I. e. Gegen diese Ausnahme sind, jedoch aus

verschiedenen Gründen: Vermehren im Archiv für civil. Praxis Bd. X.

S. 592. Burchardi S. 524. Durchaus erst von erlangter Wissenschaft

der Verletzung rechnen UokseKer, «rinv. H. 852. Thibaut, Pand.

i«22. Gar keine Verjährung wird angenommen bei Richter, Civil-

rechtsspr. nr. 25.
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S- 171. '

Z) Gesundheit.

Vorübergehende oder anhaltende Geistes- oder Gemüthssiönm-

ge»,, so wie geistige Gebrechen können in der Ausübung aller oder

doch gewisser Rechte hinderlich seyn. Dieses ist der Fall bei wahn

sinnigen oder verrückten Personen (luriosi, me,ue cspti), welche, so

lange sie im Zustande völliger Willenlosigkeit sich befinden, keiner

rechtlichen Handlung fähig sind ebenso bei Blödsinnigen (clomon.

te»), welche zwar immer noch als Menschen geachtet werden, ohne

jedoch einer rechtlich verbindlichen Handlung fähig zu seyn nicht

aber auch bei bloö einfältigen oder geistesschwachen Personen («im-

zilioos, »tu^icii), welche sofern sie nicht unter Vormundschaft gestellt

sind , selbstständig Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen

können 2). Körperliche Krankheiten (morbi), wiewohl sie faktisch

zu Geschäften untauglich machen können (m. «ontiei) sind kein

juristisches Hindcrniß in Ausübung von Rechten. Ebenso legen kör

perliche Fehler (vitis) den damit Behafteten nur in so weit Beschran

kungen auf, als gewiße Handlungen ihnen dadurch unmöglich wer

den °).

j) III. 20. 5. 8. v. I,. j7. kr. 5. Allssex in hellen Zwischenräumen,

welche aber bewiesen werden müssen. II. 12. j. L. VI. 22. «. 9-

v. Berg, jurist. Beobachtungen und Rcchtsfälle Th. Ill^ nr. 22. S. 24Z. f.

Dem Wahnsinnige» wird der erklärte Verschwender gleich geachtet. Das.

kr. 4«. XXVII. «o. kr. j. Landr. II. Zl>. LO. Tit. XI.VI.

2) v. V. 2. kr. 2. «. V. 70. c. Z.

3) O. V. gl. e. 1Z. pr. Laudesordn. TittXI^V. „ausgenommen, daß den

alten vnd vnvermüglichen Personen, auch Wittiben, (diewejl sie noch

ihrer Vernunft nicht beraubt, vnd also für sich selbs, oder ander»

ihr Gut verwalten mögen) keine Vormünder, dann allein auff ihr Begehr,

verordnet werden sollen." S. jedoch Landr. II. 25. und 26.

4) v. I.. 16. kr. HZ.

5) 3. B. den Zeugungsunfähigen, welche keine Ehe eingehen können s.

Chcrecht. Die Landes-Ordnung a. a. O. nennt zwar unter denjenigen, die

einer Vormundschaft bedürfen, neben den „Unsinnigen oder Sinnlosen" Vilich

„Gebrechenhafftige", „Stumme" und „Uugehörende" (Taube,, n„d sogar Alte,

Unvermögliche und Wittfrauen; allein schon aus den Worten am Schlüsse:

„dieweil :c." (s. Note s.) ergiebt sich Ziel und Maaß für Anwendung die

ser Stelle. - . .ix.. ,, , .z
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§. 172.

4) Verwandtschaft. ») Begriff und Arten.

Unter Verwandtschaft (Magschaft, oognsti«) versteht man die

auf Gemeinschaft des Bluts beruhende Verbindung zweier oder meh

rerer Personen Sofern jene Gemeinschaft durch eheliche Zeugung

gen mitgetheilt worden, ist die Verwandtschaft eine rechtmäßige

(legitim«), wo nicht, eine unrechtmäßige (illegitim«). Ferner uns

terscheidet man einfache und mehrfache Verwandtschaft, je nach

dem solche blos von einer Seite oder zugleich von mehreren Seiten

begründet ist"), sodann vollbürtige und halbbürtige Ver

wandtschaft, je nachdem solche auf der Abstammung von einem

ganzen Paare oder nur von Einem der Stammeltcrn beruht^). Aus

ser der wahren oder natürlichen Verwandtschaft kommt hie und

da noch in Betracht eine bürgerlich« d. i. gesetzlich fingirte, wel

che begründet wird durch Adoption (Annahme an Kindes oder En

kel Statt endlich (bei Katholiken) eine geistliche Verwandr

fchaft (ovFnsti« «piritusli«), welche begründet wird durch gewiße

geistliche Handlungen ^).

t) v. XXXVIII. «o. fr. z. §. I.

2) H. I. Klüpfel, über die Vielfachheit der Verwandtschaft, Stuttgart

!7SZ. Makeldey, Lehrbuch des heut. röm. Rechts §. 1Z4.

2) Dieser Unterschied ist besonders wichtig dei Geschwistern. HalZgeschwi»

stcr vom Vater (conssnguinei) ode? von der Mutter (ulerini) her sind

übrigens immer noch leibliche Geschwister und daher nicht zu verwechseln

mit Stiefgeschwistern, welche keine Verwandte slud. Makeldey a. a. O.

§. !ZZ.

4) Von dieser und ihren Wirkungen spötcr im Familien-Rechte.

5) Durch die Taufe, welche zwischen dem Taufenden und Taufzeugen

einer - und dem Getauften nnd dessen Eltern andererseits ein Ehehinderniß

begründet, ebenso durch die Firmelung. O. V. 4. oonst. 26- L«»e. rriä.

8e«». 24. esp. 2. äs rek. msirimonii. Bei Protestanten wird hierauf

keine Rücksicht genommen. K. F. Eichhorn, Grundsatze des Kirchenrechts

Bd. II. S. 422.

§. 173. , ,

b) Linien und Grade

Die Nahe der Verwandtschaft wird nach Linien und Graden

bestimmt. Unter Linie (lines) versteht man im Allgemeinen eine
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zusammenhailgende Reihe von Verwandten. Stehen diese unter sich

im Verhaltnisse direkter Zeugung d. h. stammt die eine mittelbar

oder unmittelbar von der andern ab, so spricht man von einer ge

raden Linie (I. reot»), welche wieder bald aufsteigende (sscen-

äen«) bald absteigende (<Zescenäen») genannt wird, je nachdem

man von dem Erzeugten oder Erzeuger ausgeht. Ist die Verwandt

schaft blos dadurch begründet, daß die verschiedenen Personen einen drit

ten Stammvater gemein haben, so spricht man von einer Verwandt

schaft in der Seitenlinie (I. trsnsvei-«», Kollaterallinie , Zwerch-

linie) 2). Mehrere durch einen gemeinschaftlichen Stammvater un

ter sich verbliudcne Verwandte bilden einen Stamm (»kirp«) oder

eine Linie im engeren Sinn (psrentels), welche beziehungsweise

eine Speziallinie oder eine Hauptlinie seyn kann, je nachdem sie durch

einen näheren oder entfernteren Stammvater geschlossen wird. Fer

ner wird zwischen einer mannlichen und weiblichen Linie unterschie

den, und unter der ersteren die Gesamtheit der dnrch Männer ver

wandten männlichen Familienangehörigen (Agnaten, Schwerdtma-

gen), unter der letzteren die der übrigen Verwandten (Kognaten,

Spillmagen) begriffen ^). Die Abstufungen innerhalb der betreffen

den Linien heißen Grade (Al-s6us). In der direkten Lini« ergeben

. sich diese leicht nach dem Grundsatze: so viel Zeugungen so viel Gra

de *). In der Seitenlinie aber zeigt sich ein verschiedenes Resultat,

je nachdem alle Zeugungen, welche zwischen den beiden verwandten

Personen, oder blos diejenigen gerechnet werden, welche zwischen den

Personen, deren Verwandtschaft bestimmt werden soll, und dem ge

meinschaftlichen Stammvater in der Mitte liegen. Die erstere Rech-

nungswcise (computsti« jm-i« civilis) bildet die Regel °). Ausnahms

weise kommt jedoch auch die letztere (comp, juris csnollioi) zur An

wendung bei Bestimmung der Ehehindernisse in Folge von Verwandt

schaft und Schwagcrschaft und bei der Frage über den Jncest °).

Ebenso findet jene erstere Rechnungsweise in der Regel keine Anwen

dung bei der Sncccssion in adelichen Stamm- und Lehengütern, bei

welchen der alte Vorzug der Sippe oder Linie (Recht der Sippzahl)

aufrecht erhalten geblieben ist, da hier vielmehr die Nahe des Erben

auf einem der kanonischen Zahlungsweise verwandten Wege gefunden

wird 7).

I) F. C. Weisser, Anleitung zur Berechnung der Verwaudtschaftsgra
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de, Stuttgart i?3t. PH. U. Moser, die Berechnung der Ehegrade, Stutt»

gart 178S. R ei n h a r.dt , Kommentar zum Landrecht III. S. 27« f.

2) Landr. IV. 24. Z. Zufordcrst zc.

5) Die hievon abweichcndeu römischen Begriffe von Agnaten und Kog»

naten cv. XXXVIII. j«. fr. §.2^ Bergl. damit Oapit. IIb. VII«.

Z4t.) sind für die deutschen Institute, wobei sie allein noch vorkommen,

, nicht anwendbar. Wergl. Sydow Erbrecht nach den Grundsätzen des Sach

senspiegels S. 44. Mittermaier, Grundsätze § 42. nr. 4Z. und 14.

4) S. Eheger Ordn. a. a. O. §. 7. Und zwar :c. Die Anwendung s. im

Landr. a. a. O. i. Exempell. und 2. Hienach sind Eltern und Kin

der im 1., Großeltern und Enkel im 2. Grade mit einander verwandt.

5) Namentlich gilt dieselbe in Erbfällen, und bei der Delation der ge

setzliche» Vormundschaft. Ehcger.Ordn. a. a. O. „Nachdem Wir zc." Die

, Anwendung s. im Landrecht a. a. O. Log. 2. Hienach sind Bruder und

Schwester im 2., Oheim und Nichte im z. Grad verwandt.

«) Ehegcr.Ordv. a. a. O. „Die andere Regel ?c." Stehen die Ver

wandten in ungleicher Entfernung von dem gemeinschaftlichen Stamm

vater oder der Stanimmutter, so wird immer der entferntere Grad angenom»'

men. Z. B. bei Oheim und Nichte der 2te Grad ungleicher Linie; wo

gegen bei Geschwisterkindern der 2te Grad gleicher Linie. Ehcger.Ordn.

a. a. O. Die dritte R«guls eto.

7) Schwöb. Landrecht Kap. 2Zg. Vergl. I^sspe^p«^, I>. c.inoni«««

«omputstioni» »isteng Kistorism 182^. 26. v. Sydow, «. «. O.

S. 12Z. f. Näheres hierüber im Erbrechte.

e) Wirkungen.

Die rechtmäßige natürliche Verwandtschaft erzeugt, abgesehen

vo» dem besonderen Verhältnisse zwischen Eltern und Kindern und den

eigenthümlichen Fiünilieninstituten des Adels »nd einzelner bürgerli

cher Familien (Familieiistiftungen): 1) die Verbindlichkeit, bezie

hungsweise das Recht zur Uebernahme einer Vormundschaft ');

2) das Recht zur gerichtlichen Vertretung als nmthmaßlicher Sach

walter 2), 3) ein Jntestat- beziehungsweise Notherbrecht Bei

der unehelichen Verwandtschaft ist wieder ein Unterschied zu machen

zwischen den aus einem verbrecherischen Beischlaf hervorgegangenen (ex

6i>mn»to coiru nsri) und anderen unehelichen Verwandten. Zu

den ersteren gehören die im Ehebruch oder im Inzest Erzeugten (g<Z-

ulteiim und inceswosi) uud ihre Nachkomnien, welche keinerlei Vers
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wandtschaftsrechte gegenüber von Vater und Mutter und deren Ver

wandten erhalten wahrend andere uneheliche Kinder («puni „Lie

beskinder" und vul^o yizsesiti „Hurenkinder, Bastarde") und deren

Nachkommen mit den mütterlichen Verwandten in demselben Verhalt

nisse stehen, wie eheliche Verwandte, nicht aber auch mit den vater

lichen Verwandten, wenn sie nicht nachtraglich legitimirt worden

sind °). Endlich erzeugt die Verwandtschaft ohne Unterschied zwi

schen rechtmäßiger oder unrechtmäßiger Zeugung in gewißen Graden

Ehehindernisse

1) S. Vormundschaftsrccht.

2) Hofger.O. Th. I. Tit. 8. §. 14. Tit. 9. Z. „Deren, so :c."

z) S. Erbrecht.

4) Londr. IV. 18. Z. „O? wol die Kinder, so anß einer, in Key. Rech

ten verdampter Geburt" (als in dem Ehebruchs oder sonsten von solchen

Personen, die naher Verwandtnus Halbe» Göttlichem Gesäß

nach, kein Ehe mit einander zu besitzen befügt) geboren :c. Nur

Inzest im engeren Sinn kann hier gemeint scyn, d. h. Beischlaf naher Ver

wandter oder verschwägerter Personen, zwischen welchen eine Ehe nach mo»

falschen Gesetzen für unmöglich gehalten wird. S. Eherecht.

5) Landr. a. a. O. In der Relation Eiscngreins wird sich hiebe! be

zogen auf >'»v. »y. c. 15. und auf ^ulk. Lx complexu L. V. 5. a. E.

Von der Verbindlichkeit der Eltern zur Alimentation später im Familien»

recht.

6) Daselbst »r. j. und S. Daß unehelichen Kindern in der Verlassen-

schaft der mütterlichen Verwandten überhaupt ein Erbrecht zukomme, wird

auch in der Praxis angenommen, s. Präj. des K. Obertribunals s. Eherecht.

Ges.Slg. V. S. ZZ9. Anm. 24S.

7) S. Ehcrccht.

§. 17S.

«) S ch w ä g e r s ch a f t

Die nach den Begriffen des römischen und deutschen Rechts durch

die Ehe, nach dem kanonischen Recht sogar durch jeden, auch ausser-

ehelichen, Beischlaf begründete Einheit des Leibes zwischen den Ehe

gatten und Beischläfern (Konkumbenten) äußert ihre Wirkungen auch

auf die gegenseitigen Verwandten, welche zwar rechtlich nicht unter

sich 2), wohl aber mit dem einen beziehungsweise andern Konkumben

ten dadurch in Verbindung gebracht werden. Das Verhaltniß zwi
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schen dem einen Konkmnbenten und den Verwandten des Andern heißt

Schwagerschaft (siKnits8), welche wieder sowohl eine rechtmäßige

als unrechtmäßige seyn kann, je nachdem sie auf ehelichen oder

unehelichen Beischlaf sich gründet 2). Dieselbe wird auf gleiche Weife

berechnet, wie die Verwandtschaft. In demselben Grade nämlich,

in welchem eine dritte Person mit einem der Ehegatten verwandt ist,

in demselben Grade ist sie mit dem anderen verschwägert Ausser

der eigentlichen Schwägerschaft wird auch noch eine uneigentli-

che (Quasi-Affinität) angenommen zwischen dem Verlobten und

den Verwandten des Andern Sowohl jene als diese wirken aber

gesetzlich nnr als Ehehindernisse Die einmal begründete Schwä

gerschaft hört durch Trennung der Ehe in Folge von Scheidung nicht

auf 7), ebenso wenig durch den Tod desjenigen Gatten, von welchem

die Schwägerschaft herrührt^), es wäre denn, daß erweislich kein

Beischlaf statt gefunden hatte °).

1) W. ^. KautorKaeK, v. ^« sing. «tkn. jure in !>!»<>. scgä. I.

iir. 5. Li II. KinOÜn, ver« «onevpku stknitslis ejusizue Frs6. er

gener. lud. 1»ol.

2) Zwischen den Verwandten des einen Konkumbentc» »nd den Verwand«

ten des Andern (schwäbische Schmägerschaft) findet keine Schwagerschaft im

rechtlichen Sinne statt und daHer auch kein Ehehinderniß z. V. zwischen,

den Stiefkindern nnd den Verwandten der Stiefmutter. E.G.O. a. a. O.

Z 1«.

?) X. IV. IZ. e. 6. und 10. Eheger.O. III. I. §. 11.

4) Ehcger.O. III. 1. §. 8.

5) Daselbst §. 12.

ö) S. Eherecht. Die sclsinit«, secunil! und Ivrtü grnsi-!s des kanoni

schen Rechts d. h. das Verhältnis! zwischen dem einen Ehegatten und des

andern Schwägern erster, beziehungsweise zweiter Gattung hat keine recht

liche Wirkung; doch solle die Ehe zwiscken einem der Stiefschwiegereltern

und der Sticfschwiegcrkinder widerrathen werden. E G O. a. a. O. L. g.

7) «. V. S. «. S. )

«1 E.G.O. a. a. O. §. 11. »r. 4.

9) «inelin, I. e. §. 11.
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Zweites Kapitel.

Von dem rechtlichen Unterschiede zwischen Ein,

heimischen Und Fremden.

§. 176.

«) B e g r i f f.

, . Einheimisch (inäigens, Jnnlander, Staatsbürger, Unter«

than) im Verhältniß zu dem württembergischen Staate ist jeder, wel

cher das Bürgerrecht dieses Staats durch Geburt (inälzevs in »e»su

»tilot«, Eingeborncr, Landeskind) oder Aufnahme (recepw«, Aufge- -

uommcner) erworben hat im Gegensatz zum Fremden (peregri-

nu«, Ausländer) als einem solchen, welcher das württembergische

Staatsbürgerrecht nicht besitzt und daher nur durch Erwerb von Grund-

eigenthum und andern dinglichen Rechten (Angesessener, l'«re,i5i8),

oder durch einen längern oder kürzeren Aufenthalt im Lande (Gast,

Reisender) in ein unvollkommenes Unterthänigkeits -Verhältniß zur

Staatsgewalt kommen kau». Die Civirät oder das Staatsbürger

recht ist zwar jetzt nicht mehr Bedingung der Rechtsfähigkeit, wie

nach älterem römischem und deutschem Recht. Vielmehr kann der

Fremde im Zweifel alle Privatrechte erwerben und ausüben, wie ein

Einheimischer ^) ; allein gewiße Beschränkungen der Ausländer fin

den, abgesehen von den aktiven staatsbürgerlichen Rechten, an wel

chen natürlich nur wirkliche Sraatsmitglieder teilnehmen können,

noch immer statt (§. 177. ff.). Verschieden von dem Landesindi-

genat (Staarsbürgerrecht, Unterthanenrecht, Heimathrecht) ist ei

nerseits das Bu ndes ind ige nat, sofern den Unterthanen der deut

schen Bundesstaaten gewiße Rechte vor den Angehörigen ausser-deut-

scher Staaten eingeräumt sind ^), andererseits das Gemeinde- oder

Ortsindigenat, sofern nicht allein die Theilnahme an den gcmein-

debürgerlichen Rechten, sondern auch der Genuß einzelner sonstiger

Rechte ^) von dem Besitz des Gemeindebürgerrechts abhängig ist.

Neben dem Jndiginat oder Heimathrecht im weitern Sinn kommt so

wohl im Verhältniß zum Staat als zu einzelnen Gemeinde» hie und

da in Betracht die einheimische Geburt (Jndigenat im engern Sinn)

und der einheimische Wohnsitz (Jnkolat), welche je auch wieder für
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sich Rechte begründen b). Die bloße Ansässigkeit (Landsasserci) d. h.

der Besitz von Gütern in Württemberg begründet an sich noch keine

Unterthanenrechte, wohl aber hat der begüterte Auslander nicht blos

wegen dinglicher Ansprüche an das besessene Gut, sondern auch we

gen persönlicher Klagen vor den Gerichten, wo die Güter sich befinden.

Recht zu geben, und für diesen Zweck einen tüchtigen, im Lande an

gesessenen, Vertreter zu stellen; auch kann das Gut und dessen Zuge-

hbrde weder bei Erbtheilungen noch im Gante noch bei Bestellung ei

nes Vormunds unter einen fremden Gerichtszwang gezogen werden,

es wäre denn, daß besondere Vertrage deßhalb mit dem fremden

Staate bestünden «).

1) Uebcr den Begriff, Erwerb und Verlust des wi'irttcmbergischen Staats

bürgerrechts s. Mo hl, wiirtt. Staatsr. Thl. I. §. KZ— 65. Ueber die vex^

schiedencn Bestimmungen der deutschen Partikularrechte hinsichtlich der Ein- >

gebornen und Fremden s. Schröter vermischte Abhandlungen Bd. I. S. 2Z5

— 269. Vgl. Eichhorn, Eiul. in das deutsche Privatrecht §.>75. Mit-

te'rmaier, Grundsätze des deutschen Privatrcchts §. 98. f. Maurenbre»

cher, Lehrbuch des gemeinen deutschen Rechts §. IIS. ff.

2) UotsLker, xrinv. juris eiv. §. ZIZ. Mittermaier, a. a. O.

§. i«o.».

z) Bundesacte Art. 18. Siehe nachher §. 177. Note iz.

4) 3. B. städtischer Stipendien.

5) Z. B. die Geburt heimathloser Kinder in einer Gemeinde giebt An

spruch auf ein Heimathrecht in derselben, ebenso längerer Aufenthalt da

selbst. S. Bürgerrechtsgesetz von 18ZZ. Art. 35. (Regbl. S. 522.)

6) Staatsvertrag mit Baiern vom ZI. Aug. 1821. F. 8. Regbl. S. 649.

Deel, vom 8. Dec. 1821. §. 7. und 8. Regbl. S. 881. Verordn. vom 18. ,

März 1825. Regbl. S. 176. Es gilt also in Württemberg nur vollkom

mener Landsassiat.

S. 177.

d) Beschränkungen der Fremden.

1) Im Erwerb liegender Güter.

Nicht blos im Erwerb liegender Güter, auch im sonstigen Ver

kehr waren die Ausländer durch die früheren württembergischen Ge

setze insoferne beschränkt, als den disseitigen Unterthanen beim Ver

kaufe gewißer Handelsartikel an dieselben ein Losungsrecht zustand ').

Nachdem indessen das alte Ausschließungösystem bereits in der Zoll

17
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ordumig vom z». Mrz 1808. (§. S.) aufgegeben und gegen Be

zahlung der gesetzlichen Gebühren eine durchgängige Handelsfreiheit

im Innern des Königreichs gestattet worden war, wurden diese Lo

sungsrechte durch Verordnung vom 14. Febr. 4812. ausdrücklich auf

gehoben 2). Auch das Institut der Territorial- oder Landlosung ^)

und das der Marklosung fielen durch das Gesetz vom 2. Marz

5). Dagegen ist das Verbot der Veräußerung liegender Gü

ter an Ausländer, welches zuerst in der Landcöordnung von 1495.

sich findet °), von da in die späteren Lnndesordnungen und in das

dritte Landrecht übergieng und selbst im Verhältnis zwischen

Alt- und Ncuwürttembcrg zur Zeit ihrer Trennung gehandhabt wur

de 6), nirgends aufgehoben, und es besteht daher dasselbe in folgen

der Weise fort: 1) Einem eigentlichen Verbot unterliegen nur lästi

ge Veräußerungen unter Lebenden, namentlich auf dem Wege des

Verkaufs, Tauschs und der Hingabe an Zahlnngsstatt. Solche

Vcräusserungeu sind nichtig, und überdies) trifft den Vcräusscrer, im

Falle er das Gut schon wirklich übergeben hat, eine Strafe von

zwanzig Gulden °). 2) Dagegen können durch Erbgang, Vermächt-

uisi, Schenkung und Heirathgut wohl unbewegliche Sache» an Aus

länder übertragen .werden ; nur sind dieselben binnen zwei Jahren

wieder an Jnnländer zu überlassen, widrigenfalls sie von der Obrig

keit verkauft werden '"). 3) Auswandernde württembergischc Unter-

thancn sind gehalten, binnen Jahresfrist ihre im Königreich« gele

genen Güter an Jnuländer zu vcräusscrn 4) Unterpfänder und

andere dingliche Rechte kann ein Ausländer wohl erwerben, anch

kann ein auswärtiger Pfandgläubigcr nicht gehindert werden, nach

Maßgabe der bestehenden Gesetze ebenso wie ein Jnnländer bei

der Versteigerung des Pfandes als Käufer aufzutreten oder um Ein

weisung in den Genuß der Güter zu bitten ; doch muß er iu jenem Falle

den zu Nr. 2. angeführten Beschränkungen sich unterwerfen _

Ausgenommen von allen Kiefen Beschränkungen sind: s) vor Allem

die Unterthanen anderer deutscher Bundesstaate», welche Grundei

genthum in Württemberg mit denselben Rechten wie Jnnländer er

werben und besitzen können b) Die Mitglieder des standesherr

lichen, sowie des vormals rcichsritterschaftlichen Adels, welche durch

die zur Zeit ihrer Unterwerfung bereits inngehabten Besitzungen Un

terthanen mehrerer Staaten geworden find. Diese können auch,

wen» sie sich nicht zur Annahme des «mttembevgischen Staarsbür-
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gerrechts erklären, ihre Güter in Württemberg fortbesitzen, «nd auf

einen auswärts angesessenen gesetzlichen Erben von Todeswege« odet

unter Lebenden übertragen '^). «) Auswärtige Staatsbürger, wel

che im Königreiche ihren Wohnsitz genommen habe» '°). 6) Solche

Personen, welche von dem Verböte des Erwerbs liegender Güter

von der betreffenden Kreisregierung besonders entbunden worden sind;

doch ist wegen eines jeden Erwerbs besondere Ermächtigung nach

zuholen . , >

1) Namentlich hinsichtlich der Häute und Felle: L.O. Tit. SS. §.5. ff.

LR- II. 16. §. Was aber «. GR. vom 21. Aug. 17Z7. n. 5. März 1757.

Wolle: (diese sollen die Ausländer auf den Märkten vor 12 Uhr Mittags

nicht kaufen; was sie aber nachher kaufen würden, sollen dieJnnländer zur

Hälfte auslösen dürfen) LO. Tit. 64. 5 S. u. 6. LR. a. a. O. GR. v. Z.

Mai 174«. «. I.April 1784. Leinsaamen: GR. v. 20. Okt. 1752. Vieh:

ER. v. 17. März 1762. (Gcs.Slg. VI. S. S81. Note 5) Druckpapier:

GR. vom 4. Mai 1763. Früchte und Wein: L.O. Tit. 55. GR. vom

28. Sept. 1766. 23. Sept. 1751. 28. Aug. 1795. Vgl. 8. Z. li s psf, 0.

jure retrskevcki res mobile» spee. Wlrteindexgico ?ub. 1771,

2) Regbl. S. 105. Nr. IV.

z) Wergl. hierüber LS. Tit. 17. §. Da aber :c. und §. Wo sie aber :c.

Gen.R. vom 27. Nov. 1726. ,

4) Vergl. Landr. II. 16. „Von Marklosnngen."

51 Regbl. S. 79. Nr. I.

6) Sattler, Geschichte der Grafen von Württbrg. 4te Forts. S. 64.

7) L.O. Tit. 7. u. 2«. Landr. II. 9. ? Wir sehen :c. Vgl. G,R. vom

27. Juni 1644. 27. Aug. 1653. 21. Dec. 172S.

8) Eine Ausnahme wurde gemacht bei Eßlingen durch Gen.R. vom 3.

Okt. 1803. (Ges.Slg. VI. S. 791.)

9) S. Note 7. Vergl. Griesinger, Komm. Tht. II. S. 551. ff. Die

Worte des Landr. „vnnd dem Käuffer vbcrgeben" wurden erst von der Com-

mission dem Z. einverleibt. Ebenso wurde erst durch das Landrecht die «och

in den neueren Ausgaben der LO. ausgeführte Straft von 2g Pf. Heller

auf 2« Gulden erhöht. >

1«) « O. Tit. 17. §. S. Tit. S«. ?. Z. GR. vom 27. Juni k644. IS. Aug.

«722. Reinhardt, Komm. Bd. I. S. 188. ' V

11) L.O. Tit. 19. ./ c „ ' -!

12) Exek.Gef. Art. 44, 58. '

12) Nach dem Gefetz vom 8. Sept. 1846. Oezbl. S. 416.^ wodurch «b^

17 *



ll. Buch. Personenrecht.

geändert wurde das Gen.R. vom 7. Juni 1798. (Ges.Slg. Vl. S. 769.),

können einem Ausländer die verpfändeten Grundstücke nöthigenfalls auch

an Zahlilngsstatt zuerkannt werden. Da aber die Abjudikation jetzt nicht

mehr vorkommt, so ist Obiges anzunehmen. ^

14) Bnndeöatte Art. 13. I>it. s. Kon. Vollz, Verordn. vom 18. Mörz

1825. Regbl. S. 175. ff.

15) Bnndesatte Art. 14. Dekl. vom 8. Dec. 1821. S. 4 — 11. Regbl.

S. 88«. ff.

16) Landrccht a. a. O. „Der in Vuscrm Herßogthumb. nicht gesessen

noch zc." Griesinger, Comm. Thl. II. S. 552. bezieht diese Stelle ans

„Beisitzer" und ihm tritt Reinhardt Comm. Bd. I. S. 188. Note 1.

„mit aller Ueberzeugung" bei, indem er das letztere Prädikat in „Auslän

der" verwandelt, welche zugleich (!) „Unterthanen" scycn. Die Kom

mission scheint freilich nach der Relation des 0. Haug alle und jede Aus

länder haben ausschließen zu wollen; allein in der Redaktion des 0. Enz-

liu ward die Fassung verändert und auch die GR. vom 12. Aug. 172S.

und 21. Dez.'l755. sprechen blos von „ausgesessenen" (nicht auch von in-

gesesscncin extrsnvi«. Dafür spricht auch der Grund des Gesetzes.

17) Nach dem L.R. a. a. O. war herzogt. Erlaubniß nothwcndig, und es

wurde den Amtleuten ausdrücklich verboten, die Alienation ihrerseits zu ge- >

statten. Das G R. vom 1755. will überhaupt keine Dispensation stattfinden

lassen; allein in dem späteren Taxtarif, so wie jetzt wieder in dem Spor-

teltaris vom 23. Juni 1828. (Regbl. S. 500.) ist eine Sportel festgesetzt (je

von Ivo fi. des Kaufpreises 1 fl. 12 kr.) und in der Verordn. vom 28. Juni

182Z. (Regbl. S. 505.) ward das Geschäft ausdrücklich den Krcisregierun-

gcn überlassen.

S> 178. ...

Z) Abzug '). ») Begriff und Natur.

Der Tübinger Vertrag von 1514 ^) und in neuester Zeit wie

der die Verfassungsurkunde (§. 32.) haben zwar den freie» Zug oh

ne Rucksicht darauf, welches das Ziel der Auswanderung sey, ge

stattet, und es kann daher eine Nachsteuer (Abfahrtsgeld, gsbells

eirÜArstioni«) von auswandernden württembergischen Unterthanen

nicht bezogen werden. Allein dadurch ward die Erhebung des Ab

zugs (Abschoß, gsbell« hereäirsrls) d. h. einer Abgabe fremder

Personen von dem ihnen im Lande angefallenen und von ihnen aus

geführten Vermögen nicht ausgeschlossen. Diese Abgabe ist viel

mehr als ein Ueberbleibsel der im Mittelalter angenommenen Recht
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losigkeit der Fremden unbeschadet der gesetzlichen Freizügig

keit der Einheimischen, forthin von der landesherrlichen Kammer er

hoben, auch einzelnen landsässigen Korporationen, welche dieselbe

vermuthlich schon früher hergebracht hatten, als ein Privilegium

zugelassen worden Wie im übrigen Deutschland mußten also

auch in Württemberg ausgehende Erbschaften oder Vermächtnisse ge

gen Entrichtung gewißer Prozente gelbst werden und n»r dann

unterblieb diese Abgabe, wenn entweder mit dem auswärtigen Staa

te, i» welchen das Vermögen übergieng, gegenseitige Abzugs- und

Nachsteuerfreiheit bestand °) , oder der Ausführende eine besondere

Befreiung nachweisen kennte Auch durch den Artikel 18. der

deutschen Bundesakte ist nur das Recht der Auswanderung und die

Rachsteuerfreiheit den Unterthanen der Bundesstaaten zugesichert wor

den v); indessen hat ein späterer Bundesbeschluß vom 23. Juni 1817.

diese Bestimmung dahin ausgelegt, daß „jede-Art von Vermögen,

welches von einem Bundesstaate i» den andern übergeht, es sey

aus Veranlassung einer Auswanderung oder aus dem Grunde eines

Erbschaftsanfalls, eines Verkaufs, Tausches, einer Schenkung,

Mitgift, oder auf andere Weise" unter d«r bundesvertragsmaßigen

Freiheit begriffen sey Auf das praktische Verständnis der würt

tembergischen Verfassungs-Urknnde hinsichtlich der von ihr eingeräum

ten Freizügigkeit hat diese allgemein, auch in Württemberg, aufge

nommene Auslegung der Bundesurkunde keinen Einfluß gehabt; viel

mehr wird noch jetzt bei der Vermögens -Ausfolge an Auswärtige

in der Regel ein Abzug erhoben. Dagegen ist das Verfahren an

derer Staaten in sofern von Einfluß auch auf die Erhebung des Ab

zugs in Württemberg, als derselbe ganz wegfallt, wenn der fremde

Staat, welchem der Vermögens-Berechtigte angehört, von den dies

seitigen Unterthanen kraft eines mit Württemberg abgeschlossenen

Staatsvertrags keinen Abzug erhebt '"), und als dcrftlbe hinwieder

retorfionsweise über den gewöhnlichen Betrag erhöht und selbst

das Ganze dem Fremden angefallene Vermögen vorenthalten

wird, wenn nach glaubhaften Nachrichten der a>rswärtige

Staat einen höheren Abzug nimmt, oder noch jetzt das Fremd

lingsrecht (jus slbingM) ausübt, d. h. den Fremden zu Gunsten

des Fiskus von einheimischen Erbschaften ganz ausschließt Von

diesem Standpunkte ist auch die Instruktion vom 12. Juli 182Z,

die Behandlung des Abzugs betreffend '^), ausgegangen, welche
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sich überhaupt ganz an das Besiehende anschließt. Bei einer Ver?

bringung von Vermögen aus einem Theile des Königreichs in den

andern besteht auch da, wo dieser früher hergebracht war, seit dem

17. Sept. 1»06. kein Abzug mehr ...

4) 8«Kekk«r, jure ckotrsctu». ?ub. 17Z0. Lsn«, 6e zure 6s.

<rs«kis spee. ^VirtemKvi-gieo. lud. i?7Z. F. I. Bodman«, inneres

territ. Verhältniß des Abzugs - und Nachstcuerrechts in Deutschland, Mainz

1781. Mehr vom finanziellen Gesichtspunkt betrachtet den Gegenstand:

Reitemeier, das allg. Abschoßrecht in Deutschland. Franks. 18«».

2)^ Ges.Slg. I. S. ZZ. II. S. «2. . >

s) Zeugniß hievon giebt der vormalige Gebrauch in der Herrschaft Los

burg: „Komme ein Fremder gen Losburg, und stürbe daselbst, den fahlet

man »ach dem besten, das er hat." UsrpprecKt, Koros »psi-si sä Zu-

rs siriv. ^Iplrsp. I'ub. «755. §. Ebenso das Wildfangsrecht in Os-

weil. Sattler, Topographie Württembergs. Th. 1. S. 198. . -

4) Z. B. den Städten Tübingen, Tuttlingen, Heidenhcim, Ebing«».

Ureter, elein. j^r. z>ubl. «irt. §. Z28> und SZt.

5) In der Regel des zehnten Pfennings. Stat.Slg. I. S. 587. 472. L.Q.

Tit. I V. §. 4. und 5. G.R. vom 24. Juli 1S2». »r. II. 29. Juni 1648.

(Ges.Slg. V. S. Z7I. 442.)

6) Ein Verzeichniß geistlicher und weltlicher Reichsstände und Adclsper-

sonen, welche mit Württemberg ans obige Weise sich verglichen, vom

1Z. Mai. 1 51. ist abgedruckt bei Ls»? I. «. S. 26. f. Einige spätere Ver

träge führt an vrez'er !. «. §. Z29. Doch ist auch dieses Verzeichniß nicht

vollständig. Namentlich fehlt der Vertrag mit Kurmainz vom s. Juli 1587.

(bei Boom ann äuß. Territ. Verl), des Abzugs- und Nachsteuerrechts.

Mainz 17S5. S. 167. f.)

7) Solche Befreiungen genoßen die vormaligen Ritterkantonc Kocher und

Ncckar-Schwarzmald vermöge Vertrags vom Zg. Okt. 176«. und 18. Jan.

1770. lbei Mofer, verm. Nachrichten von R. Ritterschaftlichen Sachen

1. St. S. 51. ff. Vergl. Ges Slg. I. S. 125.) und die Professoren, der

Syndikus und der Sekretär der LandesunivcrsMt verm. Rescr. vom 18.

April 161Z. (Bockh, Geschichte der Univ. Tüb. S. 275.) Weishaar

§. 89. nimmt die letztere Exemtion als fortbestehend au ; allein durch das

Ges. v. 17. Sept. 1811. (S. oben §. 5«. Note 7.) ist such dieses Vorrecht

gefallen. . .

8) Ges.Slg. III. Anhg. S. S57.

S) Prot, der Bundesversammlung Bd. M. S. 254. K. Verordn. vom

,9. Juli 1817. Regbl. S. 5SS. f. IS«.
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i«) S.O. Tit. IV. §. 4. Jnstr! v. is.Juli, 1825. Z. s. cRegbl. S. SZ7^)

Solche Verträge bestehen dermalen mit den sämtlichen deutschen Bundesstaa

ten (Note 6. u> 7.1, mit Frankreich (Vcr. vom 1». März und Rescr. vvm

15. April 1808. Regbl. S. 117. Vcrgl. Regbl. 1817. S. 187.), init der

schweizerischen Eidgenossenschaft vom Jähr 1809. (Regbl. 1817. S. 188.),

mit dem Königreich der Niederlande vom 4. Öttbr. 1817. (Regbl. 1818. >

S. 55.), Preussen, in Betreff der nicht zum deutschen Bund gehörigen Pro-

«inzen vom 20. Jan. 1813. (Regbl. S. 6ö.l beiden Sizilien vom 25. Jnli

1849. (S. 292.) Sardinien vom 2«. Jan. 1827. (S. 92 ), Rußland und

Polen v. 51. Okt. 4824. (S. 16. und 544.) und 17. Aug. 18Z2. (S. 540.V

Schweden «nd Norwegen vom 22. Juli 1829. (S. 46«.) Dänemark vom

14. Dez. 1852. (Regbl. 1855. S. 6. i Griechenland vom 19. August 1854.

(S. 515.1 Freistaat Krakau vom 7. Mai und 5v. Juni 1855. <S. 279.1

11) L.O. a. a. O. §- 5. S. jedoch §. 180. „r. 4. Das vormals im Vcr-

hältniß zu Frankreich ausgeübte Fremdliugsrecht wurde wechselseitig aufge

hoben durch Vertrag vom 14. April 1778. (Ges.Slg. VI. S. 619.)

12) Note 1». cit. §. 5. und 6.

15) Cirk.Rescr. vom 5«. Aug. bis 17. Sept. 1806. Regbl. S. 115. Ein

solches Abzugsrecht hatten früher die Note 4. angef. Städte. Ebenso be

stand dasselbe im Verhältniß der der Landschaft iukorporirtcn Orte zu den

nicht inkorporirten Bestandtheilen des Herzogthums. vi-o^ei-, I. «.

§. 528 — 551. . v

179.

d) Grundsätze über die Erhebung des Abzugs.

Der Abzug sinder Statt bei Ansprüchen Fremder an eine im

Königreiche gelegene Erbschaft, aus dem Grunde eines gesetzlichen

oder testamentarischen Erbrechts, eines Vermächtnisses oder einer

Schenkung von Todeswegen nicht aber anch bei Veräußerungen

unter Lebenden, wie namentlich bei Heirathgütern, welche zn Leb

zeiten des Erblassers in das Ausland verabfolgt oder auf verbind

liche Weise versprochen werden Gegenstand des Abzugs ist je

doch nur inländisches Vermögen, welches mit vollem Eigenthnm^)

auf den fremden Erwerber übergeht; daher bleiben auswärts gele

gene Grundstücke, welche an den auswärtigen Erwerber fallen, aus

ser Berechnung wogegen inländische Besitzungen auch alsdann,

wenn der Erblasser selbst Ausländer war, dem Abzug unterliegen

Nicht blos Liegenschaften, auch bewegliche Gegenstände und nament

lich Forderungen, welche als Bestandteile des diesseitigen Nachlas
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seö dem Fremden zufallen, find dem Abzug unterworfen und zwar

mit Einschluß der Nutzungen und Zugehorden, welche bis zur Ver-

mögenöthcilling erwachsen °); doch wird durch die Schulden und an

dere Lasten, welche auf dem zugefallenen Vermögen haften, deß-

glcichen durch die öffentlichen Kosten, welche die Ausscheidung des

selben verursacht hat, der Abzug nach Verhältmß vermindert

Dieser besteht in der Regel in dem zehnten Theil des Vermögens,

wie solches durch theilrichterlichen Anschlag ermittelt worden, und

ist, wenn nicht einer der Betheiligten Naturalüberweisung verlangt,

baar an das betreffende Kameralamt zu entrichten, welches dage

gen denjenigen Gemeinden, die bis jetzt ausnahmsweise im Besitz

des ganzen Gefälls oder eines Thcils desselben geblieben sind, ihre

Gebühr hinausznbezahlcn hat Die Abgabe verfallt in dem Au

genblicke, wo der Ausländer das ihm angefallene Erbe oder Ver

mächtnis) mit Worten oder Handlungen anznnehme« erklart, ohne

Unterschied ob er dasselbe nachher verwerthet und ausscr Lands bringt

oder nicht, ob er Auslander bleibt, oder spater in das diesseitige

Staarsbürgerrecht aufgenommen wird, ob er zu Gunsten einzelner

Miterben oder eines Dritten darauf verzichtet oder sonst als Eigen-

thümer darüber verfügt, ob die Sachen nach der Erwerbung durch

Zufall zu Grunde gehen, im Werthe steigen oder fallen Dage

gen unterbleibt die Abgabe abgesehen von dem Falle, wenn völlige

Abzugsfreiheit im Verhältnis) zu dem betreffenden auswärtigen Staate

ausgesprochen ist 1) wenn der Fremde die Erbschaft oder das

Vermächtnis! unbedingt ausschlägt 2) Im Falle einer Be

freiung, welche jedoch allgemein mir den gesetzlichen Erben der Rit

tergüter als solchen zukommt Z) bei hinterfälligen Gütern, wel

che in der Nntzniessung Einheimischer bleiben, bis zur Zeit, da diese

Nutznicssung aufhört '^).

' , t) Die L.O. spricht blos von Erbschaften. Daß übrigens auch Vermächt

nisse, insbesondere Legate, dem Abzug unterliegen, darüber s. Art. der Wal-

denser von 16S«. Art. 48. (Geseh-Smlg. VIII. S. s«6.) Bekanntmachung

vom 14. April 4817. (Regbl. S. 186 ) „anfallenden Erbschaften oder Lega

ten" und vom 17. April 182«. Regbl. S. 1S2. Nur bei Schenkungen von

Todes wegen bestreiten denselben: 5 r. OKr. IlarpprvcKt Rvsp. erim.

et viv. rvsp. 82. Hr. 62. »e^. Loos. 1°ub. vol. VII. o«. 8> nr. 59. und

diesen schließt sich an «sn«, I. e. z: iz. S. dagegen Bodmann, inn.

Territ. Verl). S. ivl. 211. Rcitemeicr a. a. O. F. 261. und die Jnstr.
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vom I. 182Z. 8. 1. Die Vermögensnbergabe zu Lebzeiten ist im Wesentli

chen nichts anderes als eine ontizipirte Erbfolge und begründet daher gleich

falls den Abzug. Jnstr. a. a. O. Weishaar §. 86.

2) Die clos <Zgt« und <!os promisss unterliegen daher keinem Abzug,

auch nicht jn Folge der Kollation, welche blos Gleichstellung mit den Ge

schwistern bezweckt. Herz. Resol. vom 28. Juli 168Z. bei Hochstetter,

Gen.Rescr. I. S. IS. 21. Wohl aber die ä«, logst«; denn diese ist Ver

mächtnis?.

Z) Daher ist ein Fideikommiß oder eine Stiftung, wovon der Ausländer

nur die Nuhniessung erhält, dem Abzug nicht unterworfen. Bodmann

x a. a. O. S. 2is.

4> Jnstr. §. 2. Nicht aber, wenn sie einem inlandischen Erben zugetheilt

werden, obwohl sie auch in diefem Falle die Erbsxortion" des Fremden

vermehren. Darauf, ob das ausländische Gut in demselben Staate gele

gen, dessen Unterthan der Fremde ist, kommt es nicht an. Gar zu sehr

vom Gesichtspunkte einer Steuer geht aus Bodmann a. a. O. S. 1Z2. f.

5) Jnstr. a. a. O. Obgleich dieser, wenn er zn Lebzeiten dieselbe ver

kauft, keinen Abzug zu entrichten gehabt hätte. Bodmann a. a.O. S. 16Z.

Anderer Ansicht ist in Beziehung auf das Obige, Eichhorn, Einl. §.73. nr. i.

Nur dasjenige Vermögen, welches ein Auswanderer als sein Eigenthum

im Lande zurückließ, kann derselbe „zu Folge der Rechte des ersten freien

Zugs" auch später noch an sich ziehen. Ver. vom 15. Aug. 1817. §. 24.

Allein seine Erben unterliegen ohne Zweifel dem Abzüge ebenso, wie die

Erben eines andern Forensen.

e) Jnstr. §. 7. '

7) Jnstr. §.3. Eine Spez.Ref. vom 14. Jan. 17Z2. erkennt an: „daß

in Abzugssachen die Regel und landiibliche Observanz allein von demjeni

gen Vermögen, so die auswärtige Erben otleetiv« bekommen, den Abzug

fordern;" und diesem gemäß sollen nach einer weiteren Res. vom 14. Nov.

1750. die Theilungskosten vor Berechnung des Abzugs von dem Vermögen

abgezogen werden. Gmelin und Elsässer, gemeinnützige jurist. Beob

achtungen und Rechtsfälle. Bd. I. nr. 5. Ueber die Ausnehmung anderer

Gegenstände, s. Bodmann S. 2Zg.

8) Jnstr. §. 9. 12. Vor jener Entrichtung darf das Vermögen nicht aus

gebracht werden. Das. §. ig. Ueber das Verfahren s. das, Eingang und

§. 11—13. Ueber das Retentionsrecht des Staats an den Abzugsobjekten

LrooKvs, 8Ll.oKs.sor. p. si^. Gmelin undElsässer a.a.O. Bd.II.

«r. 20.

S) Jnstr. §. 4. und s.

10) S. §. 173. Note Ig. Daß notorisch im fremden Staate Abzugsfrei
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heit besteht, wie z. B, in Nordametika, reicht nicht hin. Wenn daher

auch ein förmlicher Vertrag mit dem auswärtigen Staat nicht besteht, so

muß doch wenigstens die Rcciprocität von der diesseitigen Staatsrczierung

anerkannt seyn, wie z. B. gegenüber von Frankreich.

IN Jnstr. §.4.

12) Dekl. rom 8. Dez. t82i. Z. g. >Regbl. S. «Kz.) „ohne das! Wege«

dieses ihm anfallenden Rittergnts ei» Erbschaftsabzug von ihm gefordert

werden könnte."

«Z> Jnstr. 5.8. „NiiKnießlingsrechte von JnnlanderN, welche nicht blos

in einer freiwilligen Einräumung des erwerbenden Ausländers ihren Grund

haben, haften fo lange, bis sie überhaupt erlöschen, auch auf dem Abzngc."

§. 18«.

2) Retorsion').

Werden nach dem Recht eines auswärtigen Staats die Frem

den, insbesondere die württcmbergischen Untertha,«n gegen die Ein

heimischen zunickgesetzt so ist das Recht der Gegcnkehrung (Re

torsion) begründet, welches darin besteht, daß nun disseits wider die

Angehörigen jenes Staats auf dieselbe nachtheilige Weise verfahren

wird. Eine solche Maßregel, welche an sich nur von der Gesetzge

bung ausgehen kann ist in folgenden Fälle» vorgeschrieben und

daher durch die Gerichte von AmtSwege» zu vollziehen: t) in Erb

schaft ö fachen. Fällt einem Ausländer in Württemberg ein Erbe oder

Vermächtniß an, in dessen Hcimath noch das Fremdlingsrecht aus

geübt wird, fo ist derselbe von den diesseitigen Gerichten gleichfalls

von der diesseitigen Verlassenschaft auszuschließen, und die Erbthel-

lnng nunmehr gerade so vorzunehmen, wie wenn der auswärtige

Erbe oder Vcrmächkiikßnchmer nicht vorhanden wäre 2) In

Gantfachen. Die in den württembergischen Gesetzen bestimmten

Vorzugsrechte gewißer Gläubiger kommen nämlich ausnahmsweise

auswärtigen Gläubigern in dem Falle nicht zu gut, wenn in dem

Staate, dessen Unterthanen sie sind, ein Unterschied in Anwendung

der Lokationsgesetze zum Nachthcil diesseitiger Unterthanen gesetzlich

oder in Uebniig ist Dieß ist namentlich der Fall gegenüber von

den Angehörigen des eidgenössische» Kantons Glarus, welche in

hierländischcn Konkursen nur dann zur Theilnahme an der Gant

masse vor gänzlicher Befriedigung der übrigen Gläubiger zugelassen

und mit diese» in Gemäßheit des PrioMts-Gcfetzes lszirt n>e«den ,
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wenn sie zuvor durch ein Zeugniß der Kantons -Regierung nachgc«

wiesen haben, daß in jenem Kantone gegen württembergische Glan-

biger ein gleiches Verfahren eingehalten werde °).

1) F. G. A. Weidner, vom Erwiederungs - oder Wiedervergeltungs

recht zc. Gott. 1794.

^ 2) Gen.Rescr. vom 2S. Dez. 1728. (Gcs.Slg. VI. S. Z5«.) „nur dessen^

halben, weil sie ausländisch find." Nicht auch, wenn in dem fremden

Staate nur andere Gesetze gelten, welche auf Fremde und Einheimische

gleichmäßig angewendet werdend Gef.Slg. a. a. O. S. S78. Anm. Vol

ley, Betrachtungen über verschiedene Rechtsmaterien S. 29«. ff. Daß be

reits Fälle vorgekommen sind, in welchen die diesseitigen Unterthanen wirk

lich zurückgesetzt wurden, ist nicht erforderlich. Wechselordn. Cap. 7. §.11.

„wie Unfern Unterthanen von jener Landesherrschaft wiederfahren ist, oder

bei sich ereignenden Fällen wiederfahren würde." Dagegen würde aller

dings eine einfeitige Entscheidung von Seite einer ausländifchen Behörde

nicht genügen, sofern nicht ein nachtheiliges Herkommen oder Gefetz diefel-

be rechtfertigen, oder auf eingelegte Beschwerde bei der auswärtigen Regie

rung keine Abhülfe erfolgen sollte. Gen.Rest. vom 8. Dez. 1725. (Gesetz-

Slg. VI. S. ZZ1.) „gleichermassen wie es bei ihnen obfervirt, oder durch

besonders vorhandene Statuts intr«äue!ret worden." Gen.Rescr. vom 29^

Dez, 1828. „ex ststuto vel «vnsuetuäius."

S) Struben, rechtliche Bedenken Thl. V. nr. 47.

4) S. §. 178. Note 11. u. 12. u. die angef. GR. v. 172S. u. 1728. Das

einheimifche Gericht hat daher in jedem einzelnen Fall dem auswärtigen

Berechtigten, falls das Recht seines Landes diesseits nicht bekannt ist, den

Beweis desselben aufzuerlegen, auch selbst genaue Erkundigungen deßhalv

anzustellen. S. das G.R. vom 29. Dez. 1728. a. a. O. '

5) Prior.Ges. Art. 19. Die Bestimmung der Wechselordnung Kap. VII.

11. (Vergl. Kap ff, Civilrechtsspruche Th. I. S. 496. f.) wonach ein

ausländischer Wechselglaubiger auch dann, wenn überhaupt in feinem Staate

die Wechsel bei Konkursen in eine geringere Klasse, als in Württemberg,

gesetzt werden, das diesseitige Vorzugsrecht nicht gemessen solle, ist hiedurch

aufgehoben.

6) Ver. vom iz. Mai 1826. §. 2. (Regbl. S. 260.) Die eidgenössischen

Kantone Neuenbürg und Schmyz sind zwar dem Staatsvertrag wegen

'Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen im Konkurse vom 15.

Mai 1826. (Regbl. S. 2Su.f.) gleichfalls nicht beigetreten; doch sollen die

Angehörige» derselbe» bei Konkursen , welche im Königreich sich ergeben,
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vermöge der erklärten Reziprocität mit den diesseitigen Landesangehörigen

gleich behandelt werden. S. obige Ver.- ^. l.

§. 181.

Bon dem Verluste des Hcimathrechts; insbesondere durch

Auswanderung. ...

») Privatrechtliche Hindernisse der Auswanderung.

Das Heimathrecht geht verloren durch Eintritt in auswärtige

Staatsdienste, bleibende Ansi'edlimg im Auslande, insbesondere aber

durch Auswanderung, d. h. durch Uebersiedlnng in ein anderes

Staatsgebiet unter ausdrücklichem Verzicht auf das diesseitige Staats

bürgerrecht. Die Gründe, aus welchen das Auswanderungsrecht

beschränkt ist, gehören theils dem öffentlichen '), theils dem Prl-

vatrechte an. Zu jenen gehört insbesondere die Militärpflichtigkeit

der Sraatsdienstverband ^) und eine anhangige Untersuchung oder

noch nicht erstandene Strafe Aus privatrechtliche» Gründen kön

nen nicht auswandern: 1) die Ehefrau ohne Einwilligung und in

der Regel ohne Begleitung ihres Ehemanns 2) Kinder unter

väterlicher Gewalt ohne Einwilligung des Vaters, und, wenn sie

minderjährig sind und dieser nicht mitzieht, ohne Zustimmung der

obervormundschaftlichen Behörde °). Z) Minderjährige, welche nicht

unter väterlicher Gewalt stehen, ohne Einwilligung des Vormunds

und der Pnpillenbehörde 4) Gantmäßige Schuldner vor Been

digung des Liquidationsverfahrens, Abfluß des Ausschließungs-Ter

mins und Vollziehung der durch den Vermögenszerfall verwirkten

Strafe ^). 5) Jeder andere Staatsbürger, bevor er die bekannten

Schulden und sonstige persönliche Obliegenheiten im Vaterlande be

richtigt und wegen »och unbekannter Ansprüche die erforderliche ein

jährige Sicherheit durch Bürgschaft geleistet hat — Auf der an

dern Seite kann zur Auswanderung gezwungen werden: die Ehe

frau von dem Manne; ausgenommen, s) wenn dieser ohne die Ein

willigung derselben sich entschlossen hätte, ausser Europa zu ziehen;

b) wenn derselbe ein bestimmtes Ziel seiner Auswanderung nicht an

zugeben, oder keine Aussicht auf einen sichern Unterhalt im Aus

lande zu eröffnen vermöchte. «) Wenn zwischen den Ehegatten ver

tragsmäßig festgesetzt wäre, daß ohne gemeinschaftliche Einwilli

gung der Wohnort nicht geändert werden dürfe; 6) wenn die Ehe

frau durch physische Gründe, z. B. Krankheit abgehalten wäre.
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dem Manne zu folgen, oder wenn die Obrigkeit sonstige Ursachen

ihrer Weigerung (z. B. die Gefahren einer weite» Reise, ungesun

des Klima am Ort der Niederlassung) für vernünftig erkennen wür

de ">). 2) Die unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder von dem

auswandernden Hansvater; ausser s) wenn dieselben bereits die Un-

terscheidnugsjahre erreicht, d. h. wenn die Söhne das 16., die Mäd

chen das 14. Jahr zurückgelegt hätten, und nach dem Ermessen der

Pupillenbehörde gegründete Aussicht vorhanden wäre, daß sie sich

ohne Belästigung des Publikums allein fortbringen oder bei Ver

wandten oder Bekannten die ndthige Unterkunft finden werde»; K)weun

zugleich eines der Eltern im Vaterlands zurückbleiben würde, in

welchem Falle denjenigen Kindern, welche bereits zu dem Unterschei-

dungsalter gelangt sind, gleichfalls die Wahl zu lassen, bei jünge

ren Kindern aber von der Pupillenbehdrde zu bestimmen ist, wel

chem der beiden Eltern dieselben am ehesten anvertraut oder wie sie

etwa bei einer größeren Anzahl unter ihnen zu vertheilen seun dürf

ten ").

1) Ueber die Auswanderung überhaupt s. K. Ver. vom 15. Aug. 1817.

Regbl. S. 4«5. Verf.Urk. §. 22. Mohls Staatsrecht I. §. 7S.

2) S. Geseh vom 19. Nov. 18ZZ. Regbl. S. ZSS.

S) Verordn. von 1817. F. 7.

4) Das. 5> k>. ^

5) Das. §. 2. „Selbst mit Bewilligung desselben kann sie nicht ohne ihn

auswandern, es wäre denn, daß die Trennung nur temporär seyn, und

der Ehegatte die Absicht, der Ehefrau zu folgen, glaubhaft darthun wurde."

6) Das. 5. Z.

7) Das. L. 4.

8) Das. §. 1«. Findet keine Strafe statt, so könne» die Gläubiger schon

vor dem Präklusivbescheid durch ihre Einwilligung den Anstand beseitigen,

gleichwie sie umgekehrt anch nachher bei vorwaltenden äußern Umstände»

die Auswanderung verhindern können; doch hat hierüber das Ganrgericht

zu entscheiden. Das.

9) Verf Urk. §. ?2.

10) Verordn. vo« 1817. §. 15. in Verb, mit §. IS.

11) Daselbst F. 17. und 18.



270 U. Bach. Personenrechl.

§. 182.

K) Rechtliches Verhältnis! des Auswandernden hinsichtlich

der zurückbleibenden Familicnglicder.

Zieht der Auswandernde nicht seine ganze Familie nach sich,

so entsteht die Frage, in welches Verhältnis) treten zu ihm die zu

rückbleibenden Familienglicder? Hier gilt vor Allem der Grundsatz:

daß durch die Auswanderung an sich, abgesehen von den Folgen

des Jndigenats, keinerlei privatrechtliche Befugniß oder Verbind

lichkeit aufgehoben wird. Die Rechte der Ehe und der vaterlichen

Gewalt, sofern nicht jene durch Scheidung, diese durch Emanzipa

tion gelöst worden, dauern daher nach wie vor mit gleicher Wirk

samkeit fort, und nur, soweit durch die Entfernung eine Ausübung

derselben überhaupt unmöglich gemacht ist, kann von einer Suspen

siv«, aber auch nur von dieser, nicht von einer Auflösung die Re

de scun. In Hinsicht auf die Vermögens -Verhältnisse treten fol

gende eigcnkhümliche Grundsatze ein: t) wenn ein Ehegatte mit Zu-

rücklasslmg des andern aus dem Königreiche hinwcgzieht, so ist ei

ne einstweilige Vermdgensthcilung vorzunehmen, wodurch jedoch we

der der künftigen Elidtheilimg vorgegriffen, noch die bestehende Gü

tergemeinschaft oder das gegenseitige Erbrecht der Ehegatten aufge

hoben wird 2) Haftet auf einem Theile vom Vermögen des Aus

wandernden ein Nntzniessungsrecht und wandert der Nutzm'esscr nicht

zugleich aus/ so bleibt, wenn dieser nicht in die Erportation wil

ligt, jener Vermdgenstheil so lange im Land zurück, als das Nutz,

nicssnngsrecht dauert ^). z) Wandert umgekehrt der Nutzmesser aus,

so ist gleichfalls letzteres zurückzubehalten und nur der jeweilige Er

trag der Nutzungen auszulieferu 4) Vermag die zurückbleiben

de Ehefrau aus ihrem und aus dem zurückbehaltenen Vermögen ih

rer Kinder nicht hinreichenden Unterhalt zu ziehen, so hat der weg

ziehende Ehemann so viel von seinem eigenen Vermögen zurückzu

lassen, als zu Ergänzung desselben uothwcndig ist

1) Angef. Vcrordn. vo» 4817. 5. 2g. Hiedurch wird befohlen, die Wer-

mögenstheilmig nach gleichen Grundsätzen vorzunehmen, wie wenn die Ehe

durch wirkliche Scheidung getrennt worden wäre; indessen, abgesehen da

von, daß die Theilung nicht wie im letztern Fall eine definitive, sondern

nur eine provisorische ist, versteht sich wohl von selbst, daß eine Privations

strafe, wie sie bei der Scheidung de» Schuldigen trifft, hier nicht eintritt.

S) Daselbst §. 21.
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Z) Das. 5. SZ. Namentlich ist bieg der Fall bei der «lterlichen Ruhmes,

sung gm Vermögen der Kinder. Wandern dagegen, die letzter« mit aus,

so nehmen die Eltern das hinterfällige Vermögen „ohne Einschrän

kung" mit sich. Das. 5-22. wodurch abgeändert wnrde G.R. vom lt.

Juli 18«Z. (Ges.Slg. VI. S. 782.) Eine Fürsorge der Pupillen- oderUn-

terpfandsbohörde wegen Sicherstellung des Vermögens der Kinder im Aus

lände ist hicnach nicht nothwendig, wohl aber in dem Falle, wenn Min

derjährige, welche nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehen, oder andere

Personen, deren Vermögen unter öffentlicher Administration sich befindet,

auswandern. Hier soll das Vermögen nur an den von der neuen Obrig

keit des Auswandernden bestellten Pfleger ausgefolgt werden. Auges. Ver

ordnung. §. 25.

4) Daselbst §. 24.

Drittes Kapitel.,

Von dem Einfluß der Rcligions-Verschiedenhcit

auf das Privatrecht.

S. 183.

!) Rechtsverhältnis! der christliche» Religionsparteien.

Von der Reformation bis in das gegenwärtige Jahrhundert

hatte sich zwar Württemberg als ein lutherisch protestantischer Staat

streng gegen jede anders denkende Kirche abgeschlossen und nur

ausnahmsweise einer Anzahl flüchtiger Waldenser und ci..;clncn in

Ludwigsburg aufgenommenen katholischen Familien Duldung gestat

tet^); allein der Begriff der Ketzerei (Ksere«is), wie ihn das rbmi,

fche und kanonische Recht ausgebildet hatten, konnte unter den,

durch den westfälischen Frieden anerkannten, drei Hauptkouftssio-

nen rechtlich nicht zur Anwendung kommen und demnach von

einer Entziehung der Rechtsfähigkeit, namentlich von der Strafe

der Infamie, dem Verlust der väterlichen Gewalt und T?stamcnts-

fähigkcit, Konfiskation der Güter bei den Angehörigen der refor-

mirten und katholischen Religion nicht die Rede seyn D"a.k<M

wurde nun jener Begriff auf die dissentlreuden Sekten, namentlich

auf die Wiedertäufer übertragen und gegnr deren Anhänger und Be

günstiger mit eben jenen Strafen und Rcchtsnachtheilen gedroht,

welche für die öffeittlich bekannte Abweichung vom katholischen Kir
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chenglauben ursprünglich festgesetzt waren Auch durch das Re

ligions -Edikt vom IS. Okt. 1806 °) und die Verfassungs- Urkunde

vom Jahr 1819. (§. 27.) wurden nur die Bekenner der beiden pro

testantischen Glaubenslehren und die der katholischen Konfession in

ihren bürgerlichen Rechten gleichgestellt, eine bürgerliche Zurückse

tzung der abweichenden Sekten ist daher auch jetzt nicht ausgeschlos

sen wenn schon „Jeder ohne Unterschied der Religion ungestörte

Gewissensfreiheit" im Königreich genießt und daher eine Abweichung

von dem Dogma der einen oder andern Kirche an sich nicht mehr

als Verbrechen erscheint s). Gleichwohl findet eine abweichende Be

handlung jener Sekten mehr aus schonender Rücksicht «llf ihre ei-

genthümlichcn Religions- Ansichten, als zu ihrem Nachtheile statt.

Namentlich ist dicß der Fall: 1) bei den Separatisten ^). Diese

können zwar keine Aemter bekleiden; auch sind sie verbunden,

ihre Kinder zur Taufe in die evangelischen Kirchen zu bringen und

in die Schule zu schicken; dagegen nehmen sie, sofern sie sich den

bürgerlichen Lasten unterwerfen, Antheil an allen bürgerlichen Vor-

theilen und wegen ihrer Religions -Vorurtheile gegen Abschwdrung

körperlicher Eide darf die Obrigkeit statt des assertorischen ^nd pro

missorischen Eides mit Ablegung der Handtreue sich begnügen ">).

2) Bei den Mitgliedern der Gemeinden Kornthal und Wilhelms

dorf, welche vermöge königlicher Erlanbniß seit den Jahren 1819.

und 182S. eine abgesonderte Kirchengemeinschaft bilden Diese

genießen, ohne in der Ausübung bürgerlicher Rechte verkümmert zu

seyn, im Gcgentheil mancherlei Vorrechte, welche jedoch großen-

theils dem öffentlichen Rechte angehören. Namentlich können die

Gemeindcglieder ebenso, wie die Separatisten, auf Verlangen der

Obrigkeit die Wahrheit ihrer Aussagen durch bloßes Handgelübde

mit der Wirkung eines förmlichen Eides bestätigen. Ferner sind

dieselben berechtigt, innerhalb des Gemeindebezirks zünftige Gewer

be zu treiben, ohne an eine Zunftordnung gebunden zu seyn, auch

Auswärtigen das Wohnen in ihrer Mitte zu untersagen, so lange

sich dieselben nicht durch Unterschrift zu Beobachtung ihrer besonde

ren Gemcindeordnung verpflichten. Auf der andern Seite haben

jene Gemeinden auf dem Wege der Autonomie mit Genehmigung

der Regierung sich selbst gewisse eigenthümliche Schranken angelegt,

namentlich indem jedes Gewerbe in der Regel nur von Einem in

der Gemeinde betrieben werden kann, indem ohne Vorwissen der Gemein
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devorsieher kein Gemeinde-Angehöriger sich mit einer auswärtigen

Person verloben und solche in die Gemeinde mitbringe» darf, fer

ner indem ohne Billigung des Gemeinderaths kein Gemeindegcnosse

Geld aufnehmen, Dienstboten, Lehrlinge und Gehülfen aus andern

Gemeinden annehmen darf, endlich indem die Gütergemeinschaft

unter Eheleuten nicht geduldet wird — Hinsichtlich der wieder-

täuferischen Sekte, welche in der gemildeteren Gestalt der sog. Men

no niten oder Taufgesinnten einige zerstreute AnHanger in Würt

temberg zahlt, hat der Staat den Grundsatz angenommen, daß sie

das Unterthanen- und Bürgerrecht und die Duldung in Ansehung

ihrer religiösen Meinungen, Gebrauche und ihrer Kindercrziehnng,

mit Beschränkung auf das Recht der Hausandacht in dem Falle er

werben und gemessen können, wenn sie zugleich den allgemeinen Un

terthanen- und Bürgerpflichten sich vollständig unterwerfen Be

sondere privatrechtliche Bestimmungen in Beziehung auf dieselben

gibt eö nicht. '

5) Nicht-Lutheraner konnten weder bei Hof, noch bei den Kanzleien und

Aemtern angestellt werden, noch bei der Universität oder eiiler andern Schule

ein Lehramt bekleiden; auch in ein Stadt- oder Dorfgericht konnten sie

nicht eintreten, noch einer Gemeinde als Bürger oder Beisitzer aufgedrun

gen werden. „Und da auch ein Haupt-Stuck von denen Fürstlich Würt.

?r!v!Ieg!i« ist« daß keine andere, als die Evangelische Neligi«»

in Unserm Herßogthum eingeführet, noch geduldet werden darff^"

so sollte keine andere als die evangelisch -Lutherische Religion gelehrt wer

den u. s. w. Reversalien vom 17. Dez. 173Z. (Gcs.SlL. II. S. 465.) Erb

vergleich von 177«. <A. II. §. 2. 4. (das. S. 567.)

2) Eisenlohr, Einl. in die Kirchengesetze §. 57. u. 58. (Gef.Slg. IX.)

Z) Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts Bd. II. S. 116, ff. Dess.

Einl. in das deutsche Privatrecht §.79.

4) Den Waldensern wurde in den Artikeln vom 27. Sept. 1699. und

50. Jan. 170«. (Ges.Slg. VIII. S. 502. ff. 509. ff.) völlige Gleichheit mit

den übrigen Unterthanen zugesagt. Uebcr dje neueren Verhältnisse der Re-

> formirten und namentlich die Vereinigung derselben mit der lutherischen

Kirche zu Einem Gottesdienste im Jahr 182Z, wodurch der Gegensatz zwi

schen diesen beiden für Württemberg jetzt aufgehört hat s. Eiscnlohr

a. a. O. §. 88. ' > " ! , '

5) Große Kirchenordnung von ISS9. Ges Slg. VIII. S. 241. Ausschr.

vom 17. Jan. 17U8. LR. III. 2. §. Item die mit verdamptcr Ketzerei :c.

III. 1«. §. Wie nicht weniger :c.

18
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S) Ges.Slg. IX. S. 68. Vcrgl. Reichsdep.Schlug vom ZS. Febx. IggZ.

§ 6Z. das. III. S. 6Z2. Rel.Edikt für Neuwürttcmberg das. IX. S. .1.

7) Verf.Urk« § 27. — „Den vollen Genuß der staatsbürgerlichen Rechte

gewähren die- drei christliche» Glaubensbekenntnisse. Andere christliche und

nicht christliche Glaubensgenossen können zur Thcilnahme an den bürgerli

chen Rechten nur in dem Verhältnisse zugelassen werden, als sie

durch die Grundsätze ihrer Religion an der Erfüllung der bür

gerlichen Pflichten nicht gehindert werden." Vgl. hierüberMohls

Staatsrecht §. 71. Zwar bestimmt die deutsche Bundesakte Art. 16. noch

allgemeiner: „die Verschiedenheit der christlichen Religionspartheien

kann, in den Ländern und Gebiete» des teutschcn Bundes, keinen Unter

schied in dem Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte begründen."

S. jedoch Klub er Akten des Wiener Kongresses S. 597. ff. insbesondere

450. Eichhorn, deutsches Privatrecht §< 79,

8) Auch im gemeinen Recht wird dicß angenommen. Eichhorn, Kir

chenrecht U. S. 118. f. Daher kann de» Notes, envähnten Bestimmungen

jetzt keine Folge mehr gegeben werden. Der Vorwurf der Ketzerei uuter

den rezipirten Konfessionen aber enthält eine Injurie. Eichhorn a.a.O.

9) Ueber den Begriff und ihre Behandlung im Allgemeinen s. Gaupp,

das bestehende Recht der evangelischen Kirche im K. Württemberg. 1. Bd.

§. 45 — S«.

1«) Verordn. vom 27. Sept. 18»5. Ges.Slg. IX. S. 15. Mi»ist.Erlaß

vom 14. Febr. 1808. Daselbst S. 129. Vergl. Einl. in die Kirchengeseye

S. SS. und 87. Ein weiterer Erlaß des Justiz-Minist, vom 2S. Aug. 1816.

bestimmt, daß Separatisten, welche ohne hinlängliche Ursache Güter, deren

sie zu ihrem Unterhalte bedürfen, verkaufen, als Verschwender behandelt

und unter Kuratel gestellt, auch die Kaufschillinge so lange auf Zinse aus

geliehen werden sollen, bis die Verkäufer dieselben erweislich wieder zum

Ankauf anderer Güter oder einem nützlichen Gewerb verwenden würden.

Indessen dürfte diese Maßregel, als auf die damaligen Erscheinungen be

rechnet, jetzt nicht mehr anwendbar seyn. /

11) S. über dieselben im Allgemeinen, Ganpp a. o. O. §. 55—57. Ei

senlohr, Einl. in 5ie evangel. Kirchengesetze (Ges.Slg. IX.) §. 86. Die

Pietisten unterliegen keine» Ausnahmsgesctzen. S. übrigens Gaupp a.a.O.

§. so— 52. Eisenlohr a. a. O. §, 87.

12) Fundations-Urkunde v. 22. Aug. 1819. Ges.Slg. IX. S. 475. Mi-

nist.Erl. vom 26. Sept. 1825. das. S. 675. Vgl. Mohl a. a.O. 5. 219.

U) Erlaß vom 2« - Z«. Juni 18«7. Gcs.Slg, IX. S. IW. Vgl. No

te 99. daselbst.
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ß. 184.

^Rechtsverhältnisse der Inden.

^ ») Nach dem älteren Recht.

Nicht blos die Religionsversck)iedenheir, auch die nationelle Ei-

genthümlichkeit, welche die Juden fortwährend bewahrten, war der

Grund, warum dieselben das ganze Mittelalter hindurch als Frem

de behandelt wurden und es noch als eine besondere Wohlthar an

erkennen mußten, wenn der Kaiser sie gegen Entrichtung gewißer

Abgaben als seine Schutzbefohlene und Kammerknechte betrachtete,

und dadurch an dem gemeinen Frieden Antheil nehmen ließ ').

Wußten sie nun auch von dem Kaiser und einzelnen Reichestanden

gewiße Privilegien auszuwirken, die sie thcils gegen Bedrückung

von Seite der Christen in Schutz nahmen, theils ihnen sogar wirk«

liche Vorrechte vor diesen einräumten, so wurden sie doch nirgends

als vollkommen rechtsfähig betrachtet, oder als aktive Mitglieder

in ei» christliches Gemeinwesen aufgenommen 2). Auch die Grs«

fe» von Württemberg hatten das Regal des Judenschntzes schon

frühe von dem Kaiser erworben und ausgeübt^), allein schon in

Eberhards l. Testament von 1492—1498. wurde verordnet, daß fer

nerhin kein Jude in Württemberg sich ansiedeln oder ein Gewerbe

treiben dürfe*), und diese Vorschrift gieng nachher in die Regi-

mentsordnnng vom 14. Juni 1498. und von hier in die LandeSoro-

nung und spätere Landtags-Abschiede über Nur misnahmswei'se

ward dem Landesherrn gestattet ^ sich jüdischer Hoffaktore zu be

dienen auch konnten dieselben nicht verhindert werden, in den

Kammerschreibereiorten Juden anfznuehmen In Hinsicht auf

den Verkehr mir Christen unterlagen aber die letzteren, wie andere

auswärtige Lude» sehr drückenden Beschränkungen. Namentlich

konnten sie, ohne ein „lebendiges" oder „schriftliches" Geleite von

dem uächstgesessene» Grenzbeamren gekoöt zu haben, weder das Land

pafsiren, noch, was ihnen ausnahmsweise gestattet war, auf einem

offenen Markte Handel treibe» «). Nur die Hvfjuden «nd solche

Juden, welche spezielle Erlanbniß zum Handel im Lande erhalten

hatten (Schntzjuden), konnte« auch ausserhalb der Jahrmärkte Ver

träge mit den Unterthanen schließen; allein diese hatte» nur als

dann Gültigkeit, wen« sie vor der Obrigkeit der letzteren eingegan

gen worden; ausserdem waren sie nicht ttoö mchtig, sondern auch

I« *
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strafbar "). Dabei war den Christen gänzlich untersagt: Geld mit

oder ohne Zins (Wucher) bei Inden aufzunehmen, liegende Güter

oder fahrende Habe, insbesondere Wein, Frucht, Kleider, Klein

odien an dieselben zu verpfänden, ihnen Bürgschaft zu leisten, For

derungen an Christen sich von ihnen abtreten zu lassen ">). Alle

diese Bestimmungen wurden zwar häufig umgangen ") und auch

bei den Gerichten fanden sie eine mehrfach beschrankende Ausle

gung '2) ; aber gesetzlich bestanden sie, mit wenigen Ausnahmen, fort

bis zu dem neuesten Judengefetze. . -

1) Eich Horn, deutsche Staats» und Rechtsgeschichte Thl. II. §. 297.

nr. 4- §- 2Z0. K. D. Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters Th. II.

S. 59. ff. Eine Zusammenstellung der archivalischen Nachrichten über „Auf

nahme, Schicksale und Verhältnisse der Inden in Württemberg" gibt Sch ef-

fer in einer Handschrift des statist topographischen Burcau's v. I. 1824

, nebst Beil.

2) Schwab. Landr. Kap. 349. Vergl. Sachs. Landr. Buch III. Art. 7.

Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 8«. Ein Schirmbrief der Grafen Lud

wig und Ulrich von Württemberg von 1424. (s, das angcf. Mstr. nr. 6.) verleiht

zwar einer Judenfamilie (Moses Seklin) das wiirttembergische Bürge r-

recht, nebst der Befugniß, sich in Stuttgart oder einer andern Landstadt zu

setzen und Geld gegen tragbare Pfänder und eine» Zins vou 1 Pfenning

für den Gld. die Woche auszuleihen, allein das Bürgerrecht einer Gemein

de, namentlich Stuttgarts, wie Scheffer a. a. O. angibt, war damit nicht

verbunden. Bloß von Schuz und Schirm sprechen daher auch die späteren

Aufnahmbriefe. Sattlers Gesch. der Grafen Z. Forts. Bl. nr. 19. u. 5Z.

3) Das erste bekannte Priv. ist von 126«. Gef,Slg. I S. 57. Allein

schon im Jahr 155«. gab es eine Judengasse in Stuttgart. S. das cit.

Mscr. Auch bestand bis zu dem für die Juden so gefährlich gewordenen

Jahre 1549 („als man die Inden gemeinlich in Kutschen Landen slug"i viel

Verkehr mit denselben in Württemberg , der nun freilich auf eine sehr

rasche, Weise abgebrochen wurde. S. das kais. Priv. v. 1361, wodurch die

Grafen, ihre Diener, Städte und arme Leute aller vor dem Jahr 1549 ge

gen die Juden kontrahirten Schulden entbunden wurde». Sattler a.a.O.

s. Fortf. Beil. nr. 129. Vgl. das nr. 12S-128. Cleß, mürtt. Landcs-

nnd Culturgefch. II. 1. S. «77. ff.

4) Gef. Slg. II. S. 9. „Item es ist Zc." , . >

5) Ges.Slg. II. S. 25. LO. Tit. 27. wo (§.5. ff.) „eine Vergleichung

und Abschied mit der Jüdischheit" vom Jahr 15Z1. angeführt wird. Land

tags-Abschied von 172». Art. 5t. (Ges.Slg. a. a. O. S. 524.) Erbvcrgleich
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von 1770. Cl. IV. §.Z9. (das. S. SS4.) GR. vom so. Febr. 1740. (das.

VI. S. 450.) . .. . > Z. . . ?- „i i , ' .' -

6) Ausschußtags-Abschied von 17ZS. Ges.Slg. a. a. O. S. 47S.

7) Vgl. Landt.Absch. von 1759. a. a. O. „alle, in denen, dem Land

ineorporirts» Orthen seßhafte Inden anszuschaffen" u. s. w. Daher

die Judenkolonien zu Freudenthal und Gochsheim. . , ^. .

' 8) LO. a. a. O. §.12 — 22. Nur die Hofjuden lösten ein für allemal

ihre Patente, wodurch sle aber blos Geleitsfreiheit erlangten.

9) GR. vom 17. Nov. 1S6S. (Ges.Slg. VI. S. 4S.), vom 2. Nov. 17«6.

,> ausser was auf öffentlichen Märckten beschiehet und denen im Land zu

handle« etwa spevislissim« erlaubt werden möchte :c." (das. S. sso.), vom

S5. Mai 1729. (das. S. Z5S.) u. vom 27. Jan. 17S2. (das. S. s««.) Weis«

haar §. 94. meint, die Verträge der Sch utzjuden hätten keiner obrigkeitli

chen Bestätigung bedurft, allein auf diese bezog sich ja gerade die Vorschrift.

10) S. die I. Landes - Ordnung von 1495. bei Sattler, Gesch. 4te

Forts. Beil. S. 62. und die folgenden Landcsordnungcn, ferner die Mandate

vom 25. und 27. Inn. 1521. 15. Okt. 155«. und z. Mai 1541. (Ges.Slg. IV.

S. s«. 51. so. 75.) und die Note 5. und 9. angeführten Gesehe.

11) S. hierüber besonders die Eingänge zn den GR. von 1706. u. 1729.

12) S. Kapff, Rechtssprüche Ty. I. S. 402.ff. und den Gemeinbescheid

des Obertribunals v. 24. Okt. 182Z. in der Ges.Slg. VI. S. 5««. Ann,. 629.

. , §. 18S.

b) Nach dem neueren Recht.

«) Allgemeine Grundsätze.

Gieng die Staatsgesetzgebung seit 1806. darauf aus, inländi

sche Juden, deren Zahl durch die vorausgegangenen Ländererwer

bungen allmalig beträchtlich angewachsen war, in Hinsicht auf

Verbindlichkeiten den Staatsbürgern gleichzustellen so mußte sie

billig dieselben auch in Hinsicht auf Rechte diesen naher rücken.

Daher wurde den württembergischen Israeliten erlaubt, liegende

Güter im Lande zu erwerben, sofern sie solche selbst baue» oder

bauen lassen, und nicht zum Güterhandel benützen würden Fer

ner wurde das Judengeleite aufgehoben, und ausgesprochen, daß

jeder Schutzjude, welcher sich zu einem bürgerlichen Gewerbe <M-

lisizire, in die betreffende Zunft, wie ein anderer Bürger und

Unterthan, aufgenommen werden solle Eine die ganzen Ver
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Haltnisse der Inden nach den neue» Aeiranfichren bestimmende Ord

nung kam indessen erst zu Stand den 2S. April 1828 nachdem

ein gleicher, schon im Jahr 1806 ausgearbeiteter, Entwurf nicht

z>«r Ausführung gekommen war Nach diesem jetzt geltende» Ju

dengesetze genießen die einheimische« Juden, welche nunmehr für

sich und ihre Nachkommen bestimmte Familiennamen anzunehmen

und zu führe» haben °), mit wenigen Ausnahmen dieselben Rechte

wie andere Staats - Unterthanen Die früheren privatrechtliche«

Beschrankungen derselben sind ausser Wirkung gesetzt Nament

lich ist das Verbot, wornach Israeliten ihre bei Christen stehende»

Forderungen nicht an andere Christen abtreten durften, ohne Un

terschied, ob die Abtretung im Inn- oder Auslände, von einem

inn- oder ausländischen Israeliten geschehen und zwar mit rückwir

kender Kraft auf die dem Gesetze vorangegangenen Cessionen aufge

hoben 2). Der Zutritt zu den bürgerlichen Gewerben, insbefondere

zu dem ordentlichen Wechsel- und Waaren-Handel und zum Betrieb

des Ackerbaues ist den israelitischen Unterthanen mit wenigen eigen-

thümlichen Beschränkungen gestattet; ein dingliches Wirthschafts-

recht oder eine Apotheke-Gerechtigkeit können dagegen dieselben nur

in Orten erwerben, wo zuvor schon Inden ansäßig sind, und ei«

gleiches Gewerbe daneben von einem Christen betrieben wird '°).

Auch der Erwerb von Liegenschaften ") und dinglichen Rechten ")

durch Kauf oder Tausch ist dem Israeliten gestattet, nur dürfen die

Liegenschaften vor dreijähriger Selbstbewirthschaftung nicht wieder von

ihm verkauft oder verpachtet werden '^)z die mit einem Gute etwa

verbundenen Parronat-, Gerichtsbarkeits- und Polizeirechte aber ru

hen so lange, als jenes Gut in dem Besitze eines Juden ist

Bei Veräussemngen liegender Güter unter Christen, so w« bei

Eigenmachung von Falllehen christlicher Besitzer dürfen Israeliten

weder als Bevollmächtigte (Unterhändler, Makler) der einen oder

andern Partei, noch als Bürgen Anrheil nehmen, bei Strafe von

Gefängniß und doppelter Erstattung des bedungenen oder freiwillig

erhaltenen Vortheils an den Anbringe? '°). Zur Verehlichung eines

Israeliten bedarf es der besonderen Erlaubniß des Bezirksamts, oh

ne welche weder die dreimalige Verkündigung in der Synagoge,

noch die Trauung von dem zuständigen Rabbinen bei Strafe vor

genommen werden darf Uebrigens finden die allgemeinen ge

setzlichen Eheverbote des Königreichs auch auf die Israeliten An
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«eadung und eine Ehe zwischen einem Israeliten und einem

Christen ist noch immer unerlaubt Die früher privatim, wenn

auch in Gegenwart von Rabbinen oder Sengen, errichteten Jnventu«

reu und Ehevexträge sind de» zuständigen Waisengerichten zur So-

lennisirung vorzulegen, vor welchen auch künftig dieselben schrifr«

lich auszunehme» sind Endlich haben die Juden bei Strafe

der Nichtigkeit in allen Aufsätzen über Rechtsgeschäfte, so wie in

ihren Handelsbüchern, Rechnungen und Zeugnissen sich ausschließ

lich der deutsche« Sprache und Schrift, so wie der christlichen Zeit

rechnung zu bediene»

1) Namentlich gehört Hieher die Ausdehnung der Conscriptions- Gesetze

und in dessen Folge des Verbots dcrVerhcirathung in der Minderjährigkeit

auf die Juden. S. Verhandl. der 2. Kammer v. 5828. III. Hft. S. 72«.

2) Verordn. vom Z«. Ott. 1807. G.R. v. 15. Juli 1811. bei Knapp,

Repert. der württemb. Gesetzgebung IV. S. 284.

S) Verordn. vom 12. Ott. 1808 und 5. Ott. 18«9. Eine Verordn. v.

27. Febr. bis S. März 1812 (Knapp a. a. O. V. S. ZS7.), in Betreff

der Abgaben der Juden, unterscheidet von den Schutzjuden solche Juden,

welche in das volle Unterthanenrecht aufgenommen scyen, oder knnf»

tig werden aufgenommen werden. Auf diese beiden bezieht sich Art. 25. des

Judenzesetzes. S. unten Note 1«.

4) Regbl. vom 8. Mai 1828. S. ZOl.ff. Vollz. Jnstr. vom 14. Juli

1828. das. S. S42. Den Entwurf nebst Motive» s. in den Verhandl. der

Abgeordn. von 1824. IV. Beil.Heft S. 67. ff. Kommissions-Bericht in de»

Verhandl. von 1828. II. Beil.Heft S. i. ff. Berathungen in den Proto

kollen selbst, Heft III. S. 669. ff. Heft IV. S. 85«. ff. Vergl. Heft VI.

S. 14Z6. 1455. ff. 1459. ff. Heft VII. S. 1S90. 1S14. ff. 1712.

s) Weil dabei die altwürtt. Gesetze gegen die damals fremden Juden die

Grundlage ihres nunmehrigen Jndigenatrechts bilden sollten, was freilich

ein innerer Widerspruch war. Verh. der Abg. v. 1828. Hft. III. S. 719.

5) Art. Z. S. hierüber und über die Art der Ausführung Jnstr. §. 2—s.

7) Art. 1. Z9. 41. S. oben §. 64.

8) Das. Art. 9. in Verbindung mit Art. 1. Im Verhältnis zu auswär

tigen Juden gelten zwar immer noch die früheren polizeilichen Beschrän

kungen; namentlich ist ihnen der Besuch innländischer Jahrmärkte nur dann

gestattet, wenn sie im Ausland wirklich ansäßig sind. Verordn. vom 15.

Sept. 182Z. Regbl. S. 769. Jnstr. §. 7. Allein die oben §. 184. ange

führten Grundsätze sind auch auf auswärtige Juden nicht mehr anwendbar.

Vergl. Art. 6. S4.

> > >
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9) Art. «. In Beziehung auf Forderungen, welche in das Unterpfands

buch eingetragen sind, war das Verbot schon aufgehoben durch das Pfand

gesetz Art. 92. , . , , ..^ ... „.. ...... ... ,

10' Art, 2«. Z«. ZI. Die übrigen Beschränkungen gehören nicht Hie

her, sondern in das Polizeirecht. Auf Israeliten, welche schon vor Ver

kündigung des Gesetzes das volle Unterthanenrecht erlangt hatten, so wie

auf deren Nachkommen, finden alle diese gewerblichen Beschränkungen kei

ne Anwendung. Art. 25. » .>

11) Art. 27. „Der Israelit« kann Häuser und liegende Güter, seyen es

einzelne Stücke, oder geschlossene Höfe, auch Lehengüter jeder Art zur

eigenen Bewirtschaftung erwerben." In der Bcrathung der II. Kammer

äußerte zwar der Präsident: daß es sich hier nur von Bauerlehen handle

Heft VI. S, 940. Allein der Text des Artikels ist dieser Deutung entge

gen, zumal in Verbindung mit dem 2ten Absahe, wo von den Ehrenrech

ten adclicher Güter die Rede ist, welche die Juden nur mit diesen selbst

enverben können. S. Note 14.

12, Art. 29.

1Z) Art. 28. Ausser mit besonderer Genehmigung der Kreisregierung.

Wenn die betreffende Sache von dem jüdischen Gläubiger bei Versteigerun

gen von Gütern seines Schuldners, sey es im Gante oder im Exckutions-

wege, erworben worden, so findet das Verbot keine Anwendung; vorausge

setzt,, daß derselbe einzig in der Absicht , als Gläubiger um seine Waaren-

fordernng befriedigt zu werden, oder in dieser Eigenschaft einen möglichst

kleinen Verlust zn erleide», das Gut ersteigert hat, nicht aber, wenn er

zu Umgehung des bestehenden Verbots des Güterhandels erst eine Forde

rung erworben hat, oder ohne Rücksicht auf seine Forderung als Kaufslieb

haber aufgetreten ist. Ucber die Fälle, wo jene Absicht als vorhanden an

zunehmen seyn mochte, s., Min.Vcrfgg. v. 26. Okt. 18Z«. Regbl. S. 5«8.

Nichtig ist übrigens bei dem Mangel jener Absicht, so wie auch sonst bei

mangelnder Absicht eigener Bewirtschaftung der Kauf von Seite des Ju

den nicht; nur darf er die Sachen^ nicht verkaufen, ehe er sie 5 Jahre lang

selbst bewirthschaftet hat, widrigenfalls allerdings dieser Verkan f ungesetzlich

und i,,<i« juro (nicht blos «PL ox«es>l!oni8, da das Geschäft aus einem

öffentlichen Grunde verboten ist) nichtig wäre. Hat ein Jsraelite durch Erb

schaft oder VermSchtniß ein Haus oder Gut erworben, so kann er es ohne

Zweifel sogleich verkaufen. — Grundgefälle dürfen auch auf Wiederverkauf

von dem Israeliten gekauft werden. Art. 29. Motive a. a. O. S. 1S7.

14) Art. 27. u. 29. Als Pertinenz des Gnts werden sie allerdings auch

von dem Juden miterworben, allein ausüben kann sie derselbe nicht, daher

erercirt sie einstweilen der Staat. Die mit jenen Realrechten zusammen
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hängenden dinglichen Verbindlichkeiten z. B. Kirchenbau, Besoldungen hat

demungeachtet der jüdische Gutsbesitzer zu erfüllen. Artv 2g.

15) In dem Art. 28. ist zwar nur von „Käufen und Verkäufen" die Re

de, nicht auch von anderen Alicnationen, z. B. Tausch, Hingabe an Zah

lungsstatt; allein ohne Zweifel wollte der Gesehgeber bei Güter -Veräusse-

rungen überhaupt die Dazwischenkunfc eines jüdischen Maklers ausschließe».

S. Motive zu dem Gesetz a. a. O. S. 157.

IS) Art. 2S.

57) Art. 27. und 28. Vergl. Jnstr. §. ZS. und 27.

18) Art.2S. , ... ^

19) Zwar die ständische Kommission gieng darauf ans, den Israeliten

das Oolliiubium zu verschaffen; allein in der Berathung wurde der An

trag aufgegeben. Heft VI. S. 97S. ff.

2«) Art. 41. Abweichend von den allgemeine» Bestimmungen des Land

rechts III. 8.

. 21) Ar^ 41.

§. 186.

/?) Ausnahme bei den Schacherjuden.

Der vergleichungsweise annehmliche Rechtszustand, in welchem

sich jetzt die württembergifchen Juden befinden, ist denselben nur

unter der Bedingung bewilligt worden, daß sie der bisherigen Un-

stätigkeit entsagen und zu ordentlichen bürgerlichen Gewerben über

gehen Den Gegensatz zu diesen bildet das Schachergewerbe,

worunter das neue Gesetz mehrere Erwerbzweige zusammenfaßt, wel

che vorzugsweise von den Juden mit einer eigenthümlichen Betrieb

samkeit ausgeübt werden, die ihnen in dieser Verbindung das Prä

dikat einer unordentlichen, > wo nicht unehrlichen Beschäftigung zu

gezogen hat. Hieher gehört der Hausirhandel, der Trödelhandel,

bestehend in dem Kauf und Verkauf alter Waaren, das Leihen auf

Faustpfänder, die Maklerei (Schmushandel), wofern der Israelit«

nicht obrigkeitlich dazu aufgestellt ist, und die Viehverstellung

Denjenigen jüdischen Einwohnern, welche einem oder mehreren die

ser Erwerbszweige sich hingeben, ist die Ansassigmachung und Ver-

ehlichung erst nach zurückgelegtem 35. Lebensjahre gestattet For

derungen derselben an nicht wechselfähige Christen, welche nach Ver

kündigung des Judengesetzes entstanden sind, können durch ein der

gerichtlichen Eiuklagung der Schuld vorgangiges Bekenntnis) des
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Schuldners, nainenrlich durch dessen Unterschrift auf der Schnldnr«

künde, nicht bewiesen werden, auch wenn die Forderung nachher in

die Hände eines Christen kommen und von diesem eingeklagt wer

de» sollte Die Thatsache, daß der Israeli« zur Zeit der Ent-

siehung der Forderung nicht Schacherjnde gelvesen, ist auf Erfor

dern zn beweisen 5). Endlich hat die Gesetzgebung die Anrüchtig-

keit des Schachergewerbs auch noch dadurch ausgesprochen, daß sie

das Zeugniß des jüdischen Schacherers in Ansehung der Glaubwür

digkeit nicht dem der übrigen Staatsgenossen gleich stellte, sondern

den Werth desselben von dein jedesmaligen besonderen Ermessen der

zuständigen Gerichtsstelle abhangig machte r

1) Verhandl. der Abgeordn. von 1824. IV. Beil.Heft. S. 121. v. 1823.

II. Beil.Heft. S. 17.

z> I. G. Art. 56. Motive a. a. O. S. 15S. Der gemeine und gewiß

auch richtige Sprachgebrauch erstreckt den Begriff des „Schacher-Handels,"

wovon das Gesetz spricht, nicht so weit, sondern versteht darunter nur den

Mischen Kleinhandel, der allerdings in verschiedener Form, und zwar

gewöhnlich als Trödel- und Hausir-Handel zugleich, betrieben wird. Das

Schacher-Gewerbe dagegen (der Schacher, abgeleitet von (sseKsr)

d. h. er ist umher gegangen, namentlich um Handel zu treiben, «en. 2Z, 16. 57,

28.) begreift allerdings auch »och andere Geschäfte, woraus der hausirende

Jude früher seinen Unterhalt zu ziehen genöthigt war, namentlich Auslei»

hcn auf Pfänder, Maklerei und Viehverstellung.

Z) Art. 52. Ausgenommen find diejenigen, welche am 8. Mai 1828. be

reits das 20. Jahr zurückgelegt hatten, oder in den folgenden 4 Jahre»

unter das Kön. Militär ausgehoben wurden. Das.

4) Nach dem Art. 51, in Verbindung mit den Motiven S. 157. «»ten

und den Verh. S. 958. ff. kann der Beweis der Forderung, was freilich

sehr hart erscheint, mit der Person des Schuldners auch dann nicht geführt

werden, wenn der Vertrag vor der Obrigkeit eingegangen, oder nachher

vor derselben z.B. vor der Untcrpfandsbehörde anerkannt mnrdez nur das

der gerichtlichen Einklagung nachfolgende, gerichtliche oder aussergerichtliche,

Schnldbekenntniß sollte Bcweiswcrth haben.

5) Dieser hat aber nach Art. 54. genug bemiesen, wenn er mit einem

gemeindcräthlichen, oberamtlich beglaubigten, Zeugnisse oder auf anderem

Wege darthut, daß der ursprüngliche Gläubiger z» jener Zeit entweder

1)im rollen Genüsse des Bürgerrechts einer Gemeinde (welches freilich nicht

immer beweisend ist, d« der Schacherhandel nicht die Aufnahme in das

Börgerrecht, »och de» vollen Gemlß des bereits erworbene«, sondern nur



s. Kap, Religions-Verschtedenheit.v 285

das Zwangsrecht auf beides ausschließt. ArK tZ. «5. 17.) oder Z) im Betrieb

des Feldbaues oder z) eines ordentlichen Gewerbs gestanden sey. Diese 5

Kategorien erschöpfen freilich das vollendete Gegenstück von einem Scha

cherjuden noch nicht: denn man kann auch noch auf anderem Wege sich ehr

lich ernähren, z. B. als Rentner, ohne darum Schacherhändler zu werden,

und andererseits, wie die Erfahrung zeigt, mit dem Bürgerrecht, dem Feld

bau oder einem Gewerbe, oder auch mit allen zusammen den Schacher verbinden.

Um so mehr muß ein gemeiuderäthliches Zeugniß, in der von der Instr. §. Z5.

bezeichneten allgemeinen Weise ausgefertigt, für den dem Israeliten auferleg

ten Beweis genügen, vorbehaltlich freilich des Gegenbeweises, der von dem

Gesetze nirgends ausgeschlossen ist, daß der Israelit« zur Zeit der Entste

hung der Forderung auf den Schacher nicht gänzlich verzichtet, vtelmehe

ihn wirklich getrieben habe, und daß etwa die Forderung selbst auf diesem

Wege entstanden sey. ^ ,

6) Art. SS, , , ,

§. 187.

S) Autonomie in Hinsicht auf die Religions-Eigenschaft.

Wen« die verfassungsmäßig zugesicherte Gewissensfreiheit (S.

oben §. 183.) eine Wahrheit seyn soll, fo kann auch der Uebertritt

von einer Glaubenspartei zu einer ander» und selbst der Abfall von

der christliche» Lehre selbst («posrs»» iZäei) nicht als gesetzwidrige

Handlung angesehen werden, und daher in der Regel keine anderen

bürgerlichen Folgen haben, als welche unmittelbar aus dem verän

derten kirchliche» Verhältnisse entspringen >). Auch die Religion der

Kinder ka»n von den Eltern vermöge ihres Erziehungsrechrs vor

läufig bestimmt werde» 2); nur werden dieselben, wofern sie selbst

Christen sind, wenigstens eines der drei anerkannten christlichen Glau

bensbekenntnisse zu wählen haben, auch wenn sie nicht gerade dem

gewählten für ihre Person zugethan seyn sollten 2). Namentlich ist

dieß der Fall, wenn die beiden Gatten verschiedenen christlichen Kir

chen' angehören (bei sog. gemischten Ehen), in welchem Falle je

doch der von denselben beabsichtigte Vertrag nur- dann gültig ist,

wenn er vor dem Gerichte des Ehemanns geschlossen worden *). In

Ermanglung eines bindenden Vertrags kann der Vater die Kinder

bis zu den Uuterscheidungsjahren in jeiner Religion oder in der der

Mutter erziehen lassen ^). Bei unehelichen Kinder» hat die Mutter

ausschließlich das Recht, die Erziehungsreligion zu bestimmen °).

Nach erreichten Uuterscheidungsjahren aber können die Kinder ihre
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Religion nach eigener Ueberzengung wählen. — Noch fragt es sich:

kann durch Privatdisposition von dem Bekenntniß oder Nichtbekennt-

niß einer gewißen Religiizn ein äußeres Vortheil abhängig gemacht

werden? Da die Religion Sache der inneren Ueberzeugung ist ,md

eine Aendenmg konfessioneller Verhaltnisse, sobald sie nicht mehr

mit Aufrichtigkeit unterhalten jwerden, ebensosehr Pflicht für den

bisherigen Glaubigen, ist, als das fortwährende Bekenntniß einer

Religion, von deren Wahrheit man überzeugt ist, so kann es dar

auf, ob die Veränderung oder Beibehaltung einer gewißen

Religion zur Bedingung gemacht worden ?), nicht ankommen, son

dern jede derartige Bedingung, sofern sie — sey es bei Erbesein

setzungen oder Vermächtnissen, bei einer Schenkung unter Lebenden

oder von Todeswegen — einer bestimmten Person auferlegt wor

den, ist schon darum nichtig und daher für nicht beigefügt zu hal-

ten> weil ein äußerer Vortheil, für eine Handlung angeboten, die

nur durch innere Triebfedern bestimmt werden darf, verwerflich er

scheint^). Wenn dagegen im Allgemeinen, ohne Rücksicht auf eine

bestimmte Person, zum Genuß gewißer Rechte (z. B. einer Stif

tung) das Bekenntniß dieser oder jener Religion gefordert wird, so

muß diese Bedingung als Ausfluß der Autonomie geachtet werden,

obgleich auch hier von dem Bekenntniß einer gewiße» Religion ein

äußerer Vortheil abhängig gemacht ist ^).

1) Eichhorn, Kirchcnrecht Th. II. S. 113—124. Desselben Einleitung

in das deutsche Privatrecht §. 79. Jedoch sollen die in Kon. Civildienstcn

stehenden Personen keine Religiönsveränderung vornehmen, ohne vorherige

Anzeige an die Regierung. Relig.Edikt vom is. Ott. 18«6. vi-. VI. a. E.

(Ges.Slg. IX. S. 71.) lieber den Uebertritt selbst s. Gaupp, evangelisches

Kirchenrecht Th. I. §. 4«.

' 2) Reichsschluß vom 14. Sept. 16Z«. (bei SeKsurotK, <?o«cl. Lorp.

Lvang.1'. I. x. Z19-) Rclig.Ed. a. a. O. Diese beiden Gesetze beziehen

sich nur auf gemischte Ehen. Dagegen erkennt den Grundsatz völliger Ver

tragsfreiheit der Eltern im Ganzen an: der Min.Erl. vom 14. Sept. 182«.

«r. 1. (Ges.Slg. a. a. O. S. 709.) Aendern die Eltern selbst ihre Re

ligion, so ziehen sie ihre unmündigen Kinder stillschweigend nach; allein

ausserdem möchte denselben das Recht, die einmal gewählte Erziehungsre

ligion ihrer Kinder abzuändern, nicht einzuräumen seyn. Das Dekret vom

28. Dez. 1810 (Ges.Slg. a. a. O. S. 208.) spricht von den. Rechte zu ei

ner neuen Konvention auch nur in Beziehung auf die „nachher gcbor-

n e n " Kinder. Anders der Min.Erl. von 18SS. a. a. O.
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Z) Daher können katholische Eltern ihre Kinder wohl protestantisch er

ziehen lassen und umgekehrt, nicht aber nach den Grundsätze» einer mett-

nonitischen oder einer separatistischen Sekte. S. oben §. 185. nr. 1. . ,

4) Durch das Rel. Edikt a. a. O. wurde die Bestimmung der E.G.?.

Th. It. Kap. 12. §. 1. a. E., wonach bei gemischten Ehen dem evangeli

schen Theile „eingerathcn" werden soll, die Kinder in der evangelischen

Religion zu erziehen, aufgehoben, jedoch noch immer eine Ungleichheit be-.

lassen, indem der Sohn eines evangelischen Vaters nothwendig auch in

dieser erzogen werden sollte, was nun aber durch Erlaß v. 14. Marz 1817.

(Ges.Slg. a. a. O. S. 371.) billig beseitigt ist., ^

5) Nach dem Rel.Edikt a. a. O. sollen zwar die Kinder ans gemischten

Ehen in der Regel bis zu den Unterscheidnngsjahren in der Religion des

Vaters erzogen werden; allein, wenn dieser freiwillig dieselben in der der

Mutter erziehen lassen will, kann letztere wohl keinen Einwand machen.

Min.Erl. vom SS. Sept. 182S. a. a. O. vr. Z. Dagegen die Bestimmung

einer Religion, welche weder die des Vaters noch die der Mutter ist, kann

ohne Einwilligung der Mutter nicht erfolgen. Was das Unterschei

dungsalter betrifft, so hat. zwar ein Beschluß des Lor^us Kvangelic«.

r„m vom 14. April 1752 (8«Ksur«tK l. «. r. III. p. 9Y7.) dasselbe

bei beiden Geschlechtern mit dem vollendeten 14. Jahre angenommen, wo

nach anch der Min.Erl. von 182S nr. 2 entschHdet. Ebenso Ganpp,

a, a. O. §. Zg. S. jedoch Verordn. vom 15. Aug. 1817 i» Betreff der

Auswanderungen §.17. (Regbl. S. 407.) — „hingegen, was bei Söhnen

nach dem zurückgelegten IS. Jahre und bei Töchtern nach dem 14. Jahre

geschieht, bereits die Unterscheidungsjahre erreicht habe«." S. oben §. 181.

Nach der Verordn. vom 27. Dez. 180Z. §, 7. (Ges Slg. Th. IX. S. 21.)

sollen zwar bei Söhnen von Separatisten die Unterscheidnngsjahre im 2l>.,

bei Töchtern derselben im 18. Jahre beginnen; allein dieß ist nur eine Aus

nahme, wodurch jeden Falls die spatere Regel nicht umgestoßen werden kann.

6) Weil sie auch ausschließlich zur Erziehung berechtigt ist. Min, Erlaß

vom 14. Sept. 182S. »r. 4.

7) Auf diese Weise unterscheiden, indem sie die congilio cle nn„ mu-

tsvck» religions fstr gültig, die «ouck. lie nintsnäs relig. aber für >u>'.

x!s erklären: Runde, deutsches Privatrecht §. SZ7. Eichhorn, Einlei

tung in das deutsche Privatrecht §. 79. Selbst die letztere Bedingung hal

ten für erlaubt, wenn nicht eine vom Staat verbotene Religion zur Pflicht

gemacht ist: Klüber, öffentl. Recht des deutschen Bundes §. 5Z0. Thh

baut, Pand. L. S54. Note 7. Weuing, Civilr. I. §. ISS. Note I. S.

jedoch LsulerKsol,, tl>. iirsct. 1,d. XXVIII. tit. 7. Z.11. XXXV.j.

§.2. U «isolier, «rin«. juris «iv. V. I. tz. 195.
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8) ärg. v> XXVlll. 7. kr. I. 8. 9- 27. Vgl. J«Kir in der Zeitschr.

für Civilrecht und Prozeß Bd. IN. S. SIL. f. Makel de y, Lehrbuch des

römische» Rechts §. «7«. Von dieser Ansicht gehen auch aus Preuß. Land»

recht l. 4. 5. 9. Badisches L.R. Satz 90«.

Y) ?. ?. Kloser, pseli« «t Privileg!!» eire« religionem §. 2j»

Eichhorn a. a. O. §. 79. a. E. Mittermaier, Grundsätze des deut.

schcn Privatrechts §. !«S.

Viertes Kap i t e l.

Von der bürgerlichen Ehre/ deren Abstufungen

und Verminderungen.

§. 188.

?. Gemeine bürgerliche Ehre und Standes«Ehre.

Von der Ehre im weitern Sinn (wahre Ehre, menschliche Eh

re) d. h. der moralischen Sichtbarkeit des Individuums ist zu unter

scheiden die bürgerliche Ehre, bestehend in der ungeschmälerten

äußeren Achtung einer Person (Zignits5) Der Anspruch auf

diese Achtung , oder Gas Recht auf Ehre kommt jedem Staatsbür

ger und selbst dem Auswärtigen im Verhältnis^ zu Einheimischen

um seiner Persönlichkeit willen zu, und dauert so lange, als der

selbe nicht durch rechtliche Gründe aufgehoben ist 2). Ausser der

gemeinen bürgerlichen Ehre oder Werthschätzung kennt das deutsche

Recht eine besondere sog. Standes-Chre, d. h. einen höheren Grad

von bürgerlicher Achtung, begründet theils durch Vorzüge der Ge

burt 2), theils durch den persönlichen Rang gewißer Personen.

Der letztere äußert sich hauptsächlich nur in so fern, als dadurch

Ausnahmen im Gerichtsstande begründet werden. Nach der Rang

ordnung vom 18. Oktober 1821. *), welche jedoch nur die öffentli

chen Diener begreift, bestehen jetzt 10 Rangstufe» in Württemberg.

Diejenigen, welche den sechs ersten Stufen augehdren, haben als

Cremte I. Klasse den Gerichtsstand vor den Kreisgerichrshöfen, die

Diener der folgende» Stufen aber stehen als Ausgenommene der II.

Klasse auch in den Fällen, wo sonst die Jurisdiktion der Gemein-

deräthe begründet ist, unmittelbar unter den Oberamtsgerichten

Die vier ersten Stufen endlich gebe» überdieß Personaladel, die

zwei ersten das Prädikat Ercellenz.
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,) V. l.. lZ. kr. ». S. I. Vgl. überhaupt C. G. Hübner, ül«r Ehre>

Ehrlosigkeit, Ehrenstrafen und Injurie». Leipzig 18««. Th. Marezskk,

über die bürgerliche Ehre, ihre gänzliche Entziehung und theilweise Schma>

lerung. Gießen 1824. . , , , i

2) Nach dem Grundsahe: l^uizyus jirsesumitur Kovug <l««ee proko.

lur eonlrsriuin.

Z) S. die Rechte des Adels.

4) Regbl. 1821. S. 749. Vgl. Mshl, wiirttemb. Staatsrecht I. S. 245.

5)^S. über de» befreiten Gerichtsstand überhaupt Scheurleu, Civil?

proceß I. S. L7S. f.

§. 189.

U. E h r e n s ch m ä l e r u n g.

s) Begriff uud Arten.

Vollkomme» a» seinem Rechte hieß in der Sprache des Mittel

alters derjenige, «elcher im Vollgenusse der gemeinen bürgerlichen

Freiheitsrechte stand, und in der Genossenschaft von Freien seines

Standes als völlig gleiches Mitglied (Genosse, geachtet wur

de '). Im Gegensatz hievo« war derjenige, welcher diese Gemein-

beitsrechte entbehrte, rechtlos, nicht als oh er gar keine Rechte

im heutigen Sinne gehabt hätte sondern weil ihm keines der

aktiven Gerechtsame 2) zukam, wodurch die Gemeinheit der Freie»

ihre Mitglieder auszeichnete. Ein solcher Rechtloser konnte nament

lich weder echtes Eigen oder rechte Lehen besitzen, „och in der Re

gel als Richter oder Schöffe über Freie zu Gericht sitzen , oder

gegen solche Jeugniß abgeben War damit zugleich die Aus

schließung vom gemeinen Frieden, an dem ja auch die Unfreien mit

telbar Theil nahmen, verbunden, so hieß derselbe friedlos, u«d

nicht einmal durch de» Schutz eines Freien konnte der von aller Ge

meinschaft mit Freien und Unfreien Ausgeschlossene Rechte erlangen °X

Verschieden von jener Rechtlosigkeit und dieser Friedlosigkeicwar der Cha

rakter der Eh rlofigkeit, welcher denjenigen beigelegt wurde, die durch

«ntwürdigende Handlungen, deren sie vor Gericht überwiesen wa

ren, wie namentlich Raub und Diebstahl Betrug und Fälschung «)>

Treubruch, insbesondere Meineid oder durch Erstehung beschim,

pfender Strafe» >°) ihre Ehre, d. h. die öffentliche Achtung einge

büßt hatte» Diese Ehrlosigkeit hatte nicht blos den Verlust der

Standes-Vorrechte (Standesehre), solcher» immer auch die Nechl
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losigkeit im obigen Sinne z«r Folge, mit welch« sie daher auch in

der Regel gleichbedeutend genommen wurde; ja diese war sogar die

nächste Wirkung derselben Aber ausser der Ehrlosigkeit konnten

auch noch andere Gründe die Rechtlosigkeit herbeiführen; namentlich

konnte diese als selbstständige Strafe eintreten, und schon schlechter

Ruf (Vescholtenheit), verächtliches Gewerbe und uneheliche Geburt

reichten hin, sie zu begründen Die Friedlosigkeit, als völlige

Aufhebung der Rechtsfähigkeit im neueren Sinn (bürgerlicher Tod),

kommt in Württemberg nicht mehr vor Dagegen fragt sich: in

wie ferne haben die Begriffe der Rechtlosigkeit und Ehrlosigkeit durch

das aufgenommene römische Recht eine Veränderung erlitten ^)?

Obgleich schon vor Aufnahme des römischen Rechts die Ideen einer gemei

nen bürgerlichen Ehre und Ehrlosigkeit Volksbegriffe waren und

die Ehrlosigkeit noch heute im Wesentlichen dieselben Wirkungen äus

sert, wie früher, so läßt sich doch nicht läugnen, daß seit der Ver- >

breitung des römischen Rechts die römischen Begriffe auch in dieser

Lehre von Schriftstellern und Gesetzgebern vielfach angerufen worden

sind, und daß der frühere Begriff der Rechtlosigkeit für das heu

tige Recht jedenfalls unpraktisch geworden ist, indem nicht allein

das öffentliche Gemeinwesen, womit derselbe zusammenhieng, völ

lig verändert, sondern auch jene Bezeichnung selbst seither in gänz

lich abweichendem Sinne gebraucht wordenist. Das deutsche Wort

Ehrlosigkeit vertritt vielmehr jetzt die Stelle der römischen in-

lsmis jm-i«, im deutschen Recht, und an die Stelle der römischen

infaiüiä tgeii und levis notse msculs si'iid die einheimischen Be-

griffe:'Bescholtenheit (schlechter Ruf) und Anrüchtigkeif

(Unehrlichkeit) getreten, womit nun zwei niederere Grade von Eh-

renschmälerung bezeichnet werden, in welchen die alte Rechtlosig

keit vollends aufgegangen ist. Während hienach allerdings der Forma

lismus des römischen Rechts in der Lehre von der Infamie herrschend

geworden ist, läßt sich ein Gleiches nicht von dem Inhalte dieser Leh

re, namentlich den Entstehungsgründen und Wirkungen der Ehrlosig

keit behaupten, in welcher Beziehung vielmehr einheimische Sitte mehr

noch als Theorie und Gesetzgebung dem fremden Rechte stets entge

gen gewesen ist. - ' .-. ' ^ " ^ '

4 ) Sächs. Landr. II. 12. §. Z. III. 28. §. i. RichtsteigLandrecht I.

Kap. 4S. Venn. Sachsensp. (Ausg. von Ortloff) III. i. Dist. 1. ' . !

.2) Sachs. Landr. I. St. §.4i .> ,.. ... .'. . - ., >. >
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5) Nur diese hießen früher gewöhnlich Rechte, gleichwie noch heute die

Engländer unter „r!gKl8" vorzugsweise politische Gerechtsame verstehen,

z. B. Kill «k rigkts. LenlKsin «n inlruclurtion to ll>« zirinel,,!«»

invrsls snck 1egi»Isti«n (2. LcNk. ) lom. II. pgß. 2S7. Eine andere Be

deutung von rechtlos s. jedoch Schwöb. Landr. Kap. 140. und 141. ^

41 lieber die Ausnahmen bei kirchlichen Verbrechen und Rcichsverröthc-

rei s. Glosse zum Sachsensp. III. 7«. ,

Schwöb. Landr. Kap. 86. Sachs. Landr. I. Art. 38. SI. §. 1. u. Glosse

dazu. Verm. Sachs.Spiegel a. a. O. vgl. Eichhorn Staats- und Rechts»

gesch. II. h. 549. Marc zoll a. a. O. S. 2S2.f. zos. f. Selbst der Ver

lust von echtem Eigenthum und rechten Lehe» war folgeweise damit ver

bunden. Schwab. Landr. Kap. 165. Art. Vitt. Stat Slg. I. S. 427.

S) Gewöhnlich trat diese Friedlosigkeit nur als interimistische Folge des

Achtprozesses ein, und konnte daher dadurch, daß der Aechter sich stellte und

rechtfertigte, wieder gehoben werden. Eine Tödtung desselben war hier

nur erlaubt, wenn der Aechter sich nicht ergreifen ließ. Schwab. Landr.

Kap. 102. §. Z. 152— 158. Stat.Slg. I. »18. (nr. z.) „So künden wir

den egenanten offenn verschribcn Aechter vsser den friden in den vnfriden

vnd verbieten In stnen fründen zc." Anders wenn die Friedlosigkeit als

dauernde Strafe eintrat bei der BenehmUng des Landrechts; hier trat der

Friedlose ganz ansser dem Gesetz; er war echt los (ehe-geseßlos, oder bür

gerlich todt. Verfemungsformel bei Wigand von dem Femgerichte S, 4Z4.

Urkunde bei Bodman», rheingauische Alterthümer S. S18. Bancherger

Halsger O. Art. 241. Auch unmittelbar in Folge einzelner friedbrecheri-

scher Handlungen trat eine solche Friedlosigkeit ein. Glosse zum Sachsensp.

Bd. I. Art. 51. Verm. Sachsensp. VI. z, Dist. 2. Stat.Slg. I. S. 118.

7) Schwöb. Landr. Kap. 16Z. §. 11. 12. 19. Söchs, Landr. I. Art. 58. 59.

§. 1. und Glosse I. 59. Marezoll a. a. O. S. 511.

8) I.. ^lsm. Lsp. 42. §. I. 'Pölmann Disk. 1.1b. IV. Art. 14. Dist. 15.

9) I.. ^Ism. I. e. Schwöb. Landr. Kap. 1Z3. Söchs. Landrecht I 4«.

Glosse dazu I. 59. Stat.Slg. I. S. 427^ Marczoll a. a. O. S. 512.

1«) Marezoll a. a. O. S. 5«6. ff.

11) Ausser den Prädikaten rechtlos und friedlos kommt nämlich in den

Rechtsbüchern zuweilen vor die Bezeichnung „ehrlos", welche von den Neue

ren allgemein dahin gedeutet wird, daß der Verlust der befonderen Stan-

desrechte cStandesehre) damit habe ausgedrückt werden wollen ; allein wenn

schon von den Deutsche» die sog. Ehre vorzugsweise gewißen bevorrechteten

Ständen beigelegt wurde (daher der Ausdruck Ehrbarkeit, I,«napgti«re,

für die magistratifchen und andere ansehnliche Personen. Gesch-Smlg. II.

S. 18. unten S. 57. 45.), so fehlte ihnen doch nicht der Begriff einer ge«

19
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meinen, im Zweifel jedem, selbst dem Unfreien, zukommenden, Vhre und

der Verlust dieser ist es zunächst, welcyer durch das Beiwort „ehrlos" be

zeichnet werden soll. Vgl. Note 16. Sachs. Landr. II. lg. §, s.

12) Sachs. Landr. I. Art. 58. Z. 1. Art. 59. Glosse zum Sachsensp. I.

?8. und 59. und III. 16. Schwöb. Landr. Kap. 165. §. 19. Stat.Slg. l.

S. 427./ >

15) Marezoll a. a. O. S. 5«2 — 5«5. und 514 — 516.

141 Wohl aber in Baiern nach dem dortigen Strafgesehbuch Art. 7 — S.

Nach dem württemb. Landr, III. 11. §. „ Deßglcicken , die in ewige Ge-

,föngnus gesprochen." zieht zwar die lebenslängliche Freiheitsstrafe den Ver

lust der testsmvnti f»etio PSÜÜIVS nach sich, nicht aber auch die Unfähig

keit, sb imesist« zu erben (wie Wächter, Strafarten und Strafanstal

ten des K. Wbgs. S. 58. und 6). anzunehmen scheint) oder iuter vivo,

etwas zu erwerben. , . , ,!,

15) Die verschiedenen , zum Thcil flch ganz entgegenstehenden, Ansichten

Hieruber s. bei Glück, Komm. V. S 161. Mittermaier, deutschesPri-

vatrecht. §.95. Wächter, Strafrecht I. S. 178. Note 51. Von würt-

tembergischen Schriftstellern, welche flch mit der Frage beschäftigt haben,

sind Wächter, a. a. O. §. 1«o. über Strafarten ?c. S. 216. f. 255. 244.

u. Hofacker, Jahrb. für Gesetzgebung und Rechtspflege III. S. 565. mit

wenigen Ausnahmen für die Gültigkeit des römischen Rechts, was jedoch

mit der Praxis in augenscheinlichem Widerspruch steht. S. Uommel,

UIisvs. Vol. l. obs.2iö. reg. 7. King, quseüt. ior. M. nr. 55. Berg,

Rechrsfälle I. S. 72. Knapp, württ. Krim.Recht S. 55. und Wächter

selbst a. a. O. S. 245.

16) Schwöb. Landr. Kap. 8g. §. 5—6. Vgl. die mancherlei Ehrenstrafen

an Freien und Unfreien, Männern und Weibern bei Grimm, deutsche

Rechts - Alterthümer S. 711- 728. ' ' - . > - ^

. - ^ . ' -§.^ 1S0.. . . > . .

Insbesondere 1) Ehrlosigkeit.

Die Ehrlosigkeit d. h. der Verlust deö gemeinen Rechtö auf

Ehre begreift so wenig als die römische Infamie völlige Vernich

tung der Rechtsfähigkeit ( Friedlosigkcit), sondern nur wie die alte

„Rechtlosigkeit" eine Verminderung derselben durch Entziehung der

bürgerlichen Ehrenrechte und Ehrenvorzüge Dahin gehören un

mittelbar: 1) die staats- und gemeindMrgerlicheu Aktiv- uudPas-

ßv-Wahlrechte 2); 2) der adeliche Stand, alle persönlichen Würden
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und Ehren -Auszeichnungen, insbesondere Orden und Verdienstme

daillen, Hof- und Ehren-Stellen «). Z) Die Fähigkeit, als zünf

tiger Meister an den Zunft -Versammlungen Theil zu nehmen und

Junftämter zu bekleiden *) ; zugleich aber mittelbar, sofern der

Besitz der bürgerlichen Ehre dabei vorausgesetzt wird: 4) die Fähig

keit zu öffentlichen Verrichtungen, namentlich zu Staats-, Kirchen«

und Gemeindeämtern 5) Die Fähigkeit zur Proknratnr und Ad

vokatur 6), zum Notariate und zur Führung einer Vormund

schaft 6) Die Fähigkeit, vor Gericht und bei einer feierlichen

Privathandlung , namentlich einem Testamente als Zeuge aufzutre

ten — Die Gründe dieser Ehrlosigkeit sind immer noch theilS

entehrende Handlungen, theils entehrende Strafen Zu den

ersteren gehören nach heutigem Recht blos Raub, Diebstahl, qua-

lisizirre Kuppelei, Betrug und Meineid denn der einfache Wort

bruch äußert jetzt keine öffentlichen Wirkungen mehr; sonstige Ver

brechen aber erzeugen wohl Schande und Strafe und demnach schlech

te» Ruf (§. 191), nicht aber durch sich selbst Ehrlosigkeit. Auch

bei jenen Verbrechen wird übrigens vorausgesetzt, daß die Theil-

nahme als Urheber oder Gehülfe gerichtlich bewiesen sey und eine

Verurtheilung deHhalb stattgefunden habe, worauf übrigens das

Maaß der erkannten Strafe nicht in Betracht kommt Als ent

ehrende Strafen galten im deutsche» Recht diejenigen, welche

„an Haut und Haar" giengen und durch Henkers Hand vollzogen

wurden ; allein schon die ältere württembergische Praxis und Gesetz

gebung suchten den Verbrecher der Entehrung durch Einführung von

Zwangsarbeit zu entziehen „nd, da die Bolksansicht auch diese

als infamirend betrachtete, so wurde durch das Strafedikt eine ge

nauere Stufenfolge der Freiheitsstrafen eingeführt und die Ehrlosig

keit von der Verurtheilung in eine der höheren Stufen abhängig

gemacht. Hieher gehört allgemein die Zuchthausstrafe, welche bei

einer fünf und mehrjährigen und die Arbeitshausstrafe, welche bei

einer mehr als dreimonatlichen Freiheitsentziehung eintritt Aus

serdem hat noch die Dienstentsetzung (Kassation) die ganze Ehrlo

sigkeit zur Folge "), wogegen die Festungsstrafe zweiten Grads,

worauf ausnahmsweise mit Berücksichtigung der bürgerlichen Ver

hältnisse des Angeschuldigten und der besonderen Umstände seiner

Uebertretung statt der Arbeitshausstrafe desselben Grads erkannt wer

den kann, nicht de« Verlust der oben zu Ziffer 2 angeführten wohl

19 *
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über aller übrigen Rechte hervorbringt — Die Ehrlosigkeit als

solche kann jetzt nicht mehr als selbstständige Strafe ausgesprochen

ist sie aber als Folge einer entehrenden Handlung oder Strafe ein

mal rechtlich begründet, nur durch eine förmliche Wiederherstel

lung der Ehre im Wege der Begnadigung (restitutio Konvr«) ganz

oder theilweise gehoben werden '^).

1) So verstanden liegt in dem Ausdruck: Ehrlosigkeit kein Wider

spruch; denn die bürgerliche Ehre geht allerdings dadurch verloren. Nur

darf man bürgerliche Ehre nicht verwechseln mit bürgerlicher Existenz, Ehr

losigkeit nicht mit Rechtlosigkeit, wie Eichhorn, deutsches Privatrecht

§. 84 und 85. Wächter, Lehrbuch des Strafrechts Th. I. ^. 1U«. Nöte

25 und 24. Strafarten und Strafanstalten des K. Württemberg S. 249.

Hofacker, Jahrbücher für mürttemb. Gesetzgebung Bd. III. S. 559 und

Andere. Dagegen ist allerdings die Ehrlosigkeit nicht gleichbedeutend mit

intsmis, wie bereits Hagemeistcr in Hugv's civ. Magazin Bd. M.

S. 1S5 f., nur>ebenfalls wieder zu weit gehend, ausgeführt hat.

2) Verf.Urk. §. 155 und 142. Vcrw. Edikt vom 1. März 1822 §. « und

49. Straf - Edikt vom 17. Juli 1824 Art. 37. In dem Straf-

Edikt und scheinbar auch in der Verf.Urk^ ist zwar nur bestimmten

Strafen obige Wirkung beigelegt und deßhalb meint Hofacke.r a. a, O.

S 587 und Wächter, Strafarten :c. S. 221, daß die aktiven Wahlrechte

durch infamircnde Handlungen nicht verloren gehen, während dieß in Hin.

ficht auf die passive' Wahlfähigkeit allerdings der Fall fey. Allein das rö

mische Recht, worauf sich Wächter für die letztere Ansicht beruft, kann bei

politischen Befugnissen nicht entscheiden; nach deutschem Recht aber ist nicht

blos der Ehrlose, sondern sogar der Anrüchtige immer von Gemeinheits

rechten, ja selbst von der Fähigkeit, als Soldat zu dienen, und an ehrli

chen Gesellschaften Theil zu nehmen, ausgeschlossen worden. S. oben>§. 189

Note 1. Reuterbestalluug von 157« Art. 1«9. Reichsschl. v. 1751. 11.

vom Jahr 1772 §. 5. Marezoll a. a. O. S. 574. 30«. Der Grund,

welchen Hofacker anführt, daß die Verf.Urk. der infamirendcn Uebertre-

tungen nicht als eines Ausschließungsgrunds bei den staatsbürgerlichen Wahl

rechten erwähne, würde für seine Ansicht zu viel beweisen, denn darnach

- müßte auch der Dieb und Betrüger gewählt werde» können, was gleich,

wohl derselbe, gewiß mit Recht, nicht zugibt. And. Ansicht sind nun frei

lich auch in letzterer Hinsicht Mo hl Staatsrecht Bd. I. S. 48« Note 4,

Wä-chter a. a. O. S: 222, und neuerdings die Regiernng und II. Kam

mer selbst in den Berh. der Abg. von 185« Heft II. S. 4«5. f. allein, wie

es scheint, aus Gründen, welche die Verf.Urk. nicht rechtfertigt, denn:

1) daß die konstituirende Versammluug an die Ehrlosigkeit als einen Aus
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schließnngsgmnd von der Landtagsfähigkeit nicht gedacht habe, würde me>

nigstens nicht dafür sprechen, daß sie diesen gemeinrechtlichen Grund habe

anfheben «ollen. 2) Sind in dem §. izs der Verf.Urk. die Ausschließungs

gründe keineswegs, wie Wächter behauptet, vollständig angegeben; denn

- die Entziehung der Landstandschaft kann nach §, 20z als sclbstständige Strafe

vom Stäatsgerichtshof erkannt werden, und doch wird dessen dort nicht er

wähnt. Z) Nach Z. 1Z5 nr. 2 genügt zum Ausschlüsse von der Ständeversamm«

lung schon das Verffochtenseyn in eine „Crimi^nal-Untersuchung," und

die Absolution von der Instanz wegen „eines angeschuldigten Verbre

chens." Um so mehr muß die Verurtheilüng wegen eines Krimi

nal-Verbrechens — und dieses sind doch gewiß die im Texte angegebe

nen Handlungen — ohne Rücksicht auf die Strafart jene Folge haben!

Der 5. nennt zwar als einzelne Strafen nur Dienstentsetzung, Festungs-

straft mit Zwang und Zuchthaus; allein, dieses waren eben, wie sich aus

Wächter a. a. O. S. 44f. ergibt, die zur Zeit der Verf.Urk. einzig ge

setzlichen kriminellen Freiheitsstrafen; denn das Zwangsarbcitshaus war da

mals bloße Korrectionsanstalt. Wenn daher nun auch das spätere

Strafedikt die sog. Polizeihausstrafe als eine Kriminalstraft zuläßt, und

es hienach geschehen kann, daß z. B. wegen Betrugs oder Meineids dar

auf erkannt wird, so kann dieß doch nicht der Verf.Urk. derogiren, welche

allgemein an jedesKriminalverbrechen als solches (also sogar an die

sonst nicht infamirendcn — nur zwischen Verbrechen und Vergehen ward bei

der Berathuug unterschieden s. Stände-Prot. 1819 Heft 44 S. 45) den Ver

lust der staatsbürgerlichen Wahlrechte knüpft. Wenn dagegen nur wegen ei

nes Polizei- oder Diseiplinar-Vergehens auf eine nicht infamirende Straft

erkannt wird, so hat dieß jenen Verlust nicht zur Folge. Auch der Ver

lust der gemeindebürgerlichen Wahlrechte tritt noch jetzt in- Folge jedes

Kriminalverbrechens ein. §. 191. Note 6 und : ^

5) Straf -Edikt Art. 26. Hofacker a. a. O. S. Z82 f. Mächter

a. a. O. S. 220. Daß der Adel in Folge der Ehrlosigkeit schon vor,dem

Straf-Edikt von selbst verloren gieng, was Hofacker S, 56S und Z82

läugnet, dafür ist wenigstens das gemeine Recht. S. oben 489. Note

^ und 12. Marezoll S. 578. Nur die bereits gebornen Kinder sollten

den Adel nicht verlieren. Kl. Kaiserr. III. 7. .

4) Rev. Gem.O. von 18ZS Art. SS. Regbl. S. 4«Z.

5) Straf- Edikt Art. ZZ. ZS. H 0 fa ck e r a. o. O. S. Z59. Wächter

a. a. O. S. 220. Vergl. Eichhorn a. a. O. §. 88. Das Edikt spricht

zwar nur von Aemtern; allein auch vorübergehende öffentliche Aufträ

ge, wozu eine Verpflichtung durch eine Staatsbehörde erforderlich ist, wer

den, einem Ehrlosen rechtlich nicht anvertraut, werden können^ Vergk. Mi
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nist.Dekr. vom 15. Juni 18«3 in Hofakers Jahrb. Bd. I. S. 89. So

auch der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs Art. 28. :

6) Eichhorn a. «. S. Mittermaier/ deutsches Privatrecht §.96.

Wächter a. a. O. S. 2Z6. ,

7) Reichsnot. Ordnung von 1512. §. 12. Reichsabsch. von 1551 §. 8«.

Eichhorn a. a. O. Sofern es sich von Gerichts- und Amtsnotaren han

delt, versteht sich dieß schon nach Note s.

8> L.O. Tit. Z2. §. 2 und z. Staat für Vormünder von 1776. Kap. 1.

§. 1 (Ges.Slg. VI. S. S»S ) Hofaker S. ZS5. Wächter S. 227.

9) L.R. I. 56. §. Item Ehrlose :c. I». lo. §. Auch alle die zc, Wächter

S. 227. S. jedoch Hofaker S. Z65. , -

10) Unrichtig behauptet Wächter a. a. O. S. 217, daß die Infamie

des deutschen Rechts nur Folge der erlittenen Strafart sey. Dagegen er

kannte die freilich sehr schwankende Praxis immer nur wenige Verbrechen

als durch sich selbst entehrend an und darunter auf entschiedene Weise nur

solche, welche es schon nach deutschem Recht waren. Daher Knapp, mürtt.

Krim.Recht S. 58 gewiß im Allgemeinen sehr richtig bemerkt, daß, wenn

keine entehrende Strafe ausgesprochen werde, die Infamie in Württemberg

nur eintrete, „wegen solcher Verbrechen und Vergehen (?), welche eine

gemeine niedrige Gesinnung beweisen, wie z. B. Diebstahl, Betrug."

And. Ansicht ist Wächter S. 216 f. 2Z5 ff. 244. 215. auch nur in der Vor

aussetzung, daß das römische Recht in Württemberg als „gesetzlich" re-

zipirt zu betrachten sey. Allein die Unterscheidung des L.R. (Thl. III.

Tit. 1«. §. Auch alle die ?c.) zwischen denen „so durch Richterliche Er-

ranntnus oder die Recht selbsten, ihrer Ehren entsetzt, vnnd für ehrloß er

klärt vnd gehalten werden," beweist nicht hiefür, da dieselbe auch auf das

deutsche Recht paßt und nach der Relation Eisen grein 's der Zweck je

ner Stelle nur war, die Unfähigkeit zum Testamentszeugen auf „diejenige

so infame, („das ist ehrlose oder verleimbde") in jur«" zu beschränken

und nicht auf die an infam!» kseti Leidenden auszudehnen, da diese regel

mäßig auch in »Zivilsachen rcpellirt werden.

11) S. über diese §. 189 Note 7 — S, und, was die Kuppelei und den

Betrug betrifft, P.G O. Art. 112. Reichs-Pol.O. von 1577 Tit. 2Z. 5- 2.

Reichs-Schl v. 17. Febr. 1671. Knapp a.a.O. nennt zwar beispielweise nur

Diebstahl und Betrug; und bemerkenswert!) ist, daß das Bürgerr. Gesetz

von 18ZZ Art. 19 (Regbl. S. 516> gerade aus diesen Verbrechen besondere

Kategorien eines schlechtem Prädikats bildet; allein daraus folgt noch nichts

gegen die rechtlich auch in den übrigen »ngef. Fällen eintretende Infamie.

Der im L.R. Th. I. Tit. 77. L. Doch «, empfohlene «nd später in der

H.G.O. III. 25. Z.Z befohlene Vorbehalt der Ehre des Beklagte» bei Straf
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erkenntnisse» wegen Injurien ist als überflüssig wohl nie in Gebrauch

gekommen. Ebenso wird das Duell nicht, wie Hofacker a. a. O.

S. 578 glaubt, in Württemberg als infamirendes Verbrechen betrachtet.'

Wächter a. a. O. S. 2«. .

12) S. §. 189 Note 7. Hofacker a. a. O. S. 569.

15) S. besonders G.R. vom 19. Sept. 164«. Ges.Slg. V. S. 579.

Hofacker S. 561. Wächter S.5S.

14, Strafedikt Art. 35. 55—57 in Verbindung mit Art. 9—15. Wäch.

ter S. 247 f. . > ' - /- ' '

15) Strafedikt Art. 46. Hofackcr S. 40»f., welcher jedoch meint, daß

der Adel durch die Kassation nicht verloren gehe. ,S. dagegen Motive zu

dem Ed. Verh. der Abg. von 1825 — 4824 Heft 1« S. 822. Wächter

S. 189 f. 249. ^ . / , - >' .

1S> Strafedikt Art. 56 und 57. Wächter S. 249. Da mit Festungs-

strafe 2. Grads Dienstentsetzung nothwendig verbunden ist (Strafed. Art.

S5.), so hat bei B e a m t c n jene Strafe mittelbar auch den Verlust der sonst

ausgenommencn Rechte zur Folge. Wächter S 124. Die Festungsstrafe ,

1. Grads ist nicht wie die Arbeitshausstrafe gleichen Grads entehrend. S,

jedoch Strafed. Art. 55 zweiter Absah in Verbindung mit Art. 54. ZS. 47.

Wächter S. 127. ^, - ,' ' '- "'

17) Während mit Rücksicht auf die P.G.O. Art. 104 manche gemeinrecht»

liche Schriftsteller annehmen, daß nur als Strafe die Ehrlosigkeit eintre

ten könne (Hubner a. a. O. S. 95 ff. wogegen jedoch L.R. III. ig. §.Äuch

alle die «.) ist nun nach dem Strafed. §. s«. <„den Gerichten steht nicht

zu, auf andere, als die in dem Gesetze genannten Strafen zu erkennen")

allerdings Obiges anzunehmen. Wächter S. 213. Nur die Dienstunfä-

hiqkeit (oben zu nr. 2) kann nicht blos als Folge der Dienstentsetzung, son

dern auch für sich, in Verbindung mit der Dienstentlassung, ausgesprochen

werden, aber nur in Beziehung auf bestimmte Aemter und die Folge hie»

von ist alsdann auch der Verlust der staatsbürgerlichen Wahlrechte (nicht

wirkliche Ehrlosigkeit, wie bei der Kassation). Strafed. Art. 47. Ebenso

kann auf zeitige oder immerwährende Entziehung des Meisterrechts und in

dessen Folge des oben »r. z angef. Rechts von den Gerichten erkannt wer

den. Gew.O. von 1856 Art. 64. Endlich macht eine Ausnahme die Aus

schliessung von der Landstandschaft, sofern sie vom Staatsgerichtshof aus

geht (Verf.Urk. §. 2«5), womit jedoch die Aktivwahlrechte nicht verloren ge

hen. Dagegen kann daraus, daß das Strafedikt der Ehrlosigkeit als Strafe

gar nicht erwähnt, keineswegs mit M itt erm a i er (neues Archiv des Cr.

Rechts Bd. VIII. S. 45) geschlossen werden, daß jenes Gesetz dieselbe auch

als Folge vo» Verbreche» und. Strafen Hab« aufhebe» wollen. S. die
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Motive des Ed. in den Verh. der Abg. 182Z — 24' Heft 10 S. 82« l!t. s.

Wächter, S. 216. Nur bei dem Militär wird die inksmi» im Erkennt»

yiß noch ausgedrückt und hier kommt auch bei flüchtigen Verbrechern das

Anschlagen des Namens an den Galgen als Symbol der erkannten Ehrlo»

sigleit noch vor. Wächter S. 21Z.

18) Bürgerrechtsgeseh von 18ZZ Art. 47. Mo hl, Staatsrecht Thl. l.

S. 48». Wächter a. a. O. S. 79. 125. Meine publicist. Versuche S. Z»7.

S. jedoch Verh. der Abg. von 18ZZ. IS. SiHg. S. Z. 7 ff. 28 f. 17. Syg.

S. 2 f.

§. ^91. '

2) Bescholtenhcit (!»ksm!s ksoti).

Das Urtheil der Menschen von dem sittlichen Werthe deö Ein

zelnen, welches nach allgemeinen Begriffen den Unterschied von Ehre

und Schande begründet, ob es gleich nicht bürgerliche Ehrlosigkeit

herbeiführen kann, kommt hier doch in so fern in Betracht, als

dadurch der gute oder schlechte Ruf einer Person, d. h. das Prä

dikat, welches die öffentliche Meinung der Handlungsweise dersel

ben beilegt, begründet wird. Wenn nämlich, schon der Natur der

Sache nach, von der Uubescholtenheit im Allgemeinen manche un-

erzwingbare Vortheile im Staate abhängig sind '), so kann auf der

anderen Seite eine Bescholtenheit in der juristischen Bedeutung d. h.

ein schlechtes Prädikat, sofern es auf einzelne verbrecherische Hand

lungen 2) oder auf eine Reihe von Thatsachen, welche zusammen

das Bild einer verwerflichen Lebensweise ergeben^), gestützt ist,

auch rechtliche Nachtheile zur Folge haben. Hieher gehört allge

mein 1) verminderte Glaubwürdigkeit als Zeuge ^) 2) Julässigkeit

der Juoffiziositätsklage der Geschwister, im Fall eine verächtliche

Person (person» wrpi«) ihnen als Erbe vorgesetzt worden Z) Un

fähigkeit zu öffentliche» Aemtern, insbesondere Ehrenämtern, deß-

glcichen zur Rechtsanwaldschaft, zum Notariate und zur Vormund

schaft °). Unter Voraussetzung einer gewißcn Qualifikation des

schlechten Prädikats kann aber noch weiter eintreten: Verlust des

IwangSrcchrs auf Uebersiedlung in eine andere Gemeinde des Kö

nigreichs der staats- und gemcindebürgerlicher Wahlrechte ^) und

der Zunftehrcnrechte ^). Dagegen schließt schlechter Ruf an sich

rechtlich weder von Standesprivilegien noch von dem zünftigen Mei-

sierrechte aus. — Die Thatsachen, welche zu Motivirung eines (ein

fachen oder qualiftzirten) schlechte» Prädikats nothwendig sind, müs
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sen entweder vollkommen bewiesen oder wenigstens durch nahe Ver

dachtsgründe wahrscheinlich gemacht seyn '"). — Aufgehoben wird

die Bescholtenheit in den Fällen, wo sie Wirkung begangener Ver

brechen ist, durch förmliche Wiederherstellung der Ehre ausser

dem nur durch Ergreifung einer besseren Lebensweise und dadurch

erlangte faktische Restitution

t) Z. B. der Zutritt zu ehrbaren Gesellschaften.

S) Hieher gehören Kriminalverbrechen jeder Art. ^rg. Landrecht I. 16.

L. Wie auch :c. Verf.Urk. §. 1Z5. Verw.Editt §. 6. ' '

s) Hieher gehören namentlich Verschwender <L.R. III. 2. §. Item Geu»

der«. Verw.Ed. §. s. Bürgerr.Ges. Art. 19. lit. e.), Asoten (das. >it./S.Z,

Gantleute (Verf.Urk. §. 135. Verw.Editt z. 6.), Vagabunden (Bürgerr.

Gesetz Art. 19.) ' ,.

4) L R. I. ZS. §. Item, Ehrlose zc. S. oben L. 19«. Note 9.

5) S. Erbrecht.

s> L.Ä. 1. 2. 5. Wir ordnen :c. „ohnverleumbdt«:" Tit. 6. §. Zum An

dern, seyen :c. „eines auffrechten züchtigen Wandels vnd Lebens." 16. §.

Wie auch ?c. Staat für Vormünder Kap. 1. §. 1. Verf.Urk. 5. 47. Ver-

walt.Ed. §. 6. 49. Vgl. Eichhorn, deutsches Private. §. 90. Das Straf

edikt Art. ZZ — ZS. 46 — 5». hat hieran nichts geändert; denn dasselbe be

stimmt nur die Strafen der Verbrechen und die Wirkungen dieser Strafen

und auch diese nicht, sofern sie auf privatrechtliche Verhältnisse und Befug

nisse sich beziehen. Art. Z9. s. S. 295. unten. Daß aber die Unfähig

keit zu öffentlichen Funktionen nothwendig als Wirkung der Beschol

tenheit angenommen werden muß, hat auch das Obertribunal in einem Be-,

schluß vom 22. April 182Z (Hofackers Jahrb. III. S. 19) anerkannt, in

dem es annahm, daß schon die Entbindung von der Instanz wegen einer

gerichtlichen Anschuldigung, welche, falls sie erwiesen wäre, dessen Entse«

znng nach sich zieh,en würde, als besteckend für die Dienstehre eines Staats

oder Gemeindedieners anzufehe» und daher ein hinreichender Grund sey,

den Antrag auf dessen Zurücksetzung oder Entlassung im Administrativwege

zn richten. Daß dieser Grundsatz auch ans Richter Anwendung leide, sollte

nach dem L.R. I. 2. o. a. O. keinem Zweifel unterliegen. 5

7) Bürgerrechts-Gesetz Art. 19 und 26.

8) Verf Urf. §. 142. Bürgerr. Gesetz Art. 47. Nach dem letztern Gesetz

scheint selbst die Ziehung einer Armenunterstützung ans öffentlichen Kassen

als befleckend angesehen zu werden, und es ist dieß allerdings den Grund

sätzen des deutschen Rechts gemäß. ... . , > > ..

9> Gew.Ordnung von 18Z6 Art. SS.

10) Verf.Urk. §. 1Z7. Bürgerr.Ges. Art. 19 lit. b. u. ä. Vgl. Note 6.

11) S. §. 190. Note ig. Gew.O. a. a. S.^ ' 't ' ^ >
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12) IlsrpprsvKt <Z«»,.Z4. u. <44,e<z. Long. Lud. VIII. Z. ». Z6 »s«!»

UokseKer prine. )uri, eiv. I. Z. Z29» , , . >

5. 192.

Z) Anrüchtigkeit (levis notss msouls).

Das Wort „anrüchtig," welches ursprünglich zu Bezeichnung

aller derjenigen diente, welche aus irgend einem Grunde in

schlechtem Ruf (üblem Geruch) standen'), ist später zum ausschließ

lichen Prädikat für . solche Personen geworden, welche vermbg eines

unordentlichen (unehrlichen, verächtlichen) Gewerbs oder unehlicher

(unechter, unehrlicher) Geburt gleichsam die gesetzliche Vermuthnng

der Unehrlichkeit gegen sich haben. Die Veranlassung zu dieser Ab-

scheidung von den übrigen „Rechtlosen" gab das römische Rechte

welches gleichfalls gewiße Personen wegen ihres Standes (Kumilio-

reg) oder Gewerbs (vile») mit einem Schandfleck (levl, not«) be

haftete, die von der Infamie in ihren Wirkungen verschieden war ").

Dennoch ist das römische Recht, als auf ganz andere Verhältnisse

und Volksansichten gebaut, auch in dieser Hinsicht nicht durchge

drungen 2), sondern es hat sich allmalig unter dem Einflüsse der

Reichsgesetze eine, freilich sehr magere, deutsche Theorie gebildet ^)«

welche aber, wie sich aus dem Folgende« ergeben wird, auf Würt

temberg kaum mehr Anwendung findet, l) Die unehliche Geburt,

welche nach deutschem Recht, wenn nicht durch Ehrhaftmachung

von Seite des Regenten (legitimst!« sä Kooore«) das Hinderniß

gehoben wurde, von Zünften und anderen Gemeinheiten ausschloß,

wird jetzt nicht mehr als bürgerlicher Ehrenfleck betrachtet ^). 2) Von

den unehrlichen oder anrüchcigen Gewerben des Mittelalters^) ist

nur das Handwerk des Schinders oder AbdekerS bis auf die neuere

Zeit mit einer Makel belegt gewesen ?). Allein da der Uebertritt

zu einem ordentlichen Gewerb und die Aufnahme in das Gemein-

derccht Personen dieser Art nicht mehr erschwert wird ^), so kann

auch hievon füglich nicht mehr die Rede seyn. Dagegen wird in

dem Judengesetze von 1828 das israelitische Schachergewerbe auf

eine Weise bürgerlich zurückgesetzt, welche darauf schliessen läßt, dag

die Gesetzgebung dasselbe als ein «»nichtiges seinem inner« Charak

ter nach betrachtet habe (§. 186.).

1) Schon die Ii. ^Ism. «sp. 4t. erwähnt im Gegensatze von denjenigen,

qui So«, <««imo»« ,«n 5» plebe und daher allein zeugen könne«, »eben
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den Meineidigen »nd Betrügern die peeüvisruin »eesptore, d. h. solche,

die um des Lohns willen dienen. Vgl. schmSb. Landr. Art. .402 §. i. Sächs.

Landr. I. Z8. §. 1. Glosse zum Sachsens». I. zg. „De erste schade is bat

se sik nicht lichtliken entschuldigen moghen, also eyn man wol dut de eyn

gud geruchte Heft."

2) ^s. ^. k'rommsnn, v. äs levis notss msouls l^ub. 1672. I,s».

terKseb, Coli. ?sock. lib. III. tit. 2. §. zi. Marezoll «. «. O.

S. 1«z. 282—289. /

2) Marezoll S. Z99 und 4«o. Wening, Civilrccht I. §. 97.

4) Marezoll S. Z8« f. Eichhorn, deutsches Privatr. §. 89.

5) Der Ausschluß von Zünften lz. B. Krämer-Ordnung v. 1661 Art. 4.

„Da er von ehrlichen Eltern, und ehelich geboren") ist aufgehoben durch

die reo. Gem.O. von 18Z6 Art. 1Z, wonach weder das Alter, noch die Ge«

burt, noch der Stand der Eltern, noch das Religionsbekcnntniß oder der

frühere Beruf des Lehrlings der Erlernung eines zünftigen Gcwerbs im

Wege ist. Nach Art. 14 des rev. Bürgerr.Ges. von 18ZZ erwerben die un

ehlichen Kinder durch ihre Geburt das Bürger- oder Beisitzrecht am Orte

ihrer Mutter. — Die Unfähigkeit der unehlichen Kinder zur Lehenssucces-

sion, deren Eichhorn a. a. O. erwähnt, ist keine Folge ihrer Anrüchig

keit, sondern ihrer ausserehlichen und daher illegitimen Abstammung, wel

che auch sonst im Familien- und Erbrechte ihre Wirkungen äussert. S.

§. 174. Nur bei den Jncestuosen und Adulterinen könnte allenfalls von ei

ner Makel die Rede seyn, da sie vermöge ihrer „verdammten Geburt"

nicht einmal des „Namens der Kinder" würdig geachtet werden. Landr.

IV. 18. «r. z. Diese Makel stammt aber aus dem römischen Recht un^

wird in der Lehre von der Anrüchtigkeit gewöhnlich nicht erwähnt.

6) S.Notel. Gerstlacher, Handbuch der tcutschen Reichsgesehe TH.X.

S. 206«.

7) Das L.R. Hl. 17. §. Wann ein Kind :c. stellt zwar in eine Klasse

de» Frauenwirth und Wirthin, Nachrichter, Wasenmeister, Gaukler; allein

die Kuppelmirthschaft ist jetzt in Württemberg nirgends ein erlaubtes Ge

werbe, sondern ein Verbrechen : der Scharfrichter, welcher allerdings ge

wöhnlich aus der Klasse der Abdeker oder Wasenmeister genommen wird,

ist schon nach den Reichsschlüssen v. 17Z1 (Art. 4) und 1772 (Art. S) nicht

mehr als befleckt anzusehen; und da ersterer erklärt, daß überhaupt keine

Professton und Handthierung ausser den Schindern als unehrlich zu betrach

ten sey, so ergiebt sich hieraus, daß auch die Gaukler (Seiltänzer, Bären

führer, Binkelsönger, Marionettenspieler) nur in soferne an ihrer Ehre

leiden, als sie persönlich in üblem Rufe sind (§. ist).

8) Bürgerr.Ges. von tgzz Art. t7-t9. G«v,O. MKS cit.
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Fünftes Kapitel. ......

Von der Stanves-Verschiedenheit.

ErsterAbschnitt. 1

Von der Verschiedenheit der Stande überhaupt.

§. 1?Z.

Begriff von Stand.

Unter Stand im juristischen Sinn begreift man eine Klasse von

Personen, welche vermög ihrer Geburt (Geburtsstand) oder Beschäf

tigung (Berufsstand) von den übrigen Staatsangehörigen in gewiße»

Beziehungen rechtlich gesondert sind '). Ausser den bisher angeführ

ten allgemeinen Eigenschaften, welche bei allen Staatsangehöri

gen auf gleiche Weise hervortreten können und in diesem Falle bei jedem

dieselben Rechte und Verbindlichkeiten erzeugen, gibt es nämlich

gewisse besondere Qualitäten, wodurch die Stellung der Einzel

nen zur bürgerlichen Gesellschaft eigenthümlich bestimmt und für die

betreffenden Personen ein relativ gleicher Rechtszustand begründet

wird. Die auf diese Weise zu einem gemeinschaftlichen Interesse

verbundenen Individuen kbnnen einzeln oder in Verbindung zn ei

nem politischen Körper gewiße staatsrechtliche Befugnisse (ständi

sche Rechte) auszuüben Habens; diese sind jedoch nicht unmittel

bar hier zu berücksichtigen, sondern nur diejenigen Standes -Vor

rechte n»d Standes-Beschränkungen, welche als Privatrechte erschei

nen oder auf das Privatrecht Einfluß äussern.

«) Vgl. preuß. Landrecht Th. I. Tit. !. 5.6. Klüver, öffentl. Recht

des deutsche» Bundes. §. 258. 267. Nur auf Geburtsverhältuisse beschrän

ken die Meisten den Begriff, namentlich Maurenbrccher, deutsches Pri

vatrecht §. jj«. Wie indessen die alten Ministerialitäts-Vcrhältnisse einen

großen Einfluß auf den persönlichen Zustand äusserten, so auch jetzt, wenn

schon nicht in demselben Grad, die modernen Dienstverhältnisse.

2) S. hierüber Wohls Staatsrecht I. S. ZS«ff.

§- 194.. ,

Ursprung der Stände').

Schon das älteste deutsche Recht ^) kennt gewiße Geburtsstands-

Verschiedenheiten und zwar im Wesentlichen dieselben, welche bis zu
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Ende des Reichsverbandes die Grundlage der öffentlichen Verfas

sung in Deutschland ausmachten. Das Prinzip, auf welchem die

selben beruhten, war der positive Freiheitsbegriff, wie ihn die ger

manischen Völker auffaßten, welcher aber nicht eine bloße Unabhän

gigkeit, sondern bestimmte aktive Befugnisse in sich schloß ^. Der

durchgreifendste Unterschied bestand demnach zwischen Freien (libe-

ri) und Unfreien (»ervi). Das Charakteristische in der Stellung

der Freie» war ihre Theilnahme an den Volksversammlungen (Land

tagen) und ihre Mitwirkung zum gemeine» Friede» (Landfrieden);

und nach dem Maaße dieser Theilnahme und Mitwirkung richtete

sich daher auch der Grad ihrer Freiheits- oder Standesrechte., ins

besondere der Betrag der Buße (oomp««itio, Wehrgeld), welche

bei Verletzungen ihrer Person oder ihres Eigenthums an sie oder

ihre Verwandten zu entrichten war. Den ersten Stand (primi)

bildeten die edeln Leute (nobile«), d. h. diejenigen, deren Geschlechter

einen vorzugsweisen Einfluß in der Volksgemeinde und eine ausge

zeichnete Wehrhaftigkeit hergebracht hatten, de» zweiten (meäii)

die freien Leute (iogenui, liberi), welche, wenn schon nicht gleich

geachtet, wie die Adelichen, doch die freie Geburt und den Besitz echten

d. h. vollkommenen Eigenthums mit denselben gemein^hatten, wodurch

sie als wehrpflichtig zum gemeinen Frieden (Heerbann) erschienen.

Ausser diesen müssen noch die unvollkommen Freien, die Leute schlecht

hin (IKi, KvWines, coloni), welche, wenn schon als Grundholde« eines

geistlichen oder weltlichen Gutsherrn in einer dinglichen Abhängigkeit

stehend, gleichwohl persönliche Freiheit genoßen^), als ein zum ei

gentlichen Volk gehöriger Stand, somit als dritter Stand (min«, es),

betrachtet werden, welcher von den Unfreien, die rechtlos im alten

Sinne waren, weil sie keinerlei politische Rechte genossen und auch

in ihren Privatrechten nur durch ihren Herrn geschützt wurden, sich

sehr genau unterschied^). Eine scharfe, unüberstcigliche Grenze be

stand indessen zwischen diesen Ständen nicht; denn während persön

liche Tapferkeit, ein zahlreiches Gefolge und ausgedehnter Grund

besitz die Mittel waren, um zu der höchsten Freiheits stufe zu ge

langen, ward durch die Freilassing (msnumi»»!«) 6) den Unfreien

die Möglichkeit gegeben, wenigstens in der dritten Generation

die Spuren der Knechtschaft zu vertilgen. Ein besonders gebahnter

Weg, um zumal die höheren Stände unter sich in Verbindung zu

bringen> war die Ministerialität ?) oder das Dienstverhälluiß.

!
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Die Ministerialen oder Dienstleute bildeten keinen eigene» Geburts

stand, noch veränderten sie denselben unmittelbar durch ihre Dienst-

Pflicht «). ES gab vielmehr ebensowohl freie als unfreie Mi

nisterialen; denn sowie die Fürsten (principe«), welche all-

mZlig aus der Mitte der adelichen Geschlechter als der Stand der

Hdchstfreien (insißnis „«bilits«) sich erhoben'), ihre Hof- und Dienst

leute in der Klasse der gemeinen Edel,, und Freien suchten, so bildeten

dagegen diese ihr Gefolge aus den unvollkommen Freien oder Knech

ten Die Handwerker aber in den Klöstern und Stiften gehörten meist

zu der letzteren Klasse "), wahrend jene in den Städten mittelst des

Aunftverbandes zu bürgerlichem Ansehen und politischen Rechten ge

langten"). . - ^

1) I. St. Pütter, vom Unterschied der Stände. Gött. I79S. I. C.

Maier, Germanicns Urverfassung, Hamburg t7S3. K. D. Hüllmann,

Gesch. des Ursprungs der Stände, z Thle. z. Aufl. 48Z0.

2) ?seitu», Lerinsnis esp. 25. namentlich aber L.ÜÄ' spricht von »erv?,

UKerti («SP. ^. liderlivi), ingenui und nodil« in einem solchen Ge

gensätze, daß die liderti nicht blos eine Ausgangsstufe für Unfreie, sondern

einen eigenen Geburtsstand ausfüllen mußten. Zwar heißt es von ihnen:

non multum »I^rs servos sunt; allein dasselbe paßt auch für die späte

ren !>>i. Vgl. schwäb. Ldr. Kap. 5«. §. s. „lidertivu, mittelfrei." And.

Ansicht ist Grimm, deutsche Rechtsalterthümer S. 226.

Z) S. über diese Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 48.

4) Dieß behauptet auch von den friesischen Liten Rogge, Gerichtswesen

der Germanen S. ZU. Ebenso von den sächsischen Gaupp, Miscellen des

deutschen Rechts S. St. An das alte Idiom: Lit (Lüt) für Leute erinnert

z. B. auch das heutige „Litlohn." '

6) Die I. ^Ism. ^llä. 27 unterscheidet nur den «ervug, Utu« und in.

genuus; allein ^klck. 22 und Z9 werden noch der mlnokeäu, , der me.

öis»u» und ,der ineliorissin'u» oder primus einander entgegengesetzt; der

meckisnus «der weck!«« ^I«m»nnu, steht nach der I« tit. 6». F. IV vergl.

mit k. II. dem liker gleich und nicht über demselben, wie Grimm S. 27Z

meint, denn beide werden, wenn sie kinderlos ermordet werden, mit 20«

»olläi gesühnt (solunt «um ^arenkiö!« heißt es nr. IV., nicht iZIüg 5»i5

wie »r. I., diese beiden Fälle stehen sich also nicht gleich, wohl aber »r. II.

und IV.). Folglich ist unter dem meäiu« (Uder), wie auch das Wort

schon gibt, noch eine Freiheitsstufe, und auf dieser steht in der That der

tttu, oder Minderfreie (minolleÄus), mährend prim«, für »obili, gilt.

Hiemit stimmt denn auch die Gliederung der I. ?ri»io»«m und der 1. 8».
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ia »odtti«, liber, litus und »erv«» «nd die des k?gpst. 6«

psrtibu« Ss^oniss in nokiüs, ilißenuv» und Iltu» übettin; und auch die

ininores p«p»1i qvi liberi sunt der l. vsjuv. tt. Z. sind nicht, wieGrtmM

will, für die Gemeinfreien (liberi), sondern für die Minderfreicn, alfo für

die Uli oderoolonizu nehmen, worunter freilich nicht mit Eichhorn a.a.O.

§. 50 und And. wirkliche servi oder Leibeigene oder gar mit Grimm S.

Z«8 und zog „faule/ langsame Knechte" verstanden werden dürfen, viel

mehr jener arbeitsamste, wenn auch ärmere Theil des Volks, welcher spä

ter unter dem Namen „arme Leute, Vogkleute, Hintersassen, Bauern" be

griffen wurde. Daß diese Klasse nicht von der Freiheit und von dem Hechte,

ans dem Landtage (pls«!tum) zu erscheinen, ausgeschlossen war, geht hervor

aus I. ^Ism. tit. y. n. 25. „liber! e««I«5ig5tiei, «zuos <«/on«5 vocsnt. "

tit. Z6. §. V. ,,<^uslizoun>i>ie porsons »It, «ut vsssus l>u«!s gut Loini.

sut quslisounque perzons, nemo nebligst s<l ipsum plseikum ve>

«ire, vt in i^8o plseit» cvnclsment egu5S5 süss. >

K) Eichhorn, deutsche Staats - und Rechtsgesch. I. §. St.

7) A. v. Fürth, die Ministerialen. Cöln 18Z6.

8) Schwöb. Ldr. Kap. SS. L. Z.

9> raeiiu,, Kern,, e. 11. 1Z. Schwöb. Ldr. Kap. 4 §. 2. Kap. s §. s.

i«) Schwöb. Ldr. Kap. «5. Grimm o. a O. S. 25S ff.

11) Noch später war dieses der Fall Stat.Slg. I. S. Z29 f. Cleß, wbg.

Landes» und Culturgeschichte II. 2. S. S72.

12) Jäger, sckwäb. Stödtewcsen des Mittelalters I. S. 2«1. Auch die

bovines in den Landstädten, welche seitdem 1Z. Jahrhundert Freiheiten er

hielten, waren gewiß zu einem großen Theil Handwerker.

> '
., /'

^' '
, .

s. 19S. -i

Ausbildung der Standes -Verhält» isse seit Entwicklung der

'. f ,- ! . ^ . Landeshoheit. > i > -z

Die bisher beschriebenen Standes-Verhältm'sse erlitten durch die

allmalige Auflösung der Volksgemeiiidcn und die Entwicklung der

Landeshoheit wichtige Veränderungen. Ein Theil des Adels, wel

cher schon unter fränkischer Herrschaft zu fürstlichem Ansehen ge

langt war, und seither die früher blos mit widerruflicher Amtsge

walt besessenen Gebiete in Erblander verwandelt hatte, so wie <in

anderer Theil desselben, welcher sich von der herzoglichen Gewalt

frei gemacht und dynastische Rechte innerhalb seiner Besitzungen er

worben hatte (liberi ä«mini), bildeten nun de« sog. Herrenstaud

(äomini terrae, ^roesres reg»,), indem sie mit der Herrschaft über



S04 «.Buch. Persoueuvechs. '

ein unmittelbares Land das wichtige Recht de« Reichsstaudschaft

vnknöpften, d. h. ihre Unterthanen auf dem Reichstag vertrateup

wo nunmehr das Volk selbst nicht mehr erschien. Die übrigen vom

Adel ') dagegen mit Inbegriff derjenigen Freien, welche eine kriegerische

Lebensweise ergriffen hatten, vereinigten sich in dem Stande der

Ritterbürtigen oder Ritterstand (0,6« eyuestri«), welcher, ur

sprünglich nur Berufsstand, nach und nach zu einem wahren Ge

burtsstand (niederer Adel) wurde und von nun an jedem blos Frei-

gebornen den Zutritt versagte, sofern er nicht durch kaiserliche Stan-

des-Erhbhung der adelichen Ehre gewürdigt worden war (Briefqdel).

Die Angehörigen dieses Standes hatten »ach ihrer ursprünglichen

Stellung in dasselbe Verhaltuiß zu den Landesherr» kommen sollen,

wie diese zu Kaiser und Reich; allem, obgleich sie theils im Le

hens- theils im Dienst-Verband« zu denselben standen, und als Zu-

behdrden des Laudes ^) und als zweiter Stand ^) nebe» Pralate»

und Städten lange Zeit erschiene«, so wurden sie doch unter dem

Namen „Zuverwandte" bereits in den Urkunde» des 15. Jahrhun

derts von der Klasse.zdW^Nßtttcha»««^ «deutlich .«nte.chhiede» y,z

wie sie denn auch theils durch ihre Mitwirkung zum gemeinen Land

frieden theils durch den Gebrauch des Bündniß- und Fehderechts

eine wirkliche Rcichsfrekheit und Unmittelbarkeit behaupteten ^.un.d^

endlich eine selbsistZst^^yx^orqtio^-BerDsüqg, durchsetzten, mit

telst. Wlch«' <^ ,Ku^»/gel«nA,, M u.«d chre,,BeMuugefi 4llmglig.z

fq^HäMfich,,quß.^M^»d^'sverbaude heranszuzieheu H«..„W« Zahl

der,,geMs«MAei«»,.welche früher den Kern des Volks gebildet,

hatte sich freilich schon seit dem «. und 9. Jahrhundert durch frei-.^

willige oder nothgrdrungeve Ergebuug Enizeluer oder auch ganzer'

Gemeinden unter die vvgteiliche Obrigkeit mää)tiger Gutsherrn schi>

vermindert einer Anzahl Anderer war es gelungen thÄlö in dkm ^

Ritterstmide, theils in dem Patriziat dtr Reichsstäbte eine unab-

haugigere'SktÜtttig zu siMn ; die UebMebMeuen «her, fieleiWis!

durHaÄS ^er' landeSl^ /äu^eit»^/,MlMfHff.äk ^

Stelle der ftttt)eren 'HerzoZsgewalt getreten, selbst ü^erHe Huttex.-^

sq'M ; ,der. PrälcM ^ö'ghe^MttrWaft^ Me^t , nicht E«mtü>nen 'z

eW^iipa,r.,W^u,.>jeM Der-

Beg?iK^p»k„Ü'ffK«!r^aM» ^ Uu^rs«ss^)Mnfaßte, Ai«nach ebenso

wohl ^»,ckew«w4Ase«nge» ReA L^i«ss«^.«lSkKi« theÄs

haibsteie»^ch<M>»»f«ie»'WtStzdn5«wHSM ,!Mkthe>.Hjadutch poli-

08
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tisch einander näher gerückt wurden ; demungeachtet ward der Un«

terschied deö früheren Rechts zwischen Mittelfreien, Minderferien

Und Unfreie» auch in diesem Verbände nicht ganz verwischt:

denn, während auf der einen Seite in der Klasse der „Ehrbaren"

in de» Städten, welcher allein die Vertretung der Landschaft zufiel

und i» dem aufleimenden bürgerlichen Beamtenstand °) ein, freilich

nicht genau abgegränzter, Mittelstand sich bildete, ward auf der

ander» Seite die nun bei weitem überwiegende Klasse der Minder

freie» oder unvollkommen Freien (arme Leute und Unterthanen, Un

tersassen, Leute) von dem Stande der Unfreien oder Leibeigenen ziem

lich genau gesondert ; und nur durch Mißbrauch geschah eS, daß

der Ausdruck eigene Leute (Komine, proririi) ") oder gar der Rechts

zustand der Leibeigenen auf jene erstreckt wurde Während der

Uebergang vom Stande der Freien in den adelichen jetzt nur durch

kaiserliche Begnadigung bewirkt werden konnte, genügte zm Er

langung der Freiheit selbst schon eine einfache Freilassung und diese

war unentgeldlich zu «rtheile», wenn ein Leibeigener der Kammer

oder der Kloster das Land ganz verlasse« wollte

«) Daß der alte Adel lediglich oder auch nur größtentheils in dem neuen

Herrenstande aufgegangen sey, wie gewöhnlich und auch von Eichhorn,

Staats- und Rechtsgeschichte §. 2Z4» Note K. §. Z4«. und Klüver, Äb-

handl. u. Beobachtungen Bd. II. S. 18Z angenommen wird, ist schon dar

um unwahrscheinlich, weil die Zahl der neuen Reichsstände im VerkMniß

zu der der alten nobile« jedenfalls sehr gering war; dann aber steht jener

Annahme entgegen der Unterschied, welche« bereits die Volksgesepe, na

mentlich das bairische, zwischen mehreren Stufen des Adels machen , und

endlich die Thatsache, daß schon im tZ. und 44. Jahrhundert »»Kilos im

Unterthanen -Verhältnisse vorkommen, s. z. B. Urkunde von tZSS (llsug,

«Krön Sinckelnnß. rukingse jkiZb S. Z7.) „»ervi, »«ii/iiu^". Urk v. Z29«

(bei Hanßelmann, dipl. Beweis der Hohenlohenschen Landeshoheit S. 426)

wo von „,ubcki,i" eines Herrn von Hohenlohe „ism n„KiIe«q»»m ißn»Kile»"

die Rede ist. Urk. von IZ2Z (das. S, 435) „edle eigene Leute". Wenige der spS«

teren Geschlechter vom niederen Adel dürften freilich ihren Zusammenhang mit je

nem früheren Adel zu erweisen im Stande seyn ; denn selbst die meisten der Fami

lien, welche in Urkunden und Lehensregistern des t2— 54. Jahrh. genannt wer

den, sind ausgestorben, wie namentlich das Geschlecht der liKeri und „«Kilos von

Steußlingen, Rippur «. Doch fehlt es nicht ganz an Beispielen jener Art,

z. B. die Familie Rechberg, welch« schon im «s. Jahrhundert unter den

angesehensten schwäbischen Geschlechtern vorkommt <St»6«IK«ker, Ui,t>

80
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^?o,/im^ t«ii,.1. p. 37 sZ nnn. «179 ) während sie sPater zur Reichsritter

schaft hielt und erst im 17. Jahrhundert in den Reichsgrafenstand erhoben wurde.

2) Als solche wurden die Lehen - und Dicnstleute mit den Herrschaften,

Burgen und Städten ebenso wie andere Unterthaneu veräußert. Kaufbrief

über Urach von 1254 (Rcichsständ. Arch. Urk^ Th. I. S. 7): ,,V«sgII«« mi.

nisderislss or Komin«»." Ueber Asperg von 1508 (Stat.Slg. l. S. 99).

Sa ttler, Gesch., der Grafen , 4te Forts. S. 127.

Z) Ges.Slg. TH.I. S. 79. 85 ff. 91 — 114. 244—285. In dem kais. Pri-

»il. v«m si Oct. 1561, Befreiung von fremden Gerichten betr. (Ges.Slg.

IV. S. 7) ist »och die Rede von der Grafen „Diener (,nini«>eri«les) vnd

ander ir man (v»«»IIi) vnd Lute." Vergl. das. S. 8 und Anm. 7 das.

In dem Priv. von 1415 (das. S.II u. 12) „Dienere, Manne, lüte, vu-

dersässen vnd die jn huuersprechen stcen". Vcrgl Priv. v. 6. Dez. 1417 u.

, SZ. Juni 1495 (das. S. 15 nnd Z2). In dem Priv. vom 2». Ang. 1495

wird unterschieden zwischen den Herzogs. Dienern, Mannen, einem oder mehr,

deßgleichen Städten, Märkten, Dörfern oder Communen — gegen diese

sämmtlich sollte Recht genommen werden bei dem Herzog und seinen beisi-

tzcnden Rathen oder den Hofrichtern nnd ehrbaren Rathen —, und zwischen

anderen ihren Leuteiy Unterfassen und denen, so ihnen zu versprechen stehen

— diese sollten belangt werden an den Enden und Gerichten, dahin sie ge

hören und darin sie gesessen; ebenso in dem Priv. v. 16, Juni 1508 «das.

S. 45.), Vergl. Priv. vom 5. Sept. 1629 „mancn, nnterthanen, Hinter

sassen und diejenigen, so ihnen zu versprechen stehen" (das. S. 405'.

. 4). ^in Schreiben des Kaisers wegen der Gefangenschaft des Grafen Ul

rich von 1462 ist gerichtet an des Grafen Räthe,, auch seine „vndersassen

vom Adel und Stettenn." Sattler 2. Forts. S. 27. Damit stimmt über-

ein Kais. Lehenbrief von 1498 (Rcichsst. Arch. Urk. S. 122) worin „den

vom Adel vnd Stetten," insbesondere den Prälaten, Grafen, freien Herrn,

Rittern aufgegeben wird, den Herzog Ulrich als ihren natürliche« Erb

herrn anzuerkennen. S. dagegen Münsinger Vertrag vom 4. Dez. 1482

(Ges.Slg. I. S- 489) „damit Wir mit allen den vnscrn vnnd Zugewand

ten vngetrennt erkennt werden Unns jeho mit Raut Vnnserer Prelattcn

Nitterschafft vnnd Lanndschafft geaint :c.", I. ». I>. Landr. Eingang (Gef.

' Slg. IV. S. 171) III. L.R. Vorw. (das. v. S. 4.) „Vnterthonen,, Zuge

hörigen vnd Verwandten". Gen.Reskr. vym 12. Febr. 1581 und 25. Juni

1615. Als .Ministxrialen nnd Vasallen waren und blieben übrigens die

Angehörigen der Ritterschaft der württembergischen Jurisdiktion unterworfen.

5) Beispiele liefern die Gesellsäzaften , mit dem Löwen , mit St. Wilhelm

und St. Georg 1579 und 1Z82> Hetzh^.stuA die Maftu, von, Württemberg

beitraten, vsy, Se^»«» fMie^ «. ^.»r. ^ . S.« ttler 1. Forts^ S. 207.

SZ3. 259. ' ' .
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6) Indessen blieb dieß Berhältniß nicht blos im Ganzen, sondern auch in

einzelnen Beziehungen fortwährend ein bestrittenes. S. Vertrag mit den

Ritterschaftlichen Kantonen Neckar-Schwarzmald und Kocher v. Z«. Okt. 17SS

bei Moser renn. Nachrichten in reichsrittersckaftlichen Sachen St. I. S. ZI.

, 7) S. über das verschiedene Verhöltniß solcher Personen Ortli^d 6s

tunkst. x»i/a//en^i> inonsst. Lc>s>. IX bei lies» ^lonuin. Luelpli I,!>il.

x. 180. Vgl. Moser die bäuerlichen Lasten der Wiirttembcrgcr S. SS ff.

8) Ges.Slg. I. S. S7. 217^ S. §. 189. Note II.

S) Graf Eberhards i. B. Kanzler Johann Waibel war ei» Leibeigener,

Sattler 4. Forts. S. 146. -. . . ^ , . ,. '

1«) Sattler 4. Forts. S. 1Z«. S. die Lagerbuchs-Auszlige in der Stat.

Slg. unter der Rubrik: „Leibeigen schaft.V

11) Vergleich mit Eßlingen v. S. Okt. 1ZZ1. Ges.Slg. IV. S. 5. Mei

ne Schrift über die grundherrlichen Rechte des württ. Adels S. 44.

«2) Das. S. 116. , '

tZ) Schw. Landr. Art. 5S. ,

44) Der Tüb. Vertrag v. 1S14 (Ges.Slg. II. S. 42 in Verbindung mit

S. 44 unten) sagt dieses nicht, wohl aber. die Erlöut. desselben von 152«

(das. S. 65). S. Erbvergleich von 177« Cl. I. grsv, g ^. 2 (das. S. 565)

Signatur von 17S4 ^daf. S. 626).

s. 196.

Heutige Eintheilung der Stände.

Württemberg hatte zwar durch de« Austritt der Ritterschaft

aus der Landesgemeinde den größten Theil seines landsässi'gcn Adels

verloren und alle Versuche, jene» Stand wieder durch Bedien?

siungen und auf andere Weise an das Land zu fesseln^), waren

vergebens ; allein in Folge der politischen Veränderungen zu Anfang

dieses Jahrhunderts wurden nicht blos die vom Staatsgebiet um

schlossenen ritterschaftliche» Besitzungen dem neuen Königreiche ein

verleibt, sondern auch eine Anzahl vordem regierender fürstlicher

und gräflicher Häuser der Souveränität des Königs untergeord

net 2>. Nächst dem Adel kommt nun in Betracht der Bürgerstand,

welcher, wie einst in den alten Volksgemeinden die Klasse

der Gemeinfreien, die Basis der Staatsgenosscnschaft, bildet.

Schon im Mittelalter war man gewöhnt, die ordentlichen Mit

glieder der Stadtgemeinden, welche vorzugsweise mit dem zünftigen

Gewerbbetrieb (Stadtnahrung) sich beschäftigten und cheils hiedurch,

rheils durch die Therlnahme au der städtischen Verfassung sich von

, V 2« * /
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den Landbewohnern unterschieden, unter dem Namen Bürger einer

seits dem Adel- andererseits dem Bauerstande entgegenzusetzen, wel

cher letztere alle nicht befreiten Unterthanen begriff*). Gleichzeitig

da die Munizipal - Verfassung und der Betrieb der stadtischen Ge

werbe auch den Dorfangehdrigen eingeräumt worden ^), ward je

doch auch der Begriff des Bürgers weiter erstreckt und jetzt ist die

Scheidewand zwischen diesem und dem Bauerstande ganzlich gefal

len °), so daß im Gegensatz zum adelichen Stande nur noch der

börgerliche rechtlich in Betracht kommt. Dagegen sind von de»

Rechten des Adels, welcher wieder verschiedene bevorrechtete Gat

tungen von Unterthanen in sich schließt, die Rechte des königli

chen Hauses, als eines regierenden Stammes, getrennt zu be

trachten. Ebenso ist auf der anderen Seite des Stands der Leib

eigenen, ungeachtet solcher gesetzlich aufgehoben ist, aus dem Grun

de zu erwähnen, weil die Wirkungen der Leibeigenschaft dermalen

noch theilweise fortdauern. Ausser den Geburtsständen sind tm

heutigen Rechte wieder einige Berufs stände nicht sowohl durch

gesetzliche Begünstigungen, die sie genießen, als vielmehr durch ei-

genthümliche Beschrankungen ausgezeichnet, welchen sie unterliegen.

Hieher gehört der Stand der öffentlichen Diener (Beamtenstand),

der Militärstand und der Stand der Studierenden.

t) Eine große Anzahl württembcrgischer Lehe» wurde zwar als zur Rit

terschaft steuerbar betrachtet, ja die Ritterschaft sprach sogar — freilich im

Widerspruch mit Württemberg — für den Fall der Konsolidation die fort

währende Kollectation an; indessen eine große Anzahl anderer adelicher Le

hen, wenn auch im Besitz von Reichsrittern war nie der Ritterschaft iii»^

korpvrirt , und mehrere begüterte adcliche Familie» standen auch nicht ein

mal im Personalverband mit derselbe». > . ^-.v, , ^./z

2) Ges.Slg. II. S. 27. Z4. 47. «8. 20S. Herz. Alexanders Testament v.

«7Z7 Art. ZZ. Das. S. , > . ^ . . ! ^ „

Z) Rhein. Bundesatt« Art. 24 und 25, .., , :.,,'„. ^

4) Vertrag mit Baden, Kurmainz u. s. w. vom 14. Sept. 1405:.^itz

vnsern, sie weren Edel oder Unedel, Burger oder Getursleute." Sattler,

Geschichte der Grafen. 2, Forts. Beil. S. 47. Vgl. Eichhorn, deutsches

Privatrecht §. S4 a. E. 55. Die Unfreiheit ward indessen bei den Bauer»

nicht vorausgeseht. Schwab! Lanvr! Art. 40, wo von den „Gebaurett" als

freien Landsassen die Rede ist.

MS. dir Lehre von'ben Gemeinden und Zünften im letzten Buche.

6) Von den Baurrgütern im M. Buchen ^ > 5^
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Privatrechte des königlichen Hauses.

S. 197. i

Privatrechte des Königs.

Die höchste Wörde im Staate (msjest««) behauptet der König,

nicht unmittelbar wegen seines hohe» Geburtslandes — denn der

Kronprinz theilt dieselbe »uht — sondern wegen seines erhabenen Be

rufs als Oberhaupt und Regent des Staats. Jene Würde kommt

nicht bloS der moralischen Person des Monarchen zu, sondern sie

ist auch unzertrennlich mit der physischen Person des jeweiligen

Staatsoberhaupts (Königs, Reichsverwesers) verknüpft, dergestalt,

daß diese, als heilig und unverletzlich, anch nicht wegen Privat

handlungen angetastet werden darf >). Abgesehen von diesem Grund

satze ist übrigens der König nicht blvs öffentliche (xerson» pudlie«),

er ist auch Privat -Person (per«, privat«). Als solche erscheint er,

sofern er nicht im Namen des Staats, sondern für sich als In

dividuum, oder für das königliche Hans mit Anderen in Berührung

tritt, namentlich Rechte besitzt, erwirbt oder aufgibt, Verdindlich-

, leiten hat oder eingeht. Die Grundsätze des gemeinen und würt

tembergischen Privanechts ßnden in diesen Fällen auf den König

nicht minder wie auf jeden Privatmann Anwendung (§. 76). Ins

besondere gelten dieselben bei Veräußerungen unter Lebenden und

von Todes wegen, in den Verhältnissen als Gemahl, Vater oder

Vormund, bei dem Eintritt deö Königs in eine fremde Verlassen

schaft und Vererbung des königlichen Privatnachlasses selbst "). In

allen diesen Beziehungen hat der König den Gerichtsstand vor dem

königlichen Obertribunal, und, wenn es sich handelt von einer Kla

ge gegen denselben als Besitzer des Hofkammerguts, ist schon der

betreffende Kreisgerichtshof in erster Instanz zuständig ^). Nur an

den äuerkannten Familieninstituxen und an den hergebrachten Stan-

desgrWdsätzen kann der König einseitig nichts ändern. Daher ist

das Hofkammergut, dessen Verwaltung und Nutzniessnng dem je

weilige» König zusteht^), als ein „PrivMMMhum" des königli

chen G<sM»,thauses kM MnM pe«fassuflgsmaßig garantirte» Be

stände zu erhalten °), und <^Z!WkÄMr«M«.OjW»Wg«W her
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Stande und der mitbcrechrigten Agnaten weder seine Integrität im

Wesentlichen angetastet, noch die gesetzliche Succession in demsel-

, ben abgeändert werden Ebenso' weiug vermag der König eine

unstandeömaßige Verbindung mit dem Erfolge einzugehen, daß die

Nachkommen aus derselben Ansprüche auf das Familiengut oder

sonstig« Rechte der regierenden Familie erlangten, oder die illegiti

me Dcsccndenz anderer Familienglieder zu diesem Zweck zu legitime-

ren 7)'. Von den gemeinen bürgerlichen Eheverboten kann der Kö

nig , soweit überall Dispensation zulaßig ist, sich unmittelbar selbst

entbinden, nicht aber von denjenigen, welche als auf göttlicher Ein

setzung beruhend angenommen werden Endlich genießt der Kö

nig hinsichtlich des Hofkammergnts die Vorrechte der Staatskasse

(juia tisci) 2).

1) Vcrf.Ürk. §. 4. Z. B. wegen Wechselforderungen.

2) M v h l , Staatsrecht §. 62. ^ ^

Z> Nur hievon spricht die Novelle von 1822 §. 1, (Rcgbl. S. 6741, nicht

auch von dem sonstigen Civilgerichtsstande des Königs. Da nun nach dem,

Hausgesetz von 1828 Art. 64 sogar,,die Mitglieder des königlichen Hauses

ihren Gerichtsstand vor dem Obertribunal haben, so ist dieß nm so mehr

als Regel auch bei dem Oberhaupte desselben anzunehmen. Dafür ist auch

die Analogie des älteren Rechts. , IZ re^ er, elem. jiris ziubl. nirt.

§. 125 und 22Z. Änd. Ansicht ist Mohl a, a. O. S. 179.

4) Nicht blos solang der Maiinsstamm an der Regierung ist, wie Mohl

o. a. O. §.6« annimmt, sondern auch bei dem Eintritt der weiblichen

Succcsflon. Meine publicist. Versuche S. 28Z. " ^.

5) Verf.Urk. 5. 1N8. ^ ,

6) Dieß folgt, was die Einwilligung der Stände betrifft, darans, daß

der wesentliche Bestand des Hofkammergnts und dessen Bestimmung ohne

Gefährdung der Verfassung nicht angetastet werden könnte, nnd, was die

Mitwirkung der Agnaten betrifft, aus der gleichfalls anerkannten Natur

jenes Guts als eines PrivateigeuthumS der königlichen Familie. Es ent

scheiden daher in letzterer Beziehung im Grunde dieselben Prinzipien, wie

bei adelichen Stammgüter». S. fürstbrüd. Vergleich von 1780 §. 9. 2« f.

Gcf Slg. II, S. 616 f. 618'f. . - ' -

7) 4rg, z. 7 und 8. der Werf.Urk. »ni Art. 18-2« des Hausgcsehes v.

1823. ' , '

8) S. hierüber das Eherecht im VI. Buche.

9) Lrvxsr I. «. Z. 26y. Zwar nach dem Landr. II. 8. §. Ferrner ?c.
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könnte es scheinen, daß blos diejenigen Gefälle, welche der Landesherr „von

Obrigkeit wegen" zu fordern hat, fiskalische Vorrechte genießen ; allein zur

Zeit des L R. bestand das Kammerschreibcreigut noch gar nicht. Dagegen

erwähnen die G R. vom 10. Merz 1SSS und 16. Sept. 1722 (Ges.Slg.

VI. S. 195. S2Z) ausser den bcyden Kammern (geistliche Verwaltung und

Rentkammer) überhaupt der landesherrlichen Kellereien nnd Verwaltungen.

Ebenso stellt die Vcr. vom s. Mai 181Z die Hofdomänenkammer d«Ober-

finanzkamMer gleich (Regdl. S. ISS'. Vcrgl. Jnstr. für den Oberhofrath

und die Hofdomänenkammer vom 29. Nov. bis 8. Dez. 1817 §. „Hof-

Fiskus." (Ges.Slg. III. S. 498.) Nach römischem Recht würden die s"I.

vilsgis <i,«i dem ganzen pütrinioniurn p, Ineipis und selbst der Schatulle

der landesfürstlichen Gemahlin und des Thronerben (.^uguslse et Lse8«.

ri, rstio) zu Statten kommen, v. XI.IX. i^. fr. 6. §. 1. VII. Z7.

rvvst. z. Allein in Württemberg haben diefelben iir dieser Ausdehnung

keinen Eingang gefunden! S. Prior. Gesetz Art. 11 I!r. cl. wo nur das

Hofkammergnt genannt ist, nnd köuigl. Erlaß an die Hoftanqi« vom 21.

Juli 1814 bei I. B. Weizelh, über die Singular-Rechte des Fiscns nach

röm, und mürtt. Gesetzen Tüb. 1818 S. 28. Vgl. das. S. 12. Selbst die

gemeinrechtlichen Schriftsteller sprechen zum Theil sehr unbestimmt von je

ner Ausdehnung z.B. Gmelin, Ordnung der Gläubiger. S. 22g. 498.

Die Lehre von den jurs «gci selbst s. im letzte» Buche. .

.> - ' ' ^ §. IM ,

Rechte des königlichen Hauses.

. >. ^ , ») Begünstigungem

Zu dem königlichen Haus im weitere» Sinn gehören nicht bloö

die in der väterlichen Gewalt des Königs stehenden Deftcudenten

nebst der Königin (königliche Familie im engern Sinn), sondern

überhaupt alle von dem fürstlich wörttembcrgifchcn Mannsstamm

in rechtmäßiger ebenbürtiger Ehe gezeugten männlichen Nachkom

men und deren standesinäßige Gemahline» und Wirtwen, sowie die

aus standesmaßigcr Ehe herrührenden weiblichen Sescendentcn, so

lange sie nicht durch hausgesetzliche Vermahlung ausgetreten sind

Nicht alle Mitglieder des königlichen Hauses sind zugleich von kö

niglicher Geburt; die meisten können vielmehr nur eine herzogliche

Abkunft für sich anführen. Daher unterscheidet das Hausgesctz zwi

schen den Deszendenten des ersten Königs von Württemberg ^) lind

denen der herzoglichen Nebenlinien, Nur jme heißen königliche

Prinzen und Prinzessinen, diese DWed^ geradezu Prinzen und Prin
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zessinen ^ oder Herzoge und Herzöginen von Württemberg. Gleich

falls kommt nur jenen das Prädikat: „königliche Hoheit" zu, wäh

rend diese blos mit „Hoheit" angeredet werden Auch in der Hins

ficht wurde jenem Unterschied Folge gegeben, als die königlichen

Nachkommen, mit Ausnahme deö Kronprinzen, welcher schon mit

vollendetem 18. Jahre die Minderjährigkeit ablegt'), mit zurückge

legtem Lt., die übrigen Prinzen und Prinzessin?» dagegen erst mit

zurückgelegtem 22. Lebensjahre gesetzlich volljährig werden °). I«

Uebrigen genießen die sämmtliche» Hausangehdrigen nicht nur per

sönlich den höchsten Rang »ach dem König, welcher sich unter ih

nen selbst durch das nähere Recht zur Thronfolge bestimmt so»-

Dex» auch noch weitere rechtliche Auszeichnungen, wodurch sie sich

als ein besonderer Stand über alle anderen Unterthanen-Klassen stel

len. Namentlich sind die Prinzen nach erlangter Volljährigkeit per

sönlich zur Landstandschaft in der siandeöherrlichen Kammer berech

tigt b); i« bürgerlichen Streitsachen haben sie, sowie die Priuzessiue«

ihrcn ausschließlichen Gerichtsstand vor dem Obertribunal *), in Ehe«

fi«itigkeite» aber vor einem jedesmal besonders zu konftiruirenden

Konsistorium, dejftn Entscheidung vom König genehmigt wird «>.

Für das Privatrecht insbesondere ist wichtig die schon angeführte

Befreiung hinsichtlich deö Termins der Volljährigkeit, ferner die

ausschließliche Fähigkeit der Familienglieder zur Rachfolge im Fa

miliengute ") und zur Theilnahme an dem Familienrathe, welcher

in persönlichen Angelegenheiten Einzelner, sofern solche nicht die

Entscheidung bürgerlicher oder ehelicher Rechtsverhältnisse betreffe»,

aus den im Königreiche anwesenden volljährigen Prinzen unter Hin

zutritt des königlichen Geheimeraths gebildet wird sowie die

Vererbung der gesetzlichen Apanagen, welche stets vom Vater auf

die Söhne nach gleichen Antheilen übertragen werde« Sämmt

liche Apanagen und Susteutationen, welche Prinzen und Prinzessi-

neu aus der StsstSkaGe zukommen, können nur bis zu einem Drit,

theil von den Gläubigern derselbe« beschlagmeise in Anspruch ge

nommen werden

I, Vgl. HousgeseH v. 8. Juni «828 Art. i. 17. Ges.Slg. III. S. 598.

2) Auch diese sind zwar nicht durchaus königlich geboren, wohl aber still

schweigend in der Standeserhöhung vom Jahr t8«6 einbegriffen.

«)' ''ä^Meln/HiKDnN Welche seit mehreren Jahrhunderten bei

stlichen RachkomÄt«, Mich ist und seit 166, auch in
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Württemberg vorkommt (Ges.Slg. II. S. 4««^ 4««. 42«), Km» natürlich

«uch den Herzogen und Herzoginen nicht abgesprochen »erden, wiewohl daS

HG. Art. 4 sie nicht ausdrücklich zuerkennt. S. jedoch Art. t. S. S. tS.

4) Art. «. Z. 4. Ueber das abweichende Familicnwappen s. das. Art. 5.

Auch nach Erhebung des Landes zum Herzogthum von I4SS behielten die

Grafen Heinrich und Georg den Grafentitel bei, und erst unter Ulrichs

Descendenz wurde es üblich, daß auch nicht regierende Aachkommen den Ti

tel eines Herzogs führten , was eigentlich gegen den Herzogsbrief mar.

5) Berf.Urk. §. t». Hausgeseh Äft. IS. Schon im frankfurter E»^«

scheid von t489 findet sich jener Termin für die Regierungsmündigkeit. Gef^.

Glg. II. S. s«9. Ebenso das Eberhardlnischk Testameitt v. tS«4 Art. ?5.

ß) Art. tS. Ebenso schon das Hausgesetz von I8«S §. «2. Äergl. übtt

das ftühere Recht Vinl. in die Staatsgrnndgeseh« (Äis Slg. Th. I.) Z. S«.

tN. jSo.IZK.««. Eine ftühere königliche Dispensation ist jedoch hiedurch

«icht abgeschnitten; nur würde dieselbe wohl keinen Einfluß auf den t«r»

4»i»u, « ^uo hinstchtlich de« Anspruchs auf Sustentationsgelder äußer»

können. , k ,,^.5i?>.^5'". s ? «'>in'^'",^w> .-. '!j

k ^:Ärt. K. Anders nach Gerhards III. Testament vvn «SS4 Art.

Mches bestimmt, daß unter den Prinzen selbst stets der den Jahre» nach

Aeltere vorgehen solle. Ges.Slg. II. S. 400. . 'r I - :

») Bevf.Urk. §: tSg. 1Z4. K>Z««,^ 55 ^Z"5'.«,s p^>.

^H)Hausgeseh Art.«,. ^..^.^ÄMkK . - -s. ! , «

< ÜS) S>as. Art. S^ ' ^'^ '^5> ' -u-, Zw^'

«1^ Sofern sit auch ausschließtich^ zur Regierungsfolge berechtig sindi .

Berf.Urk. M. " «^Z^zM k.»«0^? ^?.J

^ tS) H.G. Art. 6«.^' ^ ?>^Z">'^«^«> mt «nÄ

"" iz) Art. 27-Z4. Au«»ahmi«^'iWVÄ'Kch'M^'t?»l ^H«zvZ KÄ»

Hr^ch Engen herrührenden Donativgelder ü«ch Stammgntsweise Älrch inM

Seitenlinien. Art. ZS. Ebenso findet eknr' ganz eigenthümliche Succesflo»

Matt bei dem Genuß des von der vermlttwete» Königin Charlotte Ma-

chtlbe geb. Prinzessin von Großbrittannie» gestiftete» KlMirnsideÄ,mmis>

f^ß. .M»ht/ Staatsrecht Z^Ms sM^:« !tt>K^5:G «6 ^Z,.-

t4) Art. 25. ' ?^<Z?^A

^ , d) Be^schrSnkunge». « ! ^ - ^

Auf der ander» Veite sinh W PrinLe» ^»«d Pxinzessinen durch

die Haus-VerfaffuugK, iMsouMz.Wch WMM^MMZM
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yls Oberhaupt >>cs königlichen Gesammchauses, im Gebrauche von

Privntrechten mehrfach eigenthüMlich beschrankt. Dieselben sind

nämlich nicht blos der Hoheit und Gerichtsbarkeit des Königs '),

sondern auch einer gewißen patriarchalischen Gewalt desselben unter

geordnet ; doch besteht die letztere nicht in einer wahre« väterlichen

Gewalt (pstris pote8tss), welche anch innerhalb des königlichen

Hanfes jedem Familienvater im Verhältnis? zu seine» Kindern

bis zu deren Volljährigkeit ^) zukommt; vielmehr begreift die

selbe nur ein besonderes Oberaufsichrsrccht zu Erhaltung der Rnhe,

Ehre, Ordnung und Wohlfahrt der königlichen Gefammtfamilie ^).

Daher hat der König den Vormund für minderjährige Familicn-

glieder, nachdem er von dem Vater ernannt worden, zu bestätigen

vder^ wenn jenes nicht geschehen, selbst zu ernennen; über die Ver

waltung der Vormundschaft, welche von dem Pnpillenscnate des

Obcrtnbunals unmittelbar beaufsichtigt wird, ist von dieser Behör

de an den König zu berichte» Ebenso kclZin der König von der

> Erziehung aller Prinzen und Prinzessinen des Hauses Einsicht neh

men und berichtliche Anzeige darüber verlangen Die Ehe eines

Prinzen und einer Prinzessin ist nur dann vollkommen rechtmäßig,

wenn sie ebenbürtig und mit Bewilligung des Königs ^) geschlos

sen ist; jede andere Ehe, wenn sie auch an sich gültig

scyn sollte, überträgt in Hinsicht auf Stand, Titel, Wappen,

Staatserbfolge und die gesetzlichen Ansprüche an die Staatskasse

keinerlei Rechte auf den angeheiratheten Gatten und die erzeugten

Kinder, sondern nur, vorausgesetzt daß die sonstigen gesetzliche«

Bedingungen einer gültigen Ehe vorhanden sind, die gemeinen bür

gerlichen Successioiis- und Alimentationsrechte ^). Die Ehevertra-

ge, welche die Prinzen und Prinzessinen ohne königliche Genehmi-

gnng eingegangen haben, sind nichtig Auch von der getroffene»

Wahl hinsichtlich der zu ihrem Hofstaate gehörigen Personen habe»

dieselben Anzeige z» machen und es unterliegen diese Personen glei

chem Gerichtsstände, wie die königliche Hofdienerschaft '"). End

lich dürfen die Prinzen und Prinzessinen ohne Erlanbniß des könig

lichen Oberhaupts ihren Aufenthalt nicht im Auslände nehmen —

Abgesehen von allen diesen besonderen Bestimmungen kommen auf

die Mitglieder des königlichen Hauses, namenrlich bei Verfügungen

über ihr Privatvermdgen und bei der Erbfolge in dasselbe, ganz die

bestehenden bürgerliche» Gesetze zur Anwendung
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1) Hansgesetz Art. 9. - , ' z

2) Mir dieser treten die Prinzen und Prinzessinen in die eigene Verwal

tung ihres Privat-Vermögens ein, daher auch in das Recht, ein eigenes

Haus zu bilden und jede Art von rechtlicher Handlung vorzunehmen. Art. 62.

5) Art. 1«. Weishaar, Handb. §.460 leitet dieses Recl't daher, daß

auch entferntere Verwandte zur Reichsverwesuug und Thronfolge gelangen

können, mithin die Erziehung derselben nnd ihre persönlichen Verhältnisse

Gegenstand der allgemeinen öffentlichen Theilnahme scyen; allein auch die

Standesherrn üben ähnliche Rechte in ihren Familien aus. Der Grund

jenes Rechts ist vielmehr ein historischer. Dasselbe stammt nämlich her auS

dem deutschen Familienrechte, wonach der Aclteste in der Familie oder der

jenige, welcher nach der eingeführten Successionsordnung das Stammgut

erhielt, immer auch das Ansehe» der Familie vertrat und zu diesem Zweck

ein gemißes Mundinm über die Anderen ausübte. Schon in dem fürstbr.

Vergleich von 1617 wird des regierenden Herzogs als „Haupts des fürstlichen

Hauses" erwähnt. EesSlg. II. S. 525. Vgl. Eberhards III. Testament

von 1664 Art. 1«. 12. Ges.Slg^ll. S. 409 und 41«.

4) Art. 12 und 1Z.

5) Art. 14. Nicht blos der bevormundeten.

6) Verf.Urk. §.8. Hausgcsetz Art. 1.17 — 19. Heber den Begriff der

Ebenbürtigkeit, welchen weder die Vers, Urkunde noch das neuere Hausge

setz bestimmt, kann nnr das Herkommen der regierenden Familie, in Ver

bindung mit den früheren Hausgesetzcn entscheiden, wonach nur diejenige»

Ehen der männlichen und weiblichen Nachkommen des Hauses für standcs«

mäßig galten, welche mit Personen eingegangen mnrden, „die aus Kaiser

lichen, Königlichen, Reichsfürstlichen oder wenigstens aus altgräflichen

reichsständischen Häußern entsprossen und gcbohren sind." Kurfürstl.

Hausgesetz von 1805, die ehlichen Verbindungen der fürstlichen Familien-

Glieder betr. Art. 1 und 15. Ges.Slg. II. S. 649. Vgl. Frankfurter Ent

scheid von 1489 (das. I. S, 51«). „So sol das geschehen mit ainer die sin

genoß ist, Ob er sich aber mit einer myudern rnd nydcrn pcrsvn vcrhyra-

tcn würde :c." Fürstbrüd. Vergleich von 1617 (das. II. S. 525) „zumal

aber nicht außer dem fürstlichen Staudt, verheurathen soll noch will." Mei

ne Einl. in die Staatsgrundgesetze (Ges Slg. Thl. I. §. 52. 171. 18Z. 186.

187.) Das Hausgcsetz von 18»8 §. 17 will zwar nur solche Ehen als eben

bürtig angesehen missen, „welche mit Prinzen und Prinzessine», hie zu Kai

serlichen, Königlichen, Großherzoglichen, oder souverainen herzoglichen Häu

sern gehören, geschlossen werden"; allein diese Bestimmung, wonach die Ehe

mit einem Mediatisirten ausgeschlossen wäre, ist mit jenem ganzen Gesetze

durch das neue Hausgesetz Art. 7S aufgehoben worden. Es bleibt daher
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bei dem früheren Herkommen, welches auch durch neuere Fälle bestätigt ist.

Vgl. unten j. 2«g. 204. 2«« Note 2. , . , , ,

7) Art. 18 und 19. Mohl, Staatsrecht S. 1Z1. Nichtig würde die

Ehe wegen des mangelnden königlichen Konsenses, welcher übrigens auch

nachgeholt werden kann, nur dann seyn, wenn der König zugleich Haus

vater wäre. Weiter gieng hierin das Hausgeset) ron 1808 Z. 22 und 22.

8) Art. 19. ,

S) Art. 2». .. , - /

««) Art. 21 und 22. . ., i

11^ Art. 1«.

12) Art. SZ.

^ P ri t t e r Abschnitt.' ^ ,^ ^..^

V o m A d e l. ' ., ' !^

... ,1 ' '.. . ..,:§. 20«.

v .-,-..^,->5_. I- Begriff und Eintheilnng. . .

») In hohen und niederen Adel.

In Uebereinstimmung mit dem älteren Sprachgebrauch begreift

auch das heutige Recht unter dem Adel nicht eine einzige, in sich

abgeschlossene, Unterthanenklasse, sonder» überhaupt alle Stände,

welche vermöge ihrer Geburt Vorrechte vor den gemeinen Staats

bürgern genießen oder vermöge besonderer börgerlicher Verhältnisse

diesen privilegirten Ständen gleichgestellt sind. Auch die Mitglie

des des königlichen Hauses find hiernach unter dem Adel im weite

ren Sinne begriffen, und zwar unter dem hohen Adel. Hiemie

bezeichnet nämlich^ der gesetzliche Sprachgebrauch in Deutschland

»och immer ohne Unterschied diejenigen Geschlechter, welche vor-

walö das erbliche Recht berReichöstandschaft auf einem unmit

telbaren Lande hergebracht hatten '). Wen» daher schon der Be

griff des Adels im engere» Sinn, als einer privilegirten Unter

thanenklasse, auf den Souverän als solchen keine Anwendung

leidet und wenn ebenso wenig die regierende Familie vermöge ihres

Rangs und ihrer eigenthümlichen Geburtsrechte mit de» regierten

Ständen verwechselt werden darf, so enthält eö doch keinen Wider

spruch, wenn, sofern blos von der Geburtsstandö-Genoffenschaft im

Allgemeine» (Ebenbürtigkeit) die Rede ist, 5er historische Begriff

des hohen Adels beibehalte» und «uf den regierende»^)
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wie auf den mediatifirten oder standesherrlichen hohen Adel gleich«

mäßig bezogen wird. Nur ist einerseits nicht zu vergessen, daß dies«

standesherrliche Adel ebenso wie die königliche Familie durch eigen-

thümliche Standesbefugnisse ausgezeichnet ist, welche einer Aus

dehnung, selbst auf eine dem Rang nach höher stehende Klasse, nicht

fähig sind, während andererseits, wenn es sich blos von der Eben

bürtigkeit und nicht von staatsbürgerlichen Rechten handelt, aus

nahmsweise auch diejenigen Familien zum hohen Adel zu rechnen

seyn möchten, welche, ohne vormals Reichsstandschaft zu besitzen,

seit der Auflösung des deutschen Reichs zur Souveränität gelangt

sind, auch wenn sie später der Regierung wieder verlustig gewor

den seyn sollten 2). Der niedere Adel dagegen begreift die ge-

sammten übrige« adelichen Personen, sey eö nun, daß sie an den

ritterschaftliche» Rechten theilnehmen oder keinerlei erbliche Privile

gien genießen. Die erblichen Titel eines Grafen, Freiherrn (Ba

ron) begründen heutzutage an sich so wenig den hohen Adel als

andererseits bei diesem selbst der Titel eines Fürsten, abgesehen vom

Rang, Prärogative vor dem früher reichsständischen Grafeustand

verleiht «'..-5^?, x»'..? i,«'^»:.".«.,^«,^«

5) Bundesakte Art. 54. " ,>di»S diese fürstliche» und gräflichen Häuf»

fortan nichts desto weniger z» dem hohen Adel in Teutschland gerechnet

werden, und ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit, in dem bisher da»

mit verbundenen Begriff, verbleibt." Adelsstatut von j847 § t. „Zu

den vormals Reichsständischen Fürstlichen nud Gräflichen Familie» werde»

diejenigen gezählt, deren Haupt auf Reichs« oder Kxeis-Tqgen Wril,.- odf«

Vuriat-Stimme hatte, wen» die Besitzungen, a»f denen die Mimmeu ruh

ten, KW ganz oder zum Theil der Krone WMmbM.MkrWoch» n^d.^

Im Widerspruch mit der erster« Stelle bestreitet die Existenz ^eines Wen

Adels in Deutschland Vollgraff, gibt es noch einen IteMchen hohen Ades?

I8ZZ S. Z6 f. Ders. von den teutschen Standesherrn S. 552 f. s. uiiten

2) Die Anwendbarkeit des Begriffs des hohen Adels ans die deutsche»

Regenten und ihre Familien wird zwar gelängnet ron Klüver, ?ff. Recht

des deutschen Bundes und der Bundesstaaten (Z. Ansg.k §. »S2 S. je

doch Bundesakte a. a. O. Dresch, Abhandlungen über Gegenstände des

öff. Rechts S. iZS. Zweifelhaft läßt die Frage Eichhorn, deutsches Pri

vat!. §.57 R«che^G>.S,!?^<v>j.' K,^, z^ä «.0^. ,

Z) 3. B. die Familie des Fürsten von Mentsort, vormaligen Königs von

Westphalen und GemahU eimr PrsMssi» «?y Mrttemb«g^ Dqxaus, daß
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die Bundcsakte Art. 14 den mediatiskrten vormaligen Reichsständen den ho-

, Heu Adel vorbehält, folgt noch nicht, daß denselben dieser ausschließlich

zukomme, wie Maurcnb recher, deutsches Privatrccht Z. 58Z annimmt.

4) Eichhorn a. a. O. S. S7 nr. III.

ß. 201.

d) In persönlichen und Gcbnrtsadek. e) In alten und neuen

Adel.

Je, nachdem der adcliche Stand jemand als persönliche oder

erbliche Auszeichnung zukommt, wird derselbe Personal- oder Ge

lb urts- < Geschlechts-) Adel genannt. Obgleich der Adel niemals

reiner Gcburtssiand war, sondern sehr hausig sich an die äussere

Stellung im Staate knüpfte, so ist doch derselbe immer mehr von

erblicher Fortpflanzung als von vorübergehenden Berufsverhaltnissen

abhängig gewesen, und eine anerkannte Ausnahme fand nur statt bei

den reichsunmittelbaren Bischbffcn und Prälaten, welche, wenn schon

häufig niederer Abkunft, gleichwohl vermöge ihres Amts zum ho

hen Adel gehörten (geistlicher hoher Adel), sowie bei den Doktoren

des römischen und kanonischen Rechts ') und bei den fürstlichen Rö

then, welche sowohl im Range, als bei Bewerbung um Stifspra-

beuden dem Nitterstande gleichgestellt wurden. Auch diese persönli

chen Vorzüge kommen jetzt nicht mehr vor; dagegen ist mit der hö

heren Stellung im Staatsdienste (Amtsadel s. §. 188.) und mit dem

Besitze der Nitterwürde Personal-Adel noch immer verbunden. Na

mentlich hat in Württemberg die Verleihung des Kronordens ^), deö

Milirärvcrdicnsiordens ^) und des FriedrichsordcnS ^) persönlichen

Adel und Hoffähigkcit, nicht aber einen eigenen Rang für den Deko-

rirten ^) zur Folge. — Der Geburtsadel, wie der Personaladcl, kann

wohl für sich aus Rücksicht auf geleistete Dienste verliehen werden

(Verdicnstadcl), allein unmittelbare Folge von Amt und Beruf ist

der erstcre nicht °). Derselbe ist alter Adel, wenn er von einer be

stimmten Anzahl von Vorfahren (Ahnen), welche nach autonomi-

schen Bestimmungen zum Genuß gewiszcr Rechte (z. B. Stiftungen)

norhwcndig seyn kann ^), besessen worden, neuer Adel, wen« der

Besitzer eine solche Anzahl nicht zu erweisen vermag., ,'

1) Eichhorn, Staats - und Rechtsgeschichte III. §.447.

2) Stat. vom 2Z. Sept. 1818 5. 7. Rcgbl. S. SZ9.

3) Skat, von d'ems. Tag §. 6. Regbl. S. S4Z.
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«) Stat. vom 1. Jan.' 6. Regbl. S. z.- , . ' ,:, ,!z

, s) Anders bei dem früheren Cirilverdienstorden. Stat. v. s. Mv. Z8U7

§.8. Regbl. S. 286.

6) Doch können Staatsdiener, welche aus einer der vier ersten Rangstu

fen stehen und also Personaladel genießen, falls sie ein schuldenfreies Ver

mögen von 4n,»«o Gld. besitzen, uM den erblichen Adelsstand einkommcn.

Ver. vom 6. Dez. t8«6. Regbl S. 14S... , ' . '

7) Eichhorn, deutsches Privatr. §. 65. Ucber den Beweis des, immer

nur relativ bestimmbaren, alten Adels, die sog. Ahnenprobe s. .1, K. K«t«r,

<t« prokstion« nodilitstls «vitse. Marb. l744. Dess. prakt. Anleitung

zur Ahnenprobe. Marburg 175«. - . , ^ . . ^. .. > . ...

§. 202. ' ' . ^

. II. Erwerb und Verlust des Adels. , , >> t

Bei sehr vielen Geschlechtern läßt sich dk Entstehung ihres

erbadelichen Stands nicht besonders erweisen, sondern es gründet

sich derselbe lediglich auf unvordenkliche öffentliche Ausübung (Ur-

adel, »»Kilits« »vi!»). Von andere» dagegen wird der Besitz d,s

Adels abgeleitet aus einer ausdrücklichen Verleihung (Vriefadel,

noKilitä« coclicillsri« '). Vor Auflösung des deutschen Reichs wa

ren nur der Kaiser, die Neichsvikarien und die mit einem großen Co-

mitiv bekleideten Pfalzgrafen zu einer solchen Verleihung berechtigt;

jetzt aber ist sowohl die Ertheilung eines Adclbriefs als die Aner

kennung des von einem auswärtigen Souverän verliehenen Adels,

deren jeder Jnnländcr bedarf, um von demselben Gebrauch zu ma

chen, ein der Souveränität inwohncndes Rechts, von welchem die

wurttembergischc Regierung schon mehrfach Gebrauch gemacht hat?).

Ein dem Vater ertheiltes Diplom wirkt auf die bereits gcbornen

Kinder nicht, ausser wenn diese in demselben ausdrücklich begriffen

sind oder wenn die Adelsvcrleihnng in Form einer AdelSenicuc-

rung stattgefunden hat. Dagegen überträgt die ndclichc Geburt >

von selbst den Stand deö Vaters auf jeden männlichen oder weib

lichen Nachkommen. Dazu« genügt bei dem niederen Adel die Ge

burt aus einer nach allgemeinen Gesetzen gültigen Ehe während

bei den Familien des hohen Adels, wenn nicht ein abweichendes

Fümilienherkomme» erweisbar ist, zu Erwerbung der väterlichen

Standes-Rechte die Geburt aus einer ebenbürtigen Ehe erfor

dert wird°). Unehliche Abstammung ist nicht blos ein Hindcrniß für
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de» Eintritt in die adelichen Stamm - und Lehengiiter z»m Vach«

theil der ehliche» Agnaten ^), sondern auch kein gültiger Erwerb,

grnnd deö adeliche» Standes an sich; doch kann der letztere bei

dem niederen Adel durch nachfolgende ?he hergestellt werden, wäh

rend die Legitimation durch landeshenlicheö Reskript auch diese Wir

kung nur dann äussert, wenn sie die Eigenschaft einer Standeser-

hdhung hat^). — Der Adel wird verloren: 1) durch Verzicht, wel

cher sowohl ausdrücklich ^) als stillschweigend erfolgen kann. Letz

terer wird angenommen bei der Heirath einer adelichen Frau mit

einem Manne bürgerlichen Standes bei der Adoption durch ei

ne bürgerliche Person, falls der Advptirte zugleich seinen Ge-

schlechten««,«, ablegt "). 2) Durch Ergreiftmg eines mit der Stan-

dessitte unvereinbare» Gewerbs, namentlich durch Betreibung eines

Handwerks^ d^ ^ Hdckerei oder Übernahme niede

rer Lvhndienfte s) Durch Begehung einer entehrenden Hand

lung oder VernrrheilmH zu einer enrehrrnden Strafe ^, wogegen

der Verlust des AdeH Wt nicht meh/ äls eine besondere Mafeer^

kannt werben kqnn ^/ Schier dZei^/^su^rLndF,AkA ,M>^,,«^!

die bereits gebornen Kinder 'H; dagtHe», kann« der einmal »er^ko/nß

Adel nur wiedFge^ben, »n^.<dhrH,«M Verleihung '?), w^che

einer Mestitukipn der börgerlich)» Ehr« ««ein noch nicht eut-i» einer

halten ist. Dmch' bloße» Nichtgebrauch geht ^

lore«; wob! Hb«,, k«M Mch lZnMer DWer tzessMe^ eine Adels-

Erneuefung d, h> ein«, ch^Kufi^M-Wl^nM WMjdMch

den Regelten nosh,Mchig werden Eine Uebersicht des wüxttem-

bergischen Erbadel MthiKzjeHt die seit ?Kem Jahr 4818 angelegte

Adels matrikel, worin nicht bloß ?d« adeliche» Güter in Würt

temberg (RealmarnkFi), sondern auch die personlichen Verhältnisse

der standesherrlicheu HMMerMaMchey,. sowie, .her, ,qich<^- Kegötex»

ten adelichen FamiliM des KdnMeichs beschrieben sind (Personal

matrikel) ltt -^5!

I) l.. «lÄder^ 6« n«d;v»i« ««6i«UK^. LrIans.ch7S«^ IDess.

kleine MrV.,Mhli^«Mtti^DM,i,>i«i^>'>.,tt,^I, «,«,i,l»S <«e

2> G.R. vom 22. Mai j8vs Rcgl'l. S. so. Klüver, öffentb Wicht.

§. 497 und 498. Mvhl, Staatsrecht I. Wch,SF««eMe Mkdexß.

reu Rg«ss Haben in neuesZr ZMdaMbe^M^W z,M.MhMdM: F«x.

sie» »Zn chichPWliex»^, H <<,,» . e T ,?^>>K ) vr«l- .«»L >H

z) Rath dem Sportelgesch vom. 21.. JiM j»2» (Regblj S. SS6) n«d z«
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bezahlen für den Fürskenstand s«o«K., für d»m Grafenftand s,so« ss , für

d«n Freihevrnftand tS««ff.> für den einfachen Adelstand sonst für die,

Erneurung dieser Stände je die, Hälfte. Eine Erhebung in den Fürsten-

ftand hat bis jeht nicht stattgefunden. , ,, ^ ... ,

Ulübsr, I. «. Z. s. Mittermaier, deutsches Privatrecht §.M.

Note n. Anders nach dem Preuß. Landr. II. 9.

ö) Eichhorn, Staats- und Rechtsgesch. III. Z. 247. Deutsches Privat

recht §. eo. / ' . . ^ . !

6) S. die Lehre von der Mißheirath im Eherechte. ^ ^ .

-k^^-ä^^^^^^^k^^^^'k'^^ >,'":l!:',',?k°z''.«,:'.5>Ä «'«tt

>M ReMiM ^ ?t8. Eichhorn, deutsches Privatn Z^ öff. , . z .«

9) Lisenlisrt, vommment. ck« r«k«nvistions n«kilit«tii («pu««.

qr. 18 ) V. Doch ist ohne Zweifel zn eine» bindenden Abdikatiö» An-<

z«iH« Hn',,ditHtgiWP5 «fordtttich.^, ,,^Si< z. ^. ^ir. AdelSedikt §. tä.

LlHzv..zL^jttH<ly«,,,iA»m. Mr, den pftck: Rsrilyi L^vsrnzi,» «5«. .

M.. v. Kap. ^ IX, Wogegen eine Dame von Hohen, Adel ihren Rang ^

uns' Stand beibehaften kann, auch wenn sie eiqen Man» niedereren Rangs

chttcht! Moser, deutsches Staatsrecht. Th. XX. ^, chxnn-,^

dr genMniek Hirb jedoch guch in obigem Falle drr Adel nur ^uspendirtl "

^-GkMW«'«. ^sckD^'-^^'< 'Z:n'-..' '

orii^A.' 'ä...O. Äanrenhrcchcr, dentsches Privatr. §. 5g«.

M/MlZO i^KreittNiahr ii. ^.U^Ml. "Mit'tV^ni'aie^, ^entsch^

PrMtr>H. 6, Rote?. ^ ^«öZ'^L'^'l« .q, mz^4

.WHiiiMAchtw^'tttr V«, BegrO einer GlM^ «WMgÄ,

fWMM ftMch schr verschieben, Äs'etrkM t.^ ^ vi. ß.^^B.Äich-"

hPs^^>. «. O. Mittermaier a. a. O. ^S: Viwtt^/'Gtt^Mt d»i

drHsche» Privatr. S. 184^ Rvte sz. Ma««e»>V<Geß^ö«^' Ä. ^ . ^

«ttaftditt dieser MM^Ä^'im^tz^WÄH de^ 'B^"

l«ftötz« ' Ad««' da/-^<^elwh^ch«^H<ckMitz Gd^ WMe Is>^

Er«e«»tnG beftnderk Msgestisoche^Mj»

Bd. III. S. 382— Z84. ( ZstM^M

,6) SelvK«« Se renov«i«»e ^Ml^^HinMM^^He««^'

x, SWLe^'ttN .IIS .tttzM S0»t ibW !L Mi«' .i?.G'<5

,8) BekMntnwcWnL M'MWstZ-'WpKMSn'H'M Jdip.'MKM^bl.

S.«>, Z. Jan. I8Z« (Regbl. S. 3) und 4. Juli 4»K^Wgck''S!"SLi1.

Bei dem Eintrag in die Matrikel wird M« ohW 3»«,Pl. Vikn dem K.

21
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Miiiisterittm des Innern schr sorgfältig verfahr««; allen, der Beweis des

Adels oder eine rechtliche Vermnthnng dafn« wird demungcachtei dnrcl) j«-

neu Eintrag allein nicht bewirkt, da bis jetzt die Gesetzgebsng sich über den

Beweiswerth desselben nicht ausgesprochen hat. Anch scheint, des in der

neuesten Bekanntmachung gegebenen letzten Präjudizialterniins von zwei

Monaten ungeachtet, keine der beide» Matrikeln bis jetzt abgeschlossen zu

/cyu. . . ,'

s. 20Z. ,^

' III. Rechte des Adels.

Die Rechte des Adels sind verschieden je »ach der staatsbür

gerlichen Stufe, welcher der Adcliche angehört. Der bloße Adel

stand, ohne staudesherrliche oder ritterschgftliche Qualität, giebt dem

Besitzer keine anderen Rechte, als 1) die Bcfugniß, ein den adeli

chen Stand bezeichnendes (adcliches) Wappen zu führen., wie

wohl das Recht, bestimmte Abzeichen in das Signet aufzunehmen

und, wofern unvordenklicher Besitz oder besondere Verleihung des

Wappens sich nachweisen laßt, selbst mit Ausschluß Anderer zu ge

brauchen, auch dem Bürgerstande zusteht '> 2) Das Recht, die

Partikel „von" dem Geschlechtsnamen vorzusetzen 2) ; wogegen ei»

Anspruch aufbesiimmte Prädikate oder Cnrialien ansnatnnswerse nur bei

den Standcsherrn anerkannt ist ein Rechtauf einen der üblichen aveli-

chen Titel: Fürst, Graf, Freiherr, Edler von oder zu ab« nur dann

besteht, wenn dieser in der betreffende« Familie hergebracht oder

derselben verliehen ist. 3) Wechselfähigkeit 4) Persönlich be

freiter Gerichtsstand °>. — In Ansehung aller dieser Avelsrechte fiik-

det ein Unterschied zlvischen erblichem und Personal-Adel nnt in so

ferne Statt, als der Besitzer des ersttrn dieselben auf seine rechten

Nachkommen überträgt und bei dem Besitze eineK Ritterguts die

Aufnahme in die Rttttrschaft erlangen kann °).

f.) Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 62 und HS« Adelütze WapW»

unterscheiden sich gewöhnlich durch einen über dem Schild Lder Helm an

gebrachten Schmuck von den bürgerlichen; doch kommen öfters dieselben Ab

zeichen auch bei den Wappen bürgerlicher Familien v5r, scy es/ daß sie

solche verliehen erhalten oder früher im Besitz des Adels sich befunden Ha

ien; auch ist weder der offene Helm, iroch Ser Helm irbnHaikpt em «lkgc-

Mnes Unters^ ««^MN-",,^ su^z.s, - ^

2) Elchhör'n'ä/ ä7 O. Z. 61. Dieser' Miettitte WeMMch-> welcher nur

kann einen 'Sinn M , »M der GchMlMttM WKWich Pen' FaAriliensiH
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anzeigt, ist erst seit dem tS. Jahrhundert, wo die Adelsverleihuna.cn häu

figer wurden, und bei dem Pcrsonaladel erst in ganz neuester Zeit gewöhn

lich geworden, während die Geschlcchtsnamen, auch ohne Beziehung auf ei

nen Stammsitz, schon im 1Z. Jahrhundert nichts seltenes sind,

z) S. unten §. sog.

4) Wechselordnung Kap. II. Z. 2. V ^

5) Der unbegiiterte Adel ist nur ausgenommen von der Gerichtsbarkeit

der Gemeinderathe, der ritterschaftliche und der staudcsherrliche Adel aber

auch von der Jurisdiktion der Oberamtsgerichte. IV. §. 2. 54 u. S5.

Novelle v. 1822 §. 1. Auf Polizeisachen erstreckt sich diese Exemtion nur bei

den Standesherrn und "Rittergutsbesitzern, und auch bei diesen nur inner

halb ihrer Gutsbezirke, worüber ein Erl. des Ministeriums des Innern v.

9. Mai 18SS.

6) Mohl, Staatsrecht §. 37.

, - §. 204.

Insbesondere ^) des standcsherrlichen Adels.

^ . . 1) Begriff.

Nach dem vormaligen Reichsrccht war es zweifelhaft, ob nicht

blos die reichsstandischen Landesherren, sondern auch solche Per?

sonen von reichsfürstlichem oder reichsgraflichem Stande zum hohen

Adel gehören, welche, ohne eine unmittelbare (nicht landsaßige,

noch der Reichsritterschaft inkorporirte) Herrschaft zu besitzen, gleich

wohl für sich und ihre Familien ein erbliches Sitz? und Stimm

recht in einem Grafenkollegium und demnach Anrheil an einer der

vier graflichen Gesammtstimmen auf dem Reichstage hergebracht

hatten (reichsgrafliche Personalisten) Die deutsche Bundesakte,

indem sie die „im Jahr 1806 und seitdem mittelbar gewordenen ehe

maligen Reichsstande und Reichsangehbrige" noch ferner z»

dem hohen Adel in Deutschland gerechnet wissen will, scheint diese

Frage eher zu bejahen, als z^u verneinen Dagegen werden in

den württembergischen Quellen zu dem standesherrkichett (hohen) Adel

ausdrücklich blos diejenigen fürstlichen und gräflichen Geschlechter

gezahlt, auf deren Besitzungen vormals eine Reichs- oder Kreis

tagsstimme ruhte, sofern diese Besitzungen nun ganz oder zum

Theil der Krone Württemberg unterworfen sind ^). Wahrend nach

dieser gesetzliche» Definition schon die Kreisstandschaft, fofern sie

auf Grundbesitz r«ht (nicht blos die Reichssiandschafr) zur Stan

21 *
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desHerrlichkeit zu berechtige» Dcint sind dagegen vormalige reichs-

vder kreisständische Personalisten dem Begriffe nach von der sian-

desherrlichen Adelsklasse in Württemberg ausgeschlossen. Indessen

konnte die württembergische Staarsregierung nicht umhin, von die

sem strengen Grundsatze in der Anwendung abzugehen, und auch

Familien theils ohne Weiteres als siandcshcrrlich zu betrachten,

theils durch besondere Deklarationen diesen gleichzustellen, welche

entweder niemals zur eigentlichen (dinglichen) Rcichsstandschaft ge

langt waren 5), oder doch nicht wegen solcher Besitzungen, welche

jetzt standesherrliche Vorzüge genießen/). Man wird daber unter

standcsherrlichem Adel bestimmter diejenigen fürstlichen und grafli

chen Familien zu begreifen haben, welche vermöge ihrer Besitzun

gen vormals zur Reichsstandschaft berechtigt waren, oder seit ihrer

Unterordnung unter die diesseitige Staatsgewalt durch königliches

Privilegium diesen gleichgestellt worden sind. Wesentlich gehört aber

zum Begriff einer standesherrlichen Familie: 1) hoher Adel, welcher

übrigens ebenso^ wie der niedere Adel, durch den König verliehen

werden kann ; 2) der Besitz einer Standesherrschaft ?). Mit dem

Verlust des einen oder des andern Erfordernisses hört auch die Sran-

deöherrlichkeit als Inbegriff gewißer staatsbürgerlicher Vorrechte

anf s), wogegen erblicher hoher Adel als persönliche Würde auch

ohne den Besitz einer Srandesherrschaft vorkommen kann ?).

5) Klüver, öffentl. Recht des deutschen Blindes §. 262 Note e. Daß

solche Grafen und Herren, welche sich nicht durch den Besch eines nninit-

telbaren Landes zur Reichsstandfchaft qualisicircn, kein Sitz- nnd Stimm

recht in der Reichsversammlung haben solle» , war zwar ausgesprochen in

dem Reichs-Absch. von 4654 §. 1S7. Wahlkapitnlation Art. « L. s; allein

Ausnahmen wurden doch hin und wieder gemacht, z. B. bei dem Grafen

Rcchbcrg, welcher in eben jenem Reichsabfchied unter den anwesenden schwä

bischen Grafen aufgeführt ist. Sammlung der Reichs -Abschiede Thl. III.

S. 635. Auch die Grafen Neupperg, Pi'ikler, Stcrnberg und Wartenberg

waren Personalisten. Moser, von den Reichsstän>en S. 858. 864. 888.

Dess. deutsches Staatsrecht Thl. ?8^ S. 192. ' Doch erlangten die , drei

letztern später unmittelbare Realitäten. " "

2) Bnndesakte Art. 14. S. oben §. 2l)N Note 1. Der Ausdruck: „Reichs-

Angehörige" im Eingänge jenes Artikels wird von Kliiber Ucberslcht der

diplom. Verhandlungen des Wiener Congresses S. 51!. und dessen öffentl. Recht

§. ZUI Note ck. auf die Reichsntkerfchäsi bezogen; allein dieser Deutung

widerspricht die Wortfassimg' der A.A., denn während von der Reichsrit
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terschast unter dem Namen : „Reichsadel" erst am Ende des Art. 44 die Rede

ist, fährt dieser in unmittelbarcr Beziehung auf die Worte: „Reichsstände

«nd Reichsangehörige" fort: „diese fürstliche und gräfliche Häuser ?c."

Siehe dagegen die Schlußakte von 482» Art. 65. Bundesbeschl. vom 49.

Aug. 4825. Eichhorn, deutsches Privatrecht §. 57. Hefster, Beiträge

zum deutschen Staats- u»d Fürstenrecht S. IUI. Dresch, Abhandl. über

Gegenstände des öffentl. Rechts S. 427. >

S) Verf.Entw. v. 4847 5. 25Z. Adels-Statnt §. 4 (oben Z. 2gg Note 4.)

Verf Urk. §. 42». So auch Mo hl, Staatsrecht §. SZ. -

4) Allerdings waren die Kreisstände nicht immer auch Reichs stände

und umgekehrt; und es konnte daher von der einen Qualität nicht auf die

ander« geschlossen wrrden. Häb erlin, Handbuch des deutschen Staats

rechts Bd. l. S. 547. Lei fl^ deutsches Staatsrecht Z. 76. So z. B. ward

Graf Rechberg, auch nachdem die Ritterschaft das Besteurungsrecht auf

feinen Gütern durch reichshofräthliches Urtheil behauptet hatte, forthin von

dem schwäbische» Kreis als Mitstand auf der Grafen- und Herrenbank auf

gerufen, nicht aber auch von dem Grafen-Kollegium. Allein die Regel war

doch die Verbindung beider Eigenschaften (auch bei den wirklichen Reichs

grafen, f. noch Reichsdep. Schluß von 480Z §. 24 nr^4.) und es konnte

die Reichsstandschaft grundgeseßlich nicht ausgeübt werden ohne Erwerbung

der Kreisstaiidschaft. Wahlkap. Art. 4. §. s. Auch ist mir kein Standcs-

hcrr in Württemberg bekannt, welcher zur Z«it der Subjektion vermöge

feiiier Besitzungen KreisftaKd und nicht auch Rcichsstand gewesen wäre

(Graf Rechberg war auch zur Kreisstandschaft nicht dinglich berechtigt).

Sollte daher nicht eine irrige Anficht von dem früheren Verhältniß der un-

terworfeue» Fürsten und Grafen obiger Definition zu Grunde liegen? So

wich iu dem Raugreglemeut vo« 4814 (Regbl. S. 4U4. 4»Z. 4U8.), das

wohl de», Skl)lüsscl .giebt zu der herrschenden Sprachverwirrung, unterschie

de« zwischen zde^fü^Michen Familien, welche bei der Staatsveränderung

«o« 4««S «ls regierende Herren angesehen worden und als solche Sitz «nd

StimM M,Reichs- und Kreistage« gehabt haben und zwischen de»

gräflichen Fmnilien^ welche damals immediat und bei Kreis-Versamm

lungen stimmberechtigt gewesen. Als ob die Kreisstandschqft «nd nicht viel

mehr der Sitz ans der Grafenbank im Fürstenkollcgium den iwirklichen Reichs-

grafc» bezeichnet hätte und als ob die Reichsgmfe» nicht auch. regierende

Herrn gewesen wären oder der fürstliche Titel eine wesentliche Veränderung

in diesem Verhältnisse hervorgebracht hätte ! Richtiger werden in dem Ver

zeichnis der ständischen VirilstimmfHhrer vom Jahr 4845 augeführt: die

„Häupter her Mmgls ^eicljsuWiitelbgrcn Festliche« und Gräflichen Fa-

Slg. Tl>, Ili. S. 2gß. Anders wieder , in dem kön, Dekret in dems. Ve-

 

> Ges.
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treff v. IS. Merz 1815 das. S. Z15. (3« beiden werden unrichtiger' Weise

auch die Grafeu Neupperg und Rechberg genannt.) S. über das frühere

VerhältnD der wiirtt. Standesherrn meine Schrift: die grundherrliche»

Rechte des wiirtt. Adels S. gff. ^ , „ . >, - , -

s> In diesem Falle waren z. B. die Grafen von Neupperg und Rech-

bcrg, welche beide zwar entschieden oltadelichen Geschlechts sind (s. übe«

Nechberg §195 Note 2 und oben Note!), allein nur theils landsäsflge,

theils ritterschaftlichc Besitzungen hatten und daher nicht als Standesherrn

im Sinne der Bundesakte anerkannt wurdeu. Beide sind zwar nur als

ernannte erbliche Mitglieder in die Kammer der Standesherrn eingetre

ten; allein, in den Dekl. vom lg. Mai 1827 (Regbl. S. 213) und vom z.

Mai 18Z2 <S. 15Z) werden sie ausdrücklich zum hohenAdel gerechnet und

auch sonst sowohl in persönlicher als dinglicher Beziehung nach Analogie

der übrigen standesherrlichen Gutsbesitzer behandelt. (Vgl. Regbl. v. 1811.

S. 4«8. Ges.Slg. Thl. IN. S. 296 und Z15). Der gleiche Fall trat ei»

in Baiern bei dem Grafen von Pappenheim. Klübex, Abhandl. , und Be

obachtungen Bd. I. S. 22« und 224. . , ? - . «

K) Meine angef. Schrift S. 1«. Das Gleiche geschah auch anderwärts.

4ct« Kn,Ie ili, rvnAres t!e viovns ^rt. 32. 4Z. Bairische Dekl. vom

19. Merz 18«7 im Archiv für Standes- und grundherrliche Rechte und Ver

bindlichkeiten Bd. I. Heft 1. S. 194 ff.

7> Von dem Begriff einer Standesherrschaft unte« im III. Buche,, > <

81 Namentlich in Folge des Verkaufs der Standesherrschaft. S. Kön.

Reflr. in Betreff des Austritts der Fürsten Metteruich-Winneburg-Ochsen-

hausen und Salm -Reiferscheid »Krautheim „aus der Reihe der Standes

herrn des Königreichs" vom 4. Dez. 1826 und des Fürsten zu Colloredo

Mansfcld vom 5«. April 1827. Verhandl. der Standesherrn von 182« —

182? Heft l. S. 21 Heft II. S. 165. Vergl. Kohler, deutsches Privat

fürstenrecht S, 11«. . ' ' '

9) Namentlich wenn der König einer Familie die erbliche Fürsteuwürde

ertheilt, ohne zugleich ihre Besitzungen zu einer Standesherrschaft zu er

heben. Aber auch, wenn eine staudesherrlichc Familie ihre Besitzungen ver

kauft, verliert sie dadurch blos die Stnudesherrlichkcit, nicht auch de« ho

hen Adelstand, »och das Staatsbürgerrecht. Die Rechte solcher unbeMer-

ter hochadelicher Familien sind bis jetzt uicl't gesetzlich bestimmt.

§. LOS.

2) Bestimmungen der rheinischen Bundcsakte.

Die rheinische Bmidesakte vom 12. Juni 1805, indem sie der

„Souveränität" des Königs von Württemberg eine Anzahl „re

gierender" Familien unterordnete, ließ diesen gleichwohl nicht
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blos ihr ganzes Domanial-EigeMnm nebst lehens- und grundherr-

lichen Rechte«, sondern au^ch eine gewiße Pat«moni«l- Gewalt in

nerhalb ihrer bisherigen Gebiete, namentlich die Gerichtsbarkeit er

ster und zweiter Instanz, die Fmstgerichtsbarkeit und Forstpolizei.

Ihre neue Standes -Eigenschaft ward zw« hiebei nicht näher be

zeichnet, jedoch bestimmt, daß ihre Domänen und Güter in Rück

sicht der Auflagen jene« der Prinzen des Hauses oder, falls diese

keine Güter besitze« sollten , denen der p r i v i l e g i r t e st e n Klasse

gleichgehalttn, nuch daß sie Albst und ihre Erben in peinlichen Fal

len von Ebenbürtigen Lexichtft, und niemals zur Vermögens -Kon

fiskation verurtheilt werden sollen So gewiß es die Absicht der

rheinischen Bundesakte war, durch diese Bestimmungen den Rechts

zustand der mediatisirten Familien auf eine für sie möglichst befrie

digende Weise festzustellen, so wenig sollten diese dadurch einer Ein

wirkung der Souveränität und insbesondere derGesetzgehung ihrer neuen

Uberherrn entzogen werden^). Indessen diente eben diese Gesetzge

bung den damals «nbeschxnnkt regierenden Souveräne« zum Theil

als Mittel, die angeführten wohlerworbenen Rechte der Standes?

Herrn aufzuheben oder z« beschränken. Namentlich ward ihnen in

Württemberg, nachdem ihr Rechtsverhältniß Anfangs in einer pein?

lichen Unbestimmtheit gelassen worden war, die Autonomie (§. 47),

die Patrimonial-Gewalt ^) und die Steuerfreiheit ^) entzogen. Auch

ihre vormalige Ebenbürtigkeit mir dem regierenden Hause fand in

dem Hausgesetz vom Jahr keine Anerkennung (§. 199 Note 6).

Nach der Rangordnung vom Jahr 1811 sollten zwar die vormals

regierenden Fürsten den Rang in der erste» Klasse (unter dem O«-

pitsine äeg (^sräes) und die Chefs der graflichen Familie« in der

vierten Klasse (nach dem Cercmonienmeister) eilinehmen , ,nach de

ren Ableben aber die Söhne der erstem in die dritte Klasse, die

der letztern in die Klasse der Edelleute (achte Klasse) zurücktreten 5).

In Folge dieser und anderer Beschränkungen würden die gedachten

Familien als eine vorzngsweis privilegirte Unterthancnklaffe zu eri-

stire« aufgehört haben, wenn nicht der deutsche Bund denselben

neue Vorrechte eingeräumt und deren Gewähr übernommen hatte z

eine Gewähr, welche sie zwar gegen eine Verletzung dieser Vor

rechte sichern, nicht aber, zumal in Beziehung auf ihre gcsamm-

ten Privatrechte, ausser dem Bereich allgemeiner legislativer Masi-

regeln stellen sollte °). ^ ^'."'si'-,^/ „
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j) Rhein. Bundesakte Art. 24. 27. 28. ' "> ? -

2) Das. Art. 2«. Bergl. meine Schrift: die grundherrlichen Rechte des

würtr. Adels S. 5S4 f. ^ '

s) Verord». vom 1». Mai 1809. Regbl. S. 18?. '

4) Vcrordn. von dems. Tag Regbl. S. 19«.

S> Regbl. 1811 S. 401—403. > , ^

5) Bundesakte Art. «4. Wiener Schlußakte Art. SZ. S. meine angef.

Schrift S. 165—179. Anderer Ansicht ist ZachariS, die Souveränitöts-

rechte der Krone Württemberg in ihrem VerhSltniß zu den standesherrli

chen Eigenthumsrechten des fürstlichen Gesammthauses Hohenlohe. Heidel»

bcrg 18Z6 S. 108 f. , ? ' - > 'l '

^, ... Z) Heutiges Rechtsverhältnis. . ./ ,«

N«ch der deutschen Bundesakte (Art. 14 ) sollen die unrerwor-

fenen fürstlichen «nd gräflichen Familien in den Staaten, welchen

sie angehören, den ersten Stand (Herrenstand) ') bilden und daher

in Rücksicht ihrer Personen, Familien und Besitzungen gewiße Bor

rechte genießen , wodurch sie -sich als die privilegirteste Unterthanen-

Klasse darstellen. Diese Zusicherungen wurden in Württemberg zu

erst durch den Verfassungs-Entwurf und das Adelsstatut von 1817 ^)

und als dieser erste Versuch fehlgeschlagen war, durch die Verfas-

snngs-Urkunde von 1819 und einzelne Deklarationen zu verwirkli

chen gesucht. Hieraus ergeben sich folgende für ihre Standeseigen

schaft und ihren privatrechtliche» Zustand wichtige Bestimmungen:

1) die Mitglieder der standesherrlichen Familien gehören zum ho

hen Adel und behalten die Ebenbürtigkeit in dem bisher damit ver

bundenen Begriffe ^). 2) Ebenso behalten dieselben die Titel : Für

sten oder Grafen, welche sie früher geführt haben. Auch kommt

den Mitgliedern der fürstlichen Hauser ebenso wie den Häuptern

derselben das Prädikat: „Durchlaucht", den Hauptern der gräfli

chen Familien (nicht auch deren Mitgliedern) das Prädikat „Er

laucht" zu *). 4) Die standesherrlichen Gutsbesitzer (Standesher

ren) üben im Verhältnis) zu den standesherrlichen Familien, deren

Oberhäupter sie sind, eine ähnliche Familiengewalt aus, wie der

K'ouig im Verhältnis) zum königlichen Haus. Namentlich sind die

selben berechtigt, Verlassenschaftstheilungen , welche Mitglieder der

Familie betreffen, durch ihre Kanzlei erledigen zu lassen ^), Vor
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mnndschaften für Familienglieder z« btstellen über die Güter

und Familien-Verhaltnisse verbindliche Verfügungen zu treffen

und für die Beobachtung der bestehenden Familieugesetze so wie für

die Ehre und Wohlfahrt der betreffenden Gesammt- Familie Sorge

zu tragen «). . x, .,^ - ,,. .< >..

1) Art. 14. „— flnd die Haupter dieser Hänser die ersten Standesher

ren :c." Der Rame Standesherren (das umgekehrte Wort: Herrenstand),

welcher schon in der Rheinbundesperiede sz. B. in Baden) hie und da auf

die Mediatisirten angewendet wurde, ward in Württemberg noch in dem

Verfassungs- Entwurf und in dem Adelsstatut von 1817 vermieden, und

erstmals gebraucht in der Verf.Urk. §. 129 und 1Z». ? l Ä ^

2) Hierauf ward sich von der wüttembergischen Regierung in der 1Z. Si«

zung der Bundesversammlung von 1818 57 berufen, indem bemerkt nmr«

de : der König habe durch das Adelsstatut mild Mehrere dasselbe ergänzende

Entscheidungen die in dem Art, 14 derB.A. zngesichertkid Rechte^ i» einem

Umfange festgesetzt, welcher die Bestimmungen der B.A. nicht nur erschö

pf, smider» in D,chr^s,,Vezi«h»«g«» Weite.«., , ^' , , ,

») Gauz nach der Bundesakte: Dekls.M Betreff des fürstlichen Hauses

ThM.Md...H»Zk« M 'ß- Aug. 18.19 Rcgbl.,M. LU5. So auch i»

den. andern Deklarationen. Da die. Staudesherrn .ip Württemberg nach

dem Hausgesctz von 18»8 die Ebenbürtigkeit mit dein fürstlichen Hause nicht

hatten , 'so könnte die buchstäbliche Auslegung der Horte: „in bim' bisher

dsinit verbUndeM begriffe" dahin führen, jene EbeUbürtigkeit auch für

die Zukunft zu läugnenz alle!» ohne ZweifeiHoKtx'O^Mgieeun^ ^tttl

Worten der Bundesakte auch deren Sinn geben, worüber He ffte r a. a.Ä^

S. 8S ff., Kohler, Handb. des deutschen Priv.Fiirstettrechts S. 97^-11«.

Anderer Ansicht istK luder öffentl. Recht §. Z«Z N«t«ß. Dessen Abha» dl.

und Beobacht. S. «71. S82. Z22. Indessen die von ihm litirte köu. Ver-

ordn. vom 31. Dez. 1829, in Betreff der für die Standesherrn niedcrzu-

schenden Standesgerichte, §.8. worin blos die StandesheKrn? als. Richter

gleichen Standes bezeichnet werden, würde zuviel beweisen, da, hiernach

auch die Mitglieder der standesherrlichen Familie» i« die Landesherrli

che Ebenbürtigkeit nicht eingeschlossen wären. ^ ,

4) Angcf. Dekl. 5. z. Dekl. in Betreff Rechberg von 1852 §. Z Regbl.

S. 15S. Ebenso in den andern Deklarationen. Vgl. Bundesbeschlüsse vom

18. Aug. 182S und 1Z. Febr. 1829. Kl üb er, öffentl. Recht §. ZvZ Note

« und P. I,. ?erni«i, k^usestionuw zur« puKI. <I«ri». r/«rt. II.

Il»l!» 18Z1. Das gegen die flirstl. und arZff.^HkuÄ'r zu, beöbasltende Kanz-

lei-Ccremoniel ist r^mMt buW ^ ^i^ W
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S) Angef. DeN. in Betreff Taxis 5^«. Vergl. Dl«, in Betreff Rech

herz Z. 7. Jnst.VttnSrl. v. 2«. Sept. «. S7.NVV. 1SS1 u. 2y>I«Iil8ZS.

«) Das. §. Ii beziehungsweise Z. 1», ' . . - , <1 - >'»s

7) S. oben §. 47 «>,d 71. l ^ - ?'.<.!-> ^

8) Daß dieses Recht dem Oberhaupt zukomme, ist wohl nicht zu bezwei

feln, doch dürfte sich seine Jurisdiktion nicht weiter erstrecken, als «ifiZr-

thtilnng eines Verweises.

^ §- 207. ' , , "

S. Des ritterschaftlichen Adels.,

t) Begriff.

. Unter ritterschaftlichem Adel sind ursprünglich nur die der vor

maligen genttinei, Reichsritterschaft inkorporirten adeliche» Familien

begriffen. Durch ihre Unterwerfung unter die Souveränität in der

Rhenibundes-Akte wurden indessen diese Familien dein schon zuvor

landsäßigen Adel ') politisch naher gebracht, und jetzt versteht man

unter der Ritterschaft überhaupt die Gesammtheit der den vier rit

terschaftlichen Körperschaften des Königreichs einverleibten adelichen

Gutsbesitzer. Wesentlich wird zu einem Mitglied der württember-

gischen Ritterschaft d. h. zur Aufnahme in eine dieser Kbrperschafj

ten und zum Genuß der damit verbundeuen Rechte wieder eine ge

doppelte, theils persönliche theils dingliche, Eigenschaft gefördert,

nämlich: 4,) erblicher Adelstand, wozu jedoch schon die niederste

Adelsstufe und ganz »euer Adel genügt^). 2) Besitz eines, adelt-,

chen Guts (Ritterguts) Ausserdem fordert die Verfassungsm-

knnde (§. 40) auch noch besondere Aufnahme in eine der ritter«

schaftlichen Korporationen, wozu deren Zustimmung uud die könig

liche Genehmigung erforderlich ist; allein da jene Korporationen

selbst bis jetzt nicht vollständig gebildet sind, so werden einstweilen

jene beiden crstcren Eigenschaften, sofern sie in der Personal- und

Real-Matrikel vorgemerkt sind , für- genügend angesehen

1) Ganz ohne Vorrechte war dieser nicht; namentlich genoß er privile-

girte» Gerichtsstand (SchnftsMgkeit); auch waren die weltliche« Kollegien,

namentlich der Geheimerath, die herzogl. Regieruug und das Hofgcricht

zur Hälfte aus Adelichcn (adeliche Bank) zur Hälfte aus Gelehrten, (gc- ,

lehrte Bank) zusammengesetzt. - ,

S) Dekl. vom 8. Dez. 1SS1 L. 1. Regbl. S. 88«. In der Regel wurden

bei der frühem Ritterschaft vier adctiche Ahne» gefordert; zum mindesten



s. Kap. Standes-Verschiedenheir. ZZt

mußte» also die Elter« und Großeltern adelichen Standes gewesen seynz

doch kamen Dispensationen nicht selten vor. Moser, von den deutsche»

Reichsständen S. 1Z28. ,

5) Uever den Begriff eines solchen Guts und die damit zusammenhänge»,

den Rechte später im III. Buch. Ritterschastliche Personalisten , welche vor

mals nicht selten waren (Moser a. a. O. S. 1Z2S) giebt es hienach in

Württemberg nicht.

4) Jnstr. wegen der Wahl der Abg. des rittersch. Adels vom IS. Dez.

«819 §.1. (Ges Slg. 1!^. S.SZ5. in der Anm.) in Verb. mit Verf.Urk. Z.1ZS.

IV. LS. von 1818 §. S4 und Novelle von 1822 §. 1. Deklarat. von 1821

§. 1. Bekannt«, vom IS. Jan. 1813 a. E. (Regbl. S. 44) und 4. Juli

182Z (Regbl. S. 521).

" ^ ' §. 208. - .. >. .. ..- ! k„k

S) Rechte der Ritterschaft.

Die rheinische Bundesakte (Art. 25), indem sie jedem der Bun-

desfürsten überließ, über die in sein Gebiet eingeschlossenen ritter

schaftlichen Besitzungen die ganze Souveränität auszuüben oder

vielmehr die schon im Jahr 1805 vorangegangene Occupatio» der«

selben >) nachtraglich guthieß, bestimmte den Rechtszustand der

neuen ritterschaftlichen Unte^thanen nicht; dagegen wurde in dem

Organisations-Manifest vom 18. Merz 1806 ausgesprochen, daß die

Jnngesessenen adelicher Güter, unter welchen eine politische Verbin-

dung nicht Niehl,' bestehen solle, im hergebrachten Besitz der Patri-

monial- Gerichtsbarkeit so wie im Besitz und Genüsse ihrer bisher

rechtmäßig bezogenen gutsherrlichen und anderen Einkünfte, mit

Ausschluß der Hoheitsgefälle, bleiben, auch besondere Befreiungen

hinsichtlich der Besteurung, des Gerichtsstandes u. f. w. genießen

sollen. Diese Vorrechte hatten dieselben Schicksale, wie die stan-

dcsherrlichen H. Indessen nahm die deutsche Vundcsakte (Art. 14)

mit den standesherrlichen Familien auch den übrigen vormaligen

Reichsadel in Schutz , nicht blos durch Wiederherstellung seiner Au

tonomie und seiner früheren Familien-Institute, sondern auch durch

Zusicherung gewißer politischer Gerechtsame , namentlich der Land-

standschaft, der Patrimonial-Gerichtsbarkcit, des befreiten Gerichts

standes u. s. w. Diese Zusicherungen wurden ausgeführt theils durch

die Verfassungs- Urkunde (§. 29-^42. 126), theils durch die Dekla

ration vom 8. Dezember 1821 ^), welche durch eine weitere Erklä

rung vom 24. Oktober 182S ihrem ganzen Inhalte nach auch auf
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den altlandsässigen Adel des Königreichs, jedoch gegen Verzichtlei-

siung auf die Patrimonial-Gerichrsbarkeit, Orts-Polizei und Forst-

Gerichtsbarkeit, in so weit ausgedehnt wurde, „als die dißfälligen

Ansprüche in dem Besitzstand vor dem 10. Mai 1809 (als dem Ta

ge der Anfhebnng der Patrimonial- Gerichtsbarkeit) begründet, und

nicht durch neuere Vertrage oder sonstige besondere Rechtstitel er

loschen sind" 5). Wichtig sind hier nur folgende persönliche Aus-

zeichnnngen: 1) die ritterschaftlichen Gutsbesitzer bilden eine poli

tisch bevorrechtete Adelsklasse, welche je in dem betreffenden Kreise

zu einer besonderen Körperschaft vereinigt ist ^). 2) Die denselben

zukommenden Rechte werden jedoch in der Regel von den Mitglie

dern einzeln, nicht korporationsweise, ausgeübt. Eine Ausnahme

machen die staatsbürgerlichen Wahlrechte und die zur Erhaltung

der ritterschaftlichen Familien von den Körperschaften künftig aus

gehenden Gesammt-Anstalten °). z) Die Mitglieder der Ritterschaft

können, sofern sie durch die zur Zeit ihrer Unterwerfung bereits, inn

gehabten Besitzungen Unterthanen deö württembergischen und eines

auswärtigen Staats geworden sind, das diesseitige Jndigenat mit

dem auswärtigen vereinigen; ausserdem aber haben sich dieselben für

das Bürgerrecht des einen oder andern Staats zu entscheiden

4) Rechtmäßiger Vertreter und Oberhaupt einer ritterschaftlichen

Familie ist, wenn nicht Familieirgesetze etwas Anderes bestimmen,

der jeweilige Inhaber des Familiensi'deikommisses , welcher <uuh die

dem ritterschaftlichen Adel nnn wieder zukommende Autonomie ^)

auszuüben h«:! 8) Bei Todesfällen innerhalb einer ritterschaftli

chen Familie ist den Erbschaftsbetheiligten gestattet, unter Leitung

des FamilienlMlpts eine Privatthcrlung vorzunehmen, wobei jedoch

Minderjährige mir durch ihre gesetzmäßig bestellten Vormünder vm-

treten werde» können ^ 1 <K 5kl

1) S. Tagsbefehl ans dem französischen Hauptquartier vom IS. Febr.

4305 in Haberlins Staatsarchiv Th. XV. S. 108.

2) S. oben §. 205. IN dem Rangreglement vom Jahr 1811 kamen die

adelichen Gutsbesitzer in der 8. Klasse nach den Pagen und MittrstaÄMel-

steni, wenn sie nicht dir Adclsdrkoratkon ks. hierüber Org.Man. bmr l8nif

h. 31) hatten, in welchem Falle sie in die 7. Klasse vorrückten. (Regbl.

v. 181« M 4«s>««d '» ' >'.' >. v.tu. i

S) Regbl. von 1821 S. 87S. ' '!<!"" t'NÜl"'' k

4) Regbl. von 1825 S. 671. Das Unbestimmte dieser Erklärung fallt
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in die Augen i Venn die früheren Rechte waren zum Theil ganz anderer

Art, als die in der Deklaration zugesicherten und eine Uebcreinstimmung

unter denselben, wie sie jetzt erstrebt wird, fand memals Statt.

5) Verf.Urk. S. Z9. Dekl. von 181S Z. 2. ^

. 6) Verf.Urk. a. a. O. Wergl. Entwurf eines Statuts fi'ir die Körper

schafteu des ritterschaftlichen Adels vom Jahr 182Z Abschn. VI.

7) Dekl. von 1819 §. 4 und 5. Vgl. oben §. 17S a. E.

«) S. oben §. 47 und 71.

9) Dekl. §. 17. ,

>.: :: ' ü Biester A b s ch n i. t ti-:,, ' / - -.. .-. ,'„-

^ Vom Stande der öffentlichen Diener.

. ,» .. '..^
^

:!.^ ^

Vo« Kem Einflüsse des öffentlichen Dienstverhältnisses anj

. , z -i" ^.'den persönlichen Rechtszustand überhaupt. ^

. Die Verpflichtung zu einer Gattung, fortlaufender Dien-

As, wen» sie auch ^>ie persönliche Freiheit nicht aufhebt,

mindert doch dieselbe durch Entziehung jener äußere« Unabhängig

keit, welche nach germanischer Rcchtsansicht zum Vollbegriffe eines

freie» Mannes erfordert wurde. Dicß der Grund, warum die

Dicnstleute im Mittelalter (Wimsw,-i«Ies), wenn schon zum Theil

von freier Geburt, fo oft den Vollfreien (üben) entgegengesetzt wer?

den .?),, nicht als ob ihr Geburtsstand dadurch aufgehoben worden

wäre, sondern weil ihre Ehre, ihr Rang, im Verhältnis? zur Ge-

sammcheit der Freie» dadurch geschmälert wurde ^). Man kann

nicht sagen, daß diese Ansicht de» heutige» Begriffen gänzlich

fremd sey; denn nach der Verfassungs- Urkunde (g. 1S5. 142.) ist

das Privat-Dienstverhältniß ein Hiuderniß für die Ausübung der

staatsbürgerlichen Wahlrechte. Allein, gleichwie die Dieirstleute der

Fürsten im Verhältniß zu wirklichen Unterthanen derselben me

mals zurückgesetzt waren, vielmehr diesen vorzezogen wurden^), so

ist auch jetzt das öffentliche Dienstverhälmiß nicht nm kein Grund

zur Schmalerung der, Rechtsfähigkeit, sondern zur Erhebung im

Range über Andere (§.188), und nur, ,,dje Rücksicht auf die Ehre

des Dienstes und den Zweck der Bediensiung : treue und vollständi

ge Erfüllung der aufgetragenen Verrichtungen bringt gewiß« eigcn-

rhümliche Beschränkungen mit sich.
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1) 3. B. Stat.Slg. Th. I. S. 4. 18Z. .. . - ' .

2) S. oben 194. Schwab. Landr. Kap. 8. 5. 5. Kap. 9. 4». 49. §. z.

Z) Die Ministerialen bildeten nicht nnr den Rath des Landesherrn, soil-

dern auch die ursprünglichen Laiidstmide. Erst seit der Mitte des sechzehn

ten Jahrhunderts wurden die Amtleute nicht mehr zum Landtag einberufen.

Einl. in die Staatsgrundgescße (Ges.Slg. I.) §. 13. öS. 22S. 240. ^

S. 210.

I. Civil-Stand. s) Staatsdiener.

Zur Zeit des Herzogthums waren die personlichen Rechtsver

hältnisse der landesherrlichen Beamten durch besondere Amtsbriefe

und Amtsgewohnheiten festgestellt; erst unter der königlichen Re

gierung wurden dieselben übereinstimmend zu ordnen gesucht, was

auch endlich mittelst der Verfassungs-Urkunde vom I. 1819 (g. 4K

— Sa.) und der auf sie gebauten Dienstpragmatik vom 21. Juni

1821 gelang Durch dieses Gesetz ist nun aber der Dienstvertrag,

als die ursprüngliche .Grundlage des Dienstrechts, so sehr in den

Hintergrund getreten, daß für das Privatrccht nur Weniges zu be

merken bleibt 2). Das Gesetz unterscheidet zwischen Staatsdienern

im engem und weitern Sinn. Zu jenen (Staatsdienern im Sinne

der Verfassungs- Urkunde) gehören die in den Kollegien und Kanz

leien angestellten königlichen Beamten bis zum Kanzliften einschließ-

lich> die auswärts beglaubigten Gesandten und diplomatischen Agen

ten, die Professoren und Beamten der Universität, die Bezirksober-

beamten und die leitenden Beamten und Kassiere bei dem Berg-,

Hütten- und Münzwcsen und bei den Salinen Diesen Dienern

ist, so lange sie im aktiven Dienste stehen, der persönliche Betrieb

eines Gewerbs, einer Fabrik oder Handlung unbedingt untersagt;

eine äHeilnahme an dergleichen Unternehmungen aber bleibt ihnen

in so weit unbenommen, als solche dem Interesse des Dienstes kei

nen Eintrag thut Ebenso dürfen sie fremde Privatgeschäfte

nur dann übernehmen, wenn solche ihrer Natur nach mit ihren

Dienstpflichten vereinbar sind und nur in dem Maaße, daß dadurch

dem amtlichen Berufe kein Abbruch geschieht. Den Bezirksbeamten

insbesondere ist noch die Erwerbung liegender Güter innerhalb ih

res Amtsbezirks verböten, mit Ausnahme eines Wohnhauses und

eines Gartens zum eigenen Bedarf, wovon jedoch der Beamte An

zeige zu machen hat ^). Dagegen können sich Staatediener im wei-



K. Ka-p. Standes-Verfchiedtnheit. ZSS

teren Sinn, welche in der Regel nur auf vierteljährige Auflündi«

gung angenommen sind, neben ihrem Dienste jedem damit verein«

baren und nicht durch besondere Dienstinstruktion untersagten Ge

werbe widmen Weder die Sraatsdiener im weiteren noch die, im

engeren Sinn, und zwar ohne Unterschied, ob sie sich im aktiven

Dienste oder im Quiescenz- Zustande befinden, dürfen ohne vorgan

gige Anzeige und darauf erfolgte Entschliessung eine ehliche Ver

bindung eingehen, welche übrigens nur ans Rücksicht auf die Ehre

des Dienstes oder auf die Vermögens-Vechaltnisse des Dieners un

tersagt werden kann «). Von den Besoldungen, Qmescenz-Gehalten

und Pensionen öffentlicher Diener und ihrer Hinterbliebenen, sowie

von anderen Unterstützungen aus der Staatskasse kann nicht über

ein Drittheil von den Gläubigern auf dem Erekutivwege in Anspruch

genommen ^) , noch auf Personalarrest in Wcchselklagsachen gegen

öffentliche Diener exkannt werden '°). .

- «> Dieses Gesetz mit einer großen Anzahl amtlicher Erläuterungen f. i»

der Ges.Slg. XVIII. S. S8 f. Voraus gieng das 8. u. Edikt vom 18.

Nov. 1817. Das. S. 23 f. ss f. - ' ,.>,

2) Ueber Anstellung, Entlassung und Dicnst-Anfkündignng s. Mo hl,

Staatsrecht Th. II. S. 197 f. Zweifelhaft ist, ob über streitige Ansprüche

der Beamten an die Staatskasse die Administrativ- oder die ordentliche

Gerichtsbehörde zu entscheiden habe? Bejaht wird die Frage in HofackerS

Jahrbüchern Th. l. S. 165 f. Indessen hat der kön. Gcheimerath, welcher

in Kompetenz-Konflikten die entscheidende Behörde ist, unter dem 25. Ju

ni 1823 sein Gutachten dahin abgegeben, daß die Entscheidung ausnahms

weise «nr dann den Civilgerichten zukomme, wenn spezielle Dienstverträge

oder ausdrückliche Zusagen über die Gehaltsverhaltnisse vorliegen. Justiz-

Min.Erlaß vom 14. Äug. 1823. -

, 3) Dienstpragln, §. 3. Gesetz vom, 3«. Mai 1828. Ges. Slg. a. '«.

G, is?.' ' ' / ' '/

4) Das. §. 7. Die Aufnahme eines Staaisdiencrs in die Kompagnie oder

Firma eines Geschäfts wollte der Gesetzgeber gewiß nicht freigeben; es lg

. also wohl nur die Theilnahme als stillet Gesellschafter (CommaNditist) ge'.

meint. ' ' ^ ^ ' >

s>' Daselbst. Der lukrative Erwerb von Jmmöbilien namentlich durch

Erbschaft ist hiedurch natürlich nicht ausgeschlossen; doch wird der Beamte

verpflichtet feyn, dieselben so bald als thunlich z» veräussern. Schon durch

frühere Gesetze mar den Beamten verboten der Kauf oder Pacbt von unter

ihrer Verwaltung »«b Verrechnung stehenden Gütern, namentlich dem Forst
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personal der Bestand von Schaafwaiden und die Tbeiluahmc an VerrrS»

gen mit der Kammer. G.R. vom 2«. Okt. 1755. 2. Mai 178s und ss,

Jan. 1797. Ges.Slg. VI. S. Sil. 6S2. 712. . . , .

ß) Dahin gehören namentlich die Ober- und Unter-Einbringer der indi

rekten Steuern, dieKameralkastcnknechte, Kanzleidiener, Polizeidicner u. s. f.

Das. §.4. . . ' . '

7) Das. §..«. !, , !„ ... .7

8) Das. S u«d Aum. dazu in der Ges.Slg. Die Erlanbniß ertheilt

bei Röthen nnd höheren Dienern der König, bei Staatsdieveru niederer

Kategorie der betreffende Departementschef. Justiz-Min.Erlaß v. ss. Nov.

I81S. Eine Umgehung des Verbots erzeugt zwar nicht Ungültigkeit der

Ehe; dagegen ist der Staatsdiener entlaßbar und der Geistliche, welcher

ohne Legitimation die TMuUg vornimmt, strafbar. Ges. vom 8. Sept.

180S.' Regbl. S.MH.' '^ ^«b w>, .

9) Dienflpragm! ^'lj"^Exek.Gesth^Ä^^ nach Wel

cher der mit Arrest belegte Gehalt unter mehreren konkiirrirende« Gläubi-

'gern zu vertheilen ist, bestimmt sich nach dem innern Vorzug der Forde

rungen. BesctMH des Civilsenats des K. Gerichtshofs für den Schwarz«

waldkreis vom IT. Febr. 182t. Auch der Gehalt von Privatdienern

kann nur nach Abzog dessen, was zur Nothdurft des Schuldners erforder

lich ist, mit Beschlag belegt werden. Erek, Gesetz a. H.zD. , ^ ^ , ,ö

M Ver. ,vom sz..W<u' M8, .Regbl. S.,Z77^ , ,

,'...."-.<.< ^8?St '! .<S .' k"-Z -Z

.^'.'.'/'.^ ^ ^ldi fz^r.^ '

Ausser de» Mftrbbeamte» , welche nur bei Hoffesten^M Vex-.

richtung ihrer Ehrendienste auf besondere Aufforderung zu erscheinen

haben '), gehören zur Masse der Hofdiener die vom König persön

lich ernannten, hohen und niederen, Hofbeamten und Hofbeiz«men>j

sowie die bei, d^r Hof-Dpmänenkammer angestellte« Dienen .Ob

wohl nicht Sraatödicner im neuer» Sinne die. frühere Zeit son

derte zwischen ihöen^ujid^lnMH lqnhesherrlicheu Djen^xn njcht ge

nau — sind sie doch nicht blosse Privat-, sondern königliche Diener,

indem sie theils die offizielle Umgebung des Staatsoberhaupts bil

den, theils mit der Hefhaltung mu> d« Verwaltung des königli

chen Familieuguts beschäftigt sM; tzshe? si<» auch Wch Analogie

anderer ^Mnchch^MMstMm bchWd«KzWe^

Diener ni^^niimcht M^ ettM HUsgezeichneten Rang, sonder» auch

einen < demselben MgenMssene» befteiten Mkichfsstmid, theils als
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Cremte erster Klasse bei den königlichen Gerichtshöfen, theils als Cr

emte zweiter Klasse bei den Bezirksgerichten In liquiden Schuld

sachen von Cremten zweiter Klasse hat jedoch das Hofgericht die Ge

richtsbarkeit, welches auch in Sterbfällen die Obsignation vorzuneh

men und in Ansehung des niederen Hofpersonals ebenso wie der Ober-

Hofrath und die Oberhofbeamten selbst eine Strafgewalt auszuüben

hat Unbedingte Entlaßbarkeit unter vierteljahriger Auflündi-.

gnng findet nur statt bei der niederen Hofdienerschaft vom Kammerla-

quaien abwärts, die übrigen Hofdiener kann zwar der König unter Be

lassung der Hälfte ihres Diensteinkommens jederzeit entfernen; eine

Dienstentlassung ohne Pension (Demission) wegen Dienstvergehen oder

Unbrauchbarkeit wird jedoch nur auf den Antrag des OberhofrathS

und bei Oberhofbeamten des Geheimeraths von dem König angeord

net, eine Dienstentsetzung (Kassation) aber nur wegen eines wirkli

chen Verbrechens und zwar von den ordentlichen Kriminalgerichte»

ausgesprochen °> Uebrigens bedürfen die, bei Hof Angestellten ohne

Unterschied zu Eingehung einer Ehe königlicher Erla«bniß; Umge

hung dieser Vorschrift zieht Entlassung aus dem Dienste und für de«

Geistlichen, der ohne Legitimation die Proklamation und Trauung

vornimmt, Strafe nach sichH^Ä tb'>!'j ,:.-.>

1) Schwöb. Lehenr. Kap. 115. Statuten für bie 4 Kronerbämter vom

1. Jan. 18«9. Regbl. S. 17 f. Wer. v. 2Z. Mai 1828. Uever die Amts

lehen s. Lehenrecht.

2) In Betreff der Dienstverhältnisse der bei der kön. HofdoinaneN'Kam-

mev angestellten Beamten ist dieß ausgefprochen in der Vtt. vom 27. Apr.

1817. Ges.Slg: Itt. S 44«. ''^i.^.s ?uk s5,«'.!s««^V «i'tt.k^t-«.

Z) Si R^ngordnang vvn 1821. Regbl. G. 749. Bettmlt'ikachttng vom

t4. Febr. l8SS. Regbl. w^,) .,^u..-w.,-. °

4> Jnstr. des k. Oberhosraths v. Ig. Mai 1817. Gef.Slg. M. S. 441.

S> K. Bcr. vöm 2«. Dez. 4816. Regbl. von 1817. S. 86.

«) GenMcr. vom 8. Sept. 1806. Regbl. S. 118^

>,z.ttkiu^ I^.^ik^l „-^. 'i^^' Ii,^tt '7z '!'>ij

Die Mtglieder der Smdt- und GemnnderSthe, indem sie ge-

wiße Mcht^ der Jurisdiktion «nd Polizei ausüben, gehören gleich

falls i» die Kategorie der Staatsdiener im weitesten Sinn. Al

lein zunächst^ sind sie Gememdediener, da sie nicht im Namen des

22
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Staats, sondern im Namett ber poetischen Korporation, de«

re« Vertreter sie sind, jene Stellung einnehmen. Daher wer

den sie anch von dieser gewählt und nur ausnahmsweise bei dem

Ortsvorsteher übt die Regierung auf de« Borschlag der Gemeinde

das Eruennungsrecht Dagegen können sie von der Gemeinde als

ihrem Dienstherrn nicht willkührlich entlassen werben 2). Auch ge,

messen sie im Verhältnis) zu den gemeinen Bürgern gewiße Vor

rechte, namentlich die herkömmliche» Ehrenvorzöge in der Gemein

de, Freiheit von persönlichen Gemeinde-Frohnen (Personal« Frei

heit 2). Die niederen Gemeiiidediener werden von dem Gemeinde-

tatH auf Wohlverhalten angenommen und können somit von dem

selben zu jeder Zeit wieder entlassen werde« Ebenso sind die

Dienstvertrage der Gemeinden mit dem Verwaltungs -Aktuar nur

auf Widerruf zu schließen °). Dem Gemeindevorsteher M^ Gt-

memdepfleger ist der Betrieb einer Wirchschaft ik VtrMget Uuter-

sagt °). Ebenso wie die GemeindÄeämte« sinZi äjtch die Beamten

der Amtskörperschaften, namentlich die Amtspfleger, den öf

fentlichen Dienern' HetzuMhteV ' Auch" d!e öffentlichen Zehrer a»

de« Volksschulen sind ihrer ursprünglichen, Bestimmung nachGe-

meindediener wen» Wich die Ernennung derselben regelmäßig der

Oberschulbehörde zusteht und nur bei^ denjeni^e» MMlMM, .MW

das Wahl- oder Vorschlagsrecht vermöge eines auf besonderem Ti

tel beruhenden Privatrechts hergebracht haben — Äs weichet aber,

unvordenklicher Besitzstand nicht gelten soll — eine Mitwirkung von

ihrer Seite eingeräumt wird Auch Hat der Schulmeister jeden

Orts nicht blos seinen Gehalt zunächst aus ortlichen Kassen zu be

ziehen sondern er genießt änch in ^>er Gemeinde-, bei welcher er

angestellt ist, das Ehrenbürgerrecht und daher, wdfem persönliche

Gemeinde-Nutzunge» daselbst bestehen, Antheil an dieseu Nutzungen,

wahrend er nicht nur für seine Perssu von der UebernahMe öffent

licher Aemttr und Dienste befreit ist,/soiidern auck^ mit Meud' ei

ner öffentlichen Abgabe für Gemeindezwecke wegen der ihm zur Be

nützung übcrlassenen Besoldungsgrirer nicht in Anspruch genommen

werden kann. Aber anch /rnMAi^'Mrf'M Schullehrer vhiie 'Ke-

sondete GeitehmkLuM dO'Vberfchulbehbtde M ^Meres AnÄ mit

stitier ' SchÄtstilte s^'Mi^^WblnMi^ÄS >erUe« 'TeMb-
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2> Vrrf.Urk. §. 47. Berw.Sditt L. 7.

3) Verw.Editt §. S.

4) Das. L. 44. ^ ' '

5) Das. §. SS. Cirk.Erlaß der Organ.Bollu'ehungskomm. vom 2g. Juni

4826 bei Weißer, das Verw.Editt Beil. 7Z.

6) Verw.Edikt §. tt. 22, Cirk.Erlaß vom 22. Ja«. !8t8 bei Weißer

«. a. O. Beil. 17.

7) Berf.Urk. §. 47. SSerw.Ed. §. 78.

8) Auch nach dem neuen Schulgesetz v. 29. Sept. 1856 (Regbl. S. 49t)

erscheine» die Orts« und Bezirksschulen als Gemeinde» nicht als Staats«

anstalten, denn die Koste« derselbe« liegen subsidiär je der betreffenden

Gemeinde auf. Art. 16. 18 — 2«. ,

S) Während allerdings da, wo Stau >!sh<rrn oder Rittergutsbesitzer das

Ernenuungsrecht auch nur hergebracht habe», dieses bleibt. Schulgesetz

Art. 49. Wie aber, wenn eine Gemeinde einem Standesherrn gegenüber

ei» blos herkömmliches Vorschlagsrecht gehabt hätte, soll dieses nun zu

Gunsten des letztern aufhören?

tu) Schulgesetz Art. 58 — 22. Nur wenn die Gemeinden denselben oder

den übrigen Aufwand für die Schule nicht rvllstandig aufbringen können,

bewilligt der Staat Beiträge. Art. 2Z. Eine, freilich sehr gerechtfertigte,

Anomalie des Instituts ist die Bildung des Pensionsfondö für Schullehxer

auS ber Staatttasse Art. «S.

1!) Daselbst Art. 40^4,.

.!.... ' , ,^ ..Ii, .z/,

- > >'i ..ß^.^MA,.^ ^.'ttt-..'"«!. ^xdiii^,'.,.^.

N. Geistliche, Sta«>. '

'kl ,' :^ ^ i,-, ./ ' , / , . , , , , ,

Die Geistlichen, welche im Mittelalter nicht nach dem Volks-

recht, sondern nach römischem und kanonischem Recht lebten (S. 15),

stehen jetzt, i» privatrechllicher Hinsicht ganz unter den gemeinen bür

gerliche« Gesetzen. Bei den protestantischen Geistliche« hatte schon

die Reformatio» dahin gewirkt, indem sie die hierarchische Stellung

des geistlichen Stands aufhob und den Kirchendiener als solchen der

Episcopalgewalt desLandeöHerrn unterordnete ; doch blieb immer noch die

Personalfreiheit der angestellten Geistlichen von Steuern und ande

ren bürgerlichen Laste», und ihre Eremrion von den bürgerlichen Ge«

richte» in persönlichen Klagsachen anerkannt Als aber in Folge

der Ländererwerbungen seit dem Jahr 1802 wieder ein katholischer

Klerus in den Württembergische« Staat eintrat, wurde anch dieser
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nach dem Vorgang der dstreichischen Gesetzgebung, welcher ein gros

ser Theil desselben schon bisher unterworfen war, in weltlichen Ge

genständen der weltlichen Obrigkeit und Gesetzgebung untergeord

net Dieser Grundsatz ist nun allgemein, in Beziehung auf sämmt-

liche Kirchendiener, in der Verfassungs-Urkunde ^g. 73) ausgespro

chen, und es besteht daher, was bürgerliche Handlungen und Ver

hältnisse betrifft, ein Gegensatz zwischen Laien und Geistliche« nicht

mehr. Namentlich nmß der neu angestellte Geistliche, wie der Welt

liche als Ortsbürger irgend einer Gemeinde des Königreichs ange

hören ^). Auch in Erbschaftö fällen katholischer Geistlichen und bei

Testamenten derselben treten ganz die bürgerlichen Gesetze ein

Dagegen sind gewiße Vorrechte den Kirchendienern nach Analogie

der Staatsdiener beider Konfessionen eingeräumt, namentlich be

freiter bürgerlicher Gerichtsstand, je nach dem Range derselben vor

den Bezirks - oder Kreisgerichten ^) , Theilnahme an den Gemeinde-

Nutzungen, ohne zu Gemeinde-Frohnen beigezogen zu werden^),

endlich die lthat der Kompetenz hinsichtlich des Diensteinkom

mens, gleich den bürgerlichen Beamten

1) Eisenlohr, Einl. in die protestantischen Kirchengesetze (Thl. IX. der

.Ges.Slg.) §. S7..KS, in VeH. «ft §. S und 4., ... ;g ,s>«,

?) Lang, Einleitung in die kath. Kirchengesetze (Ges.Slg. X.) §. 74.. ,,

z) Bürgere. Ges. v. 4. Dez. t«zz Art. 1. u. 4. Vgl. Ges.Slg. Th. IX,

S. 7S6. 8Z8. ' .:^,,> - , ' .''.-<-''.''''' i Z-i ^--'Z,'

4) Ges.Slg. VI. S. 80« und 8«S^ -

5) IV. Editt von 1818 §, 2. Novelle von 1822 §. i. Rangordnung v>

18. Ott. 1821. Regbl. S. «82. Vgl. Eisenlohr a. a. O. §. S5. Lang,

a. a. O. Z. 74.

6) Bürgcrrechts-Gesey vo,n 4. Dez. 18ZZ Art. 52. 5S.

7) S. §. 21« Note 9. Ges.Slg. Th. X. S. 7ZK. ' '

^ §. 214.

III. M i l i t ä r st a » d.

Erst seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts ist allmälig

in Württemberg an die Stelle der früheren Lehens - und Dienstmann-

schaft, welche im Falle eines Kriegs mittelst der Landesauswahl

verstärkt wurde, ei« regelmäßiger Militärstand (miles ^>er^,etuu«) ge

treten '), welcher, wie früher meist durch Werbung, so nun theilS durch
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Freiwillige, theils durch die jährliche Rekrutirung unterhalten, und'

nicht blos durch seinen Beruf und die ihm eigenthümliche Dienst-

Auszeichnung, sondern auch durch besondere Rechte von anderen

Standen unterschieden wird Schon das römische Recht privile-

girt den Soldatenstand durch die ihm zugelassene Gesetzesunwissen-

heit, sowie durch Einräumung des militärischen Sonderguts und

gewißer Vorrechte hinsichtlich der Form der Testamente, der Be

rücksichtigung der Notherben, der Nacherbeinsetzung u. s. w. ^) Die

einheimischen Gesetze wiederholen zwar diese Bestimmungen nicht;

allein die Praxis erkennt dieselben an;, auch hat diese sowie die

neuere Gesetzgebung weitere Privilegien hinzugefügt, namentlich be

freiten Gerichtsstand vor den Militärgerichten, welcher jedoch auf

pensionirte Offiziere, deren Wimven und Kinder und auch bei dem

aktives Militär in bürgerlichen Streitsachen, sowie bei Gegenstan

den der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Regel keine Anwendung

findet, wohl aber bei Rechtsgeschäften, wobei ein besonderes Sol

datenrecht als Hauptsache in Betracht kommt, z. B. Hinterlegung

und Eröffnung eines Svldatenrestaments, ferner bei Mundtodt- Er

klärungen von Militärpersonen, sowie bei anderen auf persönliche

Verhältnisse sich beziehenden Handlungen der freiwilligen Gerichts

barkeit, namentlich Adoptionen, endlich bei Obsignationen und

Resignationen, welche nach dem Tode aktiver Militärpersonen,

ihrer Gattinen und Kinder an einem Orte vorzunehmen sind, wo

ein Militärgericht sich befindet Der Civilgerichtsstand, wo die

ser eintritt, ob eremter oder nicht exemter, richtet sich je nach dem

Range der Militärperson °). Von den Gehalten und Pensionen der

Offiziere (worunter auch die Ordenspensioncn) kann ein Drittheil

von den Glänbigern in Anspruch genommen werden °) , von dem

Solde der Unteroffiziere, vom Obermann aufwärts, wenn die Schuld

mit Vorwissen des Regimentskommandanten eingegangen worden,

ein Sechstheil, von der Löhnung der Soldaten nichts Eine wei

tere Begünstigung genießen die Soldaten in Hinsicht auf die im

Krieg zu machende Beute (occupatio bellie») Auf der andern

Seite' sind dieselben wieder eigenthümlich beschränkt, namentlich in

Eingehung von Ehen. " Nach^ den bestehenden Dienstgesetzen be-,

dürfen alle Militarpersoneis zu ihrer 'Verheiratung höherer H-

laubmß , und zwar die Offiziere und andere Angestellte, welche Of-

fiziers-MnI Habens ü^mittelbarer königlicher Senehmigltng, die Ün-
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terofsiziere und Soldaten der Erlanbniß des Kn'egsministeriums.

Die Umgehung dieser Vorschrift zieht bei den ersteren die Entlassung,

bei den letztere» dagegen Nichtigkeit der Ehe und Strafe nach sich ;

ja auch das Eheversprechen eines Unteroffiziers oder Soldaten, zu

welchem dieser ohne Billigung des Regimentöbefehlshabers geschrit

ten ist, soll ohne rechtliche Folgen seyn, selbst wenn dasselbe eidlich

bekräftigt oder Schwängerung hinzugekommen wäre Eine eigen-

thümiiche Beschränkung der Soldaten hinsichtlich der Eingehung von

Bürgschaften besteht dagegen in unserem Rechte nicht '°). Die mi

litärische Standesehre und Mit ihr der Ofsiziers-Charakrer wird ver

loren durch jede Handlung, welche das Prädikat der Feigheit oder

niedriger Gesinnung trägt ^.

1) Ueber die Einführung eines mil«, psrpon,,,, zu Ende des 17. Jahr

hunderts s. meine Einl. in die Staatsgrundgesetze (Ges.Slg. l ) §. 291—^

2SZ. Z9S f. ^ ,

2) S. jedoch Zlllg. Kriegsdienst-Ordnung für die tön. Truppen vom IS.

Okt. 4824 — «2. Dez. 1828, (gedruckt in 8. jedoch nicht im Buchhandel er

schienen) Bd. I. §. 6. „Der Militär-Stand, wenn gleich durch seine» Zweck

und seine ihm eigenthümliche Auszeichnung von den übrigen Ständen un

terschiede», darf slch nicht als ein »on den letzter» getrenntes oder gar um

seiner selbst willen bestehendes Ganzes, sondern nur als einen Thcil des

bürgerlichen Vereins betrachte», damit nirgends die Eintracht gestört oder

gar eine schroffe Abgeschlossenheit zwischen ihm und den übrigen Ständen

herbeigeführt werde." . , ..... , ^

S) v. XI.IX. «6. «. XII. 56. Das Nähere f. an den betreffenden Orten.

4) K. Dekret, die Mitttär-Jurisdiktio» betr. v. 14. Merz 1815. Regbl.

S.Iii. Schütz, der württ. Civil-Proceß S. 112 f. , ,j

5) S. Rangordnung von 1825. Rur für Ehesachen des Militärs ist

statt der ehegerichtlichen Senate der Kreisgerichtshöfe durchaus derselbe Se

nat des Obertribunals zuständig. N«v. von 1822 >5. 1.

6 > Allg. Kriegs-Dienstordnung Bd. l. §. 57Z. Zulagen, Rationen u. f. «.

vermehren dieses Drittheil so wenig als andererseits Gehaltsabzüge, z. B.

Jnvalidenbeiträge dasselbe vermindern. Daselbst.

7) Das. z. S72. Ungültig sind die von ihnen kontrohirteu Schulden nicht;

nur sollen beim Bezug einer Garnison oder sonst, wenn es nöthig, die Ein

wohner mit Beziehung auf obige Bestimmungen vor dem Anborgen ge

warnt werden. Das. §.575. Offiziere uidd Soldaten, welche mit ihrer Ge

bühr nicht haushalten und als schlechte Wirthfchafter bekannt find, sollen

nach Umständen unter Vormundschaft eines Vorgesetzte» gestellt und, wenn
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fle flch gleichwohl leichtsinniger Weise in Schulden stecken, nach der Stre«.

ge der Kriegsgcsetze behandelt und die Offiziere noch überdieß in den Sit»

ten und Föhigkeits- Listen als „SchuldenMacher" bezeichnet werden. Das.

§.571. Im Uebrigett ist das Schuldenwesen der Militarprrsonen streng

nach den «lkgemeinen Landesgesetzen zu behandeln. §. 574.

8) S. hierüber die Lehre von den Ermerbarteu des Eigenthums.'

S) Militärische Strafgesetze v. 20. Juli 1818 (Beil. zum Regbl. S. 6ZZ) »

Akt. 124 UNS 125. Allg. Kriegsdienst-Ordnung Bd. !. Kap. IS. 5. 44» —

442. 44S. Die Ertheilung der Erlaubniß ist bei Unteroffizieren und Sol

daten durch erstandene länger« Dienstzeit, gutes Prädikat der beiden Theile,

Ansässigkeit derstlben in ein« Gemeinde und den Besitz von einigem Ver-

mögen bediugt. Bei Offizieren wird ronnisgcsetzt, das, fle keine Wahl tref

fen, welche „in auffallendem Mißverhältnisse" mit, ihrem, Stande steht;

auch sollen Lieutenants sich nicht um Heiraths-Crlaubniß melden, wenn fle nicht

erweislich ein schuldenfreies, gut reiilireiides, Vermögen von wenigstens

I2,«uo Gld. besitzen oder durch ci:,e Heirath in den Besitz eines solchen

Vermögens gelangen; Rittmeister und Hauptleute oder Stabsoffiziere, wenn

sie nicht im Genuß der etatmäßigen Besoldung stehe», bei dem Mangel ei

nes gleichen Vermögens von 6<)<w Gld. Das. Z. 444—447. Pensionirte Of

fiziere sind denselben BestimmiiNge^n nUeMWn. 448. Im Uebrigen sind

die MilitSrpersonen ohtte Unterschsed deS DlenfiWds bei Eingehung ihrer

Ehen an die allgemeinen öandesgestße grbunden^ §. 4S4. ' Me bon Militär«

xersoNen getroffenen EheverbinbNNgen sind vön den RegiMtnttbefehlhabern

und bei Stabsoffizieren, sowie bei Offizieren, die zu kein« besondern Trnp-

penabtheklung gehören, und endlich btt pensionirte« Offizieren durch doö

Oberkriegsgericht zur Kenntniß der kompetenten Civilgerichtt zu bringen.

§'.''4«lö «^»'ikitt«'. i-.kt -e ^ .A?.k« .'S .xi.!X ,<l <!.

IS) Zwar die meiste« gemeinen Rechtslehrev, namentlich w. ^.1.»«.

tvrbsvd, tkeor. prset. Hb. li>. 1. Ik«fsoK«r, pr.np»

i«ri, «iv. tom. IN. §. 20ZZ schließe« die Soldaten allgemein von Bürg

schaft«« aus; allein, daß tr> « ,L< 4, /p,^g,„ Wl>. ««n,» Z«. Y. sv. 65.

speziell nur auf Bürgschaften im Prozeß und hej, Pachtverträgen zu bezje?

he« sind, wird nachgewiesen von <!. ^. LottseKsIK sei. äjscvptk»,«.

»mn korVnsium vsp. 27. <ll. eä. t,«m. I. ZI. 2»H.) A'«r auch in dieser

Beschränkung besteht jener Grundsatz nicht. V« er, Ö«mm, «är-inü. lid.

XLVI. tit. 1, »r. 5. ^xrer ?r«I>»., s,ckeju»»oi°e milite. Kott. 17H2

in dessen opv,v. ei «ä. Zuvgii »r. 7, P^2i9»e-i. Kap ff, merkw. -

11) Ml. Strafgesetz« Art. 111. Mg, Knegs>.O. Bd./sk. Z,.^/ ^
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§. 21S.

Rechtsverhältnisse der Studierenden').

Die besonderen Rechte der Studierenden, d. h. derjenigen, wel

che zum Zweck des akademischen Studiums mit Erlaubniß der aka

demischen Behörde sich am Sitz der Universität aufhalten 2), hien-

gen ursprünglich zusammen mit ihrer Eigenschaft als Universitäts

bürger (vives sosäsmici). Als solche standen sie gleich den Lehrern

der Hochschule und den übrigen Universitäts- Angehörigen (Pedel

len, Buchhändlern, Buchdruckern, Buchbindern :c.) unter besonderem

landesherrlichem Schutz; auch genoßen sie befreiten Gerichtsstand

vor dem Rektor der Universität in Civil- und Kriminalsachen und,

Freiheit von öffentlichen Abgaben Diese Privilegien sind mit den

Korporationsrechten der Universität großentheils aufgehoben wor

den Dagegen sind diejenigen innländischen Studierenden, wel

che die zu Erlangung eines Staats- oder Kirchenamts nothwendige

Studien.- Vorprüfung erstanden haben, von der Aushebung zum

Kriegsdienst gesetzlich ausgenommen Auch macht jene Stufe

von äusserer Selbstständigkeit, in welche die akademische Jugend

unmittelbar eintritt, noch immer gewiße Modifikationen der bürger

lichen Gesetze hinsichtlich der rechtlichen Stellung der Minderjährigen

und Hanssdhne bei Studierenden nothwendig: 1) Eigentliche Studier-

kosten , d. h. Forderungen für Gegenstände, welche der Aufenthalt an

der Hochschule und der Zweck desselben mit sich bringt, z. B. Kost,

Wohnung, Kleidung, Unterricht können den Studierenden bis zu einem

bestimmten Betrage, welcher verschieden ist je nach dem Betreffe

der Forderung, gültig angeborgt werden; doch verlieren dieselben

ihre Rechtskraft, wenn sie nicht innerhalb vier Wochen, nachdem

sie jenen Betrag erreicht haben, oder binnen derselben Frist nach

Ablauf der nächsten Vakanz dem Rektorat angezeigt werden^).

Ebenso kann solchen Studierenden, welche ohne ihr Verschulden in

die Lage kommen, zu einem der angeführten Zwecke Geld aufneh

men zu müssen, mit Erlaubniß des Rektorats eine bestimmte Sum

me auf gewiße Zeit verbindlich dargeliehen werden; doch ist den El

ter« oder Vormündern von dem Rektorat sogleich hievon Nachricht

zu geben, auch verliert die Schuld ihre Verbindlichkeit, wenn sie

nicht nach Verfluß der bestimmten Zeit alsbald eingeklagt wird

2) Dagegen sind Schulden anderer Art, namentlich Spiel- und

Bürgschafts-Forderungen, Wirrhsrechnungen, sofern solche nicht die
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gewöhnliche Kost betreffen, ferner Forderungen von Handwerksleu

ten für Arbeite», welche das gewöhnliche Bedürfnis) des Studieren

den überschreiten oder, welche sie dem Studierenden machten, ehe

noch der vorige Handwerksmann desselben Gewerbs befriedigt war,

deßgleichen Forderungen für Maaren oder sonstige Gegenstände von

Werth, welche einem Studierenden zur Wiederveräusserung verkauft

wurden, endlich größere oder kleinere Darlehen, welche ein Studie

render ohne Einwilligung des Rektors, seiner Eltern oder Vormün

der oder solcher Personen, deren Aussicht er von diesen empfohlen

worden, eingegangen hat, unbedingt nichtig, i» welcher Weise sie

auch geltend gemacht werden wollen s), z) Habe« Verbindlichkeiten

der erstenArt (legale Schulden) nichtspätestens vier Wochen vor Ablauf

des nächsten Semesters ihre Berichtigung gefunden, so ist Der säumige

Studierende nach vorhergegangener Bedrohung auf so lange, bis sie er

folgt, von der Universität zu entfernen °); wonebst dem Gläubiger

überlassen bleibt, feine gesetzmäßige Forderung gegen den Studie

renden selbst, und subsidiarisch gegen dessen Eltern oder, sonstige Perso

nen, welche für seine Studierkosten einzustHeu Kshe«

vilweg beizutreiben, während

Schulden) auch dieser ausgeschlossen ist "). 4>)Jm Uebrigen stehen die

Studierenden unter den gemeinen bürgerl^

dierende der Theologie im evangelischen Stif^He^sWZeit ihrer Uni-

versirätsstudien, »och nachher vor ihrer Bedienstung ein gültiges

Eheverlbbniß eingehen können, es wäre denn, daß ihre Eltern auf

der ertheilten Einwilligung beharren würden, in welchem Falle aber

gfßjchwohl die Rejektion aus dem Stifrsverband und Ersatz der vom

Staat aufgewandten Kosten einzutrete» hätte.,. Äüch^sylM,.PZelche

die Theologie ausser dem Seminar studiers^,, ,^de^,,^Mer^,ögjbeg>

solleu nicht vor wirklicher Anstellung sich, veSobMAych hat M die

Regierung dießfalls Dispensation vorbehalte«/^^z^ , „....^

i) G. F. Schumacher, über die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Stu-

direnden , insbesondere über academische Creditgesehe. Gottingen 18?S.

2> Hospitirende, d. h. solche studierende Jnnländer, welche die gesetzliche

Studien-Prüfung nicht erstanden und daher von dem Studienrath keine Er«

mächtigung zum Studieren erhalten haben, nehmen zwar an einem wichti

gen Vorrecht der Studierenden, der Freiheit von der Rekrutirungspflicht,

keinen Antheil (Notes); indessen werden sie, sobald sie von dem Rektorat

die Erlaubniß zu Benützung der Universttäts-Anstalten erhalten haben, nun
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mehr in ei» besonderes Buch gleichfalls eingeschnebeu , »yd im Uebrigen

wie immatxikulirte Studierende behaudelt. Bekannt«, v. 12^ Dez. 182«.

Regbl. S. S4K. . .

S) Schon der Freiheitsbrief Graf Eberhards von 1477 erwähnt dieser

Rechte. Namentlich wird darin den Unterthanen des Grafen, edlen und

unedlen, jede Gewoltthat oder Beleidigung gegen einen Magister oder Stu»

deuten bei Strafe von 1»« Gld. untersagt.

4> Organisches Gesetz vom 17. Sept. 1811 §. 24. Statut vom 18. Jan.

182g §. 50.. Von der Wohnstener sind die Studierenden noch jetzt frei.

Auch haben sie in bürgerlichen Streitsachen, so wie bei Geschäften der will»

kührlichen Gerichtsbarkeit ihren Gerichtsstand durchaus vor dem Oberamts-

Eericht. In Disciplinarsachen aber, sowie für das Schuldenwesen der Stu

dierenden besteht noch eine eigene akademische Gerichtsbarkeit. Bergl. das

angef. Statut und K. Ver. v. 18. Apr. 1851 , die Revision desselben betr.

5) Rekrut Gesetz vom 1«. Febr. 1828 (Regbl. S. 41) §. 5« und 51.,

6) Die nähere Specisikation s. im Kredit-Gesetze v. 24. Febr. 1808. (Rgbl.

S. 1U5. ) nr. II. a. a. O. Die frühere Eintragung in die Schulden-

Verzeichnisse begründet keinen Vorzug, wie nack den Vorschriften über Studie»

und Diftiplin in Baicrn v. 1855. §. 125.; vielmehr werden die paraten Mit

tel unter die binnen der bemerkten 4 Wochen angezeigten Schulden pr» rais

vertheilt.

?) Daselbst «r. III.

8) Das Nähere s. im angef. Gesetze »,> I.

S) Ver. vom 8. Merz 1822 Regbl. S. 195.

1«) In Beziehung auf die Eltern ist die Subsidiarität anerkannt in dem

Anhang zu den alte» Statuten vom Jahr 177« nr. II. 5. (Ausgabe in 4.

S. 48). Indessen sind ohne Zweifel auch dritte Personen, welche sich zu

Bezahlung der Stndieiikvsten voraus verbindlich gemacht habe», gehalten,

für die gesetzmäßigen Schulden einzustehen. Das Verfahren der akademi

schen Behörde ist zunächst ein blos discixlinarisches, kein exekntorisches.

Dieses wird aber durch jenes so wenig ausgeschlossen, als bei Bestrittenheit

der Forderung eine Klage vor dem Civilrichter, welcher in Hinsicht ans die

Legalität der Forderung das Credit -Gesetz (als Landesgesetz) gleichfalls als

Norm anzuerkennen hat.

11) Dies; folgt aus den Worten des Crcditgesetzes nr. I. — „sind unbe

dingt nichtig und nngültig, auf welche Weise und auf welchem Wege man

auch dieselben geltend machen wollte." Hieuach ist auch eine Geltend

machung auf dem Wege der Einrede ausgeschlossen. Doch wird eine Zu-

rückfordening des Bezahlten iu der Praxis nicht als Mäßig angenommen,

ausser bei Spielschulden. Auch ist eine natürliche Verbindlichkeit insoweit
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anzunehmen, daß durch Anerkennung (Novation) von Seite des vokljiihrig

gewordenen Studierenden oder dessen, der für ihn einzustehen hat, die an

sich zwar ungültige, jedoch gesetzlich nicht reprobirte, Schuld zu einer Civil-

Obligation werden kann. Volljährige Studierende, welche bereits ^im Be

sitz der eigenen Vermögens -Verwaltung stehen, scheint das Creditgeseh bei

den angeführten Worten nicht im Auge zu habe») indessen die disciplinä»

ren Vorkehrungen gelten auch ihnen.

«2) Gen.Rescr. vom Ii. Juni 1S94. Rcsol. v. 6. Sept. und 18. Nov.

«7Z». Ges.Slg. VI. S. «85. Hartmann, Ehegesetze S. 24. 251. Z16.

517. Der u»u, scheint diesen alten Gesetzen nicht günstig zu seyn. ,. ,

Fünfter Abschnitt.

Von dem Bürger« (und Bauer?) Stande.

, §. 216.

Begriff u«d Eintheilung in Höheren und niederen Börger«

" stand. - > - ' ,

Wenn der Börgerstand im weiteren Sinn (Stand der Bürger

lichen), im Gegensatz zum Adel, ohne Unterschied alle Nicht-Ade

lichen umfaßt, so sind dagegen unter Bürgerstand im engeren Sinn,

im Gegensatz zu den privilegirten Ständen überhaupt, alle Perso

nen begriffen, welche an den Vorrechten, beziehungsweise an den

Beschränkungen dieser Stande, keinen Theil nehmen, sondern, ab

gesehen von den Verschiedenheiten in den natürlichen Eigenschaften,

welche auch unter ihnen wieder gewiße Klassen unterscheiden lassen '),

den gemeinen bürgerlichen Gesetzen unterworfen sind. Hiebei ist je

doch weder der ursprüngliche Begriff eines Bürgers oder Städters

(bürge»««, Burger), welcher jetzt keine privarrcchtliche Bedeutttng

mehr hat (§. 196), noch der eines Staats- oder Gemeinde-Genos

sen (civi«), womit allerdings noch jetzt Rechte des Jndigenats

(§.176) zusammenhangen, sondern lediglich der Gegensatz zu den

bevorrechteten Standen ins Auge zu fassen, wonach nunmehr der

Bürgerstand wieder als dritter Stand (tiers etat) erscheint.

Man kann zwar in diesem wieder einen höheren und nie

deren Bürgerstand unterscheiden, indem einzelne Personen, obsch'ön

sie weder zum Adel noch zur Klasse der öffentlichen Diener gehören,'

gleichwohl vermöge Hrex Blldung eine höhere geseWjaMche Ach

tung und selbst gewiße Vorrechte vor den übrige,« Bürgern genie

ßen 2). Allein eine LeWye Grenzlinie läßt sich hier nicht ziehen,

sondern es muß die Beantwortung der Frage, ob jemand zu der
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höheren Bürgerklasse zu zählen sey, immer mehr oder weniger von der

öffentlichen Meinung abhängig gemacht werden, wie sie sich ge

rade in Beziehung auf ein bestimmtes Individuum ausgebildet hat.

1) 3. B. Stand der Weiber, der Minderjährigen.

2) Hiehcr gehört «) die Wechselfähigkeit, welche in der Wechselordnung

Kap. II. §. t und 2 nicht blos den Banqicurs und Handelsleuten, sonderit

auch „andern angesehenen Personen" zugeschrieben wird, worunter nebst

den Adelichen und öffentliche» Dienern die Gelehrten nnd Schreiberei-Ver

wandten, weß Standes, Würde und Bedienung sie fcyen, angeführt wer

den. Ebenso b) herkömmlich die Personalfreiheit oder wenigstens das Recht,

die auferlegten persönlichen Frohnen durch Taglöhner verrichten zu lassen.

Auch das Strafedikt Art. 12 nimmt bei den Srrafarten auf die bürgerli

chen Verhältnisse d. h. auf die Bildungsstufe des Angeschuldigten Rücksicht,

worüber Hofacker, Jahrbücher Th. III. S. 52Zf. Welche Personen zu,

den sog. gebildeten Ständen (Honoratioren, Notabel», Kominvs äisoi-eriZ

gehören, sagt aber auch dieses nicht. Vergl. Tutelar - Raths -Ordn.

p. 1781. Art. 9. lGes.Slg. VI. S. 645.) Preußisches Landrecht Th. II.

Tit. t. §. Zl^ s)3um höheren Bürgerstande werden hier (Eheverbot wegen

Ungleichheit des Standes) gerechnet alle öffentliche Beamte, (die geringe

ren Subalternen — ausgenommen), Gelehrte, Künstler, Kanflente, Uuter-

nehmer erheblicher Fabriken , und diejeuigen , welche gleiche Achtung Mtt

diesen in der bürgerlichen Gesellschaft genießen." ' - L"^

. ...... ,.' §' 217. , ^ „-,,.)

Insbesondere von dem Bauerstand.-

Die Bezeichnung: Bauer (Gebnr, Bur, eolonus), ^welche mit

dem Begriffe persönlicher Unfreiheit oder Leibeigenschaft nicht in Ver

bindung gebracht werden darf, diente seit dem Aufkommen der städ

tischen Verfassung zur Unterscheidung der auf dem flachen Lände

wohnenden, nicht cremten, Gutsbesitzer. Wenn schon ein großer

Theil der Angehöngen dieses Standes die persönliche Freiheit be

wahrte , so konnte doch von einem eigenen Bauerstande im Gegen

satz zu dem Burgerstaiide in so fern die Rede fem», als eben jene

Klasse durch ihre Unterwerfung unter das Dorf- und Bauergericht

und durch Entbehrung^ der sog. bürgerlichen Nahrung von dem Bür

ger oder Städter regelmäßig geschieden war. In Folge der Aus

bildung eines allgcmeiyen Unterthanen- und StaatsbmMr- Rechts

haben zwar diese Verschiedenheiren aufgehört und es findet demnach

ein polirischer Gegensatz zwischen beiden Ständen nicht mehr Statt



K. Kap. Staubes-Verschiedenheit. 349

(§. 196). Dagegen wird in dem heutigen Börgerstande die Klasse

der Bauern oder Landwirthe (sgrioultores) als Berufsstand forthin

unterschieden, nicht als ob sie in rechtlicher Beziehung benachthei-

ligt wäre, sondern indem angenommen wird, daß dieselbe in Ein

ficht und Bildung hinter andern Standen, auch hinter dem derGe-

werbtreibenden (Gewerbstand) zurückstehe und deßhalb wegen Rechts-

unkenntniß zu entschuldigen sey '). Allein so wenig eine gewiße Be

schranktheit der Geistesrichtung und als Folge davon Unerfahrenheit

in rechtlichen Geschäften blos unter dem Bauerstande im eben an

geführten Sinne sich findet^), so wenig laßt sich behaupten, daß

einförmige ländliche Beschäftigung nothwendig dahin führe. Auch

hier bleibt daher dem richterlichen Ermessen in gegebenen Fallen wei

ter Spielraum, und nur so viel laßt sich behaupten, daß bei Per

sonen jenes Standes eine genaue Kenntniß der Rechte nicht erwar

tet werden kann, und daß daher dieselben wegen behaupteten Rechts

irrthums gegen nachtheilige Folgen civilrechtlicher Handlungen im

Zweifel zu restituiren sind, wenn nicht der betreffende Rechtssatz von

der Art ist, daß auch bei Unerfahrnen eine Bekanntschaft damit

vorausgesetzt werden kann^), oder bewiesen wird, daß die in Frage

stehende Person ausnahmsweise höhere Bildung und Geschäftserfah

rung, als andere Personen ihres Standes, besitze.

j) S. oben §. IIS Note z. Zwar wird behauptet, daß dieses Privilegium-

l'los auf einzelne bestimmte Fälle, zu beziehen sey. I^suterKg«K e«II.^

Ii. II. tit. 6. §. n. UotsoKer, prine. juris V. I. A 2«z. Allein die

römischen GeseHstellen, namentlich 0. VI. zz. «onst. M. , gehen von einet

allgemeinen Rechtsregel aus und mit Recht bemerkt Streek »zus ma<i.

I.. XXII. tit. 6. L. s und 4, daß man in dieser Hinsicht bei dem heutige»

Zustand der Jurisprudenz eher nachsichtiger seyn müsse, als die Römer.

Vgl. auch LvKilter, vrsri» juris r«m. eisrc 24 § 24»

2) Zu weit geht hierin Mühlcnbruch im Archiv für civil. Praxis ll.

S. 448 f. Pand.Recht §. 96, indem er gar keine besondere Begünstigung

des Bauerstands wegen präsumtiver Rechtsunwiffcnheit annimmt; denn

wenn schon das Prädikat der rustioiis» (bäurischen Einfalt) auch auf an

dere Personen, als Bauern, sich ausdehnen läßt, so ist doch dasselbe von

jenem Stande entlehnt und die d.ivon abhängige gesetzliche Begünstigung

auf den sgrieuitor geradezu angewandt, o. XXII. z. kr. 25 §. I. > °

3) ^rz. <Z. II. 2 vovst. 2.
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! > S e ch s t « r » b s ch n ' .' > ,

Von der Leibeigenschaft').

§. 2t8. , ,

Begriff und Wesen.

Den Gegensatz znr Freiheit bildet die Unfreiheit oder Leibeigen

schaft 2) (Leibeigenthum) d. h. derjenige Zustand, vermöge dessen je

mand erblich zu gewißen persönlichen Leistungen verpflichtet ist.

Wenn schon ein wahres Eigenthum an Personen nicht denkbar

ist, da eine Person (Rechtssubjekt) nicht als Sache besessen werden

kann 2), so hat doch das deutsche Recht ein ähnliches Verhältnis)

bei den sog. Leibeigenen ausgebildet, welche, ohne Sklaven (und

also Sachen) im römischen Sinne zu seyn *), dennoch dem Besitz- s)

und Verfügnngsrecht des Leibherrn persönlich unterworfen waren,

und diese Unterwürsigkeit, welche mit gewißen auf ihrem Leibe (sym

bolisch auf ihrem Haupte) ^) ruhenden Leistungen anerkannt wurde,

auf ihre Nachkommen übertrugen. Das Verhältnis^ des Leibeigenen

und des Grundholden (§. 194. und 49S.) laufen wohl vielfach ne

ben einander her, 'Änd man hat deßhalb in neuerer Zeit versucht,

sie unter einem gemeinschaftlichen Kunstnamen (Hörigkeit) zu verei

nigen ?) ; allein nicht blos in ihrem Begriff, auch in ihren Wirkun

gen waren sie immer wesentlich von einander verschieden. Der Grund

holde (Uws, eolonus) genoß persönliche Freiheit, konnte daher vor

dem Landgericht auftreten, und er oder seine Familie bezogen daS

Wehrgeld im Falle einer erlittenen Verletzung 8). Der Unfreie («er-

vus, nisncipium) entbehrte diese Freiheitsrechte z ihn beschützte und

für ihn handelte sein Herr, dem daher auch das Wehrgeld des Ver

letzten zufiel 2). Beide waren zu wiederkehrenden Leistungen ver

pflichtet, allein der Grundholde nur vermöge seines Grundbesitzes,

den er wieder aufgeben konnte, der Leibeigene schon vermöge seines

Leibs, den er daher erst lösen mußte, wenn er wegzog. Gegen En

de des Mittelalters hörte zwar die frühere Bedeutung der gemeinen

Freiheit auf, und mit ihr der scharfe Gegensatz zwischen Landrecht

und Hofrecht; daher eö kam, daß unter eigenen Leuten (Leibhdri-

gen) öfters auch Grundholden (Hofhdrige), und selbst bloße Vog-

teipflichtige (Schutzhdrige) verstanden wurden; allein, wenn schon

leibeigenschaftliche Leistungen theilweise auch auf Personen dieser

Art erstreckt wurden, so behielt doch das leibherrliche Verhaltniß
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einige Eigenthümlichkeiten bei, und es unterschied sich insbesondere

1) von dem rein gutsherrsichen Verhältnisse dadurch, daß dieses

nur eine dingliche, keine persönliche Abhängigkeit mit sich führte,

2) vondem schütz? insbesondere landesherrlichen, sofern dieses zwat

gleichfalls auf die Person des Unterchanen sich bezog, aber nur eine obrig

keitliche, keine Privat-Gemalt über denselben begründete. Das württem,

bergische Recht bietet in der Lehre von der Leibeigenschaft jetzt die auf

fallende Erscheinung dar, daß, wahrend diese gesetzlich mit alle»

ihre» Wirkungen aufgehoben ist, gleichwohl ein Anspruch daraus

in der Hinsicht fortbesteht, als den berechtigten Privaten wegen der

ihnen entzogenen Nutzungen Entschädigung vorbehalte« worden, wel

che zwar nach dem Gesetz vom 29. Oktober 1836 nunmehr aus

Staatsmitteln z« leisten ist, allein ohne daß daö Objekt derselben

seine privatrechtliche Natur, dadurch verloren hätte, indem der Staat

nur für die Einzelnen und zwar in soweit eintritt, als diese selbst

früher verpflichtet waren. Die Darstellung des leibeigenschaftlichen

Verhältnisses hat daher immer noch ein praktisches Interesse und

wird <S behalten, bis durch allseitige Vollziehung des, angeführten

Gesetzes daö Institut aktiv und passiv aus dem Leben verschwun

den ist. .„!„. , ^.Zv? - p,.' . 5 g'..z, r.'..-;; ..„....!; »>..., .

z. j?. klortiu»^ Ae Kom!n!bu« pr«i>i-!iz (vpnso. Vol. I. toin. 2.

?. I«»). koktgiesser, 6« statu servorum l,smßo «7?6. U. Söb.

<Ie jur« et 8t«tu Iio»inum pr«pr. » »srvi» Lerm. n«n I!c>m.

s»riv»nö«. tLxereit. «om. I. »r. j8.) Nikl. Kindlinger, Geschichte

der Hörigkeit, Berlin 1810. S. über die miirttemb. Leibeigenen insbeson«

den Sattler, Gesch. der Grafen, 4. Forts. S. 152.— 14«, Magazin für

wnrttemb. Schreiber z. Heft nr. ZV, Vl^ß, württ. Landes, und Cultur»

gxschichte TH.il. Abth. 1.,-^,«? s^z.

2> Kindlinger a. s. O. S. 3. findet die Leibeigenen in Westphalen dem

Namen nach erst in einer Urkunde von iSSH. Weiter läßt sich der Ursprung

dieses Namens in Württemberg zurückführe« , 's. z. B. Urkunden von 14Z1 .

und 144«. in der Stat.Slg. I. S. 1891 192. Die. Worte Eigen »nd Eigen

schaft kommen schon' in den Rcchtsbücher» vor. SchwZb. Landr. Kap. 54.

^ 18. f. Sachs. Landr. Buch Iii. Art. 4S.'^S. Gleichbedeutend sind die

Bezeichnungen: bluteigen, halscige« und Ma^vg die Ausdrücke Blutherr,

Halsherr, z. B. StatSlg. I. S. 19!. DttGegenstch zu andern Untertha-

«en, welche gleichfalls hänstg eigene Leute genannt wurden, rief diese schär

feren Prädikate hervor. Z»desse» waren jene Leibeigene« nichts «uderes als

eine Fortsetzung der alte» «rv^ nnd y«a«tz,i,, , „ , , .
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S) Gleschwohl reden von einem solche» Eigentum Sichhorfl.,, deutsche

Staats - und Rechtszeschichte Thl. II. §. ZZg. K i n d l i n g e r a. «, y. S. ?.

ch) Iscimg Kerm. Dav. Mevius von dem Zustand der Bauers

leute. Stettin 17ZZ. S. 4. ff. I. U. L ölimsr „ ,

S) Schwab. Landr. Kap. 74. „Gemcr an eygen Leuten." Auch von „So.

Minium" und „Eigenthum" ist vielfach in Urkunden die Rede. , >/

K) Daher der oeiisu, ex cspits (Kopfzins), welcher gleichbede»tcud mit

Leibzins hie und da vorkommt. , ' „ ' -»^vi

7) I. Moser, OZnabrücksche Geschichte Ph.,l. «? und 88. Eich

horn, deutsches Privatr. §. s«. Kindlingcr a. a. O. S. 12f.

8) S- oben §. tS4. Note z, l.ex ^Ism. Ut. g. Gaupp, Miscellen

' Ä,V>«N ««MÄHV ^' ; ^„ ..^ ..z.j^ip

9) I..>l«m. Ut. 8., Grimm, RechtsMt«Mmer S.Z4Z.«9, ,

«nuMO^^M^e^M^lteLs leite« die Leibeigenschaft! hex

von ungerechter Gewalt der Leibhe«». (Zwaugsal, Gefg«g»iH)^ «»^

WM ^iN^^-k^^^WK M,W<?j!V«W!k^!«rftlb«l »rrmqchk

bW, dÄ^EWehMj^rMM^ als W.FinK,M annehmen.^.GchtzG

ÄWp'VzM^'D^ M, .Gpjel. ich«,AMeitM^

tes Gut eingesetzt und verloren haben Spätere Quelle» MM»,

Verjährung, Kriegsgefangenschaft und Zahlungs- Unfähigkeit des

Schuldner MschfaMKjgs'5H^ehttngsgr,1W^

fttih«r^i^"'Hit!A,MiM^M» Wch'VK'N^ MMMKDM

dert^ Hki^ett^uU^eM Hg Miß-

le^Mei) Frömmigkeit, ^tIM,''^'^^^.,j'z»eM ZoA^WMtWK

aufdrlizgenden Schlitzbedürfnisz genügten, das hinter geMichmAhr^

perschaften'nM^mHesten zu befriedige« war °).„,S^kHt>««Ke»,

ajß^rKchtlicke^ M?^MMe^«WK quM^MMe»,: zM^b»rt

von einer KibHMe»SchW»r.^«W,^Mk^y«^ MeynchiO

Eltern verschiedene» Herrschaften angehdrD^Kr.^e.gFnh>rM d^K-

jenM»LM^^welche,n di^UuMzeige«, M^x^»,«Kagegzn

wurden, wen» ein ftM, MH^eu^iWgese» Maw
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des Leibherrn folgte , auch die beiderseitigen Kinder als in der Leib

eigenschaft geboren betrachtet 2) Freiwillige Erg ebnng. Die

se konnte in der Regel nur ausdrücklich, sey es in einer besonder»

Urkunde (Ergebebrief), oder durch Erklärung zum Amtsprotokoll,

oder gelegenheitlich in dem Vertrag über eine Gutsübeinahme

(Lehensrevers) ^) vor sich gehen. Aus der Heirath mit einer leib

eigenen Person folgte dieselbe noch nicht '°) ; ebenso wenig aus der

häuslichen Niederlassung in einer unfreien Gemeinde oder ans dem

Antritt eines unfreien Gutö "); dagegen zog allerdings die Anfä

lligkeit an Orten, wo herkömmlich nur Leibeigene saßen, (wo die

Luft leibeigen machte) '") und der Besitz bestimmter Güter '?) öf

ters gleiche Beschwerden und jene in der folgenden Generation selbst

wirkliche (persönliche) Leibeigenschaft nach sich "). Will man er

stens Lokal-, letzteres Real- Leibeigenschaft '°) nenne», im Ge

gensatz zur Personal- d. h. derjenigen Leibeigenschaft, welche ei

ner Person als solcher anklebte, so hat dieses keinen Anstand ; nur

ist nicht z» vergessen, daß eine persönliche Haft in ienen beideu

Verhältnissen nicht Statt hatte, und daß daher dm-ch Verlassung

des Wohnsitzes ") , beziehuugsweise durch den Mtrirt^M betref

fenden Gute l?) der Verband wieder gehoben werden konnte, wenn

anders nicht die Hingabe in die Leibeigenschaft zirr Bedingung

bei der Aufnahme gemacht worden war "). z) Verjährung, so

fern eine geraume Jeit, nach der gemeine« Praxis so Jahre hin

durch, die leibeigenschaftlichen Lasten unwidersprochen getragen

wdrde« »). - ',,',«K'> >:v!o!nu , <W.' 1öi!,z<n)) wi>.' ^'^

Vchwib. Landr. Kap. sa. Z. SS. „Nach rechter »arheit so Hot sich

epAenschaft erhahen von zmangsalen und »ou fangtpuß bvn mänigem uu»

rechtem gemalt, die die Herrn von alter her i» nnrechte gewqnheyt gezogen

habent und die Herren habent das für recht." Vgl. das. Kav. «4. 5. Z.

Hchs. taühr. Huch III. Art. «i. Dagegen sucht Eichhorn, Staats- und

Rechtsgeschichte I. §. is. die erste Veranlassung zur Entstehung der Unfrei

heit tu knegerifcher Unterjochung, Weishaar, Hanvb. Z. Ausg. §. «07. in

ft««Migee Grgebunz gegen Ueberlassung von Grundeigenthum. '

S) R. M^ser, die böuerl. Lasten der WSrtenlberger S. st ff. Weine

Schrift: die gwttdherrs. Rechte des wüttt-M^lA Si ttt ff.

^ V S^M.^^-^' /-'K'w «"!^ch)n'^^ .ich; I'.«

XII.) l^«i^MPÄ p«K',ÄttkM?<^SM M^i.
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5) Schon die l,. 4Km. I. §. t. spricht von solchen Oblationen und »er«

bietet jedem, sie zu verhindern. Gleiches sagen auch spätere Freiheitsbriefe

einzelner Klöster, z. B. Stat.Slg. I. S. 4. t79. S. jedoch äqui»Kr.

öe s. g«s. c. ,s. Schwöb. Landr. Kap. 64. §.4. Manche der Genos

senschaften (Gemeinschaften, Gesellschaften) von Leibeigenen, welche spä

terhin vorkommen (Sattler a. o, O. S. tZ4) und zum Theil in eorpor«

ihren Leibzins zu entrichten hatten lz. B. die Leibsbcrh einer sondern vnder.

schidlichcn Gesellschaft zu Senfcld, ebenso die leibeigenen Leute zu Heuchlin

gen. Stand. Vcrh. der sten Kammer von 18Z5. 2. Bl. H. S. 17Z) Mögen

durch-' gemeinschaftliche Oblation entstanden seyn.

6) Nach dem Grundsaß: „Das Kind folgt dem Busen" (psr, sequitur

venire,»). Stat.Slg. S. 2N2. Sattler a. a. O. S. 4ZS. Damit

stimmt überein «. XI. 47. eonn. ,4,.

7) Weishaar, Handb. 2. Ausg. §. 58. Eichhorn, deutsches Privat

recht §.'7«. ^AtÄers nach baltischem Recht: ««ck.'IN»«. «iv. !. ». S.S.,

tvo Theilnng der Kinder vorgeschrieben ist. Vergl. Danz, Handbuch des

deutschen Privatrechts Vl. S. 2»f. ' >> v,<-..-..> .»'^

svi.. Xlsm^vjljs. L. ^ "Schwab. Landr.' Kap. 52. §.s. Bgl.^ tv.9.

«sp. 3. Auf d'Zcse Wels^ steht das Sprichwort: „das Kind folgt der ärge

ren Hanlo" in keinem Widerspruch mit dem Note 6. angeführten Grnnd.

sah. Anderer Ansicht ist Eichhotn a. a. O.^ ^

g) In dieser Art ist die Leibeigenschaft in Oberschwaben bei den mei-

sten Familien entstanden, indem die zahlreiche» Ansiedler seit dem t7. Jahr

hundert mit Weib und Kind sich zu eigen ergaben und verpflichteten, nach

dem Verhältniß des ihnen «verlassenen Gutsbesihes ein Mortuarium und in

Abzugsfäklen eine Manumifsionsgebühr zu entrichten. Aechte Darstellung

über die Verhältnisse der Leibeigenschaft :c. in Oberschwaben, Bremen !8t8.

M.' ^ .- ^ ,.!,««-> ^.i . >.^- «Z.i',-..«',? ^»« /,<ipi,

«0) Nur aus Verjährung wird in der I.. ^Ism. ' l/ e. in «ne'nt' splchtn

Falle die Entstehung der Leibeigenschaft gegründet. S. fernet Schwab.

sä«tr^' Kap. Z23. §. 4. Alpivsbacher Lagerbnch v. 456«.!. S. Ä. >,Wa

M Mn 'ist', ' M ''d«-GdtzM' »it ^«^ ist-, 'önd sin Gotzhus Witz' hat vnd

kint züht, dem M «in Apt vor allen Goßhns liiten den kopff (Becher)' mit

win byeten, v«d auder Gotzhus lütt vffsta» vnd i» lan sttzze,,.^ And. An

sicht ist Da-nz «« «> O. S. SS f. M au renb recher, deutsches Privatr.

II) A«ch >d« neHN-m Germanist««, Bi Ru»i><> dentsches Privatr.

-ZX'ön^ Wichho rK §^ 7g^ ?Mttch«vwMM«r A««S^,?M«-»,»e»bk«<ch<r

§. e»^. nehmen M« i« Sjcssn KWeu„eine stillstl)NstigenHeWrg«buug an;

allein damit steht im Widerspruch, was Mr LSkMgbtigeiHhAft betrifft daß
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in diese auch diejenigen verfallen konnten, welche schon in einer Personal»

leibeigenschaft waren (Gen.Rcftr. v. 7. Febr. I760>, sowie daß derjenige,,

welcher frei in ein Ort kam, wo „die Luft leibeigen machte," wieder frei

werden konnte ^ wenn er wegzog (Note 16.). Ebenso, was die s. g. Real

leibeigenschaft betrifft, daß neben der Reallast auch noch die Personallast,

als Folge wirklicher Leibeigenschaft, vorkommen konnte, und daß jene auf

hörte, wenn der Besitzer abtrat. Note 17.

is) Alpirsb. Lagerbuch von 1560 (Stat.Slg. I. S. 59. unten): „Von

einer jeden Manspcrson zu Alperspach gesessen, sie haben Innen und be-

sizen für Güter was sie wollen, und seien dem Clostcr Alperspach mit

Leib verwandt oder nit,^wann die mit Tod ist abgangen, so gefelt

der Herrschaft» Alperspach von Jr Person wegen zu Thott oder Leibfall das

best Hauptviehs." — Vgl. Stat.Slg. a. a. O. S. ,Mon Aincr Je

den Manßperson zu Ostdorf gesessen" ?c. Ebenso in mehreren Orten des

vormaligen Amts Brackenheim, z. V. in dem Dorfe Haberschlacht: Lager

buch, v. 16«S. (Stat.Slg. I. S. S47.) „Vnnd werdm,alse Jnwoncr (vßer-

halb deren, so frembden Vsherren.mit Lcib-Aigenschafft verwandt sein) für

Leibaigen geachtt vnnd gehaltten jre Verlassenschaft gerichtlich verhauptrecht

vnnd angeschlagen Pleibt auch furohin Allso künfftig." Vcrgl. Stat.Slg.

a.a.O. S. 547. unt. 548. 551. Ueher sonstige Orte s.llsrpprvvKt t>«.

res spsrsi sä jur» priv. 8iqg. ^Ij,irsj,seea»i« lud. »7SS. §. 4. Note 2.

Sattler a. a. O. S. 134.

,4z) Stat.Slg. I. S. Z9. unten. „Stirbt «in zinser iegnand dem Hain

dach, als menig leheu der von dem Gotzhns hat, als mcnig val nimpt man

von, im. Das. S. 64. „So viel einer derselbigen (Hofstätten) innen hat,

gibt er, yy» einer jedwedern insonderheit nach sein des Inhabers absterben

neben dem Leibfall noch einen Fall, nemlichen auch allwegen ein Haubt-

viehs, und wurdet dieser Fall genannt der Götter Fall, und geet allwe

gen nach dem Leibfall." Vgl. das. S. KZ. 227. „Hauptrecht von Gütern

die Paßnachthennen geben." S. 229. 230.

14) In Murrhord erzeugte das Jnkolat die Leibeigenschaft erst in der

zweiten Generation. Sattler a. a. O. Der Grund war wohl, weil die

Kinder als in der Leibeigenschaft geboren betrachtet wurden.

15) Die Unterscheidung zwischen Personal- und Lokalleibeigenschaft findet

sich schön' GM^ö«i^S«.''(Sk«e,tt.) ''Äjt. »rk: v. 1467. (Stat.

Slg. I. S. 377. Note unten.) „Aber vmb die eigenschafft, das Hab uffe

ime Mil, eynet werde MemHurch Im »erwirckung, der annder in der

gemey»dki« Bon Än« ReaLeibeigenkchaft ist jedoch erstmals die Rede

in dem I?. SdMMlZd >iM«. Wgl^Hbr^enS F. I. Bvdmann, von dem

Besthg«pt<: Mairkf. >«W«sM t«i»<ik«> '.'Kin-in

2Z *
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,6) ?. O. Usrppreöd^ vi j«r« mortusri« i« lioni« 6ekuno.

ti Kominis propr. §.3. Weishaar 2. Ausg. h. 76.

' 17) Mevius, von dem Zustand der Bauersleute S. 7S. And. Ansicht

Danz, Handbuch des deutschen Privatr. VI. S. 59.

18) Dieß war z. B. der Fall in Oberschwaben, wo die Ergebung in die

Leibeigenschaft sowohl bei der Aufnahme in eine gutsherrliche Gemeinde,

als- bei der Belehnuug mit einem Gute noch vor kurzer Zeit regelmäßig

zur Bedingung gemacht wurde. Oben Note s. Wiest, über Aufhebung der

Zehnten, LeibcigenfchaftsgeMe u. s. w. Ulm 18ZZ. S. 12Z. und 124./ S»

diesen Fallen, wo man allerdings gewöhnlich eiue Lokal-, beziehungsweise

Nealleibeigenschaft annimmt, war die Leibeigenschaft persönlich begrün

det, und daher auch beim Abzüge immer ein Mauumissionsgeld zu ent-

- lichten,, . « ! '. v, , , v,

> 19) Nach Anal, von vonst. 18. n. 2Z. §. 1. C XI-, 47. Mevius

,^ q. Q. S. HS,.', Eichhor» a. o. O. Maurenbrecher a. a. O. Bg<.

LoS. Ms-. Ksv. viv. 1. 8. §.6. Keine Verjährung nehmen an: Unter-

holzner^ SScrjährungsle^re II. S. ZS4. Mittermaier, Grundsätze de«

deutschen Priva'tk. §. 76.

il)^! . :>'.-i,mn,''^"' ü: .?< :'.'> ,''" k i..>.." ^, , , !. >!.,?>.

Wirkungen der Leibeigenschaft. -5."? ?„'.

' ' « ! ! l'. s) Im Allgemeine». > ' ?>

Das Rechtsverhälrniß der Leibeigenen war ursprünglich verschiede»

je nach dem Entstehungsgrnnde der Leibeigenschaft. Die gefangenen und

die dem Gläubiger verfallenen Schuldleute standen in einer härteren

Knechtschaft, als diejenigen, welche sich gegen Schutz und Unterhalt

zu eigen ergeben hatten. Jene wurden gleich einer Waare verän-

ßert, diese in der Regel nur mit der ihnen angewiesenen Hofstelle

Jene waren zu jedem beliebigen Tagwerk (cKwilti veroK) verpflich

tet, diese nur zu gewißen vorausbestimmten Diensten und Abga

ben 2). Der eigenthümliche Ursprung eines jeden Verhältnisses

mußte freilich mit der Zeit in Vergessenheit kommen; aber eine recht

liche Verschiedenheit in dem Verhältnisse selbst, als Folge jenes Ab

weichenden Ursprungs, erhielt sich durch Traditio» ; und wvtL läßt

Hch denken, daß die vielfachen, zum Theil m Masse« erfÄgten, Ob

lationen nicht ohne gewiße Vorbehalte ftätt l/Mte«, welche einer

Vermischung mit andern Klassen von Leibeigenen vorbeugen sollten,

und theilweise urkundlich aufgezeichnet wurden 2). Während die

HZWre Knechtschaft OiW in FW'M^'Fk«G,W«'/'tSs«S . in
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Folge der Einwirkung des Ehristenthumö ^) allmälig verschwand,

erhielt sich die mildere Form bis auf die neueste Zeit, jedoch gleich

falls mit mancherlei Abweichungen im Einzelnen, welche wieder

zum Theil nur aus einer verschiedenen Entstehuugsweise derselben

sich erklären lassen. Zwar kamen auch jetzt noch Veräußerungen

von Leibeigenen vor; allein mehr Mx .als bloße Form, indem der

Leibherr dieselben, sofern sie auf daß, G^FMs. andern Herrn Hei

ratheren, an diesen verkaufte,, «dfr..HtM Mhe».Leibeigene, -die.

im umgekehrten Falle waren, vertauschte Ebens? konnte ein Züch

tigungsrecht von dem Leibherrn nur «och in den Grenzen seiner ge-

richtsherrlichen Gewalt geltend gemacht werden °). Streng genom

men durfte sich zwar der Leibeigen^ nicht^vhne Bewilligung stincs

Herrn von dessen Gute entfernen, widrigenfalls dieser ihn von der

auswärtigen Obrigkeit abfordern konnte Indessen wurde nicht

blos der Abzng an einen Ort, wohin der leibherrliche Vogt leicht

folgen konnte, unter Vorbehalt der Leibeigenschaft in der Regel ge

stattet, sondern auch völlige Auswanderung, unter Entledigung von

der Leibeigenschaft, stand dem Leibeigenen in Württemberg, sogar

ohne Entrichtung eines Loskaufgelds, zu^); mir hatte er, wie je

der andere Unterchan der Behörde sein Vorhaben anzuzeigen, und

vor dem Abzüge seine Schulden zu bezahlen, anch sich zu ver-pflich-

ten, binnen Jahresfrist nichts gegen das Land und feinen bisheri

gen Herrn zu unternehmen, und in allen früheren Angelegenheiten

nach iunländischem Recht vor den württembergischen Gerichte« Recht

zu geben Anch sonst genoß der württembergische Leibeigene,,gli

che Rechte mit den übrigen Landesmiterthanen: er kouute .poy Ge

richt und außer Gericht Rechtshandlungen jeder Ar,t vomchmZn, . na-

«untlich Verträge schließen, letzte Willensverordnmigeu errichten,

Eigenthum erwerben und aufgeben, Zeuge se»u>. Nur zu Eingehung

einer Ehe hatte er häufig besondere Erlaubiyß udchig, welche jedoch

blos aus rechtmäßigen Gründen verweigert und im entgegengesetz

ten Falle von der Obrigkeit ergänzt werde«, konnte '"). Auch Hon

Aönfte».«<ch,SkMM,Wr .><x^,mM ausgeschloffe» Zwar sollte

«in Leibeigener, welcher eine» Wchgcheud^n Lelbherm hatte,, ^niHt

z«m Gemeindebürger ««fgenMtMMrdM.^ allein diese Beschrän

kung bezog HH,«»W5nHHMb<i«»KMfMjiMst^MDfze«« uz»d

.hatt§s,»jMden jStMW hzWgfW als. solche«^ sMW, ««r^he»

, WitmM,yjffM^M.?><Wch MG M^^Mr^chaft mit
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den diesseitigen Unterthancnpflichten kommen könnten. Eine beson

dere eidliche Verpflichtung der Leibeigenen '^), welche schon früher

neben dem Unterthanen-Eid nur selten vorkam, hat seit Aufhebung

der Patrimonial-Huldigung im Jahr 1809 wohl nur selten mehr

starr gefunden.

?svilu», Kerrnmi!» Oap. 2ä. „8ervos «onäillonis Kvjus per

eomivereis trsciunt." Lsp. iö. „Leteris servi» non in nostrum n>«

rem utinNur. 8u»m <i«!squv seclem, suoz kengles regit." Beispiele

von Veräusseruugen Leibeigener mit ihren Gutstheilen (cum psvulii», »p.

pert,»entii!>) s. bei Heugsrr, Lull, cliul. ^Ism«„nlse I. p. 61.67. Stat.

Slg. I. S. 8S. 307. I» öffentlicher Hinsicht bestand freilich zwischen beiden Klas

sen kein Unterschied ; daher werden beide gegen Veräusserungen ausserhalb der

Grenze» auf gleiche Weise in Schuß genommen. 7,. ^Ism. kit. 87. Ls.

roli M. lege« Iiviiß. osp. 72 U. ?Z. (LeorglsoK osg. l,S».) Urkunde VVN

8t 7. Note 2. Vit. '

2) LKsrts Lsclsloolii eomllis 6« s. 817. (Reuggrt. I. e. P I 66.) ,,?vel.

Ig« vero infr» »slsm nisnente« tres «pu« Sil vestrum, et treg »ibi ks>.

eisnt «Iis», et Kov, quoc! ^lamanni LKuvilti Weroli llieunt, von

f»ei»»i." Meugsrt I. e. meint, das ekvvilt! «vrvk bedeute: gekaufter

Leute (U„»Mti5 Werk^ Grimm, deutsche Rechtsalterthnmer S. Z5Z. ver

steht darunter eine pestilenzialische Arbeit (opus «S5tikerum, «»gel. von

dem augelsachflschen «vilck pe,tis>. . i>- - , '...-^ ,z <

z) Z. B. Rechte des Kl. Weingarten und seiner ZinsleM aus dem g.

Jahrhundert, erneuert gegen Ende des il. JahrhdrtS bei Kiudlinger,

Geschichte der Hörigkeit S. 22«. Vogtbuch zu Alpirsbach v. 14«8 in der

Stat.Slg. I. S. 54. Der Unterschied zwischen Zinsern (ceosusle«) und

eigenen Leuten, welcher in diesen beiden Urkunden und anderwärts (Stat.

Slg. I, S. Z«5 oben) gemacht wird (vgl. meine Schrift: die grundherrl.

Rechte S. 44), lst späterhin kaum mehr bemerkbar. Das'Alpirfpachcr La-

gcrbuch r^tM'nrtmt jene eigene Leut, diese recht leibeigene Lcut. Stat.

Slg. I.M^Ä. ^. ' 1

4) Mbh'dsr in der Tübinger theologffchen Qnartalschrift. Jahrg. 18Z4.

S.'iStf^ßsZ^ .,' .5'-.

5) Nicht anders sind zu erklären die in der' Stat. Slg^ 7. S. 4SS-^G2

abgedruckten Tauschend Kaufbriefe v. I4ZI u. 144«. Vergl. Kiudlin

ger Gesch. der Hörigkeit S. ^'I, 'N ? Vi/!? ! >.' ,,

S) Eichhorn, deutsches Privatrecht ^1>t. S. uMMs öltere Recht

s< Grimm a. «'M EV«B. m >W',i'L ttNunk,s,z« in i ^vtt.r ..,«!»,',

D S'iMbV'n ^.'v. den 'Fttth^isartikeln zwischen Wiirtteni-

berg «Ad de»R<ichsstKdte«V.^s. Gept^ 1»« sollte« diü Grafen «jemand zwin«
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gen, unter ihrer Herrschaft zu bleiben, ausser „die ir Leibs eigen Lute ftnt

oder solche, die sich mit Willen eigen machten oder der Eigenschaft »an

wit zwei» oder dreyn iren «ehesten Nagelwegen bemepsen mag. ^Satfler,

Gesch. der Gr. 1. Fotts. Bl. Nr. 117.)

8) S. oben §. 1S5. Note 14. Noch weiter gieng hierin das Vogtbuch zu

Alpirsbach v. 1403 (Stat.Slg. I. S. Z8>. „Vnd alle die des Goßhus ai-

gen sint, die sont han «inen frycn gezog, ob sich ainer ayderswa baß mag

began, denn hinder dem Gokhus, oder in der Vogtty. den sal «in vvg't

beläiten,, vnd sol sprechen: var an göttesnamen. vnd' koiit Jermiher so

dü mähst, "oder es dir wor figt; So went wir diV gütlich Mdetme M

ie getaten.^ ' L ' ' ,-^>I

^ S) L.O. TZt. 2. §. 7. Sogar wenn ihm die Rückkehr später mieder^e-

stattet ward, blieb er frei nach mehreren Entscheidungen. Mag^ für wbg^.

ychreMx Zk. H«ft S. 8a. V " ^> > - ., ,^

10) Danz, Handb. des deutschen Privatrechts V. S, 44f. Eichhorn,

deutsches Privatrecht §. 71. Die Umgehung des leibherrlichen Konsenses

zog nicht Ungültigkeit der Ehe, sondern blos Strafe nach sich. -Stat.Slg. I.

S. t«« .. .'^ ,!">ck,.w :^I>.

Lt> Weißer, Recht der Handmerk« S. 1«Z. Angef. Magazirr S.«s.

- ,«S) L.O. TiK,s. K ^ Gen.Rescr. v. 29.Juni !lS«S^ VgK.Ktat.Slgii li

S. 25« ««ten. SS4. « ^ ,kj<, j ',.!>,'!',!', sg,,n»!kü!,>,^'< ÜNI, iswii-'k?' «h^tz

1Z) Stat.Slg. I. S. 1«. S7. Urkunde v. «. April 144« 'bei SHMd?Vii

SZeitr. z«r württ. Gesch. II. S/282. Eichhorli «.'li.'V. >5. 7^ ^r. VI.

' 1«'Dekret v. 18. MSrz IMS^' ReSbl^S^lM ^ ' ' ' " " .ni«"«^ s

!!..'>! t. ,i»i»u,r„> ,, ,!?, ?'! , Hi. ^St^'ttiaU.«!?^ ,t« .<s .1 .M,^,djIi

d) Leibherrlicht N«StFj«tt'k'« ..««mä-«,«,.^

/ z- /.^ :?">^ Vx«Mf.' WnWM ^ z»e,s i .d>5>

^ ,!'.-!!:-. '.? 'tt S,l!^"k.'i«.Uk.Ä ,s ZMnK

,, Bei dem Eintritt in die Ehe hatten dj^LsjWWn. hyuH'g ei?

ne Abgabe unter dem Namcn Brautlauf (BrgutschWng, Sestz

nmnd) zu entrichten, welche ^theilö Me.RfSePlMqgg^Atz pje^b-

herrliche Ehebewilligung theils eine Anerkennung d^x ^eit)^iLe»s

schaft styn sollte, die von nun au für die VerMchM.^ Muchexlei

Obliegenheiten mit sich führte. Gewöhnlich zhMndi^WKib^^ft.M

ner Salzscheibe, hie und da auch in einer ^meMugenkn, Pfaum vvG

bestimmter Größe, oder i« einem Gürtelgewaud>, »of^ «<chk« Ä«Ktzt

immer entweder ein bestimmter Ersatz in Geld^ oder, .je m«ch, Kty

Vermögen d«r Verlobten, hald,M«hr bM we«lM Le^rM^Wyiyw^r-

de ?). Nicht übexall kvnate d«i Ahgsbe lAeFgrdM«»Mc^ Md^W
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nur da, wo sie hergebracht war ^. Auch hatte in der Regel nicht

jedrs der Verlobten besonders , sonder» nur das Paar gemeinschaft

lich sie zu entrichten Bei einer zweiten Heirath der Braut fiel

dieselbe hinweg Derselbe« Abgabe war öfters auch derjenige

verfallen, welcher einer Leibeigenen ausserehelich beiwohnte, oder

ohne Erlanbniß des Leibherrn eine Ehe mit ihr schloß °). An man

chen Orten war die Ehe mit einer freien Person oder mit eiuem

auswärtigen Leibeigene« besonders untersagt, und auch auf der Um?

geHung Mes Verbots stanö eine Strafe (Ungenossame) ^

«HY.S. §.««. Rott««. '!-.->) "! 'K'-^ ^ " 'tsa«^

s) Stat.Slg. I. S.2<«.2«2. Sattler, Gesch. der Grafen 4. Förth

H.,«Z7. Weishaar 2. Ausg. §, St. Verschiede« von dem Brauttauf stnS

die herkömmliche« Hochzeitgeschenke, welche da und dort vorkommen,^.

de« F^stwe in, welche« der Prälat zuNensheim «hmals von den Bürgern

»Zd Bhrgerskinder» des Städtchens erhielt. Danz a.,«.,^-H.4«,?-H«>

h« 5 j.^Win,«! ^«zi,. j, mnne Beiträge zur K«nd«.,^s^«tz

schen Rechts,«..^. «..^..^ ,. . , ,...!, s,,.,.,.^ ^«j ij^tz

,M HSei,sbA«^ «k"?»?p-. Eichbo.M«a>entsches Pripqtr. j. ?«. Ho^e^

, 4> S. „«doch Stat.Wg. !. S. «,«. Faktisch wurde wohl dm AbgMe

von der Braut entrichtet, weil aus ihrer Seit« das Hinderniß «»Ag^gsf

tM,rechtlich Wr,,D»hl>,MzugsMi^.,,.h<r.,BrS«tHam^ verwunde«, dM^^n
 

(die ehliche Vogtei) von dem Bräutigam erbetten und gewonnen werden

: , II! . 'I? >!' . «ZNSMNWU

S) Weishaar a. a. O. §. 62. a. E. , „ .

,S> Stat.Slg. I. S. t«. Runde, deutsches Privatrecht, §. Mq.^, , ..^

.,.^7) Ottt.Slg. I. S. SS. „Wa <un aigemnan si», , «igmöO»,»iMt^M

H^l, das. . S S^«M Leidringer Dingxecht ». «Z9J, <H^W.> ^JtW

^deß gotzhuses aigenman, wann der sin «MWH»e«..«sM^^ ft, ha^^^<M>

Serren deß ApptS Huld verloren, V»d mag 'in,' se^n ^<ff'b«'Äpt '«Ltt^m

xrobst halten vnd stttffe» an leib vnd an gutt wie sy wend" :c.' Fayd sich

1«t Leibeigene binnen eines Jahrs nicht ab, so koiinte de^Äbk zu Ä't. GtÄ«

Hen ihm i»S beste Hauptvieh nehmen tWii^un^ so Ä I<>hre nach rinäil-

che« /> wenn - Vie Mld ' nicht gelöst «»^d«. ^ach ^e« Klsfle^ Mk-

. mattunge-Rechnung von St. Georgen v. I. wurde die Huld vot, le

dig«« Ptrsone» gemeiniglich mit elntr SmmeRkrone^ «ir^Ä tt^'getöst.

Wgl^ auch.,»vch Wßd?,tl> ostiK><?«'».'»p>Mii. «ch^? Sikttter, Gesch.

ztzx MaMSnH°,O Ks»^.' «DK^».n«,iM S. «»7.
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Mn ,m »M^ chMß.' ^'^K'dy, i) «tt >KS AI»

Vharakteristksch bei der Leibeigenschaft ist die BerpflichtMg M

einer auf Vitt« Leibe (Köpft) rnhtnde« Abgabe (Leihzins, Leibbtrev

Kvpfzins, o«,5« «n»t» ». personse). Sobald ein Leibeigenes ver^

heirathet war, oder sonst eine eigene Haushältst,^ Mrte,chÄte

er alljährlich z« einem bestimmte» Termin eme« peinlichen ZlnK

z« „ Btweisung " (Recogmtkon) der Leibeigenschaft zu entrichte« /

welcher gewöhnlich, namentlich bei Frauen, ist einer HeWe (LeM

Henne), sehr häusig jedoch auch in Geld (LeibschWng, Manns-

steuer, Weisargeld) bestand '). I« der Regel war jeder Ehegatte

ßlr Kch ZU dieser Abgabe verpflichtet; ausnai)meweise lag jedoch

den Eheleuten, sofern sie demselben Herrn mit ihrem Leibe ange,

hdrten, nur eine Leibsteuer ob, welche aber auch von dem Ueber«

lebende» fortzureichen war ^). Einem attgemei«» 'Oebr«tiche z»

Folge «mM die Mgabe ist dem Fall, «ettn M Meißene ^rÄr zut

Zeit des Sammelns in den Wochen lag oder ihrer Enkbinbung na,

he war, derselben persönlich erlassen - Dägegeck dditertt'dreftlbe

M, auch wenn ein Leibeigener Mit ErlaMmg M Wb^

auswävkö niedergelasse,i hÄttt, öhni-seiiter 6iMschaft-rMevlgt''M

s^K HK Äd VÄ röär der ' kekbHM"fi^a'^.iKlr'M« ^aW'eK«

Mchett Veränderung Zn' jenk' wieVeWrenbett^MeMnßlw

de^n, />vHrend solche d^n knne^rh^lb Amts Gesessenen nachgesehen wur-

"MderwZrtS waren die.^'AuHute^,^

unterworfen ^), als die Eingesessenen. Nur die in Städten ^wohn

haften Leibeigenen waren auf die 'da'uer' «re^,,Au^ntMrS^alH<«

mein von der Leib steuer befreit ^). Auch dar!» wich ^das Herkom

men Äb>< va? die Abgabe bald an Srt und UrelH ßei dIn Le?beige-

Nir gesammelt wurde, Latdi vö« denftM' herMjch!zK, Ämt'A

bracht^ werben mußte, WW sie zÄnzeile» durch e,q s, .^Wet^ma^l

pd'ezs eine a^,dexe Gegenleistung ^ufgx^ Wr^dfn^ ^„AieMey

pflichtuMg M.MMsdMfiP^»My«h^ezN^MtzlchKAMKnH,

lieh de« Leibeigenen ZoWgHWsse ^qlM, °),, ist, mit ,Kw Mt «ne °all-

gMeine Shliegenheit der Wteixthankn genMde« '?), und ««r aus,

nahmsweisxi erhielt sich ehne besondere Kwh«pflicht der Leibeige-

neM.Mls! Folge ihkeSnLabönttAs ,^)> wähwnd dagegen die WeroWd«

lichkit HU Mealftiohine» alsprivAtrechrlöche Stealtast hMb/i j«tzt«mf

viele« Wtttn chMv'^6!MrstlMeck vsn^dM Pttfonalftchnrn «er
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Leibeigenen ist der Gesindezwang (Dienstzwang, Zwangsdienst)

d. h. die Befugniß des Leibherrn, unverheirarhete Leibeigene zum

regelmäßigen Gesindedienst auf dem herrschaftlichen Gute für einen

herkömmlichen Lohn anzuhalten"). Mch diese Befugniß, wobei

die Herrschaft die Herrath des Gesindes nicht verhindern konnte, ist

«uf andere Gutsunterthanen erstreckt, in der letzten Zeit aber wohl

selten gebraucht worden. , > .. > >,

O S. die stehende Rubrik der in der Stat.Slg. ausgezogenen LagerbS»

cher: „Leibhennen," „Lcibschilling und Leibhennen," oder „Maunsteuern."

Nicht zu verwechseln sind die Leibhennen mit den Rauchhennen, als einer

dinglichen Abgabe. Stat.Slg. I. S.64.48«. ,,«ots Welches huß"?c. S. 481.

S<»snahmswejse war derLeibzins schon von der erreichten Mündigkeit (Mann

barkeit) an zu reichen. Das. S. 57 unten, S8. Nach dem Landtagsabschied

v. 1514 (Ges.Slg. II. S. 48) sollte den Unterthanen die Wahl gelassen wer

ben, solche Faßnachthennen, deren' man nicht znm Hof bedürfe, in Natur

oder in Geld zu liefern.

2) Stat.Slg. I. S. 2«o. 2«t. 2«s. 207. Z16. 562. Im Amte Calw wa

ren die Männer wegen ihrer Verdienste im Pfälzer Krieg von derHcan»s-

stener befreit und nur die Frauen belastet. Das. S. 59«.

5) Das. S. 58 „vnd wäre das die selb ftomn":c. 2«1. 202. 251. 267. 27S:

696. „vnd so man die sammelt, welche dann in kindtbettin ligt oder ^äNn^

nahendt vff dem Zyl, "der schenkt man vß gnaden vff dasselb' mal ir'H^en!

4) Das. S. 38. „Vnd wa ein gotzhus «igen stowe vßerthalb dtt/vWy^

gesessen ist, der sol «in affter vo^t »ach varn vnß er funff schilffng verzerr/

vnd sol ein vasenaht hnn Von ir ncmen, darnmb das er dem Go<zhus sini

teht behM" " ' " > ">i.^ '.!-',. > <i -.. .z »-i >>. >»Z„j m,i gz

' K) Das. S. 66. 61. 227. 272. ^ " «1ll.':M,«s v,„m

^) Das. 128 oben.''' ' -> ^ > 'N'ilN'M

^) Das. S. 202. Ztt5. Nach dem iÄrnndsah: „keine Henne stiegt' iM

dte Mancr." Gemeinden, welche Stadtrechi erhielte», fanbett sich 'wegen

des Leibzinses gewöhnlich mit einer permanenten Steuer ab. Stat.Slg. l.

S. 267 unten. Von dem Sterbfall dagegen befreite der Aufenthalt inlra

n>«r«5 nicht. Urk. v. 12S7. Stat.Slg. S. ZgZ. , , ><>i. .

' 8) Z. B. in Besigheim, wo jedoch der Leibeigene, der an dem Weismal

theilnahm, Z Schilling Heller zu geben harte, während ein anderer mit 2

Sch. wegkam. Stat.Slg. I. S. 251. Brakeicheini, wo nur je im Zten Jahre

gewiesen wurde. Das. S. 543. Die Leibeigenen des St. Pelagiits zu Al-

pirsbach (Pelagier) wurden je mit 2 Laiben Rockenbrod (2 Kr. im Werth)
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bewirthet, während ihr Zins nur z Hlr. betrug. Wer über Z Jahre daj

Brod nicht löste, verfiel zur Strafe in strengere Leibeigenschaft. Das.

S. 57; Auch sonst verfielen diejenigen, welche ohne ehehafte Noth nicht

persönlich den Zins brachten, in eine Geldbuße. Das. S. Z8. oben. ^

9) Die Freien hatten blos öffentliche, keine Privat- 8erviUs zu leistem

L»pit. cke so. ö«Z. e. 17. (bei ?ert» p. l«>.) < , j

t«) Stat.Slg. I. S, tS8. 2ZZ. 249. 25«. Mz. 26S. SS9. besonders S« S7S

und SS». .« ... . ,1 - , . ^ ^, - . ,. < . .

tl) Nccht selten fand auch hier eine bestimmte Entgeldung Statt. Etat.

Slg. I. S. Z6t.> , , ..- , >.

t!) S. Lehre von den Reallasten. ' t. , .,, ,A

13) Vergleich zwischen dem Kloster Roth und seinen Unterthanen v. Ii

t455. StsäelKoser, di»t. KotKevsis , tom. II. p. Sg.

^. < . " ^.
'

.
' ' '

^, !^ .''^ ^

' ! §. 22Z.

« Sterbfall (Hauptrecht nnd Fälle).

Nach dem Tode des Leibeigenen hatte die Herrschaft Anspruch

auf einen Theil seines Nachlasses, den f. g. Sterbfall (Tvdfall,

Leibfall, Hanptrccht, moiwsrium, jus «spitsle) Auch dieser

kommt zwar theils als eine Rcallast^), theils als eine Untertha-

nenlast ^) häufig vor; allein als regelmäßige °) Abgabe nur bei

der Leibeigenschaft (Leibfall). I) Ursprünglich bestand derselbe in

einem einzelnen Stücke der Mobiliar-Verlassenschaft, namentlich bei

dem Manne in dem besten Stücke Vieh (Roß, Ochs oder Kuh),

das er im Stalle hatte (Besthaupt, Optimum esput), bei der Frau

in dem besten Kleide, das sie zur Kirche trug (Bestgewand, «Dti-

niuul jurnenrum) ^). Auch von dem Manne, wofern er kein Vieh

hinterließ, wurde das beste Kleid genommen (Gewandfall), und

umgekehrt die Frau, wenn sie als Wittwe ein eigenes Hauswesen

fortsetzte, gleich dem Manne verhauptrechtet "). Ebenso waren auch

unverheirathete Personen, welche eine besondere Wirthschaft führten,

dem Besthaupte unterworfen^), wenn anders nicht der Leibherr das-

ganze Vermögen des Hagestolzen einzog t). Die Auswahl unter

den fallbaren Gegenstände» hatte der Herr ?). «) Schon frühe kam

es vor, daß statt der Raturalabgabe des Besthaupts je in den ein

zelnen Fallen eine Absindung in Geld nach gerichtlicher Schätzung

des Objekts oder in Gnadenpreifcn ermittelt wurde (Besthauptstä?

digung) ">). Indessen nicht seltrch «nd in AltwürttemKerg sogar re«
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gelmaßig, vertrat die Stelle deö Hauptrechts ein für allemal ei«

ideelle Quote des Nachlasses worüber folgende Grundsätze

galten: 1) Nicht blos verheirathetete, auch unverheirathete, mün

dige und unmündige Penoncn, ohne Rücksicht, ob sie ein Haushab-

kiches Wesen unterhielten, in elterlicher Gewalt oder Vormundsck)aft

standen, sofern sie nur eigenes, wenn auch in fremder Nutznießung

stehendes Vermögen hatten, waren diesem Hanptrechte unterwor

fen 2) Objekt desselben war in der Regel das ganze bewegliche

und unbewegliche Vermögen des Verstorbenen, nach Abzug der Schul

de» und Leichenkosten. Das Beibringen des überlebenden Gatten,

fe wie fem Voraus und Errungenschafrs-Antheil sielen ebenso wenig

<» die Berechnung, als der von miterbenden Geschwistern einzuwer

fende Vorempfang Dagegen war eine Vermögensübergabe z«

LebzeiteU von dem Hauptrechte nicht ausgenommen, vielmehr sol

ches alsbald Zu berechnen und einzuziehen Der Werth des hm-

terlassenen Vermögens war gerichtlich zu tariren, und zwar »ach

dem Bestand desselben beim Kode des Leibeigene« ^ ^ zg^,

des Hauptrechts richtete sich zunächst nach den Lagerbüchern ^

^hr hGßg ^estMd dasselbe von cho Pfund Heller

HMManft«zUyd,iy der, Hälfte «tzer in i Pfund Heller vpm. hun«

d«rt. heim Weihes, M). Neben dem Hauptrecht (großer Fall),

zmretle» auch statt desselben, kam vor ein s. g. kleiner Fall, best«-,

httid^ in iKleidungsstückeu oder Waffen '^). Auch diese Abgabe, wel

che ursprünglich dem Jinsmeister oder Hühnervogt zllsiel, wurde zu-

ketzt' gewdhMch in Geld gereicht < z,tt,4h

«?k,i tt>> i !^!iK-Z, i: ^ j. > ., , l^Ä^-j

1^,?, <Z. Lsrp^Z'eeKt O. jure mortusr!« !n Kon!> ^ekizoeti bq^

inin« proprii ejus «Zomin« «ompeiente ?ud. >68ö. K « S i Hjs

jure morkusri« leg. et orclcl. srsnvvii. l» dessen tk«. , zur. />»ne.

Wschn. l. Heft S. S. äzgz ff. F. I, Bodman», historisch , jurift^ Abh.

»o« dem BestHaupte. Franks, a. M. Meine Schrift; die Mnhh«rxl,

Rechte des «ürttemb. Adels S. 99 ff. , <, , ^

V) StSt Slg. ^, S. 59. SZ. S27. SZZ. s»0. 48I. 59?. s?8., .U«t«k^V> Na-

«en Heerigeld das. S. SZZ. Verwandt damit ist die BeMchgunM H«»d.-

ochs in einer Urkunde v. 765, bei Grimm, Rechtsatterttzmnex. S. Mg.

DeibM und Giiterfall konnten «eben «»«»der vorkommen« ;i StMSlg, I.

S^5»^lt»,.„sJ!nur gieng diesem zuweilen Mr^.Daf. S..ö«< DeßgKiche,, ,ez

z««eile» «mgekchr,t,da^ S. M oKen?.,z z,,^. ,«»N,^V .u«Z<i,i>.,. 'l,, ,,^

Z) Dkf. V. SS>. Alpirsb. Lag«WH,K IS6V. 2iN R,«e^ o!«. M
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ferner Gtat/Slg. IS.SjZZ.2Sl. Hohcnlohifches Landrecht Th. II. TiK 3.

§. s. M«K,e Schrift: die grundherrlicht». Reckte :c. S. 48.< ». ^9. ;

4) S. dir vielen Auszüge aus Lagcrbüchern in der Stat.Slg. Vgl. Ru»«

' de, deutsches Prrvatr. §. ssa. Eichhorn, deutsches Privatr. §. 71. Mit-

termaier, deutsches Privatr. §.77. Meine Schrift: die grimdhexrlicheH

Rechte S. 1«4. Vcrh. der Abg. v. 1856. III. Bcil.5?eft S. S94. Auch

bei der Leibeigenschaft war übrigens die Regel nicht ohne Ausnahm^ unH

dMalb fprdern Manche noch einen besonderen Recktstitel. BodMiin»

6) l?e/uu»t u//imu?n, per lzuvm ullr^ue omisss et negleet» zupplentu^

servil!» , ^«^ vickeliovt » viris ^ece<1e»til>u« «pliinuin vk^uUi»,

«ut »i e^u« oÄre»«, o^,«nu«» e»^», peeori», « « tvml»i« iültuvis» «

«icuvi»» trsti»»iitti ooekslsm vräinsniu» «I«. (UÄki iwN !lvtk>

bei Kinöling«« ä. O. S. 225. nuten.) StaK Slg, I" S., SV

oben und unten. ,S. SS«.,'A5«v „HMtt.'iM,). ist.,.,^s„.btst.?.hqH

vich es fty Roß oder köcn das er ,yer^.V ,,Htr! s^l .ist,zai«r.da^

best kleyd das am man oder «in ftow, ,vex,latt ,Wd..ß«,h^. .hßtt ,yd<k^,M

man gemeiniglich darnon redet wie sy am OAerMMt^g, oder,, Mgmönt«

oder Suntags ze Kirchen vnd straß gendt." Hiej h!lyk^ird/a«c^My^M

zwisthen Hauxtrecht und Kall unterschieden, Mts' HtHau/ir'/ ' d'krM idttA

Quote' oder Kleid. Stat.Slg. S. zSä. ZtlZ, Sil/. Auch ist' ^^'Zn all«i

«ä^exbuchttn von >,Hanptrecht und Fällen" virHÄV. Mö.^zÄ«'iI^« ««ei.

tüsvlkm q««ci vulgo vsl et Kobrevlit Si«t»r." Stat.Slg/ Z<^SVSi>S ob«.

sirner das. S. 427. Z87. Auch der „best Mantel" kommt vor. Das. S. SZK>

6) Das. S. S«Z. „Vnnd wann Ain fron, für sich selbst« mit KieM«

vnnd Mägden Hausset, Auch Roß Küe Schiff vnd aFchivr^,'d«s»ih,sie Irr

güctter selbs bouwte vnnderhielte dergleichen so auch Ledig geMetzWd>JDch>

frowen Aigen Hans vnnd den stab Inn Iren Händen vermalte'ndt

wann sie allso abstcrbendt, geben sie auch Haul'trecht vnd ' fahl Äie «in

Leibaigen Mann." Vgl. das. S>. 555. S. dagegen dasi S. «5 »nten.

7) S. die Stelle Note s. '' ' ' " »"ji

», Weingarter Urkunde Z. 22«. Note z c!t/ §. Älpirsbacher VvA

blich v. 1403—1417. Stat.Slg. I. S. zg. Vgl. das/ S. »1. G«tt-

lcr a. a. O. S. 1SZ. .'im),!.-.-.« - ,^d,K

9) Stat.Slg. I. S. 6«. Item wo das Gotthaus fahkn M «. Ohne

echte Noth durfte der Leibeigene auf seincm Todtenbette drn beste« Fall

»scht «rewgtt^ > De^^G'/SS/!! ^i ^'< > i'"'^ ,si> - '^«"> «, dcka

i^Das. Und wiewol ?e. S, 127. „Doch hott die Herrschaft Wittels

berg bisher us gnaden darfür ein zimlich gelt genomen, und sie d«n,it glr^

diglich gehalten. Es stent aber zu der Herrschaft miKeni«ÄK<k<ails^.jsa^

Houpt oder darfür dgs gctt ,-i. M G.Dk« „W nr>in^^K,^gt

Ain Roß an die mannd malen."
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II) Wie es scheint, beruht dieses Aequivalent auf einer Anordnung Gras

Eberhards im Bart. Stat.Slg. I. S. 597. Jedenfalls ist dasselbe spä

teren Ursprungs als das Besthaupt. . ., -

IS) Gen.Rcscr. v. IS. Febr. 1617 bei Hochstetter Gen.Rescr. I. S. 1»7

u. 108.

15) Gen.Rescr. bei Hochstetter a. a. O. S. 107. Vgl. Stat.Slg. I.

S.5S1. 598. Bodmann a. a. O. S. 263ff. Wejshaar 2. Ausg. §. 69.

1j) Hochstetter a. a. O. S. I«8. Bei fallbaren Gütern gilt dieß gleich

falls. Stat.Slg. I. S. 63. Item welcher von wegen Alters :c.

15) Hochstetter «. o, O. S. 107. .

IK) Das. S. 106. Mit Rücksicht auf die Gebräuche des Orts, wo der

Leibeigene gesessen. Das S. 267. 272. 362. ^ ^, - .

17) Stat.Slg. I. S. 171. 199. 2«0. 270. 272. 3SS. ZS2. 287. 47«. 4SI.

SSI. 599. - ... z

18) Das. S. 39. „Stirbt «in «igen man bi siner Genozschaft, da nimpt

man den besten val vnd mat vnd wafen. Hat er aberSiiv, in sy ge

holfen oder »it, den belibet sin Harnasch, vnd dem jüngsten das smertn." —

„Stirbt «in Ziuser, so nimpt das Gotzhus «inen val, So nimpt der zinß-

meistcr sin Hut, gürtcl Hofen vnd schlich." „Wo «in zinserin stirbt, von der

nimpt man das best, das sie gespinnen tan, vnd dem zinßmeister wirt ir

hüll ir gürtel gewant vnd ir schuch." Das. S. 59. „Darumb soll der Zins-

meisier dem Heiligen und dem Abbt samten wie recht." s. feiner S. 197,

wonach auch von nicht leibeigenen Männern neben dem großen Fall der

kleine, bestehend in Harnisch oder Wehr bei Mannern, in dem besten Kleid

bei Frauen, erhoben wurde. Vgl. Sattler a. a. O. S. 141.

19) Stat.Slg. I S. 127. IN. 598. unten u. 59» oben. Durch Gen.Rescr.

vom 4. Juni 1694 wurden die Hi'chnervögtc „um bei diesen trübseligen Zeiten

nicht nur die Besoldungen und Zährungen zu monsgiren, sondern auch die

bei etlichen Hüncr-Vögten hervorgebrochene kraeri^usa zu verhüten" ent

lasse« und ihre Besoldungen eingezogen.' ,

, )'.. ., s. 224. " ' ^

Ende der Leibeigenschaft (Laßgcld'!. Aufhebung derselben

durch das zweite Edikt vom 18. November 1817.

Schon vor der neuen Gesetzgebung konnte die Leibeigenschaft auf

gehoben werden : 1) durch Freilassung (ms»umi««ic>), welche ursprüng

lich von der Gnade des Herrn abhieng, später aber bei dem Borhanden-

seyn triftiger Gründe gegen ein billiges, nach Umständen von dem

Richter zu ermäßigendes, Lösegeld (Laßgeld) nicht verweigert werden
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konnte '). 2) Durch gerichtliches Erkenntniß, wenn von der Herr

fchaft die Freilassung ungebührlich verweigert oder der Leibeigen«

mißhandelt wurde; im letzteren Falle ohne Entschädigung des Leib-

Herrn^). 3) Durch Gefetz, wenn der Leibeigene auswanderte^

Ebenso,, wenn die Leibeigenschaft nur durch den Wohnsitz in einer

unfreien Gemeinde oder durch den Besitz eines mifreien Guts be-

gründet worden, durch den Wegzug von jenem Orte oder durch den

Abtkitt von diefem Gute, wofern nicht eine persönliche Verpflich

tung hinzugekommen war. 4) Durch dreißigjährige Verjährung —

Diejenigen Leibeigenen, welche nicht durch einen dieser Gründe be

reits frei geworden waren, erlangten ihr« Freiheit- durch das zweite

Edikt vom 18. November 1817, worin die personliche Leibeigenschaft

vom I.Januar 1818 an in dem ganzen Umfange des Königreichs

für aufgehoben erklärt wurde °). Aus dieser Bestimmung, welche

nachher durch die^LerfassungSurkunde vom 25. September 1819 be

stätigt wurde °), folgt: 1) ein leibeigenschaftliches Vcrhältniß konnte

seit dem 1. Januar 1813 nicht mehr neu begründet werden, und

zwar wedet durch Geburt, noch auf anders Weise ^). Alle seit je

nem Tage gebornen Kinder vormals leibeigener Eltern sind daher

als freigeboren zu betrachten, und ein Vertrag, wodmch Leibeigenschaft

für irgend eine Person seither in WmttcmberA festgefetzt worden wäre,

ist an sich nichtig und ohne Folgen. 2) Aber quch dMqjg/M,,>«el,He,

früher vermöge ihrer Person oder ihres Wohnsitzes in öi.ncm,^ibeigen-

schaftlichen Verbände standen, sind voy dem gedachten Zeitpunkte ,qn

in alle Rechte freier Staatsbürger eingetreten, und es kann psher der

vormalige Leibherr über dieselbe» in Hinsicht «lsf ihre Pexsonen

keine Rechte mehr daraus geltend machen ^). Gleichfalls sind durch

das Gesetz alle aus der vormaligen Personal- und Lokal-Leibeigeus

schaft erwachsenen Abgaben und Dienste gefallen, nur mir dem Unter

schiede, daß die Leibeigenen der königlichen Kammern (Staats- und

Hof-Domänenkammer) und der unter Staatsaufsicht stehenden Ge

meinde- Stiftungs- und anderer öffentlicher Verwaltungen uncntgeld-

lich, die Leibeigenen anderer Gutsherrschaften aber unter Vorbehalt

eiver gesetzlichen Entschädigung von ihren Leibcigenschaftölasten be

freit wurde» °). Diese Entschädigung ist zwar jetzt erst durch das

Gefetz vom 29. Oktober ^826 reg«lirt> worde« (§. 22ö); allein weder

jener Vorbehalt («wä«), «och der Umstmid, daß auf dem Wege der

Privatübereiukunft bis hahjy «m- Mmge Guteh^»st.«egc« der E»t
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schZdigung mit ihren Leibeigenen sich abgefunden hatten konnte

die unbedingt aufgehobenen Ansprüche «uf die leibeigenschaftlichen

Nutzungen wieder auflebe» machen; und auch bei den Standesherrn,

welche gegen die Vollziehung des Gesetzes vom Jahr 1817 bei der

deutschen Bundesversammlung Einsprache erhoben haben"), fand

vermöge der mit einem Theile derselben abgeschlossenen Separatver

träge eine Ausnahme »n? in so ferne Statt, als ihre Zustimmung

zu dem künftigen Entschädigungsregulativ vorbehalten worden ist").

Nur die aus der sogenannten Real-Leibergenschaft (Hörigkeit) hervor

gehenden^ b.h^ «uf Pen BeM gewisser Güter gegründeten Leistungen

sind als wahre Reallasten aufrecht erhalten worden; dagegen gemes

sen die Verpflichteten »lk Mchte freier Staatsbürger, und es kann

der GruNbhevt über dieselben in Hinsicht auf ihre P«soM« nicht mehr

Rech» ansüben als über jede» anderen Grundholde» v)^. ,

 

auf

Leibtigen

zygttche Kam,««! friHev im

vom «V >S«««i,M,xt'' lMFrMen'ÄMe^'M pÄttuck em WM

gemackftitK'?. «,n<t ,n^t«n 8o< »>^s i)°M''.Z ""^'«

ei g en sch a lt H^MW.W»kn,»KwM«M.4-Ast»»a«kthtKlB« t«>^

dem ganjenAmM^ hnfers KHnlgrMK a«fg^h>ibe» zsM^<<? ^l> M>!k.

de^H^^ auf^d^,^l^ Z9j,BW.O« Wz?. »>Ä,',,^ .«»i'I

6) §. 2S. „Die Leibeigenschaft bl>M,f«««Wn«»«Hehais,^ttVtsMg.

a. a. O. S. 512.

7) Verh. der Kammer der Abg. «M OiB. HS. Mohl, Staatsrecht!.

§.S8. »r.l. .«77Z<1ii5ä ii4 knus'xlächljnÄ

g) II. Edikt ßllilsiiji^PnV 1u» m,j noW <t

«l»..Duxch P,^rK>,g««^!i>S..'SK>««A8ckS>Mi^ »IßMiMiStt^ zMx

den G^sheMtzxM^dMsM<jBMft «««M

begiyne^e.Zjri.^gM^,MochM,<ch»hxaWk«^
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meinden Mer d» !A»?flmg<?) des gesamten Leibergenschaftsgeftlkö ein

Vertrag zn Stanie kam, in S andern Gemeinden aber blos Verträge über'

einzelne Leistungen, meist Frohnen, den« Ratnr nicht einmal nachgewiesen

mar, geschlossen »nvden. Verl), der Abg. a. a. O. S. 55». :

55) Protokolle der deutschen Bnndeöverflg. Bd.«. S. «^-52. 5«. ««.'

^ifi^fftMen Standesherren Beil. »r. XUl^ig ^i ?f,.(iik!^a

4?> Dell, in Betnff Taxis ». 585S. S. SZ.'<Regdl. S. S5S.) /,dage«len

wird die Aufhebnng der Leibeignsschaft und die Ve««andKi«g der !unge»ies-

stn,^ Prolinen in gemessene,^ schon ^ietzt, jedoch u«t«r Borl'chalt der mir d«

Zustimmung M,W^>MVZdt5OMHädtAyg und Mdksn Bestim«,««'

gen näher festznsehcnden Modalitäten, eintre.te^,fönneii.? (Vgl. Reghl.

M»«^WtrtWM'M B ö Ney, HemiMMdisch« AuM,M.,^

ÄMZ^GlelW MjlW isi' öuch'^in GutachÄn'der Tübinger JnriKei,^

Fakultät v. l^JaN^S^!'«:^«' 'Men^tni^

>MUi4^ ß,Merz dess. I., beide bekannt gemacht durch Wiest, UlmWW.

Dem Gesey v. 29. Oktober ,8Zö über Entschädigung der Leibhenm wnrdc

,M KKlffNW,^« Bsmerk«ug' , heigeMH> >ha> dasselbe^

i^^,izzMßeMHeIgrMsW».,WMlt« gusichenuige« aisz

wendet werden könne; allein gesetzt auch, daß einzelne dieser Häuser, firk>

der Anweydnng^entMe^ sollten^ zso Mre ^i^F^ge ,hav^n .doch «ich^chieft,

da^dte MeWnschast auf ihren Gutern wieder hergestellt würde, sontzexu«

nur, daß die Entschädigungsfrage hinsichtlich ihrer, ausgescKt^bllebe., ^ ,

5Z) II. Edikt v. 5857 «r. I. 2. „Alle Leibeigenen, auch diejenige«, Heren

LeibeigenschaD^MthSliniH sich aus den Besiy gewisser Güter grönd/t^ Kl«

l«ß«lti Mchte^eZe«' Staatsbürger geinrß«,. ^W^tib«k«eA^afiS«»n' soll,

d>« «GftMtMWNKe^ P«Me»Ver ^MeHe^tzumj'.'yerhÄtnUe und des

BiiMuW'SkHMch« Z dk< WnM'MgeW/l WßHmunsm auAI

kiWft^KÄoch 'j»^ '«eM' geMsse'r bcreMg^

bleibt, über dieselben nicht' MrRöihch' «MNtiMK^ndK'd Sru»cholbe» '

.Sil .Zö,?.««i>,.M „mmM s«S? <V

Entschädigung der «eibherry. ! "> .kZ Z

«) Von dem Recht auf Entschädigung übtrhanpk. Ni^V " (»

Daß die Leibeigenschaft in Württemberg »achHeW'zMkÄHM

i»^rW«e»sKevdSe^tz«vm,«^Mt^^»^StÄ^^

2^
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behaltene Entschädigung der Leibherren nicht von d«u frühere» Ver

pflichteten selbst, sondern in ihrem Namen aus Staatsmittel» zu

Kisten ist 2). In dem Recht auf Entschädigung hat dagegen jrxics

Gesetz nichts geändert. Dasselbe haben daher noch immer alle vor

maligen Leibhcrrcn mit Ausnahme a) des Staats und der Hofdomä

nenkammer, sowie der unter Aufsicht d.r württcn.bcrgischen Regie

rung siehenden Körperschaften, milden Stiftungen und anderer öffent

licher Administrationen, deren leibherrliche Rechte durch das Edikt

v. I. 18^7 unentgeldlich aufgehoben worden sind b > Derjenigen,

welche vor dem 1. Januar 1818 auf ihre lcibhcrrliche Rechte verzich

tet oder unter der Herrschaft fremder Gesetze sojche verloren *), oder,

o) «ach jenem Zeitpunkte unentgeltlich ßch. ihrer Eiitschadigtmgsan-

spruche entäussert habey^). Dagegen sind, aMäMsFe Gu^

welche im Königreiche Leibcigenie, h<Ute,n , scyyt s»^ Private», HAens«

liche Körperschaften, oder Stißcungen, von. d« Entschädigung «jcht

ausgeschlosscu b). Auch können uicht bloS die vormalige» Leibherr«

selbst, sondern auch ihre Nachfolger das Recht aiH dieselbe gelttud

machen d k?,v^'.«

j) Ncgbl. S. 57« f. S. besonders den Eingang und Art. 1. des Ge

sekes. Den Entwurf nebst Moliren und Vcgleitungsoortrag s. i«^ den Verl^

der Abg. auf dem I. Landtag v. j»ZZ. zo. Sitzg. S. 94-tZ». /Bericht, izer

Kommission der II. KaMMer'in dm Äcrh. der W^. , ö., igZK. jl. Weiltest

S. Sil f. Berathung der ZK Kammer s. Verl), v. 58Z«. Mtzg. 22 ' ZK. «x.

Bericht der standesherrl. Komm. s.Vcrh. der Standeshcrrn Heft V. S^7tt"f.

Berathungdas..S.tSSS?ft - ^

Z> Art. I. » >->.'1 '.^ " ^ j''i^^n^L kr.i

Z) S. 5. 22«. Notes. ' V^iDa^ dc^ Mg'eo.rdnekk^.^»?^r^r^G

(inländischen) Gemeindet VW Milden Sriftunge« fklr dke^^eä'/Kt^rM^

den Nutznngen gleichfalls zu entschädige», wurde rin der N. KaMmer'"aHc-

lchnt. Werh. der Abg. v. ,85«. s 2. Siknng S. jD-7t7"- ^ n???,^

4) Z.B. der östreichische« n«d der bairischen Gescpc. Da "in Baiern durch

Edttt ». St. Aug. äM>» Mir. Regbl. Bd. ,1. 'S. 5951.) die LeibcigenfMft

ohne EntschädigiMg anfgehvben wrrde» ist, fo kann wegen leibeigener Per.

soue», die, j» l^ijtzexA g«M^«^' Velche M Zeit dieses Gesekes oder nachher

unter b^irisch« Hoheit ^andW,FHne Entschädigmig gefordert: w«rdch, »en»

gleich Me, Gijftr' d»rÄ.^StMt^ve«t.x^ <m Wiuchem«

ber^! kanieü,' 'M.'AHjH^MÜtzch« «K^^Mt V^S-tM ff,«,.s-^'

5) M^'nAk ^dKrs^^zchsMchxs., « ' «K!!.>,?:t''

ö) Dgl. Motive MMUiMW«i^,W,.Mb. M-du»^
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k. Landtage v. IM. Z9. Sihg. S. II« n. N5. 5?a„pt-J„str. r. sn.Juli

18Z7. §76. (Regbl. S. Z«7 > '

7) Daselbst. Im Zweifel der Universalerbe; aber anck der Singular-

fnccessor im Gute, falls das leibhcrrliche Recht Pcrtinenz des Guts war.

.. , it.' i-.,t': , !i §. 226. ,'' ' '

k) Gegenstand der Entschädigung. '

Die Entschädigung kann gefordert werden für alle dis Zum 1. Ja

nuar t«t8 ') bestandene, „auf der Person ohne Rücksicht aufGüter-

besitz haftende leibergenschaftlichc Leistungen, soweit A^ cht seither uns

eittgeldlich aufgehoben oder verzichtet morde« sind"^). Hieb« ist je

doch Folgendes zu bemerken: t) unter den „aufdör Person" haftenden

Leistungen find eben sowohl verstanden die Wirkungen der s.g. Lokal-

M die der^ sl g.Hersönalleibeigenscha^ ^n sich betrachtet

beide Verhältnisse sehr von einander verschieden sind. Den Schlüssel

Z« dieser Erklärung gkebt das II. Edikt vom Jahr 1817 , welches lin

ker persönlicher Leibeigenschaft dasjenige Verhältnis) versteht, ,,nach

welchem ohne Rücksicht cluf Güterbesitz entweder einzelne Personen

oder ganze Gemeinden einem Andern als eigekhbrig angesehen

und zu gewissen Abgaben verbindlich gemacht werdlen H." Die

Wirkungen der s. g. Lokalleibeigenschaft begannen zwar in der Re

gel ersk NM dem Tode des Gemeinde-Angehörigen, sofern hier jeder

Insasse, ohne Unterschied, ob er Mit seinem Leibe dem Gntöherrn

angehorte oder nicht und ob und welches Gut er besaß, dem Sterb-

fall unterworfen war^); allein auch für dieses nun in alle Zukunft

entbehrte Gefäll hat die betreffende Gutsherrschaft nach dem Gesetz

Entschädigung anzusprechen 2) Dagegen find von einer Entschä

digung dmch den Staat ausgeschlossen die auf dem Gutöbesitz haf

tenden Leistungen. Das Edikt vom Jahr 1817 fetzte nämlich der

„persönlichen" (Personal- und Lokal«) Leibeigenschaft entgegen die

.Realleibeigenschaft, und es wäre» uuter der Aufhebung durch dasselbe

weder begriffen die auf dem Gründbesitz haftenden Abgaben, die

f. g. Realleibeigenschaftsabgaben, noch die aufGrnndeigenthum radi-

zirten Fro hu dien sie' und Frohngrlder«). Dergleichen Leistungen

dauer« daher, «öfe'rn sie mchr Knf eiiietr) Ändern W^ge Mosten sind,

immer noch fort. Indessen ist die s. gl Realleibeigenschaft, als eine

lediglich auf den GnksbeWr unb d/e Dauer ve!ö BlkWee) beschränkte

Reallafi, wohl ZU uMrschttden'voMMW
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welche bei der Uebernahme des Pflichtigen Guts entweder ausdrück

lich sich zu eigen ergeben haben, oder vermöge ihrer Geburt auf dem

selben nach dem Herkommen für leibeigen gehalten werden, da in

diefen beiden Fällen eine persönliche Obnorictat sich gebildet hat)

welche durch das Edikt vom Jahr 1817 aufgehoben und somit Objekt

der Entschädigung geworden ist. Z) Von der Entschädigungspflicht

des Staats sind ferner ausgenommen nach den Worten des Gesetzes

(Art. 2.) diejenigen leibeigenschaftlichc» Leistungen, welche seit dem

1. Januar 1818 „uncntgcldlich aufgehoben oder verzichtet," d. h.

alle diejenigen^ welche durch einen Akt der Großmuth seither frei

willig erlassen, nicht aber auch solche Leistungen, über welche zwischen

dem Leibherrn und den vormaligen Leibpflichtigcn wegen Entschädi

gung des erstem seit dem 1. Januar 1818 Verträge abgeschlossen wor

den sind, in welche, sofern sie vor dem I.Januar 18Z3, eingegan

gen, vom 1. Juli 18Z6 an die Staatskasse Namens der Pflichtigen

eintritt, ohne Unterschied, ob dieselben bereits erfüllt sind oder nicht,

so weit unter der festgesetzten Entschädigung nicht der den Pflichtigen

allein obliegende Ersatz für die temporären Nutzungen vom 1. Ja

nuar 1818 bis 1. Juli 1826 begriffen ist Zwar konnte seit dem

Jahr 1818 auf dem Wege der Privatübereinkunft die Leibeigen

schaft streng genommen nicht mehr aufgehoben werden, da sie

von jenem Zeitpunkte an rechtlich nicht mehr bestand; da indessen

die früheren Leibeigenen, soweit sie durch das Edikt von 1817 nicht

unentgeldlich befreit worden sind, zur Entschädigung ihrer Leibhcrrn

persönlich verbuttdcn waren, so hatte der Gesetzgeber ohne Zweifel

solche Rechtsgeschäfte im Auge, wodurch in dem Zeitraum vom

I.Januar 1818 bis zum I.Juli 1856 6) einzelne vormalige Leib-

Herrn shren, Pflichtige» jede weitere Verbindlichkeit erlassen oder

wegen der Entschädigung sich mit denselben abgefunden haben ?).

Uebrigens wurden von einer großen Anzahl Pflichtiger, welche zu

einer solchen Abfindung nicht gelangt sind, die früheren Lelbeigcn-

schaftslasten freiwillig fortgereicht '-), und das nene Gefetz hat so

gar indirekt ihre Verbindlichkeit hiczu anerkannt, indem es den

Berechtigten für die jn der gedachten Perkode „entgangenen Nutzun

gen" einen Anspruch gegen die vormaligen Leibeigenen vorbehielt").

Softru . eA, Mn , a^e^ H^^^nzetncn, Fullen zweifelhaft seyn kann,

welche Gattunge,n,,M,^LeistlMM

hoben word«, sind, b«stMM^Ochtz-^K../V!^ M.MMM
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als leibeigenschaftlich angesehene Leistungen , sofern sie später fort-

entrichttt worden, nicht unter die „unentgeldlich aufgehobene« oder

verzichteten" gezählt werden dürfen Mf den ersten Anblick

scheint hieraus zu folgen, daß umgekehrt diejenigen leibcigenschafr-

lichen Leistungen, welche seit dem Jahr 181» nicht fortentrichtet

worden, als vertragsmäßig aufgehoben, zu betrachte« seyen; allein

diese Absicht hatte ohne Zweifel die angeführte Bestimmung, nicht '^).

Ebenso wenig sollte aber auch der Beweis des Verzichts auf gewisse

Leistungen lediglich durch die Thatsache der spateren Anforderung

oder Forrentrichtttng ausgeschlossen, sondern n«r eine^echrltche Ver-

nmthung dafür begründet werden, daß sie in einer« allgemeinen und

unbestimmten Verzichte nicht enthalten seyen > welche aber den Be

weis des Gegeutheils immer noch zuläßt. Die Frage über die Gül

tigkeit und den Umfang der erfolgten Aufhebung öder Verzichtlei-

siung hat in*streitigen Fällen der Richter zu entscheiden

1) Das Gesetz (Art. 2. vgl. mit Art. s f. ) sagt zwar: „fttr alle am

I. Januar 1818 bestandene Leistnngen." Allein da nach dem Edikt vom

Jahr 1817 die Leibeigenschaft vom 1. Januar 1818 au/ d. h. mit dem Ein

tritt des Jahrs 1318 aufgehoben worden, so konnten jene Leistungen an

jenem Tag nicht mehr bestehen. Es ist als« der 51. Dezember l«i?, alS

der letzte oder als der Normaltag anzusehen, dF, wie aus, d«.n MoKvcu zum

Gesetzesentwurf q. a.D. S. 114 hervorgeht, es nicht M'W^.^M.

setzgebers war, das Edikt hierin M^dM^ ^^>4:z'/ m^Z^

, ?),^ ?srr. ^ „Die Entschädigung kann MfoxKer^ pff^K» Mr^M,,^,».

i. M»Wr, 1»18 bestanden«, auf der KeH»?, ,»I^5,^MWiM GiHrbM,

haf^nd^ Meigenschafil'iKe Leistungen', soweit ge. njcht seither uncMeldljch

aufgehoben öder verzichtet morden sindl " ' _ ^ ^ " ' "

 

s) Ber^Mt. e. I>.-.V«tschSPiMMe/eM ' '/"^
> 7! .. ^ ,.. ^l?,„ -li^i.gUSUkH'Ne'? ZIVI UN1S«<

6) U.)Ed,jI. s,u. M. §.1s>,. Vergl, oFM §. 219.. Hotels Das banischc

Edikt v.Z^ chig. 1808, ^,ß. beHm^
 

württembergische Edikt V. M7^Ä,ie^Mt'W«öch<iA^.'»ch'/'Notr 15.)
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von „gewissen" Rcalleibeigenschafts'GefSllen spricht, nicht und mit Recht;

denn wenn die Leibeigenschaft mit dem Besitz eines Guts verbunden ist, so

heißt die,; mit andern Worten so viel: sie haftet auf dem Hut, und die

Leibeigenschaftslasten sind alsdann wahre Reallasten. Ein ganz anderer Fall

ist der, wenn mit dem Antritt des Guts persönliche Ergebung in die Leih

eigenschaft verbunden mar (§.219. Note 9.); allein hier kann dann nicht

von einer Realleibeigenschaft, sondern nur von Personalleibeigenschaft die

Rede seyn. ? ' , ., >

7> Art. s. und St. Motive a. a. O. S. 42S. Ber. der Komm, der Abg.

a. a. O. S. 68Z f. Umfaßt eine solche Uebereinkunft auch andere Gefälle,

wofür der Staat nicht einzustehen hat, namentlich eine Entschädigung für

die vom, Jahr MS vis 4. Juli 1856 dem Leibherrn entgangenen leibherr»

lichen Nutzungen ^ ohne daß ersichtlich mij''e, mit w«chem Theile der Ge

samtsumme der Leibherr» für die Leibeigenschaft als selche habe entschädigt

werden wolle«, so findet die Entschädigung für letzter« nach Maßgabe

des jetzigen Gesetzes Statt. Art. 21. Hpt Jnstr. §. 84. Der letzte Dezember

1832 wurde als Grenzpunkt darum angenommen, weil seit Einbringung des

Gesetzeseutwurfs, bei den Ständen leicht zum Nachtheile des Staats ton«

trahirt worden seyn könnte. Motive s. a. O. Daraus folgt aber nur, daß

es einer Prüfung solcher späteren Verträge unter Zugxundlegnng des neue«

Gesetzes als äusscrsten Maßstabs der Entschädigung ebenso bedürfe, wie wenn

die Uebereinkunft zugleich andere Gefällarten umfassen würde, nicht aber,

daß nun solche Leibeigene von den Wohlthaten dieses Gesetzes ganz ausge«

schlössen seyen. Vgl. Motive «. a. O. Hat ein Leibeigener die Abfindungs,

summe schon ganz oder theilmeise entrichtet, so ist die Entschädigung nun

ihm zu leiste«. Werl), der Abg^24. Sitzg. S. ez ff.

8) Eigentlich hätte hier der Tag der BckanntmaäMg des, Gesetzes,

(10. November 18Z«) entscheide» sollen. S. jedoch Art. 2g des Gesetzes '

9) Motpe a. «. O. S. IIS. Verh. d. l. Kammer Heft V. S. I.74K.

10) Verh. der I Kr. a. a. O. S. 173«. der II. Kr. 24. Sitzg. S-,4«.>

ij) Art. 2«. Motive O. S; 4ss. Die Kommission der !.KaMme«

wollte noch beigefügt missen, daß auch gegen die in »lokalleibcigen«. Orten"

seit 1818 erst eingewanderten Personen ein Anspruch vorbehalten bleibe, und

zwar bis zu erfolgter Entschädigung; allein i» der Verhandlung jeuer Kam»

mer wurde dieser Antrag abgelehnt. Verh. der Stt«shi. 'a. ^S.,.S. 1742.

1 762. Die Kommission der Il> Kammer wollt^jdze, Entschäidigwigispfficht auf

den Staat w^MUMd^KbFrha^OM^ .bzstMwtimMg. S. Berich? der«

selben a. a. O. S., tz?8< Allein die Kammer selbst tM dem- Regier'ungs?

antrag ^.i«i,Zi,W.gch.Sch»gs MWä-SZS, M ZS-^A., Da hie Ltiheigeneid

nach dein. EM. ». A. 4«i>7 zpr S«tschSdtgu«K 5« Leilcherrg, fü« äufge«,

hobene LeibeWlMaft persönlich yerbustden NMxn, sy «che ,Ki«M GsMdM
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dadurch mit diesem Gesetz E Mn §.22« u. 225 Eingang.) i» llebereinstim-

mnng zu bringen gksncht, daß Ma>< annahm, die fortgesetzte Erfüllung von

Verbindlichkeiten/ die an sich nicht mehr existiren, vertrete die Verzugszin

se« wegen unterbliebener Entschädigung; allein der Verzug war wohl nicht

«nf Seite der Pflichtigen, sondern auf Seite des Staats, weichet das ver«

sprochenc Regulativ der Entschädigung vorenthielt. Auch wenn Man den

Grundsatz: „nemo in ,I«>nnvm sltoriu» I«cunl«t!«>' I>«t" auf die Erste»

ren anwenden wollte, sofern sie im Genuß des Entschädigungskapitals bisher

geblieben sind, könnte ein Zweifel wieder in so fern entstehen, als die Nachwir

kungen der Leibeigenschaft von 1813 bis 18ZS den Gewinn aus jenem Kapital

bei Einzelne» leicht Kbtrsteigkn könnten. Nur also "dMrch,- daß' der Staat

jetzt dir Leistung des Entschädignngskapitals, welche mspnlilglich den' Pflich

tige« oblag , übernahm, somit gleichsam tauschweise air die StelK der ley-

tercn trat, wird der Art. 2U des Gesetzes gerechtfertigt. Indessen ist Zweicr-

lek hiebei zn bemerke»: 1) eine Verpflichtung zu Verzugszinsen aus den

, ejuzelnen unterbliebenen Leistungen flndet nicht Statt. 2) Ebensowenig

können diese Leistungen jetzt noch in nswrs gefordert werden; denn nur

ein Anspruch für dieselben (d. h. statt derselben) ist den Berechtigten vor

behalten. Ueber das Maaß dieses Ersatzanspruchs hat, wenn die Parteien

uicht gütlich übereinkommen, der Richter zu entscheiden; allein den Anhalts

punkt dabei bilden immerhin die entgangenen Nutzungen , nicht ias dnrch

das neue Gesetz bestimmte Gntschiidigimgskapital. S) Gegen diejenigen vor

matt leibeigene» Personen, welch« biS znm^IvAeMM'MMnschlirßlich

noch nicht ftlbftflSnbig ansässig wären, kann auch dieser Änfpruch Uchk ^A

beu iverden,' da bei ihnen ein« Verpflichtung zur EntschttigÜNA für die Lei d>

eigcnschaft überhaupt vom Gesetze <Art. 5.) nicht angenommen MÄi 4) Dil'

gegen ssnd nicht blos die Leibeigenen selbst, ans welche d«« MK»^ des Ge

setzes Anwendung findet, sondern auch für sie ihre Erbnt zur Ersatzleistung

für d«.Leibeige!rsit'afts-Abgaben v. 1818 bis 1«ZS einschließlich verbunden.

S) Eine Zurüctforderung der seit 1818 fortc,ttrichtßten Leistuttgen aus dem

E),uO,e der Mchtschuld <e«n6iet!u ,»>ZeKi,i) sindet nicht"Gt<ttt.

is) Art. 2. Zweiter Absatz. Verh. der I. Kammer von 185S. Heft V.

S> 17^., der II. Kr. 86. Sitzung S.4 u. S. Schön M Mündung des

Satzes 2 im Art. 2. mit dem Satze i desselben dü'tch ^DaM isk ««rich

tig/ deNN jener enthält keineswegs eine Konklus^i^iiiös' «efrck7' Vesser

hieße esi „Indessen." Allein <>»ch^»gtfth<«ltziMn"WMM«Ä? unnch-

tig gefaßt und für v«^d«>tzi« BerhanMngtK ^«««»^nW'Onnt',

u««rst«Kchttch0!,1 5,Z,<-, ,«««,«.» ni,«jö .«Vi, .S .<?. .»..» »,«>!> ^

1Z> Ein srßumönkunr s ^»^»^W'«»MchWr Nclp1»«'Ottr ^ schon

«Äls he^^isay vo« dee sian^eKherMchri, KaMnter i«l Z«teMe dtt

rechtigten beitragt nmrie dann «l><^ auch «<Ikk>!d<»t-g«sttMMenha»g , i»
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welchem derselbe vorgeschlagen worden. Verl), der l. Kammer a. «. D.

S i74S >f. Ebenso ist die Natur der Sache gegen die Annahme eines Ver

zichts im obigen Falle, da ein Recht auf fortgesetzte Leistungen nicht statt

fand, sondern nur ein Recht auf Entschädigung, und daher in der unter

lassenen Au forderung der erstern kein Verzicht auf die letztere liege» konnte.

,4) Art. - > - . .. ..^

,
- >>

'
. « , „, , ., ,-, ,

'
.,

, , s. 227.

^ ' ' ' ^, ' ^ >.-' ^'i

S) Auömittlung der Eutschädigungs - Gegenstciude.

Welche Rechte auf der Person und welche auf Gütern haften,

ist im einzelne« Falle je aus den besonderen Rechtsverhältnisse«

ttnd Rechtsquellen narnemlich ans den Lagerbüchern, Haischbckchern,

Jinsregistem, SteuetblZchertt zu entscheiden '). Aus dem Ra

inen, worunter dieselben vötkommen, laßt sich im Allgemeine» so

wenig ein unfehlbarer SchKH auf die Leibeigenschaft ziehen als

umgekehrt aus der Existenz dieses Verhältnisses auf das Daseyn go-

Wiffer Lasten 2). Doch können Abgaben und Dienste, wozu nicht

Ms' der- Nachfolger im Gute, sondern auch andere Familienglieder

verbunden sind, nicht als dingliche, sondern nur als persönliche La

sten bezeichnet werden. Wofern dagegen gewiße Prästationen z. B.

der Sterbfall> wiederkehrende Zinse und Dienste lediglich der wech

selnden Person des Gutsbesitzers obliegen, also mir dem Gute selbst

auf den nachfolgenden Besitzer übergehen, sind dieselben als ding,

lich, somit nicht als aufgehoben zu betrachten ^). Eben dieß ist

auch der Fall, wenn mit der Anzahl von Gütern, die jemand inne

hat, die Last sich vervielfältigt nicht aber, wenn sie sich unter

allen Besitz-Veränderungen gleich bleibt, oder mir etwa nach dem

Vermögen des Pflichtigen sich erhöht oder vermindert Aber auch

persönliche Dienste und Abgaben, sind darum noch keine Wirkun

gen der Leibeigenschaft, sondern können in einem früheren vogteili-

chen (schutzherrlichen, gerichtsherrlichen) Verbände ihren Grund ha

ben 7) , in welchem Falle die gesetzlichen Bestimmungen über Auf

hebung der Leibeigenschaft und Entschädigung der Leib Herrn wieder

keine Anwendung auf sie finden. Uebn'gens hat das Gesetz bei ein

zelnen Leistungen rechtliche Vermuthungen für ihre lelbeigeufchaftli-

che Natur mifgestellt, welche bis zum Beweift des Gegemhejts den

jenigen welche diese Natnr behaupten, z« Statten kommen Bei

Auömittlung des Gegenstandes! der EOtschädiguNg sollen nämlich im
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Zweifel als Ausflösse der Leibeigenschaft betrachtet werden : t) die«

jenigrn Leistungen, welche schon durch ihre Benennung auf das leib-

eigenschaftliche Verhältniß hinweiseil, namentlich jahrliche Leib«

steuern, LeibWllii'ge, Leibhennen, Leibhahnen, Leibsbeeten, Weix

satgelder 2) Diejenigen, welche im Falle der Verheirarhung zn

entrichten sind, namentlich Brauklauf, Ungenossame '"). Diese Lei

stungen (1 u. 2) sofern sie in der Regel nur Leibeigenen obliegen,

sind als leibeigenschaftlich anzunehmen, auch ohne daß ein Leibci-

genschafts-Verhaltniß dargechais ist, indem sie gerade für das Vor,

handeuseyn «ineS solchen Verhältnisses p>ssuuu'ren lqsse», ")j, wäh

rend dagegen 3) der Srerbfall> welcher so häufig, auch al«Z, dingliche

Last vorkommt, «ur dann als AuLflMjMnWqKZjMkisMsa^

Leibeigenschaft zu bermuthen !istF!,weM,Ms«, selbst keinen, Iweißel

unterliegt Auch aus Her Verpflichtung zu einem Mauumissious-

gelde bei dem Austritt suö dem gutsherrlichm Verhäitnl'sse kann nicht

auf Leibeigenschaft geschlossen werden, mid mngekehrt; ist aber eine

leibeigene Person dazu verpflichte^ Mr -j!iegt die' Abgabe neben

andern Leibeigenschaftslasten allen Gememde-Angehbrigeu ob, sofern

sie austreten, so darf im Zweifel, yennuthet WMn^.daß sie Aus«

fluß der Personal- oder Lokalleibeigenschaft seZ ,^., Bei andern Lej«

stnngen, namentlich bei de» ,Frvh,len und quch

wenu sie entschieden persönlicher Art, sind, wiDd.>)^g^e»n«icht iHr

die leibeigenschaftliche Natur vermuthet W>iZ,M^<M. Wischen

Beweisgründen kann daher diese hergeleitet, «Hkde«:U. ,

j) W denr Werthe dieser Dokumente später ,n VerUeyr^Ä'n 'i^'nMÄ-

rechten und Skeallasten. ' ' chfi 5i»S

2) So werden die Bezeichnungen: Leibhcnnen, Leidfall, Mimnmissionö°

gelber gdugiv« für wahre Reallasten gebraucht/ ÄnI^g MÄ ln'd^

schädignngs-EeseK von sl3ZS das Heerdrecht als Leibeigenschaftslast ange

nommen (unten Note 42) während hier gerade der NaiM ebttiso für die

reale Natur spricht, wie bei dem Rauchhnh». §. 22z. N«t< S. W. meine

Schrift: die grundherrlichcn Rechte :c. S., 4vS Mte^«!^« ^ ' j.-,,^

Z) Selbst der Leibzi»ö hemmlt . «cht Kberall: als LeibeigisifchastslaA yvr

(8. 22z. Rote 2); dochM djfL enie hö.chst, seltene Ausn«W^,, ,.,,..1' ^„,..j

4) Daraus, daß von dtt BerlasseuschMdesMfLtiWeMgZgejHten Bauern

der Sterbfall z«' entrichten isth rf^t^«detM'«vchMchr>l dich diese Abgabe

eine persimkich« /se,z ide»n d^r Lej>BS^^stkhtl tmn^iM,,m,Merbi,,du«g

mit dem Gut, v^N5t«chM.«x:^jbzucht g<»iM.^z?Z) h.,<z s.„!,Zniii! ^1«
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5) 3. B. der Sterbfall, welcher nach der Anzahl von Gittern doppelt und

dreifach einer Verlassenschaft obliegen kann (§. 219. Note 1Z), wiihrcnd er

von dem Leibeigenen nur einfach genommen wurde,,

S) Z. B. der Sterbfall, wenn er auf einen Quotienten der Verlassen

schaft reducirt mar §. 225. Note 17. ^

7) 3. B. die Gebühr für die Aufnahme in das Bürger- oder Beifiizrccht

und die jährlichen Bürger- und Beisitzgelder, deren Bezug, wo sie solche

hergebracht haben, jedoch unter Vorbehalt der Ermäßigung durch die Re

gierungsstellen, den Gutsherrn gelassen worden. Verordn. v. 2/«. Dezbr.

1810 <Regbl. S. 5Z9, 9 Apr. 1815 »r. ä. (Rcgbl. S. I^S).

8) Das Edikt von 1817 »rl, Z. (rergl. mit III. §. 15.) hat zwar elite

Anzahl von Gefällen als Lcibeigenfchafrs-Lasten angeführt) «tlein ohne da>

Mit anszufprechen, wie von Manchen in der II. Kammer angenommen nnir-

de, daß gleicht Leistungen nickt «uch in andern Verhältnissen vorkommen

können, ja ohne auch nur eine rechtliche Vermnthnng für ihre Leibeigen-

schafts -Qualität anfzustellen; denn es sagt nur: die btsherigcn^Perso-

nal- und Lokal-Leibeigenen sollen künftig von jenen Gefällen befreit

seyn; erste Voransfcbnng der Befreiung war also das Borhandenseyn der

Leibeigenschaft selbst, als der esK, äebencki. Erst das neue Gcsep von

18ZS Art. 5. h.tt PrZsnmtioncn aufgestellt, jedoch mit Recht keine s,e»e.

«umtiinr, juris et jure, welche den Beweis des Gegentheils ausschlie

ßen würden, da amtliche Erkundigungen, welche aus allen TheZlen des La»'-

des eingezogen worden, zn dem Ergebnisse geführt hatten, daß keine" der

im Edikt angeführten Leibeigcnschastslasten gegen 3weifel gesichert sty.' Mo

tive zum Entfchä'digungsgcsch von 18ZS a. «l. Ö. S. 117. Vgl. Verh. der

II. Kammer, ZZ. Sitzung S. 2—5«. ZK. Si^lMg S. Zt— ZS. 8l. Sihnng

S. 5. III, Beil.Heft S. 59t. Verh. der t> Kammer Heft V. S. ilWff.

1745 ff. Nach ^ 77. Ker Hpt,J«str. dürfen fogar die mit der, Ablösung be

schäftigten Administrativ-Bchördcn durch den Eintritt einer der geschlichen

Vermuthungen sich nicht abhatten kasse»,- von Amts wegen' nachzufor-

scheu, ob die Leistung nrcht glcichwvhl eine andere Natttr Hab«,?!

S) Gestp v. 18Z6 Ars. z. »«. ,'. S. oben §. 222. , , - > ,!.-:>

10) Art. Z.^«r. ^, ?b«> j. «t. , ' , ,, . ,

«L) Dieß folgt aus der dem Ars. 5. «r. Z. b'clgcflgtcn Beschränkung (wel

che die unter nr. V. l^, 2. dess. Acr. angefiihtteil Abgaben nicht trifft!, eben

so aus dem Schlüsse des Art. Z. „bei alle» nbrigen' Leistungen — wird „ickt

für die Leibeigenschaft «v«i,Ä,ek,"' wclchev jeooch övr mr^Ä. hätte gc-

Aeltt werben- svlleir. Vgl. auch Verh. Ver II. Kammer,, zz. Siynng S z«.

Umgekehrt kann ans dem BorlMdenseyn der Loibrigenschafb nicht auf den

Br^nttlauf geschlossen wttdn>> wohl aber auf den LeibzinS und auf de«

StrrbfaU. E. oben H..2»»5«t«» und die' <s«ige»de- R«te. ° > '
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1,2) Der Gesetzesentwurf wollte bei dem Sterbfall keine Vermuthung auf

stellen, sondern die Frage von der Doktrin abhängig machen, welche freilich

hierin zu keiner Bestimmtheit gelangt ist. Auf den Antrag der II. Kam«

mer wurden jedoch unter die zu vermuthenden Lasten in den Art. ?. des

Gesetzes 8. nr. S. noch aufgenommen: „die bei dem Absterben zu entrich

tenden Abgaben an Hauptrecht oder Besthaupt, an kleinem oder großem

Fall, an Sterbfall, Mortuarium, Heerdrecht (?) oder Gürtelgewand :e.

/wenn der Verstorbene Lokal» oder Personal-Leibeigener war."

S. Verh. der II. Kammer Note 3. cit. ,

1Z) Wenn schon bei dem Hauptrecht, das so häusig als dingliche Last vor»

kommt (§. 22z. Note 2^, eine solche bedingte Vermuthung gilt, so muß diese

noch mehr nach gemeinem Recht bei dem Manumissivnsgeld S. Z. 224»

Note 1. augeuomme» werden, das freilich mit dem Abfahrtgeld <Weglöse>

uud Mit dem Abzüge nicht zu verwechseln ist. In dem II. Edjtt v. 5317

wird das Mannmissionsgeld unter den übrigen Leibeigenfchaftslaften ange»

führt. Das neue Gesetz übergeht dasselbe im Art. 5; indessen steht man aus

Art. S unh K Md> aus den Verhandlungen der II. Kammer, namentlich

aus de» Aeußerungen. des Departements-Chefs des Innern (2Z. Sitzung

S. S5 unten und Z4 oben), daß es nW uur nicht Aweck war, sie alS

nicht aufgehoben zn betrachten, sondern daß vielmehr, wenn Personal- oder

Lokalleibeigenschaft entschieden vorhanden, überhaupt alle diejenigen Abga»

Ken,, die das Edikt von 18t7 als Lcibeigcnschafts -Lasten bezeichnet, alS

solche behandelt werden sollen, bis der Gegenbeweis geführt ist. Nur eine

unbedingte Präsumtion, wie sie die Kommission beantragte, wurde nicht

zuläßig gefunden. ^ ... -. . ^ .., „.,-,, i>s,....i«,^:>i^

t4>Art:Z. a. V. S. oben §.222. ^-!.!i',^.'.z.!

t-i) WoiKin ii»n allerdings auch wieder Vermnthungen gehören, jedoch

nur pr»esnmt!«i,s, k»vti s. Komivis, keine Rechtsvermuthungen.

>:,s>^u, ^ i »P !, ^ , 228» - >>!,,!! i^sttt»« .»'«,»'''>'

4> Betrag der Entschädigung und Berechnung derselbe». ^ "

Die Entschädigung der Leibherrn bestimmt sich nach dem Er

trage, welche» die aufgehobenen LeibeigenschaftSlastei! denftkbe» rm

Durchschnitt gewährt haben Das herkömmliche Laßgeld (Ma-

numissionsgeld)^ womit die Leibeigene» früher stich loskaufen konn

ten, giebt hiehei keinen Maßstab, sondern es ,wiK, . ohne Rücksicht

auf dasselbe, der jährliche Durchschnlttsettfag,deLLe^ asS

Grundlage der Entichadigungssumme angesehe«,?)., Ueber Ausmitt«

wng diefts. D«xchfthnittzse?trags gelten folgende Grundsätze: 1) in

denselben find einMr«.ch»e« säMichen der Herrschaft «nge
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sallenen^) ständigen und unständigen Gefälle und Dienste, mir Aus

nahme der Manumissionsgeldcr, welche blos an Orten, wo Lokal-

Leibeigenschaft galc, und auch hier mir, so weit solche bei Ueber-

siedlungen innerhalb des Staatsgebiets zu entrichten waren, einge

rechner werden Dabei macht es seinen Unterschied, ob der Leib

herr gewiße Gebühren selbst bezogen oder seinem Beamten (Vogt,

Verwalter) überlassen hat, sofern sie nur ans der Leibeigenschaft

flößen. Dagegen sind die den Leibeigenen gereichten Gegenleistun

gen von dem Ertrage in Abzug zu bringen °). Sporteln, Taren,

Schreibgebühren und ähnliche Abgaben für amtliche Bemühungen,

welche nunmehr weggefallen stich, bleiben ausser Berechnung °).

2) In der Regel ist der Ertrag aus den Rechnungsakten des Be

rechtigten förmlich nachzuweisen, und zwar mit Rücksicht auf die

dem Jahr 1818 zunächst vorangegangenen 12 Jahre, also auf die

Jahre 1S«6 bis 1817 einschließlich. Nur bei dem Sterbfall <§. 225)

ist eine Durchschnitts-Berechnnng von 25 Jahren, also aus den Jah

ren 179? bis 1817 einschließlich, zu Grunde zu legen. Sind bin

nen eineS dieser Zeiträume Leistungen oder Gegenleistungen bleibend

vermindert worden, so ist die Durchschuitts-Berechnung auf die seit

der eingetretenen Minderung verflossenen Jahre zu beschränken, wo

fern dieser Zeitraum wenigstens 10 Jahre beträgt Bei Leistun

gen und Gegenleistungen, welche nicht in Geld bestehen, ist, wen«

dieselben bereits in ei» unveränderliches Gcldsurrogat durch Vertrag

oder Herkommen verwandelt ^sind, dieses, ausserdem aber derScha-

tzungswerrh zu Grund zu legen, welcher bei Sterbfällen, die «« be

sonderen Gegenständen bestehen, aus den Rcchnnngs- und Thel-

lungsakrc», bei sonstigen Naturalgefälle» aber nach den in dem Ge

setze vom 27. Okcobör 18?6 über Ablösung der Beete» festgesetzten

Preisen nud bei Naturaldienstcn nach den in dem Gesetze vom L8.

desselben Monats über die Frohnabldftmg aufgestellten Grundsätzen

zu ermitteln ist Wenn jedoch der wirkliche Ertrag in Ermang

lung glaubwiii'diger NechnungSnkken lmd anderer zuverlästigcr Be

weismittel sich micht datthitn !lÜM> oM we«ii> im FMe bkcibcn-

der Vermindn'nng der Leistungen, der Zeitraum, iunerhalb dessen

sie sich geäußert hat, nicht mindestens 10 Jahre beträgt, so- tritt

an die Stell? der '^ttagS«Nachwvifmig (des Bewcisverfnhrcno),

falls solche nicht durch Vergleich der Betheiligten ^entbehrlich ge

macht wird, eine arbiträre Schätzung (Schatzungsverfahren), in-
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dem der Durchschnitt des jährlichen Rohertrags wahrend des be-

zeichneten Seitraums unter Zugnmdlegling des, in den Gesetzen über

Ablösung von Beeten und Frohnen festgesetzten Schätzungswerths

durch drei verpflichtete Sachverständige bestimmt wird. Fallen die

Schätzungen dieser Sachverständigen verschieden aus, so ist der Er

trag nach dem Durchschnitte der Schätzungssummen zu bestimmen

3) Hinsichtlich der DurchschnittSberechnung ist zwischen Perso

nal- und Lokalleibcigenschnft z» unterscheiden. Bei der erster« ist

der Durchschnitt nach Verhältnis; der Zahl der am ZI. Dez: t817

noch vorhanden gewesenen Leibeigenen zu ziehen und daher zu be

rechnen, wie viel binnen des festgesetzten Zeitraums im Durchschnitt

je auf einen selbstständig ansäßigcn Leibeigenen falle, und Hieße

Sumnie sofort mir der zu dem vorbczeichnsten Zeitpunkt vorhande

nen Zahl spicher Leibeigene« zu multiplicire», während dagegen^«,

Gemeinden, wo Lokalleiheigenschaft galt,, der Ertrag sämmtlicher

LeistmM« im Ganzen und oh«e Rücksicht? Mif die bei Aufhebung

derselben vorhandene Zahl von Pflichtigen in Berechnung zu nehmen

ist, H>>, 4) Von dem auf diese Weise theils mit Rücksicht auf die

Zahl der Pcrsonalleibeigcnen, thcils mit Rücksicht auf ganze Ge,

mcinden durchschnittsweise ausgemittelten jährlichen Roherträge der

Leistungen sind abzuziehen die auf demselben Wege zu Geld berech

neten lcibherrlichen Gegenleistungen , fttner die wegen Uneinbrings

lichkcit (Jncngibilität) den Pflichtige» bcwilligten Nachlässe und

uberdieß wegen des künftig ersparten Vcrwqltnugs- Aufwands acht

Proccnt des ausgemittelten Rohertrags Z) Der zwanzigfa

che Belauf des nach diesen Abzügen übrig bleibenden jährlichen Rein

ertrags bildet das dem Berechtigten zu gewährende Enrschädignngss

Kapital, welches mit dem 1. Juli auf die Staatskasse über

nommen, und, im Fall nicht sogleich die Ablösung erfolgt, von die

sen Tage an unter Vorbehalt gegenseitiger vierteljähriger Aufkün

digung, nach dem für die Staatsschuld gesetzlich bestehenden Zins

fuße vcrziusd wird '^). 6) Wofern die leibhcnlicheu Rechte, wet>

che den Gegenstand der Entschädigung ausmachen, Zubchdrden ei

nes Stamm- oder Leheuguts waren,, haben die Berechtigten die

ausgcmirtelte Sumuze als Surrogat des entzogenen Grundstocks an-

derweit sicher anzulegen. Dagegen ist zum, Rechtsbestande der von

ihnen bei dem Entschädigung Zgeschäft vorgenommenen Haudlungen

,, . > "-,,",',»1« köMvkp«?, ,,»uvj»^i«> )«m.>hl« sin'! ».!.,.'"
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der Konsens der Stamm« und Lehens-Aguatcn und deö LehenL Herrn

nicht erforderlich '^). ^

, . .
- > . , , , ,

1) Gesetz v. 13ZS. Art. 4.

Z) Art. S. - - , "

S) Wenn sie auch aus Gnade erlassen worden sind. Motire a. a. O.

S> 121. Wegen der inexigiblen Forderungen wird an dem Roherträge

der Leibeigenschaft ein Abzug gemacht. S. oben nr. 4.

4) Es scheint freilich auffallend, das! während die Mannmisstonsgebühv

ihrer Natur nach ein Ersatz für die aufhörenden leibeigenschaftlichen Lcistun»

gen ist, nun nicht blos für diese Leistungen, sondern auch »och weiter für

die Manumissioiisgebühr selbst eine Entschädigung eintreten soll) allein an

Orten, wo Lokalleibeigenschaft galt, steht der Zahl der Wegziehenden in

der Regel eine gleiche Zcchl von Einwandernden entgegen, und beschäl?

glaubte der Gesetzgeber, daß für die Einnahme an Manumisflonsgeldcrn,

welche hier nicht wie bei der Persoualleibeigenschaft als Kapital, sondern

als ein nachhaltiger Ertrag erscheine, der LokMeibherr besonders zu ent»

schädigen sey. Motive «. a. O. S. 122. Daß die Man»missi«nsgebnhve»

der auS dem Lande Ziehenden ausgenommen sind, hat seinen Grund darin,

daß die Auswanderer, in Altwiirttemberg uuentgeldlich von der Leibeigen«

schaft, befreit wurden, was auch die Verordn. v. is. Aug. I8t7 (Regbl^

S. 4«6 > bestätigte. Vergl. deutsche Bündesokte Art. IS. Bcschl. der Punt

des-Versanunl. v. ZS. Juni 1817. Prot, der V.Verslg. Bd. III. S. 25«.

5) Art. 7. ». 8. s. oben §. 222. Note 8 U. 1>1.

6) II. Edikt Nr. I. 4. oben Z. 225. Nr. III. Gesetz v. 1856. Art. 8. Mo«

tive a. a. O. S. 125. Kommisjionebcricht der II. Kammer a. a> O. S. sßs.

7, Art. 9. Ueber das ^ormcl^hcr Ertrags-Nachwchuiig s. 5?aupt-Jnstr.

5',^7"«2.^,, . ^ . ^ ,<,,, , '..-,:1-...,>, s.n„'„«,'

8) Art 1«. .Nur mit der Abweichung, daß, die in jenen beiden Gesetze«

bestimmten Zeiträume po» dein 4. Jan. 1818 rückwärts zu greifen sind. S.

oben »r, Haupt- Jnstx. f. 85. lieber jene Gesetze selbst s. Lehre von

den Neallasten, wo auch von der Verwandlung der Naturallasteu ju, ^

Aequivalente und ihren Erfordernissen die Rede seyn wird. 257. 261 f.Z

Nicht blos bei Leibhennen, wie das Gesetz scheinbar annimmt, auch bei dem

Brautlaufund Sterbsall kommen sire Aequivalente vor, welche ohne Zwei

fel ebenso wie dort die Grundlage der Berechnung bilden müssen, uud zwar

ohne Unterschied, ob sie durch Observanz oder Vertrag bestimmt worden.

Vgl. Gesetz über die Frchnablvsung Art. 11. n. is. , ,.

S) Das Gesetz Mrt. iD ^cht von „Wertherhebungsmitteln." Zunächst

sind hiernuter Thcilungsatten verstanden, sofern aus solchen der Schätzungs
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wcrth dtr Sterbfälle zu entnehmen ist. Da indessen die bloßen Schätz»»«

gen kein stckeres Resultat liefern, und daher nach dem Gefetz nu«

subsidiär eintreten sollen, fo könne» ehe zu diesem weiteren Verfahren (Ecl)ä«

tznngsvcrfahren) geschritten wird, sowohl für dm Ertrag der Leibeigeufcha^

im Allgemeinen, als auch für die Erhebung des Werths der Sterbfälle ins»

besondere (bei andern Naturalien entscheiden ja die gesetzlich angenommenem

Preise) außer den Thcilungsakten auch andere leicht zugängliche »nd zu?

verläßigc Beweismittel gebraucht werden. ^(Vstl. Verhandl. der Standes?

Herr. v. 583K Heft V. S. 5755. Verhandl. der Abgeordn. III. Bcil.Heft

S. 6k>2.) Nur einem gllziiumftäudlichc» Beweisverfahren wird sich die Ad»

yiinistrativbehvrde nicht zu unterziehen haben, da dadurch das Entschädi»

gungsgefchäft aufgehalten würde. ... , . , 7

1U) Art. It. Ueber die Zusamunusktzung der ersten und zweiten Schä*

tzungskonui>ission u«,d das Schätzungs- Verfahre» s. Art, 5l — tK. Haupt«,

JÜSr. S- 88-ss. „ )-, z j..,'-,< .1^-. « ' . - ,.1

<^«.,S. ^«>S. Rote^.' ;,!-,' -'.« ,t>- , ,'.'>.->

«2) Der Gesetzgeber gieng hiebei von der Ansicht aus, daß erst mit der

Begründung eines eigenen Haushalts die Verpflichtung, zn lcibeigensckaftli-

che» Abgabe» und Dienste» eintx«te. Motiv« a. a. O. S. I2U. Regel ist

dieß allerdings bei dem Leihzins und bei dem Besthaupt, nicht aber bei dem

HaMtrccht, wo dicfcs in einer Vermögcnöqnote besteht und selbst bei dem

Leibzins kommen Ausnahmen vor. §. 222. Note 5. u. 5. §. 22!: Note tt.

Auch der Brantlanf mußte vor Eingehung der Ehe, «Ho vor der» häusli

chen Niederlassung entrichtet werden. Der Gesiudezwang aber, worin sick

die Dienstpflicht der Leibeigenen hanptfächlich äusserte,, fand nur gcgenül'er

von ledigen Personen Statt. §. 222, Note <Z. , , , , .

5Z) Art. S u. 6. Motive a. a. O. S. 52«. Haupt-Jnstr. §. ««. Daß

skr Gemeinden, wo Lokalleibeigenschaft galt, je eine besondere ErtragiSnacl'.

Weisung beziehungsweise Schätzung nothwendig ist, scheint keinem Zweifel

»nterworfen. Ob aber da, wo nur persönlicher Ncxns statt fand, sämt

liche <i,«m >,nd demselben Herr» ««gehörige Leibeigene zusammenzufas-

st» sind, oder nur die zii einem bestimmten leibherrlicl'en Verbände gchö»

rigen, oder endlich die Leibeigenen einer bestimmten Gemeinde ohne Rücksicht

darauf, welchem Herrn sie xflichtig sind , sagt das Gesetz nicht) doch spricht

gegen das letztere die Natnr der angeordn^ wel

che zu Ungerechtigkeiten auf der einen odex"ändei/n Se^re führen ÄÜrdc,

wenn man die Leibeigene» "dKMebener Herrn 'Mt HstertV ga«'z" v'trWtdt« ^

nen Leitungen zusammenstellen moNte^

erste Methode, sosern die- Leikeig«»« ^'deKWeii ' VirtiÄiÄzM 'verMe«

dener Güter wäre», welche thrilweife im Lehens- od« Mdeikömmißnexns

stehe», »ähre»d, di«ß bei anöttt» »icht> der Fall il>< vgl. Art. ZZ des Ge.
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sehest Es wird also mir die zweite Methode iir4'ig bleiben, für welche

auch der Umstand ist, daß das Gesetz (im Eingangs von einer Entfchädii

gnng der „berechtigten Gntshertsckaften" spricht. Vgl. Hanpt-Jnstr.

^. 7S. Auch die zu einem und demselben Gut gehörige» Leibeigenen wäre»

öfters verschieden angelegt; allein da jetzt die Entschädigung für alle von

einem und demselben Subjekte, dem Staat, geleistet wird, so wird sich die

Verschiedenheit im Endergebnis; meist ziemlich ausgleichen. Nur wenn ge-

wiße Leibe/gene unter sich herkömmlich in einer besonderen Leib-Gemein

schaft standen, wird für sie eine desondere Berechnung anzustellen sehn.

'44>Mr. ^." Dk der^Mshett ^adgesehett vock Nätural-Stcrbfall, woran

ihm" ei« Abftn^ütiHMMjnMhrZebn, 'wurde , kein Vorzugsrecht hinsicht

lich der Leibgefälts HatteZ' »M ' W die Ertrags «Berechnung dir sämtliche»

ana.efalt«nen Leistungen aAfgtnon>me» werden, so mußte die Jnexigibi-

li.iit allerdings hier j« Betracht kommen. S. Wer, das Vorzugsrecht des°

^«rbfM/,. Ko/d «,§ »r««G. ' ?<tzn j^.HKf.-! Magazin für w«rtt. ^Schrejber^

I. Heft M5is4ha^ Filsch.' 'S«««

tS> Art.«tz^.^.,zHM^<Zui^kS.M«e,Mz<z^, ZissZins^G mi «n«

1S> .Sl^sS^- H«BMtM^^Hf«ft>eMr»^r««

Staatslehui hat sich ^r^W^WMgz;d.»iM,rH>.o,ttrlch««4he«rliche A««^

ordn»ng.«»rh«Ha^ni^agx^^.S^Ptuih z« de« LchenspK»Äte» gDtzydfts,

^ s> Hö«zi.-H«ng'des ^schädig» - Attsschsußtermi),.,,

, Äflz difs Ml^tzehMhfWsM iKMsichtlich,her K»tßchMgu«M??

Pflicht W«n^MGt^GSW^MffeM^ gW» ^>MkDibmdK»?Bk«ss

rcchlizrcu effM^,Me^Mp«ÄZei'zu, «cht«» , > «ckrKttiM MttuUS«?

kasse>, wir^hWch MrMsMW VsriAmi.«tß pon diesen A»spt'Üche»

befreit. AllM die EiWHchung von Mitt ^er Stasrskasft! A^uzch

nmulich nicht .WHiH^-Adf/JuMvMtÄY chW.bMts ',fo«uxijt!ten >

Anspruchs ^l^^ei^MV V^r«»,^

soO«u"^trit^.^h^,^rGj^ MOyge.MMmkKt^MeM, die.

tW^Mch^g^^MchM^MMGckWW KaMWstM<a«chc
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gierunge», in deren Hände das Entschädigungsgeschäft gelegt ist '),

berechtigt, »dthigenfalls unter Androhung von Ordnungsstrafen wei

tere Friste« zu bestimmen allein ein materieller Rechtsnachtheil

trifft beide Theile erst dann, wenn binnen der unerstrecklichen Frist

von S Jahren, von Verkündigung des Gesetzes an, also bis zum

L9. Okt. 1829 die Anmeldung und Liquidirung ihrer Ansprüche, be

ziehungsweise Verbindlichkeiten nicht Statt gefunden hat. Wer

nämlich diese Frist versäumt, kann später aus dem Grunde der Leibe

eigenschaft weder eine leibeigenschaftliche Leistung fordern, noch ei-

> ne Leistung unter Berufung auf ihre leibeigenschaftliche Natur ver

weigern 2). Der Zweck dieser Bestimmung war nicht, nun uinge«.

kehrt denjenigen, welche ihre Leibeigenschaftsrechtt augemeldet ha

be»,, deren femere Anforderung zu gestatten: denn diese Anforde

rung ist schon jetzt nicht mehr gestattet *)> noch die Leibeigenschaft

derjenigen , welche ihre Berbindlichkeit nicht Zur Kenntnis der Be^

Hörde gebracht haben , zur Strafe wieder aufleben zu lassen, son

dern im Gegentheil jede Nachwirkung der «nfgehöbetien Leibeigcil-

schaft, nmnentiich jede Entschädignngs-Forderuug ans derselben von

dem angegebenen Zeitpunkte an üuszlkfchließen Hinaus folgt:

H^vbm k^JÄi WZ6 an ist dmch Uebernnhme der EnrschZdigungs-

pflicht auf den Staat jede Alkfvrderung einer ftril^en le'ldeigenschaft-

lichen Leistung gegen die frühereu Leibpflichtigen unstatthaft 6>.

2) Die Realistrung dieser Entschadigiingspflicht hängt zwar von .

der Anmeldung und Liquidirung der Entschödigungsobjekte ab ; in--

dessen genögt eS> «mn- innerhalb dreier Jahre von einem der m -

sprüngtichen Inttreffe«t<n> dem BötheiliZten (Leib^rri^'Mir^Ke^'

pstichtsre« (Leibeigenen) , der Beweis der KkbeWnMftlKhe» 'QM

lität beigebrachr worden Bei Airmeldüng 'der betreffenden Lei^

ikmge» isttzchar^die Staatskasse noch NM thäti^ ' Mjl^aber^'b^^^

der LiquidationslMdlu«g^i««>M daS konWch« BezrW-KaMeralamt

enrzniadea ist^'M» theils die Rechts der StaMlÄffe zu wahren,

theils zn einem Vergleiche Übst die EntschSdignnA l>ie Händ zu bie

ten, «elcher bei jener Ha«dK,«g versucht w^rvw söÄ^A' Z> Bkn^

uenebe« -jener Frist ist a»ch VerMechkSweL^kMMitWnWirWs^

che, Forderungen sgktttliche» MWMjfte«^«^"z»gä«Sl^ ^''W-'-

memlich>iDd«iMM»et»6g Hesse1be»"fl«^«^Ä>e«»'däks RW'aUf

di^^urSutschaWmch WiMMW MeWnWMMAifiKög^b)w^mr

die GMgkM ««V ver> N«fa«g M eMP^Ärfh'tvuNg desselben

2si
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oder des ausgesprocheneu Verzichts (§. «26. a. E.) oder e) wenn

die Eigenschaft der Leistung: ob Ausfluß der Personal- oder Lo

kalleibeigenschaft, streitig ist, so wie tl) wenn es sich von der

Entschädigung für entbehrte Nutzungen vor dem 1. Juli 1856

handelt"). Da in den Fallen .-> — c die Staatskasse bei dem Aus

gang des Rechtsstreits hauptsächlich beteiligt ist, so kann dieselbe

nicht nur im Laufe des Prozcsscö dcm eine» oder andern Theile (Klä

ger oder Beklagten), mit welchem sie ein gemeinschaftliches Inters

esse hat, unaufgefordert accessorisch beitreten sondern es ist

such, vermöge der zwischen den früheren Pflichtigen und der Staats

kasse in Hinsicht auf die Entschädigungsfrage bestehenden juristo

schen Einheit, der Richter verpflichtet, auf Verlangen der erstem

das betreffende Kameralamt, als Repräsentanten der Staats

kasse, beizuladen "). Die Zeit während welcher durch einen an-

hängigenProzeß das Eutschädigungs-Geschafr aufgehalten wird, ist

in die dreijährige Nothfrist nicht einzurechnen 4) Nach

Ablauf dieser äußersten Frist kann der Berechtigte weder in

Form einer Klage, noch in Form einer Einrede, weder ge

genüber vom Staat, noch gegenüber von einem früheren Leibpflich

tigen auf eine vermeintliche Leibeigenschaftsleistung zurückkomme«,

fty es, daß er dieselbe angezeigt und bewiese» hat, in welchem Fall

ei sich mit der verglichenen oder gesetzlich zuerkannten Entschädi

gungssumme begnügen muß, oder daß er sie nicht nachgewiesen hat,

in welchem Fall er durch das Gesetz damit ausgeschlossen ivird.

Selbst wenn der Berechtigte ans Jrrrhum die leibeigenschafrliche

Nättir ^rkaimt hatte, oder durch Krankheit, Abwesenheit, Minder

jährigkeit abgehalten Wörden wäre, dieselbe geltend zu machen, wür

de er mit einer Restitution gegen die versäumte Frist nicht auf

kommen können ^). ö)A»ch die früheren Leibpflichtigen haben bin

nen, desselben äussersten Termins zur Vollziehung des Gesetzes mit

zuwirft«, durch Nachweisung und Anzeige derjenigen Leistungen, wel

ch« «schchrerMeimmg durch das Gesetz ihnen abgenommen und

zur Entschädigung auf die Staatskasse überwiesen worden sind. Die

Folge dieser Versäuumiß ist zwar nicht, daß die gleiche Säumniß

des Berechtigten dadmch kompensirt wird; vielmehr kann dieser mit

einer Forderung aus der Leibeig«chhaft m keinem Falle mehr auf«

Mtti^uK HP, ' allel» für dewFM? daß auch der- Berechtigte feine

Forderung tticht ««Kemekder hör«, »nd nun jpattr «us einew <rn
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dem Rechtstitel geltend machen wollte, den er allerdings z» bewei

sen hätte, würde nun den Pflichtigen die Einrede ihrer leibeigen

schaftlichen Natur nicht mehr zustehen sondern lediglich gestattet

seyn, durch verneinende Einlassung oder sonstige Einreden sich zu

vertheidigen. Ebenso wenig kann ein vormaliger Leibeigener auf

Befreiung von einer nicht angemeldeten leibeigenschaftlichen Leistung

negatorisch klagen '^). — Ueber jedes abgeschlossene Entschadigungs-

geschaft ist, wenn dasselbe nicht durch ein alle wesentlichen Punkte

umfassendes rechtskraftiges Erkenntnis) erledigt worden, eine von

dem Bezirksamte beglaubigte Urkunde auszufertigen'^); doch hangr

weder von dieser Ausfertigung, noch von der gleichfalls vorgeschrie

benen Vormerkung der stattgefundenen Ablösung in den öffentli

che» Büchern die Verbindlichkeit des Geschäfts ab. ,, , >- ! ,

4) Näheres hierüder und über den Rekurs an die niedergesetzte Zen-^

tral-Commissio», beziehungsweise den K. Geheimenrath s. im Gesetz

Art. 22—28. und in der Haupt-Instruktion v. 2». Juli 48Z7. §. 4^-44.

2) Der Gesttzesentwurf Art. 43. wollte schon an die Wtägize Frist daS

zu Note 3. angeführte Präjudiz knüpfen/ die zweite Kammer '«nderte dieK

jedsch »>, ohne aber die Folgen der erste» Vevfämnuiß zu beHmme». Si

übrigens Verhandlungen der Abg. ins der 25. Sitzung S, lZ^St. 26. Si«

tzung S. S^-4«^ Die Fristen (gesetzliche und amtliche) sind W> Tag zu Tag

zu berechnen, ohne Einrechnung des Tags. der Eröffnung., Gehen sie mit

einem Son»-., Fest-, odey Feiertage zu,Eqde, sg msrd queh dieser nicht ge«

nchMt. ,.H^.J»<hk.S.' «^,'.Ks^.,?Kp, P^W^j-, ,'"

S>AM2,ft..no5,ö«.,^ ^„..^,, .« i ^ ^

4) S. §. 22S. Auch der in dem neuen Gesetz eingeräumte Anspruch auf

Entschädigung für die entgangenen Zwifchen-Nutzungen «streckt sich nur bis

4^ Juli 48?S^ SÄg^Mte 44. ''--7 ^''^ '

5) S. hierüber die Verhandlungen der Abgeordiieten a. a. O. besoiider^

S^MK-mMM'A^ Kammer W°M etwal AWchs -lm'BeW

ausgedrückt wissen, was «Ver von der'Kammcr'M WerflAfti^ Malte« 'Änv^

de" S. Verl). der'M «. ck^-^j^, ' ÄrMjWd»itzaGsJ«^/

öonachM MchWen^ ' wWeHeMM^MeWeM«W>«^Whs«W««.

DMeÄguH'M MMgsgkMirfie?tzh« ÄjtMWitt Mfall«»« Abg«.

beii ünd'Bien'sir fvrtzuleiflen WM'/scheint' zw« «»tgch»z«fieHr«?'

dieser WM»MtH««MfÄe'Vo<ch«^^»)lMts^«ur brMe« werhe«z den»

nicht mw ka»n bei diesiuche» ,Mtttlei!w^e,«tzrsNl«ttkKN AKgaben",«W

die R<dr'ftych > da?M ^iizngenschpft Mgff ßU^zeh^nM, ftud«^ ^ jbe,«

25 *
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grenzt «ich der Art. s» des Gesetzes ausdrücklich alle» und jeden Ansprnch

der Lcibherrn gegen ihre vormaligen Leibeigenen niit dem «. Juli <8Z6.

Vgl. Hpt.Jnstr. §. »4.

, 7) Motive a. a. O. S. «29.

8) Art. 2Z. „. 24. Das Kameralamt darf jedoch einen Vergleich nur ein

gehen unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Finanz-Ministerinm,

an welches daher unmittelbar die Akten einzusenden sind. Motive a. «. O.

S. !Z0. Verbands, der Abgeordn. 2ö. Sitzung S. 5.

9) Art. Z4. Auch in diese» Fällen soll zunächst eine schiedsrichterliche

Beilegung versucht werden, Hpt.Jnstr. §. 77. Streitigkeiten über die Er

trags -Nachweisung, namentlich über die Glaubwürdigkeit der dazu beige

brachten Urkunden und die Berechnung der Entschädigungssumme gehören

vor das Forum der Vollzichuiigsbehördcn. Vergl. Hpt.Jnstr. §. 8s-r 8S.

94. 97, v ^

I«) Auch in ««er schon vor dem l. Juli t8Z6 anhängig gewordenen

Rechtssache. . , ' .

Ii) Es märe zu wünschen, daß das Gesetz hierüber, so wie über manches

Andere , w«S der Text des §. berührt , sich ausgesprochen hätte , zumal die

Lehre von der Adcitation eine sehr bestrittene ist (Scheu rle«, Civilprozeß

§. 9S.). All«« im Geist« des Gesetzes scheint Obiges zu liegen, wenn man

nicht die Staatskasse als wirkliche Streitgenosßn betrachte» will, in wel

chem Fall aber in anderer Hinsicht uamentlich wegen des Gerichtsstands

wieder Schwierigkeiten entstehen würden. ' , . ...

42) Art. 54. Hier ist zwar nur von den zur Zeit der Verkündigung deö

Gesetzes anhängigen Rechtssachen die Rede; allein der Grund des Gesetzes:

daß der Abschluß der Liquidation vor der Admiuistrativ-Behörde durch den

Streit nothwendig aufgehalten wird, ist durchgreifend, und wenn sogar

schon bei? den ölteren Prozessen, deren Beilegung im Gesetz begünstigt ist,

das Hinderniß berücksichtigt wird, so mnß dieß noch mehr gelten bei den

jetzt »g durch das ,E»tschädigu»gsgeschäft hervorgerufene» Rechtöstreitig-

keiten. Vergl. Verhandl. der Abgeordn. ss. Sitzung S. 4«. In Hinsicht

auf, andere, .zwischen denselben Berechtigten und Pflichtigen vorkommende,

Gefälle, über deren Stellung nnter die Entschädigungs-Bcstimmunge» kein

Etzett ii!« wird das Eutschödigungs-Verfahre» nicht aufgehalten. Haupt-

Jnstr. §.77. 1. Absatz «. E. Bei diesen tritt dcher der Präklusivtermin

vollkommen in Wirksamkeit. Bei bereits anhängigen Streitsachen beginnt

die Frist zunächst nicht, bei erst entstehenden aber wird sie unterbrochen

»oy Mittheilung der Klage an i§. Notes) bis zur Erledigung des

Streits durch Vergleich oder rechtskräftiges Exkeuntniß.

tZ) Art, z«. S. jedoch oben Note «2. DaH der Berechtigte auch nicht
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einmal ox« eLveptiovi, (z. B. durch Kompensation) sich später in seinem

Rechte schützen kann, sagt das Gesetz zwar nicht (nur dem Pflichtige« ent

zieht es die Einrede); allein, wenn der Zweck des Gesetzgebers war, den ju

ristischen Bestand der Leibeigenschaft von einem gestimmten Zeitpunkte an

überhaupt zu vernichten, so kann auch das Rechtsmittzi^er Einrede dem

früheren Berechtigten nicht mehr zukomme». . .j. ^ ,

tl) Oben Note z. Wergl. Verhandl,' hef MgeorduV«. O. In den

meisten Fällen wird es allerdings dieftxEMKß'Mcht; bedürfen, weil bei ei

ner leibeigenschaftlichen Leistung der Kläger mit dem Beweise seines abmei-

chenden Klagefnndaments nicht aufkommen wird; allein möglich ist e.s denn

doch, daß für die dingliche oder vogceiliche Natur der Leistung von demsel

ben ein formell befriedigender Beweis beigebracht wird, den der Beklagte

nur indirekt dadurch zu beseitigen im Stanke 'ist, daß er ihre leibeigen

schaftliche Natur nachweist. Eine solche Ausflucht ist nun aber, selbst wenn

sie die materielle Wahrheit für sich hätte, nicht mehr gestattet, sondern der

Beklagte muß sich die Abgabe, wenn er nicht mit dem direkte» Gc»

gcnbeweise aufkommen kann, unter dem angesprochenen Titel gefal

len lassen; dieß znmal dann, wenn er diesen Titel früher selbst zugegeben,

und dadurch den Berechtigten veranlaßt hätte, sie nicht anzumelden.

15) Verweigern kann er die Abgabe allerdings nnd die Klage des Geg

ners abwarten; allein konsequentermeise kann man ihm, nachdem er die

zur Befreiung von lcibeigenschaftlichen Lasten eingeräumte gesetzliche Roth-

frist umgangen hat, ebenso wenig eine Klage als eine Einrede für diese»

Zweck mehr zugestehen. .'j.ii.,,.v...z.«k>-.z,„-v«.

16) Art. Z2. Hpt.Jnstr. §. 1Z. Vech. der !!. Kamm« v. 18ZZ. «.Si

tzung S. 90. 5 : . : 1 . > , ^, !^ : , ,,'.i,,n ! /

17) Diese Bestimmung des Art. Z2. des Ges. wurde von der l. Mmmer,

welche ihre Aufnahme veranlaßte, ans den Gesetzes - Entwkrfew über Mls-

sung der Bäthe» und Frvhnen entlehnt, wo dieselbe zum Zweck hatte, die

durch diese Ablösung herbeigeführten Veränderungen hinsichttich nnzelner

Reallasten in den Güter- und Unrerxfandsbiichcrn eintragen z« lassm. Bei

den leibeigenschaftlichen sowie bei den übrigen persönlichen Lasten tritt die

ser Grund nicht ein, wenn nicht irriger Weise einige derselben seither für

dingliche gehalten worden. Dagegen dürfte eine Bemerkung in den Lo-

gcrbüchern oder Amtsgrundbüchern dießfalls ilnk^r^^y»; dies« zu veran

lassen ist aber wohl eher eine ObliegenMit^ der^BezEksSmtrr, alS der Ge.

richte. Nach der Hpt.Jnstr. §. jz. soll übrigens eitle Keglaubigre Abschrift

der Ablösungs-Urkunde oder des Mreffenden Erkenntnisses d^x ^zlWndigeu

Gerichtsstclle bei atteii ÄbWngrk 'z^ WclhrÄg ihrer rechWottjMichen

Fürsorge , namentlich" zum Behiif ^tr'^MiMMMrM'ÄG«^'

terXs. B MlMi SZ «tt</etheilt WerM' Ä -.v: .j;«> >?? >
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S a ch e n - R e ch K ....

(Realrechte uud Reallasien.)

' - -> ! ' ' - §. 23«.

E t » l e l t U N g.

Wenn schon eine Sache an sich nicht als Person oder Rechts

subjekt im e«geren Sinne gedacht werden kann (§. 100.), so kommen

Hoch mancherlei Rechte und Pflichten dermaßen mir einer Sache (ei-

5em Gute) verbunden vor, daß der jeweilige Besitzer der letztem

als solcher, und zwar im Namen der Sache Und als Vertreter der

selben, sie auszuüben, beziehungsweise zu erfüllen hat. Eben weil

schon 'dhrUeäl- (GÄS-) Besitz als solcher dazi, berechtigt, bezie-

hnngswelse verpflichtet', ohne daß ein persönlicher Rechtsgrund hin

zukommen müßte, nennt man sie Realrechte (Gutsrechte), be

ziehungsweise Reallasten (Gutslasten). Die einen wie die an

dern sind aber von (objektiv) dinglichen Rechten (jurs iu re) wohl

zu unterscheiden, deren Objekt wesentlich eine Sache ist, während

die Real-Rechte und die Real-Lasien subjektiv auf einer Sache

haften, und sowohl eine Sache als eine Handlung zum Gegenstan

de haben können. Die hieraus hervorgehende Verschiedenheit der

Begriffe rechtfertigt auch die abgesonderte Stellung dieser Lehre,

welche um so norhwendiger ist, als die so vielfach eigcnthümlichen

Rechtsverhältnisse von Grund und Boden in Deutschland in keiner

andern Verbindung wissenschaftlich klar gemacht werden können ').

y Neu ist diese Stellung allerdings, aber, «vi« mir scheint, nothmen-

dig; denn die Lehre von den Realrechten, (z. B,. Baunrechten) ist unter den

(objektiv) dinglichen Rechten (ju« in re) ^o wenig, an ihrem Platzes qls

die Lehre von den Ritter- und Bauergütern im Rechte der Stände (wie

bei Maurenbrecher n. And.). Auch die Reallasten, sofern sie eine Hand

lung des Beschers, also wieder nicht die belastete Sache selbst, zum Gegen

stände haben, nehmen sich neben den römischen jura i» r« sehr uusyftema
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tisch aus. Der R«me : „Sachenrechte" wird zwar von Neueren HSuSg für

eben diese jurs in rs gebraucht; allein Rechte an Sachen und Rechte der

Sachen ist zweierlei, und nur in Beziehung auf letztere ist die Konstruktion

des Worts „Sachenrechte" analog dem Ausdruck „Perfonenrechte" richtig.

Wenn daher von einem Sachen-Rechte (ju5 rerum) als Inbegriff von Sa

chenrechten (und Sachenpflichten) die Rede fcyn kann, so ist diefe Bezeich

nung auf die gcgciiwärtige Lehre anwendbar, welche, wie das Pcrsonenrecht

()U5 per»onsrun>) von den Personen und den ihnen als solchen zukommen»

den Rechten und Pflichten, so von den Sachen und 'den ihnen anhängenden

stechten und Verbindlichkeiten handelt. Wem übrigens die Erhebung der

Sachen an die Seite von Rechtssubjetten Äustvß geben sollte, der erinnere

sich, daß auch die Römer, so streng sie im Allgemeinen die juristische Per

sönlichkeit auffaßten, doch nicht umhin konnte«, eine Quast -PerMichkeit

bei Sachen einzuräumen, und daher von Servitute, im Gegensatz zu

»ervitute« ^e«v»a,ll,n, V0II jurs prsecliorum U. s, y>. lieben. V. VIII.

». kr. i. ,S, VIII ». kr. ,. DonsIIi oommvot. !ur. «iv. l. ^. ^i.

'° V 7.,'.-' -'."^ ,^-Zz?y.^«,^'^Z

Erstes K a t> i^'e K ' ?»u

Vsn den verschiedenen Atteln von Gütern und ih-

">>: ' ,ren Rechteverhältnissen überhauM

Begriff und Eintheilung derGiiter, i« th^ilbare «nd. Nnthcil-

. ' bare. (Mark un g.) . ,

Von dem Gut im weiteren Sinn, gleichbedeutend mit Mermd-

gen ist zu unterscheiden der Begriff von Gut in^ engereiz und

gewöhnlichen Sinn, wprunM verstanden .ivird esn^^ einzeln^ iuiöe-

wegliche Sache ,(§. 102.)',' insbesondere ein 'GrmMöo^, Landgut,

PrseäiuW, terrs) öder, auch^ eine GMMthe^ ^«m, Comv.lex)

vy» Grundstücken, welck)e. qls Gegenstand gemeinschaftllck)er Aechte

oder Pflichten in Betracht kommen Darf diese Verbindüim liicht

durch Theilung aufgelöst werden, so heißt das Gut ein untheil-

bares oder gebundenes. Die Untheilbarkeit der Güter wird zwar von

den einheimischen Gesetzen in soferne begünstigt, als Häuser und

liegende Güter in Erb- und andern Fallen nur bei entschiedener Vor-

theilhaftigkeit der Trennung und auf Begehren sämtlicher Vethei-

ligten getheilt, auch die bereits getrennten wo möglich wieder in

eine Hand gebracht werde» sollend allein als Grundsatz gesteht
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die Untheilbarkeit nur ausnahmsweise theilö bei adekichen Stamm-

gütern, hinsichtlich welck>er dieselbe m Verbindung mit einer beson

deren Erbfolgeordnung eingeführt ist "), Heils bei lehenbaren Bauer-

güteni, welche ohne gutsherrliche Einwilligung nicht getrennt wer

den dürfen °). Verschieden von dem untheilbaren Gut ist das un-

gctheilte Wlt, die sog. Allmand (Gemeind, cvmmuiuo), welche

im Gemeiudeverband vorkommt ?), im Gegensatz zu der getheilten

Mark, welche von einzelnen Gutsbesitzern oder der Gemeinde als

moralischer Person regelmäßig bewirthschaftet wird. Der Inbegriff

der einem bestimmten Kultur -Verband einverleibten Grundstücke

(Wecker, Wiesen, Weinberge > Garten, Baustätten, Waldunge«,

Egarten) bildet die Marknng (msros) 8), welche wieder hinsicht

lich des Ackerfelds in eine Anzahl von Feldern (oder Zelvje«, ge

wöhnlich drer) und' GewZndw zerfallt ^. In der Regel erstreckt

sich die Jurisdiktion und das Bestenrungsrecht der Gemeittde üktf

alle innerhalb der Gcmeindemarknng befindlichen Parzellen ">); all

ein ausnahmsweise sind gewiße Güter, auch wenn sie einer Gemein-

dcmarkung angehören u«d Markungsrechte genießen, von der vorig,

seitliche«. Gewalt gefttzlich -ausgenommen (§. SZ2. M SK.); biese

heißen befrejp.e G'Ker, («emte, svdÄk, «delichs Güter). Ist ei« Gut

nicht durch fremde Besitzungen durchschnitten, dermaßen, daß es ei

ne eigeiu!,FlM (Markung) für sich bildet, so nennt man es ein ge

schlossenes Gut !'). . , „7,, ^'^^

D S.'M MaÄnö Än^ Weibs Gut d. ,'. V.ermkgen,^Im^gkeichen Sinn

spricht ntini' auch'vöir eirize'lnrn beweglichen GegenMnben al^ Gütern^ ^ Ä.

KaufmannSgutertk. '"'-^ .«YZ!v>« k'^.,,^ ch'i i^««».-^

z) Haus u«V Hof, 'Haus und M/f werden jsch zuwe^n enWgenge'^ '

^) Z. B. ein ^sitterguk. Auch ' das gesanzte, zum Zweck gemeinsamer

landwirchfchäftklcher B^UtzUiig fÄtisth in einer chand VeMdliche Mmobt'.

liar.DesmVgeir heiA M'KM Ginne Gnt^ daher bet Gegensay do« 'Hl«b

und Gut. ' «>'r,M,^'.k:^,i't' )Zi,? N,'"'Z'? "Ä'.-'^ "' "K!'.?k

4> Gen.ReMkHö tz.Mrz jk7Zs. Ges.SI^.^1. S. 404l"'Wgl/ Z:'M''

Note 4. Indessen wArde der Antrag des Abg. b. Rummel auf ÄbMnng

der sog/. Hofmetjgttti-tlchev Zerschlagung größerer Güter durch »ucherlichen

Verkauf der ParMe») «ld ein gleicher Antrag der ersten Kammer ^»f dem

«aM,V;v..«z^,M,,chWsWite» K<i«m«r '«bzelchui. Mrhandl. der Abg.
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S) «.LK «U 'tt. L.R. S. 9. §. Weil auch «. G.R. «. «. J»N tStZ

(Regbl. S. ZZS). II. Ed. v. 18. Nov. 1817 nr. II. Ueb« die willkkhrlj«

che Zertrennung der Bauerngüter in Württ. Stuttg. 1818. S- dagegen das

Grundeigenthum desAdels in Schwaben und die Maximen derUmwittzung ISIS.

7) Siehe die Lehre von den Gemeinden im VIII. Buch.

8) Schoo in dt» I». 4Ism. tit. 47. §. 1. kommt derAusdruck „m,r«ds"

in diesem Sinne vor. Vgl. Ut. ^6. Z. «»ck. Ueber Markungsrechte s.

«Nten Z. 2^,,/) . ..^ > -.Zi .-»'j'.,'.?ijjitt!<1 « ^.»i,

,?) iDie Eintheilung in Zelge« ist sehr «lt. Ksrm. ««p. ,6.

,,^rv» per »nno» mut»nt, et »,s,ere«t »kjer" (Braochk s. die Germania

de^ T«it«s p?n Mja»,.M«i<ße>,»>,He»^<A,,M>.^M,^. z?g. bei

M Wer«,. Edikt «, März iS,2,h,I.zV^»a^..cht«»,r.^iWViW.»tW

5^" Spittlrrs^lg, VM^«n .Th, I.

WeMdere Terminologie hat Weis haar, K«hb.^/MM«tK>,

,' Eine GntSherrlichkeit im tilge«» Sinn (Grundherrschaft), «IS

Recht der Herrschaft über den Grund und Boden einer Markung,

«elcher ganz oder theilweise i» der zeitlichen oder erblichen Ben««

tzung Anderer («oloni, Bauern) steht, war schon dem attesten deut«

schen Rechte bekannt, wonach nur Freie Eigenthnm nach Bolksrecht

(^ro^rietss, echtes Eigenthum) haben konnten^ .,die,MgLrelM aber

mit einew nach Hofrecht (Zru, vurise) zu hmrtheile,Mn ,KeM- Md

Baurecht sich begnügen mußten, und hiebei gcwiße Nutzungsrechte?

die allein das volle (echte) Eigenthum gab, >md welche der Hevc

sich vorbehielt (Jagd, Fischerer, Hut- und Wal'de^GMchtigkeit)^,

regelmäßig entbehrten ^). UebrigenS reicht man mit, Diesem «ngern

Begriffe der GutsHerrlichkeit nur für die wenigsten Pechaltnisse aus,

welche samrlich in den dem Gutsherrn zukommenden Rechten des Obey»

Eigenthums ihre Erklärung finden. In der Regel begreift vielmehr

die Gutsherrlichkeit ?), Hicht.,hiK>^,^.i«eiVk«alt-' Mer ? Sacht«, ,sm>x

der«, auch über Personen, wie namentlich gerichtsherrliche vnd po,

lizeiliche Rechte, Patronarrechtkj, Bannrechte, überhaupt alle Rechte,

welche dem Besitzer eines HerrengntS (Stakvesherrfchaft, Ritter,

guts) in Ansehung dieses Guts zukommend Schön utsprÜnglich^Mr

mit der Herrschaft über die außgeliehe«» HvffttlKu <meM! «ervi>
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le,) theils ein EigenSrecht, cheils ein Schutzrecht über Hre Besitzer

<«erri, liti) verbunden. Das letztere (Wogtet, selvoostt») wurde in

der Folge von einem Theile des Adels, der Klöster und Städte in

dem nächsten Umkreise ihrer Besitzungen (immnnitu», Mnndat) auch

gegenüber von solchen in Anspruch genommen, welche in keinem

leibherrlichen oder gntöherrlichen Verbände zu ihr«« standen. Bei

sehr vielen Rechten, welche jetzt unbestimmt für gutsherckche Rechte

ausgegeben werden, ist der Ursprung nicht in der reinen Gntsherr-

kichkeit, sondern in eben dieser vogteiliche« Obrigkeit «der Schirm

herrlichkeit zu suchen, welche mit Ausnahme einer verhältnißmäßig

kleinen Zahl von Gütern, die ihre Ercmtion theils dem adelichen

Stand ihrer Besitzer, theils einem unabhängigeren Korporations-

Verbände verdankten, alles Landeigenthum sich unterwarf und nicht

nur die Vorrechte des echten Eigenthums großentheils den Besitzern

entzog, sondern auch denselben für den in ihrem Namen geleisteten

Kriegsdienst ähnliche bäuerliche Leistungen auferlegte, wie sie be

reits im engereu Gutsverbande vorkamen; Dieselbe Vogtei, auch

wo sie nicht in Landeshoheit ubergieng, legte doch den Grund zu

einer untergeordneten Gerichts- oder Patrimonial- Herrschaft und

mancherlei Leistungen lassen sich wieder gerade nur aus dieser Ver

bindung erklären ^). Bei Einverleibung der standesherrlichen und

ritterschaftlicheu Besitzungen im Jahr 1806 wurde zwar den fürst

lichen, gräflichen und adelichen Gutsbesitzern der fortgesetzte Besitz

und Genuß ihrer zuvor rechtmäßig bezogenen gutsherrtichen Ein

künfte gelassen 2); allein^ nach Aufhebung der Patrimvmar-GerichtS-

barkeit (10. Mai i«09) ^) und Gleichstellung der Patrimonial-Un'-

terthanen in Rechten und Verbindlichkeiten mir den unmittelbaren

Staatsunterchanen (27. Nov. — 6. Dez. 181«) cessirten von

Rechts wegen alle von der vormaligen Vogt- und GerichtShcrr-

lichkcit abhängig gewesenen Nutzungen für die Gutsherrn, und es

blieben ihnen nur noch die ans dem leib- und grundherrlichen Verbände

oder andern Privat-Verhältnissen herrührenden Forderungen an ihre

Hintersassen Hieran haben auch die neueren staatsrechtlichen Be

stimmungen nichts geändert, welche den standesherrlichcn und rit

terschaftlicheu Gutsbesitzern alle diejenigen Rechte und Vorzüge zu

sicherten, welche aus ihrem Eigenthum und dessen ungestörtem Ge-

«uLe herrühre» und nicht zu der Staatsgewalt und den hd-

-he«u Regierungsrechten gehören ^). Unter de» eingeräumten
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Privilegien ist zwar auch die Gerichtsbarkeit erster und theilweise

zweiter Instanz in den standesherrlichen, beziehungsweise gutsherr»

lichen Bezirken und daö Recht auf alle Juriödiktionsgefälle, welche

als Ausfluß derselbe» de» bestehenden Gesetzen gemäß zu bttrach«

ten sind (Sporteln, Taren, Strafen) ">); allein damit ward die

frühere Patrimonialgewalt mit ihren eigenthümlichen Jubehörden

Sicht wiederhergestellt Jedoch sollen in Hinsicht auf die lehenS»

und gutsherrlichen Verhältnisse die Lehenbriefe «nd Lagerbücher, so«

wie das unbestrittene, einen Rechtsgnmd begründende Herkommen

soweit die neueren gnmdgesetzlichen Bestimmungen nicht damit im

Widerspruch stehen, als Entscheidungsqnelle betrachtet werde» ^.

Uebrigens üben nicht blos adeliche Gutsbesitzer, sondern auch der

Staat, einzelne Korporationen, Stiftungen und Privatpersonen guts,

herrliche Rechte, als Ueberbleibsel früherer oder noch jetzt bestehen«

der Verhaltnisse, aus, wahrend gutsherrliche Vorrecht« (Privil«»

gien) als Folge» neuerer gesetzlicher Begünstigung blos mit imma-

trikulirten standesherrlichen und ritterschaftlichcn Gütern verknüpft

sind. , ^ ' ' !'! '

1) Ueine Schrift: Die gründherrlichey Rechte d'«5 württ. Adels. Tüb.

«Z6.

2) I. Möser, patriotische Phantasien Bd. IV. S. 1S4f. Eichhorn,

deutsche Staats- und Rechtsgeschichte Th. I. § S7. S2>. Grimm, deut

sche Nechtsalterthmner S. S59 f. Aeltere, namentlich Pottgieser, (Z«

,t»tu «ervorum Lemgo ,786) und Buri (Erläuterung des in Deutschland

üblichen Lchcnrechts Abth. II. S. 22f.) nehmen sogar die Unfreiheit der

Bauer» und der Bauergüter als Regel für die ältere Zeit an, womit über

einstimmt Zacharias der Kampf des Grundeigenthums -gegen die Grund

herrlichkeit, Heidelb. 18Z2 S. 16 f., welcher behauptet, daß es nur Grund

herrn, keine Eigentümer vormals in Deutschland gegeben habe. (!) Siehe

jedoch Weichsel, rechtshist. Untersuchnngcn, das gutsherrlich-bäucrl. Ver-

hältniß in Deutschland betr. Bremen 1822. I. Tbl, S, 6 f. 28 f. Eich

horn a. a. O. Th. IV. §. 545 ff. Meine angcf. Schrift S. 52 5

Z) Der Name selbst ist erst seit dem 16. Jahrhundert aufgekommen. I»

einem Lagerbuch v. 1507 (das. S, 269) heißt es: Herlichkeit, Oberkeit und

Gerechtigkeit, Eigenschaft der beiden Dörfer; und in e^iner Beschreibung

der Rechte des Klosters Blaubeuren v. I. 15Z4 (das. S. S5) wiederholt:

„diß Dorff gehört dem gohhuß zu, mit grund, bvden, vnd aller Obrigkhait

gerechtigkhait, gebott, vnd verxott." Vgl. das. S. 77 (Urk. v. 149«). ' 'S.

Stat.Slg. !. S.206 (Lagerb. v. 1S67) „niedergerichtliche Ober- u»i Grunds-
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Lagerb. v. 157S. (Stat.Slg. S. ZS4) „Ahgenthümbs vnd

Grundtsherr." Lagcrb. v. 1S8» das. S. s«7. „GruAdes-Gerechtigkeit."

4) Meine angef. Schrift S. 52 ff. !

5) Org.Man. v. I. 1806 §. 27. Namentlich die fürstlichen »nd gräfli

ch!» Patrimonialherrn „ alle Abgaben , welche den «yaraktrr grundherrli-

cher Zinse und Gefälle haben, nnd in einem unveränderlichen Qua»-

^to entrichtet werden, also alle ständigen Kammergefälle, welche zwar de»

N«men Steuer, Beet, Schätzung, Corpus u. s. w führen, ihrer N«t>u,'

»ach aber keine wahren Steuern sind"; wogegeu alle wahren Steuer», wel

che nach gemißen Gegenständen, auf die sie gelegt werde«, steigen und fal

len, »nd nicht nur einzelne Giiterbesiyer oder Gemeinden aus besonder»

H>rivatverhälinissen , sondern den ganzen Landcsbezirk aus allgemeinen Uu-

terth'anen-Derhältmssen betreffen, mithin auch alle wahren Kammersteueru

oder Steucrbeitrage u. s. w. für den Souverain in Anspruch genommen

"wurden. Jnstr. über die Bestimmung nnd Absonderung der Staats- und

«patrimonial- Einkünfte v. 2. Okt. 18U7 §. 25. bei Knapp, Repert. über

die württ. Geseygbg. Th. III. Abth. Z. S. IS«.

«) Regbl. S. 1S9Z s ? ' .:. . « ?-.>^, . .-:.>.',:".«.

7) Regbl. S. 524. , , '^i.V ^

Meine angef. Schrift S. 1«8— 152, insbesondere S. 147. Daher wur.

de i» der Ver. v. s. Dez. 1810 (Regbl. S. SZ0) und 9. April 181Z nr. S

(Regbl. S. 14S) mit dem Recht der Aufnahme in den Landesschutz auch

das Rezeptionsgeld und das jährliche Schutz- und Schirmgeld in Anspruch

genommen. Vgl. Jnstr. ,v. 18«7 §. IS. Da, wo die Gutsherrn bisher für

die Aufnahme in eine Gemeinde ein Rezeptionsgeld bezogen, sollten sie

zwar im Besitz gelassen, jedoch, woferu darunter die nunmehr wegfallende Ge

bühr des vormaligen Jnrisdiktionsherrn begriffen wäre, dasselbe verhälr-

nißmäßig herabgesetztwerden. Vgl. Knapp a. a.O. TH.III. Mth.2. S. Z«l

— 2»Z. Dagegen werben allerdings die Gutsherrn für die aufgehobene Po-

trimonialgemalt an den Staat Entschädigung zu fordern haben; »ach

Anal des Org.Man. v. i»os §. 27. Meine Schrift S. 142. 7

S) Bundesakte Art. 14. !!>.«. Dekl. für Taxis §. S1. Dekl. für den

reichsunm. Adel §.45. Nach der erster» Dekl. sollte es zwar in Ansehung

der Ausscheid nstg der landesherrlichen und der fürstlichem Gefälle bei de»

bisher deßhalb getroffenen Bestimmungen sei« Bemendeu h«ben; allein da

durch wird dein Rechtsverhältnisse zwischen den. Gutsherrn , und den frühe

ren Pätrimonial-Unterthaüen^ sofern letztere auf die ^fgHHbcue. ck«.

den'li «ch SnÄft») nVcht pkyudiStt/^ÄMnV'an^ef. Schrift S. t45 u. 14«.

i«Z Dekl. für Taxis §. zi. für den u„M. Adel §.29.-'

Meine Stl)rift S.12R . -^ttl«?-.,,..,,,^.-^ : „ , . . ,

IL, Dekl. für de» «»m. Adel §. M l ^ , ,i >,., ,
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l. Standesherrliche Güter.

^ ^ . , .) Begriff. '.. ^ .

Streng genommen sind hierunter nur begriffen die vormals

reichsstandische» Güter (Domänen) derjenigen fürstlichen und gräf?

liche» Familie», welche durch die rheinische Bnndesakte vom Jahr

' 1»»6 und de» Staarsvertrag mir Baiern vom 13. Mai 4«io unte«

die württembergifche Staatsgewalt gekommen sind '). Indessen wur,

den denselben ausnahmsweise einige andere Besitzungen jener FamK

lien gleichgestellt, ivelche theils schon vormals landsässig ^), theilö

der Reichsritterschaft einverleibt waren ^). Man wird daher nnttp

siandesherrlichen Gütern (zu unterscheiden von siandesherrlichen Amts«

bezirken oder Stalchesherrschaften) genauer dieienigen theils eigen-

thümlichen, theils lehenbaren Besitzungen zu verstehen haben , quf

welchen derzeit das dingliche Recht zu Sitz und SUmme in der er,

sten Kammer (Kammer der Standeöherrn) haftet Daß diese

Güter als eine besondere Art von Besitzungen zu bettachten und we-

der den Rittergütern noch ander«, unbefreiten Güter» an die Seite

zu setzen seyen, konnte nach dem Inhalt der Rheinbnndesakte kei

nem Avekfet unterliegen, welche nicht blvs dieselben hinsichtlich veö

Auflägen denen der Prinzen (fnaoes) bes betreffende), souveränen

Hanses gleichgestellt, sondern auch ihren Besitzern gewiß? herrliche

Rechte (droits «eißneurisux et tenösux) innerhalb ihrer frühere» Ge- ,

hjett (StgndesMbiete, Standcsbczirkc) vorbehqlte« hgt Zwar

wurden weder in der rheinischen noch in der deutsche« Bundesakte

^ die Real- und Personal-Rechte der nntenvorfeneu Fürsten und Gra

fen formlich ausgeschieden; allein ans dem Zusätze der erster» Ur

kunde (Art. 27.): daß besagte Domänen und Rechte an keinen

der Konfdderation fremden Souverän verkauft, noch auf andere

Weise verälrßert werden sollen, wenn sie nicht zuvor dem Fürsten,

unter dessen Souveränität sie stehen, angeboten worden, geht un

zweideutig hervor, daß sowohl der Vorzug hinsichtlich der Besteu-

rung, als auch die herrschaftlichen Rechte, namentlich die Gerichts

barkeit, als Zubehörden der Domänen und als Gegenstand der Ver

äußerung angenommen wurden °). Dieser Znsatz ist zwar in der

deutschen Bundesakte nicht wiederholt; doch muß man auch nach

dieser, gleichwie «ach de» königlichen Deklarationen annehmen, daß
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nicht bloö die Eigenschaft eines Standesherrn und die damit ver«

bundenen persönlichen Auszeichnungen wesentlich den Besitz eines

standeöhenlichen Guts voraussetzen, sondern daß auch gewisse stau«

desherrliche Rechte als Realrechte auf diesen Götern selbst haften

und mit ihnen auf den nachfolgenden, wenn auch theilweife nur auf

einen besonders qualisizirten, Besitzer übergehen (ß. 23S.).

I) S. oben §. 201—206. Bekanntmachung wegen Errichtung einer Adels-

Matrikel v. 15. Jan. 1818. Regbl. S. 42. Heber die frühere rcichsständi-

sche Eigenschaft dieser Guter s. meine Schrift über die grundherrl. Rechte

des württ. Adels S. 8ff.

Z) Z. B. die Grafschaft Löwenstein, welche schon früher unter württcmb.

Landeshoheit stand. (I. I. Moser von den deutschen Reichsständen S. 854.)

Bekanntm. a. a. O. , '

3) Dekl. für das fiirstl. Haus Taxis v. 8. Aug. 1819 §. 2«. (in Verb,

mit §. 51—54.) Regbl. S. 51«. Hienach ward dem Fürsten sogar erlaubt,

die standesherrliche Gerichtsbarkeit auch auf diejenigen vormals reichsritter«

schaftlichen Orte zu erstrecken, welche er künftig erwerben werde.

Ebenso dem Grafen Waldeck. Dekl v. 1818. 5. 37. Regbl. S. 5Z5. Mn-

burg Memhölz Dekl. §. ZZ. das. <^. 8Z1, . Dagegen wird eine Standesherr

schaft auf ein Rittergut allein nicht gegründet werden können (S. Note 4Z,

wie denn überhaupt jene Gleichstellung nur so lange dauern dürfte, als die

Standesherrn im Besitze der Rittergüter sich befinden. Daher wäre die Im

matrikulation der letztern in der Ritterschafts-Matrikcl im Interesse ihrer

jetzigen Besitzer selbst wünschenswerth.

4) Dieß ist z. B nicht der Fall bei den Besitzungen der standcsherrttchen

Personallsten Neüxperg und Rechberg, welche nur als Rittergüter in der

Adelsmatrikel laufen, wenn gleich deren Rechtsrerhältniß eigenthümlich fest

gesetzt wurde, ebenso wenig bei den Besitzungen der Fürstin Collorcdo-Manns»

feld, des Fürsten Salm-Reifferscheid-Dyk und des Grafen Fugger-Kirchberg«

Weissenhvrn , wegen welcher diese ihre Besitzer nur als Mitglieder der Rit

terschaft anerkannt sind. . , .>..- .

5) S. oben §. SU5. Note 1. lieber die Auslegung des Worts: „?r!ne«"

f. Wiukopp, die rheinische Conföderationsakte S. 67> A»m. >

S) Als Realrechte fuhrt sie auch auf: Klüber, Staatsrecht des Rhein

bundes S. 102. ISS. 2»l f. i.r >",,,,.,', , ' . ?

§. 2Z4.

-...n,.i,-.-htt„ >^ » «>H >?«,.5sH.!t t«, .. ., , ......^ „^,

ZU diese» Realberechtigunge« gehört: j) chas standesherxliche
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Recht zu Sitz und Stimme in der ersten Kammer der Landstande

.(Kammer der Standesherrn) ') 2) die Ausübung einzelner Ho-

hcitsrechte innerhalb der standesherrlichen Bezirke, namentlich der

bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit erster und, je nach dem

Umfange der Bezirke, zweiter Instanz, ferner das Recht der Poli

zei, der Forstgerichtsbarkeit und der Aufsicht über die Gemeindever

waltung ebei/so die Ausübung des NovÄzehentrcchts'an Orten,

wo der Standesherr Universalzehcnthcrr ist F,',r den Fall scdann,

daß die Standesherrn auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit ver

zichten, ist denselben eingeräumt: ») das Recht, die gntsherrlichen

Gefälle mittelst Einlegung von Pressern in gesetzlicher Ordnung ere-

kutivisch beizutreiben ; fo wie b) das Vorzugsrecht dritter Klasse

wegen der Forderungen an ihre Rentbcamtcn ans der Gutsvcrwal-

tung, soweit solche nicht durch besondere Kautionen gedeckt sind ^).

3) Befreiter Gerichtsstand der standesherrlichen Güter vor den Krcis-

gerichtshbfen °) ; 4) Eremtion derselben von den eigentlichen Amts-

korperschafts - und Gemeindelasien ?). K) Befreiung der früher

stenerfrn gewesenen Schlösser, Schloßgarten und Anlagen (Parks)

von der Landcssieuer 6).' Verschieden von diesen gesetzlichen Vor

rechten der standesherrlichen Güter, sind die lchens- tittd gutsherr-

lichen Rechte, welche zufällig denselben anhangen, wie namentlich

die Rechte über die standesherrlichen Aktivlehen ^) , die Patronat-

rechte und die Ansprüche auf einzelne Rcallasten, (§. 25^ f.). Die

Lehensherrlichkeit von Kaiser Und Reich, sowie von den aufgehobe

nen Stiftern oder von auswärtigen Lehenohcrrn über die im König

reich gelegenen standesherrlichen Besitzungen ist, «» die Krone Würt

temberg übergegangen;)"). «.'^ - M^, /,<--,.'

1) VerfMrk. f. ^Zg. Ueber die Austtbüng dieses Rechts dei flandeshetr«

lich ei, Gemeinschaften s. meine Ei:>l. in die wi'irtt. Staats -Grnndgcfehe'

(Ges.Ssg. III. S. 2«o.) ^! n'^""'

2) De«, für Taxis' §. Mher^'bei'Mohl/ Staatsrecht. SS.

Eine Patrimonialherrschaft ist hiedurch nkcht ^irderhergestellt «orde». S.»

meine Schrift: die grundherrl. Rechte des «ürtt. Adels S. tS5.l . >- ' »

Z) Angef. Dekl. §. 51. für Waldek §. 26. Ysenl'mg §. 2t. VergZ. Dett.

für Hohenlohe v. 1825 §. 56. , ^

4) Ang«f. Dekl. §. ZZ. ^Exekutions-Gesth v. 1325 Art. «Z.

5) Das früher (Dekl. für Waldek 8'. Mnlmrg § 25) eingeräumte

gesetzliche Pfimttechi 'ist in dieses Borzi^Mt'^truMndielt' morScm^urch
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das PrioritSts- Gesetz v. «825 Art. 11. Vgl. Volley, Bemerkungen zum

Pfandgesey Bd. II. S. 681 ff. An und für sich gebühren die ji^» «sei, al

so auch obige (s u. b) den Standesherren nicht. Hertel im Archiv für

civ. Praxis Bd. VII. S. 242— 2S5. And. Ansicht ist W. Emmerich, die

Ansprüche der deutschen Standesherrcn auf die jurs Ks«, des Rom. Rechts,

aus dem Art. «4. der deutschen B.A. nachgewiesen. Hanau 18Z4.

S) IV. Edikt 5. I. 1818 §. 54. tit. 6. Dekl. für Taxis § 7.

7) Dekl. für Taxis F. 56. S. jedoch das. §. 55.

8) Angef. Dekl. §. 5Z. in Verb, mit 8. 57.

S) Dekl. für Taxis §. 59.

10) Rheinbundcsakte Art. 27. Dekl. für Taxis §. 5«. Waldek 8. 22 u.

SZ. Ysenburg §. 18 u. 19. Schulgesetz v. 29. Sept. 18ZS Art. 49. Ver.

v. dems. Tag. Regbl. S. 517. , . ,

11) Dekl. für Taxis 8. 58.

§. 2ZS. ' ^ '

r) Erwerb und Verlust.

Der Ucbcrgang der Landesherrlichen Besitzungen auf Andere fin«

det in der Ncgcl nur auf dein Wege hausgesetzmaßiger Erbfolge

Statt. Zur Verausserung derselben an Dritte ist, sofern sie die

Eigenschaft von Stamm- oder Lehengürern an sich tragen, agnati-

scher Kvnsciis erforderlich Ebenso sind die Standesherrn genb-

thigt, bei Veräußerung ihrer Domänen und Rechte, sofern solche

lehcnbar sind, den lehensherrlichen Konsens einzuholen jedenfalls

aber dieselben zuerst dem Staatsoberhaupt anzubieten; selbst daS

Losungsrecht der Verwandten, welches übrigens jetzt nur noch bei

lehen baren Stamingütern stattfindet, tritt gegen dieses gesetzliche

Vorkaufsrecht des Staats zurück Eine andere Frage ist: kön

nen durch eine an sich gültige Verausserung mit den standcshcrrli,

chen Domänen auch die angeführten Realrechte auf einen Dritten

übertragen werden? Nach der rheinischen Bundesakte (Art. 27.)

möchte dieß allerdings anzunehmen styn ; auch ist dafür die Analo

gie der Rittergüter, so wie der früheren Landeshoheit, welche, wenn

schon unter Beschränkungen, gleichfalls verausserlich war Die

deutsche Bundcöakre jedoch und die in Folge derselben ergangenen

königlichen Deklarationen dringen die von ihnen verlieheneu Rechte

in eine so unmittelbare Verbindung mit den gegenwartige« standes-

herrliche» Familie» daß MM wird unterscheiden müssen: 1) die
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Verönsserrmg einer Standesherrschaft an ein ebenbürtiges Familie»-

Mitglied, wenn auch solches nicht zunächst zur Erbfolge berufen ist,

ändert an dem äußeren Rechtszustande der standesherrlichen Fami

lie nichts: der Verausserer tritt zurück in die Reihe untergeorduetcr

Familienglieder und der Erwerber der Standesherrschsft übt als

Haupt der Familie nunmehr die standesherrlichen. Rechte aus «).

2) Eine Verausserung der standesherrlichen Domänen ausserhalb

der Familie übertragt die darauf haftenden Vorrechte, insbesondere

das der Landstandschaft, nnr unter der Voraussetzung, daß der Er

werber dem hohen Adel angehört (§. 204.), und das Staqtsober-

> Haupt den Ucbergang jener Vorzüge geuehnMt ^

und grundhcrrlichen Äechte^ dagegen , mit Emschluß des dinalichen

Patronatrechts ^), gehen mit den Domänen auf jeden, auch eigen

bürgerlichen, Erwerber über, da sie, wenn schon in Verbindung mit

den änge,führteü staatsrechtlichen Vorzügen bestätigt °) , doch nicht

auf einer persönlichen Befreiung, ^sondern, Mf einem allgemein gül

tigen Rechtstitel beruhen, welchen such der Singularsl^cessor für

' sich anAyreü ika«kk.''Dle Theiluug einer Standeshcrrschaft ,odcr die

BerrÄiWerüng ihres Bestands ist ohne Genehmigung. ,der Regierung

M)t ZllläM MgegÄ käim guf die Vorrechte der staxvdesherr-

HM'GKe^.Mn^hicr betreOnd.en Hamiffe Mz ober theliweise per-

MMWZM^ Mch'.NGst ^«ZandstandsMt wird der

B^griss'WlSMlWe^tschkeit'seM vMOer^ ' " -

HL»1»z«zi >c >»Z^l')kii«>, u^il.7!5<!tz»zg''! .«US

öck> HiiN«, ' pp»Mn, Stawngütckis im> Mi,- ««d,?d»! ^ehn^ b«a den Le«

^? P>zv,M»j^.sA..^K s-^KZv/k , . U'.W«!)!.-.'«L? Ich?)'^«^'^

,M Nhejnbnndesakte.SKt. ,7.. sor^n ^:SV.> iMestr. /»: MMpxil

UeM^.G.,gM. Durch d«s,OsschMtt b^zL^suckKt«». <Stt«tztS>««rd«,

^?7.,Wi«t. ,Don.,,eiiM ,NWMWe^rMWi«pfH<MsstWZOH«M
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»er Familie« erlassen worden , menn schon die Dekl. für das fürstliche Haus

Taxis und das gräfliche Haus Waldek als Maßstab auch für die übrigen

standesherrlichen Häuser erklärt wurde. Dekl. vom 22. Sept. 1819. Regbl.

S. ö«o. . ^ . . . >

g) Kl über, öffentliches Recht des deutschen Bundes 8. Z«6. Note <j.

7) Daher wurden die Besitzungen der vormaligen Reichsabtei Baindt,

welche im Jahr 18UZ dem Gräfe» von Aspermoiit -Linden als eine Reichs

grafschaft angewiesen, von diesem aber theilweise an Bauern veräussert und

nachher von dem Grafen v. Salm-Reifferscheid-Dyk wieder zusammen ge

kauft wurden, nicht als standesherrlich, sondern als ritterschaftlich angesehen.

Ebenso die vom Staat angekaufte und nunmehr theilweise im Besitz der

Freiherrn v. König befindliche Herrschaft Worthauscn. >

8) Letzteres jedoch nicht, wenn der Erwerber ein Jude wäre. Erlaß vom

ö.Juli 1811. Ges.Slg- IX. S. 251. Judengesetz v. I. 1828. Art. 27. "

9) Dekl. für Taxis § 5«. 51. und ebenso in den andern Deklar. Die Be

antwortung der Frage: ob das erste und zweite Edikt v. 18. Nov. 1817 m

Betreff der gezwungenen Ablösbarkeit der darin genannten gntsherrlichcn

Rechte und Gefälle mit dem 14. Art. der B.A. vereinbar und hienach diese

Rechte weniger als andere Privatrechte der bürgerlichen Gesetzgebung zu

gänglich seyen <s. oben §. 2N5. Note 2 u. «.), hat die königl. Regierung der

schiedsrichterlichen Entscheidung des deutsche» Bundes unterstellt. Dekl. für

Taxis §.52. Vergl. den Zufay derselben zu den Gesetzen ^n Betreff der

Beeten, Frohnen und Leibeigenschafts-Abgaben v. 27. 28. u. 29. Okt. 18ZS.

(Regbl. S. 555. 57V.58U.) Bekannt»,, v. ^/z«. dess.M. .Regbl. S. S87.)

1«) Nach Anal, des §. 49. der Dekl. für de» vormals reichsunmittelbaren

Adel v. 8. Dez. 1821. >,. , ' .. . .z , >

11) Vergl. Dekl. für Taxis §. ZZ. in Verbindung mit dem Adelsstatut v.

1817. §.S7. .., , . ' . '

§. 236.

^ II. Rittergüter ').

^ s) Begriff.

Ein Rittergut (adeliches Gut, rnaeiZium nobile ,. e^uestre),

im Gegensatz zu einem Bauerngut, war vormals ein solches Gut,

woraus Ritterdienste geleistet wurden^). Insbesondere gehörten

dahin die alten Burgsitze (Rittexsitze, osstrs), deren Inhaber (be-

schlogete, schloßgesessene Edelleutx) theils vermöge der Vogt«, theils

vermöge kaiserlicher oder Kmdesheurlichlr Pttvilegie» über eine An-

zahb HikttrsaHen tt«d° dt«» Gefitzlmge» gewiff« obn'gseitliche
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Rechte, namentlich die Gerichtsbarkeit ausübten Verschiede»

von diesen sind die f. g. Freigüter (Sal-, Sadel-Hdfe, sattel-

freie Güter, Frohnhöfe d. h. freie Güter ohne Hinterfaßen, deren

Besitzer, wenn sie schon nicht zu einer eigentlichen Parrimonial-

herrschaft gelangten, gleichwohl vermöge ihres freien Standes 5),

oder, weil der Herr des Haupthofs, zu dem sie ursprünglich ge

hörten, den Ritterdienst für sie fortversah, von öffentlichen Abga

ben und den Beschränkungen des echten Eigenthums verschont blie

ben. Ungeachtet der Ritterdienst jetzt nicht mehr geleistet wird,

sind doch gewisse Privilegien auf den adelichen Gütern haften ge

blieben, unter welchen daher jetzt solche Güter verstanden sind, welche,

ohne die Vorzüge standesherrlicher Besitzungen zu genießen, gleich

wohl durch gewisse Vorrechte vor andern (gemeinen) Gütern aus

gezeichnet und in die Realmatrikel des Königreichs eingetragen sind.

Nicht blos die der vormaligen Reichsritterschaft einverleibt gewese

nen Rittergüter, auch die altlandsaßigen adelichen Freigüter, sofern

auf ihnen gleiche oder ahnliche Rechte hafteten, gehören Hieher ^).

Ebenso können andere Güter zu jeder Zeit von dem König in die

Klasse der Rittergüter erhoben werden doch hat dieß nur die

Wirkung, daß ihr Besitzer, sofern er zugleich dem erblichen Adel

angehört, die Aufnahme in die Ritterschaft und dadurch Anthetl

an de« ritterschaftlichen Wahlrechten erhält, während die übrigen

Vorrechte der Rittergüter allein durch Gesetz einem Gute beigelegt

werden könne» Aus der Eigenschaft eines Ritterguts kann noch

nicht auf die eines Ritterlehens geschlossen werden; auch hat

nach dem heutigen Recht weder ein lehenbares Rittergut einen po

litischen Vorzug vor einem allodmlen, noch umgekehrt wiewohl

allerdings die Lehensqnalirät manche privatrechtliche Beschränkungen

für den Besitzer mit sich führt. ^

I) Rund , deutsch. Privatr. §. 4«s ff. F. B. Weber, Abhandl. über die

Rittergüter Leipz. i«g2. Eine Festsetzung der Rechtsverhältnisse der Ritter

guter ist bis jetzt auf dem Wege der Gesetzgebung in Württemberg nicht

erfolgt. Einiges enthält die Deklaration über die Rechtsverhältnisse des vor

mals reichsunmittelbaren Adels vom 8. Dez. 1325 (Regl'l. S. 879), welche

jedoch auf dem Wege der Berordn. erschienen M In dem „Entwurf eines

Watuts für die Körperschaften des rittevschaftkich«, Adels," welcher im Jähr

18« de» Mitgliedern des titterschafttichen Ade« mitgetheitt wurde, handelt

d«,HMe.iWtch«W..j/>«, ,aWl«W»-k!>'R«K«ittrm"i > Kkßt» ist dieser
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Entwurf (Nicht z>> verwechseln mit dem dem Werf.Entmurf v. I. 1817 ange

hängte» Adelsstatut) an den Einwürfen der Ritterschaft gescheitert.

"?) Eichhorn, Einlcit. in das deutsche Privatrccht tz. 287. S. jedoch

K. S. Zachariä, Handb. des tön. sächs. Lehenrechts §. 5. Note 1. Mau

re »breche r, Lchrb. des deutsche» Rechts §. 595. Note x , wo die verschie

denen Vcgrifföl'cstimmuugcn zusannneugcstellt sind. ^

, Z),Vu.gl. Kaufbrief wegen der Schslzbnrg v. 14NZ. Stat.Slg. I. S. 151.

Urkunde,, von 1501 wegen d«r vier Gerechtsame der Burg zu Ehningen.

Das. S.582., , , , . '/

,K) Kaufbrief über den Frohuhof zu Bietigheim v. 4288. Stat.Slg. I.

S. 259. Schenkungsbrief der Geschwister Cast betr. ihren Hof nnd Weiler

(«ui-is et msnerium) zu Altingen v. 1Z77. Das. S. 597.

5) Nach dem Sprüchwort: ,, frei Mann frei Gut." Eisenhart, dent-

schcs Recht in Sprüchmörtcrn Abth. II. nr lg. Entschcidbrief zwischen

Württemberg u. Eßlingen v. 29. Äug. 1Z«1. bei Sattler, Gesch. der Gra

fen j.Ivrts. S. 195 nnd Beil. rr. 121. Nach sächsischem Recht kann die

Steuerfreiheit eines Guts auch durch unvordenkliche Verjährung nicht er

langt nzerden. Curtins, Handb. des im K. Sachsen geltenden Civilr.

§. s«S.'Rote°«: - ' '" ''-s !

e) S. vbeü §/«>«. Not« 4. Bekauntm. wegen ErriMiiig Mi<r Ädels-

'matr. v, 15. JaN. 1818. Rcgbl. S. 42. Dekl. für den vormals rcichsritter-

sckaftl. Adel v. I. 1821. 5. 4°7. ' ' i

^ 7) S. §. 254. Not«

8) Dekl. v. 8. Dez. 1821. §. 48. Cs wäre denn, daß ein standesherrli

ches Gut in die Klasse der Rittergüter versetzt würde, in welchem Falle die

Rechte der letzteren ihm ohne Zweifel vorbehalten werde» können. — Auch

die Steuerfreiheit ist ein solches Vorrecht; gleichwohl sind einzelne Staats

güter, welche als solche von Amts - und Gcmeiudclasteu befreit sind, mit

dieser Befreiung noch neuerdings an Private» verkauft worden. Verh. d.

Abg. v. 185«. H. V. S. 1474 ff. ,K / .

9) Zachariä a. a. O. §. 5 u. 40. > . . ' !

° .., g. 237. . .,

: ... . - b) Vorrechte. '

Die einzige regelmäßige Last, welche sonst den Rittergütern oblag,

waren die Reiterdieuste, welche die Stelle der früheren gemeinen Hcer-

bannspflicht der Freie» vertraten, und, sofern nicht ein besonderer

Lehens- oder Dienftverband hinzukam, nur bei gemeiner Roth gef«--

Kert werden konnten. Vermöge dieser in Natur geleisteten Kriegs
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dienstpflicht und der ihm forthin zukommenden Standesrechte wußte

sich der ritterschaftliche und zum Theil auch der landsäßige Adel vom

den gewöhnlichen Stenern frei zu erhalten '), und erst in neuerer Zeit

sind die Rittergüter allgemein, jedoch immer noch mit einigen Er

leichterungen, zu den Staatsabgaben, zur öffentlichen Qnartierlast

und zu den allgemeinen Kriegsfrohnerk betgezkvz'i« wurden^). I. Als

allgemeine oder regelmäßige Vorrechte der Rittergüter sind dage

gen jetzt anzusehen : 1) die Theilnahme^des^adelichen Besitzers an

den ritterschaftlichen Korporationsrechten, insHestndett an deu ritter

schaftlichen Wahlrechten ^); 2) die Befreiung von den eigentlichen

Amtskörperschafts- und Gcmeiiidclasten ; Z) Hefreiter Gerichtsstand

vor dem betreffenden Kreisgerichrshof N. Hiezu „kommen bei

vormals reich sritterschaftlichen Besitzungen noch folgende besondere

Rechte: 1) die Ausübung der bürgerlichen und freiwilligen Gerichts

barkeit erster Instanz, der Forstgerichrsbarkcit und niederen Polizei

in den ritterschaftlichen Orten 6), und im Falle die ritterschaftlichsn

Gutsbesitzer hierauf verzichten, gewisse andere Vorrechte, namentlich

das Recht der Beitreibung liquider Gutsgefälle und ein Vorzugsrecht

im Konkurse ihrer Verwalter ?).' Auf diese Rechte haben die Be

sitzer vormals land sassiger adelicher Güter nur Anspruch, sofem

und soweit sie am 1«. Mai 1809 (dem Tage, der Aufhebung der Pa

trimonialgerichtsbarkeit) herkömmlich oder in Folge besonderer Ver

leihung im Besitze der Patrimonial- und Förstgerichtsbärkeit waren,

auch nicht durch spatere Vertrage darauf verzichtet haben ^). 2) Be

freiung der früher steuerfrei gewesenen Schlösser und dazu gehörigen

Nebengebaude (mit Ausnahme der Maierei-GHäude) von der ordent

lichen Staatsstener °). Dieses Vorrecht setzt voraus, daß jene Ge

bäude schon vor dem Jahr 1806 und zwar auf steuerfxeiem Grunde

errichtet waren. III. Ausser diesen gesetzlichen Vorrechten haften auf

den Rittergütern mancherlei guts herrliche Rechte, welche lediglich

auf speziellen Erwerbtiteln beruhe«, namentlich Patronatrechte V),

Forst- und Jagdrechte, Bannrechte, Gefälle und Dienste (g. 232). >

1) Hagemann, Landmirthschaftsrecht S. 517 ff. I» ausserordenilicken

Fällen wurde die Ritterschaft allerdings in Anspruch gcno«i«en. Erläut.

des Tüb. Vertrags v. 15Z0. §. ««. Ges.Sig. Thl. II. S. öS. . Bergk. stand.

Werh. v. 1815. Abch. K. H>«Hi. ........,'..',5, .".5 K,.^> , ,

2) Noch durch das Orgaiiisarions'Manifest v. T«/Mt,H IM«!, §. wurde

zwar die Freiheit von den gewöhnlichen Grundsteuern iu Ansehung solcher
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Güter anerkannt, welche schon so Jahre zuvor ein eigentlich steuerfreies

Hofgut gebildet haben; «Kein durch die Reskripte v. S.Jnni 1803., tu. Mai

I3«g. (Regbl. S. 19U.) u. S.Dez. 1810 (Regb5 S.S2S.) wurden die adcli-

chen Güter ohne Unterschied de» allgemeinen Landeslasten unterworfen.

Won der Naturalleistung der Quartiers- und Vorspannslasten ist jetzt der

adeliche Rittergutsbesitzer allerdings in der Regel befreit, allein nicht von

der Vergleichung der dafür zu leistenden Entschädigung. Dekl. von 1821.

§. S2. u. SZ. Die Steuererleichterungen s. unten Note 4 und 9. .

Z) Verf.Urk. §. !Z6. Dekl. v. I. 1821. §. 1 u. 2. Vergl. Entwurf eineS

ritterschaftt. Statuts §. i^l. ' " ' ^ '

/,) Die Dekl. §. 65. räumt zwar dieses Recht nur für die ehemals kvor

dem I. 13«6.) steuerfrei gewesenen Besitzungen ein; allein in Ansehung an

derer Grundstücke hat der Adel jetzt überhaupt keine Vorrechte anzusprechen.

Dekl. §. 6 . Diese sind also keine Rittergüter, und man wird somit obige

Befreiung allerdings als Regel annehmen müssen. In dem angef. Entwurf

§. 11. wird sie sogar als wesentlich bezeichnet, was sie nicht ist. S. §.2SS.

Note 8. Ans den MilitSrsufwaiid erstreckt sich die Befreiung nicht. ^Dekl.

5.S2. Ebensowenig auf den Aufwand für gemeinsame Markuugs-Anstatten,

an welchen auch der Rittergutsbesitzer Theil nimmt, z. B. Feld- und Wein-

derghüterlohn, Wässerungskosten, Unterhaltung der Bicinal- und Güterwege.

Auch den Spanndiensten für den letztere» Zweck werden sich die Besitzer

standesherrlicher und ritterschafrlicher Güter, welche von jenen Wegen Ge

brauch machen, mit Fug nicht entziehen können. Hagemann, Landwirth-

schafcsrecht §.249. Eichhorn, deutsches Privatr. §.218. Notkl. Wohl

aber den Beiträgen zu Unterhaltung der Gemeindebeamten und der Ge-

meindeanstalten, Deckung der Gemeindeschulden.

S) IV. Edikt §. 51. „Jedoch sind nicht nur alle dinglichen, ein nicht nn-

matriküttrtcs Gut betreffenden , Klagen , sondern auch diejenigen persSnli-

chen , deren einziger Gegenstand ein solches Gut ist , ohne Rücksicht auf die

persönliche Befreiung des Besitzers, bei dem Oberamtsgerichte, r« dessen

Bezirk das Gut liegt, anzubringend R«. ch. lSSiK«^««' .> > > r. -!>,

S) Näheres hierüber s. bei M o h l , Staatsrecht §. SS.

7) S. oben §. 231. Note i u. 5. Dekl. §. ?«. 11. 12. Vergl. Org.Man.

v. «806. §. ZZ. , ,

8) S. eben §. 2ZS. Note 6. Entwurf eines Statuts §. «5. ,

S) Dekl. §. 60.

1«) Organ.Man. v. 18SS. 5- SS. Dekl. v. 1821. §. 59. Entwurf eines

Statuts 5. 16. 2. Absatz. Schulgesetz v. 2S.Sept. 18Z6. Art. 49. Wer. v.

dems. Tag. Regbl. S. S17. « > '^c s-^
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«) Erwerb und Verlust.

Die Fähigkeit zur Erwerbung eines adelichen Guts ist' niemals

von dem adeliche» Stande des Erwerbers schlechthin abhängig ge?

wesen, wohl aber die Ausübung einzelner darauf haftender Rechte '),

namentlich die Theilnahme an Land- und Rittertagen. Auch hcut«

zutage ist jeder Staatsbürger ohne zuvor erlangten adelichen Stand

und ohne Dispensation zum Erwerb von Rittergütern berechtigt, und

nur durch die Rechte der Stammverwandten, beziehungsweise des

Lehensherrn ist der jeweilige Besitzer eines adelichen Stamm? und

Lehenguts in der Veräusserung desselben in der Regel beschränkt.

Dagegen hat sich darüber: welche Rechte der Rittergüter reine

Realrechte sind die Gesetzgebung bis jetzt uicht vollständig

ausgesprochen. Nur die Theiln«hme an den ritterschaftlichen

Körperschaften ist ausdrücklich blos den adeliche« Ritterguts

besitzern eingeräumt worden^). Allein auch die dem ritterschaft-

lichen Adel „in Rücksicht seiner Besitzungen" neuerdings einge

räumten obrigkeitlichen Befugnisse und deren Surrogate (H? 237.

II. i.) können nach Her Natur der Privilegien nicht ausgedehnt, son

dern nur Mitgliedern jenes Standes eingeräumt werden ; wogegen

die alt hergebrachten Befreiungen hinsichtlich des Gerichtsstandes ^>

und der Besteurung °), deßgleichen das Patrvnatrecht und die

lehens- und gutsherrlichen Privatrechte auf jeden Gutsnachfolger

übergehen. Uebrigens werden auch jene politischen Vorrechte eines

immatrikulirten Gutö durch Veräusserung an einen nicht qualisizirten

Besitzer keineswegs verloren, sondern sie ruhen,rmr, so lauge dieser

das Gut inne hat Wohl aber hören dieselben auf in Folge einer

wesentlichen Verminderung des Guts, worauf sie haften, oder einer

Zerstücklung desselben so wie durch Verzicht, welcher auch in Be

ziehung auf einzelne Rechte erfolgen kann (§. 237. II. i.)^

1) ?useng»rk, ob,. Znri, III. «K«. t»z. Eichhorn, deutsches

Privatrccht §. 289. Auch stand den Mitgliedern der Ritterschaft ein Re-

tractrecht gegen auswärtige Erwerber zu. Moser, von den Reichsständen,

S. «295. .> >: ^

2) S. über die Eintheilung der Adersrechte iu Persönliche, dinglicheumd

gemischte: Posse in den Abha«dl. einiger Gegenstände des deutsch. Stoats-

». Privatrechts Heft «. »r. .Vis .S .ISKM -b»? .'-»'^

Z) S. §. ZZ7. Note Z.
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4) Auch der Entwurf eines ritterschaftl. Statuts §. 16. rechnet sie zu den

gemischten Vorrechte». Zweifelhaft macht diese Ansicht jedoch die Bestim«

mung deö Judengesetzes Art. 27. (§. 185. Note 14.) Allein sollte nicht hier

sn einen adelichen Ardeu gedacht seyn (die standischen Verhandlungen

gicngen leicht über den Art. hinweg); denn bei einem bürgerlichen Ju

den würde sich die Suspension der Jurisdiktions - und Polizei-Rechte nach

Obigem von selbst verstehend Kann aber auch ein adelicher I n d e Mit

glied einer ritterschaftlichen Körperschaft seyn, da er von den staatsbürger

lichen Wahlrechten ansgeschlvssen ist und jene Körperschaften die Ausübung

der letztern wesentlich zum Zwecke haben? ' '

^ ^' K) Iy, Edikt A 84. Angcf. Entwurf §. IS.

6) Die Exemtion von den Amts- und Gemeindelasten wird wenigstens

von der Praxis auch bei dem bürgerlichen Besitzer angenommen; ebenso von

dem angef, Entwurf §. 16., welcher dagegen die Befreiung der früher steuer

freien Schlösser von der Landcssteuer als ein gemischtes Vorrecht betrachtet.

7) Sofern nur der Erwerber einer der christlichen Konfessionen angehört.

Min.Erl. vom 7. Juli 1811. Ges.Slg. lX, S. 2S1. Jndcngesey Ärt. 27

»nd zs. ,>-.! , »? « - - '

8) ^»dengesetz Art. 27.

5) Die Dekl. §. 4«. bestimmt nnr: „der Bestand der immatrikulirten Gü

ter soll nicht vermindert werden." Was aber für eine cmesentlichc) Vermin

derung zu halten, ist nicht gesagt. Dagegen enthält der Entwurf eines rir-

tersch. Statuts §. 2U. Folgendes: „die Eigenfchaft eines adelichcn Ritter

guts mit den davon abhängenden Vorrechten geht theilweise für die

davon verciiissert werdende einzelne Güterstiicke und ganzlich 1) durch Ver

einigung mit einer standeshcrrlichen Besitzung integrirender Theil der

selben (?), 2) durch eine völlige Zerstücklung desselben (in Bauerngüter),

sowie Z) durch eine die Gutseinkünfte bis unter die Summe von isoo fl. (?)

jährlicher reiner Einkünfte vermindernde Veräusserung verloren, wenn jene

Summe nicht durch Surrogirung anderer mit gleichen Immunitäten ei

nen gleichartigen Bestandthcil des Ganzen bildenden Güterstiicke hergestellt

wird. "

<5. 239.

IN. Bauergüter.

») Begriff und Arten.

Banergüter im Gegensatz zu Rittergütern sind solche Güter,

welche den gemeinen öffentlichen (Staats- und Gemeinde-) Lasten

unterworfen sind. Zwar kamen ausser den adelichen Gütern früher

auch bürgerliche Freigüter vor allein die diesen zugestandene und
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sofort entzogene ^) Steuerfreiheit ist in neuerer Zeit nicht wieder her

gestellt worden. Dagegen findet unter den nicht Hefreiten Gütern

allerdings in so fern ein Unterschied Statt, als die einen ausser de»

öffentlichen Beschwerden auch noch gewisse Privatlasten zu trage»

haben (unfreie Güter), während andere privatrechrlich gänzlich um

beschwert sind (freie Güter). Es lassen sich nämlich folgende fünf

Hauptklassen jener Güter^) unterscheiden: j) solche, welche blos den

gemeinen Staacs- und Gemeinde-Auflagen unterworfen sind. Solche

beschwerdefreie Güter (zinsfreie Güter) kommen namentlich in städti

schen Markungen vor, welche entweder nie in einem gutsherrlichen

oder niederen vogteilichen Verbände standen, oder die davon herrüh

renden Lasten wieder abgelbst Habens; doch ist der Zehnte sowie

das Jagdrccht, beide unter dem Gesichtspunkte öffentlicher Lasten,

in der Regel auf diese Güter ausgedehnt worden. 2) Solche, an wel

chen der Besitzer zwar das volle Eigenrhum, ein Dritter aber eine

Reallast zu suchen hat (zinsbare Güter , Z i n s g ü t e r ^). 2) L e h e n

(Bauerlehen), d. h. solche Güter, woran dem Besitzer nur ein Lehens-

recht (Unter-Eigenthum, äonünium utile), einem Dritten, dem Lehens-

Herrn, aber das Eigensrecht (Obereigenthmn, äaiuiuiuru clil-eoturu)

zusteht. Diese Klasse von Gütern zerfällt wieder in mehrere Unter

arten je nach der Gattung von Lehen, wozu sie gehören (rechte Le

hen, Erblehen, Falllchen). Der Name „Hofgut" oder „Hubgur",

unter welchem solche Lehen häufig vorkommen <>), beweist nur für die

gutsherrliche Verbindung mit einem Haupthofe, worin ein Gut steht,

oder früherhin sich befand, nicht auch für die Lehenbarkeit desselben ?).

4) Solche Güter, welche die Eigenschaft einer römischen Emphy-

teuse an sich tragen 6). Aus dem Namen Erbzinsgut oder aus der

Entrichtung eines jahrlichen Zinses unter dem Namen Kanon kann

diese Eigenschaft noch nicht geschlossen werden ^). Uebcrhaupt sind

emphuteutische Güter im Verhältnis) zu Lehengütern ansscrst sel

ten, da die Unfreiheit der meisten Bauergürer zu einer Zeit entstan

den ist, wo das römische Recht in Deutschland »och nicht aufge

nommen war. S) Reine Pacht- oder Maiereigüter, in welche ein

Herrenhof aufgelöst worden "). Auch wofern der Bestand auf

eine längere Reihe von Jahren oder auf Lebenszeit abgeschlossen

worden, entscheiden doch hier regelmäßig die Grundsätze der Zeit-

pacht (loostio eonäucUo), sowohl in Hinsicht ans die Gründe des

Widerrufs, als auch in Hinsicht auf die persönliche Natur des Ver
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hältnisses überhaupt. Bei dem s. g. Erbbeftand tritt jedoch die

Analogie des Lehens wieder ein. — Der persönliche Stand des je

weiligen Besitzers oder der Umstand, ob dieser das Gut selbst be-

wirthschaftet oder nicht, kommt bei dem Begriff eines Bauer-

Ems nicht in Bctrachr; der Besitz eines solchen Guts durch ein

Mitglied des standesherrlichen oder ritterschaftlichen Adels oder der

höheren Bürgerklasse verändert daher die rechtliche Natur desselben

nicht.

«) Steuer>Jnstr. v. 20. Jan. 17IZ. 8>5S. Kommun -Ordnung Kap. v.

Abschn. t. . . ?

S) Ver. v. 15. Dez. 4812. Regbl. S. S21.

2) Meine Schrift: die grmidherrl. Rechte ?c. S. 6«ff.

3. B. Ablösungsbrief von Graf Ulrich von Württembergs den Bürgern

«nd armen Leuten des obern Theils der Stadt Stuttgart und einigen an

dern Bürgern und armen Leuten daselbst ertheilt, in Betreff schuldigen Vogt

habers, Geflügels u. s. m. v. 2Z. April 1447. (Hdschr.)

, L.R. II. 9.§. Was die Wenige Zinßgütter zc. Gen.Rescr. vom 5, Mai

17S6. (Ges.Slg. VI. S. 514.), „wo zwischen Koni, mere evüsmei, und em.

pk^seutiei« unterschiede,, wird. Vergl. Hohenlohisches Landrecht von 175«.

Th. III. Tit. 8., wonach die s. g. Erbzinsgüter oder Erblehen von den schlecht

hin genannten Zinsgütern „darin differiren , daß in diesen das völlige »«-

inivium öirevtum et utile auf den Zinsmann gebracht und allein nur eine

gewisse Gült oder Zins in re««°niti«nvin pristin! vominii von denselben

alljährlich abgegeben, in jenem aber das vominium getheilet und das <Zi.

rectum vor den Herrn vorbehalten wird."

«) L.R. II. 9. §. Weil auch :c. L.O. Tit. IS. §. I. u. Z.

7) Mitte rmaier, deutsches Privatr. §. üZZ.

8) Von der empl^ieu«!« gleichfalls unter den dinglichen Rechten im

IV. Buche.

9) Unter Erbzinsgut kann »a'mlicd ebensowohl ein erbliches Gut, woraus

ein Zins zu reichen ist (Zinsgut), als ein Lehen verstanden seyn. Selbst un

ter s. g. Kon, empl>5>v„tiei> sind öfters wirkliche Lehen begriffe», z. B. ho

hen!. Landr. u. wbg. Gen.Refcr v. Z.Mai 17Z6 Note 5 cit.

1«) Nicht zu verwechseln biemit flnd die Fall - oder Schupflehe» fn«ns

vitsliti»), woran der Bauer ein mit dem Civilbesiy verbundenes dingliches

Banrecht hat, mag man es nnn <I»minium «rl« nennen oder nicht (F. C.

v. Buri, Erläuterung des Lehenrechts. Zweite Abth. S. SS6.^, wiewohl der

Ausdruck „Pacht" oder „Bestand" «busivv auch in den solche Lehen betref

fenden Leihbriefen vorkommt; z. B. ^V. 4. LeKoopk ck« dooi, vitslitii»
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S. 169. (Urk. v. 1SSS). Das Grundeigenthum des Adels in Schwabe,

S. SZ2. ,zz. 2SZ..(Utt. v. 17S4. 177«. 1792.) Was Manche Verleitet hat,

bei jenen Güter» ebenfalls die Eigenschaft von Pachtgüter« anzuuehme«.

S. Lehenrecht. , . ' . .

- ' " ' ' ' / > ^ V '' . ' > >. . «

§. 240.

b) Kennzeichen und Beweis der einzelnen Arten.

Das Rechtsverhältniß der Banergüter war ursprünglich ver

schieden, je nachdem solche Bestandtheile einer gutsherrlichen Hof-

mark bildeten oder nicht; denn in jenem Falle erlangte der Bauer

in der Regel nur ein Recht der bauliche« (landwirth schaftlichen)

Nutzung an dem Gute, wegen dessen er aber forthin die Gutsherr«

lichkeit, d. h. das Eigenthum des Verleihers anerkennen mußte

Doch begnügte sich der Gutsherr öfters bei der Hingabe eines GutS

mit dem Vorbehalte eines bloßen Gefälls, wegen dessen er, auch

ohne Eigenthum, durch die ihm innerhalb des Gutsbezirks zukom

mende' vogteiliche Gewalt hinreichend gesichert war. Daher aus

dem Gutsverbande noch nicht auf wahre Grundherrlichkeit geschlos

sen werden kann. Selbst der Umstand, daß von einer Veränderung

des Besitzers durch Veräusserung oder Erbgang dem Kameral- oder

Rentamte Anzeige zu machen ist, beweist noch nicht gegen daS

Eigenthum des Bauers, da jene Anzeige auch bloS die Richtigstel

lung der Gefällregister zum Zwecke haben kann^), gleichwie um

gekehrt daraus, daß unbeschrankte Erbfolge im Gute stattfindet,

nicht auf wirkliches Eigenthum des Besitzers geschlossen werden darf,

weil eine solche Erbfolge bei einer Gattung von Bauerlehen (Erb-

lehen) und bei der Emphyteuse allerdings Statt findet. Aber auch

für das Daseyn privatrechtlicher Lasten kann bei einem Banergute

nicht vermuthet werden^). Aus der Eigenschaft eines BauergutS

folgt nämlich nur der Mangel jener Vorrechte, welche jetzt als Pri

vilegien der standesherrlichen und rirterschaftlichen Güter angesehen

werden. Wer diese Vorrechte für eine Besitzung in Anspruch nimmt,

muß allerdings seine Berechtigung hiezu beweisen. Ebenso aber

auch derjenige, welcher als Gutsherr oder aus irgend einem an

dern Grunde Ansprüche an ein Gut zu haben behauptet Ge

wisse Ausdrücke, welche in den gutsherrliche« Verleihungsbriefe»

und Lagerbüchern vorkommen, liefern nicht immer einen befriedigen

de» Beweis, sonder» bezeichnen öfters ganz verschiedene Verhält,
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nisse; und es sind daher dieselben mir steter Rücksicht auf den in

der betreffenden Gegend und zu der betreffenden Zeit üblichen Sprach

gebrauch auszulegen. Aber auch die Bedingungen, unter welchen

die Güter einer und derselben Markinig besessen werden, sind häufig

sehr verschieden, so daß man nur mit Vorsicht sich der Analogie

anderer von demselben Hauptgute abgetrennter Grundstücke uud

Huben bedienen darf. " ^ '

1) In den Sal- und Lagerbüchern wird das Eigeuthnm an den Baucr-

lehen, ohne Unterschied zwischen Erb- imd Falllehe», regelmäßig dem Lehens-

Herrn zugeschrieben. Z. B. Alpirsbacher Lagerblich v. 556« <Stat.Slg.^

S. 62. oben): „dann die Lehenguter mit Aigenthumb dem Lehenherr» zu

gehörig." Auch in dem Landrecht II. S. §. Weil auch zc. und in der Lan-

desordnnng Tit. XVI, §. i und 2. heisit der Lehensherr Eigenthumsherr.

Ebenso noch in dem Gen.Rescr. v. Z.Mai 4756. (Ges.Slg. vi. S. 514.):

„donis empkitentici» und andern dergleichen Güthern, welche in denen

Lager- und Saal-Büchern als der gnädigsten Herrschafft Eigenthum und

derer Besitzern Erbgüther beschrieben werden." In dem II. Edikt vom

18. Nov. 1817. <>!t. L. §. 7.) wird dagegen nach dem in der Theorie an

genommenen Sprachgebranche zwischen einem „Obereigenthum" des Lehens-

herrn und einem „nutzbaren Eigenthum" deö Lehensmanns unterschieden.

Gegen diese Unterscheidung ist auch in der Theorie: Thibaut, Versuche

Aber einz. Theile der Theorie des Rechts II. Bd. Abth. z. und, wiewohl

in einer andern Richtung, Weichsel, das gutsherrl. bäuerl. Verhältniß l.

S. 173 ff. ''

2) Gen.Rescr. v. Z. Mai 175S. a. a. O.

Z) Die Ansichten hierüber waren freilich früher sehr getheilt. S. jedoch

I. L. Hauschild in den jurist. Abhandlungen von Bauern und Frvhn-

dieustcu. Dresden u. Leipzig 1771. 4. Ucber die dem Baucrstande so nach

theilig gewordene Einwirkung der früheren pp.iosumti« ««„rrs ru;ii«os

und der mangelhaften Kenntnis; der bäuerlichen Verhältnisse überhaupt s.

Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgeschichte z. 54S.

4) Mittermaier a. a. O. H. 429 f. a. E. ^ , .

, s. 241. v ".

> Güter-Grenzen. (Untergang.)

' Die Abmarkimg der Güter durch feste Grenzen (Kne«, Marken)

ist so alt, als der Begriff von Besitz und Eigenthum an Grund

und Bode« Aber nicht blos das Eigenthum der Einzelne» an

ihren Güter», auch die Gcmeiudebczirke ( Wartungen) und hin
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wieder ganze Territorien im Verhältniß zu anderen wnrden im

mer auf diese Weise ausgeschieden. Ebenso bestehen eigene Grenzen

für die auf einen bestimmten Landesumfang sich erstreckenden Rechte.

Man unterscheidet jetzt: l) öffentliche und Privat-Erenzen,

je nachdem dabei eine potttische Mehrheit lz. B. eine Gemeinde,

der Staat) oder blos Einzelne als selche bcthciligt sind. Zu den letz

teren gehören allgemein nur die Gütergrcnzcn. Zu den ersteren dage

gen werden gerechnet: die Landes- und Ortsgrcnzen, Flur- und Mar-

kungssteine, Allmandsteine, Forst- und Iagdgrenzcn, Wegsteine, Waid-

und Trottsteinx, Zehntsteine ^). Zuweilen scheidet eine Grenze meh

rere Arten von Rechten, z. B. ein Marknngsstein zugleich den Zehn

ten und den Waidgang. 2) Natürliche und künstliche Grenzen,

je nachdem eine eigenthümliche Gestaltung der Erdoberfläche an sich

oder eine willkührliche Veränderung derselben als Grenzzeichen benützt

wird. Zu den ersteren gehören namentlich Berge und Hügel, Flüsse

und Bäche, Felsen und Abhänge; zu den letzteren die s. g. Mnhl-

nnd LochbZume vorzüglich aber Steine (Marksteine), welche

zum Zweck der Grenzbczeichnmig eigens gefetzt werden. Diese sind

entweder Haupt- (Eck-) oder Nebcnsteine (Läufer), je nachdem da

durch der äusserst? Grenzpunkt oder nur der Grenzzug zwischen den

äusserstcn Punkten bezeichnet wird ^). Die Sorge für Erhaltung

der öffentlichen Grenzen liegt den öffentlichen Behörden ob^); aber

auch die Untermarkung der Güter hat der Gcmcinderath jeden Z7rts

unter seinen Schutz und Aufsicht zu nehmen; auch können von den

Betheiligren ohne Zuthun der obrigkeitlichen Uutcrgängcr weder

neue Marksteine gefetzt, noch bestehende ausgeworfen werden 6).

Ausschließlich Sache des obrigkeitlichen Untergangs »(Feldsicußler)

ist es nämlich, bestehende Grenzzeichen kunstmaßig zu besichtigen,

da, wo dieselben fehlen und auch keine natürliche Grenzen sich fin

den, künstliche Grenzen, namentlich Marksteine, zu setzen, wieder

aufzurichten oder zu vernichten Aber auch ohne besondere Veran

lassung haben die Untergänger jährlich zwei Mal, im Frühjahr und

im Herbst, die Markung zu umcehn und schadhafte Marken in

Anwesenheit der Bctheiligten zu ergänzen^). Ausserdem ist alle drei

Jahre oder nach Beschaffenheit der Verhältnisse und dem Umfang

der Markung auch nach längeren Zwischenräumen in jeder Gemeinde

ein allgemeiner Markungsumgang zu halte», um in Gegenwart der

Markgenossen die öffentlichen Grenzen zu besichtigen und bei dieser
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Gelegenheit die jüngeren GemeindeanLehbrigen mit denselben be

kannt zu machen s). ,

I) Vergl. Grimm, deutsche Rechtsalterthi'imer S. S41—S43.

S) I. I. Beck, trsetstu, <l« Zu^e limltum, Nürnberg 1722. S. 1« ff.

Ueber die Forstgrenzen s. Schmidlin, Handbuch der mürtbg. Forstgesey-

gebung §. 62.

Z) Handbuch in Untergangs-, Bau- und Feld-Sachen, 2. Aufl. Tübingen

18Z2. S. 74.

4) Beck a. a. O. S. 14. Vergl. Glück, Komm. TH.X. §.72« u. 721.

5) Komm.Ordnung Kap. II. Abschn. IS. §. 1». Ver. v. 28. Febr. 4822.

§. 2. 6. Regbl. S. 126. vvm 2S. Juni 1825. Regbl. S. S«S.

6) Komm.O. a. a. O. §. 4. Bau-Ordnung v. isss. S. 17. „Bon Mark«,

Weg- und Zehend-Steinen." Vgl. L.O. Tit. 1Z2. §. Ig..

7) L.R. I. 8. §. Erstlichen :e. Bau.O. S. 18 u. 19. IV. Edikt L. 6. 1.

Uebcr das Berzeugen der Marksteine s. Handbuch in Untergangssachen :c.

Z. 114 ff. Vergl. Bericht über das Untergangsrecht zu Weiler bei Schorn«

dorf v. I. 1SS2. (Fischer, Gesch. der deutschen Erbfolge Th. II. S. 257.)

„Wann wir ein stein setzen, hawen wir eiu Creih daran, »und legen vier

stein darzue, zue ainer Zeugnus, vnnd »erschlagen die stein, das sie sich wider

zusammen schickhen." Die Literatur s. oben §. 42. Note 2.

8) Komm.O. Kap. II, Abschn. 15. §. 2. Die eigenen Zeichen (Zeugen),

womit nach der Sitte jedes Ortsuntergangs die Steine bezeugt werden,

sind jedoch nach Entfernung aller andern Personen beizufügen, und von den

Untergängern bis an den Tod zu verschweigen. Abhandlung von Feldsteuß-

lern u. Felduntergängern §.71. Volley, Rechte u. Vcrbindl. württ. Bür

ger §. 79.

9) Gen.Rescr. v. 16. Nov. I7ZS. Komm.O. a. a. O. §. I. (Hochstet-

ter Ii. S. 6S.) ''"^ ' '

...,.,„ -'.<«".''.'.> ^,'II . Vit: .ttx,^ ,!'„'!>>

.!, Il «.:-!.! ,,>, „.-. ,^ z.-. -..^

. . . / . : Ocffeutliche Bücher. . .,.„^.,^7

Anw Beweise der Rechte an Gütern dienen gewisse Bücher

(Grunddokumente), deren Errichtung, Fortführung, beziehungsweise

Aufbewahrung den öffentlichen Behörden anvertraut ist. Hiehxr

gehört namentlich: 1) das Flurbuch (Markungsbuch, MeHre-

gister, Primärkataster), d. h. eine genaue Beschreibung der betreffen

de» Ortsmarkung und der einzelnen BestandtheiK derselbe» »qch

Flachenumfang, Lage und Bauart ^ Verbindung damit stchZ!

die Flurkarte, welche die Gen«mdeß^ luud die M ihr stattsin
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dende Bodenvertheilung in einem getreuen Abrisse zur Anschauung

bringt. Wegen fortwährender Erhaltung und Richtigstellung die«

ser beiden Dokumente, welche überdieß noch nicht in allen Gemein

den des Königreichs eingeführt sind, ist bis jetzt keine gesetzliche

Anordnung getroffen 2); es kann also auch daraus bei vorkom

menden Eigenthums- oder Grenzstrcitigkeiten ein voller Beweis der

zeit nicht geführt werden. 2) Das Güterbuch (Steuerbuch),

worin die einzelnen Grundstücke der Markung nebst den darauf

haftenden Reallasten und Steuer-Anschlägen je unter dem Na

men ihrer Besitzer eingetragen sind ^). Dasselbe wird von den

Gemeinderäthen angelegt, geführt und aufbewahrt und genießt

an sich vollen Glauben^); da jedoch die Einträge in dasselbe nicht

jedesmal nach einer Besitzveränderung, sondern nur in gewissen

Zwischenräumen, bei dem jährlichen Steuersätze, erfolgen, da auch

noch nicht allenthalben beglaubigte Güterbücher bestehen, so ist theilS

zur Ergänzung, theils als Ersatz für dieselben wichtig 3) das

(Kauf- oder) Kontractbuch, d. h. eine Sammlung aller der

jenigen Vertrage, welche dem Gemeiuderathe zum gerichtlichen .Er-

kenntniß vorgelegt werden und sich nicht in das Unterpfandöbuch

eignen 6); ebenso die Inventuren und Theilnngen, sofern auch hier

aus Veränderungen im Besitzstande hervorgehen. Im Allgemeinen

kann Jeder, welcher nach diesen Büchern und Urkunden (2 u. 3) als

Eigenchümer oder Berechtigter erscheint, bis zum Beweise des Gc-

gentheils als solcher vermuthet werden. Noch weiter gieng hierin die

neuere Gesetzgebung, indem sie auf den Grund jener Vcrmuthung

selbst Rechte entstehen läßt, welche sonst nicht hätten entstehen

können. Nicht nur gilt nämlich als Eigenthümer einer «»beweg

lichen Sache in Beziehung auf Verpfändung derselben derjenige,

welcher als solcher ans dem Güccrbnche und den angeführten wei

teren Dokumenten hervorgeht, sondern es ist überhaupt jeder, wel

cher auf den Grund dieser Dokumente unter beschwerendem Titel

Eigenthumö- oder andere dingliche Rechte übertragende, durch bis ,

zuständige Stelle bestätigte, Verträge abgeschlossen hat, nach Voll

ziehung dieser Verträge gegen unbekannte Ansprüche Dritter rechtlich

gesichert, es wäre denn, daß bei Führung des Güter- oder Kontra««

buchs die Behörde ein ihr angezeigtes Recht übersehen hätte, wel, .

ches als Folge dieses Versäummsseö nicht verloren geht ^). 4' Das

s. g. Mgerbuch (Salbnch, Urbarium, Erneuerung^, d^ch. eü.
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ausführliches Verzeichnis; der liegenden Güter, Gefalle und Gerech

tigkeiten, sowie der darauf haftenden Verbindlichkeiten eines Amts

oder einer Korporation Eine Unterart bildet das Stadt- oder

Dorfbuch, d. h. ein Verzeichnis; der der moralischen Person d>r

Gemeinde zustehenden Gebäude und Güter, Gefälle und Gerechtigkei

ten, sowie der derselben aufliegenden Beschwerden Zur Ergän

zung der Lagerbücher dienen die Beilagerbücher, und für spezielle

Arcen von Rechten die Haischbücher, Zins- und Frohnregistcr, Lü-

ckenbücher. Alle diese Dokumente (nr. 4.) werden in der Regel an

gelegt niid 'nnfbewuhrt von der betreffenden Gntsherrschaft oder von

der Gemeinde selbst Zu Begründung eines vollständigen Be

weises ans ihnen ist jedoch erforderlich, daß sie unter öffentlicher,

Autoritär gefertigt, ihr Inhalt von den Betheiligtcn selbst anerkannt

und' dieses Anerkenntniß durch Unterschrift, Jeugen oder sonstige

Beweismittel, namentlich durch obrigkeitliche Beurkundung, unzwei

felhaft dargethan sep'°). Auszüge aus jenen Büchern, welche für

die Herrschaft und die Pflichtigen gemeinschaftliche Dokumente sind,

kbinisOvn den Gemeinden und Einzelnen jederzeit- verlangt > Und

müssen von den Beamten ohne Anfrage ertheilt werden 'Gleich

falls' für-'den Beweis von Rechten sind wichtig die öffentlichen Rech-

»KnKttl ^> 'Und,' dke M deröw AbkürznUg neuerdings bei den königlb

chttsl'KMlttMZMM'eiaHcflrhire» Stmrsgrundböcher «). S) Das

Unterpfaildsönch/ vi h. dasjenige öffentliche Buch, worin

die n«f''Scn''GürM eiiier 'Gemeiiidemarkuilg bestellten Ünterpfands-

Rcchte eingetragen sind '^). Hier findet das Eigentümliche Statt,

daß erst durch den Eintrag daö Unterpfandsrccht bewirkt wird,

und ' daß dieser Eintrag das Pfandrecht vollkommen beweist '°).

Von diesem Buche kann jeder, welcher ein Interesse nachzuweisen

vermag, unter Aufsicht der verwahrenden Stelle Einsicht verlangen;

anch sind den Bcthekligtcn auf Verlangen beglaubigte Auszüge mit-

zuryelkeU' «/."''Fttr die richtige Führnng -iinb Aufbewahrung dessel

ben ist die Anterpfandsbehbrde verantwortlich. Auch haftet sie den

Bethciligten, sofern sie nicht auf andere Weise zu ihrer Befriedi

gung gelangen können, für die durch ihre Versäumnisse zngestosse-

tten Nachtheile n).

O S'^'on 'v."^Dt^/».h'qD^'>W, des , deutschen Fnrstenstaats S. 46.

spricht vo^olKttz, ^lürbdcher«,^, . W,tH«, Ini^t, Steuer- ,qdex MeMcher«

häufig, verwechselt werden <z. B.,I.eil»vx» ju> Se«r«i«pm.M.Hzj..K,S ), u.
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HSlt dafür: man solle die Flur oder Markung nach ihrer natürlichen V<-

schaffenheit und nach ihrer Eintheilung beschreiben, die Becker mit tiner

Nummer bezeichnen und einen Grundriß dazu verfertigen, Dieß ist es anch,

was mit den s. g. Primörkatastern und Flurkarten seit der im Jahr 181«

begonnenen Landesvermessung bezweckt wird.

2) S. jedoch Entwurf eines Gesetzes in den Verh. der Abg. von 183«.

IV. Heft S. 1V94. 'Verh. v. 1855. Ii. Bcil.Heft S. 27. Bericht der Kom-

miss. der N. Kr. das. S. 17. der I.Kammer s. Verh. dcrStandesh. l, Heft

S. 19S f. Auch die s. g. Meßregister, welche in den altwkrttemb. Gemeinden

ans Veranlassung der Stencrrevision v. 1713 angelegt wurden, sind nicht

regelmäßig fortgeführt worden. ' ' ,

Z) Vgl. D.I.. 15. kr. 4 pr. Komm.Ordnung Kap. V. Abschn. 7. „Von

den Steuer- oder Giiterbüchern." Vgl. »lbschn. 9. Ver. v. 21. Mai 182S

in Betr. des Pfandgesetzes §. 25 — 5«. (Regbl. S. 354.) S. ferner Verf. , '

v. z. Dez 1852. betr. die Anlegung und Führung der Gemeindegüterbücher

(Regbl. S. 471.), welche jedoch bis jetzt nicht vollzogen worden. Verh. det

Abg. auf dem II. Landtage von 18ZZ. 1«4. Sipg. S. 79. Bei standesherr

lichen und ritterschaftlichen Gütern vertritt die Stelle des Giiterbnchs einst

weilen die Matrikel. Ein öffentlicher Aufruf der Hypothekenkommisston

zum Zweck der Errichtung von Guter- und Unterpfandsbücher» für die

eremten Güter v. Ii. Dezember 1852 (Regbl. v> 18ZZ. S. 2.) wurde von

derf. Kommission am 16. November 18ZZ ausser Wirkung gesetzt. (Regbl.

S. 559.) Vgl. über die Führung des Güterbuchs, ContrattbuchS u. Unter

pfandsbuchs Jeitter, freiw. Gerichtsbarkeit §. 1110-112Z. .

4) L.R.I. 34. Item Rhode! :c. „doch Lnser» Gerichten jhr erkauntnus

darüber vorbehalten." ,

, , S) L.R- II- 15. §. Es soKen ?c. ^ ,, .„^ i

ö) Pfandgesetz Art. 58-6«. S5- «9. 71. Ver. v. 21. Mai 1825. §. 25 ^.

27. (Regbl. S. 551.) Gesetz v. 21. Mai 1828. Art. IS. M. S. Mayer,

Commcntar des Pfandges. Tbl. I. S. 35« ff. . , . , ,

7) Lngsu <>« librurum, qu«, Griinzlagerbücher zc. öZr«re ,«K«»«>

form«, e«nt!austiono, ronovstivne, li,I«q«g v«ris. L^. nav» k'r-tirovk»

>7S6. Ueber die Forstlagerbücher s. Fvrst.O. v. 1614. S. 9. 1». 11. j2.

8) L.R. I. 54. §. Item RKodel Komm.O. Kap. M. Abjch». 1. „Bon

den Stadt- und Dorfbüchern." Abschn. s. 5. i. ' ^ .

9) Neuerdings auch in dem kön. Staatsarchive.

1«) Nicht entgegen ist §. 252. Note 12. C«n«, Se pr«K,diI!,j>t«

ilics. Vud. 17S,. L. ,67. v. Kreitmayr, Anmerk. zum Lo«1er

K«v. csp. ,,. Nr. Grgen die Herrschaft beweisen sie immerhin. Ldt.

Absch. v. IS«». Art. «. (Ges.Slg. II. S. 3«Z.) Hagemann, «andwirth

> 27



lll. Buch. Sachenrecht.

schaftsrecht §. 14. Nach einer Hofentfchließung Kaiser Josephs II. fiir sämt

liche Erbländer vom 4. Sept, 1786. (Handb. aller unter der Rcgg. K. Jo

sephs II. ergang. Vervrd. und Gesetze X. Bd. S. 88.) können unterthänige

Schuldigkeiten, welche weder in den alten Stiftbüchern, noch in den alten

Kaufbriefen ausgedrückt sind, wenn gleich in dem ursprünglichen oder Stok-

urborio davon Meldung geschieht, nur dann gefordert werden, wenn das

Stokurbarium mit Einfluß der Unterthanen zu Stand gekommen und mit

ihrer' Unterschrift verschen ist u. s. w. Eine Vermuthung für die Aechthcit

deö Lagerblichs gibt übrigens dessen Aufbewahrung in den städtischen Archi

ven oder auf den Rathhäusern. L.R. a. a. O. Ebenso kann die Beweiskraft

desselben auch durch andere Gründe unterstützt werden. Mittermaier,

' Grundsäße :c. §. 4SI.

Komm.O. Kap. IX. Abschn. 1. §. 12. Erbvergl. Kap. IV. §. 17. 18.

Gen.Rescr. v. 5. Mai 1772.

12) Ch. F. v. Mendt, die Beweiskraft der Giitsrcchnnngcn. Nürn

berg 1855. -,. " ,

15) Instruktion für die k. Kam.Aemter v. 51. Mai 1819. §. S. Ges.Slg.

Th. XV III. S. 4Z8 n. 4Z9. Note 17S. " '< ^' '

14VPfandgesetz Art. 56. 158. Auch bedungene Losungsrechte erhalten ihre

Wirksamkeit nur durch Eintrag in das Unterpfandsbuch. Ges. v. 2. Merz

1815. n>. III. '. Regbl. S. 7». Für die cremten Güter u. Rechte sollen nach

dem Art. 158. des Pf.G. UuterxfandsvUchcr bei den Kreisgerichtshöfen au

gelegt werden. S. jedoch oben Note Z. ' ' ' ' ' '. - < , , !

15) Pfandgesetz Art. 47 u. 48. Selbst der Gegenbeweis aus den amtli

chen Protokollen oder andern Akten ist nach dem Art. 48. ausgeschlossen.

S. jedoch Art. 192. .. > ,> '. z. ,

16) In Hinsicht ans die Unterpfands- und die diesen zu Grund liegenden

Güter» u. Contractbücher ist dieß ausgesprochen im Pfandgesctz Art. «l-ss.

Aber auch die Edition der Flur- u. Lagerbücher kann nach der gemeinen Mei

nung keinem Interessenten verweigert werden. La«« I. c. Z 166. B»ls>w

u. Hagemann, prakt. Erörterungen Bd. I S.99. V. S. 19Z.>

17) L.R. I. e. Gen.Rescr. vom 27. Nov. 1784. Ges.Slg. VI. S. 667.

Jnstr. vom so. Mai 1806. Regbl. S- 85. IV Edikt §. 192. II. Pf.Ges.

Art. 156. 22Z—2Z3. Haupt-Jnstr. §. 58-65. 274.,.

. .,.!?§. .'84?, -

Gerichtliche Eröffnung von Verträgen Aber lzjegcnde Güter.

Das ältere deutsche Recht federte zur Uebertrogung von Eigen

oder Lehen wesentlich eine dffentliche symbolische Uebergabe, die In
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vestitur '). Diese wurde jedoch häufig ersetzt durch schriftliche

„Fertigung" des Vertrags vor, einer Anzahl von Zeugen von vor

Gericht. An die Stelle der letztem trat in Folge des, Landrcchts

die gerichtliche Insinuation. Theils nämlich um die Güterbücher

in Ordnung zu halten, theils um eine rechtspolizeiliche Aufsicht

über die betreffenden Rechtsgeschäfte auszuüben, müssen nunmehr

die obrigkeitlichen Behörden von den vorkommenden Veränderungen

im Besitzstände jederzeit in Kenntniß gesetzt werden. Diese erhal

ten sie bei Veränderungen, welche in Folge von Ausstattungen,

Erbschaften, Vermögens-Uebergaben vor sich gehen, durch die In

venturen und Theilungsgeschäfte, welche theils unter obrigkeitlicher

Mitwirkung, theils wenigstens (bei Privat -Jnventmvn und Tei

lungen) unter obrigkeitlicher Aufsicht gefertigt werben oci Ver

änderungen unter Lebenden aber durch die Eröffnung vor Gericht^).

Hierüber ist Folgeudes zu bemerken: 1) alle Verträge über unbe

wegliche Sachen, wodurch das Eigenthnm an diesen veraussert oder

beschränkt oder eine Reallast darauf gelegt wird, namentlich Kauf-,

Tausch-, Leibgedings-Verträge, ^sind dem Gerichte 'der gelegenen

Sache, also bei Gütern im Gemeiiideverbande dem Gemeinderath,

bei befreiten Güter» dem Civil-Senate des betreffenden Krcisgcrichts-

hofs ihrem ganzen Inhalte nach zu eröffnen^), s) Das Wesen

dieser Handlung, welche innerhalb 14 Tage von dem Abschlüsse des

Vertrags an, oder wenn in dieser Zeit das Gericht (Gemeinderath)

sich nicht versammeln sollte, in der nächstfolgenden Sitzung zn ge

schehen hat, besteht in einer von beiden Kontrahenten zu machenden

Anzn'ge von dem Inhalte des Geschäfts S) In Folge hievon hat

daS Gericht nach vorgäugiger Untersuchung über die Fähigkeit der

Parteien und die in Betracht kommende» Rechtsverhältnisse dritter

Personen, namentlich der Unterpfandsgläubiger, über die Zulässig-

keir des Vertrags zu erkennen,' mid, wofern es keinen Anstand sin-

, Vet, denselben in das Kontractbuch eintragen zu lassen 5). Ausser

dem bewirkt die Insinuation Aufhebung des den Kontrahenten bei

Verträgen der angeführten Art zuständigen gesetzlichen Reurechts

von 14 Tagen b), wofern dieselbe» nicht überhaupt hierauf verzich

tet haben 4) Auf der andern Seite hat die Unterlassung der

gerichtlichen 'HnPnuatiörr' keineswegs" MMMt des Vertrags zur

Folge. DKs«. ,«Kd„yixlWfh5>, .ipßqn-M KMrKhentei^. picht andere

Einreden, MVf'ltlich.,M ZMtzzM ,ei.ne,r. ,jaMr,f« Reizzcit, ent

27'*
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gegenstehen, durch den Ablauf von 14 Tagen, von der Eingehung an,

von selbst verbindlich ^). Die Vorlegung des Kontracts muß aber

jedenfalls nachgeholt werden; auch trifft denjenigen Kontrahenten,

welcher die Insinuation seiner Seirs binnen i>cr gesetzlichen Zeit un

terlassen hat, eine Geldstrafe von 14 Gulden, wenn der Gegenstand

über SO fl., und von, 3 fl. 15 kr., wenn er weniger betragt^).

5) Ebenso kann die Behörde auf erfolgte Insinuation aus Gründen

das Erkenntnis) verweigern oder wofern es Zweifel hat, von dem

vorgesetzten Gericht Bescheid einholen '").^ Die Folge hievon ist je

doch nur diese, daß im erste«, Falle die Besitzveränderung in den öf

fentlichen Büchern nicht eiug?tragcn, im letztern Falle aber dieser

Eintrag vorlaufig ausgesetzt wird

I) Meine Beitr. zur Kunde des deutschen Rechts I. S. 54 f. ,

"S) Vgl. Edikt v. 1819 §. S. Absatz 2.

Z) Vor dem Landrecht wurde es dieftfalls verschiede» gehalten. S. z. B.

Stuttg. Stadtrecht v. 1492 „dz alle bricf besonder ligende guter berürend

von Stattschryber geschriben vud mit der Stattiiisigcl besigelt werden vnd

snst von vnwirden sie söllent." Tüb. Stadtg. v. 149Z „von Verckung".

Vgl. Ordnung zu Bönnigheim v. 1545—55. Art. 18—2«. ' " ^„>> ,

4) L.R. II. 1Z. §. Wir wollen x. Ver. v. 19. Juni 4808 §. 2. Regbl.

S.^Z21. Nov. v. 15. Sept. 1822 Z. 1 u. 4. Vgl. Pfdges. Art. 1ZS—158.

Wer. v. 21. Mai 1825 §. 1«. Aufruf des k. Obcrtrib. v. 4, Juni 1825. ^.

Vor dem 1. Jinii 1825 war das Erkenntnis; über Veranßeruiigtn oder Ver

pfandungen von cremten Gütern vi e«mmis5!<>ni, bei? Oberamtsgerichten

unter ihrer Verantwortlichkeit überlasse». Erl. des Civilsenats des k. Ober-

trib. v. 2. Mai 1818. (Msc.> Beschs, des Civilsen. des k. Gerichtshofs zu

Tüb. v. 12. Mai 181». <Wst.) Bei Ritterlichen vertrat früher die Inve

stitur bei dem Leheuhof die gerichtliche Insinuation.

5) L.R. a a. O. Ver. v. 18U8. F. Z-6. Pfand -Ges. Art. 2«Z-2N9.

Vergl. Gen.Reftr. v. 4. April 1584 und 27. Febr. 1717. (Gcs.Slg. IV.

S. 44«. VI. S. 273.>

6) L.R. a. a. O. So bald :c. Da aber ?c. Ver. v. 18V8 §. 2. Nach

dcm I, L.R. konnten die Parteien vor gerichtlicher Fertigung des Geschäfts

überhaupt wieder abgehen; „doch — heißt es dann im It. L.R. — würdt

M jeder sein zusagen selbs zu bedencken, vnd one bewegende dapffere vrsa-

chen, von demselben nit leichtlich abzuweichen wissen". Gesei)-Slg. IV.

S, 297. Diese» Beisatz verstanden dann die Gerichte zum Theil so, daß

Gründe des Rücktritts «»gegeben werden müssen, z. B. daß der Kontra

hent hinter dem Wein oder sonst verleitet worden. Der große Ausschuß
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meinte (23. Sept. 158«': das Landrecht sc» an sich selbst lauter; man sollte

aber Kontrahenten , welche sich eine große Leichtfertigkeit zu SclMdcn kom

men lassen, mit Thurm abstrafen und binnen 8 Tagen auf's Längste den Ver

trag insinuiren lassen. Dieß gefiel auch dem Oberrath, welcher beschloß

(1. Dez. 1580): prsecbvenllss l>su<1e» «t vsrisz mseliinsiinnrs ein

,gemein Ausschreiben zu machen." Der Herzog schrieb darunter: „p seel.

Vnd man pleib nuhr bey dem Landrccht, landtsordnuirg vnd andern juri-

duz munieipslikus vnd gestatt es nuhr nitt das ma» darauß schreytt da»

wen man nitt bey den Ordnungen bleibt so müßten mler noch souil leitt

haben, da mir vnser doch mitt wenigem außkhomen kcntten." Ein Aus

schreiben v. 1580 ist mir nicht bekannt, wohl aber das G.R. v 1584, wo

nach die Insinuation binnen 14 Tagen erfolgen und eben so lang den Par.

tcicn ein Reurecht zustehen sollte. Note 5.

7) Auf die gerichtliche Insinuation kann mau nicht verzichte«, Landr.

a. a. O. §. Vnd so :c. Allein nirgends schließt das Gesetz den Verzicht

auf das gesetzliche Renrecht ans. Dieser erfolgt gewöhnlich mittelst der

Klausel: „auf stet und fest."

8) Anders nach dem l. ,u. II, Landrecht. S. Gcs.Slg. IV. S. 297. S.

jedoch G.R. v. 4. April 4584. das. S. 44U. III. L.R. a. a. O. 5. Aber

nach zc. , .

9) L.R. a. a. O. §. Vnnd so zc. Ver. v. I3l,8 §. 2, , ,

1«) Ver. v. 1803 §. 5. ' : . L>-

11) Ueber die Wirkungen des Eintrags s. §. 242. Ueber die eigenthüm-

lichen Wirkungen des Eintrags in die Unterpfandsbücher s. die Lehre vom

Pfandrecht. !- ' ' '-">"'

Vormerkungen und Verwahrungen in den öffentlichen

' Büchern/ ^ ' ' '

.'-'> ' - '">'' ' -!...'>.'.' >> ' . ->,""' ,7 «V ^ K,'. .' v >

Auch einzelne persönliche Rechte, welche an sich nicht znr

Aufnahme in die öffentlichen Bücher geeignet sind, können durch Vor-

Mfrkunge« in denselben sicher gestellt werden, und, dadurck) die

Natur wahrer dinglicher Rechte annehmen, namentlich: ,1) Rechte

auf den Erwerb oder die Wiedererlangung eines Guts. Schon vor

der neuen Pfandgesetzgebung mußten (durch Vertrag oder Testa

ment) bedungene Losungsrechte, um gegen Dritte wirksam z« sey»,

in das Unterpfandsbuch eingetragen werden'). Ebenso und auf

demselben Wege kann nun auch jeder andere, auf dte Uebergabe

od« Zurückgabe einer einzelnen Unbeweglichen Sache gerichtete, per
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sönliche Anspruch z. B. das Recht auf Tradition eines gekauften

Guts, das Recht des Wiederkaufs (Wiederlosung) zu einem ding

lichen Rechte gesteigert werden 2) Bescheinigte Pfandrechts

titel, d. h. RechtSgründe zur Erwerbung eines Unterpfandsrechts.

Diese können, wenn sie wegen irgend eines Anstandes nicht zur

Vollziehung kommen^ können, namentlich weil das Recht selbst, ob

gleich gehörig bescheinigt, von der andern Seite bestritten wird,

oder weil die Summe der zu versichernden Forderung noch nicht aus-

gemittelt oder sonst irgend eine Ergänzung nothwendig ist, speziell

in Beziehung auf einzelne unterpfandsfähige Vermögensstücke des

Schuldners im Untcrpfandsbuche vorgemerkt werden. Fällt der er

hobene Anstand künftig hinweg, fo ist das Unterpfand als zur Zeit

der eingetragenen Vormerkung erworben zu bettachten Verschie

den von einer speziellen Vormerkung ist eine allgemeine, un

bestimmt auf künftige Erwerbungen gerichtete Vormerkung. Eine

solche sieht nur de« Ehefrauen und den Kindern hinsichtlich ihres

in der Verwaltung des Manns, beziehnngsweise Vaters stehenden

Vermögens zu, md ist der Wirksamkeit spater bestellter Unterpfän

der nicht nachtheilig, wenn gleich aus der Nichtbeachtung ein Re

greß - Anspruch an die Unterpfandsbehörde erwächst^), s) Das

Recht des Eintritts in die Stelle eines befriedigten Pfaiidgläubi-

gers, welches sowohl dem Darleiher einer Summe, womit jener

Glaubiger befriedigt werden sott, als dem dritte/r Besitzer einer ver

pfändeten Sache, welcher die.Pfandschuld ganz oder theilweise ge

tilgt hat, dann zukommt, wenn, in dem Unterpfaudsbnche sogleich

bei Löschung ? Hess älteren Schuld ausdrücklich bemerkt wurde, daß

dem neue» Glaubiger die Stelle des befriedigten eingeräumt sc»/).

Alle diese Vormerkungen können nur in Folge eines Beschlusses der

versammelten Unm-pfandsbehörde und unter Beobachtung der Förm

lichkeiten einer Unterpfandsbestelliing vorgenommen werden "). —'

Ansserdem bedürfen einzelne Rechte, welche ihrer Natur nach wohl

gegen den Singular-Nachfolger, geltend gemacht werden können, ei

ner Verwahrung im Unterpfands- oder Gütcrbuche, um gegen

Folgen, die ans der unbedingten Autorität dieser Bücher gezogen

werden konnten, geschützt zn seyn. H«Her gehören: 1) dingliche

Rechte auf ein G^t, Wment^ich Eigcuthmnsrechte, Dienffbaxkeiren.

Reallastcn, AbsonderunqSrcchte, welche zwar bereits gültig erwor

ben, jedoch noch nicht förmlich in dem Güterbnche eingetragen sind.
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Diese können bis zu ihrem definitiven Eintrage sowohl in dem Un

terpfands- als in dem Güterbuche gewahrt werden Ebenso kön

nen rückständige Rcallasten und Entschädigunsgelder für abge

löste Reallasten bis zn ihrer Entrichtung in einem dieser Bücher

sicher gestellt werden ^). 2) Besondere Vorzugsrechte, welche einem

Pfandglaubiger von anderen Pfandgläubigern in Beziehung auf ei

ne verpfändete Sache eingeräumt worden sind. Sofern diese gegen

über von künftigen Cessionarien oder Fanstpfandgläubigern des Eins

räumenden Wirkung haben sollen, sind auch sie in dem UnterpfandS-

buche anzumerken Ebenso und ans demselben Grunde 5> die

Rechte der Cessionarien und Faustpfandglänbiger rücksichtlich einer

mit Unterpfändern versehenen Forderung in Hinsicht auf Verfügun

gen des in dem Unterpfandsbuche eingetragene» Pfandgläubigers '").

Auch 4) die Einreden des Schuldners wider den ursprünglichen Gläu

biger müssen, wenn sie gegenüber von dem Cessionar und Faustpfand-

gläubiger hinsichtlich der betreffenden Forderung ausgeübt werden

wollen, in dem Unterpfandsbuche eingetragen werden Endlich

5) kann jeder, gegen welchen eine Vormerkung oder Verwahrung ge

richtet ist, eine Gegenverwahrung" in demselben Buche niederlegen,

wodurch jedoch die Wirkung der nstern HandKmg nicht aufgehoben

wird,"). Den Eintrag dieser Verwahrungen (1—S) kann der Vor

stand des Gemeinderaths, beziehungsweise des Civilseuats des be

treffenden Kreisgerichts ohne kollcgialische Mitwirkung verfügen

— Endlich können auch noch ohne Veranlassung von Seite der Be

theiligten Bemerkungen der Behörden in den öffentlichen Büchern

nöthig werden, namentlich im Unterpfandsbuch : wenn Zahlungsun

fähigkeit eines Gutsbesitzers eintritt oder zu befürchten ist, wenn

bei dem Gemeinderath des Wohnorts ein auswärts gelegenes Gtlt

verpfändet, worden — Sämtliche Einträge in das Unterpfandö-

buch geschehen unter dem Namen des Verpfänders oder desjenigen,

gegen welchen der betreffende Rechtsanspruch gerichtet ist Von

jedem Eintrag , namentlich von jeder Vormerkung oder Verwahrung

sind die Betheiligten alsbald in Kenntniß zu setzen; auch ist jedem,

zu dessen Vortheil ein Eintrag geschehen, auf Verlangen ein beglau

bigter Auszug hierüber zuzustellen >°). Die Löschung eines Ein

trags kann nur auf den Antrag des Berechtigten, oder nach erwie

sener Beseitigung deö Grundes des Eintrags und twter Beobach
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rung derselbe» Förmlichkeiten geschehen, welche der Eintrag selbst

erheischt '?). - . ' >

«> Gesetz ». S. März «8äS. I. «. Regbl, S. 79. , .„ . ,

2) Pfandgcsetz Art. 74—78. 1ö«. Gesetz v. 21. Mai 1828 Art. 71. Ei«

Eintrag in das Güterbuch kann nach dem letztern Gesetz nicht mehr für

hinreichend gehalten werden. And, Ansicht ist Weishaar Handb. Z. 489.

«r V. Vgl. Volley, Bemerkungen zu dem Pfandgesche. Bd. III. S. 1287.

Das Pfandgesetz a. a. O. nennt die Vormerkung obiger Rechte eine „Ver

wahrung"; ebenso Seeger, Erlänt. des Pfand- und Prior.Ges. Bd. I.

S, 214; allein dieselbe soll nicht blos das angesprochene persönliche Recht

erhalten, sondern ihm auch Wirksamkeit gegen Dritte geben, welche ihm

ursprünglich nicht zukommt. Daß nicht blos streitige persönliche Rechte

aus diese Weise z» dinglichen erweitert werden können, wie Mayer, Com-

mentar des Pfdges. I. S. Z75f. glaubte, hat schon Bo lley a. o. O. Bd. I.

S. S3 f. dargethan. . >

Z) Pf.Gesetz Art, 7K Hanptinstr. §. 198—207.

4) Pf G. Art. 8« u. 81. vgl. mit Art. Z2 u. Z5. Hauptinstr. §. 204. 2«8.

5) Pf.G. Art. 103—11«. 12«.

K) Das Gesetz v. 1«S8 Art. 71. spricht nur von den nr. ,. angeführten

Rechten, ebenp Volley a. a. O. Allein auch nr. gehört hicher, und

ebenso nr. S,, da der Eintrag in diesem Falle sogleich bei Löschung der al

tern Schuld geschehen soll nnd in der That hier ein neues Pfandrecht kon-

stituirt wird. Pfd. Ges. Art. 14Z— 15«, Hpr.Jnstr. §..55,, welche jedoch

§^..N1,— ZllZ. in Beziehung auf nr. 3. anderer Ansicht ist. Bei Losungs

rechten, welche v,or dem 1. Juni L825 eingetragen worden., bedaxf es der

neuen erhöhte» Formalitäten nicht. Vergl. Eins. Ges. Art. 8. Volley

^«.'d^Sk'iW^''

7,)/Pf.Ges.'Ärt. !/5. 'Hinsich'tlich des Güterbuchs s. Art. 16«. H.J. §^195

«. 19S, Auch von Amtswegen sind die Unterxfands-Behörden verpflichtet, neu

begründete Rechte obiger Art, namentlich Avanagen, Wittume u. dgl., wel

che ihnen aus amtlichen Verhältnissen bekannt sind, durch Bemerkungen in

de« UnterpfandsPiichern gegen Eingriffe sicher zu stellen. Pf.Ges. Art. ttZ

UNd 154, ' V

8) Was die rückständigen Realkasten z. B. Grundzinse betrifft, so sagt

das Pf.Gesetz dieg zwar nicht ausdrücklich; allein nach Anal, der Art. 7Z,

t5Z «. t54 und der Einführungs-Jnstr. §. 117. wird man allerdings Obi

ges behaupten Missen. S. unten §. 255. Note 1«—12. Hinßchtlich der Vor-

merkunK,von glblösungsk«pitalien >«id der Zinsen daraus, s. §. 2gZ. Nvte t«.

») Ps<Geft Art. 82. Hanpt-Jnstx. §. s«g, - . , ,!,.. , '
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t«) Pf.Ges. Art. 84 u. 85. 7 'N'!? ,',z ' . « ,nst-t K,.«

11) Pf.Ges. Art. 8S. 3. B. die Einrede der Compensatio«, falls dadurch

die Forderung nicht ganz getilgt, oder, wenn sie auch getilgt, falls das Un

terpfand noch nicht gelöscht worden. Ebenso die Einrede des nicht empfan

genen Gelds, welche auch gegenüber von dem ursprünglichen Gläubiger Und

dessen Erben in gewißcr Beziehung gewahrt werden kann. Pf.Ges. Art. 87.

12) H.J. 5. 251. Vgl. Gönner, Commentar über das Hypotheken-Ge^

sc» für das Königreich Baiern Bd. I. S. 5l>8 f.

15) Pf,Gef. Art. 145. 144. H.J. §. 1ö7. 214-225. ' ^.

44) Pf.Ges. Art. 19. 141. 142. 1SZ. 154. , , , » , .

: >tö) Pf.Ges. Art. 15S. Nähere Vorschriften s. in der H.J. §. SK^S,?. ,

16> Pf.Ges. Art. 151 u. 152. > , .,.','i^„, ickin ,,',M,ll.,<.->

^7) Ueber die Löschung des Unterpfandsrechts, wie auch Riheres über den

Eintrag desselben s. im Pfandrecht. Ucb« Löschung der Vormerkungen und

Verwahrungen H.J. §. 224—25«. .i^uzs,^

Zweites K«,H i^,« ,^ ^ g,^, .

Von den Realre ch«e««i^G 'n. '

, '!, , .» , , '.^ , -. . ' .<i .0 Nü U'^K ',' t','!',

, .1 Begriff, Natur und Arten^ :

Realrechte (iura reslis, jurs prseäiornm) sind Befugnisse, wel

che einem Gute anhängen und daher von dem jeweilige» Besitzer

desselben als solchem ausgeübt werden können, Rechte also, welche,

ohne schon aus dem gemeinen ') Begriffe des Eigenthllms zu folgen,

gleichwohl dem Besitzer eines Guts, als solchem, Luk^oWmeu <H.

Wie die Rechte der Personen (Buch aus h^^^xMe^e^e^Mise

sich äußern, so auch die Realrechte, welch^.^h^MHeAt,Win^is,-,«ach

bald die Eigenschaft von persönlichen bald, . dingliche»

Rechte» an sich tragen und im letzteren Falle sowohl auf eine frem,

de, als auf eine eigene und selbst auf diejenige Sache, welcher

das Recht subjectiv anhängt, gerichtet sey«.„kd,n,«eM, sofern «amlich

dieses Recht nach heutigen Begriffen nicht Ausfluß des gemeine»

Eigenthumö ist und daher eines besonderen Nechtsgrundes bedarf

Man unterscheidet reine und gemischt«' Realrech», je ^nachdem

zur Ausübung der Berechtigung schon derBtfH vt«?GutS hinreicht,

oder außerdem gewiße pe rsdnl ich eEiMschÄftettchrsvtldMch find
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Insbesondere gehören zn den Realrechten^ 1) die bereits angeführ

ten Vorrechte der standesherrlichen und ritterschaftlichen Güter (g. 224.

237). 2) Die Markungsrechte (§. 246). 5) Die Vorzüge des ech

ten Eigenthums, namentlich das Forst- und Jagdrechr und die Fi

scherei <S. 245 f.). 4) Die Real - Gcwerberechte , insbesondere die

Bannrcchte (§. 250 f.). K) Die lehens- und gutsherrlichen Rechte

(§.232), namentlich die Rechte des Obereigenthums, Ansprüche auf

Gefälle 6), wofern sie einem Gute (Herrenglitc) anhängen. 6) Die Real

servituten, d. h. Dicnstbarkeiren, welche zumVortheil eines (herrschenden)

Guts eingeführt sind und dem Besitzer desselben, als solchem zukommen °).

Aus derNatur des Realrechts als eines subjektiv dinglichen Rechts folgt:

t) dasselbe istZubehördc des berechtigten Guts und geht mit diesem auf

jeden Besitzer desselben über 2) Abgesondert kann das Realrccht nur

dann veräußert und verpfändet werden, wenn dasselbe nach der Na

tur der Sache und den Gesetzen vom Gute sich trennen laßt ^).

3) Rückständige Gutsgefälle können auch ohne besondere Cessio» von

dem Successoc im Besitze nachgefordert werden ^). 4) Ausserdem

wird, wie an dem Gute selbst, so auch an den Gutsrechten ein

Quasi-Besitz angenommen, und dem Realberechrigten eine dingliche

Klage (actio confessoria utili«) zugeschrieben ">).

1) Nicht ans dem „natürlichen" Begriffe, wie Manrenbrecher,

Lehrbuch des deutschen Rechts §. 277. sagt; denn dieser würde z. B. die

Vorrechte des echten Eigenthums, namentlich das Jagdrecht einschließe».

2) 3. B. Bannrechte.

z) Hieher gehören die Vorzüge des echten Eigenthums (z. B. Jagdrecht),

welche nicht allein ans fremdem, sondern auch und zunächst auf eigenem

Grund und Boden Statt finden.

4) S. oben Z. zzs. 258. ' - ' , .

5) Von den Rcallasten im z. Kap. dieses Bnchs; von den Rechte» des

Obereigeuthnins im IV. Buch.

6) S. Lehre von den Dienstbarkeitcn im I V, Buch.

7) Eine Ausnahme machen die gemischten Rcalrechte. Note 4. Daß der

bloße Pächter im Zweifel die Realrechtc nicht genießt, ist dagegen nicht mit

Mo uren brechen a. a. O. §. 279. als Ausnahme zu betrachten: dem, der

Pächter ist „icht juristischer Besitzer.

8) Dieß ist nicht der Fall bei den nr. ,. ,.4, u. s. wohl aber bei den

nr, 3. u. 6. (f. jedoch §. 257. I ) angeführten Rechten.

.0) Pni,. Anficht ist M a u,x e,n b r e ch e r a. a. O. 27«. 279. , . ...
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!0) Daselbst §. 280. Streng genommen läßt sich freilich obige Ansicht

nicht rechtfertigen: denn die Art der Rechtsmittel bestimmt sich sonst nicht

nach dem Subjekt, sondern nach dem Object des zu schützenden Rechts; ol«

lein da die einzelnen Realrechte, namentlich die Baninechte früher immer

als Servituten betrachtet wurden, so ergab sich von selbst die Anwendung

der possessorischen und petitorischen Rechtsmittel auf dieselben.

s. 246.

, . I. Markung s rechte. , ,, < .i'ui?'!

Hierunter versteht man die ans der T'heilnahme an einer Ge

meinde-Markung (Markgenossenschaft) hervorgehenden Befugnisse^

Diese waren zu einer Zeit, wo noch ein großer Theil des LandeS

unangebaut war und der gemeinen Benützung offen stand, von gro

ßer Bedeutung Ohne Zweifel benützre ursprünglich jeder Guts

besitzer nach Bedürfnis) das ungebante Land, insbesondere den nöchst-

gclegenen Wald ^), woraus für freie Gemeinden mit ausgebildeter

Markeinrichrnng sich ein bleibendes Eigenthum an Wald und All,

mand gestaltete, das jedoch den Zutritt der Markgenossen und selbst .

die Ausrodung einzelner Stücke für ihre Zwecke nicht ausschloß,

während innerhalb einer gutshcrrlichen Mark nur ein hofrechtlicheS

Benutzungsrecht Statt fand, das Eigenthum an Grund und Bo

den aber, so wie die Jagd und Fischerei ausschließlich dem Herrn

zukam (g. 247. 248). Ein eigenrhümliches Verhaltniß trat gegen,

über von großen Waldungen ein, in deren Umkreis sich, mehrere Ge

meinden gebildet hatten, und welche daher von keiner ausschließlich

in Besitz genommen wnrden. In der Regel entstand unter den letz

tern allmalig eine rechtsgleiche Genossenschaft (Waldgeding , Wald,

genossenschaft), indem sie den nngerheilrcn Wald als ihre gemem-

schaftlichc Allmand betrachteten, und deren Genuß nach bestimmten

Vorschriften allen Einsaßigen gestatteten ^). Indessen , hatte schon

die Jagdliche der fränkischen Könige darauf geführt, einzelne grö

ßere Waldbezirke, welche bis dahin dem gemeinsamen Jagd- und

Holzgcnusse zugänglich waren, als Wildbahnen zu benützen und

ei nz» forsten, d. h. der Benützung fremder Personen, welche kein

hergebrachtes Nutzungsrecht erweisen konnten, zu entziehen und zu

ihrer Bewachung, insbesondere zur Hegung des darin lagernden

Wilds eigene Beamte (Förster) aufzustellen^), sö Wnten später die

weltlichen und geistlichen Fürsten und Wst avriicheMckbefttzer und
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Klöster vermöge ihrer schutzherrlichen Gewalt dieses Beispiel viel

fach nach 6); daher es kommt, daß auch Gemeinden, welche nie

mals in gntsherrlichem Verbände standen, öfters ohne eigenen Wald

und Waide sind, indem ihre einstigen Genossenschaftsrechte die Na

tur bloßer Beholznngs- und Antriebs -Gerechtigkeiten angenommen

haben während umgekehrt manche gutsherrliche Orte im Besitz

und Genuß eigener Holzer und Allmanden sind, welche sie entwe

der ursprünglich schon inne gehabt oder später an sich gebracht ha

ben v). Seit den letzten Jahrhunderten sind die Allmanden häusig

unter die Gemeindebürxrr vertheilr, die Kommunwaldungcn aber

unter wirthschaftliche Aufsicht genommen und nur noch Holzgaben

Vertheilt und Holztage zum Einsammeln von Fallholz bewilligt

worden. Auch die Urbarmachung von Wald - ^) und Allmand-

Platzen und der Zutrieb von Vieh auf die gemeine Waide ") ist zu

Gunsten der Holzkultur und der Schäfereien eingeschränkt und end

lich in neuester Zeit der größte Thcil der Gemeinderechte zu person

lichen Bürgernutzungen erklärt worden, so daß jeder bürgerliche In,

. wohoer der Stadt oder Dorfgemeinde, ohne Rücksicht auf Gutsbe

sitz, zur gleichmäßigen Theilnahme berufen ist Indessen gibt

der Gursbesitz innerhalb einer Markung noch immer gewiße Rechte,

namentlich ans Theilnahme an den gemeinschaftlichen Schutz - und

Kultur-Anstalten der Markung >^), das Recht auf den Gebranch

der Güterwege, des gemeinen Pfbrchs, Schneiden von Erndtewei-

den im Walde Auch mehrere Gemeinden kommen jetzt noch zu

weilen i» einer körperschaftlichen Verbindung vor, deren Gegenstand

eine gemeinschaftliche Markung, ein gemeinschaftlicher Wald oder

eine gemeinschaftliche Waide ist '^), an deren Genuß alsdann die

Angehörigen jener Gemeinde» als Einzelne teilnehmen, ohne jedoch

in Hinsicht auf Gcnosseiischafts-Beschlüsse oder Geiwssenschafts-Ver-

mögen als Gesellschafter zu erscheinen, in welcher Beziehung viel

mehr zunächst die Geiiossenschnfts- Verfassung und hülfsweise die

Grundsätze von d?n Gemeinheiten (universitsteZ) zur Anwendung

kommen. Zuweilen sind einzelne Mnrknngsrechte auf bestimmte Hau

ser oder Höft gegründet, so daß deren Besitzer als solche sie zu

genieße» habe« und mehrere Theilhaber dieser Güter nach Verhält

nis) ihrer Theilr zugelassen werden «). Solche Renlgemeinde-

Rechte soöe» indessen «ach einem neuere» Gesetz, wo möglich, zur

Ablösung gebracht werden . -
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1) Ueber die aus dem persönlichen Gemeindeverband hervorgehenden Rechte

s. Lehre von den Gemeinden im x m. Buche. . ' , ..^ »,

2) Grimm, deutsche Rechtsalterthümer S. 494 ff. v. Low, über die

Markgenossenschaften. Heldelb. 182g. ^ »

S) I.rx Lur-ßun^. 23. I. Selbst Fremden war dieser nicht verschlossen.

Grimm a. a. O. S. 514. Vcrgl. Stiegliz, geschichtl. Darstellnng der

Eigenthums-Vcrhältnisse an Wald und Jagd in Deutschland. 5-2.

4> Z. B. das Waldgedinge in der Aach (DornstetteiN, worüber ei» »n-

gedr. Weisthum v. 1428) ferner die Kirchspiclgcuosscnschaft zu Altenstaig

(Stat.Slg. I. S. 71 f ), welche durch einen Waldtheilungs-Vertrag v. 185«

aufgelöst wurde. . ., , /

5) Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtsgesch. §. 199. Nur dem Kö

nig kam ursprünglich das Bannrecht zu; ohne seine Erlaubnis; konnte da

her kein District dem gemeinen Gebrauche entzogen werden. O»p>t. cle »„.

NO Ü17. e. 7. ^erl« PSA. ÄiS.) <Ie e«<j. SN,,« e. (psg' >>ö ) Ein

solcher königlicher Forst war der Schönbuch, worin im I. 1101. (Stat^

Slg. S. 18Z) „surtorltsts impvrisli" dem Kloster Bebenhansen ein Wald

bezirk angewiesen wurde. Im Jahr 1ZI8 empsiengen die Grafen v. Würt

temberg den Schönbuch (Forst und Wald) ncbst darein gehörigen Dörfern

»nd dem Wildbon» vom Kaifer zn Lehen, nachdem sie ihn von Graf Kon

rad dem Scherer zu Tübingen um 96»« Pf. Heller gekauft hatten. De«

Schönbuchs-Gcnossen wurde bei dieser Gelegenheit ihre „Gewehrschaft" im

Walde bestätigt. Sattler, Gesch. der Grasen 1. Forts. S. 1S8 u. 169.

S. jedoch das. S. 286. 287, , . . ,, ^ , - ^. . .. , .„ „, ,, ,^

6) Stieglitz a. a. O. §. 17 f. , , . .," '

7) S. Note 4. u. S. Von de» ausgestandenen Bauern in Oberschwabe«

(1524. 1525) wurde verlangt, daß die Wälder, Allmauden, Waiden u. s.

über deren rechtskräftigen Erwerb sich die Besitzer (Herrn und Klöster) nicht

auswcisen könnten, den Gemeinden, i» deren Markung sie liegen, zurück«

gegeben werden sollen. Auch das Wild in den Wäldern, die Fische im Was

ser habe Gott für alle Menschen erschaffen, weßhalb das Jagen, Vogelstel

len, Fischen einem Jeden gestattet seyii solle. Der kleine Grund-, Obst-

u»d Blutzehnten solle nicht mehr gegeben werden. (Msc. ) Vgl. die Hot.

Art. bei Oechsle, Beiträge znr Gesch. des Bauernkrieg« in den schwäb.

fränkischen Grenzlanden S. 251. „Zum fünfsten styen wir auch beschwert

der beholßung halb. Dann vnsere herschaffte» haben yne die Hosher alle

allein geeygnet, vnd man der arm man enras bedarff, muß ers vmb zwey

gelt kauffen." Vergl. schwäb. Landr. Cap. 222. 556. S. S'sdelnoker,

I,i,t. «oll. K«tKe»si5 tom. v. I». II.. Grimm, Rechtsalterthr. S. 248

und 24g. ^ / - > > - -., ^. «
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8) Daher kann auch in sog. gutshcrrliche» Orten nicht für das Eigen

thum der Gutsherrschaft an den in der Markung liegenden öde» Plätzen

und Gütern vermuthet werden, v. Langcnn und Kori, Erörter. prakt.

Rechtsfragen 2. Aust. Bd. II. nr. ,7.

9) Forst-O. S. 84.

1«) Hiezu bedarf es einer Erlaubnis,' des Genieinderaths, beziehungsweise

deS Gutsherrn; auch wird in der Regel ein Zins auf das Grundstück ge

legt, was freilich den neueren Gesehen nicht entspricht. Komm.Ordn.

Kap. III. Abschn. 4, §.1—Z. Ges. in Betr. derBeeden v. S7.Ott. 18ZS. Art. 7.

^. ^t) die Komm.O. a. a. O. Abschn. 5. §. 9.

12) Daß in der Regel nur jemand, der in der Markung begütert ist,

Rechte an die Allmand habe, konnte nach den frühern Quellen nicht be

zweifelt werden. I^VI Wisißolli. VIII. 5. c. I.. IZurgun^. ^ ><z. I.

til. ,. c 6. Grimma, a. O. S. 5NZ. Vgl. L.O. Tit. 82. z. Z0. Komm.

Ordn. Kap. Z. Abschn. s. §. 2. Abschn. 6. §. 9. S. jedoch revid. Bürger-

rcchts-Gcs. v. 4. Dez. 18ZZ Art. 48 — 5N. Als persönliche Gemeinde-Nu

tzungen sind hier herausgehoben? Gcmcindcwaiden, Allmandtheile, 5?olz-

Nußlingcn.

1Z) 3. B. Feldhut, Wässerung, Mausfang.

14) Komm.O. Kap. III, Abschn. 7. S. Lehre von de» Weg» undWaide-

dienstbarkeiten und dem Behvlznngsrechte im IV. Buch.

" 55) 3. B. die Hardtgenossenschaft zu Murr.

16) 3. Ä. vorzugsweise Waiderechte, Pförclniächte. Komm.O. Kap. Z.

Abschn. 6. §.8. 21. Vgl. Wekherlin, Grundsähe, nach welchen Frohn-

dienste auszntheilen sind. S. ZS. Note.

17) Reo. Gesetz über das Bürger- und Bcisttzrechr v. 4. Dez. 18ZZ. Art.

SN n. SI. Vergl. Schäfereigesey v. 1328 Art. 11 n. 12. Ueber die Natur

der Realgemeinderechte s. Richter, Samml. von Civilrechtssprüchen S. 18«.

S. dagegen hohenlohisches L.R. ». 17Z8 S. HS. >> >'.-. ^ .„^

, ., .... ,, 2) Forst- und Jagdrecht. . . . . .

Wenn schon das Bedürfnis), welches den Ackerbau herbeiführ?

te, bei Benützung der großen Waldflachcn in Deutschland nicht so

bald eintrat, so finden sich doch schon seit dem sechsten Jahrhundert

Spuren eines Privat- Eigenthums an Waldern, welche theilweise

als Zubehdrden von Hof- oder von Gemeinde-Markungen angesehen

wurden, in die sie eingeschlossen waren,?). In Württemberg na

mentlich hatten immer außer der Landesherrschaft auch die Klöster,
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Städte und Dörfer, so wie die Edelleute und einzelne Untetthanen

eigene Hölzer und Walder ^). Das Recht zu freier Benützung der

letztern und zum Ausschluß Dritter, Nichrberechtigter, stund ebenso

ihren Eigcnthümern zu, wie bei anderem Grundbesitz. Ebenso war

die Jagd jedem Freien nicht nur auf seinen eigenen Gütern,' son

dern auch ans öffentlichem Grund und Boden gestattet Indes

sen dieselben Ursachen, welche die Einforstung öffentlicher Walder

zur Folge hatten (§. 246), bewirkten auch eine Beschränkung der

ebengcnannten Rechte. Namentlich wurden die übrig gebliebenen

Privat- und Kommun-Waldungen einem forstwirtschaftlichen Auf-

sichtsrcchte (Forsthoheit) unterworfen und somir der freien Disposi

tion ihrer Eigenthümer wenigstens in sofern entzogen , als die ih

nen vorbehaltcne Holznutzung nur nach Maßgabe der landesherrli

chen Forstordnungen geschehen konnte *). Ebenso wurde die freie

Pürsch unter dem Titel des landesherrlichen Wildbanns ^) mehr

und mehr beschrankt, so daß sie jetzt nur noch in einzelnen Gegen

den des Landes besteht ^). Wahrend hicnach die landesherrliche Ge

walt sich auf Kosten der persönlichen Freiheit erweiterte, und das

gemeine Eigenthum an Grund und Boden jener Befugnisse, welche

das echte Eigenthum einst mit sich führte, entkleidete, ist dagegen

der niedere Adel und noch mehr der jetzt standcsherrlichc hohe Adel

in Ansehung seiner Besitzungen diesen Beschränkungen großcnthcils

entgangen, welche er vielmehr seiuerscM den ihm früher unterwor

fenen Gemeinden auferlegte Hicbei ist jedoch Folgendes zu be

merken: 1) das Forstrecht im neueren Sinn, d. h. die Bcfugniß

zur selbsteigenen Waldbewirthschaftung und zur unabhängigen He

bung des aus der Waldfläche gewonnenen Ertrags an Holz, Gras<

Laub, Eckerich, soweit dieser nicht durch Privardicnstbarkciten be,

schränkt ist, steht den standcshcrrlichen und ritterschnftlichen Guts

besitzern innerhalb ihrer befreiten Besitzungen zu. Ebenso ist den

selben die Forst- und Jagdgerichrsbarkeit und Forstpolizci, soweit

sie solche in ihren eigenthümlichen und in den innerhalb ihrer Be

sitzungen gelegenen Gemeinde-, Stifkungs- und Pnvak-Wnldungea

früher hergebracht hatten, zurückgegeben worden. Jedoch habe» sie

bei Ausübung aller dieser Rechte die königliche« Forst« und Jagd

gesetze zu beobachten ^). Waldfrevel, sofern sie in Gemeüid«^, oder

Privatwaldnngen begangen werden, sind «ml) einss iedemOrtSSta-

tutttt Und Lagcrbüchern zn rügen, unv dk allgefttztm>S^r«fen den
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Gemeinden zum Einzug zu überlassen v). Mit dem Straferkennt-

niß ist auch das Erkennrniß über den von dem Frevler zu leistenden

Schadensersatz auszusprechen '"). 2) Die Jagd d. h. die Befug-

m'ß, wilde herrenlose Thiere zu fangen und zu erlegen, ist zwar in

Württemberg Regal "); doch ist nicht nur ein großer Thril der

Staats -Jagden an Privatpersonen verpachtet "), sondern es sind

auch die Standesherrn und Rittergutsbesitzer im Genuß der ge

samten ihnen früher zugekommenen Jagdrechte geblieben '^). Hie

be! ist die Eintheilung in hohe und niedere (große und kleine) Jagd

von Bedeutung, indem die ersiere d. h. das Recht zur Erlegung

größerer jagdbarer Thiere, wohin außer dem schwarzen und rochen

Wild auch die Rehe und Auerhahnen gehören "), vermöge der Ree

galirät der Jagd im Zweifel für den Landesherrn angesprochen und

daher als Recht Einzelner nur in soweit anerkannt wird, als ein

gü/tiger Rechtstitel dafür nachgewiesen werden kann '^), welcher aber

einer bloßen Gnadenzagd ^) nicht zur Seite steh«. Hinsichtlich der

Ausübung des Jagdrechts sind die Jagdherrn an die Gesetze des

Königreichs gebunden ; namentlich darf dasselbe nicht zum Nachtheil

der Holz- oder der Feldkultur ausgeübt werden; auch haben die

Jagdliebhaber dem Aufkommen erneö übermäßigen, d. h. mit der

Waldfläche im Mißverhältnis stehenden Wildstands oder schädlicher

Thierg«tt«ngen (Schwarzwild) zu begegnen und jeden durch Umge

hung d«r dießfälligen Vorschriften entstandenen Wildschaden zu er

setze» Ueberdieß können nicht blos die Gutsbesitzer ihre Güter

gegen möglichen Wildschaden durch Gräben und Wildzäune schü

tzen sondern eö sind auch die Gemeinden berechtigt, durch ei-

gene Komnttinwildschützen alles außerhalb der Waldungen zu Scha

ven Wende große Wild wegzuschießen >^). Eine Anforderung von

Jagddiensien an die Staatsangehörigen ist nur gestattet, sofern diese

kraft her Lagerbücher, des Herkommens oder eines speziellen pri-

vatrechtlichen Titels dazu verbunden sind 2°). > ' »

«) Eichhorn/ deutsche Staats- K»d Rechtsgeschichte §. 58. Sticglih

p. >z.) ,,cum eurtig clsusi», eum orlileri», pumileris, vel «stiel«!«,

cjui,!>bi6«i» hs»s viile»«ur, «sm^ii, »r«tl», «/«^, »quk, ««sulivunxzu«

öeeursiku», mobüikuk, s<jk^ue inmodiiidu»^ ««tri» knevlti« s,)

öisexnck^tiT. ,?Zque rexr«uli«,ts,«P»f: «Vgl. b«s. x. «7.-«i 8S. St.«».

S) Stat,Stg. l. ^. S7. (Urkk V^vvb) S. 8S. 42». «v. I» drn, Friede»



Vit de» S^eichsftädten tz, IS. Sept. 1S60 (Sattler, Gesch. der Grasen

l. Forts. S. 194. Beil. »r. n?) versprechen die Grafen von Württemberg)

die Klöster, Edel» und andere ehrbare Leute in dem Verkaufe von Wäl

dern und Hölzern an Dritte, von ihres „Wiltbandes" wegen, nickt.zu hindern.

,3) Schmidlin, Handbuch der württ. Forstgesetzgebung. Stnttg. i«S2.

§. 1«—1°. Stieglitz a. a. O. §,« u. 9. SS u. 26. Daß es eigene Parks

schon früher gegeben hat, steht man aus den Bußen der li. >Ism. lit. 9?.

4) Forst O. v. 1614 S. 86. Komm.O. Kqp. IU. Abschn. 7. . Gleiche Be

schwerden wegen Beschränkung der Waldnutzungeu, wie oben Z. 246. No»

te 7. bemerkt, wurden auch noch später laut,. S. z. B. Landt.Absch. v. 16«S.

Art. 9. von 17Z9 Art. 8 «. 9. Ges.Slg. II. S. Z«z! sisz. Ueber die Forst»

ordnungeN (neueste v. 1. Juni 1614) s. Schmidlin a. a. Ö. §. 11 — 14^

Ueber das Waldverbot das. §. 1Z8. Von eknem nutzbaren Forstregal laßt

sich übrigens nicht wohl reden, fondern nur von einer Fvrsthoheit, d. ^

von der Staatsgewalt, angewandt auf Forfisachen. ' Hinsschtlich des Eigen-

thlims «» Waldungen hat der Staat die VermuthuNg nicht für sich. Die

Inspektion in Fvrstsachen wurde in Vordervstreich auch gegenüber von den

mit forstlicher Obrigkeit versehenen Pnvatherrschaften «»d Klöstern ausgr»

übt. Wald-, Holz- und Forstordnung sür,di«ck k. öflerreich. Borlande v.

1786 cgedr. in 8, 1787) 5. 14,1«. . , » 1 ^ : > 1-16

5) Dieser ward von den Grafen schon frühe ausgeübt Note s. VerU^

Kaufb-rief über Afperg v. 1ZU8. Stat.Slg. l. S. 99. Herzvgsbrief v. 1495.' ,

(Ges.Slg, N. S, 2.) Sogar, der Vogelfang ist »ur, unter Beschränkungen

gestattet. Landt.Äbsch. v. 1S14 a. E. Schmidlin ^,2SSi .Vergi. St«t.

Slg. I. S.Z86. 6SS. Auch das Eckerich (Mästung) wird H»t« dem Wild-

bannsrecht begriffen. Schmidlin ^.M. .!^'.i'',.kV',^^jst'Z'« n?', ^'

S) Stat.Slg. l. S. 162. Ldt.Absch. «. 1.7z? Ä^' 7. .«.,^^s«^«<ji»'

lin' äl 'a. 'O: ^. 2. Ndte 2 u. z. Durch Erlaß des Midist. de.s J»^ «. ^

Inn? i8>l9 wurde zu Folge kön. Entschließung v. 8. Mai dess. I. und z«

ErlSutttUng und Ergänzung des §. 41: der Verf.Urk. der größere vormali

ge Freipürsch-Mzitk am Neckar und Schwarzwald wiederhergestellt und den

betreffenden Gemeinden und GMHerrsckaften das Jagdrecht innerhalb ihrer

Markungen und Gutsbezirke unter 'Beschränkungen zurückgegeben, welche

die Ausübung derselben betreffen; namentlich soll« von den Gemeinden die

Jagd entweder verpaBet, oder durch einen beeidigten Jäger nach den Ja«d-

gesetzenHsDbt)»erKnz ' ^'„.^ „.^ '^«^ ^«4 .»»,.. <^>.«

7) WtL S., Stat^Flg. l. S. Zl>7. «jvr» Larest»,«» « svsrami" S «^

g>Vev. ^S.'JM «818 ^.5^6. (ReM^^D^ Mr fZlr v7

8. Aug. 1S1S.K. S4.«i'UF"«chM»tO<« ck'V. K.^7^. M

'28



454 III. Buch. Sachenrecht.

9) Gen.Mscr. v. 15. Okt. 1744. (Pftil> Realindex der Ferstordnung.

Stlittg. 1748. S. 291. Schmidlin a. a. O. §. 9g.

1«) Jnstr. der Oberförster v. 1818 §.5. Schmidlin §. l«s.

11) Notes, großer, «lem. juris publ. >virt. P.SK9. Mohl, Staats

recht II. S. 88t. ^ / .

12) Schmidlin a. a. O. Z. ZK.

15) Org.Man. vom 18. März 1806 §.53. Inst« v. 2. Okt. 1307 bei

Knapp, Repert. III. Z. S. 1L5. , . .

14) Rescr. v. 6. Dez. 1652. (Realindex :c. S. 279. Z18) vom S. Marz

, 18«7. (Rcgbl. S. 14.) Schmidlin a. a. O. §. 1^. Anm. 1. §. 2. Anm.z.

15) Rescr. v. S. Dez. 1652 (Realindex ?c. S. 279. 518). Vgl. Stieg

litz a. a. O. L. 41. Eichhorn, Einl. in das deutsche Privatr. §. 284 u.

235. Mittermaier, Grundsätze des deutschen Privatr. §. 272.

IS) Schmidlin a. a.-O. §. 5b. ., ,,,, , . , , ^

,7) Org.Man. v. 18«6 §. 55. Ver. v. 18. Jan. 1817. (Regbl. S- 29.)

15. Juni dess. I. (Regbl. S. 5«5). Schmidlin o. a. O. ,-4. 1SK. 144.

Eine Bitte der Kammer der Abg. v. 15. Nov. 1855 ist auf Revision der

die Abwendung des Wildschadens bezweckenden Verordnungen, insbesondere

auf die Bestimmung gerichtet, daß die Jagdbercchtigtcn unter allen Um

standen den erweisbarcn Wildschaden zu ersetzen haben. Vcrh. der Abg.

v/l855. III. Beil.H. S. 892. Vergl. Pfeiffer, praktische Ausführungen

Bd. II!. S. 91. ' ' ,

18) S. die Belege bei Schmidlin §. 14« 11. 141. Verh. der Abg. III.

Beil.H. 2. Abth. S. 8«. " '

19) Ver. v. 18. Jan. u. 15. Juni 1817 a. a.O. Beil. ^ it. ». Schmid

lin §. 14Z. Schwarzes Wild durften die Bauern in älterer Zeit schiesscn,

wenn sie es auf ihrem Grund antraft«, mußten aber der Obrigkeit Anzei

ge mache«. S. Entscheid, v. 1514. Stat.Slg. > S. 58«. ' >

^ SK) Komck.O. Köp^ IX. Abschn. 9. §, 12. Rescr. vom IS. ApMMZ.

Regbl. S.1S9.. Schmidlin §. 115 f. vgl. über die Frohnen 5. SS»/.

>..Ml .^1^5 ^„.j '^>'^<. -,..1 . .'.z./s

..^ ,MMsche(re.ich«nd andere Wasser-Rechte.

Llemere Gewässer (»IZUSS, Slzn»rum<^u« äeoursu,) werhen schon

in den frühesten Urkunden als Zubehdrden von Gütern angeführt

Größere Wasftr, uammtlich schiffbare Flüsse dagegen waren der ge

meinen Benützung vorbehalten, was aber die angrenzenden Gutsbesi

tzer tücht hinderte, durch Anlagen «cher.Mrkz Mqf,Kren Gütern, ei

ne» für die gemeine SchiMch.Wh'Ktchc«i> iW^theMgkGßx
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brauch vo« denstlben zu machen Aus dem besonderen Schutz,

welchen der Kaiser über diese Flüsse als gemeine Wasserstraßen aus

übte ward allmalig die Ansicht abgeleitet, daß derselbe mich

über die Flußnutznngen zu verfügen befugt sey und in Folge

dieser Ansicht, welche in dem longobardischen Lehenrecht bestätigt

schien 5), ein eintragliches Wasserregal ausgebildet, welches die Lan

desherrn, in deren Hände dasselbe kam , noch weiter ausdehnten,

indem sie nicht allein schiffbare und floßbare Flüsse, sondern andere

fließende Gewässer zu Bannwassern umschnfen, oder doch ihren Ge

brauch durch allgemeine Ordnungen (Forst- und Fisch-Ordnungen)

zu beschränken suchten Zwar sind auch jetzt noch die regelmäßig

fließenden Gewässer, wofern ein Privat-Elgenthum nicht crweicbar

ist, als öffentliche Sache» (res ^uKIlose) anzusehen ^) , und daher

dem gemeinen Gebrauche nicht ganz entzogen; namentlich ist daß

Wasserschdvfen , Baden, Tranken in Flüssen und Bächen, wofern

es ohne Störung von Privateigenthnm geschehen kann, in öffentli

chen und Privatwassern jedem gestattet Auch sind die Ufcrei'gen-

thümer in Benützung der erster« nur in sofern beschränkt, als sie '

dadurch den ordentlichen Lauf des Wassers nicht hemmen, noch durch

Anlage« innerhalb ihrer Güter (z. B.^ Bcwässerungö-Anstalten) den

gleichmäßigen Gebrauch der übrigen Anlieger aufheben oder unver-

hältnißmäßig verkürzen dürfen ">). Noch mehr darf jeder Gutsei-

genthümer eine auf feinem Grund und Boden entspringende Quelle,

sofern er dadurch kein bereits wohlerworbenes Recht anderer Guts

besitzer stört, auffassen und sich aneignen Dagegen ward das

Fischen in öffentlichen Flüssen und in den zu den herrschaftlichen

Forstbezirken gehörigen Bächen soweit nicht eine bestimmte Gerech

tigkeit entgegenstand, als ein landesherrliches Recht in Anspruch

genommen, in Hinsicht auf die Kommun- Fischwasser aber, welche

sonst sämtlichen Gemeindegliedern zur Benützung überlassen gewe

sen, befohlen, daß sie pachtweise an einzelne Fischer verliehen wer

den sollen. Selbst die Fischerei in den Privatgewässern kann jetzt

nur nach Maßgabe der allgemeinen Fischordnung statt finden und

jede Anrufung eines alten Herkommens oder Privilegiums gegen

dieses Gesetz ist für unstatthaft erklärt Ebenso ist die Anlegung

einer Mühle, das Flößen von verbundenem oder gescheitertem Holz

und die gewerbsmäßige Schiffarth Mi' polizeilick)er Koncessio« ab

hängig Mch simweSherrliche« «nd ritterschaftlichen

28 *
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Gutsbesitzern ward in allen diesen Beziehungen keine Ausnahme ge

macht, indem zwar denselben die besessenen Seen, Fisch- und Krebs

wasser gelassen, die mit dem „Staatöobereigenthum der Flüsse" aber

verbundenen Schiffarths-, Floß- und andere Rechte für die Krone in

Anspruch genommen wurden — Der Uferbau, welcher die Si

cherung der Ufer vor dem Einbruch des Wassers zum Zweck hat,

ist zunächst Sache der unmittelbar angrenzenden Gutsbesitzer; doch

sind diese nur verpflichtet, die bereits vorhandenen Uferwerke und

Böschungen im Staude zu erhalten, nicht aber neue Vorrichtungen

oder Erddamme znr Sicherung eigenen oder fremden Landes anzu

legen Eine solidarische Verpflichtung aller von dem Wasser be

drohten Gutsbesitzer oder der Gemeinde, in deren Markung die Güter

gehören, findet nur Statt, wenn dieselbe durch besonderes Herkom

men oder ausdrückliche Verträge nachgewiesen ist '°). Der Wasser

bau dagegen, welcher zur Herstellung einer ordentlichen Wasserstra

ße geführt wird, liegt dem Eigenthümer des Wassers oder demje

nigen ob, welcher aus der Strombahn die Nutzungen zieht '

1) S. die Urkunden bei Wengs rt §. 247. Note I. «it. «,e5eö>'1,^?M,

bist. ?r!si»ißens!s toin. I. pars 2. nr. /j. 6. 7. 8. l ,. ,2. sez. S. ferner

Stat.Slg. I. S. Z05. Z07. Rcsolck ^ov. re6!v. monsst. «irt. p. t>ZS.

„«um silvis, prstis, sgrl», psseui8, a^ui«, vlvsrüs, /,l^carl^ et /«'«s/»«-

2) Noch in dem schwiib. Landr. Kap. 2N7. sachs. Landr. II. 28. §. 4 — 4.

werden die stromweise fließenden Gewässer der gemeinen Benützung in An

sehung der Schiffarth und Fischerei preisgegeben; jedoch sollen nach elfte

rem hergebrachte Nutzungsrechte nicht gefährdet werden.

2) Nach dem Sprichwort: das Wasser ist des Reiches Straße. Anton,

Gesch. der deutschen Landwirthschaft Th. II. S. Zö9. Phillips, Grund

sätze des deutschen Privatrechts I. S. 245. > , >

4) Ueber den Zoll «nd seine ursprüngliche Bedeutung s. Reichsabschicd v.

I2Z5 Kap. X. (Neue Sammlung der Reichsabschiede Th. I. S. 22). Reichs

schluß v. IS7». (das. Th. IV. S. 75.)

5) ?. II. 56. S. jedoch Eichhorn, deutsche Staats - u. Rechtsgeschichte

Th. II. Z. Z62.

6) In dem Herzogsbrief v. 14S5 (Ges.Slg. II. S. 2.) sind unter And«,

rem die Wasser, Straßen, Geleite, Salzflüsse, Erz- und Bergwerke in

die Verleihung eingeschlossen. Schon lange zuvor verfügten jedoch die Gra

fen von Württbg. Kber die Flusse. Vertrag mit Bade« wegen des Fkößens
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aus der Wirm, Nagold, Enz und dem Neckar v. «7. Febr. 1542. (Mo

ser, Forstarchiv XII. S. S4.) Vertrag zwischen Oestreich, Württemberg «nd

Eßlingen wegen des Flößens und Fischens im Neckar v. 12. Okt. 1484.

(das. S. 67.) . ^ . ,^

7) Die Fischerei ward als ein Bestandtheil des Waidwerks angesehen.

Schmidlin §. 1>. Ueber die Fischordnungen (neuste v. 1615 s. Fischer

und Schiffer-Ordnung v. 1719) s. das. S. 199. Auf dem Tubinger Land

tage- v. 1514 beschwerte sich die Landschaft unter Anderem über der Forst

meister Eigennutz und Härtigkeit gegen die Unterthanen, namentlich mit

Zueignung der gemeinen Bäche und Allmanden. (Sattler, Gesch. der Her

zoge Th. I. S. 164.) Worauf der Herzog versprach: „der Wasserhalb

der anstossenden gütter J»»haber zuuerlyhen, würdet flch Hcrtzvg Vlrich da-

rinn erkundigen, vnd slnem erxieten nach gnedigklich halten." Ges.Slg. II.

S. 5«. . . ,, ,, > ,

g) v. Bülow und Hagemann, praktische Erörterungen Bd. l. «r. 3.

§.s. Hagemann, Landwirthschaftsrecht Z. 14Z. Womit jedoch die An

nahme eines Staatseigeuthums an Flüssen,, Straßen u. s. m. nicht in Wi

derspruch steht. Bergl. Eichhorn Einl. §. 265 u. 268. , ? ,

9) Einzelne Beschränkungen s. bei Schmidlin §. 21Z u. 214. Fischord

nung v. 1615 §. 16.

1«) v. xxix. z. tr. 8, to. 1l. 8- 6. Vgl. Hagemann a. a. O. Auch

an Privatgewässern finden meist dieselben Nußungsrechte vermöge herge

brachter Dienstbarkeiten statt.

1«), v. I. e. fr. 2l. u. XXIX. 2. kr. 26. Hienach ist es sogar erlaubt,

unterirdische Wasseradern dem Nachbar abzuschneiden, sofern nicht dieser

eine gegentheilige Servitut erlangt hat. S. jedoch . Bauordnung S. 69.

„Welcher auff seinem eigenen Grund ein Bronnen, oder Cistern graben

will, oder da einen hievor graben und gebouen hätte, der soll in allweg

fürsehen, daß dardurch dem gemeine» Nutz, und seinen? Nachbäu-

ren, ob, und unter der Erden, kein Schab entstehen, und widerfahren

möge."

12) Forst-O. v. 1614 S. 96. Fisch-O. v. 1615^. 2s. Fischer-Ordnung ,

v'. 1719 §. 18. 59. Schmidlin §. 2»u. 201. 2»9. n. 2ln. Nur weun ^die

Flüsse oder Bäche anschwellen und bestimmte Zeichen erreichen, darf jeder

mann, auch der kein eigenes Wasser besitzt, mit einem Setz- oder Stock

hammen im Trüben fischen, doch nicht mehr, als für seine Familie und Ge

sinde zu einem guten Essen reicht und nicht zum Verkauf. Fisch-Ordn. v.

«tt« i Kischep-Ord». »>',47LS .j^szy-^^MeHer^jePM einzelne

frühere Privilegien , z. B. ein Pergamentbrief de^ Qrt^s ^qzVeihjngeii un-

t^S»th»n der ««ndschaft «thtiw^.S. 1K14^ Mdschr.)
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IN Gi Roller, Polizeirecht S. 187. 2»7. Vgl. Entw. einer Flnßbau-

Ordnnng v. 13Z5 Art. IS. (Verh. der Abg. I. Beil.Heft S. 201.) Das

Floßrecht (ju, grutise) wird ausdrücklich als Regal erklärt in dem Landt.

Absch. v. 17Z9 Art. 10. nr. i. Schmidlin 8> 5S4. .. . ^

14) Jnstr. v. i. Okt. 1897 §.s. und 11. bei Knapp, Repert. UI.Z.

S. 1Z« >i. 1Z4. . , ' ,.

15) I.e^,«r, meöit. «psv. 247- m«ll. j. ,pev. 502. meck. id. 11. Ha»

gewann, Landwirthschaftsrecht S. Z16. Note 2.

IS) Die Komm.O. Kap. III. Abschn. 2. §. 9. Abschn. 4. §. «. macht zwar

den Gemeinde-Vorstehern die zeitige Herstellung der Wassergebäude und

Uferholzpflanzungen zur Pflicht; allein in der Regel wird noch jetzt jedem

einzelnen Besitzer der an einen Bach oder Fluß grenzenden Güter überlas

sen, das Ufer, so weit es seine Grenzen bildet, zu unterhalten. Verh. der

Abg. v. 18ZS l. Beil.H. S. 205. Vgl. Floßvertrag mit Baden v. 1. 1747

(Realindex der Forst-O. S. 121 f.) §. 7. Der i. I. 18Z5 den Ständen

mitgetheiltc Entwurf einer Flußbau-Ordnung Art. 1 u. 12. (Verh. a. a. O.

S. 19«) will nun aber die Herstellung und Erhaltung der Ufer und Bet

ten den Gemeinden auflegen. Ebenso sollen die Eigcnthümer von Privat-

gemässern für Herstellung und Erhaltung der Ufer und Betten sorgen, eine

Verpflichtung der Nebenlieger aber nur eintreten bei den zum Vortheil der

selben bestimmten Wasserleitungen, oder bei einer Verbesserung des Fluß

betts, welche ihnen besondere Vortheile bringt. (Art. 9 u. 14.) . ^.

17) Der cit. Entwurf unterscheidet zwischen Ufer- und Wasser- (Fluß-)

Bau nicht; dagegen soll nach demselben (Art. 1Z.) an solchen Flußstrecke»^

welche zur Schiffarth und Flößerei dienen, der Staat den 5. Theil und

an solchen, welche blos zum Flößen dienen, den 6. Theil der Kosten über«

nehmen, der Aufwand aber, der durch das Flößen selbst oder durch eine,

von dem Flößen herrührende, Beschädigung verursacht wird, von den Flö^

ßerei- Berechtigten bestritten werden. (Letzteres ist nach der yorderöstrcich.

Wald-, Holz- und Forst-Ordnung v. 1786 §. 114. namentlich dann der

Fall, wenn das Holz über Felder und Wiesen geflößt werden muß, wovon

auch der Eigenthümer zuvor in Kenntniß zu setzen.) Dagegen soll der

Grund und Boden, welcher durch eine Bettenbcsscrnng trocken gelegt wird,

in das Eigenthum derjenigen übergehen, welche die Kosten des FlußbauS

tragen. (Art. 18.)

S- 249,

^ 4) Berg- und Salzrecht.

Bergwerke und Salzquellen wurden bis in has 12. Jahrhun

dert als Gegenstände des Privateigenthnms angesehen '). Erst als
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man »ach Auffindung der Silbergruben im Harz, übrigens auf kö

niglichem Grund und Boden, die Einträglichkeit des Bergbaus und

dessen Wichtigkeit für das Münzwesen kennen gelernt hatte, fleug

man an, denselben als ein königliches Vorrecht zu betrachten^);

und in der Folge nachdem die Landesherr» sich in den Besitz des

selben gesetzt hatten, wnrden nicht allein edle Metalle, sondern auch

Kupfer, Jinn, Blei und andere Fossilien, deren Gewinnung einem

künstlichen Bergbau unterworfen ist, namentlich Steürsalz und so

gar Salzflüsse als Regal angesehen Auch die württembergischen

Landesherrn übten jedenfalls schon im 15. Jahrhundert Bergrechte

aus *); in dem Herzogsbrief von 1495 wurden ihnen ausdrücklich

die Erz- und Bergwerke mit verliehen ^); und seither haben sie theils

durch Verkündigung allgemeiner Bergordnungen °), theils dnrch Ver

leihung besonderer Bergwerks -Freiheiten ^) von ihrem Rechte Ge

brauch gemacht. Zwar ist der Staat im Besitze der meisten Hüt

tenwerke; indessen ist der Bergbau unter Vorbehalt des Bergzehn-

teus, eines Bergantheils und zweier Freikuren auf jegliche Zeche,

sowie des Vorkaufs der gewonnenen Metalle und Mineralien allge

mein in Württemberg frei erklärt, dergestalt, daß jedem nicht blos

auf seinem, sondern auch auf öffentlichem Grund und Boden und

bei Einwilligung des Eigenthümers oder bei dessen Weigerung nach

eingeholter höherer Ermächtigung auch auf fremdem Eigenthum das

Schürfen und nach Auffindung eines Gangs die Mnthung für ein

bestimmtes Feld gestattet ist «). An Salzqncllen, der«» gleichfalls

der Herzogsbrief erwähnt, besaß Altwürttemberg nur eins (Sulz),

welche in den Händen von Privat -Gewerkern war ^). Jetzt aber

besitzt der Staat deren sechs ; doch hat er mehrere derselben nur durch

Kauf von Privaten an sich gebracht '"), indem er nicht das eigent

liche Salzregal, sondern nur den ausschließliche» Salzverschluß in

nerhalb Landes (Salz-Regie), für sich in Anspruch nimmt "). Nach

diesen Grundsätzen sind auch die Standeshenn im Besitz des Berg

baus geblieben, jedoch vorbehältlich der dem Landesherrn gebüh

renden Zehntgefälle und Freikuren von allen gegenwärtigen und

künftig zu betreibenden Werken, sowie der Koncessionsgebühren von

andern durch Privatpersonen anzulegenden Hüttenwerken ").

j) 'rsoitu, Annale, XI. 2«. Vgl. Hilllman», Gesch. desllrspnings

der Regalien in Deutschland. S. sSis. "
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2) Schwöb. Landr. Kap« 222. Sachs. Landr. I. ?5. Eichhorn, deut

sche Staats- und Rechtsgesch. I. F. 58. < . > ^

Z) Eichhorn a a. O. II. §. 297. bestreitet, daß die Salzquellen vor En

de des 15. Jahrhunderts unter die Regalien gerechnet worden seyeN. Al

lein schon i. I. i»64 ertheilte König Heinrich IV. dem Pfalzgrafen Frie

drich (von Sachsen) für dessen Erbbesitzung Sulza außer dem Marktrecht,

dem Zoll »nd der Münze auch das Recht Salz zu sieden, indem er das

königliche Drittel dem dortigen S. Peters Kloster schenkte. Lünig,

Reichsarchiv ?. spee. Lom. 11^ p. 761. MeMntinger, Beschreibung v.

Württ. S. 6«2. bezieht diese Verleihung auf Snlz am Neckar; allein es

ist Sulza in Sachse» (in p»g« i'Kur!„Ai»e) damit gemeint. (Unser Sulz

gehörte damals den Grafen von Sulz.)

4) Im Jahr 144« erwarben sie die Bergstadt Bulach mit dem dortigen

Bergwerke, dessen übrigens schon i. I. 1529 Erwähnung geschieht. Mem

minger, Beschreibung von Württbg. S. 57. Im I. 14Z6 verliehen sie

das Bergwerk zu Wart im Nagolder Amt, unter Vorbehalt de^ Zehntens

„es sey gold, silber oder gestein oder was mctall oder Ertze", und 1 Pfd.

Pfeffers zu Handlohn. Sattler, Geschichte der Grafen. 2. Forts. Beil.

»r, 102.

s) S. 8. 248. Note 6. In Vorderöstreich behielt sich der Kaiser bei ein

zelnen Veräusscrungen das Bergregal vor, namentlich bei Ueberlassung der

Pfandschaft über die Herrschaften Schelklingen und Berg an den Grafen

Schenk». Costell i.J. 1681: „alle landesfürstl. Regalien, nämlich alle Schätz,

Bergwerk, Lehenschaften, gemeine Landstenern, Reisen und Gezügen, äp.

xeII»ti«nss und L«n<!'e»t!«nes, Heimfälligkeiten, erblose Güter" :c. (Hdschr.)

Ebenso in dem Lehenbrief Franz II. v. 27. Juni 1795, die von der Stadt

Ehingen als Leheq besessene Herrschaft Ehingen betr. (Hdschr.) . ,<

«) Wei.ßer, Nachrichten von den Gesetzen Württbgs. S. 52. Hezel,

Rexcrt. der- Polizey-Gesetze. Bd. VII. S, 69.

7) Stat.Slg. I. S 571. S7.7. 581. Erneuerte Privilegien für die Berg

werke im Lande v. Mai 171« in Moser 's Sammlung württbg. Urkun

den S. 426. Lehenbrief einer neuen Bcrgwerksgesellschaft zu Bulach er-

theilt v. 1718. Art. 15 u. 16. „als Unsere hohe Fürstliche lieg«!!«". Stat.

Slg. I. S. 58«. Auch ein Regal au Marmorbrüchen wird den württ. Re

genten zugeschrieben von 8. Z. kispkk <1« r«gi,I! msrmorl« jure. ?u1,.

1757. esp. 8. Ebenso ein Recht auf den Torf. Derselbe, rechtl. Untersu

chung der Frage: ob der Torf zu den Regalien gehöre. Tüb. 1767. nene

Auss. 1769. §, 12. Note 2. Allein eine bestimmte Praxis hiefiir läßt sich

Nicht erweisen; das gemeine Recht aber spricht dagegen. Eichhorn, Einl.

iu das deutsche Privat,. -5.(275 Wn, QueMll'er, Steinkohlen, Eisen, Vi
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triol, Alaun, Schwefel und Arsenik wird jedoch der Bevg'gehnte in Anspruch

genommen. Stat.Slg. I. S. 587 u. S83. Wegen des Salpeters s., Regbl.

v. 18^7 S.77. . < . > . -

8) Bergordnuug v. 1S98. Th. II. Art. 1 u. 2. Th. III. Art. 5. Berg?

werks-Freiheiten v. 1710. Art. 25— 2?. Verh. der Abg. v> 18S«.,H> IU»

S. 72Z ff.. ... .->... .'- - ' : „',^,k: dn<

9) Sattler, Beschreibung des Herz. Wbgs. II. S. 1«Z. Urtheilsbriek

v. 1S46 bei Fischer, Gesch. der deutschen Erbfolge II. S. 284. Nur ei»

ncn Antyeil (vermuthl. Freikuxen) hatten vie Herzoge. (Landt,Absch. vo»

«««.) . ':. ^. >: .v .n>;- V .

10) Die Saline Hall hat der Staat für eine Rente an sich gekauft, die

in den Familien der früheren Salz-Berechtigte» sich vererbt, «elche di«ß«

Hufnagel>,falls noch immer unter einem eigenen Salineugericht stehen. Hufnag

Beleuchtung der in Beziehung auf die Saline Schw.Hall bestehenden Reo!

Verhältnisse. Tüb. 1827. « ' '

11) Ver. v. 14. Dez. 1807 Regbl. S. 617. S^jedsch Verf.,^ .Z.o..De^

13ZZ. Regbl. S. tt. . . ,, ,i ... , I.', ^ ^ . '

!l2) Jnstr. v. 2. Okt. 1807. §. 2Z n. 24. bei Knapp III. s. S> ^i?» !^

S. 25«.

..... 6) Realgemyrb^re.Kt^y..^^^'

.Der Umstand, daß einzelne Gewerbe kostspielige häusliche Ein

richtungen voraussetzen, welche sich nur dann lohnen, wen» das Ge-

fchäft an derselben Stelle bleibt, hatte zur Fol«M,daAHie Befug»

niß zu Betreibung derselben theils ausdrücklich für bestimmte Ge,

bände ursprünglich ertheilt (Realconcessionen), cheiks durch Gewöhn«

heit auf diesen haften geblieben ist, dergestalt, daß m^t deM- Besitz

des betreffenden Hauses auch das Gewerberecht vv» sslbfi «6f den

Nachfolger übergeht. Doch setzt die Au^sNunK' öessklbe» Ü«f

Seite des Hausbesitzers oder eines von ihm bestell«» Geschäftsvor

stands immer persönliche Befähigung und, wofern daö Gewerbe ein

zunftmäßiges ist, Erlangung des zünftigen Meistettecht^' voi'aM

Nach neneren Gesetzen ist zwar in der Regel das ÄeMbettcht reH

von persönlichen Bedingungen abhängig H ;^ ' auch ' stit'Mg^r«

Zeit die meisten Gewerbeberechtigungen nur noch, ^rs^on!lch ett^^^

worden ^); allein nicht nur macht das Gesetz ftlhst Me Msnahme

bei der Fabrik-Koncession, welche stets auf der.Gewerbe,Effy'chWg

ruhen und daher nicht auf die Person des erste» Unternehmers he«

schränkt seyn soll^); sonder» eS sind auch .die be«itS, bestehe«de«
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Realgewerberechte keineswegs von dem Grundeigenthum losgerissen

worden, so daß der Besitzer eines solchen Rechts solches in der bis

herigen Eigenschaft auch ferner noch ausüben und auf seinen Nach

folger im Besitz des betreffenden Gebäudes übertragen kann, woge

gen anderer Seits die Regierung nicht gehindert ist, den Betrieb

des gleichen Gewerbe an andere Personen desselben oder benachbar

ter Orte zu ertheilen ^).

1) Vgl. Mittermaier, Grundsäße des deutschen Privatr. §. 471.

2) Rev. Gewerbeordnung v. 5. Aug. 1856. Art. 45. 1«6. 115 und 114.

122—124. ,

Z) Namentlich das Axothekerrecht seit 1855. Verh. der Abg. v. 18ZS.

45. Sipg. S. 1«.

4) Rev. Gew.O. Art. 117 U. 118.

5) Die Verh. der Ab'g. v. 1828. Heft II. S. 494—497. H. IV. S. Il>67.

lassen freilich die Sache unklar; allein so viel ist gewiß, daß weder die Gem.

Ordn. v. 1828, noch die an deren Stelle getretene rev. Gew.O. v. 1856

eine Bestimmung enthalt, welche die Aufhebung der bereits wohl erworbe

nen Real- oder Personal-Gemcrbe-Rechtc ansgesprochen hätte; man wird

also die Fortdauer der ersten, ebensowohl anzunehmen haben, wie die der

lehtern. Vgl. Verh. der Stdesh. v. 1856 Heft II. S. 454. Die Klagen,

worüber die Petitions -Kommission der Kammer der Abg. am 18. März

1855 Bericht erstattete (45. Sing. S. 65 s), waren auch nicht gegen eine

allenfallslge Aufhebung, sondern »ur gegen eine Beschränkung ihrer Real

gewerberechte durch die Konkurrenz, anderer neuerdings erthejlter personli

cher Gcwerberechte gerichtet, welche Konkurrenz jedoch die Natur eines Rcal-

gemerbcrcchts nicht ausschließt, wenn nickt damit zugleich ein besonderes

Verbietungsrecht (Zu» i„«l,!bvn<Ii) erworben worden, das aber nur bei ei

nem Bannrechte (§. 251) zn vermuthen ist. Hagem anu, Landmirthschafts»

recht §. 215.

!',,.':-- - .-' >'.''- > ' , '. ',- r."i..'v

Insbesondere Bannrechte. s) Begriff und Natur.

Eine besondere Slrr der Realgewerberechte bilden die sog. Baun-

rechte, welche den Einwohnern eines bestimmten Bezirks die Ver

bindlichkeit auferlegen, die Anschaffung oder Zubereitung gewisser

Lebensbedürfnisse nur in einer bestimmten Gewerbanstalt besorge«

zu lassen '). Die natürliche Rücksicht auf die kostspielige Ausfüh,

rung größerer Werke und den daraus für die nächsten Umgebungen
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hervorgehenden Nutzen mußte diese m einer Zeit, wo dergleichen Un

ternehmungen seltener waren, zu einer Beschränkung ihrer natürli

chen Freiheit geneigter machen, als dieß jetzt bei vermehrter Kon

kurrenz der Fall ist ^) ; allein durch bloßes Uebereinkommen zwischen

dem Gewerbetreibende» und den lebenden Bezirkseinwohnern konnte

dennoch ein die gegenwartigen und künftigen Geschlechter bindendes

Verbietungsrecht nicht begründet werden. Hiezu gehörte das Recht

des Bannes (Zwangs) im ursprünglichen Sinn, d. h. eine obrig

keitliche Gewalt, welche allerdings von den Städten und einzelnen

Gutsherrn im Mittelalter ausgeübt wurde, in deren Besitz sich die

Bannrechte zum Theil bis jetzt erhielten ^). Verwandt damit ist

die Befugniß der Zünfte, unzünftige Personen von der Ausübung

der betreffenden Gewerbe auszuschließen (Zunftzwang), sowie das

Recht der Staatsgewalt, die Ausübung gewißer Gewerbe von ih

rer besondern Erlaubniß abhängig zu machen (Koncessionszwang);

doch unterscheiden sich die Bannrechte von diesen beiden Arten von

Zwangsrechten dadurch, daß sie gegen die Gewerbskunden unmit

telbar gerichtet sind, wahrend letztere blos ein Verbietungsrecht ge

gen unbefugte Gewerbtreibende (Pfuscher) enthalten, ohne aber die

Erlangung der. betreffenden Gegenstande aus irgend einer bestimmte»

Hand vorzuschreiben. Auch mit den Dienstbarkeiten (Servituten),

als Beschränkungen der Eigenthumsfreiheit, sind die Bannrechte als

Beschränkungen der persönlichen Freiheit nicht zu verwechseln *);

ebenso wenig mit den Reallasten °), da sie nicht passiv, sondern ak

tiv einer Sache anhängen °), während die ihnen entsprechende Ver

bindlichkeit als eine Personallast den Einwohnern des Bannbezirks

als solchen obliegt ?). Uebrigens beschränkt sich das Bannrecht im

Zweifel auf ein bloßes Verbietungsrecht, dahin gehend, daß die

Bannpflichtigen ihren Bedarf nicht bei einem anderen Gewerbetrei

benden befriedigen, ohne daß dieselben dem Bannberechtigten seine

Produkte abzunehmen gendthigt, oder von der Selbstbereitung der

selben zum eigenen Gebrauche abgehalten wären ^). Kann oder will

der Bannberechtigte den Bedürfnisse« der Kunden nicht genüge«, so

sind diese durch jenes Verbietungsrecht nicht gebunden ?).

j) Gm elin ii. Elsäßer, gemeinnußige Beobachtungen. Bd. IV. S.254.

B. W. Pfeiffer, vermischte Aussähe des deutscheu und tSmischen Rechts

S. 22Zf. Hagemann, Landwirttzschaftsrecht §. tts ff. Die Aufhebung

der Bannttchre, insbesondere bei MWen> BttMereien «nd Wirtschafte»
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auf dem Wege der Gesetzgebung ist seit «820 mehrmals in Anregung ge

bracht worden. S. insbesondere Verl), der Abg. v. 18SZ. I. Landt. 4Z. Sitzg.

S. 68. II. Landt. Z. Siyg. S. 46. v. 18Z6. Hl. Beil.H. S. 5Z«. 777. 9«7.

Sitzg. S. 42. ^ - ' ,

2) I. Moser, Patriot. Phqntasien Bd. II. nr. 62.

2) Vgl. Eichhorn, Einl. §. 161. Note K. Aus der Leibeigenschaft lei

tet den Ursprung der Bannrechte großcntheils her Hageinann a. a. O.

8. 155.

4) Dieß ist mehr oder weniger der Fall bei IlokscKer, princ. Zur,,

?iv. §. 1156. Weishaar, Handb. 2. Ausg. §. 477. S. dagegen Run-

de, Grundsätze des deutschen Privatr. §. 273. ' .

,5) Dieß geschieht von Eichhorn Einl. §. 161. 185. Phillips, Grund-

/j^e des deutschen Privatrechts >. S, 297.

^6) Auch wenn das Recht einer Korporation zusteht, ist dasselbe auf be

stimmte Gebäude radizirt. , . .

'. 7) Ueber den Beweis der Exemtion f. Runde, deutsch. Privatr. §. 27g.

8) Eichhorn, Eilileit. 5 185. Mittermaicr, Grundsäße §. 47ZK.

Maurenbrecher, Lehrbuch des deutschen Rechts. §. 284.

9) Mittermaiey. a. a.^>, Note 17 u. 18. Maurenbrecher a. a.O.

NoteK. Bergl. Eichhorn a. a. O. § 185. ,

' ^ ^ §.' 252.

^bz Einzelne Arten.

Einzelne Arten der Bannrechte sind: 1) der Kelterbann, wo

nach die in einem bestimmten Bezirk erzeugte» Tranben unter eine

bestimmte Kelter zu bringen und daselbst zu keltern (deihen) sind

Dieses Zwangörecht, welches zur Erleichterung des Gefallbezugs

und zur Aufrechthalrung der öffentlichen Ordnung im Herbsie über

haupt dient, erstreckt sich im Zweifel nicht auf zehntfreie und sol

che Rebenpflanzimgcn, welche Gartenrecht genießen. Für die Be

nützung der Kelter ist in der Regel aus dem durch Druck gewon

nenen, Wein eine bestimmte Abgabe (Kelterwein, Kelterrecht) zu

entrichten, wogegen der Berechtigte die Kclrer selbst im baulichen

Stande zu erhalten und die nothigen Kelterbedienten aufzustellen

ha.it., ,2) Der Bannweinschank, d. h. das Recht der ausschließ

lichen Wcinwirthschafr. Verwandt damit ist das Recht. - «i»e be

stimmte Zeit des Jahrs hindurch oder bis eine bestimmte Quanti

tät Weius (Bannwein) verschlossen ist, ausschließend Wein aus dem
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Keller zu verkaufen s) Der Bierzwang, welcher die in einem

gewißen Bezirk wohnenden Unterthanen, insbesondere die Bierwir-

the ndthigt, alles einzulegende Bier aus einer bestimmten Brauerei

(Bannbrauerei) zu nehmen Verschieden davon ist das Recht

des Bierschanks (Krugverlags), welches zwar mit der Braugerech

tigkeit in der Regel verbunden, jedoch auch ohne diese vorkommt.

4) Der Möhlbann*), wonach die Einwohner eines Orrs oder

mehrerer Orte verpflichtet sind, ihre Früchte, soweit sie solche in

Mehl verwandeln wollen, in einer bestimmten Mühle (Bannmühle)

mahlen zu lassen °). Ein Allein-Handel mit Mehl ist darin nicht

begriffen; daher ist der Ankauf von bereits fertigem, wenn nur i»

der Bannmühle zubereitetem °) Mehl ans dritter Hand dadurch nicht

ausgeschlossen; noch sind die Bannpflichtigen gehindert, solche Mehl

sorten, welche die Bannmühle selbst nicht producirt, auswärts zu

beziehen. S) Der Backofenzwang, welcher den Einwohnern eines

Orts die Verbindlichkeit auferlegt, das selbst bereitete Brod in ei

nem bestimmten Ofen backen zu lassen

1) Stat.Slg. I. S. 245. 521. 541. Note. nr. Z. Vgl. 1Us„I>. Lnziün

S« dsnno. T'uK. 159«. Cramer, WelMrische Nebeustuuden Th. X. nr. 5.

2) Stat.Slg. I. S. 25«. Si ebeneres, Beitröge zum deutsche» Recht

Th. II. »r. z. Nicht zu verwechseln damit ist ein unter dem Namen „Bann

wein" häusig vorkommendes Weingcfäll (Reallast).

z> Schröter, jurist. Abhandlungen Th. I. S. 461. Eichhorn, Ein<

leitung 5- 186. >' - ' '. !,.!> s «inK «tZ^z: >-

4> Die Literatur s. bei Eichhorn a. a. O. §187. ^

5) An dem Verkauf der Fruchte nach Aussen ist «Mrlich keiner gehin

dert; dagegen kommt es darauf nicht an, ob dieselbe« von de« Bannkuu«

den selbst erzeugt oder gekauft worden sind. Nach den Tul'ingcr Mühl«

pachtbriefen war zwar den dortigen Backern gestattet, die auswärts erkaufte

Frucht auswärts abzugerben (in Kernen zu verwandeln), aber nicht abzn-

mahlen. ..' ' ... , , , ' . '

6) Nach der Tübinger Kornhaus-Tafel v. 25. Febr. 1787 §. 11. mußten

die fremden Bäcker, welche den Wochenmarkt mit Brod uuh Mehl be

suchten, diejenigen Drückte, welche sie miter'm KornhauS kauften, um nach

her das Brod oder Mehl herein in die Stadt zu bringen, in den Tiibin-

gcr Stadtmühle» abgerben nnd vermähle» lassen. Dieft Beschränkung ist zwar

schon seit dem Thcuruiigsjahr 1816 ausser Uebung gekommen, während das

Bannrecht der dortigen Mühlen erst neuerlich aufgehört hat; allein in der

Natur des Bannrechts liegt dieselbe allerdings, und wirch die altgemeine»
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Gesetze über den Gewerl's « und Handelsverkehr ist dieses spezielle Verhält»

«iß nicht berührt worden. Volley, verm. Aufsätze I. S. 267—272.

7) 8. Sti-voK Äo jure surnorum k>sne«r. «677. Hagemann, Land-

«irthschafrsrecht S. 27S. > , !

' §. 25Z.

Entstehung und Ende der Realrechte. '

Einzelne Realrechte können ihrem Wesen nach nur von der

öffentlichen Gewalt (Staats-, Kirchen-, Gemeinde-Gewalt) her.qc.

leitet werden; andere sind hinsichtlich ihres Erwerbs und Verlusts

wie gemeine Privatrechte zu bcurtheilen. Jenes ist der Fall bei

den Vorrechten der standesherrlichen und ritterschaftlichen Güter

<§. 2Z4. 257.), bei dem Patronarrechte, bei den Markungsrechten

(§. 246.), Forst- und Jagdrechten (§. 247.), bei den ausschließlichen

Rechten an fließende Gewässer <§. 243.), bei der Koncession zum Berg

bau (§. 249.) und bei den Realgewerberechten (§. 2S0—252.); die

ses bei sonstigen, einem Gute anhängenden Rechten (Obereigenthnm

an Lehen und Emphyteusen, Realservituten, GrundgefZllen). Rechte

der crsteren Art, man kann sie öffentliche Realrechte nennen,

sind nach der jetzigen Verfassung nur kraft einer öffentlichen Ver

leihung (Privilegium, Konzession) möglich / welcher die unvordenk

liche Verjährung in ihren Wirkungen gleichkommt'). Auch die

Baiuirechte, wofern sie sich im Besitze von Gemeinden, Stiftungen

oder Privatpersonen befinden, können nur auf einen dieser beiden

Rechtstirel gegründet werden, da die öffentliche Gewalt, welche

früher einzelnen Berechtigten zur Seite stand , in neuerer Zeit auf

den Staat übergegangen (§. 222.), somit kein unmittelbarer Recht-

fertigungsgrund mehr für dieselben ist ^). Zwar sollte nach dem

Erbvergleich von 1770 kein Monopol, insbesondere kein Mühlbann-

recht erthcilr werden^; allein hinsichtlich der bereits rechtmäßig

erworbenen, sowie hinsichtlich der einzelnen Personen, Korporationen

oder Stiftungen in den neuen Landen vor Einführung der württem-

bergischen Gesetzgebung verliehenen Bannrechte konnte jener Grund

satz nichts ändern. Indessen ist für keines dieser Rechte zu ver-

muthen, und, wo eines sich findet, dasselbe mit Röcksicht auf die

Bestandbriefe, Lagerbücher und besonderes Herkommen streng aus

zulegen^). Was die gutsherrlichen Rechte im engeren Sinn (Pri

vatrealrechte) betrifft, so konnten diese durch Vertrag und an«
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und erst die neuere Gesetzgebung hat auch hierin Schranken gesetzt ^> ^

— Hinsichtlich des Verlusts der Realrechte ist wieder zu unter

scheiden zwischen solchen, welche in dem öffentliche», und andere»^

welche in dem Privatrechte ihren Grund haben. Die ersteren kön

nen auf dieselbe Weise verloren gehen, wie andere Privilegien,

namentlich durch Gesetz, gerichtliches Urtheil, Verzicht und Ver

jährung (§.88.). Auch ist von dem Grundsätze, daß der bloße

Nichtgebranch (u«n usus) den Verlust der Privilegien nicht nach

sich ziehe, bei den Realprivilegie» eine Ausnahme zu machen,

welche durch Nichtgebrauch von zg, und bei Realrechten der Kirche

und der geistlichen Stiftungen von 40 Jahren allerdings erloschen °),

Noch weiter gieng hierin die neuere Gesetzgebung hinsichtlich der Real-

Gewerbekonzessionen, welche in der Regel schon durch öjahrigen Nicht

gebrauch eingebüßt und selbst durch Protestation in diesem Falle

nicht erhalten werden können^). Die Grundsatze über den Verlust

der Privat-Realrechte, namentlich des lehensherrlichen Obereigen

thums und der Reallasten werden an den betreffenden Orten ange

führt werde» 9). Die Übertragung von Realrechten auf a»dere

Güter enthält theils eine Aufhebung, theils eine Begründung solcher

Rechte und ist daher nur statthaft auf demselben Wege, auf welchem

Realrechte der bestimmten Art überhaupt aufgehoben und begründet

werden können ">). ,

Vgl. Thibaut, über Besitz und Verjährung §. 75. Eichhorn, Eins.

5^SS. Rottd. Mittermaicr, Grundsätze §. 26«. Maurcnbrecher,

kehrbuch ' §. S8I. > « ' « i«j

Die Meisten räumen jedoch bei den Bannrcchten eine ,ir««°er-!ptl»

^,ssi»!>!> ein; unter den Neuern namentlich Hagemann, LandwirrhschafrS-

recht §. tSZ., welcher einen Zojährigen qualistcirten Besitz (mit »«n"«^!«.

t!« und quleieenti«) für genügend hält, und Maurenbrecher, Lehrbuch

§. 2»t., welcher zwar in Beziehung auf öffentl. Rcalrechte das Obige a»er,

kennt, allein unrichtig die Bannrechtc nicht zu diesen zählt. Das. §. 2SS,

Geradezu die Servituten «Verjährung wendet an eine Entscheidung des kü,

nigl. Obertribnnals vom 4. Aug. i828, worin als Grundsatz aiigenomiue»

wird ,. baß ,,DiMbapkei^^Me, l^m,e»tlj^ ,(?), , Bannxccht^, st^^.«M

andere ähnliche Rechft^in ErHa.i^l^ng eines Rechtst^tels Hur«

eine» Besitzstand von wenigstens so JaKre» erworben werden können.

.'-PM'KttKsR'Mz« M^W^F.^^ZM. xeichshofMM
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ISut. §. ZS u. 57., bei Paulus, Haupturk. der württemb. Landesgr.Verf.

Abth. II. S. 79 u. S«. Vergl. Vcrf.Urs. §. Zl. oben S, 7«. Note 6.

4) Erbvergleich a. a. O. Vgl. Runde, Grundsätze §. 27S. Mitter«

mater §. 47SK. Aus einer bloßen Gemerbskoncession , z. B. der Erlaubniß

zur Errichtung einer Mühle, Kelter u. s. m., kann so wenig auf ein Bann-

recht geschlossen werden, als aus der unvordenklichen Benützung einer solchen

Anstalt von den Einwohnern eines Orts, welche im Zweifel als eine frei

willige anzunehmen ist. Der Beweis muß daher dahin geführt werden, daß

die Einwohner zum Vortheil des Berechtigten (nicht blos aus polizeilichen

Gründen) als gezwungen angesehen worden.

^'«) S. die Lehren von den Reallasten, den Lehen, der Emphyteuse und den

Real-Servituten.

5) x. v. zz. es?. 6 u. IS. Vgl. Glück, Commentar II. S. 54. und die

dort Angef., welche bei affirmativen Privilegien (persönlichen und ding

lichen) dasselbe annehmen, während Andere, namentlich I^surerdsdii <ZoIU

ksaä, iik, I. j. §. 52. Mit Rücksicht auf v. I.. «1. fr. 4. (cls iluvgini,)

schon mit lgjährigem Richtgebrauch sich begnügen.

7) Rev.Gew.O. v. 5. Aug. 48Z6. Art. 42S. Ausgenommen sind hier die°

jenigen Koncesstoneir, welche zur Zeit der Verkündigung des Gesetzes (Regbl.

vom s. Sept. 48Z6) schon bestanden, jedoch »och nicht 4U Jahre alt waren;

diese erlöschest erst nach I Jahr von Verkündigung des Gesetzes an. Vergl.

Motive zum Gesetze in den Verh. der Abg. v. 48Z5. !,Beil.H. S. 480. Di«

Kammer der Etandesherrn wollte in obige Bestimmung nicht willigen, da

.ein Recht durch nun u«us »icht erlöschen könne (?). Verl), der Standesherrn

v. 48Z6, Heft l, S. 102 f. Heft II. S. 46Z f. 489 f. S. jedoch Verh. der

Abg. 26. Sitzung S. Sl— 6Z. 45. Sitzg. S. 8-49.

8) Dieß folgt aus der Absicht des Gesehgebers, ein angemessenes VerhZlt-

niß zwischen dem Bedarf des Publikums und den für denselben beste

henden Gewerbe-Einrichtungen zu erhalten (Motive o. o. O.), eine Absicht,

welche bei rnhende« Gewerbekoncessionen, gleichgültig aus welchem Grunde

sie ruhen, nicht erreicht wird. ,:. .

<g) Niemals also durch bloße Session. Bei Real -Servituten steht dieser

Grundsatz bekanntlich fest. l>. XIX. 2. tr. 4^. Xl.t. 4. kr. so. §. 4. I., 46.

kr. 86. Uosstrlior, prlnc. jur?s tom. I. L. yz. ». I. Glück, KomMen-

tn, Bd. II. §. 404. a. E. S. oben §. 407. Note«. And. Anficht ist, mit

Ausnahme der Dienstbarkeite», Reinhard, vnm. Auss. t.Hrft Nr.4.
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Von den Reallasten

. - ' §. 2S4. ' ' ^

Begriff, Natur und Arten. ^^'"5,

Reallasteil («ners resUg, Grundgefalle ^) sind Verbindlichkeiten

zu wiederkehrenden Leistungen an Diensten oder Abgabe», welche

dem Besitzer eines Guts als solchem obliegen. Nicht uothwendiK

sind dieselben zugleich Realrechte (ß. 246.); vielmehr kommen viele

Reallasten einzelnen Familien, Stiftungen, Körperschafren ohne alle

Beziehung zu einem herrschenden Gute zu. Ebensowenig wird in

dem Begriff der Reallasten vorausgesetzt, daß es gerade eine fremde

Sache sey, worauf der Berechtigte die Leistung zu suchen habe,

da der Anspruch hierauf auch in Verbindung mit Eigenthumsrechs

reu an der betreffenden Sache vorkommt^). Dagegen gehört allerg

Vings zum Begriffe der Reallasten , daß der Besitzer des belastete«

Guts als solcher zur Leistung verpflichtet sey, ohne daß es einer

besonderen Verpflichtung von seiner Seite wesentlich bedäl'f a). In

dieser Voraussetzung kann man allerdings saizeyt „die Frohn ruht

auf dem Hause," „das Grundstück ^zinst,^ 'ckckn'''eil 'HkM zur M

sprünglichen Uebernahme auf das Gut' Uiid' MeilMn DM

bringung der Leistuitg eines Besitzers wesentlich bedarf, der rlte^el

als Repräsentant des Pflichtigen Guts erscheint. Nach deutschem

Recht unterlag diese Verknüpfung einer Verbindlichkeit mit Grund

stücken so wenig einem Anstand, als die Verknüpfung eines Rechts

mit denselben, wofern nur die Grundform der Oeffentlichkeit, unter

welcher allein Rechte an Immobilien entstehen konnte« (§. 243.),

gewahrt wurde. Daraus ergab sich aber von selbst d« Befugniß

des , Berechtigten, dem neuen Besitzer zu folge» und auch gegen

diesen sein Recht geltend zu machen. Manche rechnen zu den Real

lasten nur die regelmäßig wiederkehrenden Leistungen (Frohnen, Zinse,

Zehnten 5); allein auch die nur in besonderen Fällen vorkommende»

Dienste und Abgaben (Ritterdienste, Handlohn und Weglose, Sterb«

fall, Leibzucht, Wittum, Aps»age») !geljbren dahin > wiewohl von

diesen passender in Verbindung mit und«« Hehren die Redt feyn'

wird. -,. '. .

«) L. Dunker, die Lehre von M^MaMsKn in ihren GrnndzSgen dar«

gestellt. Marburg l»Z7. ) ' . -

29



2) Der Ausdruck: »ervitium r««l«, e»u» r«.ile ch- Resllast kommt schon

im 14. und 45. Jahrhundert vor. Duncker a. a. O, Si 56 ». 57. Für

die der Reallast gegenüberstehende Berechtigung fehlt es jedoch bis jetzt a»

einem eigenen Kunstousdruck; denn das Wort: Realrecht (Prior. Gesetz

Art. 4.), Realbercchtigung ersetzt denselben nicht, s. oben z. 2Z» n. 245. Auch

die Bezeichnung: sübjectiv-dingliches Recht (Runde Rechtslehre von

der Leib'zucht §. SS. ZZ. Eichhorn, Einleitung §. jg2> ist unrichtig; denn

seinem Subjecte Nach ist das Recht aus der Reallast nicht nothmendig ding

lich — Realrecht. Richtiger und sprachgemäßer scheint mir der Ausdruck:

Grund- Gefall. ' ^i' »>.« ,ZZ.>i.6 ^> > ?- < '.'-'^

Z) g. B. «ehensgefl««.' ^ >' - . ' ^ ^" ' - ' ' , ^

4) Wiewohl eine solche persönliche Uebernahme in Form einer Ernenrung

der ersten Investitur allerdings vorkommt. Ueber die Ansicht Eichhorn'^

(Private Z. ISS. ISS. Note K), daß die Verbindlichkeit des jeweiligen Be»

Ätzers auf einer Erncurung des obligatorischen Nexus beruhe s. Albrecbt,

hje Gewere, als Grundlage des alten, deutsche» Sachenrechts. S. t«9f.

5) Mittermaier a. a. O. <5Z«. Siehe dagegen Duncker a. a,

S..S9. welcher andererseits die ans dem gutsherrliche» Verbände hervorge

henden Gefälle nicht als Neallsstm anerkennt!

«> Zu weit gehen Eichhorn a. «. O. Z. t«9. »nd Phillips, Grund»,

siitze des deutschen Privatr. Th. U S. 297, welche auch die Bannrechte hie-

zählenz ebenso Maurenbrecher, Lehrbuch des deutschen Rechts §. SSZ,

welcher Hilter die Reallasten auch Nachsteuer und Abschoß aufnimmt, und

§. 245. sogar von dem Pförchrccht als eiuer Ncallast spricht, die ans der

yeer'be liegen soll!', " ' > . .

. Nach deutschem Recht war derjenige, welcher eine Leistung auf

eiueM Grundstück zu suchen hatte (Gefallherr), auch wo ihm kein

Eigenthum au dzm belastete» Gute zukam, durch eine dingliche An

sprache (Gemen) an letzteres gesichert, welche ihm sowohl hinsicht

lich des Hauptrechts (der Reallast im Ganzen) als in Ansehung der

einzelnen fälligen LMmgen ,j«kam '). Die Schriftsteller seit Auf

nahme des rdmijsche» Rechts, haben die Reallasten meist «uter dem

Gesichtspunkte) von Di<ustharkeiten («rvitule« juri; ßermsnic:i).<n,f-

gefaßt ^); allein dieselben find kei,« wesentlich von dem Eigenthln»

abgeldste oder dasselbe pmschränken^ Dlspesüwns-BefuguW ftn-

Forderu»gs r«ch te Mechte «uf , HandlMV«,)/ wekhe jedoch
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das Eigenthinnliche haben, daß sie passiv einer Sache anhängen,

und daher gegen jeden Besitzer derselben geltend gemacht werden

können; also, wenn man will, dingliche Forderungsrechte ^).

Gleichwohl mnß man, nachdem einmal die Analogie der Dienstbar

keiten von der Praris bis auf die neuere Zeit anerkannt worden,

diese Analogie namentlich hinsichtlich der Verjährbarkeit, und der

zum Schutze der Reallast oder zur Bekämpfung derselben, gegebenen

Rechtsmittel auch fernerhin gelten lassen, Md man ist nicht befugz,

neue, von der Gesetzgebung und Praris nicht gebilligt«, - Ansichten

an die Stelle derselben zu setzen Allein auch die Grundsätze von

den, Servituten reiche» für .die Lehre , von den RMllasten mcht aus;

namentlich gebe« sie keinen Aufschluß über die Frag« : Mlch« Rechte

hat der Berechtigte hinsichtlich der einzelnen fälligen LttAunge»?

Daß der Berechtigte eine Klage gegen den Besitzer auf, die unttt

ihm fällig gewordene Leistung hat, leidet keinen Zweifel ^); aber

auch für die rückständigen Leistungen, welche früheren Besitzern ob

gelegen wären, muß der neueste Besitzer als haftend angeschen wer-

den, sey es, daß man von der Grundansichr des ätrern Rechts aus

gehe wonach Vie einzelne fällige Leistung als Zubehbrde des Haupt

rechts (der Reallast) erscheint, also dessen dingliche'HDku^ 'M

nimmt °), oder daß man, was freilich mit neneren ^Gesetzeft sich

nicht mehr vereinigen läßt ?), dem Berechtigteii zur Sicherhttt sei

ner Forderung (also als Zubehdrde derselben) ein stillschweigendes

Pfandrecht an der belasteten Sache (res obliAsts) einräumt ^). Die

frühere Befugniß, den Besitzer der belasteten Sache wegen ver

säumter Entrichtung schuldiger Prästationen zu pfänden oder zu

entsetzen s), steht den GefällberechtigteN jetzt nicht mehr zu; da

gegen ist denselben hinsichtlich der laufenden ÄnV Ver Von de» zwei

nächstvvrangcgangenen Jahre» rückständige« Reallcistungen ein Bor

zugsrecht erster Klasse im Gante des Schuldners eingeräumt

auch sind die Gerichte verpflichtet, her dem Srkennknifl über Guts-

veraußerungen den Kaufschilling so lange mit Arrest zu belegen, bis

die auf dem Gute röckständigen Zinsen, Hülttn odsf ändere Abga

ben bezahlt sind "), t^ep müldest«>s solche dmch eine Verwahrung

in dem Unterpfands - oder Güterbuche sicher zu stellen '^>. Hiezu

ist auch der Berechtt'M ftlbst be^ufA, fvsern. Är :bei irgend einer Ver

änderung des Besitz««! «rfalleae ««periodische > oder fslche peried,'-

sche Leistungen^ Mlchss dvxch «biuM. WmMtt «icht gesichert

39 *



452 III. Buch. Sachenrecht.

sind, gegenüber von dem neuen Besitzer sich vorbehalten will

Die VerZussemng oder Zerstücklung des belasteten Guts kann zwar

der Gefällberechtigte, wenn er nicht zugleich Obcreigenthümer ist, nicht

hindern; wohl aber ist demselben Anzeige von einer solchen Verän

derung zu machen , auch kann er im Fall einer Trennung des Guts

verlangen, daß das Gefall nach wie vor aus einer Hand (der des

sog. Zinsträgers oder Frohntragers) verabreicht werde wenn

gleich die Last auf sämtlichen Theilen forthaftet und eine Beschrän

kung derselben auf ein kleineres Grundstück ohne Einwilligung des

Gefällherrn nicht erfolgen kann '^).

4) Alb recht, die Gewere als Grundlage des älteren deutschen Sachen

rechts. Königsberg 4828. S. 458. 468. 48«. Woraus jedoch noch nicht mit

Albrecht S. 486. Note 462 gefolgert werden kann, daß die Reallasten in

dem heutigen Rechtssysteme unter den Rechten auf Sachen (jurs in ro) an

ihrem Platze stehen. ^ .< ' - >'!'

2) Noch unter den Neueren: UokacKsr pi-inc. juris c!v. wm. II. §. 1147.

,Weishoar, Handbuch des murrt. Privatrechts 2. Ausg. Th. Ii. §. 477 f.

386. Dafür spricht auch Landrecht II. g, §. Gleicher gestallt :c. ^

,Z)/MtttermKier, Lehrbuch des deutschen Privatrechts (1«24).§. 325.

Grunbscitze des, gem. deutschen Privatr. (t. Ausg. von 4824) §. 229 f., wel

cher jedoch in der z. Ausg. (4827) und ebenso in der neuesten (183«) die

Bezeichnung wieder aufgegeben hat. Uebrigeus darf bei dieser Bezeichnung:

Forderungsrecht und persönliches Recht (>«» in per?«n»m) nicht für gleich

bedeutend genommen werden, wie z. B. von Dunker a. a. O. S. Z7.

Nur von einer ndliggti« kann bei Reallasten die Rede seyn.

4) Roßhirt, im Archiv für civ. Praxis Bd. VIII, S. 55. Hieraus folgt

die Annahme einer juris czussi s>«»«es«i« bei den Rcallasten, ferner der

possessorischen Rechtsmittel zum Schutze derselben, sowie der seti« covle,.

sori« u. negülori». Dunker §. 24— 2Z. > z> ^

5) ,Eichhorl>i ?.,^iK..§. 466. Note b. Vgl. Maurenbrecher, Lehr

buch des heut. gem. deutschen Rechts §. 25^. ,

'^.tt,DH»f^,.g. a. O.',S. 76 f.''

7) Nicht einmal ein gesetzlicher' Pfaiidrechtstitel ist den Gefällberechtigten

hinsichtlich ihrer Forderungen eingeräumtes, jedoch Note 8.), woraus frei

lich nichts gegen die obige Ansicht von der Haftung des Nachfolgers für die

Rückstände folgt. And. Ansicht ist in Hinsicht auf diese Haftung l^iier,

m«<z. Ski ,r«nä. spee. 2Z6. Ines. 7. Eichhorn, Einl. §.466. Note«.

S. jedoch Dunker <t. a. O. §. 36. ' " , « .' 1

») Von der letzteren Ansicht, auf welche neuerdings , Unterholzner,

Verjährungslehre Äh. II. §. 2S4. zurückgekommen ist, scheint allerdings bei
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dem Rentenkaufe die frühere württembergisch« Gesetzgebung ausgegangen

zu sey». I. u. II. LR. Th. 2. tit. „Verpfandung ligender Gütern a. E.

„Verpfandung oder Zinßuerschreibung". Ges. v. 51. Aug. 1564. „das er

dise vergundte Gült wider ablösen, vnd die versetzten Giitter, davon ent

ledigen thue". S. jedoch über diese Ansicht Glück, Komm. Th. XIX.

S. 58f. ?. OK. IlsrppreeKt, 6!t?. jur. eomin. et «irt. 17(15. §. VII.

et VIII. I.»»t«rd»eK, Coli. tb. xrsct. IIb. XX.' tit. 2! Z. 4S6-1Sj/

'S) Stat.Slg. I. S. 78. unten. S. Z54. Eschhorn ^ A.Ä. §. 2gz.rn «. a. O. §. 2gz.

u. 264. S. oben §. 152. ' ' ' ' ^ ' ' ' . ' ' ...,:-?«

1«) Prior.Gesetz Att. 4. nr. 4. Bergl, Dekl. für Waldck v. 18,9 t.'2^

Ysenburg §. 25. für den rittersch. Adel §. 5«. Iit. K. AWOe nicht perio

dischen Leistungen, z. B. Handlohn, Sterbfall bezieht sich obiger Vorzug

nicht, was freilich durch die Gründe Bslley's (Comm. S. 657 u. 855)

nicht gerechtfertigt wird. » ^ , ?. .'. , ?> , ',v - ' . .>

11) Ver. v. IS. Juni 1808 §. 5. Regbl. S. 522. ' : .«>: ^, », .

12) S. Z. 244. Note 8. .. , .. - , i-

15) S. §. 244. Note 8. Daß das Note I» ermähnte Vorzugsrecht von

selbst auch gegen den dritten Besitzer und nur gegen den Besitzer der bela

steten Sache, sofern dieser Gemeinschuldner ist, gehe, muß allerdings an

genommen werden. Vergl. Volley a. a. O. S. 77. Note.

,14) L.R. II. S. §. Was die jhenige zc. Gen.Rcs. v. 5. Mai 1756. Ges.

Slg, VI. S. S1Z.. ^ /

15) L R.,,a.>a.'p. §> Wa aber«.. Da auch «, Gen.Rescr. v. 24. Mai

1665. nr. 7. O«ns. 1?uK, VI. ec>„». ^5. ni-. 9. seq. S. jedoch II. Edikt v.

1817 «i-. IV. Auch diese'Trägereien. sind realer Natur, d. h. sie lasten auf

bestimmten Thcilen, so, daß jeder Besitzer dieser Theile als solcher die Last

abzutragen hat. ,, . ,,

g. 9S6. !.,-:. .1?: UIS^/I. ' -„ ^

Begründung der Reallaste». , , , .„-«.

Ein großer Theil der vorkommenden Gutskastcn hat nicht in

dem Privat- (Privat-Reallasten), sondern in dem öffentlichen Rechte

(öffentliche Reallasten) seinen Ursprung. Dahin gehören mancher

lei Leistungen, welche in Folge früherer Unterthanen- Verhält

nisse auf einzelne Grundstücke gelegt worden sind (S. 232). Wo

fern diese Leistungen auch nach Aufhebung des ursprünglichen Rechts

grunds (osuss äebenüi) noch angesprochen werden, bedarf es zu ih

rer Begründung einer neuen Erwerbung, welche nur ,uuW,«in>zm

jener Titel «dglich ist, die M Entstehung reiner privarrechtlicher

Reallasten tauglich "<i«V ^ ö Hühe«sschdM:^Ä)zMWt,««g/?<>.
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Nicht blos bei der lehensweisen Ueberlassung, auch bei dem Ver

kaufe eines Guts konnte früher eine Reallast wirksam vorbehalten

werden 2). Ebenso konnte durch Rentenkauf (Gültaufnahme) eine

ablbsliche Rente auf ein Grundstück gelegt werden, das niemals

im Eigenthiim des Berechtigten war; doch bedurfte eine solche Ue-

bereinkunft zu ihrer Gültigkeit gerichtlicher Bestätigung ^); auch

sollte eine Beschwerung von Gütern mit unabldslichen (sogen,

ewigen) Zinsen oder Gülten nach der Landcsordnung nicht mehr ge

schehen können und jeder darauf ausgehende Vertrag nichtig seyn ^).

Nach einer B«rordnu«g vom 4. Juli 1809 sollten Zinse und andere

Prästatione» zwar immer noch von größeren Gutsbesitzern vorbe

halten werden dürfen, jedoch nur unter der Voraussetzung, daß

die Abgabe nicht in Handlohn oder Frohndiensten bestehe, daß

dieselbe mit dem Ertrage des belasteten Guts im Verhältnisse

sey, der neue Besitzer in der Verfügung über die betreffende

Sache nicht beschrankt werbe, und das Rechtsgeschäft die könig

liche Einwilligung erhalte °). Durch das zweite Edict vom 18. No

vember 1817 (m-. V) endlich ward die Errichtung neuer Grnndla-

sien durchaus mttersagt ?); doch dürfte dieses Verbot auf die selte

ner vorkommenden Abgaben an Leibgedinge, Wittum und Apanagen

nicht zu beziehen seyn ^). 2) Letzter Wille. Auch durch Testa

ment konnte früher eine Reallast begründet werden, sey es zu Gun

sten deö Erben oder eines Dritten, welcher in diesem Fall als Le

gatar erschien «). Jetzt können aber auch auf diesem Wege die ge

wöhnlichen Arten der Reallasien (Note 7.) nicht mehr entstehen.

3) Verjährung. Bestritten ist, welche Zeit nach gemeinem Recht

hiezn erfördert werde '")? Da ein Besitz (Oussi-p««««;«) an der

Reallast statt findet ") und das ganze RechrsverhZlrniß bis auf die

neueste Zeit nach Analogie der Dienstbarkeiten beurtheilt wurde "),

so muß man die ordentliche Ersetzung von 10 und 20 Jahren und

in Ermanglung eines rechtmäßigen Besitztitels die 30-, beziehungs

weise 40jährige, Verjährung für hinreichend halten doch ist bei

solchen Reallasten, welche nach den neuen Gesetzen überhaupt nicht

mehr entstehen können, seit Verkündigung der letztern auch eine Er-

werbmig durch Verjährung nicht mchr mögliche ^ ,'i -> , ,:,

t) Meine Schrkft:''dtt ötÄn^enkHe» Rechte des württ. Adels. Ä

S) Dir verschiedenen Ansichten über die Frage: ob durch Vortrag ein«

Reallast entstehen' «tine? s. bei Dunker 5. K SS n. 2S. ->' ' '
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S) L.R. H v. §. „Doch wann ein Verkäuffer bey der Kaiiffhandlung jh-

me oder seine» Erben, einige Dienstbarkett, jährliche Ziuß oder Gültten

auf dem verkaufften Gurt andingte, soll solichs Pact oder Gcding (so fe«

es rechtmässiglich fürgangen) kräfftig sein vnnd gehalten werden." ,

4) L.R. II, 1Z. Z. Wir wollen zc. in Verl', mit II. 9. §. Gleicher ge

stallt ?c. Vergl. I. u. II. L.R. tit. „Verpfandung ligender Guter vmb

Schulden oder Ziuß, wie die beschehen soll" (Ges.Slg. I V: S. Z1S).

5) S.O. Tit. 15. §. 9. Nicht widersprechend ist L.R. !l. 9. §. ctt. Vgl?

Rescr. v. S. Avr. 1541 und ZI. Aug. 15S4. (Ges.Slg. IV. S. 71 n. ISN.)

Schon das Stuttg. Stadtrecht v. 1492 verbietet in obigem Sinn die Bc-

schmerung der Guter mit Zinsen und Gülten: „dann sölleitt bie füruß also

wie bisher verkoufft werde», So kem es 'bald daz«, dz nieman kain «ige»

oder zinsfreye gute hie zu Stutgarteu funde." , ?? s^r' «-.u«, ^

ReM 18»9. „r. SZ." >' !!' f,', >.'.;.!

7) Gcs Slg. III. S. 459. Das II, Edikt spricht zwar nur von „Grund

abgaben;" allein da dasselbe im übrige» auch gegen die dinglichen Froh

nen gerichtet ist, und deren Ablösung <», . III. L. des Vdicts) sogar mehr

begünstigt, als die der Zinse und Gülten, da endlich schön nach der Ver.

'4..Juli 1809 (Note 6) der Vorbehalt von Rcakfrohnen nicht mehr ge-

Mtct ist, so kann die obige weitere Auslegung keinem Zweifel unterlie.

g,en. ,Mcrgl. Ges. v. 27. Okt. ,»ZS in Betr' dsr ^chen zc(,M«7,. Ge

setz v. 2«. Ott- 18ZS, die Ablösung der ^

8) Vergl. Pfd.Ges. Art. ISS. ^ ,^ ?',O^''«:^Z «

9) I>«7»er, »»Sit. sä ,xo«. SSS. Mapr-enbr^chex, «ehrbuch

de? de»Mtn Rechts §. 252. ,. . , ^>', , ^-...^

.M H. über die Kontroverse Dunker a. a, O. §. ,28,,A. je«,

doch auch hier wieder seine eigenthümliche Ansicht hat. , , ,s<?

, jl) ^. II. 26 «,P.6. Reichsabschied v. 1548 §. S9. Westph. Frieden .

Art. V. §.«6. Derselbe beginnt mit der ersten Leistung. ll«k»«K«r,

zirin«. juris, tom. II. K. llzZ» . . ... , , r. >, «

^,U)..S^ abe»^Zl.^s-;. Aott.ö. - ."."'."."-^ ' '^"'^ ,1

1Z) Dafür ist auch schon das Tüb. Stadtr. v. 149Z unter der Rubrik:

^von Zinsen vnd gülten. „Wer vß ainem gut Ziuß oder gült Nicht, zehen

jäte.' Der soll den Ziuß oder giilte fürbaß nchten>' Usve, ckocir. 6e

Zirsesrripiione «um not!» ?. L. tü. I^ieKm»nn 17Yg §. 73. 79»

117. Hinsichtlich des Zehnten s, .7.11. IZöKmSr, in» erel. Prot. IiK. III.

,,t. z«, §.41. Unterholzner, Verjährnngslehre Th. II. Z.ZZS. Wofern

das Recht auf die Reallast mit ProprietWrechten verbunden ist, wie bei

Lehens -Abgabe», nimmt auch Eichhorn^ Einl. §. 1S4. vgl. mit §. i«Z.

Note e. «. v» d« Mdentliche ErsiklUW by pudern Neallastcn dugeg«, theils
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die ZSjShrige, theils die unvordenklich« Verjährung an; allein einen inne

ren Grund zu dieser Unterscheidung sinde ich nicht, außer etwa in dem,

allerdings seltsamen, Widerspruch, der darin löge, wollte man das lehens

herrliche Obereigenthum in 1« und 20 Jahren und die damit verbundeneu

Nutzungen erst in Z« und noch mehr Jahren durch Verjährung erwerben

lassen. Für die Zojährige Verjährung spricht nichts; denn die Erstinctiv«

Verjährung, worauf Thibaut über Besitz und Verjährung S. IIS. auf

merksam macht, ist etwas wesentlich Anderes.

§. 2S7.
Uebertragnng^ Verwandlung und Aufhebung.

Wenn schon der Reallast keine reine Forderung zu Grund

liegt, so ist doch die Znläßigkeit einer Uebertragung des dersel

ben gegenüberstehenden Rechts immer angenommen worden, ohne

daß die Einwilligung des Verpflichteten für uothwendig gehalten

worden wäre '). Dieß gilt auch nach heutigem Recht, selbst bei

solchen Arten von Reallasten, welche jetzt nicht mehr neu begründet

werden können, so daß sowohl durch Vertrag als durch Verjäh

rung 2) ein translativer Erwerb derselben möglich ist. Eine Aus»

nähme machen jedoch der Natur , der Sache nach: 1) Reallaste»,

welche Zubehdrden bestimmter Rechte bilden. Hier kann das

Recht auf die Reallast nicht willkührlich von dem Hauptrechte

getrennt werden ^). 2) Reallasten, welche ausschließlich zum Be

sten eines bestimmten Guts oder einer bestimmten Person errichtet

worden. Auch hier kann das entsprechende Recht ohne Einwilligung

des Verpflichteten nicht seiner Substanz nach auf ein anderes Sub

jekt (Person oder Sache) übertragen werden — Verschieden von-

der Uebertragung ist die Verwandlung (»«vsU«) einer Reallast,

welche Statt findet: 1) wenn die Last von einem Grundstück auf

ein anderes gewalzt oder dem Ganzen abgenommen und auf einen

Theil desselben beschränkt wird. 2) Wenn statt der bisherigen Akt

der Leistung eine andere festgesetzt oder 3) eine und dieselbe Leistung

aus einem anderen, als dem früheren Rechtsgrnnd t' richtet wird.

3) Da in allen diesen Fallen die bisherige Rcallast aufgehoben wird

und eine andere an deren Stelle tritt ^), so kann die Verwandlung

nur geschehen mit Einwilligung beider Thcile. Die bloße Annahme

eines Aequivalents statt der ursprünglichen Leistung schließt ein spä

teres Zurückgehen auf diese keineswegs aus, weuu nicht die Absicht

der Novation aus anderen Umständen ersichtlich oder erldfchende
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Verjähmng hinzugekömmen ist ^). — Die Aufhebung der Real-

lasien kann bewirkt werden 1) durch Gesetz, und zwar entweder mit

telbar oder unmittelbar: jenes, indem eine Art derselben geradezu

für ungesetzlich erklart, dieses, indem die Verwandlung oder Ablö

sung derselben befohlen oder dem Pflichtigen Theile freigestellt wird ^).

2) Durch Verzicht von Seite des Berechtigten; durch einseitige Auf

kündigung und Ablösung von Seite des Pflichtigen nur, wofern die Real

last erweisbar unter dieser Bedingung errichtet worden ist ^). 3) Durch

Zusammentreffen des Rechts und der Verbindlichkeit in einer Person

(Konsolidation) '«). 4) Durch Erlöschung des Rechtsgrunds der Ver

bindlichkeit oder des Zwecks der Leistungen, namentlich, wenn das Ob-

ject, worauf sich diese beziehen, aufhört"). 5) Durch Verjährung. Be

stritten ist, ob hiedurch nur das Recht auf die einzelnen fälligen Leistun

gen ^) oder auch das Recht auf die Reallast im Ganzen verloren

gehe; allein nach Analogie der Dlcnstbarkeiten wird man aller

dings eine Verjährbarkeit des letztern annehmen müssen; jedoch mit

dem Unterschiede: s) das Recht auf die Reallast im Ganzen erlischt

durch Nichtgebrauch der Klage (soll« conlessoris) binnen 30 Jah

ren "). b) Ausserdem erlischt dasselbe durch völlige Ersitzung der

Freiheit, falls nämlich die Leistung von Seite des Verpflichteten

verweigert worden, und der Verpflichtete von da an 10 und 20

und in Ermanglung eines Rechtstirels der Befreiung 30 Jahre hin

durch sich beruhigt hat 0) Für die nicht eingeforderten einzel

nen Leistungen bedarf es in diesen Fällen keiner besonderen Verjäh

rung, da das Recht auf dieselben mit dem Hauptrechr untergeht '^),

wohl aber, wenn das Hauptrecht nicht erloschen ist. In diesem

Falle gilt jedoch die gewöhnliche Ertinctiv-Verjährung von 3« Jah

ren 1°).

1) Selbst bei vogteilichen Gefällen wurde dieß immer angenommen; war

ja die Vogtei selbst veräusserlich, so wie die Landeshoheit. , ' , ,

2) Nach Analogie der Servituten (S. §. 256. nr> z.> muß auch hier tu

und 2«jähriger und in Ermanglung eines Titels Zojähriger Besitz für hin»

reichend gehalten werden. Vergl. ttsve <I« pravser. §.49. Eichhorn

a. a. O. §. I6S. Auch bei Zehnten X. II. ?g- e»p. 6? ^" VIw II. tZ. x. «5

Bei Kirchenzchnten gil^ die 4gjShrige Verjährung..''^" v., S^öK«,«^'^»^,.

eevl, pr«t. üb. III. rit. zg. §. chj. Hagemann, Landwirthfchaftsrecht

S. 49g. Mittermaier, deutsch. Privatr. I. j. 176. Note It—IS. And.

Ansicht ist in der Hauptsache wieder Dunk« '^' '
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Z) 3. B. Leistungen zum Besten einer Realservitut , Jagddienste.

4) Namentlich Dienste zu Haus und Hof. I^»uterKs«I, ««». IIb.

XXXVIII. tit. 4. Z. 44. Ebenso die Leibzucht. Runde, von dpr Leibzucht

2H. II- §.ZS. - , > ,,,

5) Vgl. v. XIiVI. 2. sr. I. And. Ansicht ist Dunker a. a. O. §. Z4.

Insofern findet allerdings hier nicht ganz dasselbe wie bei einer neue» Be

gründung statt, als Gefälle, deren Auflegung oder Vorbehalt »ach de» Ge

sehen fetzt nicht mehr möglich ist, durch Novation allerdings noch entstehen

köune» Ed. „,. III, z. 2. 47. nr. IV. Z.K.) und als die neue Last als

Surrogat der früheren im Zweifel deren Natur aiinimmt, wie z. B. Frohu-

gclder. L. VIII. 42. «onsr «.

S> 3. B. ans Einträgen in den Heberegistern, Lagcrbüchern.

7) Inkonsequent ist es, wenn Manche, z. B. Eichhorn a.a.O. §. 4«7.

Note <z> «nd §. 25». Note «. zur Verwandlung durchaus c«nii-s<Iiciiu und

qui«5ceoti« verlangen, während sie zur völligen Erlöschung nur die ge

wöhnliche Extinctiv^Verjähruiig von Z» Jahren « te,n^«rv inxirsu fordern.

Kommt Widerspruch von Seite des Pflichtigen hinzu, und der Berechtigte

beruhigt sich bei der neuen Leistung, so genügt schon der Ablauf von 4« u.

2« Jahren. Not« 44. , ., , .. . . , ,, z . , ,^ ... ,^

, 8) S. die Lehre von den Zinsen, Frohnen und dem Laudemium..

9) S. §, 25S. Note 4 u. S.

4«) Dunker §. Zv.

44> Z. B. bei Burgfrohnen, wenn die Burg zur Ruine wird, Erndt-

und Hcrbstfrohnen , wenn das Gut, zu dessen Gunsten sie eingeführt, zer

stückelt und an Bauern verkauft wird, gerichtsherrliche Abgaben, wenn die

Patrimonialgerichtsbarkeit aufgehoben wird. Vgl. Stat.Slg. I. S. 645,

wonach i. I. 455', den Einwohner» von Altbnrg, Zavelsteiner A«tsV alS

dieser Flecken Württemberg heimfiel, der bis dahin entrichtete „Schirm!)«*

der" erlasse« wurde, indem die Herrschaft sie wie andere Untcrthanen z«

schirmen schuldig sey. Bei den neuereu Revenüen-Ausscheidungcn gegenüber

von den Standcsherrn und Rittergutsbesitzern scheint zwar die Staatsge

walt zum Theil von andern Grundsätzen ausgegangen zn seyn (Die gruud-

hcrrl. Rechte S. 459 f.); allein es ist zu bemerken, daL diese Ausscheidun

gen, bei welchen ohnedieß nicht gleichmäßig verfahren wurde, groiZentheils

schon i. I. 48N6 n. 48«? , also vor Aufhebung der Patrimonialgerichtsbar

keit (I8»S) statt fanden i§. 2Z2), und daß, wenn auch eine Cessio» ron

Seite des Staats (s«fern solchem die Vogtei und damit deren Pertiuenzien

angewachsen) behauptet werden wollte, nichts desto weniger der Fiscus v«>'

bnnden wäre, die Pflichtigen iu Hinsicht auf all« diejenigen Leistungen,

welch« erweislich ans früheren vogteilichcn Verhältnissen entsprungen sind,

zu vertrete», nachdem die vormalige» Patrimonial'UnKrthantii mit dm
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übrigen Unterthane» in Rechten und Verbindlichkeiten gleichgestellt worden

sind. S. L. ZZ2. Verf.Urkunde 5. ,1. i'^... ,,. -

12) Dieses nimmt an Neviu, v««i». t!k. IV. s««. 131. Uoksoltsr,

princ. jur!» §. 87t. Thibaut, Besitz und Verjährung II. §. 6«. S. je«

doch ?. II. Lödinvr, «rervit. sä ?snck. tam. V. p. ^25. Zu« «eel. Prot,

lid. II. tit. 26. L. ^1^. Lsve, ckoetr. ,1s prseser. §. 120.

13) I.«7,er, mecl. sck ?snck. «peo. 42«. mscl. 1. Eichhorn, Einleite

L. 167. And. Ansicht ist SöKmei-, i„« «cel. I. e. z. «4., welcher scho»

mit einem Nichtgebrauch von 1« u. 20 Jahren sich begnügt. Ebenso Tüb.

Stadtr. v. 149Z. „Bon Zinßen oder Gülten". „Wer sein zinß oder gilte

die er haut in zmaintzig jaren nit ynbringt oder zu dem aller minsten nit

Rechtlich eruordert «in Male in den zehen jaren , der hat sich verschwigen.

Also das im dar nach Weder brief nochSigel hilfst" :c. S. jedoch Dun

ker S. 157 n. 158. Auch das neue Gesetz über Ablösung der Frohnen v.

28: Okt. 1S5S Art. S. 3. Absatz spricht für die Znjährige Verjährung. Vgl.

Verl), der Abg. v. 18ZZ. Z7. Sitzung. S. 70. Vexh. der Stdesh. v. 1836

Heft IV. S. 1053. Ueber die Wirkungeu der Klage -Verjährung s. oben

§. 16«.

1^) äs xrssser. §. 12Z. Ohne Grund fordert Mouxenbrecher,

Lehrb. §. 254. a. E. allgemein eine 30jährige usuv»i>i« UKertslis.

15) ^rg. L. IV. 22. ooiist. 26. vrine.

16) L. Vll.39. ««°5t. 7. §. 6. , / «

§. SS8.

i , ../ j ,1) Frohnen, s) Begriff und Arten,

, Unter Frohnen («ervitl» »errili») versteht man wiederkehrende

gemeine Korperdienste, welche entweder unentgeldlich oder doch nur

gegen eine, mit dem Werth derselbe» in keinem Berhaltniß stehen«

de, Gegenleistung zu verrichten sind. Je nach dem Rechtsgrunde

der Dienstpflicht kann man unterscheiden öffentliche und Pri-

var-Frohnen. Zu jenen gehören alle diejenigen, welche vermöge

eines bestimmten Subjectionsverhaltnisses zu leisten sind, nament

lich die Landes-, Gemeinde? und Parochial-Frohnen zu den letz-'

teren die leib- und gutshcrrlichen Frohnen; doch haben sich unterv

diesem Titel auch viele Ueberbleibsel einer früheren Vogteipflicht er,-^

halten, namentlich die Jagddienste Die nächste Quelle für tue,

Bemtheilung dieser Henen-Frohne» bilden die Lagerbücher; indessen,

sind darum lagerbüchliche Fwhnen und Privat- Frohnen nicht ides-

tisch 2) , indem auch öffentliche Frohnen und insbesondere wieder
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vogteiliche Dienste in jenen Dokumenten regulirt und beschriebe«

wurden Im Zweifel ist da, wo eine Frohnpflichr vorkommt,

und zwar ohne Unterschied ob dingliche oder persönliche, die

selbe als eine öffentliche zn vernntthen Persönliche Froh

nen sind solche, welche einer bestimmten Person, dingliche oder

Realftohnen solche, welche einem bestimmten Gute obliegen. Im

Zweifel wirb die personliche Eigenschaft der Leistung selbst alsdann

vermuthet, wenn die Angehörigen einer Gemeinde, welchen die Fi-ohn

obliegt, nicht nach gleichen Theilen (wie bei den Reihediensten),

sondern nach dem Umfange ihres Grundbesitzes Theil zu nehmen

haben °).

«) Näheres über diese öffentlichen Frohnen s. bei Wcckherlin, Darstel

lung der Grundsätze, nach welchen Frohndienste und insbesondere Landes»

frohnen anszutheilen und auszugleichen sind. Stuttg. 1798. lieber den Ur

sprung der Frohnen s. P. Wigand, die Dienste, Hamm 1828. S. meine

Schrift: die grundherrl. Rechte des württ. Adels S. 7Zs.

,
^

^
^ '

. ' ^

2) Vermöge der Regalität der Jagd (oben Z. 247.) wurden in Wurttem«.

birg die Jagddienste vielfach als Landesfrohnen (Landfolge) gefordert (Ii re ver

elem. Z»^ pudl. §. z«2. 316.); was auch den mit der Jagd belehnten oder

privilegirtcn Berechtigten zu gut kam. Indessen sind die Jagddienste zum

Theil schon vor Ausbildung der Landeshoheit aus der gntsherrliche» Vogtei

hervorgegangeR. " !v

Z) Wie annimmt Weckherlin a. a. O. §. 1«. 12. Weishaar, Hand

buch des württ. Privatrechts. 2. Ausg. Th. I. §. 588.

4) Pameutlich das Maaß bei Jagdfrohnen ist daraus zu entnehmen.

Komm.O. Kap. IX. Abschn. 1. §, 12. Gen.Restr. v. 17. März 1798 o^, 2.

S> Eichhorn, deutsches Privatr. 25«. Note c. Meine Schrift: die

grundherrl. Rechte des württ. Adels S. 74—77. Vergl. Motive zu dem

Frohuablösurgsgesey in den Verh. auf dem I Ldt. 1»ZZ. Bd. IV, S. ei.

Richter, Civilrechtssprüche nr. Z?. Auch die Hans - und Hofdienste, na

mentlich Mäderdienste, Erndt- und Herbstfrohnen machen hievon^ keine Aus

nahme. S. Unterricxinger Lagerb. adel. Theils v. 17»8. Bl. 1ZK. (Mst.)

„Welcher zu U,R. hinter denen Hoch Adelichen Mit Vogls-Hcrrscha ff-

ten, als; Herren von Sperbcrseckh vnd Frauen von Schertlen sihet, und d c-

renselbe» Unterthan ist, Er Zinße gleich denenselben oder

nicht, der ist schuldig und zwar jeder seiner gnädigen Herrschaft deren

Vnterthan Er ist, folgende frohn Dienste jährlich zu leisten, alß: Zu

Htky: Md Oehmd Zeiten soll jeder Untertha» beede Mahlen auff ändert»



halb Morgen Wiesen, das hew und Oehmbd dörren :c. In der Dinckel

und Haber-Ernd ?c. DaS vffwartten betreffend synd sie Unterthanen uff «x

fordern v»r denen Schlösser» v»d adel. Häußern zu wachen und uffzuw<ut>

ten schuldig, so offt ihnen gebotten wird. Ferner sind sie um ein gesezt

taglohn zu arbeiten schuldig ?c. " Die Frohnen sind auf einzelne Häusex

radizirt. Zog ein württ. Unterthay in ein Hans, das auf adelichem Grund

und Boden steht, ward er adelicher Unterthan und umgekchrt. Vgl. Stak.

Slg. I. S. 546. 55i. - -

6) Gesetz in Betreff der Ablösung der Frohnen v. 28. Ott. 18ZS. Art^

4 und 5. , ^'

. - , . - ü' <j ? «: n6siß

b) Rechtsverhältnis;. , . z

Wofern die Dienste als privatrechtliche Verbindlichkeiten auf

einem Gute haften (Gültfrohuen), kommen die Grundsätze von den

Rcallaften (§. 2SS—257) auf sie in Anwendung Eigenthümllch

ist jedoch den Frohnen ohne Anterschied Folgendes : 1) Sie sind nnr

auf vorgangiges Ansagen 2) und blos an Werktagen »nd in den üb

lichen Arbeitsstunden, nicht aber zur Nachtzeit 2) zu leisten. 2) Nur

gemeine d. h. kunstlose Kbrperdicnste können verlangt werden ; diese

aber sind mit dem eigenen Geräthe des Pflichtigen , auf dessen Ge, '

fahr und zwar Handdienste mit den ndthigen Werkzeugen, Spann«

dicnste (Fuhrfrohnen) mit Vieh und Geschirr zu leisten F)'J«

de' Dienstpflicht und deren behauptete Qualität und Quantität

ist von demjenigen ^ der sie in Anspruch nimmt, zu. erweisen .°).

Auch wo die ordentliche d. h. die zu bestimmten Zeiten wiederkeh,

rende Frohnpflicht unbestritten ist, bedarf gleichwohl die ausseror

dentliche, d. h. nur bei ungewöhnlichen Vorfällen wiederkehrende

Dicnstvcrbindlichkeit eines besonderen Beweises Auf der ändern

Seite muß derjenige, welcher gegen den Beweis «»gemessener Froh

nen ein bestimmtes Maß von Dicnste» behauptet, oder von der°M

weislich einer ganzen Gemeinde ^) oder einem bestimmten Güter«

komplex aufliegenden Dienstpflicht ausgenommen zu sey» vd'rg'iö^

dieses als Sache des Gegenbeweises darthüu ^). , Auch die sog. Per-

sonalfreiheit bezieht sich„siy Zweifel nur auf „Ms«üiH,e Handdien-

sie, nicht auch auf Fuhrdieuste und Ncaldienste phste.Unterschied,

4) Im Zweifel dient der Pflichtige ^ nM- wenn und wie,.er Kefpannt

ist, fondern wie er bespannt seyn soll, b. mit Weh, wenn «

so viele Güter besitzt, daß. i, 2'«der mehee«t Stncke IugVich zum
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Bau derselben erfordert werden, blos mit der Person, wenn er we

niger oder gar keine Feldgüter besitzt "). Dieß gilt auch von den

dinglichen Frohnen; nur richtet sich hier die Art der Frohnleisiung,

wofern solche unbestimmt gelassen ist, nach dem Umfang und d.'r

Beschaffenheit des Pflichtigen Guts, ohne Rücksicht darauf, ob der

Besitzer sonst zur Klasse der Fuhr- oder Handfrbhner gezahlt wird

Ist das Pflichtige Gut getheilt, so frohnt jeder Theilhaber nach Vcr-

hältniß seines Besitzes, falls nicht ein gemeinschaftlicher Frohnträ-

ger bestellt ist, welcher alsdann für alle Theilhaber den Dienst zu

leisten hat und dafür von den anderen Pflichtigen zu entschädigen

ist 5) Bei persönlichen Frohnen muß sich der Dienstherr mit

der individuellen Fähigkeit des Pflichtigen begnügen, welcher jedoch,

wenn er es vorzieht, eine andere tüchtige Person stellen kann

Bei dinglichen Frohnen kann der Dienstherr stets gute Bedienung

fordern Wird der Dienstpflichtige durch Zufall oder eigene

Schuld an Fortsetzung deS Dienstes gehindert, so ist derselbe zum

Nachdienen verbunden; ausserdem gilt der angefangene Arbeitstag

für vollendet >°). Auch kann der Dienstherr nicht ganze Diensttage

in halbe u. s. w. vcrtheilen 7) Gegen Versäumnis? oder Un«

botmäßigkeit im Dienste haben die Diensthcrrn obrigkeitliche Hülfe

nachzusuchen; ein sog. Dienstzwang steht ihnen nicht mehr zu

8) Die Verpflichtung des Dienstherrn zu einer Gegenleistung (Frohn-

mahl, Präbcnde) ist nicht zu vermuthen '^).

, 1) Vgl. Gen.Rcscr. v. 2. Mai 1708. Uelcr die lcibhcrrlichcn Dienste s.

S^tN ö. 22S. ^ ^5''.^.

s>) ;Gabckc, Dorf- und Bancrnrecht §. ZS2. Nicht angesagte könne« nicht

nachgefordert werden. Eichhorn a. a. O. 251. Noter.

Z) H a g e m a n n , Landwirthschaftsrecht §. 2Z5. ' ^ ,

4) Auch diefe heißen Personaldienste (Komm.O. o. a. O. F. 11.), sind je

doch nicht zu verwechseln mit persönlichen Frohnen im Gegensatz zu Real

frohnen. Oben §., 258, ,, , « : „ ,! .. > „ 'j ., 7 K ,.> ,> V' , . . » „ « , ^ , >

.S> Hagemann, O. nr.ch. v,.Hülom «nd,,H,ggeman,n,, prakt.

Erörterungen Bd. III, , ' , / .. ^ ' , .

5) DieFrag,^ oß für gemessene oder ««gemessene Dienste (§. 26«) zu rer-

Niuthen'O, WÄfLch Äf eine ,^M> ^S,L.tKii^ ss«ik. MW

SngemMnir ^kM^cha»t!itt/ nwß di^se eSrnfo beweisen ^ wie derjenige,

Äekcher ein'bestkmmtrtz Maß von, Diensten fordert. Bergl. Rundes deA

fih« Privatttcht §. Dys u. ZW. Eichhor^tt a. a. 'S. H. eM «r.^^ ^>

Meine Schrift:di« zrundherrt. Rechte S^»chn ..'n^»Ä <
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7) Dies, ist vamcnttich der Fall bei Jagdfuhren, welche unter den Jogi»

dieusten nicht begriffen smd. Kvmm.O. a. a. O. §. 11. Weckhexliq

«.O. §. 15. In Betreff der Banfrohnen s. L.Y. Tit. 87. §. S., , ,z

8) Die Ausmärtet sind von solchen Frohnen streng genommen nicht aut-

genommen. L.R. II. 1«. S. Wann aber ?c. L.O. Tit. 18. P. je

doch Kvmm.O. a. a. O. Z. 4. Weishaar, Handb. s. Ausg. §. 594..' ^

S) Z. B. L.O. Tit. 17. §.2. Beispiele ron lagcrbüchlichen Exemtionen

einzelner Güter s. bei Weckher lin a. a. O. §. 114. » ^ ,^ ^. ^.

; .10) Vg<. Kvmm.O. a. a. O. §. ö. 8— 11. Gesetz v. 4. Dez. 1855. Art,

S5, 60. , . > «, », , ., l ,.' :^ - ,> -

Ii) Komm.O- a. a. O. L. 4U..K..., : . , , . -

t2) Eichhorn «. «. S- 5- 251. Note >>> And. Anficht iff ^n Hinsicht

auf die (real-) leibeigeuschaftlichen Dienste Weckherlin a. a« O. ^.,^6— 18,

^MWeckher^i» a..a,O.^,^. , . ,^ ^^1^»:'-^

Ijl) Gesttz v, 4^ Dej,,t«ZZ..M, S8. Personen von sn und mehr

M siud.vo» p^sönlichen Fx«h,«e» befreit. Landt.Äbsch..v, ,1759. Art.Ä?

^. oben §. i«8. Note 7. "'^ ' . 1^.'^^ ,^^,,<c

.15) Büfom «nd Hagemau.«, Hratt. ffrS^.M.,M. »r. .y«s^,^agt«

Ä5^'L«ndwHcht>2Z5/^^ /^'^z^

,,M,HKgeman» a. a.,,O,^»r.Z. ,. M,^Z„^j

<-.Z!' ,'.^.,<t Ij,»". «: «"tt'j^.-,,!^. Sv? emttGiln,',^

18) S. oben §.151. Vgl. Komm.O. « a. O. §, L^^ Y, „Endlich

so sollen die Frohnen auch nicht übermäßig oder sonst unbillig, am' aller«

wenigsten aber mir einem harten Tractament begleitet seyn." Die Einle-

gung von Pressern (§. 152. Note5> als Personalexekntivn ist bei unbestrit

tenen Frohneu auch jetzt nicht ausgeschlossen. Erek.Ges. Art. 27. 1. Absatz.

19) Eichhorn ä"a.O. §. 251. a. S. Pgt^ Stat.Klg. t 'S 1Z8. öVe»

271 oben. Z49 u. 55». . , ...
'' ?,r>' . t r .5 .', . / -...-,1-^)-'.«., .„'Z,!.'l<-',','i' » -',»q. .,z 5

- -«->^. ?it'<«',^i^ §. 260. i',,

e) Von ungemesseuen Frohnen und deren Verwandlung >>Z

Eine ilnbcschcänkte d. h. maßlose Frohnpflicht kommt nicht vor,

wohl aber eine ungemessene, d. h. ihrem Umfang »gch unbe

stimmte. Namentlich findet diese der Natur d^r Sache nach häu

sig Statt b?i a,»ssersrZeptlichF« d. H»M solchen Frohnen, wel?.

che nicht zu besti»mteu,^teq> , sonder« ,,uur bei ungewöhnliche.«

Borfällen wiederkxhren, z. V. Baufrohnen. Der Umfang des an?

gesprochene» Rechts, nameuttich dis Ischls Seit und Ärt Hex
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stungen ist hiebe! keineswegs in die Willkühr des Berechtigten ge

stellt — eine solche Zusage müßte sogar für unerlaubt, also recht

lich unwirksam gehalten werden — sondern von einer billigen Er

wägung der Umstände, namentlich der Bedürfnisse des Dienstherr»

und der im Verhältnis^ zu dem Rechtsgninde der Leistung zu erwar

tenden Anstrengungen des Dienstpflichtigen abhängig gemacht und '

konnte daher schon nach früherem Recht auf erhobene Klage für

den betreffenden Fall auf ein natürliches Maß gerichtlich zurückge

führt werden '). Durch das zweite Edict vom 18. November 1817

wurden zwar alle ungemessene Frohnen für ungesetzlich erklärt und

die Berechtigten aufgefordert, dieselben, wenn keine Ablösung zu

Stande kommen sollte, bis zum letzten Dezember 1818 in gemessene

zu verwandeln 2). Allein ein gesetzlicher Maßstab, wonach diese

Verwandlung , d. h. die genaue Begrenzung der Frohnpflicht gesche

hen sollte, wurde dazumal nicht festgesetzt; ebenso wenig ein Rcchts-

nachtheil, welcher cinzutrttcn hätte, falls die Verwandlung nicht

durch freies Uebereinkommen würde herbeigeführt werden. Dagegen

bestimmt nunmehr das Gesetz vom 28. Oktober 18Z6 Folgendes:

1) ungemessene Frohnen können vor ihrer Verwandlung in gemesse

ne nicht mehr gefordert werden. Hieraus folgt, daß auch eine Kla

ge auf eine bestimmte Leistung aus dem Rechtsgru. de einer nnge- '

mcsftnen Frohnpflicht nicht ferner anzubringen ist ^). 2) Zum Be

huf dieser Verwandlung haben die Berechtigten ihre derzeit noch

nicht genau begrenzten Frohnbcrechtigungen den Bezirkspolizeiäm-

tern derjenigen Bezirke, worin die Pflichtigen Subjecte (Personen

oder Güter) sich befinden, anzuzeigen ^), welches sodann die Pflich

tigen zu Erklärung binnen 90 Tagen aufzufordern hat, die aus er

heblichen Gründen um 4S Tage verlängert werden kann. Erfolgt

die Erklärung, nicht binnen dieser Zeit, so wird der säumige Pflich

tige mit feinen etwaigen Einwendungen gegen diese Angaben des

Berechtigten nicht mehr gehört. Z) Die Verwandlung sinket Statt

mittelst Zurückführnng der ungcmesscnen Berechtigung auf de»

Durchschnittsertrag der bisher erfolgten Leistungen, welcher

«) bei Frohnen, die jedes Jahr oder spätestens bin

nen z Jahren wiederkehren, nach dem Gesamtertrag der letzten ,?s

(1807—1836 einschließlich) und, wenn es sich von Jagdfrohnen han

delt, der letzten 15 Jahre, welcher sodann mit der Zahl Z«, bezie

hungsweise 15 dwwirt wird s). b) Bei Frohnen, welche in länze«
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ren Zwischenräumen, jedoch innerhalb 30 Jahre, wieder vorkomme»,

nach dem Ertrag der 3 letzten Falle, welcher sodann mit der Zahl

der Jahre, in welcher die Fälle vorkamen, d, h. mit derZal^

der vom vierten Falle rückwärts bis zum Eintritt des neuesten Falls

verflossenen Jahre zu theilen ist °). Betragt die Periode der Wie

derkehr einer Leistung mehr als 30 Jahre so wird der Durch«

schnitt geradezu aus den drei letzten Leistungen gezogen, d. h. es

wird der Gesamtbetrag derselben mit 3 getheilt und, nachdem auf

diesem Weg der Durchschnittsbetrag der Frohn gefunden, «nd de«

ren Werth ausgemittelt, eine Summe anfgesncht, welche, wenn sie

jährlich eiugienge, mit Hinzurechnung der einfache» Zinsen zu 4 Procent

bis zu dermittleren Wiederkeyrsperiode jenem Dürchschnittöwerthgleich«

käme s). War in den für die Durchschnittsrechnung vorgezeichnete« Zeit

räumen die Ausübung der Frohnberechtigung wegen eineö über solche

erwachsenen Rechtsstreits auf kürzere oder längere Zeit unterbro

chen, ohne daß dessen Ausgang den Bestand der Berechtigung ver«

ändert hätte, so wird die Streitperiode übergangen »nd der auö» v

fallende Zeitraum durch die nächst vorangegangenen Jahre ersetzt °).

Der Betrag der in die Durchschnittsberechnung aufzunehmenden Lei,

stungen muß durch Geständnis) oder andere Beweismittel, welche

die Polizeibehörde von Amtswegen aufzusuchen hat, dargethan und

darf nicht wegen einer Veränderung im Stande der Frohnberechti

gung im Laufe der Durchschnittsperiode erhöht oder vermindert wor

den sevn Ein eingetretenes Uedermaß der Leistung oder eine

vorübergehende mildere Behandlung der Pflichtigen hindert jedoch

die DurchschnittSberechnung nicht; nur ist im ersteren Falle die Lei

stung auf das richtige Maß zurückzuführen 4) Sollte eine

Durchschnittsbercchnung wegen mangelnden Beweises der statt ge,

habten Leistungen oder wegen einer im Bestand der Frohnberechti

gung vorgegangenen Veränderung nicht ausführbar seyn, so ist das

Maß der unbestimmt gelassenen Dienste, falls die Betheiligte» nicht,

sich gütlich hierüber vereinigen, durch Abschätzung von Kunstverstän

digen festzustellen g) Bei Streitigkeiten über die Bemessung

ungemessener Frohnen, namentlich deren Werthsermittlung tzat, wen» >

dieselben nicht durch gütliche Uebereinkunft oder Kompromiß beizu

legen sind, die betreffende Kreisregierung und in letzter Instanz der

kdn. Geheimerath zu entscheiden, e) Ueber die Bemessung der
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erledigt worden, in welchem Fqlle dieses die Stelle vertritt, ans Ko

sten der Pflichtigen eine Urkunde aufznnehmen, welche dem betreff«

senden Gemeinderath znr Vomierkling in den öffentlichen Bücher»

in Abschrift mitzutheilen ist

1) Die grundherrl. Rechte S. 78 f. ,

2) §. 17 u. 18. Ges.Slg. Nl. S. 458. Hieraus »nd nach Analogie der

, Wer. v. lZ> Sept. 1818 h. 23. l Regbl. S. 510) folgert v Volley, vcrm.

jurist. Aufsätze l. S. 201 f., daß ungemesseue Frohneu vom Jahr 1819 an

nicht mehr haben gefordert werden können. S. jedoch die grundhcrrlichen

Rechte S. S«.

Z) Art. S4. ir Absatz.

' 4> Das. 2. Absatz und Art. 33. Hpt.Jnstr. 5. 20. Ist der Bczirksbc-

amte zugleich standcshcrrlichcr Rentamtmann, so tritt in Fällen, wo das

Rentamt betheiligt ist, das köitigliche Obcramt ein. Art. ZI. Auch eine Pri-

vaiiibercinkunft ist nicht ausgeschlossen, jedoch dem Bezirksamte davon An

zeige zn machen. Hpt.Jnstr. §. 2Z.

54'Art. 29. in Verb, mit Art. 7. Hxt.Jnstr. Z. 42 n. «.. ;

6) Daselbst. Wurden z. B^.in den Jahren 179«, 181Z n. 183« von ei

ner Gemeinde Banfrohnen im Werth von z«o, 21« und 45» ff. geleistet,

ivährend die vorhergegangene (vierttetzte) Leistung i. I. 1761 erfolgt war,

so ist v. 1. 183« bis z. I 17«2, beide einschließlich, zurückzurcchnen und mit ter

sich herausstellenden Summe von 75 Jahren der Gesamtbetrag der drei letzten Lei

stungen von SöN ff. zu dividiren, wonach der Jahrsbetrag der Leistung

12 ff. 48 kr. ausmacht. Bis zu diesem Werthc werden alsö den Berechtig

ten für die ungemessencn Frohnen jährliche gemessene ausznmittekn seyn,

ivobci jedoch mit Rücksicht auf das Bediirfuiß der Berechtigten und dö< Lei

stungsfähigkeit der Pflichtigen hie und da unvermeidlich seyn wird, «»ch

die Qualität der Dienste z« verwandeln, indem man dem Berechtigten z. B.

nicht zumnthn, kann, die ausservrd«ntl«l)e» T^ifrshnen «ls solche nach Jah

ren verHcilt anzunehnnn. ? , . c , > - , ,/i

7) Die Frage: ob mid wie viel die Wiederrehrs -Periode mehr als 5«

Jahre betrage? beantwortet sich nach dem Durchfchnittsumfange der Zeiträu

me, in welcher die drei letzten Fälle auf einander gefolgt sind; sollten , je

boch ausserordentliche Umstände hiebei eingcwirkt haben, so ist die mittlere

Größe, nöthigcnfalls unter Zuziehung von Sachverständigen, arbiträr zn he-

inesscu. Hpt.Jnstr. §. 4S. ^ . . 7 . " . ' , , ^ ,

, S) Gesetz Art. 7. Satz 4 u. S. Hpt.Jnftr. ^ .44. i^.

V) Gesetz Art. 8. ^^flr^^. ^

tz« Art. s. HptLnW. tz^ «S. 'B«?^MtÄudt«»«^ Ftthttfurrogi

i. «»teil §. S«2 nr. ^W'.'^''^'.^- »^»V^M chitS«, SUKW<7

Bettage zu derselben.
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, «1> Art. 1». Hpt.Jnstr. §. 49. Der Art. 6. gehört nicht Hieher; denn

dieser handelt von gemessenen Frohnen.

12) Art. 9. Ueber das Schähungs-Verfahren s. Art. 57—45. Hpi.Jnstr.

§. 54 — SS.

15) Näheres hierüber s. Art. 55.

14) Art. 44. S. oben Hpt.Jnstr. § 12. Wurde von einer Gemeinde

über Bemessung persönlicher Frohnen eine Uebereinkunft geschlossen, so ist

diese der Kreisregierung (zur Genehmigung) vorzulegen. Hpt.Jnstr. §. 74.

S. 261. ,' "

6) Ablösung der Frohnen.

^ 1) Gegenstand der Ablösung-

Schon das II. Edikt vom 18. Nov. 1817 hatte die aus der

Leibeigenschaft herrührenden Frohnen und Frohnsurrogate unter den«

selben Bestimmungen wie die übrigen Ausflüsse der Leibeigenschaft

für aufgehoben, die auf Grundeigenthum radicirten Frohnen"' und

Frohngelder aber ohne Unterschied in einfachem Kapital für ablös

bar erklärt, wobei hinsichtlich der Raturaldiensie der örtliche Tag>

lohn zu Grund gelegt , jedoch der dm? Dienstherrn obliegende Auf«

wand vollständig in Abzug gebracht werden sollte <>. Die Vcrord«

nung vom 13. Sept. 1818 (S. 10) bestimmt, daß bei Eigenmachnng

der Falllehen zugleich auf deren Ablösung oder die Verwandlung

derselben in jährliche Geldzinse Bedacht genommen werden solle

Durch das Gesetz vom 23. Juni 1821 endlich wurde das Abldsungs«

Kapital gegenüber vom Staate auf den IKfacheu Betrag herab

gesetzt 2). Da jedoch von diesen beiden Gesetzen nur wenige Dienst«

Pflichtige Gebrauch gemacht hatten und Äber ei« sehr bedeutende

Klasse von Frohnen, die vogteilichen Dienste, gar nicht disponirt

war, da endlich auch hinsichtlich der Ausführung der Ablösung ge,

nauere Bestimmungen vermißt wurden, so ward von der kön. Re

gierung auf dem ersten Landtage n>. I. 1833 ein Gesetzesentwnrf

eingebracht, wonach die auf einem gutsherrliche« Verhältniß beru

henden Frohnen und Frohnsurrogate auf Verlangen der Dfiichtlgen

in ein ständiges DienflMd umgewandelt vder vdlkigerÄblHsung un

terworfen werden. sollten Erst auf dem Landtage 'vom Jahr 1856,

nachdem noch im I. 185^ twn^dA K^

'chK^M^.1»MHM^M W chekatljlwg °),

woraus endlich »ach mehrfachen Aenderuugen, insbesondere unter

'so'*
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Umgehung des alternativ gestellten Plans einer Verwandlung der

Frohnen in ständige Dienstgelder das unter dem 28. Oktober 1836 ^)

verkündigte Gesetz hervorgieng. Hienach sind Gegenstand der Ablö

sung sowohl persönliche als dingliche, sowohl gemessene als unge

messene Frohnen, sowohl Naturaldienste, als Frohnsunogate, in wel

che jene verwandelt worden, vorausgesetzt, daß die Berechtigung zu

der einen oder andern Leistung von dein Dienstherr« nachgewiesen

werden kann ^). Ausgenommen sind jedoch von den Bestimmungen

des Gesetzes: 1) Frohnen und Frohnsunogate, welche für Staats-,

Kirchen-, Schul-, Gemeinde-, oder andere Korperschafts -Zwecke

zu Kisten sind Diese dauern auch fernerhin fort. Von selbst

ergiebt sich, daß die Standesherrn uud.Rittergutsbesitzer keinen der

tben angeführte» öffentliche» Rechtöritel für sich geltend machen

können "); wogegen allerdings solche Frohnen oder Frohnsurroga-

tt, n«kche, wenn schon Ueberbleibsel einer früheren Landes- oder

Ortsherrlichkeit, erweislich eine privatrechtliche Natur angenomme»

haben (§. 2S6), nach den später angeführten Bestimmungen der Ab

lösung unterworfen sind. Ebenso sind auch Privat-Frvhnen, wobei,

der" Staat (Fiskus), die Kirchen, milden Stiftungen, Amts, Anv

andere Körperschaften als Privat-Berechtigte oder Verpflichtete etv

scheinen, keineswegs von der gesetzlichen Ablösung ausgenommen.

2) Frohnen und Frohnsurrogate, welche aus der Leibeigenschaft her

vorgegangen sind. Diese sind als aufgehoben zu betrachten; wegen

der Entschädigung für dieselben aber kommen die früher (g. 2?5 ,

angeführten Grundsätze in Anwendung "). z) Frohnen und Frohns

surrogate, über deren Ablösung die Beteiligten schon vor Verkün

digung des neuen Gesetzes auf gütlichem Weg sich vereinigt ha

be« oder künftig unabhängig von dem Gesetze sich vereinige«

werden »).«' ^ i> « -.-«.!-? '.o« -,,>K

u.!. -!?',!' «l'^i,..»!. u^: ^Z.'!.', ?'.« L,. , -.i:,-.' z.. ,n ,.>,,^

ä) »lr. III. F. !5-!8. Ges Slg. Th. III. S. 457 N. 45». ., , , .

Z) Regbl. v. 2818. S. S06.

, S)ReM. «.tS?,1.S.2S7., , ' I ^

4) Z7. Sitzung S. 46 ff. wo auch der Bcgleitungs-Vortrag nebst Motiven.

«) V«h. der Abg. v. 18Z6, »«rzügl. Sitzg. ^-«5. IS. 82-84. 89. , ,

7) ÄkM vom 7. Növ. 18S6 «v. ZS'lK.zzz. Vgl. Berfngung dtt Mt.'

«ist. des Innern v. Z«. Ott. tM'' RtM:'T. 5««.' Des Fin.M»ist. v.
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ZI. deff. Mon. Regbl. S. S83. Bekanntmachung v. 4. Nov. «8Z6. ReM.

S. 592. Haupt Instruktion zur Vollziehung der Gesetze in Betreff der Bee

den, der Frohnen ?c. v. S«. Juli 1857. Regbl. S. 521.

8) Daß dem Dienstherrn der Beweis obliegt, ist zwar nicht ausdrücklich

bestimmt, ergibt sich jedoch aus der Natur der Sache und dem Zusammen

hange des Gesekes von selbst. S. Art.,6. 7. S, 19. 32. ZT. Die Frohnsnr-

rogate sind am Namen oft nicht erkennbar s. z. B^ Beetgeld Stat.Slg. l.'

S. 255. Wagenstener S, ZS5. Ewige Steuer das. S. ö«8. Miiderhcller

das. S. Sil. !

9) Art. 1. Nach den Worten des Art. j. „welche — von den Staats''

oder Körpcrschaftsgcnossen zu leisten sind" 'könnte es scheinen, als ob die

von Ausländern (Forensen) oder Ausmärkern aus Entern einer in»

landischen Marknng zu leistenden öffentlichen Frohnen oder Frohnsurrogate

nicht unter obiger Ausnahme begriffen wären z allein gewiß wollte der G«>

setzgeber hier keinen Unterschied mache», sondern er hatten wohl nur die g«5

«öhnliche Praxis im Auge, wonach allerdings nur wirkliche Staats - und

Gemeinde »Angehörige zu Personalfrohnen beigezoge« werden. S. olen

§. 259. Note 8. ' . 4r, . /c'.. „) > «

I») Vergl. Verh. der Abg. v. 1855. Bd. I V. S. SS. 68. 77« v. 185?.

«. Beil.Heft S. 81. v. 185«. 8Z. Sitzg. S. 27 u. 28. Dlagegen können,

für die neuen standeöherrlichcn Gerichte und Polizeiämter ebknso , wie

M,xdie, übrigen öffentlichen Steden in^ dringenden Fälle» Frohnbo-

ten versendet, auch nach wie vor Paro6)ialfrohven für «>n Kirchen-

oder Schulhansbauwesen gefordert werden. Zwar MeZ^ Eichhorn,

dMsches Privatr. §. 248, daß auch bie aus der vortltÄlt^en Schutz-

Herrlichkeit hergeflossenen Dienste den „MÄiatlflrttn,^ nicht abgespro«

chey mndett kennen, da dieselben nach den jetzigen öffentlichen Verhältnis»

sin e h er zum Eigenthum als zur Staatsgewalt gehören^; allein in dem

Sinne, in welchem hier von Eigenthum die Rede ist, war es auch die vor

malige L<rndesh,heit der Mediatisirren, so wie d« Patximoniolgewalt, wel-z

che ihnen »och eine Zeitlang gelassen wurde, nnd docl, bestehen diese Rechte,

nicht mehr. Also wird man dieß auch von der Zubchörde behaupten müs

sen. S. 8. 2Z2. 2SS. 257. irr. 4' " ^

11) Art. 1. 2. Absatz.

12) Auch wenn die Ablösungssumme noch nicht abgetragen ist. Verh.

der Mg: v/ iKS«. it.'SiMS^ 'l—46.^''^ »«' «"i^S ^> ,

15) Art. 5. Doch wird dadurch^ dÄß^ie^Berechtigte« iu «WM«, Fäl

len eine uiederett Ablösung zittaffek, die Bei^szspflicht des Staats nicht

a,fK«h«heT5,M,MmjMrt,,HH MzipFtGff Verhältnisse w«y« nicht
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§. 262. ^^'.ck««

^) Grundlage der Ablösung. ' '

In dieser Hinsicht gelten folgende Grundsätze: 1) Wenn ein

bestimmtes Maß der Berechtigung nachgewiesen ist, so dient dieses

als Grundlage der Ablösung, außer es wäre dieselbe seit mindestens

30 Jahren in einem geringeren Maße ausgeübt worden, in welchem

Falle letzteres den wahren Betrag der Berechtigung bildet >)^ oder

es wäre in dem Bestand der Objecte, worauf sich die Frohnpflicht

bezieht, eine Veränderung eingetreten, in welchem Falle je nach

Verhalttuß auA der Betrag der Leistung herabgesetzt werden müßte 2).

2) Ist das Maß der von den Einwohnern eines Orts oder von,

dem Besitzer eines Guts zu leistenden Frohnen (oder Frohnsurrogate ^>

nicht bestimmt (ungemessene Frohnen), so wird der Jahrsbetrag der

selben durch eine Durchschnitts -Berechnung der stattgehabten Lei

stungen, oder, wenn diese nicht möglich ist, durch arbiträre Schätzung

' ermittelt/). Hiehcr gehört auch der Fall, wenn bei einer Gesamt

heit von Pflichtigen, welche nur gemeinschaftlich ablösen können

(s. nute« S. 264, Gesetz Art. 20. und 21.), zwar die Leistung jedes

Einzelnen gemessen ist, aber der Betrag der Gesamtleistung mit, dtt

Zahl der Pflichtigen sich ändert. Auch hier ist das der Ablösung

zu Grund zu legende veränderliche Maß durch eine Durchschnitts-

berechnung oder Abschätzung aufzusuchen ^). s) Gleichfalls mittelst

einer Durchschnirtsberechnuug ist eine unveränderlich bestimmte Lei

stung , die in größeren Perioden wiederkehrt, auf einen Jahrsbetrag

zurückzuführen °). 4) Der Geldwerth einer Naturalfrohn besteht

im Allgemeinen in dem Aufwände, den die Vernchtung der Arbeit

im Wege der Vermischung nach dem heutigen ortsüblichen Betrag

der Tag - und Fuhrldhne (einen vorübergehenden, ungewöhnlich hohen

oder Niedern Stand der Ortspreise nicht gerechnet) erfordern würde,

und zwar s) bei Frohnen, welche in einer dem Gegenstande nach

bestimmten Arbcitsaufgabe bestehen in dem Aufwände, womit

diese auf dem Wege der Verakkordirung im Ganzen oder im Einzel

ne» oder auch durch einzelne Tagldhner möglichst billig bestritten

werden könnte, b) Bei Frohnen, derek Umfang nach einer voraus

bestimmten Anzahl von Tage» oder Stmlden , oder nach einer Anzahl

von Fuhren festgesetzt ist, in der entsprechende» Anzahl von Tag-

«nd Fnhrlbhiien. Jedoch ist mit Rücksicht auf de» geringeren Werth

der Frohnarbeir an sich an jenem Aufwand ein Abzug zu machen.
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und zm«r bei SpSnndi«tKen stets ei» Fönfttheil, bei Handdiensten,

W«ru»ter auch d« J«zjchi«»st«, tu dem Falle s. zwei Fönfttheile,

im dem Alle b. die H Zlftt. Rur dann, wenn der Erfolg der Arbeik

in dem zu s. angeführten Falle von der Art der Leistung unabhängig

ist, wohin das Gesetz namentlich das Hauen und Fähren einer 5e-

stimmte» Klafter»A«Z<chl von Holz ,>ferner Wein-, Bretter-, Zehnt-

Fuhren, rechnet, Ddet kein Wzug an dem ordentlichen Aufwand«

Statt 6). 5) Ist die Raturalfrohn schon in ein unveränderliches

Surrogat m Geld (Frohngeld) verwandekt oder herkömmlich oder

vertragsmäßig dem Pflichtigen gestattet worden, statt der Natural

frohn einen bestimmten Anschlag in Geld zu entrichten, st wlrv

dieser Geldbetrag bei der Berechnung z« Grund gelegt; nicht aber

auch, wenn blos in Anerkcimung ^ik vim ««oAnitioni») des Fr^hli^

rechts eine Geldabgabe statt der Raturalfrohn gekei^Kt oder vi?«

dem freien Belieben des Dienstherrn die Annahme des Surrogats

abhängig gemacht worden Rur wenn feit mindestens 30 Jäh

ren blos das Recognitions - oder et» Diettstgeld erhoben worden,

ist hierauf als auf den einzigen nnzbaren Htträg der Berech

tigung abzuheben L) Dieselben Grundsätze gelten m dem

Fall, wenn die Frohndienste i»^ A» SürtHa^.Ä« Wtöt-KxMgnkssen

verwandelt worden ; nur müssen alsdann diese zu Geld angeschlagen

werden, wenn sie nicht bereits m den der Ablösung vorangegangenen

^«"Jahren in Geld bezahlt worden, in welchem Ku^e bet' Dmch-

schnirt dieser Zahlungen den Vergötungspreis bildet 7) Bon

dem jährliche» Geldwerth der Frohn ist der Jahrswerth der vor,

kommenden Gegenleistungen in Abzug zu bringen^ welcher gleich

falls mittelst ei,er Durchschnitts -Berechnung, öder, wo diese nicht

^ augcht< durch Abschätzung zu finden H ^^'I^ '

H) Art. s. Absatz Z. Der 2,, Satz beschränkt Ohiges aus de» Fall, d.aß

die verminderte Ausübung in einem bleibend veriniizderten Bedarf des Be?

rechtigten ihren Vrund hätte; allein der Z. Satz "spricht ganz allgimein.

und Pacht den 2. Satz überflüssig, welcher nur so lange Sinn hatte,, «ltz

darin ein kürzerer (I2jähriger) Zeitraum festgesetzt war (S. Entwurf Art. 4.

und Motive dazu), der aber nach dem Antrag der l. Kammer geändert

wnrde. Berh. de^ Wg. t836. k^2.Sitzg^ S. 15. > . - '

2) Art. I«. a. E. Hpt.Jnstr. s. ÄS. vgl. §. 2S7. sr. 4. Vech. der Abg.

v. 1836. 8'. Sitzg. S.'Sff. «; ,5jZ ?!.:'^zs.f . .

S) Diese sind im Folgenden , wo nicht in, Mgensahe gesprochen wird, im-

nnr unter de» N«tt,ralsrvhn«« ^gMeNq ^ ^ g,, ^, />,,,,
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4) Nach den §. 26«. n. 5 u. 4. angtf. Grundsitzen. Art. 7 — 10. ^

5) Vgl. Hpt.'Jnstr. §. «. Die einstweilig« FortentrichtunM der Froh»

kann jedoch hier nicht verweigert werden, wie bei eigentlich ungemessenen.

KreHutn, > .,. ... j. ,,. .i.z,,- .. «, ,

S)Art.7.aS. . . ' i>^. °Z

7) Z.B. Mähen einer bestimmten WiesenflSche, Heimführen desZehent«

«der Erndtertrags Ahne Rücksicht auf die Zeit oder die Zahl der Fuhren,

Fälle« des. Hohes »Och Schläge» »den Klaftern, , / , . ^

») Art. II. Hpt.Jnstr. §. si u. ss. Vergl. hierüber die sehr umfiöndli,

che« Verh. der Abg. v. 18Z6. «.Sitzg. S. S4 ff. 9.Sitzg. S. 1-49. Eben

sowenig an Frohnsurrogoten. Das. S. 49 — ss. . 5 j , ^

K) Das. Eingang und Art. ts. 2. Sah. Nach Anal, von Art. IS. Z. Satz

muß lojähriges Herkommen für genügend gehalten werden,, während zur,

Fhcirung eines Geldsurrogats Slyährige Verjährung erforderlich ist. §, 2S7.

Note ?
',„> 7,!.?. ,5^1 ' ?! ^ i^!.^^'-^

t«), Art. tt^am E^de. ^ „ ,„z^

In MM Fall kann der Dienstherr ohne Zweifel «erlangen, daß der,

Ablösung statt des Dieiistgelds die Naturalfrohn zu G.rund gelegt werde,

wobei, Ivenn zur Bestimmung des Maßes und Jahrsbetrags der letzter»

eine Durchschnittsberech'nung ersorderlick ist, die dem Eintritte des Dienst»,

gelds vörangegangeiten Natural Lcistungeu in Berechnung kommen.

52) S. oben «r. «. Hpt.Jnstr. §^ S«.

1Z) Art.,ß2. wo auch die Preise für verschiedene Naturalien gesetzlich firirt

sind. Der Werth der dort nicht fix angeschlagenen Gegenstände ist nach

einem Durchschnittspreise theils von 5, theils von 1» und jS Jahren zu

bestimmen. Auch Hier sind wieder die der einzelnen Ablösung zunächst

vorangegangenen Jahre zu Grund zu leg«t. ' ^ '"'''"^'^ ^

Art. iz. S. oben nr. 2 u. Z. Hpt.Jnstr. Z, SZ. Doch ist dieser Ab»

zug bei Naturalftohnen (wo Zrohn -Gebühren fast allein vorkommen > zij

machen , ehe noch der reine Werth nach den nr. 4, oben bemerkten Grund

sätzen ausgcmittelt ist, also, wie auch das Gesetz ausdrücklich sagt, von dem

Bruttowerth des Frohnbetrogs, nicht von dem Nettowerth. Bgl. Berh.

der Ab«, v. 18S6. 9. Sitz,«. S. ss— 63. >. -' ->'!)

.- §. 26S, , " - , > 7 ... .. i

S) Maßstab und Mittel der Ablösung. . ^ . .„ .

Das für Ablösung der Frohnpflicht zu entrichtende Kapital oe,

sieht iu der Regel in dem sofacheu Betrage des auf die zuvor

(K.LS2) augegebeue Weise gef»«de«e»J<,hreö»)erths derFrohu, wM»
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die Staatskasse ») bei persönlichen Frohnen de» lofachen Betrag,

also die Hälfte des Kapitals, b) bei dinglichen Frohnen den 4fa-

che» Betrag des Jahreswerths, also den fünften Theil des Kapi

tals beiträgt Eine Ausnahme tritt jedoch ein : 1) bei unabän

derlich fixirren 2) Frohngeldern, welche im Betrag von s st. oder

mehr „aus einer Hawd"^) d. h. von einem einzelnen Frohnpstich-

tigen, wenn auch mit Beihülfe andner Pflichtigen, deren Träg«

er ist, abgereicht werden. Hier kann die Ablösung nur im 22 Visa»

chen Betrage gefordert werden, woran die Staatskasse bei persön

lichen Diensten de» isVafachen, bei dinglichen den 6Vz Betrag über,

nimmt 2) Bei Frohnen und Frohnsurrogarett ohne Unterschied

Ks Betrags, welche das SraatSkammergut zu forderii har. Diese

find im ISfachen Betrag ablösbar, welcher Lei dinglichen Leistun

gen von den Pflichtigen allein, bei persdn^chen zu' id TheiKit vo»

den Pflichtigen und zu 6 Theilen von der Staatskasse und zwar ent

weder aus der Restverwaltung oder aus den laufenden Einkünften

aufzubringen und 'der '^GmndstockSvettvaltuM ' Ht^ «stHei^Hr'^)«

Z) Bei Frohnen und Frohnsurrogaren, welche eine Gegenleistung

für nutzbare, dem Pflichtigeu.. vp« ^im'.'Diensthenry .eingerZumse^

Rechte bilden °). Auch Hier kMn zwar^vHn^

die Ablösung verlangt werden, 'jed.och' ,n^r..,mikselst Aus^eich^g

(Kompensation) jener nutzbaren Rechte, welche gleichMs nach den

Grundsätzen des , §. 262 zu berechne». und in demselben Betrag zu

vermindern sind, zu welchem die Frohn odej^ das Fxphnsurrogat an

geschlagen wird 7). Ueberdieß kann der Dienstherr, wenn die Froh«

zur Ablösung gebracht worden, nach demselben Maßstab, in wel

chem diese Ablösung erfolgt ist, auch den Mehrw^erth der ihn be

lästigenden Nutzungen des Frohnpflichtigen zur Ablösung bringe» ^),

ohne übrigeus auf einen Beitrag von Seite , der Staatskasse An

spruch zu haben welcher auch den Frohnpflichtigen nicht zu Theil

wird, soweit die Frohnvflicht durch die ihr'zur Seite stehenden Nu

tzungen ausgeglichen ist ">). Die Berechtigten «haltttt das Abld«

sungskapital baar ans der Staatskasse mit dem Anfange dcs Jahrö,

in welchem die Frohnleistnng erstmals nicht mehr stattfand, und

zwar aus der ihrem Wohnsitz zunächst liegenden königlichen Kasse ").

Fällt dem Staate hiebet ein Verzug zur Last, so hat er nach Hem

für die Staatsschuld gesetzlich beftehendenIinsfuße Zinse zu entrich

te« ^ .Sie PflichtiKur Hab« t«^St«tMift. dmciHo«t«ffeude«
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Theil der Entschädigung entweder in Einer Summe oder in hbch,

ftenö 10 Iahrszielexn zu ersetzen, die bei dingliche« Frohnen nicht

unter 2« fi., bei persönliche» Frvhuen nicht unter 40 A. bettage»

dürfe«. Das erste Ziel verfallt mit dem Anfange,des Jahrs, in

welchgin die Fwhnleistmig «-stmals »icl)t mehr Statt hat; von da

an sind die ausstehenden Zielcr zu 4 Procent der Staatskasse zu

verzinsen Bei dinglichen Frohnen entrichten die einzelnen Pflich«

tigen der Staatskasse unmittelbar das Ablösnngskapital und die dar,

aus falligen Zinse zu 4 Procent, welche jedoch bis zu ihrer Bezahl

lung als Reallast auf dem dienenden Gute ruhen zggj

fdntichen Frohnen dagegen hat die Gemeinde oder Gemeindeparcelle,

welcher die Frohnpflichtigen angehören, das Ablösungskapital nebg

Imsen an die Staatskasse abzutragen nnd, wofern nicht der Betrag

auf den Gemeindehanshalt iibernommen wird, zu Deckung der Au«,

gnbe den Stigeschlagenen reinen Jahl'swerth der abgelösten Froh»

fernerhin nach demselben Maßstabe auf d« Pflichtigen umzulegeu,

uaä) welchem sie bisher zu der abgelösten Leistung beigetragen ha»

he,, «Zf. ' d . ,

. ' ' » . , . : . . .. , «. ' i,^.::. '!!::»

1) Art. 14. Verh. der Abg. von 48Z6. 1«. Sißg. S. 2^-68. , ,

2) Nur diese, nicht auch die alternativ statt der Naturalfrohn vorkom

menden Geldleistungen werden in dem Gesetze n»d in den Verhandlungen

Frohnsurrvgatc oder Frohngelder genannt. Vergl. Verh. der Standesh.

Heft I V. S. 1047. Daß aber von Frvhnsnrrogaten auch hier nur die Re

de ist, nickt von anderen „Geldgeföllcn", geht «»s dem 2. Saß des Art. «s

hervor. Wenn daher der Frobnvflichtige auch schon seit tn Jahre», ein Geld«

Hefätl von z fl. oder mehr geleistet hat , aber nicht gebunden mar , dieiZ zu

thun, oder wenn anderer Seits, die Annahme der Gcldleistimg von Seite

des Dienstherrn facultativ war, oder endlich, weun zwar schon seit Z« Jah

ren die Froh» in Geld geleistet wurde, aber in veränderlichem Betrage, so

findet obige Ausnahme nicht Statt, obgleich bei der Werth sermittlUng,

(§. 262. nr. s u. 6> auch hier die Geldleistuug zu Grund zu lege« ist.

5) Nach der Natur der Sache (vgl. II. Edikt v. i». Nov. t3t? »r. ttl.

§.7) können hierunter nur einzelne Posten verstanden scyn, welche von ei

nem einzigen Pflichtigen au einen und denselben Berechtigten gereicht wer

den, ohne Rücksicht darauf, ob der Pflichtige (z. B. ein Träger oder die

Gemeindekasse, falls diese die Pflichtigen Einwohner vertritt) hinwieocrBei-

hülfen von Anderen zu suchen hat, deren Träger er ist, oder ob er selbst

noch ans einem anderen Rechtsgrunde demselben Dienstherrn verpflichtet istz

nicht aber dürfen DKusigelder, wWe M oerschiedenen Titeln beruhen
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<z. B. Jagddienfte, Khensdienste) u«d nur zufällig z»r Zeit der Ablö»

sung einer und derselben Person obliegen, zusammengerechnet werde». Dieft

Auslegung wird überdieß nothmendig dadurch, daH das Gesetz im Ge,

gensatz zu den angeführten Frohnen von „Posten" unter Z ff. spricht, bei

welchen wieder der regelmäßige Maßstab der. Ablösung eintritt und alsdany

selbst zwischen persönlichen und dinglichen „Frohnsurrogaten" unterscheidet,

bei melcheu je verschiedene Ablösungsmittel eintreten sollen; sowie noch ins

besondere dadurch, daß mehrere Frohn arten je besonders zur Ablösung ge»

bracht werden können ^ also auch Frohnsurrogate verschiedener Gattung

<Z. 264. Note 4). Zwar waren einzelne Mitglieder der l. und ein

Mitglied der II. Kammer in Hinsicht" auf die gedachte Auslegung ver

schiedener Meinung; allein ohne daß ein formeller Beschluß darüber

gefaßt oder je der anderen Kammer davon Mittheilung geschehen wäre.

(Verh. der Abg. v. 18Z6. 8S. Sitzung S. 42. 4« — 5«. 7«. III. Beil. Heft

S. 794. Verh. der Standesh. v. dems. I. III. B.H. S. 794 f.) Will ma»

daher nicht annehmen, daß ei» wirklicher Dissens zwischen beiden Kammern

und daher keine Verabschiedung hinsichtlich des Art. 15 statt gefunden ha-

He^ so, bleibt nichts übrig, als den oben angeführten natürlichen und nach

der übrigen Fassung des Artikels nothmendigen Sinn anzunehmen, wofür

auch noch sprechen: 0. 1. z. fr. 19. XXXIII. i«. fr, 7. §. 2. (si «s, cks

yuibu» non smbi'geretui', Zui» in siieuo gvoere e«s«»t, — »«peltee.

tili rsul? sclscribSre s«I!tu» sit, no» ickeiro« siitt1m»ri «Porter«, «u.

pellectili legstu es qu»<ziis vontiner! : »s« ens» « opm«»?iö!« ^e«^«^o^«m,

e^? csmni«« z«« »o»i»a «raucki' «Kösx'e. ) Dagegen kann der Berechtigte

die 22Vüfache Kapitaliflrnng billig auch verlangen, wenn der Jahrcswerth

von Z ff. durch die Gegenleistungen (Note 7) herabgedrückt wird.

4) Art. 15. Das Gesetz spricht von „Privat-Berechtigten", welche obi

ge Entschädigung erhalten sollen (während in der Zusammenstellung der

Kammerbeschlüsse nur von Berechtigten die Rede ist. Berh. der Abg. von

18Z6 III. Beil.Heft S. 810), im Gegensaß zum Stckat, welcher nach

Art. 16 allerdings keine so hohen Ansprüche macht. S. oben vr. 2.

5) Art. 16. Verh. der Abg. v. 18Z6 1«. Sißg. S. 69—87.

. 6) Z. B. wenn eine Gemeinde für Holzgenuß oder Weideberechtigungen

der Gutsherrschaft zu frohne» versprochen hat. Freilich muß der Znsam

menhang zwischen jenen Nutzungen und dieser Zusage dargethan seyn. Verh.

der Abg..». a.'Q 11. Sitzg. S. 24 u. 25. Vergl. Gesetz in Betreff der

Beeden :c. v. 27. Okt. 1856 Art. 10. „so daß die eine Leistung nur inFM

ge der andern geschieht" «. , „ ,

7) So ist der Alt. 17 zu welcher durch Aenderung des Ent

wurfs (Artit4) tiM a» Deutlichkeit gewonneiu hat. Der Berechnung ei.
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nes Ablösungskapitals bedarf es, soweit von einer Ausgleichung die 'Rede

ist, nicht, sondern nur der Auffindung des Jahrcswerths der Nutzungen

einer und der Frohnen anderer Seits. ' ^ ',

8) Ist das Frohnsnrrogat im 22V?fachen Betrage abzulösen (oben vr. <),

so kann der Dienstherr eben diesen Maßstab für die abzulösende Dienstbar«

keit < Holz-Waiderecht) in Anspruch nehmen, und zwar nicht blos c«n,s>en>

»siicl« (hier bedarf es eines Mabstabs gar nicht s. Note 7 > , sondern gera«

de für den Mehrbetrag derselben. Vergl. Gesetz in Betr. der Beeden :e.

v. 27. Okt. 18Z6 Art. 1«.

9) Dieses steht zwar nickt im Gesetz, versteht sich aber von selbst, da im

Art. 14 u. 15. nur zur Ablösung von Frohnen Staatsbeiträge versprochen

-Md> "der Zweck der Frohnal'lvsung aber durch Ablösung jenes surplu, von

Nutzungen nichts gewinnt. !

10) Wohl aber in Hinsicht auf den Mehvwerth der Frohn (§. 262. No,

tei2.), welche, sofern sie ans Servituten oder anderen dinglichen Rechten

ruht, gleichfalls dinglicher Natur ist. ' ^ "

tl) Art. IS. a. E. Art. 2Z. 1. u. 5. Absatz.

12) Art. 2Z. 2. Absatz.

1Z> Art. 24. ' ' '.' ^ , ^ ,. !. ,7^

14) Art. 26. Das Gesetz sagt nur: „Die Zinse aus dem Ablösungs-Ka»

pital einer dinglichen Frohn ruhen auf dem dienenden Gute". Allein eS

war wohl Nicht die Absicht, das Ablösmigs -Kapital von der Realsichcrheit

auszuschließen, da ja auch die Frohnpflicht im Ganzen, nicht blos die ei««^

zelne fciklige Leistung auf dem Gute ruht. Vgl. Verh. der Abg. v. 18Z5.

II. Bl.H. S. 68. 69. 9«. v. 183«! 8Z. Sitzung S. 12 u. 1Z. I>>, Bl.Heft

S. 419. 406. Wenn die Frohnpflicht ans einer Mehrheit von Gütern soli»

darisch haftete, so ist das Gleiche auch bei dem Entschädigungs-Kapital der

F«ö> Im Gaute genießen die Zinse aus dem letzten die gleichen Vorzüge

wie andere Realrenteu. .,,,!..,„. ,:- .. . ,.kt z^.,'^

«S) Art. 25. - Zs, . -> -> ^ .. z> >:->,'/>'

... ... . A> Vollziehung des Gesetzes. — Ausschlnßtermin. ^ / ^

Die Ablösung «der Frohnen kann uuter den gesetzlichen Bedin

gungen von den Pflichtige» auch gegen den Willen der Berechtigten

gefordert werden,, Vicht aber umgekehrt Die Pflichtigen können

von -djesem. Rechte jetzt oder spater Gebrauch mache»; «llein auf

die ViMheije/ welche, das Gesetz hinsichllich gervißer Beitrage, von
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haben sie nur dann Anspruch, wenn sie innerhalb der Frist

von 3 Jahren von Verkündigung des Gesetzes ,an, also bis

zum 28. Oktober 18Z9 einschließlich, ihren Wunsch abzulösen dem

betreffenden Bezirkspolizeiamte anzeigen; es wäre denn, daß zwi

schen den Berechtigten und Pflichtigen ein Rechtsstreit obwaltete,

in welchem Falle die Zeit vom Beginne des Prozesses bis zur rechts

kräftigen Entscheidung oder Ausgleichung desselben hinsichtlich der

bestrittenen Frohnpflicht nicht in Rechnung käme ^). Persönliche

Frohnen Einer Gattung, welche die Einwohner einer Gemeinde

oder Gemeinde-Parcelle einem und demselben Dienstherr« zu leiste»

haben, können nur von der Gesamtheit der Pflichtigen zumal abge

löst werden, worüber im Durchgänge durch einfache Stimmcmnehr«

hest zu entscheiden ist, nachdem mindestens zwei Dritthcile der Pflich

tet» ih« Stimmen abgegeben haben Ebenso kann die Ablösung

dinglicher Frohnen derselben Art in der Regel nur von der Gesamt?

heit der Pflichtigen einer Gemeinde zugleich bewirkt werden, wozu

die Vereinigung der zu zwei Drittheilen der Leistung Verpflichte

ten erforderlich ist ^). Liegt jedoch eine dingliche Frohn mehreren

Markungen im Ganzen oder doch einer Mehrheit von Gutsbesitzern

verschiedener Markungen in nngcrheilter Gemeinschaft ob, so hat

der Berechtigte der Ablösung Statt zu geben, wenn sie auch nur

f^r samtliche betheiligre Gutsbesitzer Einer Markung verlangt wird°).

Dem Inhaber eines Falllehens ist die Ablösung der damit verbun

denen dinglichen Frohn auch ohne die gleichzeitige Eigenmachmig

des Guts gestattet ^). Durch die Verpachtung einer Frohnberech-

tigung sind die Pflichtigen an deren Ablösung nicht gehindert; da

gegen Hat der Berechtigte den Pächter auf die übrige Zcir des

Pachrs mit vier Procent des AblösungskapitalS, als jährlichem In

teresse, zufrieden zu stellen Ebenso ist zum Rechtöbcstand deö

Ablösungsgeschäfts die Einwilligung der Fideikommiß - und Lchens-

folger, sowie des Lchensherrn nicht erforderlich; aber die wohl er

worbenen Rechte dieser Personen, sowie sonstige Ansprüche Dritter

auf die Frohnen oder Frvhnsnrrogare, namentlich der Nutzniesser,

Pfandgläubiger gehe» mm auf die EntschädigungSkapiralien über 2).

Die Ablösung wird vollendet und die Pflichtige Person oder Sache

von der Frohnpflicht befreit in dem Augenblicke, wo die Entschädi-

guiigssumn» durch einen gültigen Vergleich «der ein rechtskräftiges

ErketMtniß festgesetzt bis dahin hat der Pflichtige die ihr« ob.
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liegenden Frohnen oder Frohnsurrogate fortzuleisten '«). Ist ^hgch

die erste Schatzungskommission niedergesetzt, so können die Pflicht!«

gen von der Ablösung nicht melir zurücktreten und h« eine Ge

samtheit von Pflichtigen das Vorhaben der Ablösung in Beziehung

auf bestimmte Frohnen beschlossen, so ist elu Rücktritt von demsel

ben überhaupt nur auf demselben Wege möglich, auf welchem der

Beschluß zu Stande gekommen ^).

i) Art. 1. Auch die Gegenleistungen oder den Mehrmerth derselben kann

der Dienstherr gegen den Willen des Pflichtigen nur dann ablösen, wenn

dieser die Frohnen zur Ablösung gebracht hat. §. 265. Note 8.

S) Die Vertretung der Pflichtigen durch die Staatskasse in der Art,

daß jene die (ganze) Ablösungssumme an diese zu bezahlen haben, welche

dagegen durch das Ablösungsgeschäft Schuldnerin der Berechtigten wird,

scheint gleichfalls nach dem Ausschlußrermin nicht mehr gefordert werden zu

können; wiewohl jene'Einrichtung nicht den Vortheil der Pflichtigen, son>

dern jenen der Berechtigten bezweckt, welche die Ablösung nicht in ihrer

Gewalt habe».! , ,i .!-'-, ,-!,..,;.!,,,

z) Art. 18 u. 19. Die I, Kammer wollte auch das Ablösungsrecht von obiger

Frist abhängig machen. Verh. der Standesh. v. 18ZS. 1^. Heft S. 10N9.

l«7l. S. jedoch Verh. der Abg. 8Z. Sitzg. S. 4— s. Mi«. Verf., v. z».

Okt. 18Z6. nr. 10. Ueber die Vergleichsversuche, welche in anhängigen

Frohnstreitigkeiten statt finden sollen s, Art. Z0. , .. . >!

4) Art. 2y. Die Kammer der Standesherrn wollte, daß nur samtliche

Frohnen in einer >Gemeinve, persönliche nud dingliche, zugleich sollten ab

gelöst werden können. IV. Heft S. 1U74 u. 1«75. (vergl. S. 1015),, wel

chem jedoch die andere Kammer nicht beitrat, „weil dadurch die Ablösun

gen erschwert würde», da eine Klasse von Pflichtigen, die eine bestimm

te Frohnart zu leisten hätte, über deren Ablösung einig seyn, aber durch

die andere Klasse von Pflichtige«, die eine andere Art Frohnen zu lei«

Hen hätte, gehemmt seyn könnte. Verh. der Abg. III, Beil.Heft S. 417.

8Z. Sitzg. S, 8. Hieraus geht hervor, was das Gesetz freilich nicht klär

sagt, daß nicht blos persönliche Frohnen für sich allein ohne die dinglichen,

sondern auch bei perfönlichen, wie bei den dinglichen jede für sich beste

hende Gattung bc/on Hers abgelöst werden kann, z, B. Hagd«

dienstc, Maderdienstc. . Vergl. Art. 20. 1, Absatz. Art. 21.. 2. Absatz. Ge

setz in Betreff d« Beeden OK,^8Z6.^^

,,S) Art. 21. 4. ll. 2. Absatz. Klar ist dieser Artikel wieder nicht, nament

lich der Znsamme,uhai,g des. 1.' Ab^i)es und her Sinn der WorÄ: Liegt

indessen welche wohl in dem ursprKngKchcn 'Entwurf (Att. ^9) Ved'eu»

tung hatten, wonach in der Regel jeder einzelne Gutsbesitzer' fM 'sich 'jlollte

ablösen könne», jetzt aber eine Beschränkung des angesommmttt'uitgsgen
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gesetzten Grundsatzes zn seyn scheinen (vergl. Min. Verf. v. 5«. Ott. 1856.

»r. Ii), die von den Ständen, namentlich von der I. Kammer, nickt

beabsichtigt wurde. Verh. der Standest). Heft VI. S. 2I«1. Verh. der

^Abg. III. Beil.5?. S. 710. Auch die von dem Gesehe etwas abweichende

Redaction der Kammer» (a. a. O. S. 828 unten) ist freilich sehr nnrcr-

stäirdlich.

6) Art. ZI. Wird hicnach eine, mehrere Markungc» berührende, gemein

same Frohnpflicht nur zum Thcil abgelöst, so ist der zurückbleibende Theil

urkundlich festzusetzen nnd in den öffentlichen Büchern als solcher vorzumer

ken. Art. S2. Hpt.Jnstr. §. 75. — Lösen die Pflichtigen Gutsbesitzer meh

rerer Markungcn die ihnen solidarisch obliegende Frohnpflicht zusammen

ab, was sie ohne Zweifel köisnen, so fragt es sich: sind nun die Stimmen

durchzuzählen, oder ist bei d«m Durchgang in jeder Gemeinde die Mehr

heit besonders aufzusuchen? Da das Gesetz hier keine Ausnahme macht, so

Muß ma« wohl das Crstere annehmen. , .. ,,

7) Art. 2t. Z. Saß. Anders nach der Ver. >. 43. Sept. 1818 S. S.

Obiges gilt auch, wenn der betreffende Pflichtige, allein unter Mehrere«,

nicht zugleich allodiflcircn will. Verh. der Staudesh. IV. Heft S K«tS.

81 Art. 28. Hicnach hat ober alsdann der Pächter, nanicnttich der Päch

ter eines Landguts, womit Frohnrechte verbunden sind, auch keinen An

spruch auf Remission am Pachtschilling. /

g) Art. 27. 4S. Vgl. Verh. der Abg. v. 1855. II. Bl.H. S. l>8. Bei

Frohnrechtcn, welche Bestandtheile eines königlichen Lehens ausmachen, ist

eine besondere Anordnung hinsichtlich der Wahrung der lehensherrlichcn

Rechte zn erwarten; die Besitzer sonstiger fldeikommissarischer oder lchenba-

rer Frvhnbercchtignngcn aber sind verpflichtet, das Entschädigmigskapital

sicher anzulegen. Art. 45. Verh. a. a. O. S. 78—8«. - - ' ^

IUI Nach allgemeinen Grundsätzen kann Obiges wohl keinem Zweifel un«

tcrliegen,. Zwar fordert die Hpt.Jnstr. §.15 , daß bis zu Vollzieh nng

der Adlösttngsurkunde die Frohn forttütrichtet werde, in der Voraus

setzung, daß die Verbindlichkeit zu Entrichtung des Ättösungskapitals nicht

früher begründet werde; allein nirgends hat das Gesetz den Ablösungsver-

trag zn einem Literalkontrakt erklärt. Noch weiter gieNg die l 'Kammer,

welche bestimmt haben wollte, daß das Recht /nf RatltMsrchiien oder

Frohnsurrogai« nicht früher sich lösend solle, rils i^s die Rückstände getilgt

seyen. Verh. der Sta.nd«sh. H«ft/lV. S. 1«75 511Z. ^>, jedoch Verh. der

M.'.^. HkH.^S^I.''?^ a. a Ö. S. -2ZS4. ^«e»

her die Realität des Eutschädigungskapitass' ,s. ^. 2öZ. Note 14.

. ^ ^s^,,^:iÄ «<l ui 4,,'.',,',« ,.,>71^ 5,5»; '!
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< j) Verfahren bei der Ablösung.

Verständigen sich die Bethciligten, unter Einwilligung des für

die Staatskasse handelnde» Kamcralamtö, über die Art und Weise

d5r Ablösung ohne Dazwischenkunft de's Bezirkspolizeiamrs, so ha

ben sie dem letztern den getroffenen Vergleich vorzulegen '). Kommt

aber ein solcher Vergleich nicht zu Stande, so tritt Folgendes ein:

1) Zunächst sind von dem Bezirksamts auf Anrufen der Pflichti

gen 2) Verhandlungen über die Ablösung einzuleiten, welche die Na

tur eines summarischen Verfahrens haben, wobei zwar das Bezirks

amt zn prozeßleitenden Verfügungen und zu friedlicher Erledigung

des Ablosungsgesuchs, nicht aber znr Entscheidung streitiger Punkte

berechtigt ist. Sogleich nach erhaltener Anzeige von dem Vorhaben

der Ablösung einer oder mehrerer bestimmter Frohngattunge» in ei

ner Gemeinde hat nämlich das Bezirkspolizei««!!, wenn nicht hin

sichtlich der Beschlußfassung oder der Legitimation der Ablösnngs-

Bevollmächtigten Anstände obwalten, den Berechtigten aufzufordern,

die in seinem Besitze befindlichen Beweise über die Natur, Art und

den Betrag der abzulösenden Frohnen und die etwaigen Gegenlei^-

sinngen binnen 90 Tagen nach dem Empfang der dießfälligen Auf

forderung vorzulegen, widrigenfalls die betreffende Frohnberechti,

gung bis zu geschehener Folgeleistung außer Wirkung treten wür

de Die Angaben des Berechtigten sind sofort den Pflichtigen,

so wie dem Kameralamte zur Erklärung binnen einer angemessene»

Frist mitzulheilen, und, wen» nach dieser noch weitere Vernehmun

gen oder Beweis-Einziehungen nothwendig seyn sollten, sind auch

diese zu bewerkstelligen Ebenso hat das BczirkS-Polizciamt aus

den vorgelegten Beweisen und unter Benützung anderer Hülfsmit«

tel, welche es selbstständig herbeischassen darf^), den Jahreswerth

der Frohnen zu ermitteln, und wenn dieser nicht anders festzustel

le» ist, zur Nicdersetzung einer Schätzungs- (Werthö-Ermittluugs-)

Kommission Veranlassung zu geben, welche unter Berücksichtigung

aller faktische» Verhältnisse den Jahresbetrag und Jahreswerth der

abzulösenden Frohnen nach billigem Ermesse« anzuschlagen, und,

falls ein Beteiligter bei dem ersten Anschläge sich nicht beruhigt,

in verstärkter Anzahl zu einer zweiten Schätzung zu schreite» hat

gegen welche keine weitere Berufung Statt findet Bei dem Ver

fahren über die Ablösung persönlicher Frohnen sind die Pflichtigen



 

durch die Gemeindebehörde z« vertreten bei dinglichen Frohnen

dagegen können die einzelnen Pflichtigen entweder ihr Interesse selbst

wahrnehmen oder durch Bevollmächtigte aus ihrer Mitte wahrneh

men lassen °). 2) Bei Streitigkeiten, welche über die Anwendung

des Abldsungs-Gesetzes, insbesondere über die persönliche oder ding,

liche Eigenschaft einer abzulösenden Frohn, die Festsetzung ihres

richtigen Maßes, die Werths -Verechunng und Abschätzung und

das Verhältnis) der zu machenden Abzüge sich ergeben, hat, wenn

der Versuch, dieselben durch Vergleich oder Berufung auf eine»

schiedsrichterlichen Spruch beizulegen, mißlingt, auf Verlangen d»

Pflichtigen die königliche Kreisregierung zu entscheiden, von deren

Erkenntnis; jedem Theil auf die Central-Abldsungs-Kommission und,

wenn durch diese das Erkenntniß erster Instanz nicht abgeändert

worden, auf den königlichen Geheimcnrath sich zu berufen gestattet

ist"). Z)Jst die Frohnberechtigung selbst ganz oder thcilwcisc zwischen

dem Berechtigren und Pflichtigen oder unter mehreren vorgeblich Be

rechtigten im Streit, oder werden von Seite eines Vcthciligten (mit

Einschluß der Finanzstelle, welche auch im Falle eines zwischen

dem Berechtigten und Pflichtigen anhängigen Streits intervenireu

kann ")) Einwendungen wider den von der anderen Seite in An

spruch genommenen Ablösungsmaßstab gemacht, so haben hierüber

die ordentlichen Gerichte auf erfolgte Klage zn verhandeln und 'ztt''

entscheiden, und es sind bis zur erfolgten Beilegung der Streit

punkte die weiteren Verhandlungen auszusetzen 4) Ist die Fvolni-

bcrechtigimg ihrer Existenz, Beschaffenheit, ihrem Umfange und Jah-

reöwerth nach festgestellt, so hat das Bezirksamt die Ablösungs

summe und die Beitragsquote des Staats und der Pflichtigen zu

bestimmen Erklären sich sämtliche Betheiligte mit die 'er endli

chen Berechnung einverstanden, so erhalt dadurch das Abldsungoge-

schäft seine rechtliche Erledigung in der Eigenschaft eines Ver

gleichs wo nicht, so sind die Akten der Krcisregicrung zur Ent

scheidung vorzulegen, von welcher wieder auf die angegebene Weise

rekurrirt werden kann '^). 5) Ueber das Ergebniß der Slblösüng, mag

diese durch bloße Privatübereinkunft oder unter öffentlicher Vermitt

lung Statt gefunden haben, ist eine Urkunde aufzunehmen, welche

dem Kameralamte zur weiteren Einleitung wegen Berichtigung der

Entschädigungssumme aus der Staatskasse, sowie dem bctrcffenh.cn
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mentlich zur KorrneMng ikM Inhalts in den bffentlichen Bücher»

und zur Benachrichtigung berechtigter Dritter abschriftlich mitzu-

theilen ist '«). I» Fällen, wo das Abldsnngsgeschirfr durch ein alle

wesentlichen Punkte umfassendes Erkenntnist erledigt wird, vertritt

dieses die bezeichnete Urkunde 6) Die Kesten des Ablösungs-

geschafts hat ohne Zweifel jeder der Bcthciligten, so weit sie zu

seiner Rechtsvertheidigung aufgewendet werden, auf sich zu neh

men; die durch Niederfttzung einer Schälzmigs- Kommission verur

sachten Kosten, sowie die Kosten der Ablösungs -Urkunde liegen je

doch den Frohnpflichtigen allein ob ^). J„ Fallen, wo nicht eine

höhere Behörde in der Hauptsache zu erkennen bat, entscheidet über

den Kostenpunkt das Bezirkspolizeiamt '^). Ein Rekurs über den

Kostenpunkt allein findet nicht Statt

1) Houpt-Jnstr. 5. 25. Auch ist, wenn es sich von persönlichen Frohnen

handelt, welche eine Gemeinde ablöst, wohl die Genehmigung der Re

gierung einzuholen. Vgl. Art. 44.

2) Der Art. 54, wonach die öffentliche Einschreitung auch von dem Ka«

meralamte angerufen werden kann, enthält nur eine scheinbare Ausnahme;

denn, wenn das Kameralamt dem zwischen dem Berechtigten und Pflichti

gen abgeschlossenen Vergleiche nicht beitritt, so ist die natürliche Folge die,

daß der Ablösung von der Staatsküsse keine Folge gegeben wird; es wird

daher nur einer Belehrung des Pflichtigen in diesem Falle bedürfen; zur

Einleitung eines Ablösungs-Verfahrens «h»e, seinen Willen ist aber die Be

hörde nicht befugt. S. §. 264. ,. . > i ,, >? , . ,., ^ ' '

Z) Art. 32. H.J. S> 24. Jene Frist kann innerhalb des ersten Termins

aus erheblichen Gründen um höchstens 45 Tage verlängert werden. Wird

, dieß versäumt oder erscheint das Gesuch nicht gegründet, so ist unmittelbar

nach dem Ablauf des Termins von dem Bezirksamte der angedrohte Rechts-

niichthcil giiszüsprechen. ArK 5< H I §, 2^z.

4Z H.J.'.'§. 26^ u. 27. lleber'die Mitwirkung des Kam.Amts s. Art 54;

H.J. ^. z"l.'52.'" U'eber die, in der Rege: schriftliche, Form des Verfahrens

- , ..5?^.^'^-- ,^ -.^ -

j^.) Ml., A^ 9. 57-59. , H.J. 5. S4-67., , ^. .

^Mt.H^,zD«l>,MU «« Mchtigktitöbeschwerde. Nach Analogie von

2<z. a. E. S. jedoch H.J. z?2 u. 4^' ' ' ,^

S)^H'.J:/S.I^ Jents soll nach derMin.Verf. v. 5». Okt. 1856 nnr dann

M findeii j' trenn es Her Pflichtigen «mig« Ob die BevollmschtigT'



ten ein unbeschränktes Mandat «Sthig haben, oder bei einzelscn Anlässen,

namentlich wenn es sich von einem Vergleich, von Rekursen n. s. w. han

delt, ein besonderes Mandat einholen müssen oder dürfen, ist nicht bestimmt;

es bleibt also bei den allgemeinen Grundsäßen, wonach der Vollmachtgeber

nicht gehindert ist, seine Vollmacht mehr oder weniger einzuschränken. Ebenso

wenig ist das Recht der Minderjährigen und Gemeinden auf Restitution

im Fall einer Verletzung (§. 17«) in Hinsicht auf Ablvsungsgcschafte aus.

geschlossen. ' . ^ /

, 1«> Näheres s. Art. ZS u. 5«. H.J. §. 5-tl. 33-3«. S. untcn No

te ^ ,^ .

1!) Das Gesetz sagt dieß zwar wieder nicht; allein da die Staatskasse

wegen ihrer Beitragsxfficht ein rechtliches Interesse bei einer solchen Streit

sache hat, so läßt sich ihr Recht zn accessorischer Intervention nach allge

meinen prozessualischen Grundsätzen nicht bezweifeln. Vgl. §. 229. Noten.

12) Art. 3». a. C, H.J. §. 37. Vgl. über die Kompetenzfrage Verh.

der Abg. v. 1836. I. B.H. S. 75 f. 15. Sitzg. S. 2-53. 83 Sitzg. S. 15.

D« I. Kammer wollte auch den Fall eines behaupteten Uebermaßes in der

Leistung gemessener oder ungemessener Frohnen den Gerichten überweisen.

Verh. der Standesh. IV H. S,. 1««3. S. jedoch Verh. der Abg. III. B.H.

H.,W5. Logisch ausgeschieden sind die Fälle administrativer und gerichtli

cher Kompetenz »un freilich jn den Art. ZU u. Z5 nicht; doch sagt der er

sten ausdrücklich: „in so we,it, h.ie Frohnberechtigung selbst — im Streit

liegt, bleibt bis zur gerichtlichen oder gütlichen Erledigung des letztern

das Verfahren — ausgesetzt." Allerdings haben nach Art. 35 die Regie

rungsbehörden über Festsetzung eines richtigen Maßes der vorangegange

ne» Frohnleistungen zu erkennen; allein daraus folgt nicht, daß anch ein

Streit über den Umfang der Frohnberechtignug an sich auf demselben

Wege zn entscheiden sey; denn ein Ucbermaß in der Leistung kann behaup

tet werden im Verhältnis; sowohl zn einem bestrittenen als einem unbestrit

tenen Maße der Leistungspflicht. Behauptet daher der eine Theil eine Ztä.

gige, der andere eine Stägigc Frohnpflicht, so ist diese Frage gerichtlich zu

entscheiden. Ein Streit über die „Pemessung nngemcssener Frohnen"

ist nach Art. 35 Sache der Administrativ-Entscheidung; allein wenn bestrit

ten ist: ob.die Frvhn gemessen oder ungcmcssen sey, so muß diese Vorfra

ge wieder dem Nichter zur Entscheidung überlassen, werdend Anch die Fra

ge: ob die Berechtigung auf Hand- oder Spanndienste gerichtet sey, möchte

man, da sie im Art. 35 nicht ausdrücklich dem Richter entzogen ist, die

sem vorbehalten; allein, da dieselbe mit den bei der Werthsbercchnung zn

Machenden Abzügen zusammenhängt, also in die Vollziehung des Gesetzes

«Nmitt^<« MgreZff Md selbst «bex die persönliche oder dingliche Natur



m. Buch. Sachenrecht.

der Frohnen die Administratiobehörde zu entscheiden hat , so wird man dort

dasselbe behaupten müssen. ^ -. .-.> , .. --. . ..<!:.! 4 - !NW?q

«5) H. I. §. 71. ' 'U !. . '«'.,!? . . /'I ,''.'«"

I« S. oben Note 1. §. 264. Note I«. »' , ' - ' '

15) Nach Anal, des Art. ZS. H. I. §. 71. ' '

Ig) Näheres über den Inhalt «nd die Form der Urkunden s. Art. «4.

H. I. §. 12. 13. 74. Die Vormerkung ist zunächst nur »othwendig bei den

Realfrohnen , sofern das Ablösuiigekapital bis zur Bezahlung an die Stelle

derselben als Reallast tritt. Außerdem durfte aber bei persönlichen und ding

lichen Frohnen ein Eintrag in das Lagcrbuch, Haischbuch :c., wo dieselben

regulirt sind , am Platze seyn. .... .. . , ,^ ^...5.;..«..

. «7) H.J. S',12. 5..,. .. . i.-. ........ ...... .

18) Nur dieses sagen die Art. 4Z u. 44 lhinsichtlich der Schqtzungskosten

mit einigen Modistkationen) Vgl. H. I. §. 12 a. S. Mein Her voraus

geschickte Grundsatz liegt wohl in der Natur der Sache,, / .

i»> H. I. L. 14. . ... ' >z ' ., , ^

^ .-«>) Art. S5 a. E. ',>. :., . ? ,, ' i „-.n« NM .)k n ckS

' < !! ' -!>! >.,:^.l :>1> iz:?.

i„- .. « II- Gülten, s) Begriff und AHtt,,^!,

Gült oder Zins («bnsn») ist eine jährliche Abgabe in Geld oder

Natur-Erzeugnissen, welche als unveränderliche Last auf einem ein

zelnen Gute oder auf einem Inbegriff von Güter» (z. B. einer Mar,

kung) haftet. Wie die Frohnen, so haben auch die Gülttn verschie«

dene Entstehungsgründe, welche theils dem öffentlichen, theils dein

Privatrechte angehören. Zu jenen sind zu zahlen alle Abgaben, welche

zu Folge eines früheren Snbjections- Verhältnisses bleibend aufGüter

gelegt worden sind, namentlich Beitrage zu den dem Guts- oder

Landesherrn bei den herkömmlichen Gerichtstagen zu machenden N«-

rural-Lieferungen '), Gegenleistungen für die von der Obrigkeit «W

geordnete Hut der Heerde«, Felder und Weinberge sowie Abga

ben, welche zu Anerkennung (siZnum reoognikionis) der Vogtei- oder

Schutzherrlichkeit 2) oder des einzelnen Gegenständen, z. B. dem

Markte, den Gewerben verliehenen besonderen Schutzes geleistet

wurden. Diese Abgaben können ^ wofern der »ri^rüttgliche ^Hts-

grund jetzt nicht mehr besteht, nur, dann noch gefordert .werde,»,

wenn sie iin Laufe der Zeit eine bestimmte priMtrechtliche Natur

angenommen haben <§. SSS. 2S7), wofür jedsch «M ÄWMkM» so
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wenig zu 'vennuthen ist«), als ffr emt gewiße Eigenschaft von Ab,

gaben überhaupt Die Natur von Privat-Gülten haben dagegen

die ohne Beziehung zu einem öffentliche» Subjectionö-Berhältniß

vorkommenden Abgaben, namentlich die in Folge eines Rentenkaufs

(einer Gültaufnahine) einem Gut auferlegten theilö wiederkänflichen,

theils unablösigeu Zinse, sowie die bei Hingabe von Grundeigenthum

vorbehaltenen Grund- und Bodenzinse, endlich die bei Verleihung

von nutzbarem Eigeuthum an Grundstücken reservirten Lehengülten

und Erbzinse 6). Alle diese Abgaben kommen unter den verschieden

artigsten Benennungen vor, welche bald auf die Beschaffenheit des

Abjects der Leistung bald auf den Grund und Zweck ^), bald

auf die Zeit derselben °), bald endlich auf das berechtigte Subject ">),

bald auf das Pflichtige Gut ") sich beziehen. Aus der ursprüngli

chen Form der Anforderung der Abgabe (Bitte, peliti«) erklärt sich

der Name Beete, worunter vorzugsweise steuerartige Gefalle aus,

»ahmsweise jedoch auch sowohl persönliche, als dingliche Privat-

Abgaben vorkommen Auch das Wort Steuer (Hülfe, sub«.

ö!um) weist in der Regel nicht aber immer, auf eine öffentliche

Last hin Von der heurigen Steuer unterscheiden sich übrigens

die Gülten dadurch, daß diese als unveränderliche Lasten auf einem

Gute oder auf einer Gesamtheit von Gütern haften, während jene

einer steten Veränderung unterworfen ist, auch nicht die Sache selbst

affizirt, sondern den einzelnen Steuerpflichtigen, wenn schon teil

weise mit Rücksicht auf ihren Gutsbesitz und den darnach bestimm

te» Sre>«rfuß als persönliche Last obliegt 'H.

t) Weisthum der Stadt Oehringen v. 12SZ, wonach die Schultheißen

dafelöst dem hohenlohischen Landvogt bei den Gerichten je Z „Dienste" zu

th«n, d. h. ihn nebst Gefolge 5 Tage »ach einander zn bemirthe» hatten.

<Hanßelmann, diplomat. Beweis der hohenloh. Landeshoheit S. 41«.)

S. ferner Vogtb. des Kl. Alpirsbach v. !4«8 (Stat.Slg. S Z3): „Item es ist

von alter also herkomen vnd Recht da mit auch des Gohhus lüte vnd gut

d> iren rechten beliben sont, Also das des Gotzhus liit vnd gut, von den

fnnff gedingen je des Jarcs aiuem vogt ze herpst zit, sont gen hundert

matter kernen vnd hundert matter habern vnd ze Ostran dryßig phunt tii-

winger vnd das hns ain herpsthnn. vnd «in vasenaht hun vlid sont da

mit tut vnd Hut gedienet ha», ane alle geuarde," Vgl, Rauchhaber,

Vogthaber, Steuer und Vogtr. das. S. 66. 67. S. ferner die Abfindung

Wegen Naturalleistungen das. S. SZO. Auch als PrivatlM kommt zuwei

len v»?die Herberg« bei Jagden und MderaB^suchx». <Stat.S,lg> S. S7.)
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2) Hirteiigeld, Feld- und Weinberg -Hitterlohn, woftrn sie den Gittern

selbst zur Last gelegt worden., . ? - /

Z) „?lis gZvovsticlum, ls««ä vulßüriter klieitur Vogtrccht, sb snt!^

yu« !ii»t!tuwm." Lorcher Urkunde v. 1291 bei Resolcl, <I«o. r«6!vivs

p. 7N- Vogthuhn und Vogthaber Stat.Slg. l. S. 2«5. (Bei Strafen

nahm die Vogtei zum Geld auch noch den Beutel das. ) 388. 629, Vogt«

recht S. 22Z. ZZ4 Selbst die Kirche mußte von ihrem Zehnten Vogtrecht

geben, die Häuser geben statt der Fruchte eine Rauchhenne. S. Z25. S.

oben Note 1. Vogtrecht S 588. Schirmgeld S. S21. 611. Schirmhaber

S. 615. 659. Schirmmein S. 659. 61». S. ferner S. 551: „Dann vogt

recht gibt man darumb den herrschafften, damit die Amptlütt dem Gotsi

hanß hilfflich scyendt vmb alles das, das die armenlütt vnd hinderfässe»

schuldig sind mit pietten verbietten «nd andrem." Vgl. Ebersberger Dorf»

vrdnung v, 1756 (das. S. 158) „in anßehung deß von uns genießende»

schutzeß" alle Jahr 3ß oder dafür i Sommer-, 1 Winter-, uud 1 Weii^r»

tagsfrohn. , >>

4) 0. V1N 42. const. 8. Eigeul'rodt, über die Natur derBedc Ab»

gaben §. 25. , ^ ' . , ,

ö) Eichhorn, deutsches Privatr. §. 25Z. nr. I. vermuthet für aufer

legte Zinse; allein dieß ist nur insofern richtig, als aus dem Daseyn ei

ner Zinsxflicht noch nicht auf ein Proprietätsrecht des Zinsherrn geschlossen

werden kann (Z. 2S7. nr. 5). Indessen ist die Frage: ob ein solches Recht

vorhanden, ferner ob der Zins öffentlicher oder privatrechtlicher, persönli

cher oder dinglicher Natur, lediglich eine quaesti« s«cti. '^'-z

6) Daraus, daß auf einzelnen Gütern eine Abgabe vor andern haftet,

kann noch nicht auf die privotrcchtliche Natur geschlossen werden, s. z. B.

Stat.Slg. I. S. 256.610 oben. Ebenso wenig daraus, daß das Pflichtige

Gut lehenbar ist, s. z, B. das Vogtrecht aus Höfen und Huben, so dem

Vogte nicht lehenbar sind. Das. S. 32Z. Die Steuer und das Schirm

geld aus Lehen S. 610 u. Sil. Lehensstencrn S. 615. Erhöhung der Steuer

S. 612. Noch endlich überhaupt daraus, daß die Abgabe eine radizirte ist,

da sehr viele steucrartige Gefälle ursprünglich schon auf Grundstücke gelegt

vder später von den Gemeindeii bleibend repartirt wurden. Zu den älte

ste» Steuern gehören die Rauchgulten. Auch die Landessteuern wurden vieS-

fach bis in das 16. Jahrhundert nach den Hofstätten vertheilt. Schadlos»

rerfchreibung K. Maximilians I. gegen die östreich. Stände wegen einer Tür-

kenstener v. I. 1518 (I.iin!g, deutsches Reichsarchiv, I>. 5poe. eont. I.

Forts. 1. Abs, IV. j,. 4z) „davon sie bißhcr nicht anders dann von der Feucr-

stadt zuraite»." ' - ' ' <' '.' «>-'.'' '.'«->!. .^i^Ä

7) Z. V. (Schweins-) Schultern Stat.Slg. I. S. Z7 ««tt».^S.,S5. Zu

jährlicher Speisung das. S. S«9. «S9. «4l>. S«T. Lu« Zchrung S.'«i
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L) 3. B. WaidkSse aus dem Wald. Stat.Slg.!. S- 66. Miethheller^

.Miethhiihn« das. S. 589. Weßgerbankgeld, Badstubcnzins, eine öffentli

che Abgabe S- S74. Zollkorn, gleichfalls S. 601 u. 6«2. 6«6 unten. Hof-

Mtzinse S. s«7 unter,, ,V . ,.> ., . '

») Z. B. Faßnachthennen, Sommerhühner, Erndthahnen Stat.Slg. I.

S. 17t. 27«. SS«. Ostcrgeld S. 57. .. ., . '

1«) 3. B. Vogtsheller und Schützengeld Stat.Slg. I. S. Z89.

tt) 3. B, Ranchhühner, 5?eerdgeld, Feuerhaber, Widemgeld.

12) Stat.Slg. l. S. 247. 2Zt unten. 256. Reichsstandische Archival-Ur-

künde I. S. 49 oben, „enbinden ewickich mit Urkund diß Brieffs von aller

hand Dienst, aller Schepung, alle manung , sturen, beten — und doch so

mögend — sie Jr Hindersessen In der vorgenanten Hofreite und Jr Gesind

messen ewcclich Almendmasser, Waid, Weld ?c. Beetkorn zur „Stür"

geschlagen S. 478. Beeth und Steuer S. 47t. Weinbeete S. Sl6. St9.

Beeth -Fruchten und Wein. S. S49. Hilffgelt. S. 609. Bot ».der Str;r

S. St t unten. Ewige unablösige „Beth" genannt Schirmmein. S. 6Z9.

«4«. Beetwein genannt Burgwein S. 64t. Bettbare Hofstätten S. SSt.

Wertere Beispiele .s. Verh. der Abg. v. 5835. II V.H. S. 209f. Ueler

die regelmäßige öffentliche Natur der Beten s. Eichhorn, deutsche Staats

und Rechtsgeschichtc Th. II. §. 225. 506. Eigcnbrodt, über die Natur

der B?re-Abgaben. Gießen 1826. Meine Schrift: die grnndherrl. Rechte

des württ. Adels S 85 f. t24"f Die von dir Minderheit der Kommission

der II. Kammer (Verh. der Abg. v. t85S. II. B.H. S. tot) dagegen bei

gebrachten Belege beweisen großentheils nichts. Meine Schrift S. 86. Ro

tt 7S.' '

«5) Stat.Slg. I. S. 256. 27« (?) Auch die Leibsbötl) (das. S. 25t)

s- Leibzins, Leibstcuer ist privatrechtlich. And. Ansicht ist Eigenbrodt

«. a. O. §. - , " ... - >:>.-- . ° - >, '

t4> Das. S. 522. 587 f. 47t. 642. Stur oder Hilffgelt S. 613. Vergl.

Urk. v. t294 die „stuire" aus den, Hof zu Hart betr. Reichest. Arch. Urk.

Zlh. I. S 4t. , . . ., ^.

ts> 3. B. Leibsteuer Leibzins. Roul'stlir („Der glich gelt von Wäl

de«, Houptrechte» vnd anders berürende") S. 6t4. Auch Frohnsurrogate

kommen unter dem Namen Steuer vor. Stat.Slg. I. S. 6«8. Ebenso ei

ne Abfindung für die Leibeigenschaft S. 251 unten. 268 oben. -

t6) Gesetz die Herstellung eines pro». Steuer-Katasters betreffend v. tS.

Juli t82t §. 6. t6f, Regbl. S. 46«. 465/ ° ^ ' ! « ^ -

t7) Wichtig ««mentlich wegen der Nachfordernng rückständiger Stenern,

die nicht geg<n den neuen Besl«cr, sondern >t«r gegen d«jchigen geltend

gemacht werde» können, welcher zur Zeit, dK.die Steuer verfiel, das Grund-

ftück hesaß. ««^ ich., «o»«k,K. ,^»ck«fttz»«^Mz,,l,».
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»«n!g, secl !näici solvnt (Vgl. L. IV. H6. c«»st. j.)z

daraus gefolgert wird: ne ultrs moöum esrun6em p«8»e»»i«nrini — eo«.

ven!sr!< c>,«. , steht mit dem eben Gesagten so wenig im Widerspruch, als

das dem Fiscus nach gemeinem Recht zukommende gesetzliche Pfandrecht;

die const 2. eoil. aber: „s»novs8 sutem is »olvere äsdek, qui posso».

siones konot St (wovon auch nicht durch Vertrag mit dem

vorigen Besitzer abgegangen werden kann O. IV. 47. ««n,t. 2. et z.) be

stätigt dasselbe. Der Grundsteuer gleich sind auch andere Abgaben , welche

unter dem Namen „Amts« oder Kommnnschaden" nach dem Grundsteuer-

Die dingliche Zinspflicht haftet auf dem Gute, wie jede an

dere Reallaft , und es gelten hinsichtlich ihrer Begründung und Auf

hebung, sowie hinsichtlich des Rechtsverhältnisses zwischen dem Gült

herrn und dem Besitzer des göltpflichtigen Guts wieder die §. 2SS

—2S7 angeführten allgemeinen Grundsätze. Im Uebrigen ist Fol

gendes zu bemerken: 1) die Gültleute haben die Gült, wenn sie in

Naturerzeugnissen besteht, in guter, unverdorbener Waare, wie sie

das Pflichtige Gut erzeugt, zu liefern '). Doch muß sich der Gült

herr auch mit einer geringeren Qualität begnügen, wenn keine an

dere auf dem Gute gewachsen ist 2) Miswachs oder andere

Unglücksfälle, welche den Ertrag des Pflichtigen Guts mindern oder

aufheben, geben dem Besitzer keinen Anspruch auf Nachlaß, wo

fern nicht die Gült einer Pachtvergeltung gleichkommt, d. h. mit

den Einkünften des Guts und dem nothwendigen Bauaufwands im

Verhalrniß sieht, in welchem Falle die Grundsätze von der Remis

sion des Pachtgeldes analog entscheiden ^). z) Im Zweifel ist die Gült

ohne Anforderung zu leisten und dem Berechtigten abzuliefern (Bring-

zins); Ausnahmen, wonach dieselbe bei dem Besitzer (Holzins) oder

«n einem bestimmten dritten Orte in Empfang zu nehmen ist, müssen

nachgewiesen werden Das Recht, im Falle des Verzugs eine»

erhöhte» Zins (Zinsbuße, Rutscherzins) zu fordern hat der Gült

herr, auch wo solches herkömmlich oder vertragsmäßig festgesetzt

ist, nur, sofern die Strafe nicht das gesetzliche Maß der Verzugs

zinse übersteigt«). 4) Eine Erhöhung der festgesetzte» Gült kann

nur auf dem Wege der Novation oder der Verjährung Stattfinden?).

S) Ans der bloßen Gültpfticht kann weder ans getheittss Eigenthum,

 

fuß repartirt werden.

KWH ^lA>^«.

§. 267.

l>) Rechtsverhältnis,.
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noch auf eine jener Abgaben, welche häufig bei getheiltem Eigen

thum im Fall einer Veränderung in der Person des Besitzers ein

treten, geschlossen werden 6) Im Fall bei Theilung des gült

baren Guts eine Gültträgerei eingeführt worden ist, hat der jewei

lige Besitzer des TrZgereiguts das Gefall ungetheilt an den Berech

tigten abzuliefern, ohne sich der Einrede der Vorausklage bedienen

zu können v); dagegen kann der Gültherr, im Fall der Trager nicht

zu rechter Zeit seine Schuldigkeit abträgt, sich subsidiär an die Bei,

Hülfgefälle und Beihülfgürer halten '"). 7) Gegenleistungen von

Seite des Gültherrn kommen zwar zuweilen vor sind jedoch

nicht zu vermuthen.

5) Stat.Slg. I. S. Z7. 65. Z6I. „Wehrschafft und Kauffmannsgut."

2) Eichhoxn, deutsch. Privatr. §. 25Z. »r. IV.

Z) Hagemann, Landwirthschaftsrecht §. 256. Eichhorn a. a. O.

«?. . . , . , .iC ^^iHWHj^SW.^M

^) Hieher gehört der s. g. Gatterzins , welcher vor dem Haufe des Gnlt-

fchukdners abzuholen ist. Grimm, RechtsalterthKmer S. Z88.

S) Z. B. Stat.Slg. I. S. Z7. „Item wa die phlager vmb zins oder gelt

naech den rehten ziln müssen pfcnden, da nemand sie das gelt oder phanr,

mit der bessern««, dry schilling tüwinger zc." v

^. ,, , ,^ ^> , ' ^ , . . " "'> l^Z

ö) v. XIX. I. kr. !Z. §. 2S.

7) Die Anönahme, welche Eichhorn a. a. O. «r. II. bei den vorbe

halte«» Zinsen macht, ist keine Ausnahme; denn, wenn der Lehensherr

nach Km Heim fall des Lehens die Lehensgült höher setzt, so kann hier

nicht eigentlich von Erhöhung, sondern nur von neuer Bestellung derselben

die Rede seyn. , ' . , ./

8) Unrichtig ist das Sprüchmort: „Die Henne trägt das Handlohn auf

dem Schwanz." SvKneiät ck« lauäemi« §. 24. Näheres über das Hand

lohn , Ehr'chatz , Weglöse im Lehenrecht und bei der Emphyteuse. Ueber

das Hauptkecht s. §. 22Z. , '

9) Herbst-Ordnung v. 1607. §. 40.. ,. in, ^ „,,., . >. , ,^

10) Da die Rcallast solidarisch auf dem ganzen Gute haftet. §. 255'

Note iz u. 14. Ueber di< Beihülfgüter der Lehen s.' WelckH erlin w

I. G. BSuerlens Tafchenbuch für wbg. Nechttgel. u/Schtch«/ Jahrgz

»794: s. SI f. ' < '.^v.' «'jb««^"'i'."1.«y?-'k.'->«s'^ ' ^

11) Stat.Slg. l. S. 57. z«: - -« - ' ^Is««>«i<«jd^
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"^.Zz-- - i-.? §. 268. > ^' <-'^

v) Ablösung und Verwandlung. ^

II. Edikt v. 18. Nov. 1817. " ''^

Schon ein Generalrescript vom 26. Mai 1655 gestattete, s. g.

ewige oder unablösige Hellerzinse im Betrage bis zu 1 Pfund Heller

mit gedoppeltem Hanptgure (1 Heller mit 2 Pfunden) abzulösen,

unter dem Befehl, dergleichen abgelöste Hellerzinse zur Sicherstel

lung der Pflichtigen im Lagerbuche auszustreichen '). Nach dem

II. Edikt vom 18. November 1817 dagegen tonnen 1) alle Geld- und

Naturalgülten, welche im Betrag von 1 fl. 30 kr. und darunter aus

einer Hand gereicht werden, desgleichen Gülten, welche den fünften

Theil des reinen Ertrags des belasteten Guts übersteigen, bis auf

diesen Betrag im 20fachen Kapitalwerthe von Seite der Pflichtigen

abgelöst werden ^). Ebenso sollen 2) die sog. Küchengefalle (Hüh

ner, Ganse, Eier, Honig, Pfeffer, Käse, Fische, Wachs, Oel,

junge Lammer, Schweine u. s. w.) nicht mehr in Natur, sondern

in den „gesetzten oder observanzmäßigen" Preisen erhoben und als

Geldzinse in den öffentlichen Büchern aufgeführt werden ^). z) I»

Fallen, wo ein und dasselbe Gut neben Natural -Abgaben auch

Geldzinse zu reichen hat, können die Pflichtige» eine Verwandlung

der letztern in eine gleiche Natural -Abgabe, oder, wenn das Gut

mit mehreren Gattungen von Früchten und anderen Naturalien be

lastet ist, eine Verwandlung derselben in zwei Fruchtgattungen (eine

Winter- und eine Sommerfrucht) verlangen 4) Geld- u>6 Na

tural- Gülten, welche ihrer Geringfügigkeit wegen mit der Größe

des gülrbaren Guts in keinem Verhältnisse stehen, sind auf Güter

von kleinerem Umfange zu legen und dadurch die übrigen Besitzun

gen frei zu machen; doch darf die Abgabe in keinem Falle den fünf

ten Theil des reinen Ertrags aus dem nunmehr allein behafteten

Gute übersteigen ^); auch ist, wofern das letztere verpfändet wäre,

der Konsens des Pfandgläubigers zu der neuen Radizr'mng erfor

derlich °). Endlich 5) können die Gemeinden den Betrag aller Zinse

oder Gülten, welche auf den einzelnen Bcstandtheilen der Markung

haften, auf einen Gemeindegrund (Allmand, Wald oder gebautes

Feld) übernehmen, wenn drei Viertheile der Gemeiiideglieder für

diese Radizirung stimmen; in welchem Falle die Gemeindekasse an

die Stelle der bisherigen Pflichtigen tritt, ohne daß jedoch He über-
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! durch Subrepartition auf die bisherigen zins

baren Güter speziell wieder eingehoben werden dürfen 6). Alle diese

Bestimmungen (1—5) sind theils wegen des Mangels transitorischer

Maßregeln theils wegen des von Seite einzelner Berechtigter

eingelegten Widerspruchs nur in verhältnißmäßig wenigen Fällen

zur Ausführung gekommen , am häusigsten da , wo der Staat der

Berechtigte war, -welcher seinen Zinspflichtigen die Ablösung stän

diger Gülten nicht blos im Werth von i fl. zg kr. und darunter,

sondern bis zu 10 fl. einschließlich im 20fachen Betrage gestattet

t)Hochstetter, Ertract würt. Gcn.Rescr. Th. l. S. Sl. Bei deN

«iederkäuflichen Zinsen versteht sich die Ablösbarkeit von selbst. Die Bcfug-

«iß der Cenflten, im Fall einer Veräußerung der Gült solche auszulösen

<L. R. II. !S. §. Ferrner setzen :c.), ist ohne Noth durch das Gesetz v. 2. Merz

18IS (Regbl. S. 79) mit andern gesetzlichen Losungen aufgehoben worden.

2) II. Edikt »r. III. §. 7 u. t4. . . . . .>

5) Das. nr. III. §. s. Wären unter den „gesetzten oder observauzmäßige»

Preisen^ nur vertragsmäßig oder durch eine bindende Verjährung festgesetzte

Geldsurrogate verstanden, so enthielte das Gesetz nichts Neues; allein dieses

will, daß überhaupt Küchenartikel „nie mehr !n nsiurs erhoben" werden sollen :

also können die Pflichtigen , auch wenn bisher keine bindende Verwandlung

statt gefunden , diese gesetzlich fordern , und zwar theils in denjenigen Prei

sen, welche die Berechtigten schon bisher freiwillig „gesetzt" haben, theils

in die am Orte der Leistung üblichen Preise. Vei den „Beeden nnd ähnlichen

älteren Abgaben" gilt nun aber hinsichtlich dieser Verwandlung das Gesetz

v. 27. Okt. 18Z«. Art. 12. ' '

4) II. Ed. nr. IV. 5. 4.

, 5) Das. §. 2-4.

6) Weiter geht der §. s des Ed., indem er will, daß das Unterpfand ab

gelöst werde; allein wenn der Pfandgläubiger konsentirt, so kann die Gült

als Reallast durch das Unterpfand nicht leiden. ,

7) Pflichtigen und Nicht «Pflichtigen; denn, da es stch von Uebernahme

einer Last auf die Gemeindekasse handelt, so sind letztere gleichfalls de.

theiligt. ' ^.

' »> II. Ed. »>>. IV. §. 6. Ohne Zweifel wollte der Gesetzgeber hiemit

sagen, daß die Reallast auf den bisherigen zinsbaren Gütern aufhören soll;

allein wie soll nun die Gemeindekasse zu ihrem Regreß kommen? ! ' " '

g) Verweigern die Berechtigten die Ablösung oder Verwandlung nach

ten angeführten Grundsätzen, so haben, da nichts anderes bestimmt ist,

die Gerichte zu entscheiden; allein von selbst versteht sich, daß diese von
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Amtsmegen nicht einschreiten und überhaupt, nur auf bestimmt gestellte KKp

gen eine Verhandlung einleiten können. i ^ >^.^,^ >,, ^

1«) S. Dekl. für Taxis v. 1819. §. 5? (Regbl. S. St8), für Hohenlohc-

Jaxtberg v. 182S. §. 57 (Regbl. S. S5)> und ebenso iu mehreren anderen

Deklarationen. , . ,, , ^ ..! c!/ ' ' -^r/n

11) Gesetz v. 2Z. Juli 1321. Regbl, S. Z2g. ^ , : n ^, , ^ inz

ö. 269.

Gesetz in Betreff der Beeden') und ähnlicher alterer Abgaben

. , . ,. . v. 27. Okt. 18ZS. , .

'..>,«. Geschichtliche Einleitung. ,.".?,j,,!Ä

^ Ungeachtet der gänzlichen Veränderung der Verhältnisse^ nnter

welchen die Grundabgaben entstanden sind <g. 2Z2.), ist doch die

Mehrzahl derselben stehen geblieben ; ja selbst solche Abgaben, welche

als alte pactirre Steuern oder als Surrogate von solchen auf gan

zen Gemeinden oder Markungen hafteten, sind von dem Staate

und einzelnen früheren Berechtigten neben den neuen directen imd

indirekten Steuern forrerhoben worden^). Namentlich war'dieß der

Fall bei den altwürttembergischen Kellereisteuern ^ welche unter

verschiedenen Benennungen (Beede, Lichtmeß-, Mayen-, Martini-

Steuer, Vogtrecht u.s. f.)^) von den früheren rentkammerlichen Aem-

tern (Kellereien) erKoben und neben der, statt des Landschadens durch

den Tübinger Vertrag von 1614 eingeführten, Ablosimgöhülfe und

den späteren landschaftlichen Ordinari- und Ertraordiuari? Steuer»

fort und fort beibehalten wurden^); ebenso bei den f. g. Kamm er

sten ern (Kammerkanonen u. vgl.), welche entweder gleichfalls alte

Steuern oder Beeden sind, oder bei Veräußerung steuerfreier Kam

mergüter für die Befreiung vou landschaftlichen Auflagen oder an

deren Abgaben, z. B. Zehuten, Frohnen, als Kainmergefalle vor

behalten und auch nach Unterwerfung jener Güter unter die allge

meine Staatsstcuer (1808) fortbezogen worden Der hieraus für

die Pflichtigen entspringende Nachkheil war um so großer,^ als

zu Folge des Kataster-Gesetzes vom Jahr 1821 blos noch auf die,

einzelnen bestimmten Grundstücken obliegenden, Reallastcn bei

der Einschätzung Rücksicht genommen wurde °). Schon bei der Stände-

Versammlung vom Jahr 1S27 ^) und wiedechott in der Versamm

lung der Abgeordnete» v. I. 18Z0 ^) ward daher aus Anlaß der

Entschädigung einiger Staudeshenen für aufgehobene Kammerfleuertt
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die Aufhebung der s. g. Kellerei-Steuern in Anregung gebracht;

worauf die königliche Regierung, »ach vergeblichen Versuchen, den

Rechtsgrnnd dieser Leistungen im Einzelnen zu erforschen °), im

Jahr 18ZZ einen Gesetzesentwurf an die Stände brachte'"), welch«

thcils die Aufhebung, theils die Ablösung derselben und ähnlicher

Abgaben zum Zwecke hatte, und, nachdem im Jahr 183S von der

Kommission der zweiten Kammer über diesen EnNvurf berichtet

> -auf dem Landtage vom Jahr 18Z6 umständliche Berathungs

über von beiden Kammern gepflogen worden war , mit einigen

Abänderungen zum Gesetz erhoben wurde

1) Obgleich diese Schreibart, welche das Gest!) mit mehreren »eueren

Schriftstellern gemein hat, unrichtig scheint (Meine Schrift: die grund-

herrl. Rechte S. 8Z. Note 7Z. Vgl. §. 26S. Note 12.), so wird doch zur

Vermeidung von Mißverständnissen dieselbe im Folgenden beibehalten werden.

2) Schon nach Art. 26. der Rheinbnndesacte , welche das Recht der Auf

lagen ausdrücklich zu den Sonveränitiitsrechten zählt, konnten die Standes»

Herren keine wahren Steuern mehr ansprechen und nur von einer Evictioiisi

fvrderung gegen den Staat kann die Rede s^yn, falls dieser unter onerosem

Titel ihnen Ansprüche jener AK cedivr Mt'e (Vgl. Jiistr. v. 2. Okt. 18071

s. oben 2Z2. Note s), welche nach den jetzigen Verhältnissen die Pflich»

tigen nicht mehr zu leisten haben (das. Rote g). Nur aus Rücksicht auf

solche vorangegangene Abtretungen hat denn auch der Staat seine Entschö»

digimgsxflicht gegenüber von den früheren Berechtigten ausnahmsweise bei

einzelnen alten Steuern anerkannt, woraus nun freilich nicht folgt, daß

andere steuerartige Abgaben, welche nicht zu den im Gefetze angeführten

Gattungen gehören , fortzuleisten seysn. Ueber solche Abgaben, wurde schon

bisher, theiss im Administrativwege, theils durch die Gerichte aberkannt.

Vgl. Verl), der Abg. v. 18ZS. 19. Sitz. S. ZS -SS. '

2) S. §. 2S6. Note 12. , - ^

4) Früher sehr natürlich: wie die alten pactirt n Steuern , so hatten auch

die neuen landschaftlichen Anlagen je ihre» besoudern Grund; jene als die

ursprünglich alleinigen ordentlichen Steuern in der (fortdauernden) Schuh

herrlichkeit, insbesondere Gerichtsbarkeit, diese in außerordentlichen Ver»

willigungeu , welche freilich seit 1514 nicht mehr aufhörten und fo am, Ende

zu Ordinari - Steuer» führten. Erst seitdem die verschiedenen Steuerzwecke

und Stcnerbednrfuisse in einer Staatssteuer vereinigt sind, und die Land-

schaftskasse mit der Rentkammer verschmolzen ist, erscheint die Beibehaltung
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der alten stenerartigen Kammergefälle als Unrecht und als eine Anomalie

gegenüber mm dem §. «. der Verf. UrkunhH. ^ , . ->.,?'-'-?' 5

5) Ungeachtet nach ausdrücklichen Erlassen (18« 2 II. 1815) die voimaligen

directen «nd indirecten Steuern oder stenerartigen Abgaben (Ordinari-

Ste»«r, Schätzung, Kammersteuer u. s. w,), welche durch die allgemeinen

direkten und indirecten Staatssteuern verschlungen werden , wirklich cesstren

und insbesondere die Gutsherren keinen Antheil davon beziehen sollten. Die

grundherrl. Rechte S. 1Z8 f. Das Gesetz nimmt an, daß mit Einführung

des Stcuerprovisoriums vom Jahr 1803 (d. h. Georgii l8»«/>>. Vgl. Jnstr.

v. 'S. Dez. 1808 bei Knapp, Repcrt. II. S. 429.) die Kammersteuern als

aufgehoben betrachtet worden; allein zum Theil mögen die damit belasteten

Güter früher, zum Theil später der allgemeinen Staatsstcuer unterworfen

worden seyu. Vgl. Gen.Resc. v. 27. Nov. 1810 (Regbl. S. 524) Gen.Ver.

v. 15. Dez. 1812 (Regbl. S. 621).

6) Gesetz, die Herstellung eines prov. Steuerkatasters betr. v. IS. Juli

1821. §. S. 21 (Regbl. S. 4SI. 465). Was ein um so größeres Unrecht

war, als Abgaben, welche unvertheilt auf ganzen Gemeinden oder Mar

kung?« haften , im Zweifel steuerartiger Natur sind und somit nicht bloS

von dem Stcuerfuße, sondern von der Steuer selbst hätten abgezogen werden

sollen. Anders nach der Jnstr. v. 24. Jan. 1715 §. 4. 25. 4«. 42. (Spitt-

lcr, Urknndeiisammlung S. 65), wonach nicht blos die auf einzelnen Gü

tern, sondern auch die auf den Städten, Flecken, Dörfern ruhenden Be

schwerden an „Kellerei-Steuern, Corpus. Gelder, Gülten, Bed-Wein

u. dgl." von dem Steueralischlag abgezogen wurden (Vgl. Jnstr. v. 1«. Apr.

1809. «r. II. bei Knapp, Repert. II. S. 445).

7) Derh. der Abg. v. «»«/». Heft VII. S. 1740 f. , , , '. , ^ , , , ,

8) Verh. der Abg. v. 185«. Heft III. S. 756. ., , . ,^

g) Bei manchen Leistungen ist doch eine solche Erforschung nicht nnmög«

lich. Zwar wird sich in dem Bcgleitungs- Vortrag zum Ges. -Entwurf

darauf berufen, daß die ständische Finanzkommission im Jahr 1827 ans

Anlaß einer Beschwerde der Gemeinde Dornhan wegen der dort bestehenden

Kellereistenern den Anspruch auf diese alten Abgaben nicht begründet ge

funden habe. Allein anf diesen Vorgang möchte kein Gewicht zu legen

seyn; denn die von der ständischen Finanzkommission angefuhtten Abwei-

snngsgründe: „Stenern werden niemals in Früchten erhoben, — flössen

niemals in die Rentkammer;" stehen im Widerspruch mit der Geschichte;

die Behauptung aber: die fragliche Abgabe sey „unzweifelhaft eine grund-

, herrliche Abgabe," wird speziell widerlegt durch das Z, 266 Note l cit. Vogt

buch, betr. die Rechte des Klosters Alpirsbach zu Dornham ' "'

»« Verh. der Abg. v. 1855. 40. Sit). S. 62. . .. .
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it) Berh. der Abg. v. L8ZS. ll. Beil. H. S. 97 f.

«2) Verh. der Abg. v. 18ZS. Siß. !S-25. Z7. 42. 7Z. 8«. '02. Komm.

Ber. der I. Kammer s.Vcrh. derStandesh. HeftV. S. I5S2. VII. S.225Z.

Berathungen derselben Heft V. S. I5i2 f. 1579. VII. S. 22Z5. 2Z72.

«!) Regbl. v. t8ZS. S. s« f. Vgl. Min. Verfügungen v. Zg. u. ZI. Ott.

18ZS. betr. die Vollziehung des Ges. Regbl. S. 58«. SSL. Haupt -Jnstr.

». 2«. Juli !8Z7. Regbl. S. Z21. . . ? >'

, . §. 270.

2. Gegenstand des Gesetzes.

Insbesondere «) Aufhebung einzelner Abgaben und Entschädigung für

-,.< > , dieselben. /,

Gegenstand des Gesetzes sind nicht alle und jede auf dem Grund

besitze haftenden Abraten, sondern nur theils 1) „verschiedene mit

den heutigen Steuern mehr oder weniger zusammentreffende Came

ra! -Abgaben" ') (§. 270.), theils 2) „andere, wahrscheinlich auS

der Gerichtsbarkeit und Polizei- Gewalt herflicßende Abgaben" ^)

(K. 271). Auf Grundlasten , welche erweislich rein privatrechtlicher

Natur sind, findet dasselbe keine Anwendung ^); hier gelten daher

lediglich die oben g. 268. angeführten Bestimmungen. Auf der

andern Seite erstreckt sich das Gesetz nicht blos auf Grundabgaben,

vielmehr auch auf solche Leistungen, welche ganzen Gemeinden oder

den Einwohnern derselben persönlich aufliegen ^). Auch bei jenen

beiden Gattungen glaubte der Gesetzgeber mit Rücksicht auf die ver

schiedene Beschaffenheit der einzelnen Abgaben und deren mehr oder

minder wahrscheinlichen Entstehungsgrund in öffentlichen Rechtsver

hältnissen Mehrere Kategorien bilden zu müssen, indem er die einen

derselben jetzt schon für aufgehoben, die anderen nur für ablösbar

erklärte, und, wenn gleich die Berechtigten für beiderlei Abgaben

entschädigt werden sollen, bei den ablösbaren Abgaben wieder eine

verschiedene Beitragspflichr der Staatskasse festsetzte, während diese

bei den aufgehobenen Abgaben die Entschädigung ganz übernahm^

Aufgehoben sind: 1) diejenige» Abgaben, welche bei Veräußerung,

vormaliger landesherrlicher Domänen oder Kammergüter vor der»

Jahr 18V8 statt der landesübliche» Besteuerung unter dem Ramen:

Kammersteuer, Kammerschatzung, Kammerkanon vorbehalten worden

sind, und zwar von dem Zeitpunkte an, wo das damit belegte Gut

der allgemeinen Staatösteuer unterworfen worden ist 5). Ebenß» sind.
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und zwar von dem, der Verkündigung des Gesetzes (97. Skr. 1826)

vorangegangenen, jüngsten Verfalltennine an aufgehoben: 2) die

auf ganzen Gemeinden oder Markungen lastenden, nicht auf bestimmte

Grundstücke gelegten, aus der Gerichtsherrlichkeit fließenden jähr

lichen Leistungen unter dem Namen: Atzung, Speisung, Futter

haber, Futterhühner, Jurisdictionshühuer °). Z) Die mit dem Be

triebe gewisser Gewerbe neben der Steuer und anderen gesetzlichen

Abgaben hm und wieder noch verbundenen Rekognitionsgelder und

Gewerbzinse, namentlich von Wirthen, Backern, Metzgern, Kra

mern, Huf- und Nagelschmieden, Hafnern, Müllern, Zieglern und

Bleichern, wenn diese Abgaben nicht auf dem Gebäude oder Grund

stücke, mittelst dessen das Gewerbe betrieben wird, z. B. auf Feuer

werkstätten, Ziegelhütteu, Bleichen als Grundzinse haften noch

gls Ersatz für irgend eine Nutzung von grundherrlichen Rechten

oder von Regalien zu leisten sind 4) Die in manchen Bezickn

noch zu leistenden Abgaben aus einzelnen Aemtern, welche jetzt von

den Gemeinden zu besetzen sind , z. B. für das Unterkaufsamt, für

das Weinlad- oder Einlegeamt, för ,das Fluramt, für den Hirten-

stab, für das Nachrichter? und Wasenmeister-Amt, Eichgeld,

Hut- und Hirtenfrucht/ Amts- und Büttelfrüchke, Bannwartl,

geld 2). tz) Abgaben für einzelne öffcnrliche Einrichtungen und für

den Verkehr mit gewissen Gegenstanden, z. B. von der Frohnwage,

von der Fischbank, für das Ruggericht, Maxschallenpfund

Marktzvll, Brod- und Backerzoll, Wetzgerbankgeld, Bäckerssckgeld,

Bäckenschuß, Lammsbauche, Kalbsviertel ") ; ferner Bannwein-

geld, auch Trockenbodengeld genannt, Kaufhabergeld, Herren-,

weinkauf, Weinsteuer, Flachsverkauf"). 6) Die auf de« Vjehbesitz

sich beziehenden Abgaben au Schmalzgült, Schmalzkanon, Vogtmist,

Rindergeld, Rindfleischgeld, Fleischsteuer, Stiergeld ^),^ Für alle

diese Gefalle erhalten die früheren Berechtigten, mir Ausnahme der

Staatsdomänen -Verwaltung, von dem Staat eine Entschädigung,

welche bei Gefallen, die im Belauf von s fl. und mehr aus einer

Hand gereicht werden, den 22 '^fachen, außerdem den 2vfachen

Betrag der jahrlichen Leistung ausmacht "). Sind mit den auf

gehobenen Abgaben Gegenleistungen von Seite des Berechtigten ver

bünde», so daß die eine Leistung nur in Folge der andern geschieht,

so fällt mit der Abgabe die Gegenleistung in gleichem Verhältnisse

hinweg ; der Mehrbetrag der letzteren aber kann von dem Gefäll
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berechtigten in demselben Maßstabe, welcher die Abgabe selbst trifft,

zur Ablösung gebracht werden " , ,

1) Art. 1-5. Überschrift. . '

L) Art. 4-7. Überschrift»

z) Art. 9. B«h. der Abg. v. 18ZS. 19. Sitz. S. S4.

4) S. Art. 4. s. nr. i.

5) Art. I. S. §. 269. Note 4. Eine Nachforderung der seit diesem Zeit

punkte nicht bezahlten Kammersteuern ist hienach nicht zulässig, vjclmehr den

jenigen Kontribuenten , welche dieselben neben der allgemeinen Staatssteuer

bezahlt haben , die Zurückfordern««, des 'mäsKike Bezahlten gestattet. Verh.

der Abg. v. 18ZS. II. Bl. H. S. 1«1. v. 18Z6. tö. Sit). S. 4 u. 5. Wurde

dagegen die Kammersteuer schon vor 1808 neben der Staatssteuer dezahlt,

so gehört sie zu den §. 271. nr. i. angeführten Abgaben. ,

6) Art. 4. nr. 6. Verh. der Mg. v. 18ZS. 17. Sit). S. 59.

7) Dieß ist nur in dem Falle möglich , wenn das Gewerbe selbst in der

Eigenschaft eines Realrechts auf einem Haus oder Gute haftet, denn sonst

kann von einem Gewerbzins als Reallast nicht die Rede seyn. And. Ans.

war die Komm, der II. Kammer. S. Verh. der Abg. v. 18ZS. II. Bl. H.

S. 118. 21Z. Allein die Kammer hat sich darüber nicht ausgesprochen. Auch

Oelschlagzinse und Gewerbzinse aus Wirthschaften (Taferngcld), Schmieden,

Mühlen kommen vor. ' .

8) Art. 4. »r. 1. Es versteht sich von selbst, daß unter einer solchen

Nutzung nicht die Gewerbskonzession selbst verstanden seyn kann.

, 9) Art. 4. nr. 2. Verh. der Abg. v. 18Z5. II. Bl. H. S. 21Z f. Abgaben

an obige Aemter, z. B. an den Hirtenstab, Botengeld, werden in der Regel

unter eine der oben nr. 5. u. 7. oder unter die §. 27t. nr. 2 u. Z. ange

führten Kategorien fallen. Gebühren für einzelne jetzt noch vorkommende

Verrichtungen, z. B. der Untcrkäufer, Eicher, Beiträge zur Belohnung der

Hirten, Fcldschützen u. s. w., sofern solche von der Gemeinde unter Ein«

zelnen repartirt wird , sind nicht Gegenstand des Gesetzes. , ,

10) Art. 4. »r z. Wenn das Marschallenpfund , wie ich »ermuthe, eine

Abgabe aus Pferden ist (msre,osilis), so gehört es nicht hieher, sondern

zu nr. 6. , . , l. . . .7,,. .. , . ... ^ i,

11) Art. 4. »r. 3. Eine den beiden letzten ähnliche Abgabe (Schweins«

Schultern) kommt auch als auf Hofstätten ruhende Neallast vor. Stat.Slg.

!. S. Z7. Vgl. das. S.W. Auch Väckerbankzins kommt vor. ,

4. / ' ^ 77.,7^^

«) Art. 4. nr. S. ,.
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t« Art. i !- > , ;.'!' " ,' ' i.

tS) Art. ««. t. Absatz. S. §. 26Z. Note g-j«. D« die betreffenden Ab«

/ gaben jetzt schon aufgehoben sind, so kann von den Berechtigten sogleich,

ohne daß die Pflichtigen die Älufhebung jener in Anregung bringen, das

Verlangen der Ablösung der Gegenleistungen angebracht werden, bei welcher

/ sie jedoch von dem Staate in keiner Weise vertreten werden (§. 26Z Note 9).

Da übrigens den Berechtigten nicht zuMiutKen ist, ihre Gegenleistungen,

welche mit dem Aufhebungstenni« i^,«» jnr« verhältuißmaßig cessire», bis

zur Beendigung des Entschädigungsgeschafts fortzuleisten , so ist sehr zu

wünschen > daß gerade diese Geschäfte vor anderen beschleunigt werden.

^ ^) Ablösbarkeit einzelner Abgaben und Maßstab derselben.

^ Ans einem andern Gesichtspunkte glaubte der Gesetzgeber die

alten Kellerei-Steuern, Beeden und ahnliche Abgaben betrachten

zu müssen, welche, wiewohl großenthcils gleichfalls steuerartiger

Natur, doch schon seit Jahrhunderten nebe« den allgemeinen Landes-

steuern erhoben wurden. Eine unentgeldliche Befreiung von diesen

Leistungen, wurde angenommen, haben die Pflichtigen nicht anzu

sprechen, weil dieselben bisher durchgangig als grundherrliche Ge

falle behandelt und auch nur in der Voraussetzung ihrer privatrecht

lichen Eigenschaft bei den Rcvenüen- Ausscheidungen den Grund

herren zugetheilt worden seyen Doch sollten die Pflichtigen die

Ablösung jener Gefälle fordern können und hiebet durch Staats

beiträge unterstützt werden. Gegenstand dieser Ablösung sind: 1) die

auf ganzen Bezirken, Gemeinden oder Markungen unter dem Na

men: Beeden, Lichtmeßsieuer, Georgiisteuer, Maisteuer, Martini-

steuer, Karrenstcucr, Weinsteuer, Waidstcuer, Steucrkorn, Steuer-

gülc, Beedfrucht, Beedwein, Beedgeld, Schätzung, Aufwechsel,

Landsteuex, Türkensteuer, Königssteuer, Silbergeld , Mannssteuer«

Vogtgeld, Vogtgulden, Vogtfrüchte, Vogtstroh, Vogtwein, Vogt

recht, Schutz- und Schirmgeld, Schirmfrucht, Schirmwein unver-

theilt haftende« ständigen Geld- und Naturalabgaben, welche schon

vor dem Jahr 1808 neben den allgemeinen Landessteuern erHobe«

worden Wenn Abgaben der gleichen Art oder Benennung auf keiner

Gemeinschaft haften, sondern auf einzelne bestimmte Besitzungen ge

gründet sind und daher bei der Katastrirung als Reallasien von dem

Steueranschlage abzuziehen waren, so unterliegen dieselben. Ms

sie nicht etwa zu der nachher unter nr. z. angeführten Klaffe gehö-
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ren 2), dem gegenwärtigen Gesetze nicht*). 2> Die ganzen Bezirken,

Gemeinden, Markungen oder den Einwohnern von solche» noch ob«

liegenden , nicht auf bestimmte Grundstücke gelegten, jährlichen Lei

stungen an Muthhab-r, Vogthaber, Pflugrecht, Pflugkorn, Pflug«

früchte, Baukorn, Erndtekorn, Roßhaber, Küchenhaber, Warde

rente, Mädergeld, Pürschhaber, Waidrecht, Waidgeld, Markrecht,

Kühemiethe, Haus.qcnossengeld , Sdldnergeld, Wachgeld, Ehe

roggen, Vogt- und Sitzgeld ^). z) Die auf Gebäude unter dem >

Namen: Baukcmoneö, Baukonzessions -Zinse, Rauchgeld, Rauch

zinse, Rauchbatzen, Küchcngeld, Ranchkäfe, Ncmchhaber, Rauch

hühner, Bürgerhühner, Faßnachthübner, Maicnhühner, Vogthüh

ner, Stcuerhühner, Herbsthühner, Heerd- oder Ranchpfund, Heerd-

geld, Heerdsteun-, Heerdzoll, Steuergült, Feuersteuer, Feuerschil

ling, Feuerhaber, Hofstattzinse, Hofstatthaber, Zolldinkel, Zvllhaber,

Pfingstkäse, Ueberreuterkorn, Baukorn, Kirchenkorn, Maderheller

gelegten jährlichen Abgaben^). Für alle diese Abgaben erhalten die Ge

fällberechtigten, wenn sie ans einer Hand?) unter Sfl. gereicht

werden, das 20fache, wenn sie mehr betragen, Pas 22V2s'ache Ka,

pital aus der Staatskasse, wozu die Pflichtigen bei den Gefällen

»r. 1 und 2 den lofachen, bei den Gefallen nr. Z aber den 46fa-

ck)en Bettag der jährlichen Leistung beizuschießen habe» ^). Diese

Abldsungsbeiträge haben die Pflichtigen auch in dem Falle zu leisten,

wenn die Gefälle einen Bestandtheil des Skaatsgrundstocks aus

machen, welchem in diesem Falle außer jenen Beiträgen bei den

unter nr. i angeführten Gefällen der 8fache , bei den unter «r. 2

angeführten Leistungen der 6fache Betrag als Entschadigungs- Er

gänzung aus den Mitteln der Restverwaltung oder aus den laufen

den Staatseinnahmen zu vergüten ist ^). Sind mit den abzulö

senden Abgaben Gegenleistungen von Seite des Gefällberechtigten

verbunden, so kann der Berechtigte in demselben Maßstab, nach

welchem die ersteren abzulösen sind, auch die letzteren zur Ablösung

bringen, selbst dann, wenn die Gegenleistungen mehr betrage» soll

te» , als die im Gesetz bezeichneten Gefälle ">). >' ^

1) Vcrh. der Mg. v. 18ZZ. 40. Sitz. S. 74 f. Vgl. oben §. 2ZS n. §. 2S6.

2S7. Note lt. Zu bemerken ist, daß die meisten der in Rede stehenden

Abgaben vormalige landesherrliche Kammcrgefalle und unter dem Name»

Steuer», Beeden in den Lagerbiichcrn bis auf die neueste Zeit aufgeführt

32 *
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sind. §. 26« Note 12 u. IT. Auch kommen dieselben und ähnliche Abgaben

an Orten vor, welche niemals im grundherrlichen Verbände gestanden sind.

2) Art. 2. Der Antrag, obige Abgaben, sofern sie von ganzen Bezirken

oder Gemeinden entrichtet werden, aufzuheben, wurde verworfen. Verh.

der Abg. v. 1836. 16. Sitz. S. 5 f. Der Name Kellerei-Steuer kommt in

den Lagerbüchern nicht leicht vor, sonder» ist nnr ein technischer Ausdruck

für die in den vormaligen Kellerei -Rechnungen laufenden Abgaben. §. 269.

Note Z. Sollte er aber gleichwohl vorkommen, so gehört die betreffende

Abgabe ohne Zweifel zu der Klasse des Art. 2. Verh. a. a. O. S.76. Wurden

Abgaben obiger Art bis znm Jahr <8«3 von ganzen Gemeinden oder ein

zelnen Gutsbesitzern nicht neben, sondern statt der eigentlichen Steuer

(d.h. als Surrogat derselben) oder als solche entrichtet, so fallen sie gar

nicht Unter das Gesetz, außer sie gehörten zu der §. 270 m-. i. angeführten

Klasse von Kammcrsteuern. Nnr scheinbar ist entgegen Verh. <i..H. O.

i9. Sitz. S. 52 unten. Vgl. jedoch das. S. 4t.

z) Diese Beschränkung , obgleich sie der Art.Z. nicht enthalt, kann keinem

Zweifel unterliegen. Vgl. Art. 8.

s) Art. Z. „unterliegen den allgemeinen Ablösungs- Bestimmungen fÄr

Grundlasten" d. h. den §. 268. angeführten Vorschriften , soweit diese die

Ablösbarkeit festsetzen. Vgl. Art. 9 a. E. Verh. der Abg. v. 18Z6. 19. Sitz.

S. S4. Der Grund war die freilich nach gemeinem Recht nicht begründete

Vermuthung, daß Abgaben, welche aufGrundstucken und Gebäuden haften, aus

einem grundherrlichen oder vrivatrechtlichen Verhältnisse hervorgegangen seyen.

Verh. der Abg. v. 18ZS. II. Bl.H. S.Iis (widersprechend S. Iis). Vgl.

oben §. 26S Note 6. Wenn übrigens die Abgabe als eine Gemeindxlast be

handelt und nur auf gewisse Klassen von Steuerpflichtigen jährlich umgelegt

wurde, oder wenn dieselbe als eine Reallast auf der Markung haftete, odex

endlich wen« irrthümlich bei der Katastrirung eine Abgabe, als Reallast

abgezogen worden, ungeachtet sie nicht auf einzelnen Grundstücken ruht, so

fallt sie unter das Gesetz. Verh. der Abg. v. I8Z6. 17. Sitz. S. 2 - IS.

5) Art. S. nr. I. Auch Hundshabcr, Hundsdinkel, Huudslege u. s. m>

kommen in obiger Art vor. In dem Gesetz heißt es zwar nur : „die ganzen

Gemeinden oder den Einwohner» gewisser Gemeinden noch obliegen

den — Leistungen;" allein nach Analogie des Art. 2. und im Gegensatz zu

den „auf bestimmte Grundstücke gelegten" Abgaben sind auch wirkliche Real«

lasten der genannten Art, sofern sie einem Bezirk oder einer Morkung in

Gemeinschaft obliegen, darunter begriffen. Auch hier gilt übrigens ohne

Zweifel das zu Note 4 a. E. Bemerkte.

6) Art. 5. nr. 2- Der Zollhaber kommt auch in der Eigenschaft einer

Marktabgabe (Marktzoll) vor; in diesem Falle gehört er zu §. 27«. nr. 6
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Berh. der Abg. v. jgZS. «7. Sih. S. 28. Der Antrag der Komm, der Abg.,

sämtliche obige Abgaben anfzuheben »nd den §. 270 angeführten gleichzu

stellen , wurde verworfen. Verh. a. a. O. S. 5«—SS.

7) S. oben §. 26Z. Note Z.

8) Art. 2. s. tt. Ohne Unterschied, ob 2«- oder 22'/l>fache Ablösung

Statt findet.

9) Art. 1!. s. Absaß. Vgl. Gesetz in Betreff der Frohnen v. 28. Okt.

18Z6. Art. IS. Verh. der Mg. v. 18ZS. 20. Sit). S. 50—74.

1«) Art. l0. S. §. 262 Note 8-10. - ' , . ^ -

S. 272.

I. Ausmittlung des Entfchädigungs « und Ablösungs-Kapitals.

Bei Ausmittlnng der Entschädigung für die durch das Gesetz

aufgehobenen Leistungen (§. 270.) und ebenso bei Bestimmung der

Ablösungssumme für die nach dem Gesetz ablösbaren Abgaben (§. 271)

ist derjenige unveränderliche Betrag zu Grund zu legen, welcher in

dem der Erscheinung des Gesetzes vorangegangenen Jahre von den

Abgabepflichtigen zu leisten war, und bei veränderlichen Abgaben

der Durchschnittertrag der der Ablösung zunächst vorangegangenen

10 Jahre '). Wenn einzelne der aufgehobenen oder ablösbaren Ab

gaben mit anderen rein privatrechtlichen Grundlasten, z> B. mit

Surrogate» für gntsherrliche Rechte (Zehnten, Frohnen, Waiden),

gemischt sich zeigen, so sind letztere, als dem Gesetze nicht unter

worfen, mit Rücksicht auf die betreffenden Verhältnisse und nach

dem Maße der bei anderen Grundstücken gleicher Art und von der

selben Markung oder Gegend bestehenden Grundlasten auszuschei

den 2). Sind dagegen mit jenen Abgaben Gegenleistungen von Seite

des Gefällbexechtigren verbunden, so ist Leistung und Gegenleistung,

so weit sie gleichen Werth haben, mit einander zu kompensieren,

und sodann der Mehrbettag der ersieren zu Kapital zu berechnen ^).

Bei gemischten Gefällen wird die Gegenleistung nach Verhältnis^ auf

die verschiedenen Gefällgattungen verrheilt und nur der auf den auf

zuhebenden oder abzulösenden Theil der Abgabe fallende Betrag auf

die eben gedachte Weise behandelt *). Die unter den aufzuhebenden

oder abzulösenden Abgaben und Gegenleistungen begriffenen Natura

lien sind theils nach den gesetzlich angenommenen Preise», theils nach

einem mehrjährigen Durchschnitt der wirklichen Preise in Geld zu
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berechnen; außer wen» die Naturalleistung bereits in einen unver

änderlichen Geldbetrag verwandelt wäre, in welchem Falle dieser in

Berechnung genommen werden müßtet). Die Entschadigungs- und

Ablösungssummen sind auf den letzten Verfalltermin der aufgeho

benen oder abzulösenden Abgaben zu berechnen 6) und von da an bis

zu ihrer nach abgeschlossenem Aufhebungs- oder Ablosungsgeschäft

erfolgenden Bezahlung durch die Staatskasse nach dem für die Staats

schuld bestehenden Zinsfuße dm Berechtigten zu verzinsen Die

den Pflichtigen obliegende«, von dem letzten Verfalltermine a» mit

4 vom Hundert der Staatskasse M verzinsenden Ablösungsquoten

werden auf Verlange» der betteffenden Gemeinden in mehrere Jahres-

zieler zerschlagen, welche jedoch nicht uuter 40 st. betragen dürfen,

«och über 4S Jahre zu erstrecken sind ^ - -

1) Art. S a. E. 5?ier ist zwar nur von dem Ablösungskapital die Rede;

allein, da das Gesetz wegen der Entschädigung für die aufgehobenen

Leistungen keine besonderen Bestimmungen tnfft, so ist anzunehmen, daß d«S

Gleiche auch von dieser gelte. Nur konnte flch's fragen: ob nicht bei Aus-

mittlung des Entschädigungs-Kapitals die dem Aufhebungstermin (18U8)

vorangegangene Zeit zu berücksichtigen sey; indessen, da eine Entschädigung

auch für die aufgehobenen Gattungen nur dann eintritt, wenn und in so

weit die Berechtigten in Folge der Revenüen-AusscKeidungen im Besitz der

selben geblieben sind, so kann nur der neuere Besitzstand den Maßstab ab

geben.

2) Art. 9. Vergl. rech, der Abg. v. 18Z6. t9. Sitz. S. 60 -S7. Ebenso,

wenn mehrere Gattungen von solchen .Gefällen, welche in dem Gefetze

verfchieden behandelt sind, vermengt vorkommen, namentlich in der Form

von Surrogaten. Deu Beweis der Vermischung, und des Umfaiigs derselben

hat nach allgemeinen Grundsätzen derjenige zu liefern, welcher sie behauptet.

5) Art. S. Vergl. §. 270 Note 12. §. 271 Note 1».

«) Art. 10. 2, Absatz. ^

5) Art. IS. , '

6) Art. IS. 1. Absatz. Also bei den im Art. 4. aufgehobenen Abgaben

(§. 27« nr. 2—6,) ans den dem Gesetze, bei den im Art. 2 u. 5 für ablös

bar erklärten Abgaben <Z. 271) auf den der Ablösung vorangegangenen jüng

sten Verfalltermin. Wie aber bei den im Art. 1. aufgehobenen Kammer

steuern? Da diefe von dem Zeitpunkte an aufgehoben sind, wo das damit

belegte Gut der allgemeinen Staatssteiicr unterworfen worden, und da die

seither irrthümlich bezahlten Kammersteuern den vormaligen Pflichtigen zu

erstatten sind l§. 270 Note s.), so wird man den jenem Seitpunkte voran
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gtgangent» Verfalltermin als äi«, s quo annehmen müssen (denn seither

konnten sie nicht mehr verfallen); wodurch nun freilich die Last der Staats«

lasse wegen der Zinsenzahlung sich bedeutend erhöht. , ', - „. ^

> 7) Art. t,. 5. Absatz. , ^' ...^ > . . . «

») Art. II. 2. Absatz, i-..' ..- .^..l .>

- ... . . . ^ , ' » -. > - . .,l

g. Vollziehung des Gesetzes. Analoge Anwendung desselben.

' Ausschluß « Termin.
. '» - -. :, v." .,',>- '7- ^i'k'. zp'. ' '.'j'>:

Sowohl den Abgabeberechtigten, als den Abgabepflichtigen steht

binnen einer unerstrecklichen Frist von Z Jahren (also b,is zum 27.Okt«

4859) das Recht zu , die Anwendbarkeit des Gesetzes auf Leistun

gen, welche nach ihrer Meinung unter die Bestimmungen desselben

fallen, auszuführen '). Doch kann eine Ablösung der §.271 ange«

führten Abgaben nicht gegen den Willen der Pflichtigen zu Stande

kommen 2), wahrend es^zur Entschädigung für die aufgehobene»

Gefalle einer Zustimmung von Seite der letzteren nicht bedarf 2).

Finden sich außer den im Gesetze namentlich genannten Abgabe» noch

andere unter einer nicht besonders angegebenen Benennung, welche

»ach den obwaltenden Verhältnissen und ihrer ganzen Beschaffenheit

einer der angeführten Gattungen angehören, so sind auch diese als

aufgehoben, beziehungsweise ablösbar zu betrachten ; jedoch hat der

jenige, welcher diese Aufhebung oder Abldsbarkeit behauptet, die

Anwendbarkeit des Gesetzes nachzuweisen, welche andererseits bei

den genannten Abgaben bis zum Beweis des Gegentheils vermuthet

wird 5). Die Folgen der Versäumnis) jener Frist sind M dem Ge

setze nicht bestimmt. Indessen wird zu unterscheide» seyn zwischen

den für aufgehoben und den für ablösbar erklärten Abgaben. D»

Ablösung der letzteren (§. 271) können die Pflichtigen wohl auch

später noch verlangen; allein die Vortheile, welche das Gesetz

hinsichtlich theilweiser Vertretung durch die Staatskasse ihnen dar

bietet, gehen ohne Zweifel für sie verloren, wenn sie nicht inner

halb der festgesetzten Frist dieselben bei der zustandigen Stelle für

sich in Anspruch nehmen ^). Was dagegen die aufgehobenen Abga

ben (§. 270) betrifft, so leben diese in Folge der Fristversäunmiß

natürlich nicht wieder auf; aber der Berechtigte wird mit seinem

Entschädigungsanspruch gegen die Staatskasse nun nicht mehr ge

hört; und auch der Pflichtige, welcher für die Vollziehung des Ge
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setzes mitzuwirken gehalten ist, kann nach versäumter Frist in d«

Absicht, eine unter irgend einem andern Titel angesprochene Leistung

von sich abzuwälzen, nicht mehr auf das gegenwärtige Gesetz zurück

kommen °). Uebrigens ist in die besagte 3jährige Frist nicht ein

zurechnen diejenige Zeit, während welcher durch einen anhängigen

Rechtsstreit das Entschädigungs- 'oder Ablösungsgeschäft über eine

bestimmte Abgabe aufgehalten wird ^. Wenn verschiedene Arten

von ablösbaren Abgaben in einer Gemeinde vorkommen, so kann

jede für sich abgelöst werden. Haben jedoch die Schuldner von

zwei Drittheilen der betreffenden Abgaben sich zur Ablösung ent

schlossen, so sind die übrigen verbunden, daran Theil zu nehmen^).

Dagegen kann die Ablösung einzelner Posten ohne die übrigen in

derselben Gemeinde vorkommenden Leistungen gleicher Gattung nicht

verlangt werden ^). Zum Rechtsbestande derjenigen Handlungen,

welche der Berechtigte über die Entschädigung oder Ablösung der

in dem Gesetze begriffenen Abgaben vornimmt, ist die Einwilligung

der Fideikommiß« oder Lehens - Agnaten und des Lehensherrn nicht

erforderlich; dagegen sind die Besitzer der zur Ablösung kommenden

fideikommissarischen oder lehenbaren Rechte verpflichtet, durch Nach-

Weisung anderwartiger sicherer Anlegung der Entschädigungs- oder

Ablösungssummen im Interesse des Fideikommißes oder Lehens dem

Herkommen und den Familiengesetzen Genüge zu leisten ">). Das

Entschädigungs -, beziehungsweise Ablösungsgeschäft ist geschlossen,

sobald das Entschädigungs- oder Abldsungskapital durch Ueberein-

kunft der Beteiligten (mit Einschluß des die Staatskasse vertre

tenden Kameralamts) oder durch rechtskräftiges Erkenntniß festge

setzt ist. Bis dahin haben die Pflichtigen die abzulösenden Abgaben

fortzuentrichten während die aufgehobenen Abgaben schon jetzt

rechtlich nicht mehr gefordert werden können.

1) ' Art. 18. H. I. §. 22. ,

2) Art. 11. 2. Absaß. S. §. 264 Note 1.

5) Da die Staatskasse allein sie leistet. Nur von den ablösbaren Abgaben

spricht auch die Note 2. cit. Gesehstelle.

4) Art. 8. Verb, der Abg. v. 18ZS. 19. Sitz. S. Z6 f. ,<

5) Vgl. Gesetz über Ablösung der Frohnen v. 28. Okt. 183S. Art. 18.

Vgl. §. 2S4 Note Z. Die Komm, der II. Kammer (Komm.Ber. S. 142)

wollte die Anwendung des Gesetzes überhaupt nicht von Einhaltung einer
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bestimmten Frist abhängig machen. S. jedoch Verh. der Mg. v. 13ZS.

Lt. Sitzg. S. 44—43. > - ^

S) Nach Anal.' des Ges. über die Aufhebung der leibeigenschaftl. Leist»«'

gen v. 29. Okt. 18Z6 Art. S«. Vergl. oben §. 229.

7) Art. 19. Bei bereits anhängigen Rechtssachen wird keine' Unterbre

chung in dem Falle angenommen, wenn fle in Folge eines alsbald einzu

leitenden gerichtlichen Vergleichsversuchs beigelegt werden. Daselbst. ,

, , 8) Art. e. Absatz 1 u. 2. : , ^ z.

g) Vergl. Gesetz in Betreff der Frohnen v. 28. Okt. 18ZS Art. 2« — 22.

Werl), der Abg. v. 13ZS. II. B.H. S. 121. v. 18Z6. 18. Sitzg. S. ZZ f.

1«) Art. 21. Ju Ansehung der Bestandtheile königlicher Lehen ist die

weitere lehensherrliche Anordnung vorbehalten. Hinsichtlich, der Rechte son

stiger Dritter s. §.264. Note? — 9. Sind die Berechtigten unter Vor

mundschaft, so bedarf es zum Abschluß des Entschädigungs - oder Ablösungs-

geschäfts ohne Zweifel, wie bei Veräusserung von Immobilien, der Ein

willigung der Pupillen-Behörde.

11) Art. 19 a. E. ' H.J. S. IS. Vergl. §. 264. Note 1«-12.

.. . , " K. 274.

S) Entschädigungs- und Ablösungs -Verfahren. '

Auch ohne vorangegangene Aufforderung von Seite der Pflich

tigen haben die Oberämter theils unter Vernehmung der Betheilig

ten, theils unter Benützung amtlicher Notizen Verzeichnisse über

die für aufgehoben oder für ablösbar erklärten Abgaben aufzuneh

men und sofort solche der Kreisregierung vorzulegen, von welcher

dieselben zu prüfen und richtig zu stellen sind Vereinigen sich

die Betheiligten über die Anwendung des Gesetzes, insbesondere über

die Summe der Entschädigung oder Ablösung mit oder ohne Da-

zwischenkunft des Bezirksamts , so hat es hiebe! sein Bewenden

Entstehen aber Streitigkeiten über die Anwendung der verschiedenen

Gesetzes-Bestimmungen, so hat darüber die Kreisregierung und im

Rekurswege die Central-Abldsungs-Kommission, beziehungsweise der

königliche Geheimerath zu entscheiden, von welchen Behörden auch

im Anstandsfalle die Entschädigungs - oder Ablösungssummen fest

zusetzen sind 2). Die Entscheidung von Streitigkeiten über das Recht

zu einer der Aufhebung oder Ablösung unterliegenden Abgabe, sowie

über den Entschädigungs- oder Abldsungsmaaßstab bleibt dem ordent

lichen Gericht vorbehalten Ist in einer Gemeinde die Ablösung

einer Gattung von Abgaben beschlossen, so hat der Gemeinderach
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die Pflichtigen sowohl bei dem AblhsungsgeschZft, als bei der EKu

Zahlung der Abldsungsquoten zu vertreten Von einer Verrn«

tung des fiskalischen Interesses bei den Verhandlungen über Ablö

sung oder Entschädigung hinsichtlich der in Frage stehenden Gefäll«

ist zwar im Gesetze nicht die Rede; allein, da die Staatskasse bei

jenen theilweise, bei diesen sogar hauptsächlich bctheiligt erscheint,

so ist dieselbe ohne Zweifel nicht nur befugt, bei den Streitigkeiten

zwischen den Berechtigten und Pflichtigen förmlich zu interveniren

sondern es sind auch die Bezirkspolizeiämter verpflichtet, das be

treffende Kameralamt zu den jedesmaligen Verhandlungen einzula

den, und ihm Gelegenheit zu geben, seine Parteirechte geltend zu

machen Ueber jedes Abldsungs- oder Entschädigung -Geschäft

ist auf Kosten der Pflichtigen eine Urkunde aufzunehmen und hieven

der zustandigen Gerichtsstelle zur Wahrnehmung per rechtspolizeili-

chen Fürsorge Mittheilung zu machen

1) Art. 14. Min.Verf. v. so. Okt. 1856. nr. z. iz. Hpt.Jnstr. §. IS.

in Verl', mit §. 1—11. Vgl. Verh. der Mg. v. 1856. 21. Sitzg. S. 25 f.

S) Art. 14. H.J. §. 13. Vgl. §. 2ö5. Note 1.

S) Art. 15-17. H.J. §. 20 u. 2t. > >' ;

4) Art. is a. S.

5) Art. 6. Z. Absatz. Art. 15. 2. Abs. Verh. der Abg. v. 18ZS. 18. Si»

Hung S. 45—5«. Ob auch bei einem gerichtlichen Prozesse mit den Berech«

tigten, hängt davon ab, ob die Gemeinde in ihrer Gesamtheit betheiligt

ist oder nicht. Daß die Abgabe der Gemeindekasse obliege, ist nicht erfo»

derlich, sofern nur sämtliche Gemeindeglieder als solche, oder da die Ge«

meinde in corpore auch die Markung vertritt, sämtliche Hansbescher in,

ncrhalb der letzter« vflichtig sind. Vergl. Sarwey, Monatschrift für die

Justizpflege in Württg. >, Bd. S. 299. Wie die Gemeinden wieder z» ih-

rem Regreß kommen sollen, ist nicht bestimmt; doch wird man annehmen

müssen, daß, wofern sie für einzelne Pflichtige eintreten (§.271. nr ?),

diese die Auslagen an die Gemeindekasse zu ersetzen haben, welche einstwei

len alS Reallast auf dem dienenden Gute haften. Vgl, Ges. in Bctr. der

Frohnen v. 28. Okt. 185S Art. 25 n. 27. Verh. der Abg. v. 18Z6 18. Sitzg.

S- 58. Dagegen sind die Gemeinden wohl nicht berechtigt, bis zur Ersatz

leistung die Abgaben fortzuerhebcn, wie theilweise angenommen wnrde (das.

S. 45. Verh. der Standest). Heft V. S. 1565), außer wen» sie ohne ei

gentliche Ablösung sich die Gefällrechte «edire« lassen würde», das. S. S1.

6) Vgl. 5. 229. »r. 2 U. Z. §. SYS.
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7) H.J. S.Ü7-S1. Vgl. Gesetz in Betr. der leibeigensch. Leistungen v.

S9. Okt. 18ZS Art. tl, 1Z. 2Z—25. '. . , . .

8) Die dießfälligen Handlungen des Gerichts geschehen unentgeldlich.

Art. 2«. H.I. §. 12». 1Z. Hinsichtlich des Kostenpunkts überhaupt gilt

wieder d«s §. 2S5. nr. 6 Gesagte. Vgl. Verh. der Abg. v. 18ZS. si. Si

tzung S. 29—32. ZS. Z7. Z8, worin anerkannt wurde, daß, wenn die Be

zirksämter von Amtswegeu und ohne die Parteien handeln, der Staat die

Kosten zu tragen habe. ^ , >

§. 276. ! '

III. Zehenten '). (Theilgefälle) s) Begriff und Entstehung.

Verschieden von der Gült, als einer ständigen Abgabe, ist der

Jehneten (äecimse), welcher in einem aliquoten, gewöhnlich dem

zehnten, Theil der erzeugten Früchte besteht. Der Regel nach kommt

diese Abgab« blos bei Erzeugnissen aus Grundstücken vor (Grund-

Zehnten); in diesem Falle haftet sie als Reallast auf dem Pflichti

gen Gute. Ausnahmsweise jedoch unterliegen derselben auch ein

zelne Thiergattungen (Blutzehnten) namentlich Schweine, Kalber,

Bienen, vderProducte von Thieren: Fleisch, Eier, Käse u. s. w.^);

hier erscheint die Abgabe entweder als persönliche Last der Besitzer

jener Thiers oder als Beschwerde des Guts, worauf solche unter

halten werden. Die Veranlassung zur Einführung des Jehenten

gaben theils die durch fränkische Reichsgesetze unterstützten Ansprü

che der Kirche, theils gursherrliche Verhältnisse ^). Gewöhnlich er

scheint er in früherer Zeit als Jubehörde des Kirchenpatronats ^),

namentlich im Besitze der Grafen von Württemberg, welche nach

langem Streit mit der Kirche im Jahr 1459 einwilligten, ihre

Krrchensätze als Lehen von dem Papste zu empfangen ^). Später

scheint zwar keine Lehens-Erneurung statt gefunden zu haben, und

jedenfalls hat seit der Reformation der Lehensnerus zum päpstli

chen Stuhl aufgehört; auch wurde da, wo 'einzelne Klöster im Be

sitz des Zehenten waren, dieser im Jahr 1806 mit dem übrigen Kir

chengut zum Staatsgut eingezogen. Demungeachtet befinden sich noch

jetzt viele Privaten, namentlich Standesherrn, Rittergutsbesitzer,

Korporationen, milde Stiftungen im Besitze des Zehentrcchts. Der

Zehenten aus Neubrüchen wurde erstmals im Jahr 15S2 als Re

gal erklärt und für die herzogliche Rentkammer in Anspruch genom

men 6). ^- Nach denselben Grundsätzen wie der Zehenten find auch
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zu behandeln die Theilgeböhren (Theilgefälle), d. h. gntsherr-

liche Abgaben, bestehend bald in dem sechsten, siebenten oder ach

ten, bald in einem größeren Thcile des gewonnenen Ertrags

Diese Abgabe wird Landgarbe genannt, wenn von einer gewißen

Anzahl Garben eine: die dritte, vierte, fünfte u. s. w., Theilwein,

wenn je die sechste, siebente :c. Maß des erzeugten Weins gereicht

wird «).

t) C. H. Schweser, kluger Zchendbeamte, oder aiisfiihrll'che AbHand»

lung des Zehrndrechts, verm. von Scopp Nürnberg 176«. 8e>,»e,>r,

öS jkrs <Zeeim»nck!. l ud. j?55. Schercr, rechtl. Bemerkungen über das

Zehcntwesen. Mannheim 1793.

S) Stat.Slg. I. S.4Z unten und 44 oben. Bergs. Hageinann, Lond-

mirthfchaftsrecht §. 258.

3) Meine Schrift: die grundherrlichen Rechte des württ. Adels S. 89f.

Der neueste Schriftsteller über den Ursprung der Zehenten k Kühlenthal,

die Geschichte des deutschen Zehntens, Heilbr. 1837. findet denselben wieder in

in'den karölingischen Gesetzen) allein daß die Kirche auch mit dieser Hülfe

nicht überall durchdrang, fieht'man unter anderem aus den Synodalfragen

des Bisthums Augsburg v. I. 896, deren eine dahin gerichtet war: von

wie vielen msnsi der Priester in seinem Sprengel de» Zehenten beziehe,

welche Freien, Leibeigenen oder Ansiedlern gehören. Kleiner, 8)n«ä.

4uz. 1766. p«,^! ^

4> So z. B. wurde i. I. 1276 mit dem Patronat der Kirche zu Korn«

westheim der Zehnte das. dem Kl. Bebenhausen übergeben von Konrad von

Kirchheim Steinh/ofers Chronik II. S. 158.), t. I. 1283 der Hof Ber

nau mit dem Zehnten dem Kl. Herbrechtingen von Bischoff Hartmann zu

Augsburg. Scheffer, chronol. Darstellung S. 9. Dagegen ward am 29.

Jan. 13N» der Zehnten zu Stuttgart, Lehen der Grafen v. Landau, an

Graf Eberhard V.Württemberg verkauft von Wernher Nothaft. Senken,

dei-ß, »ei. Ki»t. et jur. t«m. II. p. 252. Vgl. Cleß, württbg. Landes-

nnd Kultur. Geschichte II. 1. S. 297. >t. S. S. 377. Eisenlohr in der

württ. Gesetzsammlung Th. IX. Eint. §. 1«.

5) S. die Bulle bei ?ist«r!us> I«. x. 53.

6) S. die hicher gehörigen Rescripte (welche später in der Sammlung

der Kameralgesetze erscheinen werden) im Auszuge bei Höchstettcr, Ex-

tract der württ. Gen.Rescr. Th. I S. 259. 260.' Ganpp, das bestehende

Recht der evangel. Kirche in Württemberg Bd. II. Al'th. 1. 5. «44. Schon

vor der Reformation übten die württ. Landesherr» das Nvvalzehentrechr

«ns, jedoch wohl nur da, wo sie Universalzehentherre» waren; auch fand



3. Kap. Reallaften. 509

Graf Eberhard für gut, i. I. i«o die päpstliche Genehmigung dießfalls

einzuholen, rlstoriu, I. 0. p. 54»

7) G.R. V. 24. Mai 1S6Z 2S. (Hochstetter, Extract Th. I. Anhg.

S. Z4.) Zchend- und Eriit<Ordnung v. 1618. (Sammlung allerhand Ord

nungen) S. S2 u. f. ,

8) Daß die Theilgcfälle mit dem Zehenten nicht identisch sind, geht schon

daraus hervor, daß sie neben demselben vorkommen. Wenn auch „landgärbi-

ge" Weinberge genannt werden, so hat dieß seinen Grund theils darin,

daß Pflichtige Aecker in Weinberge verwandelt und die Abgabe unter dem

früheren Namen übertragen worden, theils darin, daß nntcr Landgarben aKu.

«iv<? Theilgefölle überhaupt verstanden werden. Grundstücke, worauf obige Ab

gaben vorkommen, heißen auch zweitheilige, dritthcilige Güter. Nicht noth-

wendig sind sie aber Lehen, wie Weis haar, Handb. des württ. Privatr.

S. Ausg. §. 440 annimmt. ..- > ', - , , -

§. 276.

K) Umfang und Arten. (Noval-Zehenten.) . >^

Im Zweifel ist jedes landwirthschafrlich gebaute Gut, sey es

im Eigenthum Einzelner, einer Gemeinde oder Stiftung, und zwar

in Ansehung aller Erzeugnisse, auch der Braachfrüchte und der neue»

Fruchtgattungen, dem Zehenten unterworfen; ausnahmsweise Be-

freiungen müssen nachgewiesen werden Auf Grundstucke, wel

che Gartenrecht genießen, erstreckt sich zwar der Zehenteil nicht, sey

es auch, daß sie eine andere Bestimmung erhalte»; dagegen darf

ein zehentbares Land nicht willkührlich zu einem Garten eingerich

tet und dadurch der regelmäßigen Verzehentung und Aufhiitimg ent

zogen werden ^). Man unterscheidet: 1) Kirchen- und Laien-Ze-

hcntcn, je nachdem die Einkünfte aus demselben zu kirchlichen Zwe

cken bestimmt sind oder nicht Befindet sich das Zehentrechr iu

den Händen eines Laien, so wird für Laicnzehenten vermuthet

2) Alten und neuen Zehenten oder Zchenten aus Neubrüchen (No

val-Zehenten). Unter Nenbruch versteht man ein Gut, welches seit

Menschen-Gedenken unangebaut und daher nicht Gegenstand des Ie-

hentrcchtS gewesen Dadurch, daß ein früher kulkivirtes Gut

längere Zeit nicht benützt worden, verliert der vorige Zehentherr sei- '

neu Anspruch nicht >Kann aber ein Jehentrccht an dem neu ge

brochenen Lande nicht dargethan werden, so verfällt dieses nach

zwölfjährigem Anbau, während dessen dasselbe frei ausgeht dem

Novalzehenten, welcher als ein Regal dem Staate gehört (S. 275)
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und nur ausnahmsweise elnzelnen Standesherren innerhalb ihrer Ze

hentbezirke zur Ausübung überlassen worden ^). I) Allgemeinen

^äeoimse universslöZ) und besonderen Zehenten (öec. zisrticulgre«),

je ^nachdem sich das Zehentrecht auf die ganze Feldmark und alle

darin wachsenden Früchte erstreckt oder nicht. Der Jehenten kann

hienach allgemein und partikular zugleich seyn, jenes in Ansehung

der Grundstücke, dieses in Ansehung der erzeugten Früchte und um

gekehrt. Ein allgemeines Zehentrecht in Hinsicht auf die Grund

stücke einer Markung schließt noch kein Universal-Zehentrecht in Hin

sicht auf die Früchte in sich, noch kann aus dem allgemeinen Ze

hentrecht in Hinsicht auf Getraide (sog. Fruchtzehnten) auf ein glei

ches Zehentrecht in Hinsicht auf Wein, Heu- und Oehmd- oder

auf das Blutzehentrecht geschlossen werden. Das Zehentrecht kann

aber auch durchaus partikular seyn, sofern es nur einzelne, in einem

bestimmten Theile der Markung angebaute, Fruchtgattungen zum

Gegenstande hat. 4) Großen und kleinen Zehenten, wobei theils

«uf den Umfang des angewiesenen Zehntbezirks, theils auf die Gat

tung der Früchte Rücksicht genommen ist; doch berührt diese Ein

teilung in der Regel nur den sog. Fruchtzehenten, nicht auch de»

Heu- und Oehmd-Zehenten und den Weinzehenten, welche für sich

bestehende Zehentarten sind

1) Gen.Rescr. v, 24. Mai 166Z §. 23. Bergt, das. §.17. „von allem,

was erwachsen ist" ?c. §,18. Nicht blos ausdrückliche Befreiung, auch Wer-

jährung muß übrigens »ach allgemeinen Grundsätzen als Titel der Crem»

tivn angesehen werden. Durch Entscheidung vom so. März 582g hat zwar

das tön. Oberrribunal die Frage: ob eine unter einer früheren Gesetzgebung

bestandene Zehenrbefreiung durch den Eintritt der württembergischen Gesetz

gebung aufgehört habe? bejaht; allein doch wohl nur unter der Voraussetzung,

daß die Befreiung (z. B. die Freiheit der in der Braach angebauten Futter-

kränrer) allgemein durch die früheren <z. B. vordcröstreichischen) Gefetze be

gründet gewesen, nicht aber, wenn einzelne Güter oder Markungen für sich

eine besondere Zehentfreiheit oder besondere Begünstigungen hinsichtlich des

Zehentbezugs hergebracht haben, welche als Zur» kzuaLgiis auch unter den

würrrbg. Gesetzen fortbestehen können. Vergl. Erndt-Geu.Rescr. v. 17.

Juni 1808 (Regbl. S. ZS«) Erl. v. 17. März 1818 (Ges.Slg. X. S. 585)

wonach noch jetzt die Zehentfreiheit des dreiblättrigen Klees in manchen,

namentlich in den vormals vordcröstreichischen, Orten angenommen wird.

s> Vgl. über Gartcnrecht Eisenhart, Recht der Sprüchwörter S. 228.
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Hagemann, Landwirthschaftsrecht §. ÜZS. Was innerhalb der Stadt«

mauern wächst, ist in der Regel zehentfrei. Vergl. Vertrag zwischen der

Universität Freiburg und der Stadt Ehingen v. 50. Sept. 1589. (Hdschr.)

Z) Andere sehen bei dieser Eintheilung blos auf das dermalen berechtigte

Subject. Z. B. Eichhorn, Grundsätze des Kirchenrechts. Th. II. S.81K,

Klovius üeeisiones. ?srs VIII. äev. 66. HsrppreeKt Lovsil.

S^> »r. <96> Lss. ?ukinßen8is l«m. IX. es. 26- nr. /,?.

5) ^. V. S3. «sp. ult. V. Ä0> csp. 21. Vergl. Gen.Rescr. bei Hocl>

stetter §.275. Notes cit. S.259. „Was von Egartcn, Wayden und ander»

ungeschlachten Wildnusscn ausgercutct, umgebrochen und mit Früchten oder

anderm Getrayd gebaut wird, das solle für einen Neubruch gehalten, und

der Noval-Zchend davon zu Fürstl. Rent-Kammer gereicht werden"

Hienach wurde in einem Erkenntniß des kön. Obertribunals v. 5«. Dez.

48Z« angenommen, daß eine ohne Umbruch vorgegangene Benützung von

Waiden als Wiesen (?) nicht unter Neubruch begriffen sey.

6) Der Unterschied, welcher das. S. 26« u. 261 zwischen inländischen »nd

ausländischen Zehentberechtigten gemacht wird, indem die erstcren im Fall

eines Umbruchs den früher gehabten Zehenten behalten sollen, letztere nicht,

weun nicht Lagerbücher etwas anderes bestimmen, wird wohl von der Fi/

nanzverwaltung, wie billig, nicht berücksichtigt. -5 .., . «

" 7) Verf. v. 24. Mai 1824. Regbl. S. Z55. . . ,

8) §.254. Note 5. In einzelnen Deklarationen, z.B. fürWaldek (Regbl.

1819 S. 552) ist diese Überlassung ausdrücklich beschränkt auf „so lange,

als diese Abgabe überhaupt bestehen wird." — Bei denjenigen Standesherrn,

welchen obiges Recht nicht eingeräumt worden, sowie bei den Ritterguts»

besihern gilt der 25. Aug. 18«6 als Normaltag für die Ansprüche des Staats

auf de» Novolzehenten. Erndtrescr. v. 27. Mai 18«? a. E. Regbl. S. 165.

Auch die katholischen Kirchen, welche kraft des kanonischen Rechts und in

der Diözese Konstanz vermöge Vertrags mit dem östreichischcn Hause von

1629 (Hdschr.) den Neuzehenten in vielen Orten hergebracht hatten, sind

seit Einverleibung der letztern nicht mehr im Besitz dieses Rechts; dagegen

wurde ihnen der vermöge desselben wirklich erworbene Zehenten Hinsicht'

lich, früherer Neubrüche in mehreren Fällen, selbst gegen den Universalze'

hentherrn, zuerkannt. . .„ ^ ,. . , . - ,.,

9) Von dem Verhältnis; des Partikular-Zehenten zum Ulliversal-Zehenten

und des kleinen zum großen Zehenten s. 27g.

§. 277.

r> Ausübung des Zehentrechts.

In dieser Hinsicht gelten bei dcm geistlichen wie bei dem welt

lichen Zehenten folgende Grundsätze: 1) der Zehente ist zu entrich
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ten von dem wirklichen Erzeugnisse des Guts (Brntto-Ertrag). Es

findet daher weder ein Abzug für die aufgewandten Kosten Statt

noch kann der Zehentherr den Zehentholden znm Anbau einer be

stimmten Fruchtgattung anhalten ^). Wird jedoch ein zehentpflich-

tiges Gut unangebaut gelassen, so hat der Zehentherr Enefchadi-

gnng zu fordern ^), welchem auch im Falle einer ihm nachtheiligen

Kultur -Veränderung ein Surrogat (csnon) auszusetzen ist

L) Die Trennung der Früchte liegt in der Regel dem Zehentpflich-

tigen ob; doch giebt es Ausnahmen, wonach vor der Sepa

ration abgeschritten oder abgezahlt wird, jenes namentlich bei den

Futterkrautern/ welche allmälig abgeschnitten und für das Vieh

benutzt werden 6); dieses bei dem Kraut-' und Kartoffel-Zehenten.

3) Der Ichentherr hat bei getrennter und ungetrennter Frucht die

Wahl, von welchem Punkte aus er zählen oder abschreiten lassen

will; er darf dieß aber nicht selbst thun, sondern muß das Geschäft

einem beeidigten Zehentknecht überlassen °). 4) Besitzt jemand meh

rere demselben Ichentherrn Pflichtige Güter, welche Früchte gleicher

Art tragen, so wird von einem Gute auf das andere gezahlt, und,

wenn es auch zuletzt noch ungleich ausgeht, für die überzähligen

Stücke je nach Verhaltniß eine halbe oder Drittels-Portion (Garbe '

oder Reihe) genommen S) Vor der Auszehentung dürfen die

Früchte nicht von dem Felde weggebracht werden, es wäre denn,

daß Gefahr auf dem Verzug haftete, oder daß der Zehentherr iu

Säumniß käme, d. h. auf die ihm oder dem Zehentknechte gemachte

Anzeige dieselbe nicht vornehmen würde, in welchen Fallen die Ab-

zählnng oder Abschreitung auch durch einen anderen unparteiischen

Mann geschehen kann ^). Eine Ausnahme macht der Weinzehente,

welcher gewöhnlich unter der Kelter durch die beeidigten Kelterknech-

te erhoben wird ^). 6) Mit der statt gehabten Auswahl erwirbt

der Zehentherr das Eigenthum an den ausgewählten Früchten; er

tragt daher die Gefahr, welche zuvor allen Zehentobjecten gemein

schaftlich war, in jener Hinsicht allein. 7) Der Gutsbesitzer ist m'cht

verbunden, den Zehenten dem Berechtigten in daS Hans zu liefern,

vielmehr hat dieser denselben auf dem Gute selbst zu erheben. Auf

der anderen Seite hat sich aber auch der Zehentherr die Lieferung

eines Quantums sackfälliger Frucht oder xm anderes Surrogat

(Sackzehnten) . für den Natural -Zehenten nicht gefallen zu lassen,

selbst wen» längere Zeit die Erhebung des letztern unterblieben wä-
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r^,M, M»«, aicht «ne wirkliche VMya»dK»g Ker Abgabe 267)

sich erweift» läßt. — Von allen diese» Grundsätzen (t,^7) macht

der Bl«rzehnten seiner Natur nach in so fern eine AnSnahlne,

«lS Hier von einer Periode zur ander» fortzuzjhlen und das zehenre

Stück zu nehmen ist, wie eS fällt ^')z doch hat der Zehentherr

unter mehreren unmittelbar nach einander gefallenen Stücken, wenn

deren Folgeordnung nicht erwiesen werden Hann ^ die Wahl ; auch

kann er, verlangen, daß die zeheutbaren Thiers so lange im Stalle

gelassen werden, bis sie ohne die Mutter ^eben ' kdnnen >^>. Ver

schiebt er, wie er berechtigt ist, bis zu diesem Zeitpunkte die Wahl,

Hz^bleibt die -Gefahr gemeinschaftlich; umgekehrt bleiben aber auch

überzählige.Stücke, welche vor der Beschreibung ohne Schuld des

Pflichtigen umkomme», außer Berechnung. -^ Gegenleistungen des

Jehencherrn sind bei keinerlei Art des Zehe»ttNs zu verum-

then -2 ^.,-5 .«K, . :,^'!>'/z i> S,«'?^

«) ^. »I. 50. csp. 7. 22. 2S. ' 5ü» I

2) Vgl. Mittermaier, Grundsätze des Aschen ,Pn»H«chH.H. H7.

nr. III. »

5) Gen.Rescr. v. Mai t«S5. §.22. (Hochstetter,' Extract Th. I.

Anhg. S. ttck ^ l -'. ,'. " ' ,»,Kkzuj!n!«k^'A .'l i/zttW (e:

4) V.R. v. t8. Mai t789. (Hartmann S. 27?) nr. 2.) Nach der

Werf. v. 25. Febr. 1829. (Regbl. S. 12S) hat der Gemeinderath über we^

sentliche Feldbau-Veränderungen zn erkennen; anch soll d«rch das Zehent-"

recht eine solche nicht, aufgehalten , sondern nur der Berechtigte davon be

nachrichtigt werden. S. jedoch Gen.Rescr. v. 17. Juli i«Kt 2 i>. 5.

(Hartmann, Kirchengesehe II. S. 1ZS.) Wer. ?. 29. Mr. ,ISZI. Regbl.,

S. 8«S. (Vergl. Regbl. 5825 S,''tt?., Mr)>',^'WeMH>M^

wieder hergestellt/ so kann auch der Natural-Zchnte'n wieder gefordert unb^

geleistet werden. GR. v. 24. Mai 18lt. Regbl. S. 262. ' " ' ' ' -

- ' ">'!i. <-» K^:tt« !j..'k^k,..,.:.Z .«» IH'Z.'NH.

5) Zehend'Ordnung Kux. I. §. Uvb odwol ic. (S. tS) Kap. lV. .^Wann .

nun.zc. Zehent-Jnstr. v. 180S H?eM, S. S60 v . ^ , '

S) Wiese» dürfen nur mit Einwilligung des Zehencherrn «uf Hige. Weise

geleert werde». G.R. v. 2«. Juui 1«5« nr. s. (Hartman», Kirchen

gesetze Th. II. S. «27.) Zeheut'Justr. v. 1806 §. 2S. (Regbl. S,M.) ,
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«lg. I. S. 4SS imtt», g»deffen <t» hergebrachtes Vorrecht ti^U«

klingen ist durch Obiges nicht «„sgeschlosseu. S. z. B. Bertrag zwische«

der Universität Freibnrg ir. der Stadt Ehing,« r. Zv, Text, <S8S tHdsch,.^

wonach die ron Ehi»S<« knnstiß zu Reichung und Aufsehuug des Jehxntt»

?»» einem Acker auf de,, andern nicht schuldig, sonder», was die zehent«

' auf einem Wer uuht «reiche, zebeutfrci gelassen werde« soll. ,

 

») Das. Kap. M. . K< Gs sM«, ze^ <S. zo.) Niemals ab« durch d«

Pflichtigen selbst. G.R. v. ss. Rai «u^. ». u,. «. Skegbl. S.

S) G.R. v. tS. ^pt. jM (hinter der Herbst.O.> Uüih

Was nicht blvs znr Folge hat/ d^ ^ Trauben «Iben hahjg ^ bringen ftnv,

sondern daß auch die Weinlese nicht früher beginne» d«s, als es vö» der

Obrigkeit erlaubt ist. Herbst-Ordnung v. j«07. §. 1-^4. «o.L.O. Sit.tt.

Ohne Erlaubnis dcrOrtsobrigkeit nnd gebührende Entschädigung dxsZeheich

Herrn,dürft« keipe Zxauben z,m> lindern Verkauf ,«derM 3w«k frühtr»

Deihens geschnitten werden. H.O. §. s. ^ / ^

t«) Hagem««», Landw. Recht §. ZSt. Sichhsr», Kirch<»r«cht

S. 825. ^ .-!'j-<t. '.«'.u'i !!?«uk

Ilk),H ageman» «. a. O. S. 489.

4Z) Beispiele solcher Gegenleistungen s. Stat.Slg. I. S. k4K.: ß5». UI^M

«I) Von d«m gusan,,mk«,t raffen mchrexer JeKtnihexren auf

. . , / . kß^sÄMS« r>> ^ >

Treffen mehret Zelftnkbenchtigte auf eluer Marlung Mm««»,

was nur möglich ist, wenn jeder emen Partikulä?,Zeh«ttn. besitzt

so entsieht die Frage: wie verhalten sie sich zu einanvtt? D« nie,

wand schulöig den Zeheuten doppelt zu entrichten'), so kantz i«

Hinsicht auf einen bestimmten Ertrag nur eines de? ZelMtrechte

gegröndrt seyn. GKichwobl kvi^ besokder« MenttechH nicht

selten »eben einem <mver«r vvv, und' Mar Mw^dr? i» det Gt, d«ff

jedes d»ftlbm anf««e)a KftimmteK Bezi« eingtschtitckt ist, oder

daß Veide nckch der Gcktmng chngtbamtt Früchte K»t«r sich wech,

sein. Im trfte« Kall hat jedkr BttkchtkAtt den ZeHö»K» in,«rhM

setneö Äe^rkö , auch von dek new anfg<tWM«t«K Fkuchvättttt, «»-

geMrdtt durch den änberen, äüzaspttchM k ' im zuÄttck

 



hßVeK btid« jr die ihrem JehefiMcht ,mt«x»«>xft«t» Fruchtgattu,Ven

K«f der ganz«» Markung zu verzeh«W» Endlich kann es ab«r

«uch d« Fall sep», daß dem ««tn IzheHtherrn zwar ein gewisser,

bleibender oder wechselnder, Bezixk der Maxkung angewiesen ist,

«ber wieder nur hinsichtlich einzelner Früchte, während der übrige

Theil der Markung sowie dm in dem auögehobene» Bezirk wach»

senden Früchte dem anderen Zehentherrn vorbehalten sind. Hier

sowie in dem zweiten Falle ist der Unterschied zwischen dem großen

tmd kleine« Jehenre» besonders wichtig. U^der den Begriff dieser bei«

den Zehe»tgatt«ngen und Hünach über die Grenze der beiderseitige»

Zehentrechm entscheiden zunächst die allenfalls vorliegende« beson«

deren Verträge, Lagerbücher und OrtSgcwohnheiten Im Zweifel

aber gelten folgende Grundsätze: 1) Zum große» Zehe»«» ge-

hbre» diejenigen Früchte, welche der Halm trägt (Halmfrüchte),

namentlich Dinkel, Rocken, Haber, Einkorn, zum kleinen Zehnte»

die übrige», mit Ausnahme des Weins »nd des Heus und Oehmds,

namentlich Erbsen, Linsen, Flachs, Hanf, Kraut, Rüben, Sbst —

alles dieses jedoch «ur iu der Voraussetzung , daß die großen Früchtt

in die Winter- u«d Sommer-Oesch, die kleinen in die Braach und

in die (m'cht eingezelgren) Länder gepfMnzt «erden s) Finder,

«SS jetzt die Reget ist, eine vermischte oder außerzelgliche Bauart

statt, d. h. werde» kleine Früchte, in die (Winter- oder Sommer-)

Oesch, also in den Bezirk deS Hauvtzehentherrn gesäet, so hat der

kleine Zehentherr das Recht, von dem, was jede Familie auf diese

Weise für sich baut, V« Morgen zu verzehnten, das weiter ver

mischt angebaute Feld aber dem große» Zehentherrn zu Überlassen.

Werden umgekehrt große Zehentfrüchte j« di.e Länder gebaut,, so hat

der große Zehentherr vo» dem, was ei»e Familie auf diese Weise

baut, bis auf Vt Morgen den Zehenten anzusprechen; das Weitere

aber verzehntet der kleine Zehentherr In Hinsicht auf große

Früchte, welche in die Braach gchsut werde«, entscheidet diese

Regel »icht; diese bleibe» dem große» Schutze» °)., z) Werde»

«e»r Fmchtgattu«ge» ei»geführt> so hat, wm» dieselben im Wip«

ter, oder Sommerfeld fiehe», der große;,; M»d , wenn in det Braach

«der «» de^ «icht emgetheilte» «ä«det»< der kleine Sehe«ch«r de»

Aehente» «Zuspreche». Stam<Mich gift hieß vvn den Ackerbvhne», ^

, ' zz*



SIS Iii! «WA S « chenve ch t.

I

Nur wenn bei Einräumung des kleinen ZehenrenS dieser ausdrscklich

nuf gewisse, fefibeffimmte Fruchtgattungen beschränkt «oMii, soll«

die neuen Früchte, sowtt d« übtigen älteren der» ursprünglichen

Universal-Zehentherxn M alisschließlichen Berzehntuug vorbehalten

sevn^). 4) Eine Kultur <Veränderung hebt wedet daö große. Noch

das kleine Zehentrecht auf. Wird daher ei« zelglichex Acker in eirle

Wiese oder in eine« Weinberg verwandelt, so hat per Besitzer des

großen Zehentens das Recht, für den ihm entgehende« Zehenten ein

Surrogat (Osnon) zu fordern. Eben dieß Recht hat aber auch der

kleine Zehentherr, sey es, daß ein zelglicher Acker oder ei» außer«

zelglicheö zehentbares Land eine andere Bauart erhält

. «) M,K. ». «7. Juli ISA. »r, 5., ,, , , ,

V^Das. «ri «. ^ ' '' ' ' « > '''' ^-

Z) Daf. »r. Ä-., , , , , — ..

ü) G.R. V. «7. Juli 1691. nr. 2. Vgl. G.R. V. 2«.Juni ISS« nr. 2.

a. E. nr. ^. „was an Obst, Nuß und andern zum kleinen Zedenten gehö

rig, als Quitten, Zwetschgen, Pferflch" «. <^o«,. «e«I. ^sp. VI^ (Ges.

Slg. VNI. S.4««). Zchent- und Erndt-Ordnung" Kap. VII.^ Die Zwetsch

gen sollen selbst da, wo eine entgegengeseytc Gewohnheit eingerissen, zvm

kleineu Zeheuten gerechnet werden. G.R. V. 15. 'Febr. 1715. Jnstr. v.

180«. §. 22. Rcgbl. S. 8S (wo auch dis Grundbirnea angefkhrt flnd. -

s. Rot, 7.> - ''^i ' ' '

S) G.R. ». Jnli 1«SI. nr. 3. Jene, Vs Morgen und Morgen kom

men häufig in den Gesetzen unter dem Namen „Surrogat" vor , während

das eigentliche ZelMtsurroggt den Namen „«»no»" trägt.

5) G.R. v. 1«. Mai 1789. nr. ,. v. SS. Mai 1789. (Hartmann,

Kirchengesehe II. S. 274. Z7S.) G.R. ».' 19. Jmii 1801. (Knapp , Mpert.

II. S. 795.) ' ''. ^ />'' ' '- ^ ' k''-

7),Srudt>G.R. v. 17. Juni 1»«» (Rcgbl. S. 3Z9).' Vgl. Hartmann,

Kixtiengesehe II. §. 71. S. ZI. Weis haar, Handbuch §. 585. Auch der

Reps gehört Hieher, wenn er nicht Product zweier Jahrgänge (Winterreps),

in n»lchem Falle er zwischen, dem großen «nd kleinen Zehentherru zu thei«

len ist. Rescr. v. lg. Nov. 1»l»Iu. si. Febr. 1812. (Ges.Slg. X. S. Z44 n.

298 Note.) Das Letztere gilt ohne Zweifel auch von Färbe- und Mderen

Pflanzen, welche in 2 »nd noch mehr Jahreu reife«, z. V..KMP. , ^ ?

sZ G.R. v. i7.Juli issi. »r^...^ :.. . , ««s''



S) G.R. o. S. April «. «8. Mai t783. v. «. Mai I7S9 »j?. ^ (H k^r t«

mann a. «. O. S. 266. s?s. 276^ Dagegen hat der kleine Zehentherr

kein Surrogat anzusprechen, wenn das Grundstück ihm zuvor gar nicht

zehentbar, z. B. Wiese oder Weinberg war und nun in Ackerland verwä»»

delt wirdi Das Surrogat, welches die Kellereien für den großen Zehente»

ansetzten, wurde zur Bequemlichkeit der Pflichtigen aus s Jahr, vertheiZH

vbLleichANUZMs z Jahreu vo^z der Zehe»t,ertrag gemunmen ist, und daher

für das z. Jahr (Braach) der kleine Zehentherr ein besonderes Surrogat

ansprechen kann. G.R. v. 8. Mai 1788. or. 2.

«? .« .«! .V .« .H?-? ,« ,pb« n,L .d nn< vis <«

e) Ablösung des gehenten. .kt .t .T

Nach dem II. Edikt vom 18. November 1817 (Ul. §. 19.) soll

der lebendige oder Blut-Zehente jeder Art auf de« Grund einer

zwölfjährigen Durchschnitts- Berechnung im zwanzigfachen Betrag

ablösbar seyn Ebenso wurde (das. §. 8—1«) hinsichtlich der

Grundstücke, welche neben dem Zedenten das Halbtheil, Dnttheil

oder Viertheil geben, ausgesprochen, daß diese Th eilgebühren

nach einem zwölfjährigen Durchschnitt theilö in demselben Maßstab

völlig abgelöst, theils in eine ständige Natural- Gült verwandelt

werden könne», welche letztere jedoch den fünften Theil des durch

genaue Schätzung zu erhebenden Reinertrags nicht übersteigen dürfe").

Diese Bestimmungen sind zwar gegenüber von den Standesherren

bis jetzt nicht zur Ausführung gekommen, dagegen können nach

dem Gesetz vom 2Z. Juni 1821 die Theilgebühre» ohne Unterschied

und ebenso der lebendige oder Blutzehente und der Heu- (und

Oehmd-) Zehente gegenüber vom Staat nunmehr im sechszehn-

fachen Betrag abgelöst werden; auch sind durch dasselbe Gesetz alle

Abgaben und Kosten, welche mit der gerichtlichen Insinuation der

Kontrakte verbunden zu seyn pflegen, in Beziehung auf die Gefäll-

Ablösungs- Verträge aufgehoben worden ^). Die Abldsbarkeit deS

Zehentens und der Theilgefälle überhaupt ist, wiewohl schon ge«

wünscht*), doch noch nicht gesetzlich ausgesprochen worden. Eben

so wenig ist ein Gesetzes -Entwurf über Verwandlung der Zehenten

und Theilgebühre» in ständige Renten und ein anderer Entwurf über

Aufhebung der Neubruch-Zehenten bis jetzt zur Verabschiedung

gelangt«). , ^ ^'

 



SU ll!.O«ch. Gachewecht.

chSas. Vgl. 8. i t. v. 4ck " - ^ .S.-'S .» . ? .-. -'«'-.»

« Regbl. v. S. Z«7. 5,/,Ä«b« ben WchKg b,r, Mura«

lien ,si daselbst §. 4. Vergl. Dienst. Justr. für die Kam, Aemt« v,^x. Jan«

L. S. «. §. 7, «. (Regtl. S. t2S «, t?« , ,, ,' j' ,

V Si P«it»n drt lt.«ä»»» » «n Btth. dris. >. Mtzi, «>i M

S) Verh. der «bg. auf dem «. Landtage v. Sch. 22. S. to. 5«. 7S.

Rur der letztere Entwurf wurde auf dem 2. Landtage jenes Jahr« wieder

eingebracht S. Sitz. S. s. und Such dieser zurückgenommen. 445. Sitz.

««1 (.('!.', ,Z/IZ >7-:' ,« ''..-....-^ .«t .!i,«Äk ^,.Zr-.,



Verbesserungen.

S. Z. Linie Z. von oben statt Recht lese: das Recht.

- I«. - 14. v. o. statt an Sachen l. auf Sachen.

— 15. — 16. v. n. statt Fensler l. Finslex.

«4. — 12. v. U. statt ^mkro» l. ^mdra».

— 25. — 11. v. u. statt Unfreien l. Dienstleuten.

^- Zt. — 9. v. u. statt ^mdro, l. ^mdrs,.

— Z,. - 14. v. o. statt Recht« l. Rehtz.

— S8. — 17. v. o. statt 1759 l. 1767.

12. v. u. statt nur l. hauptsächlich nur.

— 7S. — 1. v. u. statt sind, lese: , sind.

— 1««. — 8. v. u. statt Hauptgebranch l. heutigen Gibrauch.

— 119. — 14. v. u. nach Museums-Gesellschaft l. durch Genehmigung ih«

rer Statuten.

— 1ZS. — Z. v. o. statt I. lese IV. Nach 154 setze Anm.

— 1Z7. - 1Z. v. o. statt III. lese VI.

— 188. — 9. v. o. statt begründete l. weiter ausgeführte,

— 21«. — I. v. o. streiche 1.

— 253. — 9. v. o. statt a. a. O. lese: Th. III. Cap. 1.

— 254. — 8. v. u. statt S, lese 5,

— 268. — 9. v. u. ror die sehe 1,

— 291. — 16. v. u. statt und durch l. oder durch.

— 294. — 8. v. u. nach Art. 112 sehe: Meineid: P.G.O. Art. 107.

— 299. — Z. v. u. statt Vinkel- l. Bänkelsänger.

— Z«1. — 15. v. o. streiche: oder ihres Eigenthums.

— 502. — 6. v. u. statt ü»I„nt c„,n lese: sulvu« «u

— z«z. — 6. v. o. statt §. 5«. l. §. 47 u. 5«.

— Z4Z. — 4. v. u. statt l>ralu,, lese: , prolu».

— 585. — <z. v. u. statt Beteiligten, l. Berechtigten.

— 464. — 12. v. u. statt zu l. zur.

— b«S. ^ 11. v. o. statt Zehneten l. Zehente».




